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Vorwort zur zweiten Auflage

In der zweiten Auflage wurden zum einen die Literaturhinweise aktua
lisiert und die Tippfehler -  sofern entdeckt -  korrigiert. Zum anderen 
wurden auch einzelne Textpassagen geändert. Insbesondere wurden drei 
Unterabschnitte stark gekürzt bzw. gestrichen, so daß die zweite Auflage 
im Vergleich zur ersten dünner ausfällt. Die drei Unterabschnitte betref
fen die modelltheoretischen Teile der ersten Auflage. In Unterabschnitt
III.2.2 über verdeckte Spiele bei Beförderungsentscheidungen wurde die 
Modellanalyse durch eine kurze verbale Diskussion ersetzt, da die mo
delltheoretischen Ausführungen in K r ä k e l  (1993b, 1995a) nachgelesen 
werden können. Ähnliches gilt für den Unterabschnitt IV.2.3 über die 
Gestaltung der Bewegungsgeschwindigkeit. Auch hier wurde die modell- 
theoretische Diskussion gestrichen, da sie an anderer Stelle -  in K r ä k e l  

(1995b) -  nachgelesen werden kann. Ersatzlos gestrichen wurde der ge
samte Unterabschnitt IV.2.5.2.4 der ersten Auflage über Qualifikations
turniere und Teamarbeit, da hier die neuen inhaltlichen Erkenntnisse in 
Relation zum formalen Analyseaufwand doch eher bescheiden ausfielen. 
Mit dem Wegfall der modelltheoretischen Teile erübrigt sich auch ein 
Abbildungsverzeichnis sowie der mathematische Anhang. Insgesamt ge
hen die Änderungen jedoch nicht zu Lasten der wichtigsten inhaltlichen 
Ergebnisse.

Bonn, im Juli 1999 Matthias Kräkel
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Vorwort zur ersten Auflage

Die vorliegende Arbeit wurde im November 1996 von der Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg unter dem gleichnamigen Titel als Habilitationsschrift ange
nommen. Für die Veröffentlichung wurden noch leichte Änderungen und 
Ergänzungen vorgenommen.
An dieser Stelle sei all jenen gedankt, die zum Entstehen der Arbeit beige
tragen und mich fachlich sowie moralisch unterstützt haben. Zuallererst 
möchte ich meinem Freund und akademischen Lehrer, Bernd Schauen
berg, danken, der mich während unserer langjährigen Zusammenarbeit 
fachlich sehr stark geprägt hat und mir jederzeit für Gesprächsbedarf und 
kritische Diskussionen zur Seite stand. Seine Anregungen und konstruk
tive Kritik haben mein allgemeines ökonomisches Problembewußtsein ge
schult und dadurch auch das Gelingen der vorliegenden Arbeit wesentlich 
gefördert. Ihm ist es zu verdanken, daß das Arbeiten am Lehrstuhl durch 
eine freundschaftlich-familiäre Atmosphäre gekennzeichnet war, die zu ei
ner hohen Produktivität bei den Mitarbeitern und einer Kompensation 
der üblichen Assistentenlast führte.
Mein herzlicher Dank gilt zudem dem übrigen Lehrstuhlteam -  Sabine 
Altiparmak, Silke Becker, Michael Beckmann, Silvia Föhr und Christo- 
pher Lohmann. Ohne eine individuelle Gewichtung vornehmen zu wol
len -  wenn sie denn möglich wäre - ,  möchte ich den fünfen für ihre 
persönliche Freundschaft, die über den “täglichen Dienstschluß” deut
lich hinaus ging, und ihre stete fachliche Diskussionsbereitschaft danken. 
Eine Gewichtung muß aber doch sein: Silvia Föhr hat mich während 
meiner akademischen Laufbahn fast so lange wie Bernd Schauenberg be
gleitet. Während unserer langen und engen Zusammenarbeit habe ich 
sie als Freund und Diskussionspartner sehr zu schätzen gelernt. Einen 
zuverlässigeren Assistentenkollegen als Silvia Föhr kann ich mir nicht 
vorstellen. Danken möchte ich auch der Sekretärin, Karin Scheid, sowie 
den studentischen Hilfskräften des Lehrstuhls, die sich zum Teil die Fin
ger wund kopiert und zudem zum angenehmen Arbeitsklima beigetragen 
haben. Für das geduldige und kritische Lesen einer vorläufigen Fassung 
der Arbeit danke ich Silke Becker und Manuela Leist. Sandra Merz und 
Elke Nann danke ich für ihre Mithilfe bei der Indexerstellung.



4

Gedankt sei auch den Lehrstuhlexternen, die das Entstehen der Arbeit 
gefördert haben. Ekkehard Wenger danke ich für die Übernahme des 
Zweitgutachtens und seine oftmals konstruktive Kritik, die mich an ei
nigen Stellen der Arbeit zum tiefen Nachdenken veranlaßt hat. Dan
ken möchte ich ferner Leonhard ( “Hardy” ) Knoll als Mitstreiter bei den 
Bemühungen, personalökonomisches Gedankengut zu verbreiten. Zudem 
danke ich Dieter Sadowski sowie Rainer Hampp für die freundliche Auf
nahme der Arbeit in die Reihe “International vergleichende Schriften zur 
Personalökonomie und Arbeitspolitik” des Rainer Hampp Verlages. 
Schließlich möchte ich meiner Freundin und Mitbewohnerin, Gudrun 
Leffke, für ihre Liebe, ihre (moralische) Unterstützung und ihre Geduld 
danken. Sie hat mich in den letzten Jahren als konzentrierten Arbeiter 
und unkonzentrierten Autofahrer kennengelernt; ich hoffe, die nächsten 
Jahre kann ich ihr mehr als nur die Rückenansicht von mir am Schreib
tisch bieten.

Würzburg, im März 1997 Matthias Kräkel
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I. Einleitung

Arbeitnehmerkarrieren und deren Mitgestaltung durch den Arbeitgeber 
über personalpolitische Entscheidungen bilden einen äußerst facetten
reichen Untersuchungsgegenstand. Zu diesen Facetten zählen u.a. die 
Veränderung des Karriereeinkommens im Zeitablauf, das Gestalten stan
dardisierter Karrierepfade, der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen, die 
Fluktuationsneigung von Arbeitnehmern vor dem Hintergrund interner 
Aufstiegsmöglichkeiten sowie exogene Einflüsse auf die Karrieren von 
Arbeitnehmern. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Thematik “Arbeit
nehmerkarrieren” verwundert es nicht, daß mittlerweile eine kaum noch 
zu überschauende Karriereliteratur existiert. Mitverantwortlich für die
ses Literaturangebot ist zudem die Tatsache, daß Arbeitnehmerkarrieren 
nicht nur von Ökonomen, sondern mindestens ebenso intensiv von So
ziologen, Psychologen und Juristen diskutiert werden,1 wobei zum Teil 
erhebliche Unterschiede zwischen den Forschungsinteressen der einzelnen 
Disziplinen bestehen. Während beispielsweise in soziologischen Studien 
häufig Fragen des sozialen Aufstiegs oder der sozialen Stratifikation im 
Mittelpunkt stehen,2 beschäftigen sich ökonomische Arbeiten vielfach mit 
Fragen effizienter Karrieregestaltung aus Sicht eines gewinnmaximieren
den Arbeitgebers.3
Die Vielfalt innerhalb der Karriereforschung zeigt sich nicht zuletzt dar
an, daß sich im Rahmen einzelner Forschungsdisziplinen wie auch in
terdisziplinär eine Fülle einzelner Forschüngsansätze mit jeweils eige
nem inhaltlichen Schwerpunkt entwickelt hat. Diese unterschiedlichen 
Ansätze können u.a. danach geordnet werden, ob individuelle oder aber 
strukturelle Einflüsse auf Arbeitnehmerkarrieren untersucht werden. Bei
spielsweise lassen sich hier die sogenannten individualistischen Ansätze 
von den strukturalistischen Ansätzen abgrenzen,4 wobei letztere von Ba-

1Allerdings treibt die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Arbeitnehmerkarrieren 
manch seltsame Blüten, wie das folgende Zitat zweier namhafter Soziologen zeigt. B ie l -  
b y /B a r o n  (1983) äußern sich folgendermaßen zu ökonomischen Modellen der institutionalisti- 
schen Organisationstheorie sowie zur ökonomischen Analyse von Arbeitsbeziehungen: “These 
analytical models directly address the substantive concerns o f the various perspectives on work 
organization discussed in this chapter; and, o f  course, the issues are too important to be left to 
the economisti' ( B ie l b y /B a r o n  1983: 106-107; Hervorhebungen durch den Autor ergänzt).

2Vgl. z.B . B a r o n / B ie lb y  (1980).
3Vgl. z.B. M a l c o m s o n  (1984).
4Vgl. B r ü d e r l  (1991: 13).
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r o n / B i e l b y  (1980), P r e i s e n d ö r f e r  (1987) und B r ü d e r l  (1991: 
13-14) in Ansätze additiver und neuer Strukturalisten weiter unterglie
dert werden.5 Zu den individualistischen Ansätzen werden von soziologi
scher Seite her u.a. der Statuszuweisungsansat£  sowie die Humankapital
theorie7 gezählt und zu den strukturalistischen Ansätzen die Vakanzket
ten- und Markov-Modelle?, die organisationsdemographischen Modellé 
sowie die Theorie interner Arbeitsmärkte.10
Innerhalb der ökonom ischen Karriereforschung existieren zwar zahl
reiche Einzelstudien,11 eine in sich geschlossene und umfassende Diskus
sion betrieblicher Karrierepolitik ist bisher jedoch noch nicht vorgenom
men worden. Auch liegen mit den Büchern von M i l g r o m / R o b e r t s  

(1992), L azear (1995c, 1998) und B aron /K reps (1999) zwar mittler
weile erste umfangreiche Studien zu personalökonomischen Problemstel
lungen vor, karrierepolitische Aspekte werden dabei jedoch nur anhand 
einzelner Detailprobleme diskutiert. Die bisherigen Arbeiten zur öko
nomischen Karriereforschung beschäftigen sich überwiegend mit Detail
problemen asymmetrisch verteilter Informationen zwischen Arbeitneh
mer und Arbeitgeber (insbesondere beim Eintritt eines Arbeitnehmers 
in eine Unternehmung), der Diskussion von Beförderungskriterien sowie 
der Effizienz von Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Trennungen, wobei jedoch 
keine zusammenhängende Diskussion aller drei Aspekte erfolgt. Der er
ste der drei Aspekte ist vor allem von den Signaling-, Screening- und 
Seif selection-Modellen aufgegriffen worden,12 der zweite Aspekt von den 
Tournament-Modellen sowie den Modellen zur Senioritätsentlohnung,13

5Vgl. zu den verschiedenen Ansätzen auch B lo ssfeld  (1987b: 74-75); R o se n b a u m  (1990: 
272-275), sowie R o se n fe ld  (1992).

6V gl. u.a. B ie lb y  (1981).
7Vgl. zu den Anfängen B e c k e r  (1 9 6 2 ) , (1 9 7 5 ); O l (1 9 6 2 ); B en -P o r a t h  (1 9 6 7 ); M in c e r  

(1 97 4 ).
8Vgl. z.B . Sp il e r m a n  (1972a); St e w m a n  (1975a), (1975b), (1976); B r ü d e r l  (1991: 45- 

71).
9Vgl. St e w m a n / K o n d a  (1983); St e w m a n  (1986); N ien h ü se r  (1991), (1992).

10Vgl. u.a. D o e r in g e r  (1967), (1986); D o e r in g e r / P io r e  (1971); W il l ia m s o n /W a c h - 
t e r /H a r r is  (1975); G e r l a c h / L ie p m a n n  (1980); A l t h a u s e r / K a l l e b e r g  (1981), 
(1990); O s t e r m a n  (1982), (1987); C r e e d y / W h itfie ld  (1988); W a c h t e r / W r ig h t

(1990); W e b e r  (1990); Sie b e r t / A d diso n  (1991).
" Z u  empirischen Einzelstudien vgl. z.B . Ha n a d a  (1989); PuciK (1991); L a z e a r  (1992b); 

B a k e r / G ib b s /H o l m s t r ö m  (1993), (1994a), (1994b).
12V gl. z.B. Sp e n c e  (1973); St ig l it z  (1975b); Sa l o p / S a l o p  (1976).
13V gl. z.B. L a z e a r  (1979), (1981); L a z e a r / R o sen  (1981); R osen  (1986).
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der dritte Aspekt hingegen von den Matching- und humankapitaltheore
tischen Modellen.14
Der Stand der ökonomischen Karriereforschung ist in mehrfacher Hin
sicht unbefriedigend. Zunächst einmal werden mit den drei genannten 
Aspekten zwar separat wichtige Phasen einer Arbeitnehmerkarriere an
gesprochen; exakte Ergebnisse lassen sich jedoch strenggenommen erst 
dann erzielen, wenn der gesamte betriebliche Karrierelebenszyklus eines 
Arbeitnehmers von dem Eintritt bis hin zum Austritt des Arbeitnehmers 
aus der Unternehmung betrachtet wird. Die Besonderheiten langfristi
ger Arbeitnehmerkarrieren basieren vor allem auf intertemporalen Zu
sammenhängen (z.B. der Erwerb betrieblicher Qualifikationen als Vor
bereitung für zukünftige Beförderungen), die sich durch eine separate 
Betrachtung einzelner Zeitpunkte in der Karriere eines Arbeitnehmers 
nicht analysieren lassen.15 Zudem behandeln viele der (arbeits-)ökono- 
mischen Studien zur Karriereforschung den Arbeitgeber als weitgehend 
stilisierten Akteur auf dem Arbeitsmarkt, wodurch strukturelle Beson
derheiten von Unternehmen (z.B. die formale Weisungsstruktur, arbeits
organisatorische Regelungen) sowie Interaktionsprobleme zwischen den 
verschiedenen Einzelakteuren innerhalb der Institution “Unternehmung” 
oftmals ausgeblendet werden. Unbefriedigend erscheint schließlich auch, 
daß bislang noch keine umfassende Diskussion der wichtigsten Kontext- 
und Individualfaktoren als Rahmen einer betrieblichen Karrierepolitik 
erfolgte, obwohl die bereits existierenden empirischen Studien solch eine 
Diskussion erlauben.
Im folgenden soll nun ein erster Schritt unternommen werden, die der
zeit bestehenden Defizite der ökonomischen Karriereforschung abzubau
en. Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist der Versuch einer in sich 
geschlossenen und umfassenden ökonomischen Analyse betrieb
licher Karrierepolitik als Teil der U nternehm enspolitik, wozu auf 
die verschiedenen Einzelergebnisse der neo-institutionalistischen Theorie 
der Unternehmung und der Arbeitsökonomie als Referenztheorien sowie 
die wichtigsten empirischen Befunde der Karriereforschung zurückgegrif
fen wird. Dabei sollen die Existenz bestimmter, dauerhaft beobachtba

14Vgl. z.B. J o v a n o v ic  (1979a), (1979b); H ash im o to  (1981); C a r m ic h a e l  (1983a); M o r 
t e n se n  (1988a), (1988b).

15In MiLGROM/ROBERTS (1992: 338-349), wird zumindest solch ein betrieblicher Karrierele
benszyklus kurz skizziert.
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rer Institutionen der Karrierepolitik erklärt, auf Möglichkeiten und Pro
bleme bei der Gestaltung der Karrierepolitik hingewiesen sowie -  wenn 
möglich -  bedingte Gestaltungsempfehlungen für den Einsatz karrierepo
litischer Instrumente gegeben werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der 
Arbeit behandelt die Frage, inwiefern Unterschiede zwischen nationalen 
Arbeitsmärkten die karrierepolitischen Gestaltungsmöglichkeiten eines 
Arbeitgebers einschränken. Ausgehend von stilisierten Fakten aus ver
schiedenen nationalen Arbeitsmärkten wird gezeigt, daß die betriebliche 
Karrierepolitik eines Arbeitgebers über die Standortwahl in ein spezifi
sches Geflecht komplementärer nationaler Arbeitsmarktinstitutionen ein
gebunden ist.16 Auf welche Weise dieser Einbindung Restriktionscharak
ter zukommt, soll an zahlreichen Stellen der Arbeit anhand des Einflusses 
des Kontextfaktors “Standort eines Unternehmens” diskutiert werden.17 
Im Mittelpunkt dieses internationalen Vergleichs nationaler betrieblicher 
Karrierepolitiken stehen dabei der japanische, der US-amerikanische so
wie der deutsche Arbeitsmarkt. Methodisch erfolgt in der Arbeit teil
weise ein Rückgriff auf konventionelle Optimierungsmethoden sowie auf 
Methoden der nicht-kooperativen Spieltheorie. Hierbei sollen bereits be
kannte ökonomische Modelle nur stark eingeschränkt formal dargestellt 
und diskutiert werden. Eine formale Diskussion wird jedoch vorgenom
men, wenn eigene neue Modelle vorgestellt werden.
Die neo-institutionalistische Theorie der Unternehmung geht von der 
Existenz unvollkommener Märkte aus, auf denen Mehrpersonenunter
nehmen als marktfehlerkompensierende (bzw. -nutzende) Institutionen 
interagieren.18 Betrachtet werden im folgenden daher nicht nur die Innen
beziehungen zwischen einzelnen Personen im Unternehmen, sondern auch 
externe Interaktionsbeziehungen, die beispielsweise zwischen verschiede
nen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf dem Arbeitsmarkt bestehen. 
Ein Rückgriff erfolgt zudem auf die wichtigsten Studien der empirischen 
Karriereforschung, um die Kontext- und Individualfaktoren der betrieb
lichen Karrierepolitik zu diskutieren. Ein Teil der empirischen Studien

16Dieser Aspekt könnte insbesondere für multinationale Unternehmen von hoher Bedeutung 
sein. Eine Karrierepolitik auf Unternehmensebene hätte dann unterschiedliche nationale Kon
texte für karrierepolitische Entscheidungen auf Betriebsebene zu beachten.

17Vgl. vor allem die Unterabschnitte II. 1.4, IV.2.1.3 und V.3.2.
18Zu einer genaueren Diskussion des theoretischen Rahmens einer (personal-)ökonomischen 

Analyse betrieblicher Karrierepolitik vgl. Sc h a u e n b e r g  (1996).
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belegt die Existenz stabiler Karrierestrukturen (feste Positionsfolgen für 
eine Vielzahl von Arbeitnehmern im Unternehmen, eine im Zeitablauf 
stabile hierarchische Stellen- und Entlohnungsstruktur usw.), die sich 
u.a. in Form sogenannter Karrierebäume darstellen lassen.19 Diese empi
rischen Befunde können als Indiz dafür gewertet werden, daß von Seiten 
des Arbeitgebers versucht wird, zielgerichtet die Karriereverläufe von Ar
beitnehmern mit Hilfe personalpolitischer Instrumente zu lenken.20 
Die Existenz stabiler stilisierter Fakten über Arbeitnehmerkarrieren im
pliziert letztlich zweierlei für die vorliegende Arbeit. Zum einen bele
gen diese stilisierten Fakten auf der methodischen Ebene, wie wichtig 
die Entwicklung eines umfassenden ErklärungsmodeWs für die ökonomi
sche Karriereforschung ist. Zum anderen können die stilisierten Fakten 
auch der Komplexitätsreduktion dienen, indem sie aufzeigen, wo genau 
die relevanten Probleme liegen, an denen eine ökonomische Analyse der 
betrieblichen Karrierepolitik anzusetzen hat.
Neben einer Erklärung stilisierter Fakten der empirischen Karrierefor
schung soll in der vorliegenden Arbeit eine ökonomische Analyse m ögli
cher P roblem e, mit denen ein Arbeitgeber bei seinen karrierepoliti
schen Entscheidungen konfrontiert wird, versucht werden. Dabei wird 
K arrierepolitik  als Oberbegriff für sämtliche Arbeitgeberentscheidun
gen verstanden, die einer gezielten Beeinflussung von Arbeitnehmerkar
rieren dienen sollen. Die Karrierepolitik stellt ein Teilgebiet der strategi
schen Personalpolitik dar, wobei “strategisch” hier zweierlei Bedeutung 
zukommt -  zum einen die Bedeutung von “langfristig” , da Arbeitnehmer
karrieren strenggenommen nur über mehrere Perioden hinweg und nicht 
zeitpunktbezogen betrachtet werden können, zum anderen eine spieltheo
retische Bedeutung, da Arbeitnehmer auf personalpolitische Entschei
dungen des Arbeitgebers entsprechend reagieren, so daß dieser in ein in- 
terdependentes Entscheidungsproblem eingebunden ist.21 Die strategische 
Personalpolitik ist wiederum als Teilgebiet der Untemehmenspolitik12

l9V gl. u.a. R o se n b a u m  (1979a), (1984); F o r b e s  (1987); Han a d a  (1989); K ö h l e r / P r e i- 
s e n d ö r f e r  (1989b); P u c ik  (1991); L a z e a r  (1992b); B a k e r /G ib b s /H o l m s t r ö m  (1993), 
(1994a), (1994b); G ibbs  (1995).

20Möglich wäre auch ein denkbarer Rückschluß auf den dauerhaften Einfluß bestimmter si
tuativer Faktoren. Daß üblicherweise jedoch nicht von solch einem “situativen Determinismus” 
ausgegangen werden kann, wird in Kapitel II im Anschluß gezeigt.

21V gl. zum Strategiebegriif im hier verstandenen Sinne K r ä k e l  (1994 : 4 20 ).
22Unter der Unternehmenspolitik seien sämtliche Entscheidungen der Unternehmensleitung
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einzuordnen.23 Diese Einordnung der Karrierepolitik als Teil der Unter
nehmenspolitik macht deutlich, daß -  neben den Arbeitnehmern -  nicht 
die Personalabteilung, sondern die Unternehmensleitung sowie das Kon
trollorgan der Unternehmung24 als Träger der Karrierepolitik die Haupt
adressaten für die vorliegende Arbeit bilden.25 Im Vordergrund stehen da
bei vor allem die Metaentscheidungen der Unternehmensleitung bzw. des 
Kontrollorgans über bestimmte karrierepolitische Regeln (z.B. hinsicht
lich der Beförderungsgeschwindigkeit zwischen verschiedenen Hierarchie
ebenen), auf denen dann einzelne operative Entscheidungen basieren, in 
die auch andere Akteure wie z.B. die Personalabteilung oder einzelne 
Linienvorgesetzte miteinbezogen werden können. Als Synonym für Kar
rierepolitik wird im folgenden der Ausdruck Karrieresystem verwendet, 
der -  wie die Karrierepolitik -  die Gesamtheit der Metaentscheidungen 
zur Gestaltung betrieblicher Arbeitnehmerkarrieren beschreiben soll. 
Neben einer Problemanalyse soll versucht werden, wenn möglich be
dingte Gestaltungsem pfehlungen für den Arbeitgeber herzuleiten. 
“Bedingt” bedeutet in diesem Zusammenhang, daß nur Empfehlungen 
ausgesprochen werden, die im jeweiligen Kontext einer bestimmten Kar
rieresituation zu sehen sind, wobei oftmals von sehr vereinfachenden Si
tuationsannahmen ausgegangen wird. Beide Aspekte, denen im folgen
den nachgegangen werden soll -  die Problemanalyse sowie die Formu
lierung bedingter Gestaltungshinweise -  hängen zum Teil eng miteinan
der zusammen: Man kann allgemein im Rahmen der Gestaltung bei der 
Formulierung von Empfehlungen grob zwischen Geboten und Verboten 
unterscheiden.26 Die bedingten Gestaltungsempfehlungen, um die es in 
dieser Arbeit geht, sind überwiegend Verbote -  z.B. die Empfehlung, auf 
relative Leistungsturniere als alleiniges Beförderungs- und Anreizinstru
ment zu verzichten, sofern die Arbeitnehmer in einem Team zusammen-

und des Kontrollorgans einer Unternehmung zu verstehen, die der Erreichung der festgelegten 
“Ziele der Unternehmung” dienen.

23Vgl. zu diesem Verständnis von Karriere-, Personal- und Unternehmenspolitik auch 
E c k a r d s t e in  (1971: 23-24); Sc h w a n / S o e t e r s  (1992: 160); S c h a u e n b e r g  (1996: 346- 
348, 360-361).

24Z.B. der Vorstand sowie der Aufsichtsrat in der deutschen Aktiengesellschaft oder der Board 
o f directors in der anglo-amerikanischen Corporation.

25Vgl. auch S c h a u e n b e r g  (1996: 361).
26Vgl. zum unterschiedlichen Umgang mit Geboten und Verboten bei Gestaltungsempfehlun- 

gen Sc h a u e n b e r g  (1994:142).
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arbeiten, oder die Warnung vor übertrieben hohen Beförderungsboni, um 
Eskalationseffekte zu verhindern. Sie gehen also von einer Analyse mögli
cher Probleme der Karrierepolitik aus und empfehlen dann dem Arbeit
geber, auf welche karrierepolitischen Entscheidungen er verzichten sollte, 
um genau diese Probleme zu vermeiden. Gebote für die Karrierepolitik 
dürften hingegen weitaus schwieriger zu formulieren sein, da insbeson
dere nicht ausgeschlossen werden kann, daß in der Zukunft Situationen 
oder neue ökonomische Erkenntnisse bekannt werden, die solche positi
ven Empfehlungen in ihrer Aussagekraft wieder relativieren.27 
Bevor der Gang der Untersuchung erläutert werden kann, muß zunächst 
noch auf einige Einschränkungen hingewiesen werden, die sich unmit
telbar aus der Zielsetzung der Arbeit ableiten lassen. Zum einen soll 
im weiteren Verlauf kein eigener Datensatz über empirische Karriere
verläufe vorgestellt werden. Empirische Studien über die Karrieren von 
Arbeitnehmern gibt es bereits für zahlreiche Länder, insbesondere für 
Japan und die USA. Für Deutschland existiert ein entsprechendes An
gebot an empirischen Karrierestudien hingegen nicht, so daß ein Abbau 
dieses Empiriedefizits für Deutschland eine durchaus reizvolle Aufgabe 
darstellt. Die Voraussetzung hierfür wäre eine Erhebung kodierter in
dividueller Personaldaten eines bestimmten Unternehmens über einen 
Zeitraum von ca. 15 bis 20 Jahren. Solch einem Vorhaben stehen re
al jedoch nicht unerhebliche Schwierigkeiten und Widerstände bei der 
Datenerhebung entgegen.
Zum anderen soll im folgenden nicht der Versuch unternommen wer
den, ein Rezeptbuch für Arbeitgeber zu entwerfen, in dem nachgeschla
gen werden kann, in welcher Situation welche konkrete personalpoliti
sche Entscheidung “sinnvoll” ist. Bei der unbegrenzten Anzahl möglicher 
Karrieresituationen dürfte solch ein Versuch, detaillierte oder aber all
gemeingültige Gestaltungsempfehlungen zu geben, allein schon aus logi
schen Gründen zum Scheitern verurteilt sein. Möglich wäre dagegen eine 
konkrete Empfehlung für ein bestimmtes Unternehmen, welche dann al
lerdings in verschärfter Weise mit der Schwierigkeit konfrontiert wäre, 
den Ansprüchen an eine wissenschaftliche Arbeit zu genügen.
Des weiteren muß einschränkend darauf hingewiesen werden, daß hier

27Vgl. hierzu analog die Problematik der Falsifizierbarkeit, aber unmöglichen letztendlichen 
Verifizierbarkeit von Sätzen.
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hauptsächlich die betrieblichen Karrieren von Arbeitnehmern innerhalb 
eines Unternehmens diskutiert werden, dagegen kaum überbetriebliche 
Karrieren, die auch einen Arbeitgeberwechsel durch die Arbeitnehmer 
miteinschließen. Völlig ausgeblendet werden überbetriebliche Karrieren 
jedoch nicht, da im folgenden auch der Arbeitsmarkt als Kontextfak
tor Beachtung findet. Bei der Wahl seiner Karrierepolitik ist von einem 
Arbeitgeber zu bedenken, daß Arbeitnehmer im Prinzip jederzeit die 
Möglichkeit haben, als Außenoption eine betriebliche Karriere bei einem 
anderen Arbeitgeber zu beginnen, und daß Arbeitnehmer sogar aktiv 
von anderen Arbeitgebern abgeworben werden können. Durch die Be
achtung der Außenoption von Arbeitnehmern können letztlich sowohl die 
Angebots- als auch die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes in die nachfol
genden Überlegungen integriert werden, wodurch eine ökonomische Ana
lyse der Karrierepolitik eines Arbeitgebers aus neo-institutionalistischer 
Sicht überhaupt erst gehaltvoll werden kann.28
Bei der Betrachtung der betrieblichen Karriere eines Arbeitnehmers wird 
im folgenden von einem formalen oder objektiven Karrierebegriff aus
gegangen, wonach sich Karriereveränderungen im Einkommen, in der 
hierarchischen Position, in der Qualifikation eines Arbeitnehmers usw. 
niederschlagen. Ignoriert wird hingegen eine rein subjektive Karrieredis
kussion, die beispielsweise die Beförderung eines Arbeitnehmers auf eine 
hierarchisch höher geordnete und höher entlohnte Stelle nur dann als in
dividuellen Karriereerfolg wertet, wenn der betreffende Arbeitnehmer die 
Beförderung subjektiv als persönlichen Erfolg empfindet.29 Mit Beförde
rung ist im folgenden gemeint, was auch umgangssprachlich üblicherweise 
unter einer Beförderung verstanden wird: Ein Arbeitnehmer erhält eine 
(hierarchisch höher geordnete) neue Stelle mit einer in der Regel neuen 
(höheren) Entlohnung zugewiesen. Vereinzelt wird unter einer Beförde
rung auch lediglich eine Zunahme im Karriereeinkommen eines Arbeit
nehmers verstanden (Beförderung zwischen Lohn- bzw. Gehaltsklassen),

28Vgl. Sc h a u e n b e r g  (1996). Gerade jüngere Arbeiten zu Karrieresystemen unterstreichen 
die nicht zu vernachlässigende Bedeutung, die externe Arbeitsmarkteinflüsse auf die betriebliche 
Karrierepolitik eines Arbeitgebers haben; vgl. SlOW (1994); D e m o u g in / S io w  (1994), (1996); 
P e r r i (1994b), (1995a), (1995b).

29Dieses schließt allerdings nicht aus, daß im folgenden Fälle möglich sind, in denen Arbeit
nehmer durch eine Beförderung einen negativen Erwartungsnutzenzuwachs realisieren, da z.B. 
das Arbeitsleid als Teil der Nutzenfunktion des Arbeitnehmers durch die Beförderung progressiv 
ansteigt.
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was nicht zwingend mit einem Stellenwechsel einhergehen muß. In den 
wenigen Fällen, in denen von diesem Beförderungsbegriff ausgegangen 
wird, erfolgt im Text ein entsprechender Hinweis.
Schließlich sei einschränkend darauf hingewiesen, daß unter Arbeitneh
mern im folgenden zwar sowohl Führungskräfte als auch Nicht-Führungs
kräfte zu verstehen sind, Topmanager als Arbeitnehmer jedoch weitge
hend aus der Diskussion ausgeschlossen werden. Zum einen kommt ihnen 
als Unternehmensleitung die Rolle des Trägers und nicht die des Objekts 
der Karrierepolitik im hier verstandenen Sinne zu. Zum anderen beste
hen für Topmanager innerhalb der Unternehmung strenggenommen keine 
Möglichkeiten mehr, Beförderungen verbunden mit einem Stellenwechsel 
zu realisieren. Auch können sich für Topmanager keine Anreizwirkun
gen über einen möglichen hierarchischen Aufstieg ergeben, so daß für 
sie allein überbetriebliche Karriereanreize im Zusammenhang mit ihrer 
Reputation auf dem Managermarkt bestehen.30 Zu einer Gestaltung be
trieblicher Leistungsanreize für Topmanager sei daher auf die umfassende 
Literatur zur Managerentlohnung verwiesen.31
Die nachfolgende ökonomische Analyse der betrieblichen Karrierepolitik 
ist nach dem üblichen Verständnis des Politikbegriffs32 gegliedert, der in 
die drei Bestandteile Ziele, Restriktionen und Instrumente zerlegt werden 
kann. K apitel II beschäftigt sich mit den Restriktionen, d.h. mit dem 
Rahmen einer betrieblichen Karrierepolitik, der sich wiederum über die 
Kontextfaktoren (Abschnitt II.1) und die Individualfaktoren (Abschnitt 
II.2) einer betrieblichen Karriere beschreiben läßt. Ein Arbeitgeber hat 
nun vor dem Hintergrund dieses weitgehend personalpolitisch nicht be
einflußbaren Rahmens seine “optimale” Karrierepolitik zu wählen. Hier
bei handelt es sich jedoch nicht um ein konventionelles Optimierungspro
blem unter Nebenbedingungen, sondern um ein spieltheoretisches oder 
auch Mechanismusdesignproblem: Man kann sich hierzu grob ein zwei
stufiges Spiel vorstellen, bei dem der Arbeitgeber auf der ersten Stufe 
seine Metaentscheidungen über das Karrieresystem trifft und die Arbeit
nehmer im Anschluß auf der zweiten Stufe ihre entsprechenden Reak

30Daß hieraus für Topmanager ambivalente Leistungsanreize innerhalb des betrachteten Un
ternehmens resultieren, wird in Unterabschnitt IV.2.5.2.1 im Rahmen der Career concerns- 
Debatte diskutiert.

31VgI. dazu auch W in t e r  (1996a).

32V gl. Sc h a u e n b e e g  (1996 :346-347).
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tionen (z.B. Höhe der Arbeitsintensität, Umfang und Art der zu erwer
benden Qualifikationen) auf das gewählte Karrieresystem bestimmen.33 
Für den Arbeitgeber ist es dann notwendig, bereits auf der ersten Stufe 
die möglichen Arbeitnehmerreaktionen auf seine Karrierepolitik zu an
tizipieren, um letztlich rationale Metaentscheidungen treffen zu können. 
Diese spieltheoretische Betrachtung verdeutlicht auch, daß im folgenden 
nicht nur der Arbeitgeber als Akteur betrachtet wird, sondern über ihre 
jeweiligen Reaktionen zugleich auch die Arbeitnehmer.
In K apitel III wird zunächst den Zielen der Karrierepolitik nachge
gangen. Diese lassen sich in ein Allokations- und Matchingziel (Unterab
schnitt III.1.1) und in ein Anreizziel (Unterabschnitt III.1.2) einteilen. 
Mit dem Allokations- und Matchingziel ist gemeint, daß ein Arbeitgeber 
über Einstellungs-, Versetzungs-, Beförderungs-, Entlassungs- und Qua
lifikationsentscheidungen versucht, die Leistungsfähigkeit der Unterneh
mung langfristig sicherzustellen. Hierzu ist es u.a. erforderlich, daß die 
passenden Arbeitnehmer mit den geeigneten Qualifikationen zur richti
gen Zeit die für sie passenden Stellen innerhalb der betrieblichen Hierar
chie zugewiesen bekommen und daß der Wechsel außerordentlicher Talen
te zu anderen Arbeitgebern verhindert wird. Unter dem Anreizziel ist zu 
verstehen, daß der Arbeitgeber über die Karrierepolitik in ausreichendem 
Maße betriebliche Aufstiegsmöglichkeiten schafft, um dadurch die Lei- 
stungs Bereitschaft der Arbeitnehmer langfristig sicherzustellen. Uber die 
Gestaltung geeigneter impliziter Karriereanreize gelingt es dem Arbeitge
ber, eine Leistungszurückhaltung bei den Arbeitnehmern zu verhindern 
und die Motivation zu einem zusätzlichen Erwerb relevanter (betriebsspe
zifischer) Qualifikationen zu erhöhen. Beide Ziele -  also das Allokations
und Matchingziel sowie das Anreizziel -  werden im folgenden auch als 
Kollektivziele bezeichnet, da jeder der in die karrierepolitischen Entschei
dungsprozesse eingebundenen Akteure langfristig an ihrer Erfüllung in
teressiert ist, um die Überlebensfähigkeit der Unternehmung zu sichern.34 
Das Problem, daß die verschiedenen Einzelakteure jedoch kurzfristig

33Genaugenommen besteht das Spiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus zahlreichen 
einzelnen Stufen, da sich die Arbeitsbeziehung über mehrere Perioden erstreckt und im Prinzip 
sowohl der Arbeitgeber (hinsichtlich der karrierepolitischen Regeln) als auch der Arbeitnehmer 
(hinsichtlich seiner Reaktionen) pro Periode neue Entscheidungen treffen können.

34Implizit wird damit angenommen, daß eine Weiterführung des Unternehmens auch effizient 
ist.
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durchaus eigene Individualziele verfolgen können, die nicht unbedingt 
mit den Kollektivzielen der Karrierepolitik harmonieren, wird daran an
schließend in Kapitel III diskutiert. Es wird gezeigt, daß innerhalb der 
operativen karrierepolitischen Entscheidungsprozesse Interaktionsproble
me auftreten können, die zu Lasten der Allokationseffizienz gehen. In die
sem Zusammenhang wird zudem versucht, die abstrakte Person des Ar
beitgebers näher zu konkretisieren. Hierbei zeigt sich, daß neben der Un
ternehmensleitung und dem Kontrollorgan der Unternehmung als Träger 
der Karrierepolitik auch weitere Akteure (z.B. Personalabteilung, Lini
envorgesetzte, Mentoren) an operativen Entscheidungsprozessen teilneh
men, die die betrieblichen Karrieren von Arbeitnehmern beeinflussen, 
aufgrund des Verständnisses der Karrierepolitik als strategisches Me
taentscheidungsproblem im weiteren Verlauf jedoch lediglich die Unter
nehmensleitung und das Kontrollorgan unter dem Akteur “Arbeitgeber” 
zu verstehen sind.35

K apitel IV  ist den Instrumenten der Karrierepolitik gewidmet. Es wird 
diskutiert, auf welche Weise der Arbeitgeber die betrieblichen Karrieren 
von Arbeitnehmern aktiv gestalten kann und mit welchen Problemen die
ser dabei konfrontiert wird. Hierbei findet eine weitere Untergliederung 
in drei Phasen statt, auf die der Arbeitgeber Einfluß nehmen kann und 
die den betrieblichen Karrierelebenszyklus eines Arbeitnehmers beschrei
ben: die Einstellungs- und Karriereanfangsphase (Abschnitt IV.1), die 
Phase des innerbetrieblichen Aufstiegs (Abschnitt IV.2) sowie die Phase 
des Austritts aus der Unternehmung (Abschnitt IV.3). Die Einstellungs
und Karriereanfangsphase zeichnet sich vor allem durch Informations
defizite aus, die auf Seiten des Arbeitgebers hinsichtlich der Arbeitneh
merqualität und auf Seiten des Arbeitnehmers hinsichtlich der internen 
Aufstiegsmöglichkeiten bestehen. Der Arbeitgeber verfügt in dieser Pha
se über verschiedene Informationsaufdeckungsmechanismen, auf die in 
Abschnitt IV. 1 im einzelnen eingegangen werden soll. In der Phase des 
innerbetrieblichen Aufstiegs stehen dem Arbeitgeber als Instrumente der 
Karrierepolitik eine Beeinflussung des Bewegungsraums, der Bewegungs
richtungen, der Bewegungsgeschwindigkeit und der Bewegungsprofile so

35Hierbei wird aus Vereinfachungsgründen jedoch in der Regel das Kontrollorgan nicht weiter 
explizit genannt, da Interaktionsprobleme zwischen Unternehmensleitung und Kontrollorgan im 
folgenden ausgeblendet werden.
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wie die Wahl spezieller Beförderungskriterien zur Verfügung. Die Phase 
des Austritts aus der Unternehmung ist vor allem aus informationsöko
nomischen Gründen für den Arbeitgeber von Bedeutung. Neben einer 
möglichen Negativstigmatisierung eines Arbeitnehmers infolge einer Ent
lassung kann bei bestehenden Informationsdefiziten nicht ausgeschlossen 
werden, daß auf der anderen Seite dem entlassenden Arbeitgeber oppor
tunistische Motive unterstellt werden, was für den Arbeitgeber zu Pro
blemen aufgrund eines Reputationsverlustes führen kann. Daher soll in 
Abschnitt IV.3 diskutiert werden, über welche Maßnahmen der Karrie
repolitik ein nicht-opportunistisch entlassender Arbeitgeber eine zu Un
recht erfolgende, ihn betreffende Negativstigmatisierung umgehen kann. 
In diesem Zusammenhang ergeben sich zudem neue Aspekte zu einer 
freiwilligen Kooperation des Arbeitgebers mit dem Betriebsrat in Ent
lassungsfragen.
In K apitel V  wird schließlich auf die Grenzen der betrieblichen Kar
rierepolitik eingegangen. Vor dem Hintergrund dynamischer Kontextfak
toren und dem möglichen Eintreten nicht-antizipierter Umweltzustände 
erscheint die Wahl eines “optimalen” , vollständig geplanten Karrieresy
stems kaum noch durchführbar. Für den Arbeitgeber besteht jedoch die 
Möglichkeit, eine zum Teil offene Karrierepolitik und ergänzend hierzu 
eine Art Krisenmanagement zu planen, das dann in Kraft tritt, wenn 
nicht-antizipierte Ausnahmesituationen eintreten, die beispielsweise zu 
einer Bedrohung der Existenz der Unternehmung führen. Der Versuch, 
ein effektives Krisenmanagement für solche Situationen zu skizzieren, 
bildet den Abschluß dieses Kapitels.
Die vorliegende Arbeit endet mit einigen Schlußbemerkungen in K apitel 
VI.
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II. Rahm enbedingungen einer betrieblichen Karrierepolitik

Betriebliche Karrieren von Arbeitnehmern werden üblicherweise nicht 
allein durch die Entscheidungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer be
einflußt. Es existieren vielmehr auch Faktoren, die den Karriereweg eines 
Arbeitnehmers mitbestimmen, vom Arbeitgeber (sowie vom Arbeitneh
mer) aber -  zumindest im Rahmen der betrieblichen Karrierepolitik -  
nur kaum beeinflußt werden können. Im folgenden sollen aus der Sicht 
des Arbeitgebers die wichtigsten dieser Faktoren kurz skizziert werden, 
wobei zwischen K ontextfaktoren und Individualfaktoren unterschie
den wird. Kontextfaktoren beschreiben das (ökonomische) Umfeld, in das 
der Arbeitnehmer und damit seine Karriere eingebunden sind und das 
durch die Karrierepolitik nur wenig beeinflußt wird. Hierzu zählen u.a. 
die Organisationsstruktur der Unternehmung, bei der ein Arbeitnehmer 
beschäftigt ist, aber auch das entsprechende Arbeitsmarktsegment, dem 
der Arbeitnehmer zuzuordnen ist. Individualfaktoren hingegen umfassen 
Merkmale, mit denen ein ganz bestimmter Arbeitnehmer als Individu
um charakterisiert werden kann, wie beispielsweise sein Alter und sein 
bisheriger Berufsverlauf.1
Der Einfluß der Kontextfaktoren auf die betriebliche Karrierepolitik und 
damit auch auf die individuelle Karriere eines Arbeitnehmers soll im 
nächsten Abschnitt II. 1 diskutiert werden, während sich der Abschnitt
II.2 anschließend mit den Individualfaktoren auseinandersetzt. Bei den 
Kontextfaktoren werden zunächst diejenigen Einflüsse auf Arbeitneh
merkarrieren diskutiert, die auf der betrieblichen Ebene bestehen. Als 
wichtigste Einflußfaktoren findet man hierbei in der Literatur die Orga
nisationsstruktur, die Größe sowie das Wachstum einer Unternehmung 
(Unterabschnitt II.1.1). Im Anschluß wird auf die überbetrieblichen Kon
textfaktoren näher eingegangen, von denen der Arbeitsmarkt, gesetzliche 
und kollektivvertragliche Regelungen sowie der nationale Kontext, in den 
ein Unternehmen eingebunden ist, vor dem Hintergrund empirischer Stu
dien am bedeutendsten erscheinen (Unterabschnitte II.1.2 bis II.1.4). Bei 
den Individualfaktoren, die aus ökonomischer Sicht von Relevanz sind,

1Zu einem Überblick über verschiedene Kontext- und Individualfaktoren vgl. beispielswei
se auch M a r k h a m /H a r l a n /H a c k e t t  (1987); B e r t h e l  (1995b: 1287). Neben der gewähl
ten Zweiteilung in Individual- und Kontextfaktoren ließe sich auch eine Dreiteilung in “in
dividual” , “organizational” und “environmental” variables vornehmen; vgl. hierzu M ilko- 
v ic h / A n d e r s o n / G r e e n h a lg h  (1976: 20-21).
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werden in der Literatur insbesondere vier hervorgehoben: Alter, Schul
bildung, Geschlecht und bisheriger Berufsverlauf (Unterabschnitte II.2.1 
bis II.2.4).

Kontext- und Individualfaktoren zusammen beschreiben diejenigen Rah
menbedingungen, innerhalb deren ein Arbeitgeber eine Karrierepolitik 
aktiv betreiben kann. Die Herausforderungen, die sich aus den Rahmen
bedingungen für die betriebliche Karrierepolitik ergeben, sind vielfältig. 
Sie werden abschließend in Abschnitt II.3 in einem Zwischenfazit zusam
mengefaßt. Zum einen stellen Kontext- und Individualfaktoren Neben
bedingungen bzw. Restriktionen für eine aktive Karrieregestaltung dar 
-  Kontextfaktoren, da sie die Menge der verfügbaren karrierepolitischen 
Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel IV) direkt begrenzen, und In
dividualfaktoren, da sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausprägungen 
eine erhebliche Heterogenität unter den Arbeitnehmern bewirken, der ei
ne betriebliche Karrierepolitik wiederum Rechnung zu tragen hat. Zum 
anderen impliziert die obige Unterscheidung in betriebliche und überbe
triebliche Kontextfaktoren, daß den überbetrieblichen Kontextfaktoren 
eher ein strenger Restriktionscharakter zukommt, während die Faktoren 
auf der betrieblichen Ebene vom Arbeitgeber festgelegt werden, wenn 
auch nicht primär aus karrierepolitischen Motiven. Eine Beeinflußbarkeit 
der betrieblichen Kontextfaktoren durch den Arbeitgeber zur Verfolgung 
karrierepolitischer Ziele kann daher vor dem Hintergrund eines Kosten- 
Nutzen-Kalküls diskutiert werden, bei dem der Arbeitgeber zwischen ei
ner Erhöhung des Zielerreichungsgrades bei den karrierepolitischen Zielen 
und einer möglichen Verringerung des Zielerreichungsgrades bei anderen 
unternehmenspolitischen Zielen abzuwägen hat. Eine letzte Herausforde
rung ergibt sich, wenn man bedenkt, daß Kontextfaktoren im Laufe der 
Zeit -  zum Teil unerwarteten -  Veränderungen unterworfen sind, die wie
derum die Effektivität karrierepolitischer Regelungen beeinflussen. Auf 
die genaueren Implikationen, die sich aus einer dynamischen Umwelt für 
die betriebliche Karrierepolitik ergeben, soll jedoch aufgrund der großen 
Bedeutung in einem gesonderten Kapitel näher eingegangen werden (Ka
pitel V).
Die folgenden Ausführungen zu den Rahmenbedingungen für die be
triebliche Karrierepolitik sind zum Teil bewußt knapp gehalten, da der 
Schwerpunkt der Arbeit bei den Zielen und Trägern der Karrierepoli
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tik (Kapitel III) sowie bei den Problemen der aktiven Karrieregestaltung 
(Kapitel IV) liegt. Sie können daher keinen Anspruch auf Vollständig
keit erheben, zumal auch nicht sämtliche Wechselwirkungen diskutiert 
werden, die zwischen den einzelnen Faktoren existieren.

1. Kontextfaktoren einer betrieblichen Karriere

1.1 Organisationsstruktur, Größe und Wachstum einer Un
ternehmung

O R G A N IS A T IO N S S T R U K T U R . Mit der Organisationsstruktur wird u.a. 
fest gelegt, welche Stellen in der Unternehmung existieren und mit wel
chen Aufgaben diese betraut sind, wie die Weisungsrechte zwischen den 
Stellen verteilt sind und welche formalen Kommunikationskanäle den 
Stellen zur Verfügung stehen. Kann die Organisationsstruktur zumin
dest mittelfristig als stabil angesehen werden, so wird durch das Stel
lengerüst gleichzeitig auch beschrieben, welche Karrieremöglichkeiten 
bzw. -opportunitäten Arbeitnehmer haben,2 wobei allerdings nicht je
dem Arbeitnehmer sämtliche Stellen offenstehen. Häufig sind bestimmte 
(Mindest-)Qualifikationen an einzelne Stellen geknüpft, oder es werden 
innerhalb des Stellengefüges institutionalisierte Aufstiegsleitern errich
tet, auf denen sich Arbeitnehmer im Zeitablauf fortbewegen können.3 
Die Leitungsspanne, die das Verhältnis von Untergebenen zu Vorgesetz
ten in hierarchischen Organisationsstrukturen mißt, gibt Aufschluß, wie 
groß die Konkurrenz um den hierarchischen Aufstieg ist. Die reziproke

2Zu einer derartigen Einschätzung über die hohe Bedeutung der Organisationsstruktur für die 
Karrieren von Arbeitnehmern im Führungs- und Nichtführungsbereich vgl. z.B. G ra n ic k  (1975: 
433); G r ü n e r  (1989:113); B r Üd e r l / P r e is e n d ö r f e r / Z ie g l e r  (1991: 382). Diese Sichtweise 
führt auch zu einer neuen Ausrichtung in der methodischen Vorgehensweise in empirischen Stu
dien. Statt einer Erhebung individueller Personendaten steht nun die Untersuchung spezifischer 
Eigenschaften einzelner Stellen im Vordergrund; vgl. L a z e a r  (1992b), (1995a).

3Wie stark solch institutionalisierte Aufstiegswege in einem Unternehmen ausgeprägt sind, 
hängt u.a. von der Größe des Unternehmens, der Arbeitsorganisation und der verwendeten Tech
nologie ab; vgl. St o l ze n b e r g  (1978:814-818); B a r o n / B ie l b y  (1984:468); Sc h w a n / S o e te r s
(1992). Zum Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und -große vgl. auch K im ber ly  
(1976). Eine notwendige Bedingung für formalisierte Aufstiegsleitern ist, daß die verwendeten 
Technologien auf den miteinander verbundenen Stellen innerhalb einer Aufstiegsleiter eng mit
einander verwandt sind, was insbesondere für Industrien, die auf Prozeßtechnologien beruhen 
(z.B. chemische Industrie, Stahlerzeugung), zum Teil aber auch für den Dienstleistungsbereich 
(z.B. Banken, Versicherungen) zutrifft. Vgl. P io r e  (1978: 86-90); Se n g e n b e r g e r  (1987:155), 
sowie die Befunde in K o ik e  (1988: insbesondere 92-93,110-111). Zu einer genaueren Diskussion 
formaler Aufstiegsleitern vgl. den Unterabschnitt II.1.2.
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Leitungsspanne beschreibt hierbei die durchschnittliche Beförderungs
wahrscheinlichkeit eines untergeordneten Arbeitnehmers im Falle des 
Vakantwerdens einer Stelle auf der nächsthöheren Hierarchieebene. Die 
Gliederungstiefe, d.h. die Anzahl der Hierarchieebenen, kann neben der 
Leitungsspanne ebenfalls zur Charakterisierung einer hierarchischen Or
ganisationsstruktur beitragen. Sie determiniert die maximale Anzahl von 
Beförderungen bei einem vertikal ausgerichteten betrieblichen Aufstieg.4 
Oftmals ist auch die Entlohnung in einem Unternehmen an Stellen 
und nicht an bestimmte Personen gebunden, so daß ein Arbeitnehmer, 
der verschiedene Stellen innerhalb der Organisationsstruktur durchläuft, 
nicht nur mit wechselnden Aufgaben konfrontiert wird, sondern auch 
erhebliche Veränderungen in seinem Karriereeinkommen realisiert. Die
ses läßt sich exemplarisch anhand der Längsschnittuntersuchungen von 
Leonhard (1990), Lazear (1992b) und Baker/G ibbs/H olmström 
(1993, 1994a, 1994b) zeigen.5
In L e o n h a r d  (1990) werden die Karriereverläufe von mehr als 20.000 
Führungskräften in 439 großen US-amerikanischen Unternehmen zwi
schen 1981 und 1985 untersucht. Hierbei läßt sich nachweisen, daß die 
hierarchische Position in der Unternehmung eine der wichtigsten Entloh
nungsdeterminanten darstellt,6 Arbeitnehmer in Unternehmen mit re
lativ wenig Hierarchiestufen 32 % weniger an Einkommen verdienen als 
Arbeitnehmer in größeren Hierarchien und daß die Einkommenszuwächse 
zwischen den Hierarchiestufen innerhalb eines Unternehmens von Stufe 
zu Stufe zunehmen.7
L a z e a r  (1992b) beobachtet die Karrieren von Vollzeitarbeitskräften 
(ausgenommen Manager auf höheren Hierarchiestufen) in einem Großun
ternehmen über einen Zeitraum von 13 Jahren von Ende der 70er Jahre 
bis in die 80er Jahre hinein. Seine Ergebnisse zeigen, wie wichtig Beförde
rungen von einer Hierarchiestufe auf eine andere für die Einkommens-

4Zu einer genaueren Diskussion von Leitungsspanne und Gliederungstiefe vgl. Unterabschnitt 
IV.2.1.

5Vgl. auch R a o / D a t t a  (1985: 75). Selbst für japanische Unternehmen, in denen üblicher
weise eine personen- und nicht stellenbezogene Entlohnung festgelegt wird, läßt sich empirisch 
ein signifikanter Zusammenhang zwischen hierarchischer Position und Höhe der Entlohnung 
feststellen. Vgl. dazu T a c h ib a n a k i (1982), (1987), (1988). Zum Einfluß von Beförderungen auf 
Einkommenssteigerungen vgl. auch M cC u e (1996).

6Vgl. L e o n h a r d  (1990:18-S, 27-S).
7Vgl. L e o n h a r d  (1990:18-S-19-S).
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Steigerungen bei den Arbeitnehmern sind: Trotz durchschnittlich glei
cher Anfangsentlohnung realisieren Arbeitnehmer, die sich im Zeitablauf 
in der Hierarchiestruktur vergleichsweise zügig fortbewegen, signifikant 
höhere Einkommenszuwächse als jene Arbeitnehmer, die länger auf ihren 
Stellen verbleiben.8
B a k e r / G i b b s / H o l m s t r ö m  (1993, 1994a, 1994b) werten im Rahmen 
ihrer Fallstudie die Personaldaten sämtlicher fest angestellten Arbeitneh
mer eines US-amerikanischen Unternehmens für den Zeitraum von 1969 
bis 1988 aus. Hierbei zeigt sich, daß die hierarchische Organisationsstruk
tur des betrachteten Unternehmens im Zeitablauf keinen bedeutenden 
Veränderungen unterliegt, daß auch die Karrierepfade im Betrachtungs
zeitraum äußerst stabil sind9 und daß ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen der Hierarchieebene und der Entlohnung eines Arbeitnehmers 
besteht.10
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß zu einer bestimmten Organi
sationsstruktur oftmals auch eine entsprechende Einkommens- und Kar
rierestruktur korrespondiert, in der die verschiedenen Stellen durch ver
gleichsweise stabile Karrierepfade miteinander verbunden sind, die die 
möglichen Aufstiegswege von Arbeitnehmern in der betrieblichen Hier
archie beschreiben.11 Die Struktur eines Unternehmens ist letztlich zwar 
von der Unternehmensleitung frei wählbar. Dennoch kann die Organi
sationsstruktur hier zur Gruppe der Kontextfaktoren der betrieblichen 
Karrierepolitik gezählt werden, da bei ihrer Festlegung in der Regel nicht

8Vgl. L a z e a r  (1992b: 194-200).
9Vgl. B a k e r / G ib b s / H o l m s t r ö m  (1993: 368-372), (1994a: 882-883). Die Stabilität fester 

Karrieremuster muß allerdings vor dem Hintergrund der Untersuchungen zur Verschlankung 
von Hierarchien zum Teil angezweifelt werden. Vgl. z.B . hierzu im Zusammenhang mit dem 
Kontextfaktor “Arbeitsorganisation” den Unterabschnitt II.1.5.

10V gl. B a k e r / G ib b s /H o l m s t r ö m  (1993: 372-378), (1994a: 884), (1994b). Dennoch zeigt 
sich, daß innerhalb einer Hierarchiestufe die Löhne der Arbeitnehm er variieren und sich die 
Entlohnungsintervalle sogar überlappen (vgl. dazu auch M il g r o m / R o b e r t s  1992: 360-362). 
Dieses m ag zum einen Ausdruck individuell personenbezogener Entlohnungskomponenten auf
grund subjektiver Bewertung sein (zur Problem atik solcher Bewertungen vgl. Unterabschnitt 
IV .2 .5 .2 .4). Zum anderen ergibt sich aufgrund der Tatsache, daß au f jeder Hierarchiestufe ein 
Quereinstieg für Arbeitnehm er möglich ist, auch eine weitere Erklärung: Gem äß der Rank-order 
tournam ent-Literatur können (hier: externe) heterogene Arbeitnehm er bei asymmetrisch ver
teilten Inform ationen durch verschiedene Beförderungsturniere mit überlappenden Lohninter
vallen zu einer Selbsteinordnung veranlaßt werden; vgl. dazu die Ausführungen zur Tournament- 
Literatur in Unterabschnitt IV .2.5.2.

u Vgl. als anschauliches Beispiel die in B a k e r / G ibb s / H o l m s t r ö m  (1993:369), (1994a: 892), 
dargestellten Karrierestrukturen.
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personalpolitische Aspekte, sondern andere Einflußfaktoren (wie z.B. die 
gewählte Marktstrategie, die verwendete Technologie, die Branchenzu
gehörigkeit) im Vordergrund stehen.12

U n t e r n e h m e n s g r ö s s e . Neben der Organisationsstruktur bildet die 
Größe einer Unternehmung einen weiteren Kontextfaktor für die betrieb
liche Karrierepolitik.13 Die ökonomische Literatur bietet eine Reihe von 
möglichen Erklärungsansätzen, warum beispielsweise das Karriereein
kommen von Arbeitnehmern -  insbesondere von Führungskräften -  desto 
höher ausfällt, je größer die Unternehmung ist, in der die Arbeitnehmer 
beschäftigt sind (Größendifferential).14 Einige wesentliche Aspekte hier
bei sollen im folgenden herausgegriffen werden.
Zunächst einmal läßt sich argumentieren, daß große Unternehmen u.a. 
aufgrund höherer Kapitalintensität oder höherer interner Komplexität 
eher Arbeitnehmer hoher Qualität15 beschäftigen, deren Entlohnung un
ter Wettbewerbsbedingungen daher auch entsprechend hoch ist.16

12Schon C h a n d l e r  (1962) konnte mit seiner realgeschichtlichen Studie über die Entwicklung 
der amerikanischen Großunternehmung zeigen, daß die gewählte Marktstrategie (zumindest 
langfristig) einen wesentlichen Einflußfaktor auf die Organisationsstruktur eines Unternehmens 
darstellt; vgl. CHANDLER (1962: 383). Dennoch kann nicht generell ausgeschlossen werden, 
daß die Organisationsstruktur aus personalpolitischen Erwägungen verändert wird. Vgl. z.B. 
Kapitel IV zur Beeinflussung von Variablen der Organisationsstruktur vor dem Hintergrund 
karrierepolitischer Ziele.

13Vgl. Sch a u e n b e r g  (1996: 353-354).
14Vgl. u.a. CALVO (1987: 88-91). Zu einem Überblick über die Befunde zum Größendif

ferential in den USA, Deutschland und Japan sowie zu möglichen Erklärungsansätzen vgl. 
B r o w n / M e d o f f  (1989); G e r l a c h / S c h m id t  (1989) und R e b ic k  (1993). Vgl. auch B a r - 
RON /B l a c k / L o e w e n s t e in  (1987), wo zudem der Effekt der Unternehmensgröße auf den Be
ginn und die Anfangsphase betrieblicher Karrieren diskutiert wird. In R e b ic k  (1993) wird 
gezeigt, daß das Einkommensdifferential zwischen den Arbeitnehmern in großen und denjeni
gen in kleinen Unternehmen in Japan stärker als in den USA ausgeprägt ist, was wiederum als 
Indiz für die Relevanz des Kontextfaktors “Standort eines Unternehmens” (s. Unterabschnitt
II.1.4) gewertet werden kann.

15Zu den Qualitätseigenschaften eines Arbeitnehmers gehören u.a. Produktivität, Berufser
fahrung und erworbene Qualifikationen. Zu einer genaueren Diskussion des Qualitätsbegriffs 
vgl. Unterabschnitt III.l.l.

16Vgl. B r o w n / M e d o f f  (1989:1029-1030); R e b ic k  (1993:137-138). R osen  (1982) argumen
tiert für Führungskräfte, daß von ihren Entscheidungen eine multiplikative Wirkung für das 
Unternehmen ausgeht, dieser Multiplikatoreffekt um so größer ist, je größer die Unternehmung 
ist, und daß als Marktergebnis letztlich die Führungskräfte in Großunternehmen entsprechend 
hohe Karriereeinkommen realisieren können. Die Studie von R eilly  (1995) zeigt einen posi
tiven Zusammenhang zwischen der verwendeten (innovativen) Technologie (hier: EDV), dem 
dadurch akkumulierten Humankapital sowie der Entlohnung von Arbeitnehmern in großen Un
ternehmen auf. Nach den Ergebnissen von E v e n /MACPHERSON (1994) läßt sich das Größendif
ferential insbesondere dadurch erklären, daß große Unternehmen andere Arbeitsplätze als kleine 
Unternehmen anbieten und entsprechend andere Typen von Arbeitnehmern rekrutieren.
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Geht man davon aus, daß größere Unternehmen schlechtere Arbeits
bedingungen bieten (z.B. höherer Grad an Arbeitszerlegung, stärkere 
Regelgebundenheit und weniger Entscheidungskompetenz, unpersönliche 
Atmosphäre), so läßt sich über die Theorie kompensierender Lohndiffe
rentiale eine weitere Erklärung für den positiven Zusammenhang zwi
schen Karriereeinkommen und Unternehmensgröße folgern.17 
Eine weitere Erklärung ergibt sich über den Shirking-Ansatz der 
Effizienzlohntheorie:18 Arbeitgeber haben in der Regel nicht oder nur 
unter sehr hohen Kosten die Möglichkeit, die bei ihnen beschäftigten Ar
beitnehmer genau zu kontrollieren. Beim Shirking-Ansatz wird nun ar
gumentiert, daß Arbeitnehmer, die eine überdurchschnittlich hohe Ent
lohnung erhalten, vom “Drückebergertum” abgehalten werden, da die 
erwarteten Opportunitätskosten hierfür -  selbst bei nur geringer Wahr
scheinlichkeit, entdeckt zu werden -  zu hoch sind, wenn ein Entdeckt
werden sofort mit einer Entlassung geahndet wird. Eine geringe Kon- 
trollmöglichkeit (und damit eine geringe Sanktionswahrscheinlichkeit) 
läßt sich nach dem Shirking-Ansatz also durch eine entsprechend große 
Sanktionshöhe in Form entgangener überdurchschnittlich hoher Karrie
reeinkommen kompensieren. Nimmt nun das Kontrollproblem mit stei
gender Unternehmens- bzw. Belegschaftsgröße zu und dadurch die Sank
tionswahrscheinlichkeit weiter ab, so mag es gerade für große Unterneh
men einen Anreiz geben, überdurchschnittlich hohe Karriereeinkommen 
als Effizienzlöhne zu zahlen, um Arbeitnehmer vor einer Leistungszurück
haltung abzuschrecken.19
Die in B r o w n / M e d o f f  (1989) zusammengefaßten stilisierten Fakten 
zeigen, daß sich der positive Zusammenhang zwischen der Unterneh
mensgröße und dem Karriereeinkommen von Arbeitnehmern auch em
pirisch deutlich belegen läßt,20 wenngleich nicht eindeutig zu entscheiden

17Vgl. B r o w n / M e d o f f  (1989:1030); G e r l a c h / S c h m i d t  (1989: 356); R e b ic k  (1993:137).
18Vgl. zu diesem Ansatz bereits S t i g l e r  (1962: 102) sowie B e c k e r / S t i g l e r  (1974); S h a -  

p i r o / S t i g l i t z  (1984), (1985); Y e l l e n  (1984: 201-203); B u l l  (1985); C a r m i c h a e l  (1985), 
(1990: 277-285); A k e r l o f / K a t z  (1989); S e s s e l m e ie r / B l a u e r m e l  (1990: 108-112); F r a n z  
(1991: 301-305); K n o l l  (1994: 59-63, 73-76). Zu einer Argumentation über die Fair wage- 
effort-Hypothese vgl. A k e r l o f / Y e l l e n  (1990). Vgl. aber auch das empirische Ergebnis von 

i R e b i t z e r / T a y l o r  (1995).
19Vgl. B r o w n / M e d o f f  (1989:1054-1055); G e r l a c h / S c h m i d t  (1989: 356); R e b ic k  (1993: 

137). Vgl. auch K r u e g e r / S u m m e r s  (1988: 277-278), sowie die dort angegebene Literatur.
20Vgl. für US-amerikanische Unternehmen auch PEARCE (1990) sowie die dort zitierten Be

funde. Zur Bestätigung des Employer size-wage effect für deutsche Unternehmen vgl. G er-
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ist, welcher Kausalzusammenhang für die empirischen Ergebnisse genau 
verantwortlich ist.21 Während das Argument, wonach größere Unterneh
men tendenziell Arbeitnehmer höherer Qualität und daher auch zu einem 
höheren Entgelt beschäftigen, empirische Unterstützung findet, läßt sich 
der Zusammenhang zwischen schlechten Arbeitsbedingungen in größeren 
Unternehmen und höherem Karriereeinkommen empirisch nicht deutlich 
nachweisen.22 Auch die Argumentation, daß große Unternehmen über ei
ne hohe Marktmacht verfügen, wodurch sie überdurchschnittlich hohe 
(Monopol-) Gewinne realisieren und letztlich auch sehr hohe Faktorein
kommen zahlen,23 läßt sich empirisch nicht halten.24 
Letztlich zeigt sich, daß zwar viele der bekannten theoretischen Ansätze 
einen Teil des empirisch nachgewiesenen Größendifferentials erklären 
können, dennoch in den empirischen Studien ein nicht unbedeutender 
nicht-erklärbarer Rest verbleibt.25 Zu testen wären daher zusätzliche al
ternative Erklärungen wie beispielsweise stochastisch bedingte Skalen
vorteile großer Unternehmen bei der Rekrutierung neuer Arbeitnehmer,26 
die sich wiederum im Faktoreinkommen niederschlagen. Denkbar sind 
auch Ansätze, die eine höhere Arbeitsintensität von Arbeitnehmern in 
größeren Unternehmen erklären,27 die z.B. eine hohe unternehmensinter
ne Wettbewerbsintensität von Arbeitnehmern in Großunternehmen (z.B.
l a c h / S c h m id t  (1989); S c h m id t / Z im m e r m a n n  (1991). V gl. auch F r a n z  (1991: 315-323), so
wie die dort angegebenen empirischen Studien. Für britische Unternehmen vgl. M a in / R eilly  
(1993).

21 Vgl. B r o w n / M e d o f f  (1989: 1056). Zu weiteren -  hier nicht näher behandelten 
-  Erklärungsansätzen in der Literatur vgl. G e r l a c h / S c h m id t  (1989: 355-357), sowie 
G r e e n / M a c h in / M a n n in g  (1996), deren Erklärungsansatz von Monopsoneffekten auf dem 
Arbeitsmarkt ausgeht.

22Die Ergebnisse von D unn (1986) zeigen, daß kompensierende Lohndifferentiale allein den 
Employer size-wage effect nicht erklären können.

23V gl. R e b ic k  (1993: 138).
24Auch in soziologischen Studien wurde der empirische Zusammenhang zwischen Un

ternehmensgröße und Karriereeinkommen getestet. Während in St o l ze n b e r g  (1978) 
und Ho d s o n  (1984) ein positiver Zusammenhang bestätigt werden kann, läßt sich in 
B r Üd e r l / P r e is e n d ö r f e r  (1986) der Employer size-wage effect empirisch nicht deutlich be
legen, was sich u.a. damit erklären läßt, daß die Befunde unterschiedlichen nationalen Ar
beitsmärkten entstammen.

25Vgl. G e r l a c h / S c h m id t  (1989); Sc h a u e n b e r g  (1996: 353).
26Steigt mit der Größe eines Unternehmens auch die Anzahl der Screening-Stellen für neue 

Mitarbeiter, so steigt zum einen die Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein außerordentliches Talent 
unter den Arbeitnehmern entdeckt wird. Zum anderen steigt mit der Größe eines Unternehmens 
auch die Wahrscheinlichkeit, daß sich für einen bestimmten getesteten Stellenbewerber eine 
Verwendung im Unternehmen, d.h. eine passende Stelle, findet.

27Vgl. Ol (1993: 12).
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in Beförderungsturnieren) belegen und/oder von einem hohen permanen
ten Fixkostendruck großer Unternehmen ausgehen.28 
Die Unternehmensgröße beeinflußt nicht nur das Karriereeinkommen von 
Arbeitnehmern, sondern auch allgemein ihre Aufstiegschancen29 sowie 
den Formalisierungsgrad von Karriereleitern:30 Je größer eine Unterneh
mung ist, desto mehr Stellen und desto mehr Karrierepfade ergeben sich 
tendenziell für einen Beschäftigten. Empirische Studien zeigen, daß gera
de in großen Unternehmen häufig bürokratische Strukturen in Form von 
betriebsinternen Arbeitsmärkten und streng formalisierten Aufstiegslei
tern entstehen.31
Schließlich kann auch ein Zusammenhang zwischen der Größe einer Un
ternehmung und der Sicherheit von Karrieresystemen vermutet werden. 
H ü t c h e n s  (1989: 56) argumentiert beispielsweise, daß Karriereverspre
chen größerer Unternehmen sicherer als die kleinerer Unternehmen sind, 
da größere Unternehmen eine geringere Konkurswahrscheinlichkeit auf
weisen und zudem aus Reputationsgründen tendenziell weniger dazu nei
gen, ihren Karriereversprechen nicht nachzukommen.32 
Insgesamt gesehen ist die Größe einer Unternehmung -  analog zur Or
ganisationsstruktur -  zwar auch direkt durch die Unternehmensleitung 
steuerbar, sie unterliegt jedoch zusätzlich exogenen Erfordernissen (z.B. 
der Notwendigkeit, Skalen- und Verbundvorteile zu nutzen),33 die ver
hindern, daß die Unternehmensgröße speziell als Steuerungsparameter 
der Karrierepolitik vom Arbeitgeber frei wählbar ist. Aus diesem Grund

28Vgl. Sc h a u e n b e r g  (1996: 353), im Zusammenhang mit Ol (1991).
29Eine umgekehrte Kausalstruktur ist jedoch auch denkbar: F e r r a l l  (1991) argumentiert 

für US-amerikanische Anwaltsfirmen, daß diese Betriebe wachsen, weil regelmäßig angestellte 
Anwälte zu Partnern befördert werden.

30In S o lin a s  (1982) wird für die italienische Strickwarenindustrie gezeigt, daß sich die Kar
rierestrukturen von Arbeitnehmern in großen und kleinen Unternehmen deutlich unterscheiden. 
Zur Auswirkung der Unternehmensgröße auf die Karrieredauer von Arbeitnehmern in einer 
Unternehmung vgl. C a r r o l l / M a y e r  (1986) sowie zum Zusammenhang zwischen Größe und 
Ausbildungsbereitschaft eines Unternehmens B ü c h e l / P a n n e n b e r g  (1994: 287).

31 Vgl. den Beginn dieses Unterabschnitts sowie zusätzlich B ie l b y / B a r o n  (1983), aber auch 
B a r o n / D a v is - B l a k e / B ie l b y  (1986).

32Die Personalpolitik größerer Unternehmen wird eher in Massenmedien diskutiert als die 
kleinerer Unternehmen.

33Vgl. z.B. T ir o l e  (1988: 18-21), der in “economies o f scale or o f scope”  einen der wichtig
sten Einflußfaktoren auf die Unternehmensgröße sieht. In C h a n d l e r  (1990) wird zudem auf 
die Managementfähigkeiten -  oder allgemeiner noch: “organizational capabilities” (C h an d le r  
1990: 594) -  verwiesen, über die die Skalen- und Verbundvorteile erst wirksam werden können. 
Vgl. auch T e e c e  (1993).
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ist die Größe einer Unternehmung wie auch die Organisationsstruktur 
ebenfalls der Gruppe der Kontextfaktoren zuzuordnen.

U n t e r n e h m e n s w a c h s t u m . Eng verbunden mit der Unternehmens
größe ist das (positive oder negative) Wachstum einer Unternehmung, 
d.h. die Veränderung der Unternehmensgröße im Zeitablauf.34 Ein posi
tives Unternehmenswachstum impliziert tendenziell eine größere Anzahl 
funktionsähnlicher, miteinander vergleichbarer Arbeitsplätze im Unter
nehmen -  bzw. bei multiplem Unternehmenswachstum eine größere An
zahl miteinander vergleichbarer Betriebsstätten - ,  was wiederum bessere 
Voraussetzungen für relative Leistungsvergleiche und Beförderungstur
niere schafft.35 Zu vermuten ist zudem, daß mit einem positiven Unter
nehmenswachstum eine allgemeine Verbesserung der Aufstiegschancen 
aller Arbeitnehmer verbunden ist,36 da durch das Wachsen neue Stellen 
und damit auch neue Karriereopportunitäten geschaffen werden.37 Auf 
der anderen Seite kann vermutet werden, daß Schrumpfungsprozesse in 
Unternehmen dazu führen, daß neben einem Stellenabbau auch insgesamt 
die Aufstiegschancen der im Unternehmen verbleibenden Arbeitnehmer 
verringert werden.
Beiden Vermutungen liegt lediglich ein rein quantitativ-statistischer Ef
fekt zugrunde: Je mehr offene Stellen auf höheren Hierarchiestufen für 
einen Arbeitnehmer existieren, desto höher ist zunächst einmal die Wahr
scheinlichkeit, daß der Arbeitnehmer durch die Besetzung der Stellen in 
der betrieblichen Hierarchie aufsteigen kann. Daß bei Wachstumsprozes
sen jedoch auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle spielen, zeigt die 
Untersuchung von R o s e n b a u m  (1979b), der die Karrieren von Arbeit
nehmern eines US-amerikanischen Großunternehmens im Zeitraum von

34Ausgegangen sei hier zunächst von einem effizienten Wachstum, das zu einer Erhöhung 
des Marktwertes der Unternehmung führt. Daß es auch zu ineffizientem Wachstum kommen 
kann, wird u.a. im Rahmen der Agency-Theorie diskutiert; vgl. auch Unterabschnitt 1II.2.3. Zur 
Bedeutung des Unternehmenswachstums für die Karrierepolitik in japanischen Unternehmen 
vgl. insbesondere A r ig a  et al. (1992).

35Zu relativen Leistungsvergleichen und Beförderungsturnieren vgl. Unterabschnitt IV.2.5.2.
36Vgl. B e c k m a n n  (1978b: 52-54); K o c h  (1981: 109); P r e is e n d ö r f e r  (1989: 236); C a r - 

ROLL/Ha v e m a n / S w a m in a t h a n  (1990: 149, 160-161). Vgl. auch den entsprechenden empi
rischen Befund von O h a s h i/ M a tsu sh ig e  (1994: 141-146), für japanische Unternehmen der 
Automobil- und Elektroindustrie.

37Mit positivem Wachstum ist hiermit also internes Wachstum gemeint und nicht externes 
Wachstum, bei dem durch den Aufkauf von Unternehmen(steilen) im Prinzip keine neuen Kar
riereopportunitäten für die Beschäftigten entstehen.
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1962 bis 1972 betrachtet. RosENBAUMs Ergebnisse38 deuten darauf, daß 
vergleichsweise junge Arbeitnehmer mit höherem Schulabschluß ( “most 
favored group” R o s e n b a u m  1979b: 39) weder von einem positiven Un
ternehmenswachstum signifikant profitieren noch durch einen Schrump
fungsprozeß des Unternehmens Nachteile erfahren. Dieser Gruppe (30 bis 
40 Jahre alte Arbeitnehmer mit College-Abschluß) kommt nach R o s e n - 

b a u m  eine Art Elitestatus zu, der ihnen relativ stabile Karriereaussichten 
im Zeitablauf zusichert. Andere Gruppen von Arbeitnehmern hingegen 
werden in ihren Aufstiegschancen signifikant durch das Wachstum der 
Unternehmung beeinflußt. Positives Unternehmenswachstum erhöht ihre 
Aufstiegschancen, negatives Wachstum dagegen verringert sie. 
P r e is e n d ö r f e r  (1989) untersucht die Karrierechancen von Arbeit
nehmern in einem deutschen Maschinenbauunternehmen in einer Pha
se der Expansion (1978-1981) und einer Phase der Kontraktion (1981- 
1984). Seine Ergebnisse zeigen, daß positives (negatives) Unterneh
menswachstum die Aufstiegschancen der Arbeitnehmer zwar insge
samt verbessert (verschlechtert), die Karrierechancen statusschwacher 
Arbeitnehmergruppen39 durch das Unternehmenswachstum jedoch nicht 
besonders stark beeinflußt werden.40 Statt dessen ist es die Gruppe der 
männlichen Arbeitnehmer mit längerer Betriebszugehörigkeitsdauer, die 
durch die Expansions- und die Kontraktionsphase des Unternehmens 
überdurchschnittlich betroffen wird.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß das Wachstum einer Unter
nehmung neben der Organisationsstruktur und der Unternehmensgröße 
einen weiteren relevanten Kontextfaktor für die Gestaltung betriebli
cher Karrieren bildet. Tendenziell gilt dabei, daß die Aufstiegschancen 
eines Arbeitnehmers durch ein positives Unternehmenswachstum (eine 
Schrumpfung) eher verbessert (verschlechtert) werden,41 wobei im Einzel

38Vgl. R o se n b a u m  (1979b: 39-41), (1984: 83-89), (1990: 298-299).
39Arbeitnehmer mit kurzer Betriebszugehörigkeitsdauer, weibliche Arbeitnehmer, ausländi

sche Arbeitnehmer.
« v g l .  P r e is e n d ö r f e r  (1989: 253). Vgl. dazu auch P r e ise n d ö r f e r / B u r ge ss  (1988). 

Die Ergebnisse von B r ÜDERl / P r e is e n d o r f e r / Z ie g l e r  (1991: 380-382), zeigen, daß die 
Kontraktions- und Expansionswirkungen auf die Karrierechancen innerhalb der Gruppe der 
statusschwachen Arbeitnehmer zwischen Frauen und Ausländern unterschiedlich sind.

41Dieses tendenzielle Gesamtergebnis erscheint trotz der RosENBAUM-Befunde als zulässig, 
zumal R o se n b a u m  bezogen auf seine Ergebnisse selbst einschränkt: “The simple generalizations 
seem to apply less well to changes in lower management promotions” (R osen bau m  1979b: 39, 
Fn. 1). Das Gesamtergebnis wird auch durch die Studie von W h o ley  (1985) bestätigt, der
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fall den Individualfaktoren eines Arbeitnehmers ebenfalls eine entschei
dende Bedeutung beigemessen werden muß.
Abschließend ist jedoch zu ergänzen, daß nicht nur das rein quantita
tive Wachstum einer Unternehmung für die betriebliche Karriere von 
Arbeitnehmern bedeutend ist. Gerade für Managementkarrieren ist die 
Art des Unternehmenswachstums von großer Bedeutung.42 Expandiert 
beispielsweise die Unternehmung in bereits wohl bekannte Geschäftsfel
der, so ergeben sich dadurch quantitativ zusätzliche Stellen und damit 
Karrieremöglichkeiten, wobei sich die Anforderungen an die benötigten 
Managementfähigkeiten in den neuen Stellen im Vergleich zu bereits exi
stierenden Stellen nicht ändern. Expandiert die Unternehmung dagegen 
in völlig neue Geschäftsbereiche hinein, so führt dieses einerseits zu dem 
bereits bekannten quantitativen Effekt, andererseits aber auch zu einer 
Nachfrage nach neuen Problemlösungstechniken. Bereits beschäftigten 
Managern, die den neuen Anforderungen gerecht werden, können sich 
durch diese Art des Wachstums der Unternehmung auch ganz neue Kar
rieremöglichkeiten eröffnen. Manager, deren Fähigkeiten den neuen Auf
gaben allerdings nicht gerecht werden, können von diesem -  quantitati
ven und qualitativen -  Unternehmenswachstum in ihrer Karriere nicht 
profitieren. Statt für sie ergeben sich eher für externe Manager neue Kar
rieremöglichkeiten.
Einschränkend ist zudem anzumerken, daß für die individuellen 
Aufstiegschancen von Arbeitnehmern auch von Bedeutung ist, wo bzw. 
wie eine Unternehmung in ihrer Hierarchiestruktur wächst. Wenn die 
Unternehmung beispielsweise nur im unteren Teil der Hierarchie wächst, 
sich also nur die Stellenanzahl auf unteren Hierachiestufen erhöht, so ver
größert sich mit der Leitungsspanne auch entsprechend der Karrierewett
bewerb für Nichtführungskräfte, was die individuellen Aufstiegschancen 
dieser Arbeitnehmer im Durchschnitt sinken läßt.
Letztlich existieren auch ökonomische Ansätze, die das tendenzielle Er
gebnis über den positiven Zusammenhang zwischen Unternehmenswachs
tum und individuellen Aufstiegschancen zum Teil einschränken. So kom
men M c K e e / W i n t r o b e  (1993) im Rahmen ihres bürokratietheoreti
schen Ansatzes zu dem Ergebnis, daß die genannten Zusammenhänge

betriebliche Karrieren in großen US-amerikanischen Anwaltskanzleien untersucht.
42Vgl. G u nz (1989: 48-51).
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zwischen Unternehmenswachstum und Beförderungschancen auch ganz 
anders sein können. Die Autoren zeigen (u.a. auch anhand empiri
scher Ergebnisse für den öffentlichen wie auch für den privaten Sek
tor), daß in bürokratischen Unternehmen, in denen zwischen Stellen 
im Linien- und administrativen Bereich unterschieden werden kann, die 
Beförderungschancen von Arbeitnehmern auf Linienstellen durch einen 
Schrumpfungsprozeß der Unternehmung sogar ansteigen können. Eine 
Erklärung für diesen kuriosen Befund ergibt sich aus einer Argumen
tation über (produktive) Vertrauensbeziehungen, die in der modernen 
Bürokratietheorie43 eine wesentliche Rolle spielen. Bei Schrumpfungs
prozessen einer Unternehmung werden in der Regel gerade Stellen im 
Linienbereich abgebaut. Um der Entlassungsgefahr zu entgehen, werden 
Arbeitnehmer auf Linienstellen, die in vertikalen Vertrauensbeziehungen 
zu Vorgesetzten im administrativen Bereich stehen, nun auf deren In
itiative auf sichere Stellen im administrativen Bereich befördert, der -  
nach M cKEE/W lNTROBE (1993) -  für das Fortbestehen der Unterneh
mung wichtig ist und daher nicht abgebaut werden kann. Der Anreiz für 
die Vorgesetzten ergibt sich daraus, daß sie ihre getätigten Investitionen 
in Vertrauen retten wollen und zudem negative Reputationseffekte für 
potentielle zukünftige Vertrauensbeziehungen fürchten.

1.2 Arbeitsm arkt und A rbeitsm arktsegm entierung

Die Karrieren von Arbeitnehmern werden nicht nur von den Merkmalen 
der Unternehmen, die sie beschäftigen, beeinflußt, sondern auch von dem 
Kontextfaktor “Arbeitsmarkt” , auf dem Arbeitnehmer als Arbeitsanbie
ter und Arbeitgeber bzw. Unternehmen als Arbeitsnachfrager aufeinan
der treffen.44 Außerhalb der reinen neoklassischen Markttheorie wird hier
bei jedoch nicht von einem einzigen Arbeitsmarkt ausgegangen, auf dem 
das homogene Gut “Arbeit” getauscht wird. Statt dessen wird in der Ar
beitsmarktökonomie angenommen, daß mehrere voneinander verschiede
ne A rbeitsm arktsegm ente existieren. Ein einheitlicher Arbeitsmarkt

43Vgl. zur modernen Bürokratietheorie und produktiven sowie kontraproduktiven Vertrauens
beziehungen B r e t o n /W i n t r o b e  (1982); W i n t r o b e /B r e t o n  (1986); F ö h r  (1991: Kapitel 
8).

44Vgl. hierzu und zur relativen Bedeutung des Arbeitsmarktes im Vergleich zu den Individu
alfaktoren auch die abschließende Gesamteinschätzung von P a r k e r  (1981: 891).
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segmentationsansatz ist in der Literatur allerdings nicht auszumachen.45 
So wird zum einen das Konzept eines dualen Arbeitsmarktes vertre
ten,46 das zwischen einem primären und einem sekundären Sektor 
unterscheidet.47 Während der primäre Sektor gut ausgebildete Arbeitneh
mer umfaßt und stabile Arbeitsplätze, eine relativ hohe Entlohnung sowie 
gute Aufstiegsmöglichkeiten bietet, verfügt der sekundäre Sektor ledig
lich über instabile Arbeitsplätze mit geringer Entlohnung und schlechten 
Karrierechancen. Nach Ansicht der sogenannten Institutionalisten unter 
den Arbeitsmarktökonomen kommt es zu einer gezielten Abschottung 
des primären Sektors gegenüber dem sekundären Sektor.48 Der primäre 
Sektor setzt sich danach aus der Menge der (betriebs-) internen A r
beitsm ärkte49 zusammen, die jeweils in überwiegend großen Unterneh
men entstehen und durch nicht-marktliche Institutionen wie “tarifliche 
Vereinbarungen, Gewohnheitsrechte, Gruppennormen” 50 reguliert wer
den. Der sekundäre Sektor bzw. externe Arbeitsmarkt ist hingegen eher 
mit dem neoklassischen Arbeitsmarkt vergleichbar, auf dem Angebot und 
Nachfrage über den Lohn gelenkt werden.
Nach einem anderen Segmentationsansatz von THUROW (1975, 1978) 
zerfällt der Arbeitsmarkt in ein Segment, in dem die neoklassischen Wett
bewerbskräfte gelten (Lohnwettbewerbsmodell!), und in ein anderes Seg

45Vgl. Se n g e n b e r g e r  (1978). Zu einem Überblick über die verschiedenen Ansätze vgl. C ain  
(1976).

46Vgl. D o e r in g e r / P io r e  (1971); Sp il e r m a n  (1977: 582-584); P io r e  (1978); S e n g e n b e r 
g e r  (1978: 20-23). Zum Zusammenhang zwischen einem möglichen Wechsel vom sekundären 
zum primären Sektor und bestehenden sozialen Beziehungen vgl. W ia l  (1991).

47Der primäre Sektor läßt sich noch weiter in einen oberen und einen unteren Teilsektor 
untergliedern, wobei sich im oberen Teilsektor die Führungspositionen, im unteren Teilsektor 
die übrigen stabilen, gut bezahlten Arbeitsplätze befinden; vgl. P io r e  (1978: 69-70). Häufig 
werden die Arbeitnehmer des primären Sektors -  bezogen auf den internen Arbeitsmarkt einer 
Unternehmung -  auch unter dem Begriff Kembelegschaft und die Arbeitnehmer des sekundären 
Sektors unter dem Begriff Randbelegschaft subsumiert.

48Vgl. schon K e r r  (1954). Zur “Abschließung” von internen Arbeitsmärkten und der Be
deutung von Betriebsräten in diesem Zusammenhang vgl. auch W in d o l f /H oh n  (1984: insbe
sondere 162-170). Neben einer “Organisationsgrenze” sehen W in d o l f /H ohn  (1984: 229-234), 
auch eine “Qualifikationsgrenze” , die den primären vom sekundären Sektor trennt. Die hohe Be
deutung von Qualifikationsbarrieren für die Abschottung des primären vom sekundären Sektor 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird auch von B lo ss fe ld / M a y e r  (1988: 281) betont.

49Eine genaue Auseinandersetzung mit internen Arbeitsmärkten soll erst im Unterabschnitt
IV.1.1 erfolgen. Bis dahin gelte gemäß D o e r in g e r / P io r e  (1971: 2), als Arbeitsdefinition: “The 
internal labor market is an administrative unit, such as a manufacturing plant, within which 
the pricing and allocation o f labor is governed by aset o f administrative rules and procedures.”

60Se n g e n b e r g e r  (1978: 21). Die Motive für das Entstehen derartiger Regeln, die zu einer 
Abschottung führen, werden später beim dreigeteilten Arbeitsmarkt erläutert.
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ment, in dem die Arbeitnehmer nicht über den Lohn, sondern über ih
re Trainierbarkeit und damit über die Ausbildungskosten, die bei der 
Besetzung einer vakanten Stelle durch sie anfallen, miteinander konkur
rieren (Arbeitsplatzwettbewerbsmodell): Im Arbeitsplatzwettbewerbsmo
dell hängt die erzielte Produktivität hauptsächlich von der Stelle ab, die 
ein Arbeitnehmer einnimmt, und nicht von dem Arbeitnehmer selbst. 
Während also Stellen anhand ihrer spezifischen Produktivität unterschie
den werden, lassen sich Arbeitnehmer über ihre jeweilige Trainierbarkeit 
charakterisieren. Entscheidend für einen Arbeitgeber ist es, bei Vakant
werden einer Stelle denjenigen Arbeitnehmer ausfindig zu machen, des
sen Fähigkeiten bzw. dessen Trainierbarkeit die geringsten Ausbildungs
und Anlernkosten bei der Wiederbesetzung der Stelle verursacht. Für 
jede spezifische Stelle mit ihren bestimmten Anforderungen ergibt sich 
auf diese Weise eine sogenannte “Arbeitskräfteschlange” ( T h u r o w  1978: 
117), in der die Arbeitnehmer gemäß ihrer Trainierbarkeit aneinander
gereiht sind. Da ein Arbeitgeber die Geeignetheit eines Arbeitnehmers 
oftmals nicht genau zu beurteilen vermag, erfolgt in diesem Segment übli
cherweise eine Personalauswahl anhand bestimmter, direkt beobachtba
rer Individualfaktoren wie z.B. Schulbildung oder Alter, die dem Arbeit
geber als Indikatoren für die Eignung eines Arbeitnehmers dienen. 
Schließlich existiert noch von Vertretern der “radical theories” (CAIN 

1976: 1223) ein Segmentationsansatz, wonach das Entstehen von Seg
menten das Resultat eines Klassenkampfes zwischen dem Faktor “Ar
beit” und dem Faktor “Kapital” ist.51
Im folgenden soll jedoch keiner der bisher genannten Segmentations
ansätze, sondern der Ansatz von S e n g e n b e r g e r  (1978, 1987) so
wie B ie h l e r  et al. (1981) vom dreigeteilten Arbeitsm arkt näher 
erläutert werden, der insbesondere deutsche Arbeitsmarktstrukturen am 
besten abbildet.52 Nach einer kurzen Charakterisierung der Arbeits

51Vgl. C a in  (1976: 1223-1224); S e n g e n b e r g e r  (1978: 23-25); R e b it z e r  (1993:1411-1429).
52Allerdings ist in Deutschland auch eine gewisse Zweiteilung des Arbeitsmarktes im Sin

ne des Konzepts vom dualen Arbeitsmarkt erkennbar und zwar in eine Kern- bzw. Stamm
belegschaft mit vergleichsweise stabilen Arbeitsplätzen und guten Karriereaussichten so
wie eine relativ instabile Randbelegschaft mit geringerer Beschäftigungsdauer; vgl. B u t t - 
l e r / G e r l a c h / L ie p m a n n  (1978). B l o ss f e l d / M a y e r  (1988) erweitern den Ansatz vom drei- 
geteilten Arbeitsmarkt, indem sie das externe Segment nochmals in zwei Teilsegmente unter
gliedern. B ü c h e l  (1994) geht von einem ganzen Kontinuum von Arbeitsmarktsegmenten aus, 
die sich jeweils durch ein bestimmtes M aß an Beschäftigungsunsicherheit unterscheiden.
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marktsegmente soll im Anschluß der Frage nachgegangen werden, in
wiefern die Segmentation des Arbeitsmarktes weitere Restriktionen für 
die betriebliche Karrierepolitik impliziert.
S e n g e n b e r g e r  (1978, 1987), B i e h l e r  et al. (1981) sowie B i e h l e r /  

B r a n d e s  (1981) teilen den Arbeitsmarkt in insgesamt drei unterschied
liche Segmente ein: das externe Segment, das berufsfachliche Seg
ment sowie das betriebliche Segment.53 Das externe Segment54 ist 
dadurch gekennzeichnet, daß hierfür kaum Zutrittsbeschränkungen exi
stieren und die erforderlichen Qualifikationen, sogenannte Jedermanns- 
qualifikationen, weder betriebs- noch branchen- oder berufsspezifisch 
sind. Die Beschäftigungsverhältnisse im externen Segment sind eher kurz- 
bis mittelfristiger Natur, wobei das Mobilitätsverhalten der Arbeitneh
mer auf dem Teilarbeitsmarkt hauptsächlich durch den Lohn geregelt 
wird. Dieses Segment kommt dem Ideal des neoklassischen Arbeitsmark
tes am nähesten. Teilweise werden lediglich einfache Spot-Kontrakte zwi
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber abgeschlossen. Die Arbeitnehmer 
dieses Segments stellen -  bezogen auf eine Unternehmung -  eine Art 
Randbelegschaft oder Anpassungsreservoir dar, auf das sich konjunktu
relle Schwankungen am deutlichsten auswirken. Beispiele für Arbeitneh
mer bzw. Arbeitsplätze im externen Segment sind u.a. saisonbezogene 
Erntehelfer oder auch derjenige Teil der Hafenarbeiter, der kurzfristig 
für das Löschen einzelner Schiffsladungen angeheuert wird.
Das berufsfachliche Segment55 umfaßt Arbeitnehmer, die über berufs
spezifische Qualifikationen verfügen, für die üblicherweise eine bestimm
te Lizenz oder ein bestimmtes Zertifikat erworben wird. Dieser formale 
Beleg über eine Fachqualifikation ist strenggenommen die notwendige 
Voraussetzung, damit ein Arbeitnehmer zu einem bestimmten berufs
fachlichen Teilarbeitsmarkt überhaupt zugelassen wird.56 In diesem Seg

53Während in S e n g e n b e r g e r  (1978) eine Unterscheidung der drei Segmente anhand der er
forderlichen Qualifikationen erfolgt, wird in S e n g e n b e r g e r  (1987) eine Unterscheidung nach 
der Stärke und der Art der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Bindung vorgenommen. In B ie h le r  et 
al. (1981) werden die Segmente anhand der existierenden Mobilitätsbeschränkungen und Auf
stiegsmöglichkeiten unterschieden, was eine empirische Überprüfung des Segmentationsansatzes 
erleichtert. Im folgenden sollen die verschiedenen Kriterien nicht strikt voneinander abgegrenzt 
werden, zumal Qualifikation und Mobilitätsverhalten eng miteinander Zusammenhängen.

MVgl. Se n g e n b e r g e r  (1978: 61-67), (1987: 119-125); B ieh le r  et al. (1981: 61-65); B ieh- 
l e r / B r a n d e s  (1981: 159, 200-202).

55Vgl. Se n g e n b e r g e r  (1978: 67-77), (1987: 126-149); B ieh le r  et al. (1981: 55-61); B ieh -  
ler / B r a n d e s  (1981: 157-158,199-200); A l t h a u se r / K a l l e b e r g  (1981:134-135).

56Zur Begrenzung der Neuzugänge in einzelnen berufsfachlichen Teilarbeitsmärkten durch die
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ment erfolgt eine strikte Abschottung über formale Ausbildungsgänge, 
die wiederum durch überbetriebliche staatliche oder berufsständische In
stitutionen organisiert und kontrolliert werden. Der Vorteil derart for
mal erworbener Teilarbeitsmarktzertifikate -  und damit ein wesentlicher 
Grund für die Abschottung -  wird in der Einsparung von Informati
onskosten für die Arbeitgeber gesehen, da einem Arbeitgeber über ein 
bestimmtes Zertifikat signalisiert wird, über welche Mindestfähigkeiten 
der entsprechende Arbeitnehmer verfügt.57 Da die Qualifikation eines Ar
beitnehmers aus dem berufsfachlichen Segment lediglich berufs-, jedoch 
nicht betriebs- oder gar arbeitsplatzspezifisch ist, besteht hier keine fe
ste Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Bindung: Einzelne berufsfachliche Teilar
beitsmärkte sind zwar voneinander und von den anderen beiden Seg
menten strikt abgeschottet, ein Wechsel eines Arbeitnehmers von einem 
Arbeitgeber zu einem anderen ist aber mit nur vergleichsweise geringen 
Mobilitätskosten für den Arbeitnehmer (und auch den Arbeitgeber) ver
bunden, soweit neuer und alter Arbeitsplatz derselben berufsfachlichen 
Kategorie angehören. Beispiele für Arbeitnehmer bzw. Arbeitsplätze im 
berufsfachlichen Segment sind Handwerks- und Installationsberufe, aber 
auch Berufe mit erforderlicher Hochschulausbildung wie Arzt, Apothe
ker oder Jurist. Die berufsfachlichen Zertifikate bestehen hierbei aus 
erworbenem Gehilfen-, Gesellen- oder Facharbeiterbrief, Diplom oder 
Staatsexamen. Die qualitätssichernden regulierenden Institutionen wer
den durch Handwerkskammern, berufsfachliche Verbände sowie staat
liche Institutionen (Fachhochschulen und Hochschulen, duales Ausbil
dungssystem und Berufsbildungsgesetz usw.) gebildet.58 
Das betriebliche Segment59 setzt sich aus denjenigen Arbeitnehmern 
zusammen, die -  bezogen auf ein bestimmtes Unternehmen -  spezifi
sche Qualifikationen erworben haben und aus diesem Grunde eine sehr 
hohe Bindung zu ihrem Arbeitgeber aufweisen. Die Arbeitsplätze der 
Arbeitnehmer dieses Segments sind innerhalb der einzelnen Betriebe in

restriktive Handhabung von Ausbildungs- und Prüfungsstandards vgl. das Modell von WEISS 
(1985).

57V gl. auch Sp e n c e  (1981: 343-348).
58Zu aktuellen Daten sowie einer ökonomischen Analyse des dualen Ausbildungssystems in 

Deutschland vgl. S o s k ic e  (1994); F r a n z / S o s k ic e  (1995).
59Vgl. Se n g e n b e r g e r  (1978: 77-92), (1987: 150-204); B ie h le r  et al. (1981: 48-55); B ieh-  

LER/BRANDES (1981: 157, 197-199). Zu einer genauen Diskussion (der Vorteile) interner Ar
beitsmärkte vgl. Teilabschnitt IV.1.1.
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verschiedenen Aufstiegsleitern oder auch “Mobilitätsketten” ( S e n g e n -  

B E R G E R  1987: 155).60 organisiert. Der jeweils unterste Platz einer sol
chen Mobilitätskette bildet die Einstiegsposition, über die Arbeitnehmer 
des externen Segments in den betriebsinternen Arbeitsmarkt einer Un
ternehmung hinüberwechseln. Zum Zeitpunkt des Einstiegs verfügen die 
Arbeitnehmer daher zunächst nur über einfache Grundfähigkeiten (z.B. 
Lesen und Schreiben, Führerschein). Erst auf der Einstiegsposition erler
nen die Arbeitnehmer im Zuge ihrer Tätigkeit erste betriebsspezifische 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die es ihnen dann erlauben, innerhalb einer 
Mobilitätskette auf die nächste Stufe aufzusteigen, auf der sie durch ihre 
Arbeit wiederum neue betriebsspezifische Qualifikationen erwerben und 
sich damit für einen weiteren Aufstieg qualifiziert haben usw. Auf diese 
Weise gehen Qualifikationserwerb und innerbetrieblicher Aufstieg mitein
ander einher, wobei die im Betrieb verwendete Technologie gewährleisten 
muß, daß von einer Position zur nächsten “die Arbeitsinhalte stark in
einandergreifen” (SE N G E N B E R G E R  1978: 87). Typische Beispiele für der
artige Mobilitätsketten findet man in (öffentlichen) Verwaltungen, wenn 
ein Büroangestellter bei seiner Tätigkeit zugleich die Anforderungen an 
eine Stelle als Bürovorsteher kennenlernen kann, “in Teilen der großbe
trieblichen Industrie, die (wie die Eisen- und Stahlerzeugung, Großche
mie und Mineralölverarbeitung) auf Prozeßtechnologie basiert, sowie im 
Angestelltenbereich des Dienstleistungssektors, z.B. Banken und Versi
cherungen” ( S e n g e n b e r g e r  1987:155). Die Aufstiegsleitern sind jeweils 
nicht nur gegenüber Arbeitnehmern aus anderen Segmenten abgeschot
tet, sondern auch gegenüber Arbeitnehmern des gleichen Segments, die 
in Mobilitätsketten anderer Unternehmen eingebunden sind. Ein Quer
einstieg von Arbeitnehmern des externen Segments ist ausgeschlossen. 
Die einzigen Rekrutierungsmöglichkeiten für Außenstehende bilden die 
wenigen Eintrittspositionen am Anfang der Aufstiegsleitern. Eine solche 
Abschottung, die eine rein interne Besetzung höherer Stellen vorsieht, 
wird u.a. durch gesetzliche Bestimmungen61 sowie unter Umständen auch 
durch Betriebsvereinbarungen, in denen beispielsweise eine Beförderung 
gemäß Seniorität vorgesehen wird, unterstützt.

60Ausgeschlossen wird damit jedoch nicht, daß der Arbeitnehmer sich auch horizontal, d.h. 
auf einer Hierarchiestufe, innerhalb des Betriebs beruflich verändern kann; vgl. Se n g e n b e r g e r  
(1987: 160-164).

61Vgl. dazu den nächsten Teilabschnitt II.1.3.
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Nach der Beschreibung der drei Arbeitsmarktsegmente kann nun der 
Frage nachgegangen werden, auf welche Weise sich durch die Segmen
tation Restriktionen für die betriebliche Karrierepolitik ergeben. Zwei 
mögliche Antworten sollen im folgenden kurz skizziert werden. (1) Zum  
einen läßt sich argumentieren, daß die durch die Segmentation erzeug
te heterogene Arbeitnehm erstruktur als Restriktion für die betrieb
liche Karrierepolitik interpretiert werden kann. Aus Arbeitgebersicht 
existieren auf der Arbeitsangebotsseite aufgrund der Zugehörigkeit zu 
verschiedenen Segmenten62 sehr heterogene Typen von Arbeitnehmern, 
die für die betriebliche Karrierepolitik von ganz unterschiedlicher Rele
vanz sind. Vereinfacht läßt sich die Relevanz eines bestimmten Arbeit
nehmers für die betriebliche Karrierepolitik eines bestimmten Arbeitge
bers anhand der Qualifikationen des Arbeitnehmers sowie anhand der 
Stärke der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Bindung messen: Für die betriebli
che Karrierepolitik sind weite Teile des externen Segments vergleichsweise 
uninteressant,63 es sei denn, daß ein Arbeitnehmer über Weiterbildungs
maßnahmen in eines der beiden anderen Segmente hinüberwechseln soll. 
Im Vordergrund stehen bei Arbeitnehmern des externen Segments eher 
Fragen, die eine rasche und kostengünstige Einstellung betreffen, jedoch 
weniger Fragen der Karriere- und Nachfolgeplanung über verschiedene 
Hierarchiestufen hinweg.
Die Bindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die berufs
fachliche Qualifikation ist aufgrund der überbetrieblichen Standardisie
rung zwar nicht sehr stark, dennoch kommt dem berufsfachlichen Seg
ment aus Sicht der Karrierepolitik eine weitaus größere Bedeutung zu als 
dem externen Segment. Zunächst einmal sind die Aufgaben, mit denen 
Arbeitnehmer des berufsfachlichen Segments -  insbesondere Absolventen 
akademischer Ausbildungsgänge -  betraut werden, häufig längerfristige- 
rer und auch spezifischerer Natur als die Aufgaben im externen Segment, 
wodurch eine stärkere Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Bindung bewirkt wird. 
Beispielsweise gilt dies für Informatiker und Mathematiker, die ein spezi
fisches EDV-System in einer Unternehmung aufbauen, für Betriebswirte,

62Sowie innerhalb des berufsfachlichen Segments aufgrund der Zugehörigkeit zu unterschied
lichen Teilarbeitsmärkten bzw. Berufskategorien und innerhalb des betrieblichen Segments auf
grund der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen betriebsinternen Arbeitsmärkten.

63Insbesondere das Teilsegment mit Spot-Kontrakten, z.B. bei Erntehelfern und ungelernten 
Hafenarbeitern.
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die ein spezielles, direkt auf den Betrieb zugeschnittenes Kostenrech
nungssystem entwickeln, aber auch für Ingenieure im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich. Oftmals kann auch durch die Außenbeziehung zwi
schen dem Arbeitnehmer und Kunden eine Reputation aufgebaut wer
den, was sich wiederum auf die Bindung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber auswirkt. Beispiele hierfür bilden Juristen, die als Ange
stellte in einer Anwaltskanzlei im Laufe der Zeit einen festen Stamm 
an Mandanten betreuen und später gegebenenfalls zum Partner aufstei
gen, Diplom-Kaufleute, die als Teamleiter in einer Unternehmensbera
tung eine feste Stammkundschaft aufbauen und möglicherweise einmal 
Gesellschafter in der Unternehmung werden, sowie im nichtakademischen 
Bereich u.a. Krankengymnasten oder Friseure, die im Zeitablauf Patien
ten bzw. Kunden aufgrund guter Leistungen an eine bestimmte Pra
xis bzw. einen bestimmten Betrieb binden können. Zudem besteht für 
einen Arbeitnehmer auch die Möglichkeit, daß “innerhalb der gleichen 
Fachrichtung durch Erwerb eines höheren Ausbildungsgrads Zugang zu 
einem höheren Teilmarkt erlangt wird (z.B. beruflicher Aufstieg eines 
Kfz-Mechanikers zum Kfz-Meister oder eines Elektrikers zum Elektroin
genieur)” (S E N G E N B E R G E R  1987: 127), was nicht zwangsläufig mit einem 
Betriebswechsel verbunden sein muß. Die Beispiele zeigen insgesamt, daß 
der betriebsspezifische Wert eines Arbeitnehmers des berufsfachlichen 
Segments für ein bestimmtes Unternehmen auf verschiedene Weise im 
Zeitablauf steigen kann und daß die Grenzen hinsichtlich der Zugehörig
keit eines Arbeitnehmers zum berufsfachlichen oder zum betrieblichen 
Segment mitunter fließend sind.64 Letztlich ergibt sich im Zusammenhang 
mit dem berufsfachlichen Segment noch ein weiterer Aspekt, der als Re
striktion für die betriebliche Karrierepolitik gewertet werden kann: Da 
ein Arbeitnehmer mit berufsfachlichen Qualifikationen sein Wissen auch 
in zahlreichen anderen Unternehmen produktiv einsetzen kann, stellt sich 
für den Arbeitgeber das Problem, durch geeignete karrierepolitische Maß-

64Hierfür sprechen noch zwei weitere Punkte: Zum einen nähern sich die betrieblichen Kar
rierestrukturen von Arbeitnehmern dieser beiden Segmente mit zunehmender Unternehmens
größe einander an, da das Unternehmenswachstum häufig m it einer steigenden Formalisierung 
betriebsinterner Arbeitsmarktstrukturen und Karrierepfade verbunden ist. Zum anderen sind 
Einstiegsplätze in interne Arbeitsm ärkte oftm als Ausbildungsplätze, auf denen Arbeitnehmer 
nicht nur berufsfachliche Fähigkeiten, sondern zugleich auch betriebsspezifisches W issen erwer
ben. V gl. zu beiden Punkten die Ausführungen in Unterabschnitt II.1.1 sowie So sk ic e  (1994: 
31-32); F r a n z / S o s k ic e  (1995).
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nahmen eine Abwanderung oder ein Abwerben fähiger Arbeitnehmer des 
berufsfachlichen Segments zu verhindern.
Hinsichtlich der Relevanz des betrieblichen Segments für die Karrierepo
litik eines Arbeitgebers ergibt sich eine klare Zweiteilung: Arbeitnehmer, 
die im eigenen Unternehmen in Mobilitätsketten organisiert sind, sind 
aufgrund ihres wertvollen betriebsspezifischen Wissens als Gegenstand 
der betrieblichen Karrierepolitik von höchster Relevanz. Die Vermittlung 
weiterer spezifischer Kenntnisse sowie die Weitergabe dieses Wissens an 
nachfolgende Arbeitnehmer innerhalb der Mobilitätskette sind für den 
Arbeitgeber von zentraler Bedeutung. Arbeitnehmer des betrieblichen 
Segments, die hingegen in Mobilitätsketten anderer Arbeitgeber einge
bunden sind, sind aufgrund ihrer Qualifikationen für den betrachteten 
Arbeitgeber relativ uninteressant.65
(2) Zum  anderen bildet die Institutionenstruktur des segmentier
ten Arbeitsmarktes eine Restriktion für die betriebliche Karrierepolitik, 
wobei hier zwischen internen und externen Arbeitsmarktinstitutionen 
unterschieden werden muß. Der erste Fall betrifft insbesondere das be
triebliche Segment: Interne Arbeitsmarktstrukturen, wie z.B. bestehende 
institutionalisierte Qualifizierungsprozesse und Aufstiegswege, sowie (ge
setzlich und kollektivvertraglich) bedingte Institutionen des internen Ar
beitsmarktes (vor allem der Betriebsrat) begrenzen einen Arbeitgeber in 
seinem karrierepolitischen Handlungsspielraum. Der zweite Fall betrifft 
dagegen vor allem das berufsfachliche Segment: Externe Arbeitsmarktin
stitutionen, u.a. das duale Ausbildungssystem und andere Institutionen, 
die eine Rolle bei der Zertifikatsvergabe spielen, führen zu einem spe
zifischen deutschen Arbeitsmarktgleichgewicht,66 in das die betriebliche

65Vgl. aber auch Unterabschnitt II.2.4 zum möglichen Signalcharakter umfangreicher betriebs
spezifischer Qualifikationen.

66Das K onzept des dreigeteilten Arbeitsm arktes als Grundlage eines spezifischen deutschen 
Arbeitsmarktgleichgewichts läßt sich allgemein empirisch bestätigen. Vgl. dazu das Zwischen
ergebnis in B ie h le r  et al. (1981: 127-128). D ie A rt und Stärke der Arbeitsmarktsegmentation 
in anderen nationalen Arbeitsm ärkten kann dagegen ganz unterschiedlich sein. Z .B . ist die A b 
schirmung berufsfachlicher Teilarbeitsm ärkte über Zertifikate in Deutschland im internationalen 
Vergleich sehr stark ausgebildet. T o l b e r t  (1982) kann für einen US-amerikanischen Datensatz 
die Existenz von Mobilitätsschranken zwischen verschiedenen Industriesektoren belegen, w o
bei das Ergebnis für die Spätphase von Arbeitnehmerkarrieren besonders deutlich ausgeprägt 
ist. D ie empirischen Ergebnisse von D a u f f e n b a c h  (1982) hingegen sprechen eher gegen die 
Existenz voneinander abgeschirmter Arbeitsm arktsegm ente in den U SA. Zum Zusammenhang 
zwischen unterschiedlichen Karrierestrukturen und dem  Karriereeinkommen von Arbeitnehmern 
in verschiedenen Berufszweigen vgl. auch St o l ze n b e r g  (1975); K a l l e b e r g /H udis (1979).
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Karrierepolitik deutscher Arbeitgeber zwangsläufig eingebunden ist. Auf 
beide Fälle soll in den folgenden Unterabschnitten II.1.3 und II.1.4 noch 
genauer eingegangen werden.
Arbeitsmarkteffekte auf die Karrieren von Arbeitnehmern67 sowie auf die 
Karrierepolitik eines Arbeitgebers folgen jedoch nicht nur aus der Seg
mentation des Arbeitsmarktes. Zum einen determinieren A ngebot und 
Nachfrage nach dem Faktor Arbeit grob den “Knappheitspreis” für 
neue Arbeitnehmer bei der Einstellung. Ein Einfluß ergibt sich hierbei 
u.a. durch die demographische Entwicklung auf der Angebotsseite sowie 
durch die Substituierbarkeit von Arbeit durch Kapital auf der Nachfra
geseite. Je nach Knappheit des Faktors Arbeit ist der Arbeitgeber bei der 
Einstellung gezwungen, Stellenbewerbern ein hohes oder weniger hohes 
Karriereeinkommen anzubieten.68
Zum anderen spielt der Grad der Transparenz des Arbeitsm arktes 
für karrierepolitische Entscheidungen des Arbeitgebers eine nicht unbe
achtliche Rolle. Besteht beispielsweise hinsichtlich der Grundfähigkeiten 
bzw. -eigenschaften69 von Arbeitnehmern Heterogenität auf dem Arbeits
markt -  wovon üblicherweise auszugehen ist - ,  so beeinflußt das Ausmaß, 
wie gut der Arbeitgeber durch Testverfahren, Zertifikate und den bishe
rigen Lebenslauf eines Arbeitnehmers auf dessen Grundfähigkeiten und 
-eigenschaften schließen kann, in erheblichem Maße die administrativen 
Kosten sowie die erwarteten Kosten der Fehlentscheidung, die einem Ar
beitgeber bei der Neueinstellung von Arbeitnehmern entstehen.70 Allge
meine Aussagen über die Transparenz des Arbeitsmarktes lassen sich 
nur schwer treffen. Einige empirische Befunde zeigen allerdings, daß es

67Gem äß des Kohorteneffektes haben Mitglieder kleinerer Eintrittskohorten in die Teilar
beitsmärkte (z.B . aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge) vergleichsweise günstige Karriereaus
sichten, da sie sich gegen eine kleinere Zahl von Konkurrenten durchsetzen müssen. Zusätzlich 
werden die Karrieren aller Arbeitnehm er zu einem bestimm ten Zeitpunkt durch die allgemei
ne konjunkturbedingte Beschäftigungssituation auf dem  Arbeitsm arkt beeinflußt, was auch als 
Periodeneffekt bezeichnet wird. Zum Einfluß der beiden Effekte auf Arbeitnehmerkarrieren vgl. 
B l o s s f e l d  (1987b), (1989: 19), (1990:133-136); L u c k e r t /K ü h n l e i n /K n o l l  (1995).

68Im Hinblick auf bereits beschäftigte Arbeitnehmer steht der Arbeitgeber in Knappheitssi
tuationen auf dem Arbeitsmarkt (oder auf bestimmten Teilarbeitsmärkten) unter Druck, fähige 
Mitarbeiter über hohe Karriereinkommen bzw. aussichtsreiche interne Beförderungschancen an 
das Unternehmen zu binden.

69Z.B. Belastbarkeit, allgemeines Bindungsinteresse an einen bestimmten Arbeitgeber.
70Zur informationsökonomischen Bedeutung des bisherigen Berufsverlaufs eines Arbeitneh

mers vgl. Unterabschnitt II.2.4. Zur Problematik des Abwerbens eines Arbeitnehmers von einem 
anderen Arbeitgeber bei nur begrenzter Transparenz des Arbeitsmarktes vgl. Unterabschnitt
I I I .l .l .
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zumindest in bestimmten Zusammenhängen zu erheblichen Informati
onsübertragungseffekten kommen kann -  beispielsweise der Befund von 
G i b b o n s / K a t z  (1991), wonach die Tatsache, ob ein Arbeitnehmer auf
grund einer Betriebsschließung oder aufgrund anderer Ursachen seinen 
Arbeitsplatz verloren hat, die weitere überbetriebliche Karriere des Ar
beitnehmers entscheidend mitbeeinflußt.
Schließlich ergibt sich auch über Arbeitsmarktinstitutionen, die nicht 
unbedingt auf die Existenz eines segmentierten Arbeitsmarktes zurück
zuführen sind, wie beispielsweise Industriegewerkschaften und Arbeitge
berverbände, ein nicht unerheblicher Einfluß auf die karrierepolitischen 
Gestaltungsmöglichkeiten eines Arbeitgebers (insbesondere über die Be
einflussung der Lohnstruktur für Nichtführungskräfte). Hierauf soll im 
nächsten Unterabschnitt II. 1.3 jedoch noch genauer eingegangen werden.

1.3 Gesetzliche und kollektivvertragliche Regelungen

Bereits im vorherigen Teilabschnitt wurde anhand der staatlichen Lizen- 
sierung im berufsfachlichen Segment und anhand des Berufsbildungsge
setzes als Grundlage für das duale Ausbildungssystem in Deutschland 
ersichtlich, daß es auch eine staatliche Einflußnahme auf die Reichweite 
einer betrieblichen Karrierepolitik gibt. Neben dem Berufsbildungsge
setz existieren für den deutschen Arbeitsmarkt noch weitere Gesetzes
normen, durch die eine freie Gestaltung betrieblicher Karrieren einge
schränkt wird.71 Der Gesetzgeber versucht dabei insbesondere, die Po
sition des Betriebsrats72 als Interessenvertretung der Belegschaft eines 
Unternehmens zu stärken.73 Die gesetzlichen und kollektivvertraglichen

71Vgl. u.a. G e r l a c h / L ie pm a n n  (1980); K o c h  (1981:114-116), (1985: 356); O lesch (1992: 
78); D ru m m  (1992: 108-112, 115-117, 237-239, 276-278).

72V gl. zum Betriebsrat K o t t h o f f  (1985), (1992); O e c h sle r  (1992: 172-188); B reisig

(1993); F r e e m a n / L a z e a r  (1994); W e v e r  (1994).
73Eine wohlfahrtstheoretische Analyse von gesetzlichen und kollektivvertraglichen Regelungen 

soll hier nicht erfolgen. Vgl. beispielsweise zur These, daß gesetzlich bzw. kollektivvertraglich 
erzwungene Arbeitnehmerschutzrechte zu einer Aushebelung wohlfahrtssichernder Marktkräfte 
und damit letztlich zur Schädigung sowohl von Arbeitgebern als auch von (unbeschäftigten) Ar
beitnehmern führen, das überzeugende Plädoyer von W e n g e r  (1989). Diese These muß nicht 
im Widerspruch zu später folgenden Überlegungen stehen, eine stärkere Miteinbeziehung des 
Betriebsrats in die Karrierepolitik könnte aus Sicht des Arbeitgebers (wie auch von Arbeitneh
merseite her) vorteilhaft sein. Vgl. z.B. Unterabschnitt IV.3.2.3: Sofern sich ein Arbeitgeber 
freiwillig dazu entscheidet, dem Betriebsrat stärkere Mitwirkungsrechte bei Entlassungsent
scheidungen einzuräumen, um auf diese Weise gegenüber anderen Arbeitgebern Wettbewerbs
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Restriktionen, die im folgenden diskutiert werden, betreffen vor allem 
die Karrieren von Nichtführungskräften (z.B. von Facharbeitern), nicht 
jedoch diejenigen von Managern, die in diesem Unterabschnitt daher wei
testgehend ausgeblendet werden.
Eine direkte Einflußnahme des Betriebsrats auf die Karrierepolitik 
ermöglicht vor allem der vierte Teil des Betriebsverfassungsgesetzes (Be
trVG). Der Paragraph 92 BetrVG sieht als Generalnorm vor, daß der 
Betriebsrat vom Arbeitgeber über die Personalplanung unterrichtet wer
den muß. Die Besetzung vakanter Stellen wird durch die Paragraphen 
93-95 BetrVG reguliert. Der Betriebsrat kann gemäß Paragraph 93 Be
trVG darauf bestehen, daß eine vakante Stelle vor der Neubesetzung 
zunächst einmal betriebsintern ausgeschrieben wird. Dem Arbeitgeber 
steht es jedoch offen, die freie Stelle zusätzlich auch extern auszuschrei
ben sowie letztendlich einen externen Bewerber den internen Kandidaten 
vorzuziehen. Paragraph 94 BetrVG betrifft die Art und Weise der Per
sonalbeurteilung und -auswahl, indem Personalfragebogen sowie allge
meine Beurteilungsgrundsätze des Arbeitgebers als zustimmungspflich
tig erklärt werden. Personalauswahlrichtlinien, die u.a. auch interne Ver
setzungen von Mitarbeitern betreffen können, sind laut Paragraph 95 
BetrVG ebenfalls von der Zustimmung des Betriebsrats abhängig. Das 
BetrVG ermöglicht dem Betriebsrat nicht nur eine Einflußnahme auf 
die Neueinstellung und damit den Beginn einer betrieblichen Karriere 
sowie auf allgemeine Grundsätze der Karrierepolitik, sondern über die 
Paragraphen 99 und 102 BetrVG auch einen Einfluß auf die Versetzung 
von Arbeitnehmern und die Beendigung betrieblicher Karrieren durch 
Kündigung. Die Reichweite des Paragraphen 99 BetrVG ist per Rich
terrecht jedoch eingeschränkt worden. Gemäß einer Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts vom 29.2.1980 ist die Beförderung eines Arbeit
nehmers vom Angestellten zum leitenden Angestellten nicht durch den

vorteile aufgrund erfolgreichen Signalings (der Arbeitgeber investiert in seine Reputation als 
nicht-opportunistisch handelnder Marktakteur) zu realisieren, kann es insgesamt zu einem se
parierenden Arbeitsmarktgleichgewicht (zwischen Arbeitgebern mit unterschiedlich zuverlässi
gen Karrieresystemen) kommen, das gegenüber einer entsprechenden Pooling-Situation (die Zu
verlässigkeit des von einem Arbeitgeber angebotenen Karrieresystems ist von anderen Akteuren 
nicht beurteilbar) Wohlfahrtsvorteile besitzt. Selbstverständlich kommt es bei solch einer Se
parierung zu Wohlfahrtsverlusten in Form von Signaling-Kosten (im Sinne von Sp e n c e  1973). 
Diese resultieren jedoch aus dem Vorherrschen von lediglich Second best-Marktbedingungen 
(hier: asymmetrisch verteilte Informationen hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Arbeitgebern) 
und nicht aus der Existenz kollektivvertraglich bzw. gesetzlich erzwungener Regelungen.



45

Betriebsrat zustimmungspflichtig, sondern lediglich mitteilungspflichtig 
gemäß Paragraph 105 BetrVG.74 Damit widersprachen die Richter der 
Ansicht eines Betriebsrats, die Zustimmungspflicht ergäbe sich daraus, 
daß der Angestellte nach der Beförderung nicht mehr unter dem Schutz 
des BetrVG steht.
Neben dem BetrVG läßt sich auch noch aus anderen Gesetzesnormen 
ein staatlicher Einfluß auf die betriebliche Karrierepolitik ableiten,75 so 
beispielsweise aus den Paragraphen 30 Absatz 4 sowie 84 Aktiengesetz, 
wonach Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und da
mit die Karrieren der Geschäftsleitung von Aktiengesellschaften dem 
Aufsichtsrat obliegen. Andere Beispiele bilden das Bundesdatenschutz
gesetz, das zusammen mit dem BetrVG zu einer Regulierung der Kar
rierepotentialbeurteilung von Arbeitnehmern mit Hilfe von Personalin
formationssystemen führt, sowie der Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, in 
dem Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden Autonomie bei der Aus
handlung von Tarifverträgen gesetzlich zugesichert wird. Auf den letzten 
Punkt soll nun noch einmal gesondert eingegangen werden, wobei jedoch 
allgemein der Einfluß kollektivvertraglicher Vereinbarungen -  also zusätz
lich auch der Einfluß von Betriebsvereinbarungen76 -  auf die betriebliche 
Karrierepolitik diskutiert werden soll.
Eine Beeinflussung der Karrierepolitik ergibt sich zum  einen durch die 
von den Tarifparteien festgelegten Entgelte für verschiedene Lohn- und 
Gehaltsgruppen. In Zeiten schwacher Konjunktur beispielsweise wird sich 
die Entlohnung von Arbeitnehmern tendenziell der tariflich vereinbar
ten Mindestentlohnung annähern.77 Das sich hieraus ergebende Lohn
gerüst bildet den Rahmen für die Karriereeinkommen der Arbeitnehmer, 
die dann vom Arbeitgeber hauptsächlich noch über Versetzungs- und 
Beförderungsentscheidungen individuell gestaltet werden können. 
Teilweise wird zudem argumentiert, daß kollektivvertragliche Entgel
te (zumindest in den USA) deutlich höher liegen als eine individu
ell ausgehandelte Entlohnung, da Gewerkschaften hinsichtlich des Ar

74Vgl. Z e it l m a n n  (1980).
75Hinzu kommen die Entscheidungen der Arbeitsgerichte wie z.B. das Urteil des Bundesar

beitsgerichts vom 5. Mai 1994 zur sozialen Auswahl bei betriebsbedingten Kündigungen (2 AZR 
917/93).

76Vgl. Paragraph 77 BetrVG.
77Vgl. dazu auch F r a n z  (1991: 262-266).
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beitsangebots Monopolmacht besitzen würden.78 Auch in der Insider- 
O utsider-Theorie79 wird die Problematik der Entgeltfestsetzung durch 
Arbeitsmarktinstitutionen diskutiert. Den Gewerkschaften werden hier
bei üblicherweise zwei Ziele zugeschrieben, die sie bei Tarifverhandlungen 
berücksichtigen: eine hohe Beschäftigungsquote sowie ein vergleichsweise 
hohes Lohnniveau, wobei zwischen den beiden Zielen auf dem Arbeits
markt Gegenläufigkeiten bestehen. Geht man davon aus, daß Gewerk
schaften ihr Verhalten am sogenannten Medianwähler80 ausrichten, für 
den vergleichsweise stabile Beschäftigungsverhältnisse gelten, so verein
facht sich großenteils die zweidimensionale Zielsetzung hin zu einer Lohn
erhöhung als alleiniges Gewerkschaftsziel, d.h. es werden einzig die In
teressen der stabil beschäftigten Insider berücksichtigt, während die po
tentiellen Einstellungschancen der nichtbeschäftigten Outsider mit jeder 
Lohnerhöhung weiter sinken. Damit liefert die Insider-Outsider-Theorie 
nicht nur einen weiteren Ansatz zur Erklärung unfreiwilliger Arbeitslo
sigkeit, sondern gleichzeitig auch eine Begründung, warum durch den Ge
werkschaftseinfluß tendenziell die Karriereeinkommen beschäftigter Ar
beitnehmer steigen.
In B R U N E L L O  (1991) wird jedoch argumentiert, daß Gewerkschaften 
möglicherweise genau umgekehrt an einem vergleichsweise geringen

78Vgl. u.a. St o l ze n b e r g  (1975: 661-662); Fä r b e r  (1986: 1039, 1044-1059); F r a n z  (1991: 
239) sowie die dort angegebene Literatur. Für die USA ist allerdings empirisch eine deutliche Ab
nahme des Gewerkschaftseinflusses zu verzeichnen -  vgl. u.a. Fä r b e r  (1987); B o u n d / J ohnson  
(1992: 380); Sa c h s / L a r r a in  (1993: 503) - ,  was letztlich auch die folgenden Ausführungen zur 
Bedeutung von Firmentarifverträgen in den USA relativiert. Zum Gewerkschaftseinfluß auf die 
relative Lohnhöhe in Deutschland, wo Arbeitnehmer üblicherweise in großen Industriegewerk
schaften organisiert sind, vgl. Sc h m id t  (1994).

79Die Insider-Outsider-Theorie beschäftigt sich mit der Problematik, daß es der Gruppe der 
beschäftigten Arbeitnehmer (Insider) -  z.B. aufgrund betriebsspezifischer Fähigkeiten oder über 
die Nutzung von Arbeitnehmer-Interessenvertretungen (Betriebsrat, Gewerkschaften) -  gelingt, 
ein vergleichsweise hohes Lohnniveau bei relativ ungefährdeter Beschäftigung durchzusetzen, 
während es der Gruppe der Unbeschäftigten (Outsider) bei dem gegebenen Lohnniveau nicht 
möglich ist, eine Anstellung in einem Unternehmen zu finden. Vgl. zur Insider-Outsider-Theorie 
So l o w  (1985), (1990); L in d b e c k / S n o w e r  (1988); R a m s e r  (1988); B a l l  (1990); M ö lle r

(1991); F r a n z  (1991: 292-297).
80Die Gewerkschaftsfunktionäre werden sich an den Präferenzen der Gewerkschaftsmitglieder 

orientieren, um ihre Wiederwahl zu sichern. Bei einer einfachen Mehrheitswahl werden sich die 
Funktionäre daher nach den Präferenzen des Medianwählers unter den Gewerkschaftsmitglie
dern richten, für dessen Position auf einer eindimensionalen Präferenzskala (z.B . Dimension 
“Lohnhöhe” ) erfüllt ist, daß 50% der Mitglieder eine Position rechts und 50% der Mitglieder ei
ne Position links davon einnehmen. Zum Medianwähler bei Gewerkschaften vgl. B o o t h  (1984); 
B ru n ello  (1991: 3); F r a n z  (1991: 293). Zum Medianwähler-Modell und Diskriminierung auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt vgl. W e n g e r / K n o l l / K a m m e r e r  (1995).
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Lohnniveau interessiert sind, wenn vom Medianwähler und damit von 
den Gewerkschaften auch die längerfristigen Auswirkungen des Tarif
lohns auf die Karrierechancen beachtet werden. Nach B r u n e l l o  (1991) 
existieren zwischen Entlohnung, Beschäftigung und Karrierechancen in
tertemporale Gegenläufigkeiten:81 Ein hohes (niedriges) Lohnniveau in 
der Gegenwart ist mit einem geringen (hohen) Beschäftigungsniveau und 
schlechten (guten) Karriereaussichten in der Zukunft verbunden. Ein Me
dianwähler, der als vergleichsweise junger Arbeitnehmer um seine Kar
riere besorgt ist, mag daher bei dynamischer Betrachtung daran interes
siert sein, in der Gegenwart nur auf ein relativ gemäßigtes Lohnniveau zu 
bestehen, damit in der Zukunft ein relativ hohes Beschäftigungsniveau 
und -  bezogen auf “seinen” Betrieb -  eine Erhöhung des unternehmens
internen Stellenangebots, ein Ausbau der betrieblichen Hierarchie und 
letztlich höhere individuelle Beförderungschancen für ihn realisiert wer
den. Ein solcher Medianwähler investiert quasi durch einen gegenwärti
gen Lohnverzicht in ein zukünftiges Unternehmenswachstum und damit 
in verbesserte zukünftige Beförderungsmöglichkeiten sowie ein höheres 
Karriereeinkommen.82 Auch wenn der Medianwähler zwischen einem ge
genwärtigen Lohnverzicht und einem höheren erwarteten Karriereein
kommen in der Zukunft abwägen muß, so führt eine Karriereorientie
rung von Arbeitnehmern, die sich wiederum in den Ergebnissen kollek
tivvertraglicher Vereinbarungen niederschlägt, jedoch tendenziell zu einer 
Entschärfung des Insider-Outsider-Konflikts.
Zum  anderen wird durch kollektivvertragliche Vereinbarungen 
aber auch direkt in die Karrierepolitik eingegriffen.83 Arbeitnehmer- 
Vertretungen sind in der Regel daran interessiert, daß für Beförderun
gen und Entlassungen das Senioritätsprinzip, d.h. eine Entscheidung an
hand der Betriebszugehörigkeitsdauer von Arbeitnehmern, angewendet 
und möglichst auch kollektivvertraglich fixiert wird.84 Begründet wird

81Vgl. B r u n e l l o  (1991: 3 -7). Vgl. auch C h ia n g  (1990: 83, 86-87).
82Zum Zusammenhang zwischen Unternehmenswachstum und der Beförderungswahrschein- 

lichkeit eines Arbeitnehmers vgl. auch Teilabschnitt II .l.l.
“ Beispielsweise ist in Paragraph 9 des Rahmentarifvertrags für die technischen und 

kaufmännischen Angestellten des Baugewerbes im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
des Landes Berlin vom 12.6.1978 in der Fassung vom 26.9.1984 vorgesehen, daß eine Verset
zung nur mit Zustimmung des Angestellten erfolgen kann und daß der Arbeitgeber sämtliche 
Umzugskosten sowie die Kosten bei einer Rückversetzung zu tragen hat.

84Vgl. u.a. R e y n o l d s  (1982: 451); A b r a h a m / M e d o f f  (1984); Fä r b e r  (1986:1039, 1073); 
C h a y k o w s k i / S l o t s v e  (1986); P r e is e n d ö r f e r  (1987: 219.
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diese Präferenz damit, daß die Einhaltung von Senioritätsregeln von Ar
beitnehmerseite her gut überprüfbar ist und daß das Senioritätskrite- 
rium keine individuelle Bevorzugung von Arbeitnehmern durch Vorge
setzte zuläßt.85 Zudem wird argumentiert, durch eine Beförderung an
hand von Seniorität seien die Karrieremöglichkeiten unter den Arbeit
nehmern in dem Sinne gerecht verteilt, daß jeder Arbeitnehmer im Lau
fe seiner Beschäftigung betrieblich aufsteigen kann. Schließlich wird von 
der Arbeitnehmerseite auch angeführt, daß durch Beförderungs- und 
Entlassungsentscheidungen anhand von Seniorität ältere Arbeitnehmer 
geschützt werden. Damit lassen sich aus Arbeitnehmersicht mehrere 
Gründe für eine Beförderung nach dem Senioritätskriterium nennen.86 
Da kollektivvertragliche Vereinbarungen jedoch auch der Zustimmung 
der Arbeitgeberseite bedürfen, kann nicht unmittelbar davon ausgegan
gen werden, daß sich das Senioritätsprinzip auch in verbindlich vorge
schriebener Form in Tarifverträgen bzw. Betriebsvereinbarungen findet. 
Empirische Studien über die Verbreitung des Senioritätsprinzips in Kol
lektivverträgen findet man vor allem für den US-amerikanischen Arbeits
markt. Eine Übertragung der Ergebnisse auf deutsche Arbeitsmarkt
verhältnisse ist jedoch nur begrenzt möglich, da die Gewerkschaftsstruk
tur in den USA eine ganz andere ist. Während in Deutschland die Form 
der überbetrieblichen Industriegewerkschaft vorherrscht,87 gibt es in den 
USA neben landesweiten Industriegewerkschaften auch zahlreiche Be
triebsgewerkschaften ( “locals” 88), die nur mit einem einzigen Arbeitge
ber bzw. nur mit einem einzelnen Betrieb verhandeln.89 Die vertragli
che Fixierung des Senioritätsprinzips ist eher in US-amerikanischen Fir
mentarifverträgen und kaum in überbetrieblichen deutschen Verbands
tarifverträgen zu erwarten.90 Man kann jedoch ansatzweise die US-

85Vgl. D o h se / J ü r g e n s / R ussig  (1982: 35); C o r n fie ld  (1982: 356); Sch n ell  (1987: 160); 
D o b so n  (1988: 24).

86Zu einer kritischen Diskussion des Senioritätskriteriums vgl. Unterabschnitt IV.2.5.1.
87Zu den Tarifparteien in Deutschland vgl. u.a. F r a n z  (1991: 225-256).
88K o ik e  (1988: 232). Zu den gewerkschaftlichen Strukturen in den USA, Japan und Deutsch

land vgl. K o ik e  (1988: 226-265).
89D o h s e /J ü r g e n s /R u s s ig  (1982: 25), zeigen auf der Basis von 1514 US-amerikanischen 

Tarifverträgen aus dem Jahr 1975, daß 56,9% dieser Verträge mit einem einzigen Arbeitge
ber abgeschlossen wurden, wobei 29,1 Prozentpunkte davon sogar auf Tarifverträge mit einem 
Einzelbetrieb entfielen.

90Auch in Deutschland gibt es zwar Firmentarifverträge (so z.B. bei der Volkswagen AG), 
in diese sind jedoch lediglich ein Bruchteil der Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt
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amerikanischen Firmentarifverträge mit den deutschen Betriebsverein
barungen vergleichen, die ebenfalls zwischen einem einzelnen Arbeitge
ber und einer lokalen Arbeitnehmerinteressenvertretung abgeschlossen 
werden.91
O l so n / B e r g e r  (1983) zeigen anhand US-amerikanischer Daten, daß 
Arbeitgeber, die in einen Kollektivvertrag eingebunden sind, eher da

zu neigen, das Senioritätsprinzip bei einer Beförderung anzuwenden, 

als Arbeitgeber ohne Kollektivvertrag. Auch die Ergebnisse von A b r a - 
h a m / M e d o f f  (1985) belegen, daß tarifvertraglich gebundene Unter

nehmen senioritätsabhängige Beförderungen höher gewichten als un

gebundene Unternehmen, wenngleich der Gewichtungsunterschied klei

ner als erwartet ist. In der Untersuchung von M ills (1985) hingegen 

ist der Gewerkschaftseinfluß nicht signifikant. In der Studie von D o h - 
se / J ü r g e n s / R ussig  (1982) werden ebenfalls US-amerikanische Tarif

verträge untersucht. Die Autoren weisen darauf hin, daß gemäß einer 

Studie des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics aus dem Jahr 

1970 von 1.851 Tarifverträgen aus den Jahren 1967 und 1968 insgesamt 

69,9%  der Verträge konkrete Beförderungsregeln enthalten.92 Von den 
1.201 Tarifverträgen mit “detaillierten Aufstiegsregeln” (D o h se /JÜ R - 

G E N s /R u s s i g  1982: 38) sehen etwa 3%  der Verträge das Senioritätsprin

zip als alleiniges Auswahlkriterium vor, etwa 35%  der Verträge Seniorität 
als ausschlaggebenden Faktor, soweit der entsprechende Arbeitnehmer 

gewisse Minimalstandards erfüllt, etwa 37%  der Verträge Seniorität als 
Entscheidungskriterium, soweit der Bewerberpool vergleichsweise homo

eingebunden; vgl. F r a n z  (1991: 227).
91Starke Parallelen zwischen der US-amerikanischen Betriebsgewerkschaft und dem deut

schen Betriebsrat sieht beispielsweise K o ik e  (1988: 247). Der Betriebsrat unterscheidet sich 
jedoch von der Betriebsgewerkschaft -  worauf auch K o ik e  (1988: 246-247) hinweist da 
gemäß Paragraph 74 Absatz 2 BetrVG “Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitge
ber und Betriebsrat” unzulässig sind. Zudem sind US-amerikanische Locals häufig auf höherer 
Ebene unter dem Dach einer landesweiten Industriegewerkschaft zusammengefaßt (vgl. K o - 
IKE 1988: 232), während in Deutschland formal zwischen Betriebsrat und (überbetrieblicher 
Industrie-)Gewerkschaft unterschieden wird, eine hierarchische Beziehung zwischen beiden letzt
lich nicht vorgesehen ist. Dennoch gibt es in der Praxis verschiedene (personelle) Verflechtungen 
zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften. Vgl. dazu F r a n z  (1991: 237-238). Für einen Ver
gleich zwischen Betriebsrat und japanischer Betriebsgewerkschaft vgl. auch HASHIMOTO (1990: 
265, Fn. 38).

92Vgl. D o h s e / J u r g e n s / R ussig  (1982: 36-37). Zum Teil werden Senioritätsbeförderungsre- 
geln in den Verträgen verbindlich vorgeschrieben und sogar der Seniorität gegenüber der Befähi
gung eines Arbeitnehmers explizit Vorrang eingeräumt! Vgl. z.B. die zitierten Auszüge aus der 
Bureau o f Labor Statistics-Studie in Sp il e r m a n  (1986: 88, 93).
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gen ist, und etwa 15% der Verträge Seniorität als eines mehrerer gleich
wertiger Beförderungskriterien .93
Insgesamt gesehen läßt sich feststellen, daß von den gesetzlichen und 
kollektivvertraglichen Bestimmungen erhebliche Einflüsse auf die be
triebliche Karrierepolitik ausgehen können. Anhand der empirischen Er
gebnisse zu US-amerikanischen Tarifverträgen wurde deutlich, daß teil
weise sogar konkrete Beförderungsregeln wie das Senioritätsprinzip in 
Kollektivverträgen rechtsverbindlich vereinbart werden. Hierbei muß je
doch eingeschränkt werden, daß eine derartige Karriereregulierung nicht 
über alle Branchen hinweg verbreitet ist94 und daß -  obwohl Senio- 
ritätsregeln analog zu amerikanischen Firmentarifverträgen auch in deut
schen Betriebsvereinbarungen denkbar sind95 -  die Karrierepolitik in 
deutschen Unternehmen weitgehend dem Management im Unternehmen 
überlassen bleibt.96 und nicht der Regulierung über Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen.97 Zudem läßt sich auch der von den Arbeits
marktsegmentationsansätzen vermutete positive Zusammenhang zwi
schen Gewerkschaftseinfluß einerseits und (durch formale Beförderungs

93V gl. D o h s e /J Ü r g e n s /R u s s ig  (1982: 38-40). S p ile rm a n  (1986: 82) beruft sich auf eine 
Studie des Bureau o f  National Affairs aus dem Jahr 1979 und gibt -  bezogen auf das verarbeiten
de Gewerbe -  für die erste Gruppe der Senioritätsregeln einen Prozentsatz von 10% an und für 
die zweite G ruppe 41%. In 25% der Verträge werde der Senioritätsregel ein geringeres Gewicht 
beigemessen. V gl. zu tarifvertraglichen Senioritätsrechten in den USA auch S e n g e n b e r g e r  
(1987: 185-188).

94Bezogen auf US-amerikanische Tarifverträge kommen D o h s e /J Ü r g e n s /R u s s ig  (1982: 36- 
37) zum Ergebnis, daß Beförderungsregeln besonders im produzierenden Gewerbe in Kollektiv
verträgen verbreitet sind und zwar insbesondere in Firmentarifverträgen. S p ile rm a n  (1986) 
unterscheidet drei Arten betrieblicher Beschäftigungsstrukturen: “simple structure, unitary 
structure, and amalgam structure” (S p ile rm a n  1986: 41). Gewerkschaftlicher Einfluß und eine 
Standardisierung in Form kollektivvertraglich fixierter einfacher Aufstiegsregeln ist für S p i le r 
man jedoch lediglich die typische Eigenschaft eines der Strukturtypen, der Simple structure. In 
seiner empirischen Studie kommt S c h n e l l  (1987) zum Ergebnis, daß Senioritätsbeförderungs- 
regeln insbesondere in Firmentarifverträgen mit kleinen, kapitalintensiven Unternehmen weit 
verbreitet sind, wo die verwendete Technologie spezifische Anlernprozesse erfordert und wo der 
Männeranteil an der Belegschaft überwiegt.

95Vgl. S e n g e n b e r g e r  (1978: 91); W i n d o l f /H o h n  (1984: 181). Vgl. aber auch B ieh - 
l e r /B r a n d e s  (1981: 149-150).

96Vgl. S e n g e n b e r g e r  (1987: 320-321) Diese allgemeine Einschätzung läßt sich zusätzlich 
dadurch stützen, daß der Arbeitgeber -  wie eingangs in diesem Unterabschnitt festgestellt -  bei 
der Gestaltung von Karrieren für Führungskräfte kaum gesetzlichen oder kollektivvertraglichen 
Restriktionen unterliegt.

97V gl. K o c h  (1981: 135), (1985: 356-357); W i n d o l f /H o h n  (1984: 182-183); K o ik e  (1988: 
245-247). Letztlich gilt für die meisten Länder, daß Gewerkschaften als K ontextfaktor zwar 
einen gewissen Einfluß au f die Karrierepolitik haben, das M anagem ent jedoch  den eigentlichen 
Träger der Karrierepolitik bildet (vgl. z.B . für Japan: “A t T oyota  management alone decides 
on prom otions” , D o h s e /J ü r g e n s /M a ls c h  1989: 32.)
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regeln) standardisierten Aufstiegsleitern andererseits nicht empirisch be
legen. Sowohl die Studie von P f e f f e r / C o h e n  (1984) als auch dieje
nige von B a r o n / D a v i s - B l a k e / B i e l b y  (1986) weist einen negativen 
Zusammenhang zwischen Gewerkschaftseinfluß und der Existenz streng 
reglementierter Aufstiegsleitern nach. Die Autoren vermuten,98 daß Ge
werkschaften formale Beförderungssysteme zum Schutz von Arbeitneh
mern mit betriebsspezifischen Fähigkeiten zwar unterstützen, formale 
Systeme, die zu einer höheren Arbeitgeberloyalität unter den Arbeitneh
mern und zur Bindung von Arbeitnehmern mit allgemeinen Fähigkeiten 
führen, jedoch verhindern wollen.99 Andererseits wird auch vermutet, daß 
Betriebsgewerkschaften und formalisierte betriebsinterne Arbeitsmärk
te möglicherweise gegenseitige Substitute darstellen: Werden der Beleg
schaft bereits über bürokratische betriebsinterne Strukturen Kontroll- 
und Beschwerderechte eingeräumt, so wird eine Betriebsgewerkschaft als 
“voice” - bzw. Widerspruchsorgan der Arbeitnehmer -  als Alternative 
zur Abwanderung100 -  nicht mehr benötigt.101 In diesem Fall muß aller
dings von einem indirekten Gewerkschaftseinfluß gesprochen werden und 
damit letztlich doch von einem positiven Zusammenhang zwischen Ge
werkschaftseinfluß und der Existenz formalisierter betriebsinterner Ar
beitsmärkte: Arbeitgeber “erkaufen” sich die Nicht-Gründung einer Be
triebsgewerkschaft und hiermit einhergehend die Verhinderung negativer 
Verteilungswirkungen für die Arbeitgeberseite dadurch, daß “freiwillig” 
bürokratisierte interne Arbeitsmärkte eingeführt werden und auf einen 
Teil der karrierepolitischen Gestaltungsmöglichkeiten verzichtet wird.

1.4 Standort eines Unternehmens

Wie die vorherigen Unterabschnitte gezeigt haben, spielen die institu
tionellen Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt für die verfügba
ren karrierepolitischen Gestaltungsmöglichkeiten eines Arbeitgebers eine

98V gl. P f e f f e r / C o h en  (1984: 568-569); B a r o n / D a v is -B l a k e / B ie l b y  (1986: 250-251, 

266).
"D iese Vermutung muß nicht im Widerspruch zu dem oben dargestellten positiven Zusam

menhang zwischen Gewerkschaftseinfluß und betrieblichen Senioritätsregeln stehen: “ It is quite 
possible that unions seek some elements o f bureaucratic control such as seniority protection 
against layoffs and a grievance machinery that provides for due process, while they oppose 
the mobility system that rewards worker compliance with and acceptance o f the organization” 
( P f e f f e r /C o h e n  1984: 569).
100Zum Abwanderungs-Widerspruchs-Ansatz vgl. H irsch m a n  (1970).

101V gl. P f e f f e r / C o h en  (1984: 569-570).



52

beachtliche Rolle. Beispielsweise bilden die gesetzlichen Vorschriften zu 
Mitbestimmung und (Aus-)Bildung sowie die Arbeitsmarktinstitutionen 
mit ihrem Einfluß auf die Lohnbildung bedeutende Restriktionen für die 
betriebliche Karrierepolitik eines Arbeitgebers. Empirisch zeigt sich, daß 
die Gegebenheiten auf den verschiedenen nationalen A rbeitsm ärkten 
teilweise sehr unterschiedlich sind, wodurch der Standortentscheidung 
eines Arbeitgebers hinsichtlich der Restriktionen für seine betriebliche 
Karrierepolitik zum Teil eine vorentscheidende Bedeutung zukommt. Im 
folgenden soll nun argumentiert werden, daß die beobachtbaren Unter
schiede zwischen den nationalen Arbeitsmärkten nicht rein zufällig ent
standen sind, sondern als (Zwischen-)Ergebnis eines evolutorischen Ent
wicklungsprozesses interpretiert werden können, bei dem die einzelnen 
nationalen Arbeitsmärkte (zeitweilig) durch sehr unterschiedliche Syste
me aus komplementären Institutionen charakterisiert sind.
Den Ansatzpunkt für die folgende Argumentation bildet die Kernüber
legung der neo-institutionalistischen Theorie, wonach reale Märkte in 
dem Sinne Fehler aufweisen, daß einzelne ideal typische Annahmen der 
Neoklassik über vollkommene Märkte nicht erfüllt sind. Reale Institu
tionen auf Märkten lassen sich dann -  sofern ihre Existenz dauerhaft 
beobachtbar ist -  als optimale Lösung zur Kompensation (oder aber 
Ausnutzung) einzelner Marktfehler rational rekonstruieren.102 In dem 
hier betrachteten Fall bilden Unvollkommenheiten realer Arbeitsmärk
te den Ausgangspunkt der Diskussion. Arbeitsmärkte sind in vielfa
cher Weise unvollkommen: Durch die Abwicklung von Arbeitsbezie
hungen werden Transaktionskosten103 verursacht, einige Bestandteile 
der Arbeitsbeziehung sind nicht arbeitsvertraglich kontrahierbar (z.B. 
der Erwerb betriebsspezifischer Fähigkeiten) und zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer herrscht in mehrfacher Hinsicht eine asymmetrische 
Informationsverteilung.104
K a n e m o t o / M a c L e o d  (1989,1991,1992a) vertreten nun die These, daß 
zwar das Ursprungsproblem in Form von Marktunvollkommenheiten auf

102Vgl. S c h a u e n b e r g /S c h m id t  (1983); T e r b e r g e r  (1994).
103Zu Transaktionskosten vgl. C o a s e  (1937) sowie darauf aufbauend u.a. P ic o t  (1982); P l- 

c o t / D ie tl  (1990).
104Beispielsweise ist der Arbeitgeber hinsichtlich der Zuverlässigkeit seiner karrierepolitischen 

Versprechungen besser als der Arbeitnehmer informiert, während er hinsichtlich der geplan
ten Verweildauer, der Leistungsfähigkeit und der Leistungsbereitschaft des Arbeitnehmers ein 
Informationsdefizit besitzt.
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jedem nationalen Arbeitsmarkt das gleiche war, sich im Zeitablauf je
doch national unterschiedliche Systeme aus Arbeitsmarktinstitutionen105 
als Lösung herausgebildet haben, da allein schon die historische und die 
geographische Ausgangslage jedes Landes verschieden ist.106 Als typische 
Beispiele diskutieren die beiden Autoren den stilisierten japanischen und 
den stilisierten US-amerikanischen Arbeitsmarkt.107 Während Japan zu 
den Verlierernationen im 2. Weltkrieg gehörte und einen vergleichsweise 
kleinen, geographisch abgeschotteten Arbeitsmarkt aufweist, zählten die 
USA zu den Siegermächten im 2. Weltkrieg und verfügen über einen sehr 
großen, an andere Nationen geographisch angrenzenden Arbeitsmarkt.108 
Japan und die USA besaßen daher spätestens seit Ende des 2. Welt
krieges ganz unterschiedliche Ausgangspositionen bei der Lösung ihrer 
Arbeitsmarktunvollkommenheiten.109 K a n e m o t o / M a c L e o d  argumen
tieren nun, daß sich in jedem der beiden Länder -  pfadabhängig110 von

105Unter Arbeitsmarktinstitutionen sind neben den bisher behandelten Institutionen wie Be
triebsrat, Verbände und Gewerkschaften beispielsweise auch langfristige (implizite) Arbeitsver
träge, Entlohnungs- und Karrieresysteme zu verstehen.

106Eine vergleichbare These findet man schon bei O k u n o -F u jiw a r a  (1987: 147): “In this 
paper, we attempt to give an economic explanation for differences in institutional framework 
between Japan and Western countries. We propose that the differences may be created be- 
cause economies sometimes have multiple equilibria each o f  which is characterized by a diffe
rent institutional norm” . Vgl. zudem A o k i  (1988), (1990), (1995a); M ilg r o m /R o b e r t s  (1988: 
S173-S178); I t o h  (1991a: 359, 372); P r e n d e r g a s t  (1992a); A b e  (1994); B ic k e n b a c h  (1995); 
C h a n g /W a n g  (1995); M a tsu i (1996: 286-291).
107Für eine direkte Gegenüberstellung japanischer und US-amerikanischer Arbeitsverhältnisse 

vgl. auch O u c h i  (1981: 48-59).
108Das Ergebnis des 2. Weltkrieges ist hier im Hinblick auf die Tatsache bedeutend, daß sich 

bei den Siegermächten die bereits bestehenden alten Arbeitsmarktinstitutionen kontinuierlich 
entlang des bisherigen Entwicklungspfades weiterentwickeln konnten, während bei den Ver
lierermächten Arbeitsmarktinstitutionen neu aufgebaut werden mußten, was zwar einerseits die 
für Übergangsphasen ohne funktionsfähige Institutionen bestehenden Schwierigkeiten, anderer
seits aber auch die Chance auf einen Neuanfang, d.h. den Aufbau eines völlig anderen Institu
tionengeflechts, implizierte. Vgl. auch K a n e m o t o /M a c L e o d  (1992a: 157-159). Die Größe und 
geographische Lage eines nationalen Arbeitsmarktes ist insbesondere deshalb von Bedeutung, 
weil unterschiedlich große sowie unterschiedlich stark abgeschottete Arbeitsmärkte auch ent
sprechend unterschiedliche Möglichkeiten einer zwischenbetrieblichen Arbeitnehmermobilität 
erlauben. Zusätzlich könnten auch kulturelle Unterschiede zur Begründung unterschiedlicher 
Ausgangspositionen für die evolutorische Entstehung verschiedener Typen von Arbeitsmärkten 
in Japan und den USA herangezogen werden. Um nicht den Rahmen dieses Unterabschnitts 
zu sprengen, soll im folgenden jedoch lediglich der geographische Aspekt weiterverfolgt werden, 
nicht historische oder kulturelle Unterschiede.

109Kritisch läßt sich jedoch anmerken, daß mit der Beendigung des 2. Weltkriegs auch Annähe
rungen der Wirtschaftssysteme von Verlierer- und Siegermächten verbunden waren, da die 
Siegermächte versuchten, Elemente ihrer Wirtschaftssysteme bei der Neugestaltung der Wirt
schaftssysteme in den Verliererstaaten miteinzubringen.

110Pfadabhängigkeit bedeutet allgemein, daß ein Zustand im Zeitpunkt <i durch einen bereits
im Zeitpunkt io (io <  <i) realisierten Zustand (mit)determiniert wird. Zu einem Beispiel für Pfa-
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der jeweiligen Ausgangsposition -  in einem evolutorischen Prozeß ein 
unterschiedliches spezifisches Arbeitsm arktgleichgewicht entwickelt 
hat. In jedem der beiden Arbeitsmarktgleichgewichte werden die Ar
beitsmarktunvollkommenheiten durch ein spezifisches Geflecht aus Insti
tutionen gelöst, die sich gegenseitig verstärken und ergänzen -  zwischen 
denen also Komplementaritäten bestehen.111 Die spezifischen Komple
mentaritäten jedes Arbeitsmarktgleichgewichts wiederum bewirken, daß 
zum einen einzelne Institutionen nicht isoliert von ihrem nationalen Kon
text diskutierbar sind112 und zum anderen die betriebliche Karrierepoli
tik eines Arbeitgebers fest in ein ganz bestimmtes Arbeitsmarktgleich
gewicht integriert ist. Bezogen auf das Beispiel “Japan-USA” bedeutet 
dies, daß ein US-amerikanischer Arbeitgeber aufgrund seines Standortes 
über andere karrierepolitische Gestaltungsmöglichkeiten verfügt als ein 
japanischer Arbeitgeber.113
Im folgenden sollen zunächst einmal die beiden unterschiedlichen Ty
pen von Arbeitsmarktgleichgewichten, die in Japan und den USA herr
schen, in stilisierter Form charakterisiert werden.114 Gemäß K a n e m o -  

t o / M a c L e o d  (1991) wird dabei zwischen einem sogenannten Voice- 
Gleichgewicht für Japan und einem Exit-Gleichgewicht für die USA un
terschieden. Anschließend soll dann kurz versucht werden, die spezifi-

dabhängigkeit im Zusammenhang mit unternehmenspolitischen Entscheidungen vgl. M iy a z a k i 
(1994). Zur Pfadabhängigkeit und der Problematik multipler Gleichgewichte vgl. T e r b e r g e r
(1994); S c h a u e n b e r g  (1995).
m Zu Komplementaritäten zwischen japanischen Institutionen vgl. insbesondere A o k i  (1994a), 

(1994b). Vgl. allgemein zur Pfadabhängigkeit sowie der evolutorischen Entstehung und Verände
rung von komplementären Institutionen A o k i  (1995b).

U2Und daher auch eine bestimmte Institution nicht problemlos in andere nationale Arbeits
marktgleichgewichte übertragbar ist.

113Implizit wird hier angenommen, daß der US-amerikanische (japanische) Arbeitgeber als 
Standort das eigene Land wählt. Auf die Problematik, die sich ergibt, wenn beispielsweise ein 
US-amerikanischer Arbeitgeber eine Betriebsstätte in Japan gründen möchte, wird zum Schluß 
dieses Unterabschnitts kurz eingegangen.

114Solch eine stilisierte Darstellung birgt im Prinzip die Gefahr, daß die folgenden Ausführun
gen fälschlicherweise interpretiert werden, als ob  jeweils der bestimmte nationale Arbeitsmarkt 
existiert, der in sich gesehen homogen ist. Daß dieses nicht der Fall ist, ist u.a. in den Teilab
schnitten II.1.2 und II.1.3 deutlich geworden. Im Hinblick auf die folgende Gegenüberstellung 
US-amerikanischer und japanischer Arbeitsmarktstrukturen wird von K o ik e  (1988) gezeigt, 
daß allein schon aufgrund der Größe und der Branchenzugehörigkeit von Unternehmen intrana
tionale Unterschiede bestehen. In A r ig a  et al. (1992) wird für den japanischen Arbeitsmarkt 
eine Klassifizierung in “ type-I firms” , Großunternehmen mit starker Kooperation zwischen und 
Wettbewerb auf den einzelnen Hierarchiestufen, und “ type-E firms” vorgeschlagen, welche klei
ner sind und eher weniger rigide Beförderungen nach dem Senioritätsprinzip vornehmen. Zur 
genaueren Charakterisierung der beiden Typen vgl. insbesondere A r i g a  et al. (1992: 453-456).
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sehen Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarktes zusammenzufassen, 
die letztlich einen dritten Typ von Arbeitsmarktgleichgewicht beschrei
ben. Den Abschluß dieses Unterabschnitts bildet eine Schlußbemerkung 
und ein Ausblick zum Einfluß nationaler Arbeitsmarktstrukturen auf die 
betriebliche Karrierepolitik eines Arbeitgebers.

VoiCE EQ U ILIBRIU M  IN J a p a n .  Japanische Arbeitsmarktstrukturen115 -  
vor allem die internen Arbeitsmarktstrukturen in japanischen Großunter
nehmen für die Stammbelegschaft -  zeichnen sich tendenziell durch sehr 
langfristige Beschäftigungsverhältnisse aus,116 in denen Arbeitnehmer im 
Zeitablauf verstärkt unternehmensspezifisches Wissen sowie unterneh
mensspezifische Fähigkeiten erwerben.117 Dieses geschieht auf den einzel
nen Hierarchiestufen durch “on the job training” und “job rotation” , aber 
auch durch Versetzungen in andere Abteilungen sowie durch den Aufstieg 
auf höhere Hierarchiestufen. Ziel dieser arbeitsorganisatorischen118 und 
personalpolitischen Maßnahmen ist zunächst einmal eine geringe Spezia
lisierung bzw. eine breite Qualifizierung von Arbeitnehmern und damit 
letztlich eine Abkehr von strenger tayloristischer Arbeitszerlegung.119 Im 
Vordergrund stehen statt dessen verschiedene Formen von Gruppenar
beit. Arbeitnehmer sollen hierbei aufgrund ihrer Qualifikationen flexibel 
einsetzbar sein und im Bedarfsfall die Aufgaben von (Team-)Kollegen 
mitübernehmen können. Außerdem soll über Job rotation und regelmäßi
ge Versetzungen in sowie zwischen Arbeitsgruppen erreicht werden, daß 
wichtige dezentrale Informationen und Problemlösungen zwischen den

U5Vgl. allgemein zum internen Arbeitsmarkt japanischer Unternehmen S t e ih /P fa f fm a n n  
(1996) sowie die dort angegebene Literatur.

116Dieses gilt sowohl für Arbeiter als auch für Angestellte. Vgl. K o ik e  (1984: 70); H ash im o- 
t o /R a i s i a n  (1985: 721); F ü r s t e n b e r g  (1986: 6); A o k i  (1988: 58); I t o h  (1991a: 347-348); 
N a k a m u ra  (1993). In T a c h ib a n a k i  (1984: 94) wird jedoch darauf hingewiesen, daß nicht je
der japanische Arbeitnehmer den Vorzug einer lebenslangen Anstellung genießt, sondern nur 
Arbeitnehmer der Stammbelegschaft. In K o ik e  (1988: 57-74, 177, 270) wird zudem festgestellt, 
daß Karrieren japanischer Arbeitnehmer im Durchschnitt früher zu Ende sind als die westlicher 
Arbeitnehmer und daß sich für japanische Arbeitnehmer daran eine Art zweite Karriere von 
untergeordneter Bedeutung und mit geringerer Bezahlung anschließt.

117Zur hohen Bedeutung spezifischer Qualifikationen in Japan vgl. H a sh im oto  (1979); H a t- 
v a n y /P u c ik  (1981: 8, 12-13); H a s h im o t o /R a is ia n  (1989: 31); K a t o  (1991b); A r ig a  et al. 
(1992:466).

118Zu Details der Arbeitsorganisation in japanischen Unternehmen vgl. A o k i (1988: Kapitel 
2); I t o h  (1991a: 350-353); N a ru s e  (1991: 36-42); O d a g ir i  (1992: 64-71).

119Entsprechend findet man in japanischen Unternehmen nicht in dem Maße strenge Stellen
abgrenzungen und -beschreibungen wie in westlichen Unternehmen. Vgl. I t o h  (1991a: 351); 
K a n e m o t o /M a c L e o d  (1991: 161).
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Arbeitnehmern ausgetauscht werden (Knowledge sharing).
Der Erwerb zusätzlicher (unternehmensspezifischer) Qualifikationen ist 
in Japan in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung. Zum einen 
werden vom Arbeitgeber durch den Erwerb spezifischer Qualifikationen 
Quasirenten120 aufgebaut, deren Aufteilung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber im Zeitablauf kooperationsfördernd wirkt.121 Die Kooperati
onsneigung des Arbeitnehmers wird zudem durch das Arbeiten in Teams 
verstärkt, was eine gegenseitige Abhängigkeit und letztlich die Möglich
keit gegenseitiger Disziplinierung impliziert.122
Zum anderen spielt der Qualifikationserwerb eines Arbeitnehmers auch 
für seinen beruflichen Aufstieg im Unternehmen eine große Rolle.123 Nur 
diejenigen Arbeitnehmer, die über einen Zeitraum hinweg durch Job ro- 
tation, die zeitweilige Versetzung in Filialbetriebe und durch eine er
folgreiche Teilnahme an Spezialkursen weiterführende Qualifikationen er
worben haben, erhalten die Möglichkeit, in der betrieblichen Hierarchie

120D er Begriff “ Quasirente”  geht u.a. auf K l e in / C r a w f o r d / A lc h ia n  (1978) zurück und 
bezeichnet den W ert einer getätigten Investition in einer bestimm ten Verwendung abzüglich 
des alternativen Ertragswertes dieser Investition in ihrer nächstbesten Verwendung. Ist eine 
Investition völlig unspezifisch, so ist die mit ihr verbundene Quasirente gleich Null. Kann eine 
Investition dagegen nur in der gegebenen Verwendung Nutzen stiften, so daß der alternative 
Ertragswert dem  Schrottwert entspricht, so ist die Quasirente entsprechend hoch. Hier kann der 
Erwerb von Qualifikationen als Investition in das Humankapital eines Arbeitnehm ers interpre
tiert werden. In diesem Sinne baut ein japanischer Arbeitnehm er, der unternehmensspezifische 
Fähigkeiten erwirbt, bezogen auf eine alternative Beschäftigung eine hohe Quasirente auf (vgl. 
Ha s h im o t o / Y u 1980: 537; CHIANG 1990: 82). Zur Aufteilung von Quasirenten in Arbeitsbe
ziehungen vgl. auch Hü tc h e n s  (1989: 51-52).

121 V gl. A z a r ia d is  (1988); A r ig a  et al. (1992: 466). Indem sowohl vom  Arbeitnehm er als 
auch vom  Arbeitgeber ein Teil der Kosten für die Investition in das spezifische Arbeitnehmer
humankapital getragen wird, entsteht im Zeitablauf eine gegenseitige Bindung an die bestehende 
Arbeitsbeziehung, vergleichbar einer fundamentalen Transform ation im Sinne von W illia m son  
(vgl. dazu W illia m so n  1985: 61-63; F ö h r  1994a; vgl. auch La in g  1994a: 129). D ie kooperati
onsfördernde W irkung ergibt sich dadurch, daß weder der Arbeitnehm er noch der Arbeitgeber 
ein Interesse daran hat, durch unkooperatives Verhalten eine Beendigung der Arbeitsbeziehung 
zu riskieren und dam it seinen Anteil an der Quasi- bzw . Kooperationsrente zu verlieren. Zu 
einer kritischen Auseinandersetzung m it dieser Teilungsregel vgl. K n o l l / K oss (1995).

122V gl. H a t v a n y / P u c ik  (1981: 8); K a n e m o t o /M a c L eo d  (1991: 166); It o h  (1991a: 351- 
353); K a n d e l / L a z e a r  (1992). Einem Freifahrerverhalten einzelner Teammitglieder (in Form 
von Arbeitszurückhaltung) au f Kosten der anderen M itglieder wird durch die Dauerhaftig
keit der Zusam menarbeit entgegengewirkt. V gl. hierzu R a d n e r  (1985) sowie SCHAUENBERG 
(1991a). Bezogen auf die Situation japanischer Teamarbeit vgl. speziell O k u n o  (1984), w o als 
gruppeninternes Disziplinierungsinstrument eine A rt Scherbengericht vorgeschlagen wird. Zu 
einem formalen M odell, bei dem  die Kooperationswirkung von dem  Norm ensystem  eines Teams 
bzw. einer Unternehmung ausgeht, vgl. O k u n o -F u j iw a r a  (1989).

123Vgl. H a t v a n y /P u c ik  (1981: 12-13); F ü r s t e n b e r g  (1986: 6-13); T a c h ib a n a k i  (1987); 
K o ik e  (1988: 177); A o k i (1988: 51-52); D em es (1989); I t o h  (1991a: 350-351); A r ig a  et al. 
(1992: 454). Vgl. speziell zu japanischen Managerkarrieren Y o s h in o  (1970: 312-323, 334-347).
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aufzusteigen.
Der Qualifikationserwerb ist jedoch keine hinreichende Bedingung für 
einen Karriereerfolg: Nach dem Eintritt in den internen Arbeitsmarkt ei
ner Unternehmung,124 wofür vielfach der Schul- bzw. Hochschulabschluß 
an einer renommierten Bildungsinstitution erforderlich ist,125 durchläuft 
ein japanischer Arbeitnehmer zunächst einmal eine Phase von 10 bis 15 
Jahren, in der er nicht formal innerhalb der Weisungshierarchie befördert 
wird, sondern verschiedene Tätigkeiten auf derselben Hierarchieebene 
ausübt. Diese Phase dient einerseits dem Qualifikationserwerb, ande
rerseits aber auch einer kontinuierlichen Bewertung des Arbeitnehmers 
durch unterschiedliche Vorgesetzte.126 Diese subjektiven Bewertungen 
( “merit ratings” IT O H  1991a: 349) betreffen die Produktivität, die Ko
operationsbereitschaft sowie die allgemeine Fähigkeit eines Arbeitneh
mers, Entscheidungen innerhalb des Netzwerks spezifischer Arbeitsbe
ziehungen eines Unternehmens durchzusetzen, wozu auch die Kenntnis 
informeller Informationskanäle zählt.127 Erst nach dieser genauen und 
langwierigen Beurteilungsphase wird vom Management der Unterneh
mung anhand des prognostizierten Entwicklungspotentials eines Arbeit
nehmers entschieden, welche weiteren Karriereschritte für den Arbeit
nehmer geeignet erscheinen. Arbeitnehmer mit einem hohen individuellen 
Entwicklungspotential werden befördert und erhalten die Möglichkeit, an 
Weiterbildungskursen teilzunehmen, deren erfolgreicher Besuch oftmals 
mit einem weiteren betrieblichen Aufstieg verbunden ist. Arbeitnehmer 
mit einem niedrigen Potential (bezogen auf das Unternehmen), die nicht 
bereits in den ersten Monaten der Probezeit wieder ausgeschieden sind, 
werden hingegen in ihrer Karriere nicht derart gefördert, sondern später 
auf weniger bedeutende Positionen (eventuell auch in kleinere Filialbe-

l24Japanische Großunternehmen praktizieren hierbei zum Teil auch “mass hiring” : Das Unter
nehmen stellt zunächst einmal eine sehr große Kohorte von Arbeitnehmern ein, aus der dann 
während der folgenden Screening-Phase lediglich eine relativ kleine Gruppe mutmaßlicher Talen
te für zukünftige Führungspositionen und Managementkarrieren ausgewählt wird; vgl. H a n a d a  
(1989:13-14).
125Der Bildungsabschluß und die Bildungsinstitution, bei der er erworben wurde, dienen häufig 

der Vorauswahl von Bewerbern. Vgl. P u c ik  (1986: 191-193, 201-204); T a ch ib a n a k i (1987: 
603); A r ig a  et al. (1992: 454).

l26Vgl. Y o s h in o  (1970: 327-328) (sowie sehr ähnlich R e in h e im e r  1981: 46); B r e t o n /W in -  
t r o b e  (1982: 143); A o k i  (1988: 54-56); K o ik e  (1988: 221-224); D o h s e /J ü r g e n s /M a ls c h  
(1989: 32); I t o h  (1991a: 349, 351); B r u n e l l o /A r i g a /O h k u s a  (1991: 2); O d a g ir i (1992: 
71-76).

l27Vgl. H a t v a n y /P u c ik  (1981:13); K o ik e  (1988: 223).
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triebe) versetzt.
Von zentraler Bedeutung für japanische Arbeitsbeziehungen ist letzt
lich die dauerhafte Bindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.128 
Durch sie ist eine sorgfältige Arbeitnehmer-Beurteilung, verbunden 
mit einem vergleichsweise langsamen betrieblichen Aufstieg, eine 
erhöhte Kooperationsbereitschaft des Arbeitnehmers sowie der Aufbau 
und die langfristige Nutzung unternehmensspezifischer Arbeitnehmer- 
Qualifikationen möglich. Erreicht wird solch eine langfristige Bindung 
durch eine entsprechende Entlohnungsstruktur, die sowohl für einen Ar
beitnehmer als auch für einen Arbeitgeber “self-enforcing” (Kanemo- 
to /M a cL e o d  1992a: 145) ist: Japanische Arbeitnehmer werden von ei
ner frühzeitigen Beendigung der Arbeitsbeziehung sowie von einer Lei
stungszurückhaltung abgehalten, indem sie eine personenbezogene, mit 
zunehmender Betriebszugehörigkeit steil ansteigende Entlohnung (Se- 
nioritätsentlohnung) erhalten.129 Arbeitnehmer, die vor dem geplanten 
Ausscheiden die Unternehmung verlassen (müssen) und bei einem ande
ren Arbeitgeber ein neues Beschäftigungsverhältnis beginnen, realisieren 
daher in der Regel einen signifikanten Einkommensverlust. Zusätzliche 
Anreiz- und Bindungseffekte werden über Abfindungszahlungen erzielt, 
deren Höhe von der Betriebszugehörigkeitsdauer sowie dem Grund des 
Arbeitnehmerausscheidens abhängt.130 Zudem bestehen vergleichsweise 
schlechte Wiederbeschäftigungschancen für “midcareer job seekers” (A o- 
KI 1988: 58) auf dem japanischen Arbeitsmarkt.131

' “ Dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse für Arbeitnehmer der Stammbelegschaft sind letzt
lich das Ergebnis aus dem Zusammenwirken dreier Kernelemente japanischer Personalpolitik: 
Entgeltpolitik, Karrierepolitik und Abfindungszahlungen; vgl. A oki (1988: 50-51).

129V gl. zur Senioritätsentlohnung in Japan H a s h im o t o /R a is ia n  (1985); M in c e r /H ig u c h i
(1988); A o k i  (1988: 59, 66); K a n e m o t o /M a c L e o d  (1989), (1991:160-162); aber auch K o ik e  
(1988: 16-56). Finanzierbar wird solch eine Senioritätsentlohnung, indem der Arbeitnehm er in 
der Anfangsphase seiner Karriere unterhalb seines W ertgrenzproduktes entlohnt wird, wodurch 
eine A rt Pfand entsteht, das später wieder an den Arbeitnehm er ausgezahlt wird, indem er 
oberhalb seines W ertgrenzproduktes entlohnt wird. Eine derartige Senioritätsentlohnung dient 
dazu, den Arbeitnehm er von einer Leistungszurückhaltung (Shirking) abzuschrecken; vgl. L a ze - 
AR (1979), (1981), (1991: 90-92). Alternativ läßt sich zudem humankapitaltheoretisch argumen
tieren, daß m it zunehmendem Qualifikationserwerb die unternehmensbezogene Produktivität 
eines Arbeitnehmers steigt und dam it im Zeitablauf auch der absolute Anteil eines A rbeit
nehmers an der erzielten Quasi- bzw . Kooperationsrente (Sharing), was letztlich ebenfalls ein 
im Zeitablauf ansteigendes Karriereeinkommen impliziert. Zur Relevanz des Shirking- und des 
Sharing-M odells für japanische Unternehmen unterschiedlicher G röße vgl. O k a z a k i (1993). 
Vgl. aber auch den empirischen Befund von L e v in e  (1993).

130Vgl. A o k i  (1988: 58); I t o h  (1991a: 350).
131V gl. A o k i (1988: 58); K a n e m o t o /M a c L eo d  (1991: 159); It o h  (1991a: 360).
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Zur Verhinderung von Endspieleffekten, d.h. einer Leistungszurückhal
tung von Arbeitnehmern kurz vor Beendigung ihrer regulären betriebli
chen Karriere, stehen dem Arbeitgeber verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung. Speziell für Japan existiert eine Lösungsmöglichkeit über die 
Beeinflussung der “second career” eines japanischen Arbeitnehmers,132 
die sich unmittelbar an die reguläre betriebliche Karriere eines Arbeit
nehmers anschließt und üblicherweise sowohl mit einer Veränderung 
der bisherigen Arbeitsaufgaben als auch mit einer Einkommensverrin
gerung verbunden ist.133 Je nachdem, ob ein Arbeitgeber einen älteren 
Arbeitnehmer bei der Suche nach einem “second career” -Arbeitsplatz un
terstützt oder nicht, realisiert der betreffende Arbeitnehmer einen signi
fikanten Einkommensunterschied in dieser Phase seines Erwerbslebens. 
Da ein Arbeitnehmer antizipieren kann, daß der Arbeitgeber nur jene 
Arbeitnehmer unterstützt, die -  insbesondere in den letzten Jahren ih
rer regulären betrieblichen Karriere -  keine Leistungszurückhaltung be
trieben haben, kommt der Unterstützungsentscheidung des Arbeitgebers 
eine wichtige Rolle als Anreizinstrument und als Instrument zur Verhin
derung von Endspieleffekten zu.
Von der Arbeitnehmerseite ist also eine Leistungszurückhaltung sowie 
ein Bruch der langfristigen Arbeitsbeziehung kaum zu erwarten. Möglich 
wäre nach dem bisher Gesagten allerdings noch ein opportunistisches 
Verhalten von seiten des Arbeitgebers. Ein Arbeitgeber, der sich nicht an 
die implizit zugesicherte Senioritätsentlohnung hält bzw. aufgrund seines 
diskretionären Entscheidungsspielraums bei der Bewertung von Arbeit
nehmern Beförderungen bewußt verzögert, riskiert zwar im Prinzip den 
Verlust von Quasirenten, falls ein unzufriedener Arbeitnehmer abwan
dern würde. Solch eine Abwanderung hat der Arbeitgeber aber kaum zu 
befürchten, da die Abwanderungsdrohung eines Arbeitnehmers aufgrund 
des damit einhergehenden Einkommensverlustes unglaubwürdig wäre. 
Die Seif enforcing-Eigenschaft japanischer Arbeitsbeziehungen wird nach 
KANEMOTO und M a c L e o d  jedoch durch die spezifische Institution der 
japanischen Betriebsgewerkschaften gesichert, die jeweils mit einem Un

132Diese zweite Karriere beginnt für japanische Arbeitnehmer im Alter von 55 bis 60 Jahren. 
Vgl. It o  (1992: 216-218) sowie die dort angeführten empirischen Studien. Hierbei handelt es 
sich jedoch nicht um ein rein japanisches Phänomen, wie die Ergebnisse von Ruhm (1990a), 
(1990b), (1991) belegen.

133V gl. zu dieser Lösungsmöglichkeit R e b ic k  (1995).
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ternehmen diejenige kollektive Lohn- bzw. Bonussumme aushandeln, wel
che an die Belegschaft ausgezahlt wird.134 Die Gewerkschaft kann auf
grund des diskretionären Spielraums des Managements nicht genau nach
prüfen, ob die subjektive Bewertung135 des individuellen Arbeitnehmers 
und seine darauf basierenden Bonuszahlungen sowie Beförderungen im 
einzelnen angemessen sind. Sie kann jedoch nachprüfen, ob sich das Ma
nagement der Unternehmung an die kollektiv vereinbarte Lohnsumme ge
halten hat, und entsprechende Sanktionsmaßnahmen (z.B. Streik, höhere 
Lohnforderungen in Folgeperioden) einleiten, falls dieses nicht der Fall 
ist. Diese Sanktionsmaßnahmen greifen um so mehr, als Management 
und Betriebsgewerkschaft in eine dauerhafte Interaktionsbeziehung ein
gebunden sind, wodurch das Management bei Verlust seiner Reputation 
befürchten muß, langfristig für sein Fehlverhalten bestraft zu werden. Ist 
erst einmal das gesamte Lohnniveau gesichert, kann das Management 
durch ein opportunistisches Verhalten bei der Arbeitnehmer-Bewertung 
die Lohnkosten nicht mehr verringern. Es wird daher aus Anreizgesichts
punkten vielmehr bemüht sein, eine individuell angemessene Aufteilung 
der Lohnsumme vorzunehmen.
Insgesamt gesehen sind damit langfristige japanische Arbeitsverhältnis
se auch aus Arbeitgebersicht self-enforcing. Der japanischen Betriebsge
werkschaft kommt hierbei eine wichtige Funktion als eine Art Sprach
rohr der Arbeitnehmer zu, für die eine Abwanderung als alternativer 
Sanktionsmechanismus gegen ein opportunistisches Managementverhal
ten -  aufgrund der überwiegend betriebsspezifischen Arbeitnehmerqua
lifikationen sowie eines geographisch abgeschotteten, für “midcareer job 
seekers” faktisch nicht existierenden Arbeitsmarktes -  nicht oder nur 
unter sehr hohen Kosten möglich wäre. Das Gleichgewicht, das sich für 
den japanischen Arbeitsmarkt ergibt, wird von K a n e m o t o / M a c L e o d  

daher auch als Voice equilibrium bezeichnet.136

134Vgl. K a n e m o t o /M a c L e o d  (1992a: 145-146). Hierbei handelt es sich insbesondere um 
Bonuszahlungen, die halbjährlich und in der Gesamthöhe vom Unternehmenserfolg abhängig 
an die Arbeitnehmer ausgeschüttet werden; die Bonuszahlungen bilden in etwa ein Drittel des 
Jahreseinkommens japanischer Arbeitnehmer. Vgl. M o l l  (1987); I t o h  (1991a: 348-350); I t o  
(1992: 231-239).
135Da sich insbesondere die japanische Arbeitsorganisation am Prinzip der Gruppenarbeit ori

entiert, die definitionsgemäß nur die Kontrahierung des Gruppenoutputs, nicht aber die des indi
viduellen Leistungsinputs erlaubt, ergibt sich das Problem diskretionärer Bewertungsspielräume 
gerade in japanischen Unternehmen. Vgl. auch später Unterabschnitt IV.2.5.2.

136Vgl. K a n e m o t o /M a c L e o d  (1991). Vgl. allgemein zum E xit-voice- bzw. Abwanderungs-
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E x i t  e q u i l i b r i u m  i n  d e n  USA. US-amerikanische Arbeitsmarktstruk
turen unterscheiden sich deutlich von den japanischen. Die Beschäfti
gungsverhältnisse in den USA sind tendenziell kurzfristiger als jene in 
Japan.137 Die US-amerikanischen Beförderungssysteme sehen in der Regel 
keine Bewertungsphase von 10 bis 15 Jahren bis zur ersten Beförderung 
eines Arbeitnehmers vor, sondern erlauben im Gegenteil Arbeitnehmern, 
die frühzeitig als außerordentliche Talente angesehen werden, einen ver
gleichsweise raschen Aufstieg in der betrieblichen Hierarchie.138 Der dis
kretionäre Entscheidungsspielraum amerikanischer Arbeitgeber hinsicht
lich der Beförderung von Arbeitnehmern ist oftmals erheblich geringer 
als der japanischer Arbeitgeber.139 Im Teilabschnitt II.1.3 wurde bereits 
gezeigt, daß in einzelnen Branchen der USA Firmentarifverträge abge
schlossen werden, die -  zumindest für die Beförderung von Arbeitern -  
das Senioritätsprinzip verbindlich festlegen, wodurch Beförderungsent
scheidungen quasi aus dem Autoritätsbereich des Managements ausge
klammert werden.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem japanischen und dem US- 
amerikanischen Arbeitsmarkt besteht insbesondere darin, daß die Bin
dung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den USA weit weniger 
stark ist, was sich wiederum anhand der Arbeitnehmer-Qualifikationen 
und der Entlohnungsstruktur erklären läßt: US-amerikanische Arbeit
nehmer erwerben während ihrer Karriere im Durchschnitt eher allgemei
ne oder berufsspezifische Qualifikationen, jedoch weniger unternehmens
spezifische Fähigkeiten,140 wodurch nur in einem geringen Maße Qua

Widerspruchs-Ansatz H irsch m a n  (1970). Zur Bedeutung der Gewerkschaft als “voice” einer 
Belegschaft vgl. auch W ill ia m s o n  (1985: 257-258) sowie K o ik e  (1988: 260). Letztlich kann 
die Bezeichnung Voice equilibrium auch über die Arbeitgeberposition motiviert werden: Auch 
für den Arbeitgeber wären die Trennungskosten in Form eines Verlustes zukünftiger anteiliger 
Quasirenten im Falle der Exit-Option (hier dann: im Sinne von Entlassung durch den Arbeitge
ber) zu hoch, so daß beim Auftreten von Leistungs- und/oder Qualitätsproblemen bei einzelnen 
Arbeitnehmern vom Arbeitgeber aus Eigeninteresse die Voice-Option gewählt wird.

137Vgl. H a s h im o t o /R a is ia n  (1985: 721); I t o h  (1991a: 347-348). Zum Teil weisen allerdings 
auch US-amerikanische Beschäftigungsverhältnisse eine beachtliche Länge auf; vgl. H a l l  (1982) 
sowie K o ik e  (1988: 57-74).

138V gl. R o se n b a u m  (1979a), (1979b: 45-46); O u ch i (1981:48-51); T h o m p s o n /K ir k h a m /D i-  
x o n  (1985); F o r b e s  (1987); I t o h  (1991a: 350-351); K a t o  (1991b).

139Vgl. K a n e m o t o /M a c L e o d  (1992a: 145); K o ik e  (1988: 240).
140Ausnahmen bilden die Arbeitnehmer auf Arbeitsplätzen, die im Rahmen einer betriebs

internen Mobilitätskette organisiert sind, worauf bereits in Teilabschnitt II.1.2 hingewiesen 
wurde. Zahlreiche empirische Studien kommen zu dem Ergebnis, daß das Lebenseinkom
men amerikanischer Arbeitnehmer -  gerade im Vergleich zu dem japanischer Arbeitneh
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sirenten aufgebaut werden, die bei einem Arbeitsplatzwechsel verloren 
wären. Auch die Entlohnung führt eher zu einer losen Arbeitnehmer- 
Arbeitgeber-Bindung in den USA. Löhne sind nicht auf eine bestimm
te Person und nur begrenzt auf die Betriebszugehörigkeitsdauer bezo
gen, sondern werden an Stellen mit entsprechend festgelegten Arbeits
aufgaben geknüpft.141 Ein Arbeitnehmer verbessert sich hauptsächlich 
nur dann in seinem Karriereeinkommen, wenn er auf höher dotierte Stel
len in der Unternehmung aufsteigt. Nicht unüblich für US-amerikanische 
Arbeitsverhältnisse ist auch eine Einkommensverbesserung durch einen 
Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber,142 was -  gerade für spätere Kar
rierephasen -  in Japan kaum möglich ist.
Die stellenbezogene Entlohnung verhindert zudem ein opportunistisches 
Verhalten der Arbeitnehmer und des Arbeitgebers.143 Einer Leistungs
zurückhaltung der Arbeitnehmer wird durch die Option auf einen be
trieblichen Aufstieg auf höher dotierte Stellen entgegengewirkt. Opportu
nistisches Arbeitgeberverhalten hingegen kann dadurch verhindert wer
den, daß der Arbeitgeber sich über die stellenbezogene Entlohnung selbst 
bindet: Sofern vakante Stellen neu besetzt werden müssen und willkürli
che Stellenstreichungen durch den Arbeitgeber nicht möglich sind, kann 
der Arbeitgeber keine Lohnkosten einsparen. Wenn er Arbeitnehmer 
trotz guter Leistung nicht befördert oder sogar entläßt, rücken automa
tisch andere Arbeitnehmer auf die vakanten Stellen nach.
Letztlich ist auch der Sanktionsmechanismus144 für den Fall, daß ent

mer -  eher durch die gesamte Berufserfahrung und den Erwerb unspezifischer Qualifikatio
nen bestimmt wird als durch Senioritätseffekte. Vgl. hierzu H a s h im o to /R a is ia n  (1985); 
A lt o n j i /S h a k o t k o  (1987); A b r a h a m /F a r b e r  (1987); M in c e r /H ig u c h i  (1988); B r o w n
(1989); K a n e m o t o /M a c L e o d  (1991:161-162), aber auch M e d o f f /A b r a h a m  (1980), (1981).

141Vgl. K a n e m o t o /M a c L e o d  (1989), (1991: 161), (1992a: 146) sowie die in Teilab
schnitt I I . l . l  bereits angeführten Studien von L e o n h a r d  (1990); L a z e a r  (1992b); B a - 
k e r /G ib b s /H o lm s t r ö m  (1993), (1994a), (1994b).

142Dieses gilt verstärkt für die frühe Karrierephase amerikanischer Arbeitnehmer, die u.a. von 
J o h n s o n  (1978) durch die Bezeichnung “job  shopping” charakterisiert wird. Auch empirisch 
läßt sich belegen, daß eine Steigerung des Karriereeinkommens von Arbeitnehmern oftmals 
durch einen Arbeitgeberwechsel realisiert wird. Vgl. dazu beispielsweise B o r ja s  (1981); T o -  
p e l /W a r d  (1992).

143Vgl. hierzu auch die detaillierteren Ausführungen zu Beförderungsturnieren in den Unterab
schnitten III.1.2, III.1.3 und IV.2.5.2. Vgl. im Zusammenhang mit dem “Japan-USA” -Vergleich 
K a n e m o t o /M a c L e o d  (1989: 388).
144Sanktionierung im Sinne von Bestrafung setzt üblicherweise voraus, daß dem Sanktionier

ten Kosten entstehen. Im hier betrachteten Fall der Gleichgewichtstypisierung nach K a n em o- 
T o /M a c L e o d  (1991) ist der Sanktionsbegriff hingegen sehr weit auszulegen, da die Kosten 
für den Sanktionierten nicht näher konkretisiert werden. Man könnte sich aber beispielsweise
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weder die Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber implizite Bestandtei
le der Arbeitsbeziehung verletzen und sich opportunistisch verhalten, 
auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt ein ganz anderer als in Ja
pan. US-amerikanische Arbeitnehmer wählen bei opportunistischem 
Arbeitgeberverhalten145 die Abwanderung (Exit-Option) zu einem an
deren Arbeitgeber als Protestmaßnahme, die für den Arbeitnehmer auf
grund seiner überwiegend allgemeinen Qualifikationen sowie aufgrund ei
nes relativ großen, intakten Arbeitsmarktes für “midcareer job seekers” 
mit weitaus geringeren Kosten verbunden ist als für japanische Arbeit
nehmer. K a n e m o t o / M a c L e o d  kommen daher zu dem Schluß, daß der 
US-amerikanische Arbeitsmarkt nicht durch ein Voice, sondern durch ein 
Exit equilibrium 146 gekennzeichnet ist.147
Abschließend kann festgehalten werden, daß die eingangs in diesem Un
terabschnitt angeführten Unvollkommenheiten des Arbeitsmarktes in Ja
pan und den USA durch ein länderspezifisches Geflecht aus Institutionen

Kosten in Form von Reputationsverlusten für die sanktionierte Partei vorstellen. Daß diese Art 
von Kosten zumindest im Falle eines Arbeitnehmerfehlverhaltens und einer daraus folgenden 
Entlassung von Relevanz sind, zeigt der Befund von G ib b o n s / K a t z  (1991).

145Z.B. Mißachtung impliziter Entlohnungs- oder Karriereversprechen. Genaugenommen 
ergänzt der Sanktionsmechanismus “Exit-Option” die Institution “stellenbezogene Entloh
nung” . Wenn der Arbeitgeber beispielsweise die Funktion der Institution “stellenbezogene Ent
lohnung” aushöhlt, indem er vakante Stellen streicht oder unbesetzt läßt, verbleibt dem Ar
beitnehmer als Ausweg immer noch die Exit-Option, die zumindest über mögliche Reputati
onsverluste oder durch eine Neueinstellung verursachte Transaktionskosten zu einer gewissen 
Sanktionierung des Arbeitgebers führt.

146Vgl. K a n e m o t o /M a c L eo d  (1991). Dieses schließt jedoch nicht aus, daß teilweise auch “US 
locals do have a powerful voice ” (K o ik e  1988: 240). In CANNINGS (1989) wird anhand einer 
Stichprobe von 674 Managern einer kanadischen Unternehmung gezeigt, daß auch in westlichen 
Unternehmen von Voice-Variablen ein signifikanter Einfluß auf die Arbeitnehmer-Arbeitgeber- 
Bindung ausgehen kann.

147Empirisch läßt sich zeigen, daß Arbeitnehm er aufgrund einer nicht realisierten Beförderung 
bzw . schlechter Aufstiegschancen dazu neigen, den Arbeitgeber zu wechseln, um in einer an
deren Beschäftigung alternative Karrierepfade zu nutzen. V gl. dazu Sc h o l l  (1983); So l n ic k
(1988); S i c h e r m a n /G a l o r  (1990); sowie selbst für Japan B r u n e l l o  et al. (1995: 112-113). 
V gl. ergänzend für Großbritannien T h e o d o s sio u  (1996). In den U SA (insbesondere in Anwalts
firmen) findet man als inform ationsaufdeckende (bzw . opportunistisches Arbeitgeber-Verhalten 
verhindernde) Beförderungsregel zum Teil auch die sogenannte U p-or-out-R egel, wonach A rbeit
nehmer, die nach einer bestimm ten Zeit nicht betrieblich aufsteigen, ihren Arbeitgeber verlassen 
müssen. Ist ein Arbeitgeber m it der Qualität eines Arbeitnehm er-Arbeitgeber-M atches zufrie
den, so wird er den entsprechenden Arbeitnehm er durch eine Beförderung (z.B . zum Partner in 
einer Anwaltsfirm a) an sich binden wollen, wenn er zu einem bestimm ten Zeitpunkt lediglich über 
die beiden A lternativen, den Arbeitnehm er zu befördern (up) oder zu entlassen (out), verfügt. 
Eine dauerhafte W eiterbeschäftigung des Arbeitnehm ers zu einer Bezahlung “unter seinem 
W ert” kann au f diese Weise verhindert werden. V gl. hierzu K a h n /H u b e rm a n  (1988); W a ld -  
m an (1990b); L a z e a r  (1991: 97-98), (1995c: 114-115); O ’ F l a h e r t y /S i o w  (1992), (1995); 
S lo w  (1994: 91-93); D e m o u g in /S io w  (1994).
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kompensiert werden. Transaktionskosten für die Abwicklung von Arbeits
beziehungen werden in beiden Ländern insbesondere durch den Abschluß 
von Kollektivverträgen zwischen (Betriebs-) Gewerkschaft und Unterneh
mensleitung eingespart, indem auf zeitintensive Verhandlungen über in
dividuelle Arbeitsvertragsinhalte zum Teil verzichtet werden kann. Zu 
einer Einsparung von Vereinbarungs- und Durchsetzungskosten kommt 
es in den USA auch durch die Institution “stellenbezogene Entlohnung” 
(WATJ =  Wages attached to jobs). Arbeitsmarktunvollkommenheiten 
in Form von nicht-kontrahierbaren Leistungen148 werden in japanischen 
Großunternehmen über die Institution der lebenslangen Beschäftigung 
bei einem einzigen Arbeitgeber (LTE =  Lifetime employment) und ein 
Self-enforcing-Entlohnungssystem kompensiert,149 die in Verbindung mit 
einem kleinen, geographisch abgeschotteten Arbeitsmarkt zum japani
schen Voice equilibrium führten. Im Gegensatz hierzu entwickelte sich 
auf dem US-amerikanischen, geographisch kaum begrenzten Arbeits
markt zur Verhinderung opportunistischen Arbeitnehmer- und Arbeit
geberverhaltens eine Kombination aus den Institutionen “WATJ” , “Ab
wanderung” und Up-or-out-Regel, was letztlich zum US-amerikanischen 
Exit equilibrium führte. Schließlich werden auch Probleme asymmetrisch 
verteilter Informationen auf den beiden Arbeitsmärkten unterschiedlich 
gelöst -  in Japan insbesondere über eine zeitintensive Informationsakku
mulation während der ersten 10 bis 15 Jahre einer betrieblichen Arbeit
nehmerkarriere, in den USA dagegen vor allem über intensives Screening 
bei der Einstellung und während der Probephase150 sowie einer Auswer
tung von Informationen aus der bisherigen überbetrieblichen Karriere ei
nes Arbeitnehmers.151
Aufgrund der länderspezifischen Arbeitsmarktgleichgewichte und der 
durch sie jeweils bedingten betrieblichen Karrierepolitik haben sich auch 
national sehr unterschiedliche stilisierte Typen von Arbeitnehmerkarrie
ren herausgebildet. Der USA-Japan-Vergleich hat gezeigt, daß sich in Ja

148Z.B. Erwerb betriebsspezifischer Qualifikationen, lediglich subjektiv bewertbare Teiltätig
keiten.

149Vgl. zu LTE und WATJ als Institutionen zur Verhinderung einer Unterinvestition in be
triebsspezifische Qualifikationen K a n e m o t o / M a c L eo d  (1989).

150Zusätzlich über die Verwendung von Selbsteinordnungsschemata in Verbindung mit WATJ; 
vgl. dazu das Modell von M a c L e o d / M a l c o m s o n  (1988) aus Unterabschnitt III.1.3.

151 Vgl. hierzu auch den Unterabschnitt II.2.4 über den bisherigen Berufsverlauf als 
Individualfaktor.
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pan Karrierestrukturen entwickelt haben, bei denen die Arbeitnehmer, 
die nach der Probezeit dauerhaft im Unternehmen verbleiben, unter
nehmensspezifische Qualifikationen erwerben und Quasirenten aufbauen. 
Für sie ergibt sich schwerpunktmäßig eine betriebliche Karriere.152 Eine 
effiziente Arbeitnehmer-Allokation erfolgt hierbei lediglich innerhalb des 
Unternehmens153 und zwar durch Versetzungen bzw. Beförderungen so
wie durch eine unternehmensinterne Umschulung auf andere Tätigkeits
bereiche. In den USA, wo Arbeitnehmer im Durchschnitt auch exter
ne Karrierealternativen relativ flexibel nutzen können, ohne daß hier
durch extrem hohe Mobilitätskosten verursacht würden, werden effizi
ente Arbeitsmarktstrukturen hingegen durch die Möglichkeit gesichert, 
daß eine Arbeitnehmer-Allokation auch zwischen verschiedenen Unter
nehmen stattfindet. Teilweise werden von einem Arbeitnehmer in den er
sten Jahren seiner beruflichen Karriere bewußt mehrere unterschiedliche 
Anstellungen hintereinander gewählt, um sich anschließend für dasjenige 
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Match zu entscheiden, das ihm im Hinblick 
auf seine Karrierechancen am geeignetsten erscheint.

H i g h - s k i l l  e q u i l i b r i u m  in  D e u t s c h l a n d . Verschiedene empirische 
Studien deuten darauf hin, daß sich nicht nur in den USA und Ja
pan, sondern auch in anderen Ländern spezifische Arbeitsmarktinstitu
tionen entwickelt haben, mit denen die Unvollkommenheiten nationaler 
Arbeitsmärkte zum Teil kompensiert werden.154 Im folgenden soll nun ex
emplarisch der Versuch unternommen werden, einen spezifischen Gleich
gewichtstyp für den deutschen Arbeitsmarkt zu charakterisieren.155 
Die oben eingeführte Dichotomie in Exit und Voice equilibrium sugge
riert, daß auch der deutsche Arbeitsmarkt eigentlich einem der beiden 
Gleichgewichtstypen zugeordnet werden kann. Bei genauerer Betrach
tung der spezifisch deutschen Arbeitsmarktinstitutionen, die sich teilwei

152Im Zusammenhang mit Managerkarrieren vgl. SH1RAI (1983: 372-374).
l53Inklusive Filialbetriebe, möglicherweise auch inklusive anderer mit der betrachteten Unter

nehmung eng verflochtener Betriebe.
154Vgl. hierzu den Vergleich nationaler Arbeitsmarktstrukturen für die USA, Norwegen und die 

Bundesrepublik Deutschland von A l l m e n d in g e r  (1989) sowie die vergleichende Untersuchung 
von Managementkarrieren in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und der Bundesre
publik Deutschland in BRÖCKER (1991) mit einer Unterscheidung verschiedener Karrieretypen 
für die einzelnen Länder; vgl. BRÖCKER (1991: 151-158).

155Zu einer kritischen Diskussion deutscher Arbeitsmarktinstitutionen vgl. auch die Beiträge 
in In d u s t r ie l l e  B e zieh u n g en  (1995).
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se sehr deutlich von denen auf dem japanischen und US-amerikanischen 
Arbeitsmarkt unterscheiden, erscheint solch ein Vorhaben jedoch wenig 
sinnvoll.156 Der deutsche Arbeitsmarkt ist insbesondere durch seine Ge
setze zur Mitbestimmung auf Unternehmens- und Betriebsebene,157 der 
großen Bedeutung von Verbänden, Kammern und Gewerkschaften auf 
überbetrieblicher158 und von Betriebsräten auf betrieblicher Ebene,159 der 
Regulierung individueller Beschäftigungsverhältnisse über Kollektivver
träge160 sowie dem dualen Ausbildungssystem,161 das eine betriebliche 
und eine öffentlich-schulische Komponente enthält, geprägt.
Inwiefern Arbeitsmarktunvollkommenheiten durch deutsche Arbeits
marktinstitutionen kompensiert werden und welche Art von Gleichge
wicht sich hieraus ableiten ließe, läßt sich nach S O SK IC E  (1994) bei
spielhaft anhand der Institution des dualen Ausbildungssystems zeigen. 
Den Ausgangspunkt bildet hierbei die Marktunvollkommenheit, daß im 
allgemeinen von einer Unterinvestition in nicht-betriebsspezifische, be
rufsfachliche Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen werden 
muß.162 Auf der einen Seite dürften Arbeitgeber strenggenommen kein 
Interesse daran haben, aktiv in berufsfachliche Qualifikationen von Ar
beitnehmern zu investieren, da diese ihre Qualifikationen auch bei an
deren Arbeitgebern produktiv einsetzen können und zudem andere Ar
beitgeber, die nicht ausbilden und dadurch Kosten sparen, bereits ausge
bildete Arbeitnehmer über ein höheres Lohnangebot abwerben können. 
Auf der anderen Seite haben Arbeitnehmer, die folglich sämtliche Ko
sten ihrer berufsfachlichen Ausbildung selbst zu tragen hätten, nur sehr 
eingeschränkte Verschuldungsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt.163

156Zumal der Exit-Voice-Dichotomie strenggenommen nur eine eindimensionale Unterschei
dung -  nämlich Sanktionierung bei einer Aufrechterhaltung oder einer Auflösung der Arbeits
beziehung -  zugrunde liegt und es nicht zwingend erscheint, für eine allgemeine Gleichgewichts
typisierung auf das gleiche eindimensionale Unterscheidungskriterium zurückzugreifen und an
dere Dimensionen bei der Unterscheidung auszublenden.

157Vgl. Unterabschnitt II.1.3 sowie Mitbestimmungsgesetz und Montan-Mitbestimmungsge- 
setz.

158Vgl. zum deutschen Korporatismus z.B. die Beiträge in A l e m a n n /H e in ze  (1979) sowie die 
kritische Diskussion von H a n k  (1996).

159Vgl. Unterabschnitt II.1.3 sowie St r e e k  (1995).
' “ Vgl. die Unterabschnitte II.1.3 und IV .1.1.
I61Vgl. Unterabschnitt II.1.2 sowie So s k ic e  (1994); F r a n z / S o s k ic e  (1995).
162V gl. S o s k ic e  (1994: 29-30).
163U.a. in Form eines nur äußerst begrenzten Kreditrahmens und durch die Höhe der verlang

ten Fremdkapitalzinsen. Kreditinstitute können die Erfolgsaussichten individueller Arbeitneh-
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Über die deutsche Institution des dualen Ausbildungssystems und kom
plementäre Arbeitsmarktinstitutionen (wie beispielsweise Handwerks
kammern und berufsfachliche Verbände) kann nach S o s k ic e  einer 
Unterinvestition in berufsfachliche Qualifikationen jedoch vorgebeugt 
werden.164 Zum einen werden die Kosten für die berufsfachliche Aus
bildung auf drei Parteien verteilt -  auf die öffentliche Hand, die in Form 
von Berufsschulen die schulische Ausbildungskomponente finanziert, die 
Auszubildenden selbst, die über relativ geringe Löhne während der Lehre 
einen Teil der Kosten tragen, und die Arbeitgeber, die für die innerbe
triebliche Ausbildungskomponente finanziell aufkommen.165 Zum anderen 
sind deutsche Auszubildende bei Eintritt in einen Betrieb im Besitz einer 
im internationalen Vergleich relativ hohen Schulbildung, die das Erlernen 
berufsfachlicher Qualifikationen erheblich erleichtert. Damit unterstützt 
die öffentliche Hand nicht nur direkt über die Berufsschulen die berufs
fachliche Ausbildung, sondern entlastet den Arbeitgeber auch indirekt 
über ein hohes Niveau an schulischer Bildung.
Aus Arbeitgebersicht sprechen noch zwei weitere Argumente dafür, aktiv 
in berufsfachliche Qualifikationen ihrer Arbeitnehmer zu investieren:166 
Zunächst einmal bestehen Verbundeffekte zwischen dem Erlernen be
rufsfachlicher und betriebsspezifischer Qualifikationen, d.h. die Weiterga
be betriebsspezifischen Wissens während der Ausbildungszeit im Betrieb 
ist für den Arbeitgeber mit geringeren Kosten verbunden, als wenn ein 
neu eingestellter ausgebildeter Arbeitnehmer betriebsspezifisch angelernt 
werden müßte. Außerdem dient die Ausbildungsphase dem Arbeitgeber

mer bei der Investition in ihre berufsfachlichen Qualifikationen nur ungenau einschätzen. Legen 
die Institute daher bei der Kalkulation des Zinssatzes, zu dem sich Arbeitnehmer verschulden 
können, die durchschnittliche Erfolgsquote zugrunde, wäre der Schuldendienst für außerordent
liche Talente zu teuer. Diese Arbeitnehmer würden daher tendenziell von einer Fremd- zu ei
ner Eigenfinanzierung übergehen (bzw. auf Familienangehörige zurückgreifen). Dadurch würde 
wiederum die Durchschnittsqualität unter denjenigen Arbeitnehmern fallen, die Fremdfinanzie
rungsmöglichkeiten nachfragen. Antizipieren die Kreditinstitute wiederum diese Entwicklung, 
würden sie die Fremdkapitalzinsen weiter erhöhen usw. Vgl. So s k ic e  (1994: 29). Zum Problem 
adverser Selektion vgl. auch Unterabschnitt II.2.4. Das Problem der adversen Selektion wäre 
dann nicht mehr gegeben, wenn z.B. Fachhochschulen und Hochschulen/Universitäten aussa
gefähige Eingangstests durchführen würden, so daß außerordentliche Talente ihre Fähigkeiten 
mittels eines Testergebnisses glaubhaft belegen könnten.

1MVgl. insbesondere So s k ic e  (1994: 29-30, 55-58).
'^Beispielsweise werden durch das Anlernen von Lehrlingen im Betrieb bereits erfahrene Ar

beitskräfte zeitlich in ihrer üblichen betrieblichen Tätigkeit eingeschränkt, wodurch für den 
Arbeitgeber Opportunitätskosten der Zeit entstehen.

166Vgl. S o s k ic e  (1994); F r a n z /S o s k ic e  (1995).
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auch als Screening- oder Testphase, in der das allgemeine Talent von 
Arbeitnehmern geprüft wird. Hoffnungsvolle Talente werden nach der 
Ausbildungszeit übernommen und steigen in die Kernbelegschaft auf, 
während sehr geringe Talente entlassen werden. Für Arbeitgeber, die 
nicht berufsfachlich ausbilden, hat das wiederum zur Konsequenz, daß 
ihrer externen Nachfrage nach berufsfachlichen Qualifikationen ein An
gebot aus eher schlechten Talenten (die sogenannten “lemons” S o s k ic e  

1994: 56) gegenübersteht.
Auch aus Sicht der Arbeitnehmer ergeben sich verschiedene Aspekte, 
warum sie aus rationalen Erwägungen zusammen mit dem Arbeitgeber 
ein Arbeitsmarktgleichgewicht begründen, das sich durch ein relativ ho
hes Niveau an berufsfachlicher Ausbildung auszeichnet.167 Zum einen tra
gen sie -  analog zu den Arbeitgebern -  aufgrund der Institution des dua
len Ausbildungssystems nur einen Teil der Kosten für ihre Ausbildung. 
Zum anderen lohnt es sich für sie, bereits durch eine gute Schulausbildung 
die Arbeitgeberkosten für ihre berufsfachliche Ausbildung im Betrieb zu 
senken, da sie über einen guten Schulabschluß die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, beim Eintritt ins Berufsleben einen attraktiven Ausbildungs
platz ihrer Wahl angeboten zu bekommen.
Eine hohe Anstrengung beim Erlernen berufsfachlicher Fähigkeiten im 
Betrieb sowie in der Berufsschule lohnt sich für Auszubildende aus drei
erlei Gründen: a) Eine gute berufsfachliche Ausbildung ist eine notwendi
ge Voraussetzung, um im internen Arbeitsmarkt des ausbildenden oder 
eines anderen Arbeitgebers betrieblich aufzusteigen, b) Ein Auszubil
dender erhöht über einen guten berufsfachlichen Abschluß seine Chan
cen, nach der Ausbildung vom Arbeitgeber übernommen zu werden und 
nicht als “lemon” auf den externen Arbeitsmarkt ausweichen zu müssen, 
c) Arbeitnehmer erwerben über ein berufsfachliches Zertifikat eine gewis
se Versicherung gegen betriebliche Karriererisiken, die in einer Trennung 
vom auszubildenden Arbeitgeber münden. Hierbei sorgen die Verbände 
und Kammern als typische Institutionen des deutschen Arbeitsmarktes 
dafür, daß die Qualität berufsfachlicher Ausbildung gesichert ist und ei
nem berufsfachlichen Zertifikat daher eine wertvolle Signalisierungsfunk
tion zukommt.168 Letztlich führt die hohe Anstrengung der Arbeitnehmer

167Vgl. So s k ic e  (1994: 57-58).
168Voraussetzung ist allerdings, daß die betreffenden berufsfachlichen Qualifikationen nicht
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beim Erlernen der berufsfachlichen Qualifikationen im Betrieb wiederum 
dazu, daß die Kosten des Arbeitgebers (z.B. zeitliche Opportunitätsko
sten bei den Ausbildern) ein moderates Maß nicht übersteigen.
Faßt man beide Positionen -  die des Arbeitgebers und die der Arbeitneh
mer bzw. Auszubildenden -  zusammen, so läßt sich nach SosKlCE für den 
deutschen Arbeitsmarkt eine Art H igh-skill equilibrium 169 herleiten, 
bei dem Arbeitgeber aktiv in berufsfachliche Qualifikationen investieren 
und Arbeitnehmer sich durch eine hohe Anstrengung im berufsfachli
chen Ausbildungsprozeß und sehr geringe Wechselambitionen nach er
folgreicher Ausbildung auszeichnen. Im Ergebnis kann auf diese Weise 
die Marktunvollkommenheit “Unterinvestitionen in allgemeine, berufs
fachliche Qualifikationen” auf dem deutschen Arbeitsmarkt kompensiert 
werden.
Im Hinblick auf die obige Dichotomie in Exit und Voice equilibrium er
scheint eine Antwort auf die Frage, welchem der beiden Gleichgewichts
typen das deutsche High-skill equilibrium näher kommt, nicht einfach, 
zumal hier auch nur beispielhaft auf den Zusammenhang zwischen dem 
dualen Ausbildungssystem und einer betrieblichen Arbeitnehmerkarriere 
näher eingegangen wurde. SENGENBERGER (1987: 318-323) kommt für 
den deutschen Arbeitsmarkt zu dem allgemeinen Ergebnis, daß sowohl 
das Prinzip der Betriebsbindung als auch das der Berufsbindung von ho
her Relevanz sind, wobei das Gewicht beider Prinzipien von Branche zu 
Branche und mit der Unternehmensgröße variiert: Einerseits existieren 
in großen bis mittelgroßen deutschen Unternehmen formalisierte interne 
Arbeitsmärkte, in die Arbeitnehmer mit dem Beginn ihrer berufsfachli
chen Ausbildung eintreten und bei einer Weiterbeschäftigung nach der 
Ausbildung zum Teil eine vergleichsweise lange Betriebszugehörigkeits
dauer und eine stabile betriebliche Karriere aufweisen, während der ins
besondere der Betriebsrat als Voice-Organ fungiert. Andererseits besit
zen Arbeitnehmer, die über ein berufsfachliches Zertifikat verfügen, auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt theoretisch jederzeit die Exit-Option, bei 
einem anderen Arbeitgeber ein neues Beschäftigungsverhältnis zu begin
nen. Auf die außerordentlich hohe Bedeutung berufsfachlicher Teilmärk-

über Technologieschocks entwertet werden (vgl. hierzu Kapitel V ) und daß die Ausbildungsver
ordnungen an den technischen, sozialen und organisatorischen Wandel angepaßt werden.

169Vgl. So s k ic e  (1994: 47-49, 58).
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te für Deutschland und die überbetriebliche Arbeitnehmermobilität, die 
sich über die fachlichen Zertifikate ergibt, wird auch von S e n g e n b e r g e r  

(1987) verwiesen.170 Daß die Exit-Option von einem nicht unbeträchtli
chen Anteil deutscher Arbeitnehmer genutzt wird, belegen zudem ver
schiedene empirische Befunde.171

N a t i o n a l e  A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n  u n d  b e t r i e b l i c h e  K a r r i e 

r e p o l i t i k . Trotz der aufgezeigten spezifischen Besonderheiten nationa
ler Arbeitsmärkte bleibt kritisch zu hinterfragen, ob die drei hier be
schriebenen Arbeitsmarktgleichgewichte noch immer von aktueller Be
deutung sind und ob dauerhaft von signifikanten nationalen Unterschie
den auf den Arbeitsmärkten auszugehen ist. Zunächst einmal wurde 
mehrfach betont, daß lediglich stilisierte Typen von Arbeitsmarktgleich
gewichten beschrieben wurden, wobei in der Regel nicht der Einfluß an
derer Kontextfaktoren (wie z.B. der Einfluß der Unternehmensgröße) 
berücksichtigt werden konnte. Es existieren aktuelle Entwicklungsten
denzen, die den Schluß zulassen, daß sich diese stilisierten Arbeitsmarkt
typen zur Zeit im Umbruch befinden. Beispielsweise sind die Institution 
der lebenslangen Beschäftigung sowie das Senioritätsprinzip für Arbeit
nehmer der Kernbelegschaft in japanischen Großunternehmen schon seit 
einigen Jahren unter massiven Druck geraten.172 Der Grund hierfür kann 
nicht zuletzt in der seit Beginn der 90er Jahre bestehenden Rezession 
gesehen werden, die zu einem verringerten Wachstum bei japanischen 
Großunternehmen führte sowie zu einem Uberdenken impliziter Lohn- 
und Karrierezusagen durch japanische Arbeitgeber.
Auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind zur Zeit Entwicklungen zu 
beobachten, die vom stilisierten High-skill equilibrium wegführen: Zum 
einen hat die Ausbildungsbereitschaft deutscher Arbeitgeber in den letz

170Vgl. S e n g e n b e r g e r  (1987: 147-149). “Dies gilt insbesondere für jüngere Arbeitskräfte, die 
in den Jahren nach dem Abschluß ihrer Ausbildung einmal oder mehrmals den Betrieb wechseln, 
ehe sie sich im allgemeinen auf längere Beschäftigungsperioden in einem bestimmten Betrieb 
einrichten” (S e n g e n b e r g e r  1987: 147).

171Vgl. B lie n / R u d o l p h  (1989); G e r l a c h / S c h a ss e /V a t t h a u e r  (1989); Sc h a ss e  (1991); 
S c h e t t k a t  (1992) sowie die Ausführungen zum berufefachlichen Segment in B ie h l e r  et al.
(1981).

172Vgl. z.B. K n o l l  (1994: 197-201); R u d o l p h  (1995: 470); B lu m e  (1996); K r ä k e l  (1999a). 
Zu einer weiteren Kritik am stilisierten japanischen Arbeitsmarktgleichgewicht sowie zu weiteren 
Literaturhinweisen, die belegen, daß die Krise des japanischen Beschäftigungssystems nicht erst 
seit Beginn der 90er Jahre besteht, vgl. Kapitel V.



71

ten Jahren deutlich abgenommen,173 was letztlich im Widerspruch zu 
der vorherigen Argumentation über die Funktionsweise des deutschen 
High-skill equilibrium steht. Denkbar wäre -  über eine Änderung gesetz
licher Restriktionen -  eine Entwicklung hin zu einem flexibleren Ausbil
dungssystem, bei dem Arbeitnehmer nicht zu Beginn ihres Erwerbslebens 
eine umfassende berufsfachliche Ausbildung erhalten, sondern lediglich 
eine Ausbildung in Form einer flexibel wählbaren Anzahl an berufsfach
lichen Qualifikationsmodulen, die im späteren Berufsverlauf über Fort- 
und Weiterbildung durch zusätzliche Module ergänzt werden können. 
Dieses hätte u.a. die Vorteile, daß auch die Kosten der berufsfachlichen 
Ausbildung flexibel gestaltet werden könnten, die Risiken für den Er
werb einer berufsfachlichen Qualifikation sinken174 und möglicherweise 
die Probleme im Zusammenhang mit der drohenden Entwertung von 
Qualifikationen bei einer dynamischen Umwelt verringert werden.175 Zum 
anderen wird vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung zum 
Teil das dauerhafte Fortbestehen des deutschen Korporatismus und da
mit auch die zukünftige Existenz einflußreicher “kollektiver Akteure” 
wie z.B. die der Industriegewerkschaften und der Arbeitgeberverbände 
angezweifelt.176 Ganz allgemein wird in Teilen der Literatur eine Konver
genz der verschiedenen Arbeitsmarkttypen vermutet, d.h. es könnte im 
Zeitablauf zu weiteren evolutorischen Entwicklungen auf den einzelnen 
nationalen Arbeitsmärkten kommen, die schließlich international in ein 
einziges globales Arbeitsmarktgleichgewicht münden könnten.177 Hierfür 
sprechen u.a. Harmonisierungsbestrebungen in den Rechtssystemen ein
zelner Länder eines übergeordneten Wirtschaftsraumes (z.B. innerhalb 
der Europäischen Union). Ein weiteres Indiz kann der Entstehung multi
nationaler Unternehmen und der allgemeinen Globalisierung wirtschaft
licher Aktivitäten entnommen werden.

173Vgl. z.B. R e it z / T h o m s  (1996).
174Beispielsweise sind auf diese Weise Hochschulstudenten, die ein Diplom mutmaßlich erst 

nach einer sehr langen Studienzeit oder eventuell gar nicht erwerben könnten, in der Lage, 
bereits nach wenigen Semestern einen qualifizierten Berufsabschluß zu erhalten.

175Vgl. zum letzten Punkt auch die Diskussion in Kapitel V.
176Vgl. z.B. H ank (1996).
177Vgl. bereits schon die Konvergenzthese von D o r e  (1973), der eine Annäherung europäischer 

Arbeitsmarktstrukturen an das japanische Arbeitsmarktgleichgewicht vermutet. Zu einer Dis
kussion der DORE-These vgl. INAGAMI (1996), der zwar auch eine Annäherung des deutschen 
und des japanischen Systems prognostiziert, aber das Beibehalten typischer nationaler Beson
derheiten (z.B. das duale Ausbildungssystem in Deutschland) nicht ausschließt.
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Zur Zeit bestehen allerdings noch deutliche Unterschiede zwischen den 
einzelnen nationalen Arbeitsmärkten,178 so daß im folgenden von dem 
“Standort eines Unternehmens” als relevanten Kontextfaktor für die be
triebliche Karrierepolitik eines Arbeitgebers ausgegangen wird.

1.5 Sonstige K ontextfaktoren

Außer den bisher genannten Kontextfaktoren hat die von einer Unter
nehmung verwendete Technologie vermutlich mit den größten Einfluß 
auf die betriebliche Karrierepolitik,179 wenn auch in der empirischen For
schung keine eindeutigen Ergebnisse vorliegen, welche konkreten Auswir
kungen der Technologie auf die Karrieren von Arbeitnehmern im Detail 
bestehen.180 Dieses mag nicht zuletzt auch daran liegen, daß der Einfluß 
anderer Kontextfaktoren im Einzelfall überwiegt und zudem vielfältige 
Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Kontextfaktoren möglich 
sind, was letztlich einen reinen technologischen Determinismus für Kar
rieren ausschließt.
Zum einen bedingt die Technologie jedoch die erforderlichen Qualifika
tionen, die ein Arbeitnehmer für die Besetzung verschiedener Stellen 
im Laufe seiner Karriere benötigt.181 Bereits im Teilabschnitt II. 1.2 ist 
anhand des betrieblichen Segments deutlich geworden, welcher Einfluß 
von der gewählten Technologie ausgehen kann: In einer Unternehmung

178Vgl. hierzu auch die Einschätzung von S e n g e n b e r g e r  (1987:317-318). In L o c k e /K o c h a n  
(1995: 380-381) wird hingegen die Frage offen gelassen, ob zwischen den nationalen Strukturen 
größere Unterschiede als zwischen den Substrukturen eines nationalen Arbeitsmarktes bestehen.

179Vgl. u.a. V a r d i /H a m m e r  (1977: insbesondere 634), die in der Technologie eine der Haupt
determinanten innerbetrieblicher M obilitätsprozesse sehen. B ie l b y / B a r o n  (1983) kommen 
hingegen zu dem  Ergebnis, daß zumindest hinsichtlich der Stärke der Arbeitnehm er-Bindung 
an ein Unternehmen nur ein geringer Einfluß durch die Technologie besteht. B r o w n / P hilips 
(1986) zeigen die unterschiedlichen historischen Auswirkungen auf, die sich aufgrund eines 
erhöhten Mechanisierungsgrads für die Karriereverläufe von Frauen und M ännern in der US- 
amerikanischen Konservenindustrie ergaben. Zu den Auswirkungen der Massenproduktion auf 
die Karrieren von Arbeitnehmern in der US-amerikanischen Autom obilindustrie vgl. G u e st  
(1954). Zum  Zusam menhang zwischen Technologiewandel und (der Beendigung von) Arbeitneh
merkarrieren vgl. C a r r o l l /H a v e m a n / S w a m in a t h a n  (1990: 153-154); B a r t e l / S ic h e r m a n

(1993). Zum Zusam menhang zwischen Technologie, Organisationsstruktur und Karrieren vgl. 
K o c h  (1981 :110-111).

180V gl. B ie l b y / B a r o n  (1983 :105-106); P r e is e n d ö r f e r  (1987: 219).
181 V gl. V a r d i/H a m m e r  (1977: 623); S p ile rm a n  (1977: 580-581); P r e i s e n d ö r f e r  (1987: 

219). P i o r e  (1978: 87-90) trifft eine idealtypische Unterscheidung in spezifische Technologien, 
die durch ein hohes Maß an Arbeitsteilung und Spezialisierung sowie durch Mobilitätsketten 
und eine hohe Kapitalintensität gekennzeichnet sind, und in allgemeine Technologien ohne Mo
bilitätsketten, bei denen insbesondere Ungelernte und Facharbeiter, also Arbeitnehmer mit 
allgemeinen Qualifikationen, benötigt werden.
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mit Prozeßtechnologie sind Stellen oftmals in einer Mobilitätskette an
geordnet, wobei ein Arbeitnehmer durch seine Tätigkeit in einer Stelle 
betriebsspezifische oder technologiespezifische Fähigkeiten erwirbt, die 
er für die in der Mobilitätskette folgende Stelle auf der nächsthöheren 
Hierarchieebene benötigt.182 Probleme können sich in Form technologi
schen Wandels ergeben, wenn hierdurch erworbene Qualifikationen ver
alten und umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen für die beschäftigten 
Arbeitnehmer erforderlich werden. Denkbar wären zudem weitergehende 
Rationalisierungsschritte und möglicherweise ein Personalabbau.183 
Zum anderen wurde empirisch auch der Einfluß der Kapitalintensität 
einer verwendeten Produktionsweise auf die Karriereverläufe von Ar
beitnehmern getestet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, daß zwischen 
der Kapitalintensität und dem Karriereerfolg (insbesondere dem Kar
riereeinkommen) von Arbeitnehmern einer Unternehmung ein positiver 
Zusammenhang besteht.184
Denkbar sind auch noch weitere Zusammenhänge zwischen der Technolo
gie eines Unternehmens und den Karrieren der dort beschäftigten Arbeit
nehmer. Beispielsweise könnte vermutet werden, daß Arbeitnehmer, die 
in einer Unternehmung mit einer riskanten Technologie beschäftigt sind, 
als Ausgleich für das erhöhte Risiko am Arbeitsplatz auch ein höheres 
Karriereeinkommen erhalten, was sich über die Theorie kompensierender 
Lohndifferentiale begründen ließe. Die Studie von R o b i n s o n  (1988) zeigt 
jedoch, daß Arbeitnehmer, die mit einem hohen Risiko am Arbeitsplatz 
konfrontiert sind, häufig nur über geringe Qualifikationen verfügen und 
lediglich geringe Beförderungswahrscheinlichkeiten und niedrige Karrie
reeinkommen aufweisen.185

182Vgl. als empirischen Beleg B a r o n / D av is-B l a k e / B ie l b y  (1986 :259-262). Die empirischen 
Ergebnisse bestätigen den positiven Zusammenhang zwischen der Verwendung von Prozeßtech
nologie und der Existenz formaler Aufstiegsleitern zum Teil zwar nur schwach, die Autoren 
merken jedoch an, daß beinahe jeder untersuchte Betrieb mit Prozeßtechnologie auch über 
einen formal ausgeprägten internen Arbeitsmarkt verfügt. B a r o n / B ie l b y  (1980: 755-761) zei
gen anhand zweier Chemieunternehmen, bei denen jeweils aufgrund der verwendeten Prozeß
technologie ein streng formaler interner Arbeitsmarkt zu vermuten wäre, daß diese Vermutung 
lediglich für das eine Unternehmen zutrifft.

183Vgl. hierzu auch Kapitel V. Zu einer Fallstudie über den Zusammenhang zwischen techno
logischem Wandel und Qualifikationsdefiziten, “schleichender Rationalisierung” sowie Personal
abbau in einem deutschen Maschinenbauunternehmen vgl. K ö h l e r / N u b e r / S c h u l t z -W ild

(1989).
184V gl. H o d s o n  (1984: 339-342, 345-346); D ’ A m ic o  (1985).
185V gl. für den deutschen Arbeitsmarkt L o r e n z /W a g n e r  (1988) und B e llm a n n  (1994) mit
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Eng verwandt mit der Technologie und der Organisationsstruktur eines 
Unternehmens ist der Kontextfaktor Arbeitsorganisation. ScHNÄPEL 
(1993) argumentiert, daß eine weniger intensiv betriebene vertikale Ar
beitsteilung im Unternehmen zu erweiterten individuellen sowie gruppen
bezogenen Entscheidungskompetenzen und letztlich zu flacheren Hierar
chiestrukturen führt. Letzteres wiederum impliziert eine Verringerung 
betrieblicher Aufstiegsmöglichkeiten für Arbeitnehmer,186 was jedoch 
durch eine verstärkte horizontale Arbeitnehmermobilität, also Verset
zungen innerhalb einer Hierarchieebene, kompensiert werden kann.187

Schließlich gehören zu den sonstigen Kontextfaktoren auch jene bisher 
noch nicht diskutierten Faktoren, die die Größe sowie die Organisati
onsstruktur einer Unternehmung und damit sowohl die Karriereoppor
tunitäten von Arbeitnehmern als auch die Gestaltungsmöglichkeiten ei
ner betrieblichen Karrierepolitik beeinflussen. Hierzu zählen neben K on
junktureinflüssen, Branchenentwicklungen und dem M arkterfolg 
der Unternehm ung insbesondere die Ü bernahm e188 sowie weitere, ei
ne Reorganisation von U nternehm en bewirkende Einflußfaktoren,189 
die jeweils zu einer Beendigung einer betrieblichen Karriere, eventuell 
aber auch zu neuen Karrieremöglichkeiten von Arbeitnehmern führen 
können. So untersucht G e r p o t t  (1994) beispielsweise die Ausschei
densquote deutscher Top-Manager nach erfolgter Unternehmensakqui
sition. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Ausscheidensquote von Top- 
Managern (TM-AQ) akquirierter Unternehmen in den ersten Jahren nach 
der Akquisition über der durchschnittlichen Ausscheidensquote deutscher 
Top-Manager liegt, andererseits aber die TM-AQ nach Akquisition in 
Deutschland deutlich unterhalb der US-amerikanischen TM-AQ nach ei

unterschiedlichen Ergebnissen.
186V gl. auch F a u s t /J a u c h /D e u t s c h m a n n  (1994: insbesondere 120, 123-125); F a u st  et al. 

(1994: 85-89, 121-131). Die Autoren sehen durch die Verschlankung von Industrieunterneh
men (Hierarchieabbau) vor allem die konventionellen Karrieremöglichkeiten von Facharbei
tern bedroht. V gl. für Fach- und Führungskräfte mit Hochschulabschluß H enn (1995: 31). 
Zu Besonderheiten von Arbeitnehmerkarrieren bei “schlanker Produktion”  vgl. auch W o 
m a c k / J o n e s /R o o s  (1992: 20, 209-210).

187Vgl. zudem S t a e h le  (1991: 820); S ch a n z  (1993: 403).
188Zum Einfluß einer Unternehmensübernahme auf die Karrieren der Arbeitnehmer der be

troffenen Belegschaft (gemessen in der Veränderung der Lohnhöhe und der Belegschaftsgröße) 
vgl. B r o w n / M e d o f f  (1988).

189Vgl. C a r r o l l /H a v e m a n / S w a m in a t h a n  (1990: 161).
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ner Unternehmensübernahme liegt.190
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die bisherigen Ausführungen 
gezeigt haben, welche -  aus Sicht der betrieblichen Karrierepolitik -  exo
genen Faktoren aus dem Kontext eines Arbeitnehmers auf welche Weise 
die Karriereverläufe von Arbeitnehmern beeinflussen können. Diese exo
genen Faktoren üben insofern einen Einfluß auf die Karrierepolitik aus, als 
sie eine Art von Restriktionen bilden, die bei der Gestaltung betrieblicher 
Karrieren vom Arbeitgeber zu beachten sind. Eine eindeutige Rangfolge 
unter den Kontextfaktoren hinsichtlich ihrer Bedeutung für die betrieb
liche Karrierepolitik ist vermutlich nicht möglich, da jeder Kontextfak
tor auf unterschiedliche Weise als Restriktion wirkt und zudem Inter
dependenzen zwischen einzelnen Kontextfaktoren bestehen. Möglich ist 
lediglich eine Unterscheidung in Kontextfaktoren auf betrieblicher Ebe
ne, die vom Arbeitgeber beeinflußbar sind, wenngleich sie aus Sicht der 
betrieblichen Karrierepolitik dennoch Restriktionscharakter haben,191 da 
ihre Festlegung nicht primär dem karrierepolitischen Kalkül eines Arbeit
gebers entspringt, und in Kontextfaktoren auf überbetrieblicher Ebene, 
denen ein strikter Restriktionscharakter zukommt. Letztere Gruppe von 
Kontextfaktoren läßt sich grob unter den Kontextfaktor “Standort ei
nes Unternehmens” (Unterabschnitt II. 1.4) subsumieren, der damit von 
zentraler Bedeutung für die betriebliche Karrierepolitik ist. Durch ihn 
wird der nationale Kontext beschrieben, in den die betriebliche Karrie
repolitik eines Arbeitgebers eingebunden ist. Eine Beeinflussung dieses 
Kontextfaktors ist lediglich vom Arbeitgeber möglich, indem er den na
tionalen Sitz seines Hauptunternehmens oder einzelner Niederlassungen 
ändert, was in der Regel mit erheblichen Kosten verbunden ist. Neben 
den Kontextfaktoren existieren jedoch auch individuelle Charakteristika 
eines Arbeitnehmers, die seine Karrieremöglichkeiten beeinflussen und 
aus Sicht der Karrierepolitik eines Arbeitgebers ebenfalls als exogen zu 
bezeichnen sind. Diese Individualfaktoren sollen nun im folgenden skiz
ziert werden.

190Vgl. G e r p o t t  (1994:17). Zur Beendigung betrieblicher Topmanagerkarrieren durch Unter
nehmensübernahmen in den USA vgl. auch M a r t in / M c C o n n e l  (1991); A g r a w a l /W alking

(1994).
191Z.B. Organisationsstruktur, Unternehmensgröße und -Wachstum, Technologie.
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2. Individualfaktoren einer betrieblichen Karriere

2.1 A lter

Einen der wichtigsten Individualfaktoren stellt das A lter eines Arbeit
nehmers dar.192 Das Alter determiniert den Planungshorizont, der sich 
aus Sicht der betrieblichen Karrierepolitik für einen Arbeitnehmer ergibt: 
Je jünger ein Arbeitnehmer bei seinem Eintritt in die Unternehmung ist, 
desto länger ist die potentielle Verweildauer des Arbeitnehmers im Be
trieb und desto länger ist daher tendenziell der Planungszeitraum, den 
der Arbeitgeber für die betriebliche Karriere des entsprechenden Arbeit
nehmers veranschlagen kann. Beispielsweise werden Karrierepfade, die 
sich aus vielen einzelnen Hierarchiepositionen zusammensetzen und sich 
über einen vergleichsweise langen Zeitraum erstrecken (z.B. Mobilitäts
ketten im betrieblichen Arbeitsmarktsegment), vorzugsweise für junge 
Arbeitnehmer in Frage kommen, wenn die Karrierepolitik keinen Quer
einstieg in die Karrierepfade erlaubt.
Von zentraler Bedeutung ist insbesondere der Einfluß des Individual
faktors “Alter” auf den (geplanten) Qualifikationserwerb eines Arbeit
nehmers im Laufe seiner Karriere. Deutlich wird dieser Zusammenhang 
anhand der Ergebnisse der Humankapitaltheorie, die den Investiti
onscharakter des Qualifikationserwerbs betont und zwischen allgemei
nem  sowie betriebsspezifischem  Humankapital unterscheidet.193 Un
ter allgemeinem Humankapital werden diejenigen Qualifikationen eines 
Arbeitnehmers subsumiert, die nicht nur die Leistungsfähigkeit des Ar
beitnehmers in dem Unternehmen erhöhen, in dem der Arbeitnehmer

192Empirisch zeigt sich, daß die Beförderungschancen eines Arbeitnehm ers signifikant durch 
sein Alter beeinflußt werden; vgl. B o u r g u ig n o n / C h ia p p o r i  (1990: 40, 43). Tendenziell gilt, 
daß Arbeitnehm er ab einem gewissen A lter schlechtere Beforderungschancen als jüngere Ar
beitnehmer haben, wobei gleichzeitig aber auch Interdependenzen m it dem  K ontextfaktor “ Or
ganisationsstruktur”  bestehen, d.h. der Einfluß des Alters kann auf den einzelnen Hierarchie
stufen sehr unterschiedlich sein. V gl. R o se n b a u m  (1979b: 31-33); D iP r e t e / S o u l  (1988: 39); 
Sc h w a n / S o e t e r s  (1992: 155); A r ig a  et al. (1992: 448-451); B ü c h e l /P a n n e n b e r g  (1994: 
288).

193Die Humankapitaltheorie beschäftigt sich ganz allgemein mit “activities that influence fu- 
ture real income through the imbedding o f resources in people. This is called investing in 
human capital” (B e c k e r  1962: 9). Der Begriff “Humankapital” kann zwar strenggenommen 
als weiteres Synonym für die bisher verwendeten Begriffe “Qualifikationen” , “Fähigkeiten” und 
“Wissen” verstanden werden. Dennoch bietet sich hier die Einführung eines neuen Begriffes und 
ein Rückgriff auf die Humankapitaltheorie an, da diese den zeitlichen Aspekt betrieblicher Aus- 
und Weiterbildung hervorhebt, der gerade in diesem Unterabschnitt von zentraler Bedeutung 
ist.
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die Qualifikationen erworben hat, sondern ebenfalls zu einer Erhöhung 
des zukünftigen Arbeitnehmer-Wertgrenzprodukts führen, wenn der Ar
beitnehmer die Unternehmung wechseln würde.194 Qualifikationen, die 
hauptsächlich nur dann die Produktivität eines Arbeitnehmers erhöhen, 
wenn dieser in der Unternehmung verbleibt, in der er die Qualifikati
on erworben hat, werden hingegen als betriebsspezifisches Humankapital 
bezeichnet.195 Der Erwerb allgemeinen und/oder spezifischen Humanka
pitals ist häufig eine notwendige Voraussetzung, damit ein Arbeitnehmer 
innerhalb der betrieblichen Hierarchie aufsteigen kann, da eine Beförde
rung für den Arbeitnehmer in der Regel mit einem Aufgabenwechsel ein
hergeht und die neuen Aufgaben oftmals mit zusätzlichen Anforderungen 
an den Arbeitnehmer verknüpft sind.
Eine Investition in Humankapital kann in gewisser Weise mit Investi
tionen in Sachkapital verglichen werden, bei denen in den Anfangsperi
oden üblicherweise Auszahlungsüberschüsse und in den anschließenden 
Folgeperioden Einzahlungsüberschüsse erzielt werden. Bezogen auf die 
Humankapitalproblematik wird sich daher der betriebliche Aufstieg ei
nes Arbeitnehmers, der mit Humankapitalinvestitionen verbunden ist, 
nur dann lohnen,196 wenn durch die Investition insgesamt ein positiver 
Barwert realisiert wird, d.h. wenn die diskontierten Aus- und Weiter
bildungsauszahlungen durch die diskontierten Einzahlungen überkom
pensiert werden. Da die Anzahl derjenigen Perioden, in denen Einzah
lungsüberschüsse erzielt werden, um so größer ist, je jünger der entspre

194Vgl. B e c k e r  (1962 :12 -13 ). Zu einer empirischen Bestätigung des “general human capitaT- 
Ansatzes vgl. N e u m a r k / T a u b m a n  (1995).

195V gl. B e c k e r  (1 96 2 :1 7 ).
196Ausgegangen sei davon, daß das für den betrieblichen Aufstieg erworbene Humankapital 

dauerhaft in der Unternehmung nutzbar ist und nicht durch Kündigung oder eine weitere 
Beförderung des Arbeitnehmers auf eine ganz andere Stelle obsolet wird. “Lohnend” ist hier 
aus kollektiver Sicht der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung gemeint. Üblicherweise wird je
doch aus Anreizgesichtspunkten davon ausgegangen, daß im Falle allgemeinen Humankapitals 
der Arbeitnehmer sämtliche Auszahlungen zu tragen hat und im Gegenzug dafür auch sämt
liche Einzahlungen erhält, während bei spezifischem Humankapital jede Seite sowohl an den 
Auszahlungen als auch an den Einzahlungen beteiligt wird. Vgl. B e c k e r  (1962: 12-25); Hüt
ch e n s  (1989: 50-52). Vgl. alternativ zum sogenannten “ausbeutungsfreien”  Arbeitsvertrag bei 
spezifischen Humankapitalinvestitionen W e n g e r  (1986: 171-175); Sa d o w s k i  (1988: 227-229). 
J o h n so n  (1996) entwickelt und testet empirisch erfolgreich ein Modell, in dem Arbeitnehmer 
sowohl sämtliche Ausgaben für betriebsspezifische Humankapitalinvestitionen tragen als auch 
sämtliche Erträge erhalten. Opportunistisches Verhalten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
kann dadurch verhindert werden, daß von beiden Seiten jeweils ein Pfand geleistet wird. Ein 
wesentliches Ergebnis des Modells ist, daß die Erträge aus betriebsspezifischem Humankapital 
diejenigen aus allgemeinem Humankapital übersteigen.
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chende Arbeitnehmer und je länger damit seine erwartete Betriebszu
gehörigkeit ist, werden jüngere Arbeitnehmer im Hinblick auf ausbil
dungsintensive Karrieren tendenziell bessere Chancen als ältere Arbeit
nehmer haben.197 Wird das Investitionskalkül auf jeder einzelnen Hier
archiestufe angewendet, so haben jüngere Arbeitnehmer vor dem Hin
tergrund einer rationalen Karrierepolitik strenggenommen auf jeder Stu
fe vergleichsweise bessere Beförderungschancen, sofern für den Aufstieg 
zusätzliche Qualifikationen erforderlich sind, die langfristig genutzt wer
den sollen.198
Von dem Individualfaktor “Alter” gehen noch weitere Einflüsse auf die 
Karriere(gestaltung) eines Arbeitnehmers (Arbeitgebers) aus. Arbeitneh
mer, die in einem Unternehmen verweilen und daher mit zunehmendem 
Alter gleichzeitig eine zunehmende Betriebszugehörigkeitsdauer realisie
ren, werden im Laufe ihrer betrieblichen Karriere immer mehr betriebs
spezifisches Humankapital (z.B. spezifisches Wissen über betriebliche 
Abläufe und informelle Informationskanäle) aufbauen. Dieses führt dazu, 
daß von der Arbeitgeberseite her mit steigendem Alter des Arbeitneh
mers immer weniger mit einer Abwanderung des Arbeitnehmers zu einem 
anderen Unternehmen gerechnet werden muß, da dem Arbeitnehmer nur 
in der aktuellen Arbeitsbeziehung die spezifischen Fähigkeiten entgolten 
werden (u.a. auch durch Fringe benefits in Form von Betriebsrenten oder 
Senioritätsrechten nicht-monetärer Art im Unternehmen, wie z.B. bei der 
internen Urlaubsregelung).199
Schließlich ist das Alter als Individualfaktor auch insofern von Bedeu

I97Vgl. auch Slow  (1994: 100).
198Zum Zusammenhang zwischen dem Alter eines Arbeitnehmers und dem Anreiz, Humanka

pitalinvestitionen vorzunehmen, vgl. B e c k e r  (1962:38); B en- P o r a t h  (1967:352); K l e v m a r - 
k e n / Q u ig l e y  (1976: 47). Die empirischen Ergebnisse von A l t o n ji/ S p l e t z e r  (1991) belegen 
einen negativen Zusammenhang zwischen Länge und Intensität betrieblicher Ausbildung. Bezo
gen auf die obige Argumentation ließe dies die einschränkende Vermutung zu, daß ältere Arbeit
nehmer ihren Wettbewerbsnachteil um Karrierepfade mit hohen Humankapitalanforderungen 
möglicherweise über eine höhere Ausbildungsintensität wettmachen können.

199Vgl. S pil e r m a n  (1977: 563-564). Inwiefern solch eine langfristige Arbeitnehmer- 
Arbeitgeber-Bindung aus Sicht des Arbeitgebers als positiv zu beurteilen ist, hängt nicht zuletzt 
von der individuellen Qualität des Arbeitnehmers sowie von der geplanten zukünftigen Unter
nehmenspolitik ab. Ein grundsätzliches Problem aufgrund einer dauerhaften Bindung könnte 
zudem in Form von Trägheitseffekten im Entscheidungsverhalten der Arbeitnehmer bestehen; 
vgl. Sc h a u e n b e r g  (1997). Zum Zusammenhang zwischen betriebsspezifischem Humankapital, 
Quasirenten und der Bindung von Arbeitnehmern vgl. auch die Charakterisierung des japani
schen Arbeitsmarktgleichgewichts in Unterabschnitt II.1.4 sowie das Ergebnis in TOPEL (1991: 
145). Zum Zusammenhang zwischen dem Alter und der Fluktuation von Arbeitnehmern vgl. 
auch E rik sso n  (1991).
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tung, als ein Arbeitnehmer im Laufe seiner Karriere physischen und psy
chischen Veränderungen unterworfen ist. Zum einen wird in einem Teil 
der Literatur davon ausgegangen, daß sich die Belastbarkeit eines Arbeit
nehmers im Zeitablauf ändert und daß häufig die -  zumindest physische 
-  Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern sowie die Flexibilität im fort
geschrittenen Alter abnehmen.200 Argumentiert man in diesem Fall rein 
neoklassisch, so würde eine Verringerung des (physischen) Grenzprodukts 
von Arbeitnehmern mit zunehmendem Alter eine Schmälerung des Kar
riereeinkommens zur Folge haben. Dabei wird allerdings angenommen, 
daß ein Arbeitnehmer im Zeitablauf eine ganz bestimmte, sich nicht oder 
nur kaum ändernde Aufgabe versieht, wovon in der Realität eher nicht 
ausgegangen werden kann. Vielmehr läßt sich vermuten, daß ein Arbeit
nehmer verschiedene Karrierephasen durchläuft, in denen seine Stärken 
wechseln und der Arbeitnehmer entsprechend seiner Stärken im Unter
nehmen eingesetzt wird,201 was dann selbst bei neoklassischer Sichtweise 
(d.h. Entlohnung eines Arbeitnehmers nach seinem Wertgrenzprodukt) 
nicht zu einem Absinken seines Karriereeinkommens mit steigendem Al
ter führen würde.

Zum anderen ist auch zu vermuten, daß ein Arbeitnehmer im Zeita
blauf unterschiedliche Karriereinteressen entwickelt bzw. daß die Gewich
tung der Argumente in seiner Nutzenfunktion mit zunehmendem Alter 
Veränderungen unterliegt. Vielfach wird angenommen, Arbeitnehmer sei
en in der frühen Phase ihrer Karriere hauptsächlich an einem betrieb
lichen Aufstieg, verbunden mit einer Zunahme von Prestige, Einkom
men und beruflichen Herausforderungen, interessiert, während in späte
ren Phasen eher Arbeitsplatz-, Einkommens- und Statussicherung im

200Vgl. E c k a r d s t e in  (1971:103-106); La n g  (1983: 35-46); F e l d e r e r  (1983:106-116); D el- 
hees (1990); K n o l l  (1994: 105); aber auch C l a r k / K r e p s / S p e n g l e r  (1978: 928); Schanz 
(1993: 427-429). Zur Veralterung von Humankapital im Zeitablauf vgl. u.a. N e u m a n /W eiss

(1995).
201D a l t o n /T h o m p s o n /P r i c e  (1977) unterscheiden vier Phasen einer betrieblichen Karrie

re von Akademikern: eine Lernphase, eine Phase, in der der Arbeitnehmer selbständig Ent
scheidungsprobleme löst, eine Phase, in der der Arbeitnehmer Verantwortung für Mitarbeiter 
übernimmt und jüngere Kollegen ausbildet, und schließlich am Ende der Karriere eine Phase, 
in der der Arbeitnehmer mit seinen Entscheidungen Einfluß auf die zukünftige Entwicklung 
der Unternehmung ausübt. Zu typischen (betrieblichen und überbetrieblichen) Karrierephasen 
vgl. auch S c h a n z  (1982: 256-258), (1993: 421-430); S t a e h le  (1991: 823-825); F o r b e s /P ie r c y  
(1991: 151-156); T o s i / R i z z o / C a r r o l l  (1994: 168-172); B e r t h e l  (1995a: 301-304), (1995b: 
1291-1292) sowie die dort angegebene Literatur.
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Vordergrund stünden.202 Dieses würde wiederum bedeuten, daß eine ak
tive Karrierepolitik allein schon durch die Existenz derartiger Karriere
phasen bei Arbeitnehmern flexiblen Anforderungen unterworfen ist, will 
sie verhindern, daß Anreiz- und Allokationsziele im Zeitablauf verletzt 
werden.203

2.2 Schulbildung

Ganz allgemein läßt sich feststellen, daß Arbeitnehmer mit einer höhe
ren Schulbildung oder einem besseren Schulabschluß204 günstigere Kar
rierechancen als andere Arbeitnehmer haben.205 Dieses mag daran liegen, 
daß Arbeitnehmer mit besserem Schulabschluß in der Anfangsphase ih
rer Karriere bei der Einstellung bevorzugt werden, oder aber daran, daß 
ein guter Schulabschluß eine dauerhafte Bevorzugung durch die Karrie
repolitik bewirkt.206 Eine rationale Erklärung für die Bevorzugung von 
Arbeitnehmern mit mehr bzw. höherer Schulbildung ergibt sich mögli
cherweise über die Substituierbarkeit zwischen betrieblicher Ausbildung 
(O n-the-job  training) und außerbetrieblicher Ausbildung (OfF-the- 
jo b  training).207 Falls eine derartige Substituierbarkeit vorliegt und Ar
beitgeber zumindest einen Teil der betrieblichen Ausbildungskosten zu 
tragen haben, werden Arbeitgeber Arbeitnehmer mit höherer Schulbil
dung schon bei der Einstellung präferieren, um Kosten zu sparen. Anders
herum läßt sich auch argumentieren, daß Schulbildung zum Teil komple

202Vgl. z.B. Sp il e r m a n  (1977: 574). Dieses ließe sich auch mikroökonomisch über eine sich im 
Zeitablauf ändernde Nutzen- und/oder Arbeitsleidfunktion erklären.

203Beispielsweise dürften potentielle Beförderungen auf Stellen mit hoher Einkommenssicher
heit, aber nur geringen Möglichkeiten zur Steigerung des Karriereeinkommens, für zahlreiche 
junge Arbeitnehmer kaum anreizkompatibel sein. Zu einer genaueren Diskussion der Anreiz- 
und Allokationsziele vgl. Abschnitt III.l.

204Der Begriif Schulbildung sei hierbei weit auszulegen. Er umfaßt ebenfalls die Bildung, die 
sich aus dem Besuch einer Fachhochschule oder Hochschule ergibt. Mit einem besseren Schulab
schluß sei im folgenden gemeint, daß ein Arbeitnehmer einen Schulabschluß an einer höherran
gigen Bildungsinstitution -  also eine höhere Schulbildung -  erworben hat (z.B. Hochschulreife 
im Vergleich zum Realschulabschluß), daß ein Arbeitnehmer bessere Abschlußnoten erzielt hat 
oder daß er einen bestimmten Schulabschluß in einer kürzeren Zeit erreicht hat als eine Ver
gleichsperson. Zur Relevanz der Qualität schulischer Bildung auf das Karriereeinkommen vgl. 
die empirische Studie von C a r d / K r u e g e r  (1992).

205Vgl. R o se n b a u m  (1980); S ic h e r m a n  (1990); Sic h e r m a n / G a l o r  (1990); B ü c h e l / P a n 
n e n b e r g  (1994: 288).

206Vgl. S p ile rm a n  (1977: 585-586). Arbeitnehmer mit einem besseren Schulabschluß erzielen 
über einen längeren Zeitraum hinweg Anstiege in ihrem Karriereeinkommen und erst zu einem 
späteren Zeitpunkt einen Einbruch in ihrem Einkommen; vgl. S p ile rm a n  (1977: 565).

207Vgl. Sic h e r m a n  (1991).
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mentären Charakter hat, da Arbeitnehmer mit hoher Schulbildung bzw. 
gutem Schulabschluß vergleichsweise geringe Kosten im Zusammenhang 
mit On-the-job training verursachen.208
Auch aus informationsökonomischer Sicht ergibt sich eine Erklärung für 
die Bevorzugung von Arbeitnehmern mit besserem Schulabschluß durch 
die Karrierepolitik. Einerseits bekommt ein Arbeitgeber durch die Kom
bination aus erreichtem Schulabschluß und benötigter Schuldauer bzw. 
dem Alter des Arbeitnehmers Informationen über die Eignung des Ar
beitnehmers für alternative Karrierepfade. Beispielsweise könnte sich aus 
dem hohen Alter und einer hohen Semesteranzahl eines Hochschulabsol
venten der Rückschluß auf nur vergleichsweise geringe Fähigkeiten der 
betreffenden Person ergeben: Der Student benötigte möglicherweise meh
rere Versuche, um sämtliche Prüfungen zu absolvieren, oder aber der Stu
dent zeichnet sich eventuell durch eine nur geringe Entschlußkraft aus, 
was dazu führte, daß dieser bei der Wahl seines Berufsweges und/oder 
bei der Wahl seiner Vertiefungsfächer “Zeit verloren” hat. Letztlich sind 
die Karriereinformationen, die sich aus der Kombination von Schulab
schluß und Alter/Abschlußdauer ziehen lassen, jedoch nur unvollständig 
und vielleicht zum Teil auch verzerrt. Bessere Informationen erhält man, 
wenn zusätzlich die Art des Schulabschlusses (inklusive der spezifischen 
Besonderheiten der Bildungsinstitution209 sowie der gewählten Fächer
kombination, falls der Arbeitnehmer Wahlmöglichkeiten hatte) und die 
erzielten Abschlußnoten für die Bewertung des Arbeitnehmers hinzuge
zogen werden.210 Aber auch dann läßt sich nicht eindeutig ausschließen, 
daß z.B. ein Hochschulabsolvent statt einer breiten Wissensbasis nur ein 
sehr enges, auf die Prüfungsfragen zugeschnittenes Wissen erworben hat 
oder möglicherweise in der Abschlußprüfung einfach nur Glück gehabt 
hat. Trotz dieser Einschränkungen läßt sich jedoch festhalten, daß ein 
gewisser Rückschluß von der beobachtbaren Schulbildung auf unbeobacht
bare Charakteristika eines individuellen Arbeitnehmers durchaus zulässig

208Vgl. B ü c h e l /P a n n e n b e r g  (1994: 287).
^Beispielsweise ist es auf vielen nationalen Arbeitsmärkten nicht unüblich, daß Arbeitgeber 

hinsichtlich der “educational credentials” auch darauf achten, an welcher Hochschule und bei 
welchen Professoren ein Hochschulabsolvent studiert hat.

210Empirische Ergebnisse zeigen für die USA allerdings, daß die Anzahl besuchter Kurse und 
die erzielten Noten nur einen relativ geringen Teil des mit einem Schulabschluß erzielten Ein
kommens erklären können. Vgl. W eiss (1995: 138-141) sowie die dort angegebenen empirischen 
Befunde.
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erscheint.211 Insbesondere kann aus der Tatsache, daß ein Arbeitnehmer 
eine lange Zeit in Bildungsinstitutionen zugebracht hat, indem er nach 
Abschluß der Grundschule auch die Hochschulreife und einen Hochschul
abschluß erreicht hat, auf eine vergleichsweise hohe Ausdauer oder Be
harrlichkeit des Arbeitnehmers geschlossen werden. Dieses wiederum läßt 
Rückschlüsse auf eine ebenfalls hohe Ausdauer im Berufsleben zu, was 
für Arbeitgeber, die zeitaufwendige On-the-job-training-Programme und 
auf Dauer ausgerichtete betriebliche Karrieren anbieten, eine wertvolle 
Information darstellt.
Andererseits wird im Rahmen der Informationsökonomie auch argumen
tiert, daß Arbeitnehmer, die ihre Fähigkeiten relativ gut einzuschätzen 
vermögen, bewußt handeln und über einen besseren Schulabschluß glaub
haft eine überdurchschnittliche Qualität signalisieren können, sofern die 
Qualität eines Arbeitnehmers negativ mit den Opportunitätskosten des 
Arbeitnehmers (z.B. Zeitaufwand) korreliert ist, die durch das Erreichen 
eines besseren Schulabschlusses verursacht werden.212 Ausgegangen wird 
hierbei von einer asymmetrischen Informationsverteilung zwischen Ar
beitnehmer und Arbeitgeber in dem Sinne, daß ein Arbeitnehmer bes
sere Informationen über seine individuelle Qualität besitzt als der Ar
beitgeber. Unter der Qualität eines Arbeitnehmers seien hier bestimmte 
Grundfähigkeiten (Ability) wie beispielsweise logische Kombinationsga
be, Arbeitsbelastbarkeit oder ganz allgemein intellektuelle Fähigkeiten 
zu verstehen.213 Argumentiert wird nun, daß ein glaubhaftes Signalisie
ren hoher Arbeitnehmerqualität gewährleistet ist, wenn die (zeitlichen) 
Opportunitätskosten für den Erwerb eines besseren Schulabschlusses für

JUVgl. WEISS (1995: insbesondere 137, 141-142) mit dem Hinweis auf entsprechende empi
rische Befunde. Diese Rückschlüsse sind also selbst in Situationen beidseitiger Unsicherheit 
möglich, in denen nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch der Arbeitnehmer die unbeobacht
baren Charakteristika nicht kennt, da es durch die Handlungen des Arbeitnehmers zu einer 
unbewußten Informationsaufdeckung kommen kann. Weitergehende Möglichkeiten einer Infor
mationsaufdeckung durch Anreize und bewußte Wahlhandlungen ergeben sich im Falle asymme
trisch verteilter Informationen, wobei der Arbeitnehmer die besser informierte Partei darstellt. 
Vgl. dazu den folgenden Absatz.

212Im Gegensatz zu der vorherigen Screening-Argumentation handelt es sich hier um einen 
aktiven Vorgang eines nutzenmaximierenden Arbeitnehmers, der quasi in den Erwerb eines all
gemeinen Bildungszertifikats investiert, um dadurch in den Genuß besserer Karrierechancen und 
eines höheren Karrierelebenseinkommens zu gelangen. Zu dieser Art des aktiven Signalisierens 
(Signaling) vgl. SPENCE (1973); A r r o w  (1973a); RlLEY (1976); W illis (1986: 591-594). Zum 
Zusammenhang zwischen erwartetem Lebenseinkommen, Bildungsabschluß und der Selbstse
lektion von Arbeitnehmern vgl. W illis/ R osen  (1979).

213Eine genaue Diskussion des Qualitätsbegriffs soll erst im Teilabschnitt III .l.l erfolgen.
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Arbeitnehmer niedriger Qualität prohibitiv hoch sind und diese daher 
auf ein Signalisieren verzichten, während die Opportunitätskosten für 
Arbeitnehmer hoher Qualität hingegen so gering sind, daß sich ein Si
gnalisieren für diese lohnt. Da in diesem Fall durch den Schulabschluß 
allgemeine Qualitätsinformationen übermittelt werden, würden Arbeit
nehmer mit besserem Schulabschluß selbst dann von Arbeitgebern bei der 
Einstellung und bei Beförderungen bevorzugt werden, wenn die (bessere) 
Schulbildung selbst zu keiner Produktivitätserhöhung führt. Mit anderen 
Worten investiert ein Arbeitnehmer durch die Schulbildung hier nicht in 
sein Humankapital, sondern in seine Reputation als Arbeitnehmer über
durchschnittlicher Qualität.214
Zudem können Humankapital- und Screening- bzw. Signaling-Theorie 
auch zu einer gemeinsamen Argumentation miteinander kombiniert 
werden.215 Arbeitnehmer geringer Qualität werden davon abgeschreckt, 
in ihr Humankapital zu investieren, da sie befürchten müssen, wegen ih
rer mangelnden Grundfähigkeiten wieder frühzeitig entlassen zu werden, 
so daß sich die Investition in ihre Schulbildung nicht amortisieren würde. 
Auf diese Weise kommt es zu einer Selbstselektion der Arbeitnehmer. 
Nur Arbeitnehmer mit hohen Grundfähigkeiten werden in entsprechend 
hohe Schulbildung investieren. Bei betrieblicher Ausbildung gilt dieses 
Argument zunächst für betriebsspezifisches Humankapital, das für den 
Arbeitnehmer Pfandcharakter hat. Bei allgemeinem Humankapital ist 
eine analoge Argumentation möglich, sofern neue Arbeitgeber perfekte 
Informationen über den bisherigen Berufsverlauf des Arbeitnehmers ha
ben oder zumindest eine Entlassung dem Arbeitnehmer als Negativstig
ma anhaftet. Letztlich kann aufgrund der Argumentation auch in der 
Höhe, in der sich ein Arbeitnehmer an der Investition in sein Humanka
pital beteiligen möchte, ein Signal über seine Grundfähigkeiten gesehen 
werden.
Schließlich ließe sich auch noch ein Zusammenhang zwischen dem Kon
textfaktor “staatlicher Einfluß” , dem Individualfaktor “Bildung” und der

2UVgl. -  auch zur doppelten Bedeutung von Schulbildung als Signal einerseits und als In
vestition in Humankapital andererseits -  L iu /W o n g  (1982); K r o c h /S j o b l o m  (1994). Die 
Untersuchung von K r o c h /S j o b l o m  (1994) zeigt, daß eher die Humankapitaltheorie als der 
Signaling-Ansatz den Wert einer Schulausbildung erklären kann. Vgl. ebenso den empirischen 
Befund von G r o o t / O o s t e r b e e k  (1994).

215V gl. W h it e  (1980).
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Karriere(gestaltung) von Arbeitnehmern diskutieren, worauf hier jedoch 
verzichtet werden soll, zumal in den Teilabschnitten II.1.2 und II.1.3 be
reits auf gesetzliche Rahmenbedingungen und die staatliche Vergabe von 
Arbeitsmarktzertifikaten eingegangen wurde.

2.3 Geschlecht

Eine Fülle empirischer Studien beschäftigt sich mit der Frage, inwie
weit der Individualfaktor “Geschlecht” die Karrieren von Arbeitneh
mern beeinflußt.216 Im Prinzip wird hierbei zumindest eine statistische 
Diskriminierung weiblicher Arbeitnehmer vermutet, d.h. Frauen werden 
hinsichtlich ihrer Beförderungschancen und ihrer Karriereeinkommen al
lein schon durch die Tatsache benachteiligt, daß sie zu einer bestimmten 
Gruppe von Arbeitnehmern -  der Gruppe der weiblichen Beschäftigten -  
zählen, die im Durchschnitt aus der Sicht eines Arbeitgebers ungünstigere 
Eigenschaften aufweisen als andere Gruppen von Beschäftigten -  hier als 
Komplement: die Gruppe der männlichen Arbeitnehmer. Zudem kann 
auch “echte” Diskriminierung nicht ausgeschlossen werden, sofern der 
Arbeitgeber bereit und in der Lage ist, für seine Präferenzen einen Preis 
zu bezahlen (z.B. über den Verzicht auf sehr fähige weibliche Arbeitneh
mer). Schließlich ist eine empirisch aufgezeigte (Lohn-)Diskriminierung 
gegenüber Frauen möglicherweise zum Teil auch auf Charakteristika oder 
Fähigkeiten zurückführbar, die empirisch nicht meßbar waren.
Als Grundlage für die Diskussion des Individualfaktors “Geschlecht” 
soll zunächst einmal das Modell von L a z e a r / R o s e n  (1990) erläutert 
werden, mit dem sich die statistische Diskriminierung weiblicher Ar
beitnehmer erklären läßt.217 Das Modell zeigt, daß selbst dann, wenn 
die Entlohnung an Stellen geknüpft wäre, wodurch Frauen und Männer 
auf der gleichen Stelle das gleiche Einkommen hätten, eine Benachteili
gung von Frauen erklärbar ist und zwar darüber, daß Frauen trotz glei
cher Qualifikation im Durchschnitt schlechtere Beförderungschancen als 
Männer haben.218 Da in Deutschland, den USA und anderen westlichen 
Ländern (im Bereich der Nichtführungskräfte) oftmals eine stellenbezo

216Vgl. hierzu und zum Individualfaktor “Rasse”  z.B . H o t c h k is s / B o r o w  (1990: 286-291) 
sowie die dort angegebene Literatur.

,17Zu einer Variante des LAZEAR/RosEN-M odells vgl. K r o w a s  (1993).
sl8Vgl. L a z e a r  (1995c: 93).
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gene anstatt einer personenbezogenen Entlohnung Anwendung findet, er
scheint die Argumentation des Erklärungsansatzes von L azear/R osen  
zunächst einmal äußerst plausibel. Im Anschluß an das L azear/R osen - 
Modell soll dann auf die empirischen Befunde, die die Karrierechancen 
weiblicher Arbeitnehmer mit denen von Männern vergleichen, eingegan
gen werden. Diese Befunde geben nicht nur Aufschluß darüber, inwiefern 
einzelne Aussagen und Prämissen des LAZEAR/ROSEN-Modells empirisch 
zutreffend sind. Sie geben zudem Aufschluß über weitere Ursachen für 
unterschiedliche Karriereerfolge von Männern und Frauen. 
L azear/R osen  (1990) diskutieren ein 3-Perioden-Modell, in welchem 
zwei Arten von Stellen, A  und B ,  unterschieden werden. Der zeitliche Ab
lauf des Modells sieht zunächst vor, daß sämtliche Arbeitnehmer in Peri
ode 1 auf einer B-Stelle arbeiten und diese Anfangsperiode dem Arbeit
geber dazu dient, die Fähigkeiten eines Arbeitnehmers kennenzulernen. 
Nach der ersten Periode und dem Kennenlernen der Arbeitnehmerfähig
keiten befördert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer entweder auf eine 
yl-Steile, auf der der Arbeitnehmer in Periode 2 zunächst eine Lernphase 
durchläuft und in Periode 3 aufgrund des Lernens einen vergleichsweise 
hohen Output erzielen kann, oder beläßt ihn auf seiner B-Stelle, auf der 
der Arbeitnehmer -  entsprechend seinen Fähigkeiten -  über die Perioden 
2 und 3 hinweg einen konstanten Output erzielt. Zu Beginn von Periode 3 
erfolgt aus Sicht des Arbeitgebers eine Zufallsentscheidung eines Arbeit
nehmers, ob er weiterhin in der Unternehmung beschäftigt bleibt oder 
kündigt und in Periode 3 nichtmarktlichen Aktivitäten nachgeht. 
Bezeichne <j{ den Output eines Arbeitnehmers auf der Stelle i (i =  A , B )  in 
der Periode t (f = 2,3) und & ein Maß für die Fähigkeiten219 eines Arbeit
nehmers, so wird für die technologischen Eigenschaften der beiden Stellen 
folgendes angenommen: q* =  ¿72, q i  =  S 7 3 ,  q f  =  9? =  S mit 72 und 73 als 
exogene Technologieparameter, für die 72 < 1 < 73 gelten soll.220 Angenom
men wird ferner, daß ein Arbeitnehmer mit Fähigkeiten 5 in der Periode 
1 einen Output in Höhe von qi = <5 erzielt. Die Annahme 72 < 73 besagt, 
daß ein Arbeitnehmer auf einer /1-Stelle durch die Lernphase in Periode

219Gemeint sind hierbei Grundfähigkeiten (wie z.B. intellektuelle Fähigkeiten), die für bei
de Arten von Stellen relevant sind. Das Maß ist so beschaffen, daß hohe Werte von S hohe 
Fähigkeiten des entsprechenden Arbeitnehmers anzeigen.

220Damit führt eine A-Stelle insgesamt zu einem höheren Output als eine B-Stelle -  bei gege
benem 6 wenn 72 +  73 > 2.
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2 in der nachfolgenden Periode 3 einen höheren Output realisieren kann. 
Die Annahme 72 < 1 gibt an, daß der Lernprozeß Investitionsausgaben in 
Form einer Produktivitätseinbuße in Periode 2 erfordert.
Letztlich hängt der Output einer A- oder B-Stelle jedoch nicht nur von 
technologischen Eigenschaften (charakterisiert durch 72  und 7 3 ),  sondern 
auch von der Fähigkeit und der Verweildauer des Stelleninhabers ab: 
Je höher die Fähigkeit eines Arbeitnehmers, desto größer ist der Out
put, den der Arbeitnehmer auf jeder der beiden Stellen erzielt. Bei ei
ner geringen Verweildauer des Arbeitnehmers im Unternehmen, d.h. der 
Arbeitnehmer kündigt zu Beginn von Periode 3, sind die entstehenden 
Fluktuationskosten221 für den Arbeitgeber bei einer A-Stelle (entgangener 
Output in Höhe von ¿7 3 ) jedoch höher als bei einer B-Stelle (entgangener 
Output in Höhe von 5 < ¿7 3 ). Um die spätere Outputsteigerung auf einer 
A-Stelle zu realisieren, müßte der Arbeitgeber daher die Stelle mit einem 
Arbeitnehmer besetzen, der langfristig in der Unternehmung verbleiben 
möchte. Prinzipiell bestehen jedoch Substitutionsmöglichkeiten zwischen 
Fähigkeit und Verweildauer, d.h. der gleiche Gesamtoutput kann auf ei
ner A-Stelle von einem sehr fähigen, aber nur kurzfristig interessierten 
Arbeitnehmer und einem weniger fähigen Arbeitnehmer mit einer hohen 
Verweildauer erzielt werden.
Die Arbeitnehmer schließlich lassen sich in mehrfacher Hinsicht als he
terogen bezeichnen. Sie können unterschiedliche Grundfähigkeiten 8 be
sitzen, sie können außermarktliche Alternativaktivitäten unterschiedlich 
bewerten bzw. gewichten, und sie können unterschiedlichen Geschlechts 
sein. Im LAZEAR/ROSEN-Modell wird angenommen, daß aus Sicht des 
Arbeitgebers für die Fähigkeiten S bei Frauen und Männern die gleiche 
Wahrscheinlichkeitsverteilung existiert, während Frauen im Durchschnitt 
einen höheren Alternativwert für außermarktliche Aktivitäten in Periode
3 besitzen als Männer.222

221Zur Präzisierung des Begriffs “Fluktuationskosten” vgl. St r e im  (1982).
222Sei u dieser Alternativwert, F/(w) die Wahrscheinlichkeitsverteilung für Frauen und Fm(ui) 

diejenige für Männer -  jeweils aus Sicht des Arbeitgebers - ,  so wird genaugenommen von La - 
z e a r / R osen  davon ausgegangen, daß die Wahrscheinlichkeitsverteilung Fm(u) durch die Ver
teilung Ff (u) stochastisch dominiert wird, d.h. 1 -  Fm(w) < 1 -  F/(w): Die Wahrscheinlichkeit, 
einen höheren Alternativwert als u  zu haben, ist bei Frauen für jedes u  größer als bei Männern. 
Hauptsächlich denken L a z e a r / R o sen  hierbei wohl an Aktivitäten, die sich im privaten Haus
halt ergeben, worauf der Verweis auf G r o n a u  (1973a), (1973b) hindeutet. Demnach haben 
Frauen komparative Vorteile in der Erstellung von “home goods” (G ro n a u  1973b: 635).
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Mit Hilfe ihres Modells können L a z e a r / R o s e n  mehrere Ergebnisse her
leiten, die für den Zusammenhang zwischen dem Individualfaktor “Ge
schlecht” und der Karriere von Arbeitnehmern von Bedeutung223 sind:

• Es läßt sich zeigen, daß weibliche Arbeitnehmer höhere Fähigkeiten 
als männliche Arbeitnehmer haben müssen, um auf eine A-Stelle 
befördert zu werden, die insgesamt über die drei Perioden hinweg 
mit einem höheren Karriereeinkommen verbunden ist als eine B- 
Stelle. Das Ergebnis erscheint unmittelbar plausibel, wenn man die 
Kalkulation des Arbeitgebers bedenkt. Da aus Sicht des Arbeitge
bers weibliche Arbeitnehmer im Durchschnitt einen höheren nicht
marktlichen Alternativwert für Periode 3 haben, werden sie tenden
ziell kürzer im Unternehmen verweilen als männliche Arbeitnehmer. 
Dieses wiederum bedeutet, daß der Arbeitgeber -  bei gegebenem 6 -  
mit höheren Fluktuationskosten rechnen muß, wenn er einen weibli
chen Arbeitnehmer statt eines männlichen befördert. Andersherum 
werden aus Arbeitgebersicht Frauen nur dann befördert, wenn die
ser statistische Nachteil durch eine individuell sehr hohe Fähigkeit 5 
wieder ausgeglichen wird. Nach L a z e a r / R o s e n  erklärt sich hieraus, 
daß Frauen oftmals eine Beförderung versagt bleibt und statt dessen 
Männer trotz geringerer Fähigkeiten betrieblich aufsteigen.

• Das Karriereeinkommen weiblicher Arbeitnehmer ist statistisch ge
sehen geringer als das männlicher Arbeitnehmer, da sie auf höheren 
Hierarchieebenen, die entsprechend höher bezahlte Stellen umfassen, 
unterrepräsentiert sind. Auf einer bestimmten Stelle werden Frauen 
und Männer dagegen gleichermaßen entlohnt.

• Betrachtet man Arbeitnehmer mit außerordentlich hohen Fähigkei
ten, so variieren innerhalb dieser Gruppe die individuellen Beförde
rungschancen von Arbeitnehmern unterschiedlichen Geschlechts 
tendenziell weniger stark.

Insgesamt gesehen lassen sich über das einfache Modell nach L a z e a r /  

R o s e n  einige der beobachtbaren stilisierten Fakten erklären: Weibli
che Arbeitnehmer werden von der Tendenz her eher auf Stellen an-

223Wenn auch aufgrund der zentralen Prämisse über den Alternativwert für außermarktliche 
Aktivitäten nicht weiter überraschend.



getroffen, die weniger Qualifikationen erfordern und weniger in ausbil
dungsintensive Karrierepfade integriert sind. Eine statistische Diskrimi
nierung von Frauen besteht insofern, als Karriereeinkommensdifferen
zen hauptsächlich dadurch entstehen, daß Frauen im Durchschnitt ge
ringere Beförderungschancen als Männer haben. Ein Problem ergibt sich 
nach L azear/R osen  jedoch für ihr Modell: Da Frauen nur auf eine 
A-Stelle befördert werden, wenn sie vergleichsweise hohe Fähigkeiten 
aufweisen, müßte das Karriereeinkommen auf A-Stellen für Frauen im 
Durchschnitt höher sein als für Männer, was empirisch nicht belegbar 
ist. L A Z E A R /R O S E N  erklären diesen Widerspruch dadurch, daß nur in 
ihrem Modell die Verteilung der Fähigkeiten bei Frauen und Männern 
identisch ist. In Anlehnung an M lN C E R /P O L A C H E K  (1974) sei für reale 
Gegebenheiten jedoch vielmehr zu vermuten, daß Frauen ihre geplante 
relativ kurze Verweildauer am Arbeitsmarkt bereits schon bei der Ent
scheidung für eine bestimmte Schulbildung224 berücksichtigen. Rationa
lerweise werden Frauen sich nach dieser Argumentation daher tendenziell 
für eine geringere Schulbildung entscheiden, was letztlich eine schlechte
re Fähigkeitsverteilung bei Frauen und damit das Fehlen höherer weibli
cher Karriereeinkommen auf A-Stellen impliziert. Im folgenden soll nun 
abschließend geprüft werden, ob Frauen auch im Lichte der empirischen 
Karriereliteratur schlechtere Beförderungschancen und geringere Karrie
relebenseinkommen als Männer haben.
Insgesamt gesehen existiert eine kaum überschaubare Fülle an empi
rischer Literatur, die sich mit systematischen Unterschieden zwischen 
den Karrieren weiblicher und männlicher Arbeitnehmer auseinander
setzt. Tendenziell gilt, daß Frauen eher ein geringeres Karrierelebensein
kommen als Männer aufweisen,225 wenngleich die Ursachen hierfür (z.B. 
unterschiedliche Beförderungswahrscheinlichkeiten, humankapitaltheore
tische Gründe, “echte” Diskriminierung) nicht eindeutig sind. Um nicht 
den Rahmen der Arbeit zu sprengen, soll nun lediglich ein Teil dieser

224La z e a r / R o sen  (1990: 121) sprechen allgemeiner von “ premarket human Capital Invest
ments”  .

225V gl. z.B . C a b r a l /F e r b e r /G r e e n  (1981: 573, 580); G r o n a u  (1988); K r e l l  (1990); 
K n o l l / S t ö r k  (1993: 195); C h a u v in /A s h  (1994). V gl. zudem F r a n z  (1991: 323-327) so
wie die dort angeführten Studien, aber auch P a g l i n /R u f o l o  (1990 :139). B la u /K a h n  (1994) 
stellen für die U SA fest, daß die Einkommensunterschiede zwischen weiblichen und männlichen 
Arbeitnehmern im Zeitablauf deutlich abgenom m en haben. Ähnlich deutliche Tendenzen lassen 
sich für Deutschland nicht belegen; vgl. S ch m id t  (1994).
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Literatur skizziert werden.226 Hierzu werden drei Teilaspekte unterschie
den, die eng mit dem Karrierelebenseinkommen der Beschäftigten Zusam
menhängen: a) die Beförderungschancen weiblicher und männlicher Ar
beitnehmer, b) die Karriereunterbrechung bei Frauen und die möglicher
weise unterschiedliche Humankapitalausstattung weiblicher und männli
cher Arbeitnehmer sowie c) mögliche systematische Unterschiede in der 
Karriere- bzw. Berufswahl bei Frauen und Männern.
Hinsichtlich der Beförderungschancen weiblicher und männlicher Ar
beitnehmer läßt sich zeigen, daß die Beförderungswahrscheinlichkeit bei 
Frauen im allgemeinen geringer als bei Männern ist bzw. daß Frau
en über vergleichsweise höhere beobachtbare Fähigkeiten als Männer 
verfügen müssen, um bei Beförderungsentscheidungen als Kandida
ten in Betracht zu kommen. Hieraus ließe sich eine erste empirische 
Bestätigung des Erklärungsansatzes von L a z e a r / R o s e n  (1990) ab
leiten. Jedoch sind nicht sämtliche Aussagen des Modells problem
los auf empirische Zusammenhänge übertragbar. In der Studie von 
W in t e r - E b m e r / Z w e im u l l e r  (1991) wird eine vereinfachte Version 
des LAZEA R/RO SEN -M odells anhand eines österreichischen Datensatzes 
(österreichischer Mikrozensus von 1983) getestet. Die Ergebnisse zeigen 
zwar, daß Frauen für eine Beförderung höhere Standards (bzgl. ihrer 
Fähigkeiten und ihrer Berufserfahrung) als Männer erfüllen müssen. Das 
Arbeitgeber-Risiko, daß Frauen aufgrund ihrer Familienplanung frühzei
tig aus dem Erwerbsleben ausscheiden bzw. pausieren, sowie komparative 
Vorteile von Frauen in außermarktlichen Aktivitäten können jedoch nicht 
die Tatsache erklären, warum weibliche Arbeitnehmer eher auf unteren 
Hierarchiestufen anzutreffen sind.227 Welcher genaue Kausalzusammen
hang auch gelten mag, die empirischen Befunde belegen insgesamt -  trotz 
gleicher beobachtbarer Qualifikation -  deutlich niedrigere Beförderungs
wahrscheinlichkeiten bei weiblichen Arbeitnehmern und zwar sowohl im

226Zu einem allgemeinen Überblick vgl. beispielsweise B a r r o n / B l a c k / L o e w e n st e in  (1993: 
insbesondere 359-362) sowie die dort zusammengefaßten Befunde. Auch wenn sich im Zeitab
lauf vergleichsweise stabile Tendenzen aufzeigen lassen, so ist die Gesamtheit der empirischen 
Befunde jedoch nicht eindeutig. Während Sk v o r e t z  (1984) z.B. bei Frauen und Männern eine 
vergleichbare Karrieremobilität erkennt, sind nach R a e lin  (1982) die Karrieren von Frauen 
und Männern sehr unterschiedlich.

227Die Autoren nennen zwei mögliche Ursachen, die für ihren Befund mitverantwortlich sein 
können: mögliche Risikoaversion sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern; Arbeit
geber überschätzen das Risiko, daß Frauen aus der Beschäftigung ausscheiden. Vgl. W in te r-  
E b m e r / Z w e im ü l l e r  (1991: 17).
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Managementbereich als auch auf niedrigeren Hierarchiestufen.228 
Weniger eindeutig hingegen fallen die Untersuchungsergebnisse aus, die 
sich empirisch mit Karriereunterbrechungen weiblicher und männ
licher Arbeitnehmer beschäftigen: C ox  (1984) zeigt anhand eines ein
fachen humankapitaltheoretischen Modells, daß Karriereunterbrechun
gen das Einkommen weiblicher Arbeitnehmer signifikant beeinträchti
gen. Bestätigt wird dieser negative Zusammenhang durch eine Studie 
von Shorten/L ewis (1991) für den australischen Arbeitsmarkt. Da
nach weisen sowohl Männer als auch Frauen Karriereunterbrechungen 
auf, für Frauen besteht jedoch eine höhere Unterbrechungswahrschein
lichkeit und zudem eine durchschnittlich längere Unterbrechungsdauer.229 
Die Studie von Light/U reta (1995) zeigt für Frauen und Männer mit 
gleichlanger Gesamtberufserfahrung, daß unterschiedliche Zeitpunkte der 
Karriereunterbrechung zu einem geringeren Einkommen bei Frauen im 
Vergleich zu Männern führen. Andere Untersuchungen dagegen zeigen, 
daß die Kündigungsraten weiblicher und männlicher Arbeitnehmer sehr 
ähnlich sind (sobald man den statistischen Einfluß von Löhnen, Beru
fen und Arbeitsplatzmerkmalen kontrolliert).230 Letztlich ergibt sich auch 
ein grundsätzliches Problem für die empirische Überprüfung des Einflus
ses von Karriereunterbrechungen auf das Lebenseinkommen weiblicher

228V gl. C a b r a l /F e r b e r /G r e e n  (1981); O l s o n /B e c k e r  (1983); C a n n in g s  (1988a); K ö h 
l e r / G r ü n e r  (1989: 188); B ü c h e l /P a n n e n b e r g  (1994: 288). V gl. auch B ie l b y /B a r o n  
(1983: 103), wobei berufstätige M ütter noch schlechtere Karriereaussichten haben als weibliche 
Arbeitnehm er ohne Kinder; vgl. hierzu auch S c h u ld /S c h ip p e r s /S ie g e r s  (1994:151). S p u r r
(1990) zeigt, daß Frauen trotz gleicher beobachtbarer Qualifikation nur m it halb so großer W ahr
scheinlichkeit in US-amerikanischen Anwaltsfirmen zum Partner befördert werden wie Männer; 
vgl. auch S p u r r / S u e yo sh i (1994). Geringere Aufstiegschancen weiblicher Arbeitnehm er lassen 
sich weitgehend auch für öffentliche Institutionen belegen (vgl. z.B . D iP r e t e / S o u le  1988, aber 
auch E b e r t s /S t o n e  1985; L e w is  1986). Die Studien von Fä r b e r  (1977); R o se n fe ld  (1981) 
und K ah n  (1993) zeigen, daß Frauen auch in akademischen Karrieren an US-amerikanischen 
Universitäten schlechtere Beförderungschancen (z.B . auf eine Lebenszeitstelle als Professorin) 
haben als Männer.

229Eine kürzere Beschäftigungsdauer bei Frauen wird auch von Sc h w a n / S o e t e r s  (1992:158) 
belegt. Die Ergebnisse von E ve n  (1987) zeigen zudem, daß für viele weibliche Arbeitnehmer nur 
eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit besteht, überhaupt wieder in das Erwerbsleben einzutre
ten. L ig h t / U r e t a  (1992) zeigen, daß Frauen zwar tendenziell ein höheres Fluktuationsrisiko 
für einen Arbeitgeber darstellen, letztlich jedoch Möglichkeiten bestehen, zwischen Frauen mit 
verschiedenen Fluktuationsneigungen zu unterscheiden.

230V gl. B la u /K a h n  (1981); V is cu s i (1981); L y n ch  (1992); B a r r o n /B l a c k /L o e w e n s t e i n  
(1993: 361). Auch K ie c h l  (1989: 35) kom m t zu dem  Ergebnis, daß “das Geschlecht bei der 
Erklärung der Fluktuation keine Rolle spielt” . In der Untersuchung von M i n c e r /O f e k  (1982) 
wird deutlich, daß weibliche Arbeitnehm er nach einer Karriereunterbrechung zwar zu einem 
geringeren Reallohn die neue Beschäftigung beginnen, was jedoch  durch hohe Einkommensstei
gerungen später wieder ausgeglichen wird.
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Arbeitnehmer:231 Oftmals ist es schwierig zu entscheiden, ob das geringe 
Karriereeinkommen von Frauen auf eine geringere Humankapitalausstat
tung zurückzuführen ist, die sich wiederum aus einer geplanten Karriere
unterbrechung von Frauen herleiten läßt, oder ob genau der umgekehrte 
Kausalzusammenhang gilt, wonach Frauen gerade deshalb ihre Karrie
re unterbrechen, weil ihr Karriereeinkommen nur vergleichsweise gering 
ist.232
Ein dritter Erklärungsansatz geschlechtsspezifischer Einkommensdiffe
renzen vermutet systematische Unterschiede in der Berufswahl von 
Frauen und Männern.233 Danach planen weibliche Arbeitnehmer tenden
ziell einen geringeren Beschäftigungszeitraum als männliche Arbeitneh
mer. Sie entscheiden sich eher für Berufe -  und innerhalb eines Berufes 
für Karrieren - ,  die nur vergleichsweise wenig Humankapitalinvestitio
nen in Form von Schulbildung und betrieblicher Ausbildung erfordern. 
Aufgrund ihrer geringeren Humankapitalausstattung realisieren Frauen 
letztlich auch ein geringeres Karrierelebenseinkommen als Männer. Die
se Argumentation wird u.a. durch die empirischen Ergebnisse von La n 

des  (1977 ), L e h r e r / S t o k e s  (1985) und M a c p h e r s o n /H irsch  (1995) 
bestätigt. Die Befunde von WiNTER-EBMER/ZwElMÜLLER (1992) hinge
gen können die humankapitaltheoretische Argumentation nicht bestäti
gen. WiNTER-EBMER/ZwElMÜLLER sehen in ihren Befunden statt des
sen die Hypothese bestätigt, daß Frauen generell in ihrer Berufswahl dis
kriminiert werden und im Vergleich zu Männern nur einen eingeschränk
ten Zugang zum Arbeitsmarkt haben.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß signifikant schlechtere Beför
derungschancen von Frauen empirisch belegt werden können, wodurch 
das Hauptergebnis des Karrieremodells von L a z e a r / R o s e n  (1990) 

bestätigt wird.234 Nicht ganz so eindeutig fallen hingegen die empiri-

231Vgl. hierzu G ro n a u  (1988). B l a u / F e r b e r  (1991) kommen aufgrund ihrer Befragung zu 
dem Ergebnis, daß das erwartete, vergleichsweise niedrige Karriereeinkommen von Frauen ver
mutlich keinen Einfluß auf ihre geplante Karrieredauer hat.
232Die Prognose einer höheren Fluktuation bei Frauen kann somit zu einer sich selbst erfüllen

den Prognose werden. Vgl. B a r r o n / B l a c k / L o e w e n s t e in  (1993: 361-362).
233Vgl. P o w e r  (1975); K a r m e l /M a c L a c h l a n  (1988); B lo ssfe ld  (1989: 18, 37-42, 150); 

aber auch S in g e l l / S t o n e  (1993). A u t e n r ie t h / D o m s c h / P f e if f e r  (1994) zeigen in ihrer 
Studie hingegen eine deutliche Karriereorientierung von Frauen auf. Die Vermutung, daß die 
Weichen einer geschlechtsspezifischen Berufswahl bereits in der früheren Sozialisationsphase von 
Frauen gestellt werden, läßt sich empirisch nicht erhärten; vgl. J a c o b s  (1987).

“ '‘Wenngleich auch die von L a z e a r / R osen  (1990) behauptete Kausalstruktur von W in t e r -
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sehen Befunde zu der Karriereunterbrechung und der Berufswahl von 
Frauen aus. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, daß geschlechts
spezifische Unterschiede in der Humankapitalakkumulation,235 in der Be
rufswahl und in der Fluktuationsrate zu 45 bis 70 Prozent für die Un
terschiede im Karriereeinkommen zwischen weiblichen und männlichen 
Arbeitnehmern verantwortlich gemacht werden können.236 
Trotz der bestehenden statistischen Diskriminierung weiblicher Arbeit
nehmer gibt es für den individuellen weiblichen Arbeitnehmer jedoch 
auch Möglichkeiten, ein Interesse an einer dauerhaften Betriebsbindung 
und einer langfristigen beruflichen Karriere glaubhaft zu signalisieren. 
Zum einen zeigen die Ergebnisse von B e c k e r / L in d s a y  (1994), daß weib
liche Beschäftigte im allgemeinen ein steileres Lohnprofil als Männer glei
cher Qualifikation aufweisen. Dieses Ergebnis könnte auf die Überlegung 
zurückzuführen sein, daß Frauen, die an langfristigen Karrieren interes
siert sind, welche die Akkumulation großer Mengen betriebsspezifischen 
Humankapitals erfordern, die Übernahme eines vergleichsweise großen 
Anteils an den Investitionsausgaben gleich zu Beginn ihrer Karriere ak
zeptieren und später im Gegenzug einen entsprechend hohen Anteil an 
den Investitionseinnahmen erhalten. Der hohe Lohnverzicht zu Karriere
beginn kann als glaubhaftes Signal im Sinne von S p e n c e  (1973) verstan
den werden, da die Signalisierungskosten in Form entgangener anteiliger 
Investitionseinnahmen bei Frauen, die nur an einer kurzen Karrieredauer 
interessiert sind, prohibitiv hoch wären.237 Zum anderen könnten weib

E b m e r / Z w e im ü l l e r  (1991) nicht bestätigt werden konnte.

235Vgl. hierzu auch C a n n in g s  (1988b: 54).
236Zu diesem Ergebnis kommen B a r r o n / B l a c k / L o e w e n s t e in  (1993: 359), die dabei die 

Ergebnisse zahlreicher empirischer Studien zusammenfassen. Gerade vor dem Hintergrund der 
-  von der Tendenz her -  vergleichsweise deutlichen Befunde muß allerdings kritisch angemerkt 
werden, daß genaue Kausalzusammenhänge zwischen den einzelnen Faktoren “beobachtbare 
Humankapitalausstattung” , “Berufswahl” und “Fluktuationsrate” empirisch nur äußerst schwer 
nachzuprüfen sind. Vgl. auch P o l a c h e k  (1981: 67-68).

237Zu bedenken ist allerdings, daß dem empirischen Ergebnis von B e c k e r / L in d sa y  (1994) 
US-amerikanische Arbeitsmarktdaten zugrunde liegen. Eine Signalisierung über unterschiedlich 
steile Lohnprofile ist nur möglich, wenn für die Beteiligten hinreichend große Kontrahierungs
spielräume hinsichtlich individueller Arbeitsverträge existieren. Diese Prämisse kann jedoch in 
einem anderen als dem US-amerikanischen Arbeitsmarktgleichgewicht aufgrund restriktiver kol
lektivvertraglicher Vereinbarungen verletzt sein. Insofern ergibt sich hier ein weiterer Einfluß des 
Kontextfaktors “Standort eines Unternehmens” auf Arbeitnehmerkarrieren und die betriebliche 
Karrierepolitik. Haben männliche Arbeitnehmer einen dominanten Einfluß in Arbeitsmarktin
stitutionen, die Kontrahierungsspielräume einengen können, besteht hierbei die Möglichkeit 
einer gezielten Diskriminierung von weiblichen Arbeitnehmern.
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liehe Arbeitnehmer möglicherweise auch bereits vor ihrem Eintritt in 
das Berufsleben ein langfristiges Karriereinteresse durch eine hohe Schul
bildung und damit durch eine hohe allgemeine Humankapitalinvestition 
glaubhaft signalisieren.238

2.4 Bisheriger Berufsverlauf

Der bisherige Berufsverlauf239 eines Arbeitnehmers vor dem Eintritt in 
eine bestimmte Unternehmung und damit vor dem Beginn einer betrieb
lichen Karriere ist sowohl aus humankapitaltheoretischen als auch aus 
informationsökonomischen Gründen für die betriebliche Karrierepolitik 
als Individualfaktor von Bedeutung.240 Zum einen ist für einen Arbeit
geber im Falle einer Neueinstellung relevant, inwieweit externe Stellen
bewerber über nicht-betriebsspezifisches Humankapital verfügen, 
das auch im neuen Unternehmen einsetzbar ist. Ein Problem ergibt sich 
jedoch hierbei, wenn der Arbeitgeber über den bisherigen Berufsverlauf 
eines Arbeitnehmers nicht vollständig informiert ist und nicht genau be
urteilen kann, über was für eine Quantität -  und eventuell auch Qualität 
-  an allgemeinem Humankapital der Arbeitnehmer verfügt. Falls ein zu
verlässiger Test auf Quantität und Qualität des erworbenen allgemeinen 
Humankapitals nicht möglich oder aber mit zu hohen Kosten verbun
den ist, würde der Arbeitgeber bei seinem Lohnangebot berücksichtigen, 
daß der Arbeitnehmer möglicherweise nur wenig (hochwertige) allgemei
ne Fähigkeiten aufweist. Das Lohnangebot würde dementsprechend ge
ring ausfallen. Derartige Situationen sind vor allem dann vorstellbar, 
wenn der Arbeitnehmer seine bisher erworbenen allgemeinen Qualifika
tionen nicht mit Hilfe von Zeugnissen oder Zertifikaten glaubhaft belegen 
kann oder aber die Zertifikate lediglich verzerrte Schätzungen der Arbeit
nehmerfähigkeiten liefern.

238Für Flauen, die nur eine relativ kurze Beschäftigungsdauer planen, würden bei einer Signa
lisierung durch eine hohe Schulbildung vergleichsweise hohe Signalisierungskosten entstehen, da 
die erforderliche Schulzeit für eine derartige Schulbildung relativ lang ist, Kosten für Investi
tionen in allgemeines Humankapital vollständig vom Arbeitnehmer getragen werden und die 
Erträge aus der hohen Schulbildung für Frauen mit einer kurzen geplanten Erwerbsdauer nur 
relativ gering ausfallen.

239Noch allgemeiner könnte auch insgesamt der bisherige Lebenslauf eines Arbeitnehmers als 
relevanter Individualfaktor diskutiert werden, was hier aus Platzgründen jedoch unterlassen 
werden soll.

240In D ’A m ic o  (1985) wird zudem gezeigt, daß zwischen der ersten Stelle eines Arbeitnehmers 
nach der Schule und den überbetrieblichen Karrierechancen des Arbeitnehmers auch langfristig 
ein starker Zusammenhang besteht.
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Möglich wäre bei asymmetrisch verteilten Informationen letztlich sogar 
eine adverse Selektion der Arbeitnehmer: Da der Arbeitgeber die allge
meine Humankapitalausstattung der Arbeitnehmer nicht kennt, würde 
er nur einen relativ geringen Lohn anbieten. Zu diesem Lohn würden 
sich Arbeitnehmer mit einer relativ geringen Humankapitalausstattung 
bewerben, Arbeitnehmer mit einer überdurchschnittlich hohen Human
kapitalausstattung jedoch nicht. Antizipiert der Arbeitgeber die Arbeit
nehmerreaktionen auf sein Lohnangebot, würde er sein Lohnangebot an
passen und nur noch einen geringeren Lohn anbieten, was wiederum dazu 
führen würde, daß weitere Arbeitnehmer mit vergleichsweise hoher Hu
mankapitalausstattung von einer Bewerbung für die freie Stelle absehen 
würden usw.241
K a t z / Z i d e r m a n  (1990) und C h i a n g / C h i a n g  (1990a), (1990b) kom
men zu dem Ergebnis, daß in denjenigen Situationen, in denen der Er
werb allgemeinen Humankapitals private Information242 des entsprechen
den Arbeitnehmers und der ausbildenden Unternehmung ist, Ein- und 
Auszahlungen aus allgemeinen Humankapitalinvestitionen -  analog zur 
Teilungsregel bei betriebsspezifischem Humankapital -  zwischen Arbeit
nehmer und Arbeitgeber aufgeteilt werden. Eine Quasirente wird hierbei 
dadurch aufgebaut, daß die Informationen über die Humankapitalaus
stattung -  nicht jedoch die Humankapitalinvestition selbst -  betriebs
spezifisch sind.
Zum anderen könnte aber auch das betriebsspezifische Humanka
pital eines externen Stellenbewerbers für den neuen Arbeitgeber von 
Wert sein, obwohl es definitionsgemäß in der neuen Unternehmung nicht 
produktivitätserhöhend einsetzbar ist.243 Ein bisher erworbenes umfang
reiches betriebsspezifisches Humankapital des betreffenden Stellenbewer-

241Zum Phänomen der adversen Selektion bei asymmetrisch verteilten Qualitätsinformationen 
vgl. allgemein A k e r l o f  (1970) und speziell zum Problem asymmetrisch verteilter Informatio
nen über die Ausstattung von Arbeitnehmern mit allgemeinem Humankapital K a t z / Z id e r m a n

(1990) sowie C h ia n g / C h ian g  (1990a), (1990b).
242Der Ausdruck “private Information” ist hier wie auch im folgenden im Sinne der informati

onsökonomischen Literatur gemeint. Er bezeichnet diejenigen ökonomisch relevanten Informa
tionen, die ausschließlich einem bestimmten Individuum bekannt sind.

243Gemeint ist hierbei ein positiver Informationsweit: Die Wahrscheinlichkeit, beim neuen Ar
beitgeber erfolgreich betriebsspezifische Qualifikationen zu erwerben, ist dabei um so höher, je 
größer das bisher akkumulierte betriebsspezifische Humankapital eines externen Stellenbewer
bers ist. Zum Informationswertkonzept vgl. die Ausführungen zu Beginn von Unterabschnitt 
III.l.l.
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bers könnte für den neuen Arbeitgeber den möglichen Rückschluß auf ein 
relativ hohes Potential (an Grundfähigkeiten) des Stellenbewerbers zu
lassen. Dieses könnte den Stellenbewerber wiederum dazu befähigen, in 
kurzer Zeit bzw. zu geringen Kosten beim neuen Arbeitgeber erneut be
triebsspezifisches Humankapital zu akkumulieren. Sofern also ein Stellen
bewerber im Prinzip umgelernt werden kann, könnte das betriebsspezi
fische Humankapital zumindest als allgemeiner “Qualitätsindikator” für 
den neuen Arbeitgeber von Wert sein.
Schließlich werden Arbeitgeber allgemein versuchen, aus dem bisherigen 
Berufsverlauf eines Arbeitnehmers individuelle Informationen über des
sen Eignung als potentieller Stelleninhaber zu gewinnen. Wichtige Hin
weise über Eigenschaften und Fähigkeiten eines Stellenbewerbers könn
ten beispielsweise dessen derzeitiger Beschäftigungsstatus (gekündigt 
oder ungekündigt), im Falle der Nichtbeschäftigung die Ursache für den 
Arbeitsplatzverlust (betriebsbedingt oder nicht-betriebsbedingt),244 die 
letzte Beschäftigung (z.B. hierarchischer Rang der Stelle), die Anzahl 
früherer Beschäftigungsverhältnisse sowie die zeitliche Abfolge von Ar
beitgeberwechseln (z.B. häufige Arbeitgeberwechsel nach jeweils nur kur
zer Beschäftigungsdauer) oder die Anzahl bisheriger Beförderungen bei 
anderen Arbeitgebern245 liefern.

2.5 Sonstige Individualfaktoren

Neben dem Alter, der Schulbildung, dem Geschlecht und dem bisherigen 
Berufsverlauf existieren noch weitere individuelle Eigenschaften, in denen 
sich Arbeitnehmer unterscheiden und die die betriebliche Karriere von 
Arbeitnehmern beeinflussen. In einer Vielzahl empirischer Studien wird 
belegt, daß die Rassenzugehörigkeit sowie die ethnische Abstam 
mung von Arbeitnehmern oftmals ihre Karrieren mitbestimmt.246 Zahl
reiche Studien setzen sich beispielsweise mit den Karrierechancen “wei
ßer” und “nicht-weißer” Arbeitnehmer auf dem US-amerikanischen Ar
beitsmarkt auseinander. Die meisten Befunde zeigen, daß “nicht-weiße”

244Zur informationsökonomischen Bedeutung unterschiedlicher Ursachen für Entlassungen vgl. 
G ib b o n s / K a t z  (1991).

245Vgl. hierzu aber auch die Ausführungen zur Winner’s curse-Gefahr in Unterabschnitt I II.l.l.
246Zu einer ökonomischen Analyse der Diskriminierung von Arbeitnehmern unterschiedlicher 

Rasse auf dem Arbeitsmarkt vgl. A r r o w  (1973b).
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Arbeitnehmer tendenziell geringere Beförderungschancen, weniger On- 
the-job training und ein geringeres Karriereeinkommen als (vergleichba
re) “weiße” Arbeitnehmer haben,247 das Einkommensdifferential zwischen 
den beiden Arbeitnehmergruppen im Zeitablauf jedoch abnimmt.248 In 
K Ö H L E R /P r e i s e n d o r f e r  (1989a) wird für ein süddeutsches Maschinen
bauunternehmen ( “Südwerk” ) der Frage nachgegangen, ob ausländische 
Arbeitnehmer der Randbelegschaft des Unternehmens zuzuordnen sind, 
für die insgesamt eine geringere Arbeitsplatzsicherheit, ein geringeres 
Einkommen sowie schlechtere Karrierechancen gelten als für Angehörige 
der Kernbelegschaft. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß eine 
pauschale Zuordnung ausländischer Arbeitnehmer zur Randbelegschaft 
nicht (mehr) gerechtfertigt erscheint,249 wenngleich ausländische Arbeit
nehmer beim Personalabbau stärker betroffen sind und der durchschnitt
liche Lohn ausländischer Männer unterhalb des Durchschnittslohns deut
scher Männer liegt.250
Umstritten ist der Einfluß der Individualfaktoren Fam ilie(nstand) und 
Betriebsratszugehörigkeit. Zum Teil wird in der Literatur davon aus
gegangen, daß die Familie eine zusätzliche Restriktion für die individu
elle Karriere eines Arbeitnehmers und letztlich auch für die betriebli
che Karrierepolitik darstellt:251 Die Ansprüche eines Arbeitnehmers mit 
Familie an sein Karriereeinkommen sind tendenziell höher als die eines 
Arbeitnehmers ohne Familie. Zudem können Arbeitnehmer mit Familie 
in ihrer Mobilität und damit nicht nur in ihrer überbetrieblichen Karrie
re, sondern auch im Hinblick auf eine Versetzung zu einer anderen Be
triebsstätte bzw. Filiale stark eingeschränkt sein. Ein Problem wird ins
besondere dann gesehen, wenn beide Partner eine berufliche Karriere pla

247Vgl. u.a. S p il e r m a n  (1977: 587-588); Ly n c h  (1993: 260).
248Vgl. A s h r a f  (1994).

249Vgl. aber auch B ü c h e l /P a n n e n b e r g  (1994: 287-288).
250Vgl. K ö h l e r /P r e i s e n d ö r f e r  (1989a: 170-172).
25lVgl. H a l l  (1976: 55-58); Sch ein  (1978: 49-61). Eine gewisse Ortsgebundenheit von Arbeit

nehmern ergibt sich auch bereits durch ihr soziales Umfeld, das sich auf ihren Wohnsitz bezieht 
(z.B. in Form von Freunden, Verwandten, Sportvereinen). Vgl. VEIGA (1983: 67), der hierbei 
auch auf die Studie von L a n s in g / M u e lle r  (1967) verweist. Aus Sicht der betrieblichen Kar
rierepolitik kann eine Familie jedoch nicht nur eine eingeschränkte Mobilität des betreffenden 
Arbeitnehmers bedeuten, sondern möglicherweise auch ein Qualitätssignal über den Arbeitneh
mer. Es ist zu vermuten, daß besonders Arbeitnehmer mit Familie aufgrund ihrer finanziellen 
Verpflichtungen über einen hohen Arbeitseinsatz ihren Arbeitsplatz und weitergehende Kar
rierechancen sichern wollen.



97

nen und beide Karrieren eine hohe berufliche Mobilität voraussetzen.252 
V e ig a  (1983: 80) kommt hingegen zu dem Ergebnis, daß die Existenz 
sogenannter “dual career couples” zumindest in der Reifephase eines 
individuellen Karrierelebenszyklus kein bedeutsames Problem darstellt. 
Ähnlich umstritten ist die Frage, inwiefern die Betriebsratszugehörig
keit einen Einfluß auf die betriebliche Karriere eines Arbeitnehmers hat. 
K u n st /S oe te rs  (1991) kommen zu dem Ergebnis, daß hierbei oftmals 
ein negativer Einfluß behauptet wird, ihre Studie jedoch nicht belegen 
kann, daß die Betriebsratszugehörigkeit ein Hindernis für einen Arbeit
nehmer darstellt, um befördert zu werden.
Arbeitnehmer unterscheiden sich üblicherweise auch in ihren Karrie
reabsichten bzw . -einstellungen. Eine Berücksichtigung verschiede
ner individueller Karrieretypen bei den Arbeitnehmern ist aus Sicht einer 
rationalen Karrierepolitik eines Arbeitgebers mutmaßlich unumgänglich. 
In der Literatur werden hierbei drei Karrieretypen unterschieden:253 der 
an einem beruflichen Aufstieg stark interessierte Typ mit einem ver
gleichsweise kleinen Reservationsnutzen für Freizeitaktivitäten (Typ 1), 
der weniger aufstiegs- und statt dessen eher freizeitorientierte Typ (Typ 
2) sowie der “am alternativen Engagement interessierte Typ, der men
schenwürdigere Lebensformen sucht und Engagement außerhalb großer 
undurchsichtiger Organisationen sucht” (MEIER 1992: 5). (Typ 3).254 Für 
den Arbeitgeber ergibt sich daher die Notwendigkeit, die unterschied
lichen Karriereeinstellungen von Arbeitnehmern bei der Ausgestaltung 
und dem Angebot von Karrierepfaden im Betrieb zu berücksichtigen, 
will er vermeiden, daß durch ein schlechtes Match zwischen Karrieretyp

252Zum Problem der “dual career couples” vgl. H a l l /H a l l  (1978); o .V .  (1988); M ay rh ofer  
(1989b); D o m s c h / K r ü g e r -B a s e n e r  (1989); S e k a r a n /H a l l  (1989).

253Vgl. N e r d in g e r  et al. (1985: 626); B er th e l  (1991: 487); M e ie r  (1992: 4-5).
254Abgesehen von diesen drei grundsätzlichen Karrieretypen ist in der Realität vermutlich von 

einem Kontinuum ganz unterschiedlicher Arbeitnehmer- und damit auch Karrieretypen auszu
gehen. Von Relevanz ist hierbei z.B. auch die individuelle Mobilitätsneigung von Arbeitneh
mern, wobei von den Mover-stayer-Modellen die Unterscheidung zweier verschiedener Typen 
vorgeschlagen wird. Vgl. hierzu u.a. Sp il e r m a n  (1972b). Vgl. dazu auch J en n in gs  (1970). 
Zur Heterogenität von Arbeitnehmern hinsichtlich ihrer (im Zeitablauf durchaus veränderbar 
ren) Mobilitätsneigung vgl. auch die empirische Studie von Fä r b e r  (1994). Zur Bedeutung von 
Arbeitnehmer-Einstellungen bzw. -Absichten für den Karriereerfolg und die Karrierewahl von 
Arbeitnehmern vgl. P e l l e g r in / C o a t e s  (1956); W ise (1975); Ho r n e / W eltin  (1986). Auch 
die Berücksichtigung eines Wertewandels bei Arbeitnehmern erscheint aus Sicht des Arbeitge
bers im Hinblick auf ein gutes Karrieretyp-Karrierepfad-Match sinnvoll. Zur Bedeutung eines 
guten Matchs zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Werten bzw. -Plänen vgl. GRANRO- 
s e / P o r t w o o d  (1987); C h a t m a n  (1991).
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(des Arbeitnehmers) und Karrierepfad ineffiziente Leistungs- oder -  all
gemeiner noch -  Karriereergebnisse erzielt werden. Beispielsweise wäre 
es aus Sicht des Arbeitgebers irrational, für einen Typ 2-Arbeitnehmer 
einen Karrierepfad vorzusehen, der ein starkes berufliches Engagement 
auch außerhalb der regulären Arbeitszeit sowie einen stetigen betrieb
lichen Aufstieg verbunden mit ständig zunehmenden beruflichen Anfor
derungen vorsieht. Ein ineffizientes Ergebnis wäre die Folge, wenn der 
Typ 2-Arbeitnehmer in dieser Situation den angebotenen Karrierepfad 
akzeptiert oder gar die Unternehmung verläßt, obwohl gleichzeitig auch 
Karrierepfade zur Verfügung stehen, für die er besser geeignet wäre. 
Sind den Arbeitnehmern die Anforderungen verschiedener Karrierepfade 
bereits bei der Einstellung bekannt, ist allerdings zu vermuten, daß von 
Arbeitnehmerseite her eine Art Selbsteinordnung stattfindet, die wie
derum vom Arbeitgeber durch die gezielte Ausgestaltung spezifischer 
Karrierepfade in gewissen (z.B. informationsbedingten) Grenzen steu
erbar ist. Solch eine Steuerung erscheint aus Sicht des Arbeitgebers not
wendig, wenn Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen bei bestimm
ten Karriereaspekten255 divergieren und eine freiwillige Informationsauf
deckung des Arbeitnehmers über seine Karriereabsichten nicht ohne wei
teres zu erwarten ist.256
Letztlich sind zu den Individualfaktoren auch eine Reihe sogenannter 
inform eller Faktoren257 zu zählen, denen ein Einfluß auf Beförde
rungsentscheidungen nachgesagt wird.258 Bereits in den 50er Jahren sind 
zahlreiche dieser informellen Faktoren auf ihren Einfluß hin untersucht 
worden. Dabei zeigten die Ergebnisse von D ä LTON (1951), daß oftmals 
informelle Kriterien wie Religionszugehörigkeit und politische Einstel
lung die Karriere von Managern in erheblichem Maße beeinflussen. COA- 
t e s / P e l l e g r i n  (1957) untersuchten insgesamt 15 informelle Faktoren 
auf ihren Karriereeinfluß bei männlichen leitenden Angestellten und Spit

26SWie z.B. Karriereeinkommen, Betriebszugehörigkeitsdauer.
256V gl. hierzu beispielhaft das Seif selection-M odell von S a l o p /S a lo p  (1976). Zu einer em

pirischen Bestätigung von Arbeitnehmer-Selbsteinordnungen (im Zusammenhang mit Betriebs
renten) vgl. A l l e n /C l a r k /M c D e r m e d  (1993).

257Wie z.B. Mitgliedschaft in bestimmten Klubs, politische Einstellung, Hobbies, persönliche 
Beziehungen.

258Vgl. z.B. U s e e m / K a r a b e l  (1986), die argumentieren, daß Arbeitnehmer mit herausrar 
genden Bildungszertifikaten nicht unbedingt wegen ihrer Hochschulabschlüsse, sondern primär 
aufgrund sozialer Netzwerkkontakte besonders häufig auf Topmanager-Positionen anzutreffen 
sind.
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zenkräften in US-amerikanischen industriellen sowie öffentlichen Büro
kratien. Von diesen 15 Faktoren wurden vier als weniger bedeutsam, 
neun als bedeutend und zwei als umstritten eingestuft. Interessanterwei
se wurden -  im Gegensatz zu D a l t o n  (1951) -  zu den relativ unbedeu
tenden Faktoren u.a. ethnische Abstammung, Religion sowie Parteimit
gliedschaft und politisches Engagement gezählt. Einen bedeutenden Ein
fluß auf die individuelle Karriere sprechen C o a t e s / P e l l e g r i n  (1957) 
dagegen den Faktoren sozialer Status und Verbindungen der Familie, 
Mitgliedschaft in Vereinen, Mitgliedschaft in Fachverbänden, Freizeitak
tivitäten und Hobbies, angemessenes Konsumverhalten, Einfluß der Ehe
frauen, Adaption von Einstellungen, Werten und Verhaltensmustern er
folgreicher Vorgesetzter, das Knüpfen einflußreicher Freundschaften in
nerhalb und außerhalb der Unternehmung sowie das Aufrechterhalten 
bisheriger Freundschaften auf unteren Hierarchiestufen zu. 
C o a t e s / P e l l e g r i n  (1957: 200) vermuten, daß informellen Faktoren 
insbesondere dann ein bedeutender Karriereeinfluß zukommt, wenn die 
Leistung von Individuen nur schwer zu beurteilen ist oder formale Kri
terien für Beförderungen unklar sind. In den folgenden Kapiteln soll nun 
der Frage nachgegangen werden, welche formalen Beförderungsregeln aus 
Sicht der betrieblichen Karrierepolitik vorteilhaft erscheinen. Gerade vor 
dem Hintergrund der empirischen Ergebnisse von C o a t e s / P e l l e g r i n  

erscheint eine Selbstbindung des Arbeitgebers an formale Beförderungs
regeln als rational, will er den Einfluß bestimmter informeller Faktoren 
und damit die Gefahr ineffizienter Beförderungsentscheidungen verhin
dern.

3. Zwischenfazit: D ie Beeinflußbarkeit der Rahm enbedingun
gen durch A rbeitnehm er und A rbeitgeber

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, daß eine Vielfalt an 
Individual- und Kontextfaktoren existiert, die die Karrieren von Ar
beitnehmern sowie die Karrierepolitik eines Arbeitgebers als eine Art 
Restriktionen (mit)bestimmen, selbst aber nur kaum vom Arbeitgeber 
beeinflußbar sind. Die Existenz dieser Faktoren bewirkt jedoch nicht, 
daß für eine aktive Karrieregestaltung durch den Arbeitgeber kein Raum 
mehr verbleibt. Durch die verschiedenen Faktoren ergeben sich vielmehr 
Rahm enbedingungen für die Karrierepolitik -  z.B. in Form spezifi
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scher Arbeitsmarktinstitutionen (vgl. Unterabschnitte II.1.2 bis II.1.4) 
oder unterschiedlicher erwarteter Beschäftigungsdauern unter den Ar
beitnehmern (vgl. Unterabschnitt II.2.1) - ,  innerhalb dessen der Arbeit
geber hinsichtlich seiner personalpolitischen Ziele frei entscheiden kann. 
Zudem ließe sich noch im Detail diskutieren, ob strenggenommen nicht 
doch einige der Individual- und Kontextfaktoren vom Arbeitgeber direkt 
oder indirekt beeinflußbar sind. Beispielsweise wäre eine direkte (Um)- 
Gestaltung der Organisationsstruktur vor dem Hintergrund karrierepo
litischer Ziele für den Arbeitgeber rational, wenn die sich hieraus erge
benden Nachteile (z.B. höhere interne Koordinationskosten) durch die 
zusätzlichen Vorteile in Form eines leistungsfähigeren Karrieresystems 
mindestens aufgewogen werden. Im Prinzip lassen sich auch sämtliche 
anderen Kontextfaktoren, die auf der betrieblichen Ebene bestehen (z.B. 
Unternehmensgröße und -Wachstum, Technologie), vom Arbeitgeber di
rekt verändern. Ob solch eine Änderung aus übergeordneter unterneh
menspolitischer Sicht auch rational ist, wäre dann im Einzelfall anhand 
eines Kosten-Nutzen-Kalküls vom Arbeitgeber zu entscheiden. Im Hin
blick auf eine indirekte Gestaltung des Individualfaktors “bisheriger Be
rufsverlauf” durch den Arbeitgeber könnte argumentiert werden, daß Ar
beitnehmer ihre einzelnen Karriereschritte bewußt vor dem Hintergrund 
existierender Karrieresysteme wählen und zu antizipieren vermögen, wel
che unterschiedlichen zukünftigen Karrierealternativen ihnen bei gegebe
nem bisherigen Berufsverlauf später zur Verfügung stehen.
Die Diskussion der Rahmenbedingungen einer betrieblichen Karrierepo
litik verdeutlicht auch, daß aus Arbeitgebersicht in zweierlei Hinsicht die 
Wahl eines flexiblen Karrieresystem s sinnvoll erscheint. Zum einen 
sind die Kontextfaktoren -  und damit auch relevante Nebenbedingungen 
für ein Karrieresystem -  im Zeitablauf Änderungen unterworfen,259 was 
entsprechende Anpassungsmaßnahmen auch in der Karrieregestaltung 
des Arbeitgebers impliziert.260 Zum anderen sind Arbeitnehmer aufgrund 
ihrer verschiedenen Ausprägungen in den Individualfaktoren unterschied
lich, so daß ein -  im Hinblick auf Allokations- und Anreizziele des Arbeit
gebers -  rationales Karrieresystem flexibel genug ausgestaltet sein muß, 
um dieser Heterogenität Rechnung zu tragen.

259Beispielsweise das Entstehen flacherer hierarchischer Organisationsstrukturen.
260Vgl. hierzu insbesondere Kapitel V.
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Allein schon aufgrund der Vielzahl an möglichen Kombinationen aus 
Individual- und Kontextfaktoren in der Realität dürfte der Versuch, 
ein allgemeingültiges, für sämtliche Situationen optim ales Karrie
resystem  im Detail und anwendungsgerecht zu entwickeln, jedoch zum 
Scheitern verurteilt sein.261 Daher soll in den folgenden Kapiteln ledig
lich versucht werden, einige grundlegende ökonomische Überlegungen zur 
aktiven Gestaltung von Karrieresystemen durch einen Arbeitgeber anzu
stellen sowie mögliche Probleme, die sich in diesem Zusammenhang er
geben, zu diskutieren. Ein Rückgriff auf die Ausführungen zu Individual- 
und Kontextfaktoren erfolgt hierbei, sofern spezifische Probleme durch 
bestimmte Faktoren ausgelöst oder zumindest durch die Wirkung be
stimmter Faktoren in erheblichem Maße geprägt werden. Dieses ist bei
spielsweise der Fall, wenn der Arbeitgeber über die Beförderungsge
schwindigkeit als Bestandteil des Karrieresystems entscheidet und dabei 
externe Einflüsse in Form unterschiedlicher Arbeitsmarktsegmente so
wie unterschiedlicher Arbeitsmarktgleichgewichte zu berücksichtigen hat 
(vgl. Unterabschnitt IV.2.3). Ein anderes Beispiel bildet die Organisati
on von Beförderungsturnieren, wozu der Arbeitgeber die Heterogenität 
unter den Arbeitnehmern (z.B. unterschiedliches Alter, unterschiedliche 
Schulbildung) zu beachten hat, will er die Anreizwirkung eines Beförde
rungsturniers nicht aufs Spiel setzen (vgl. Unterabschnitt IV.2.5.2).

261Ganz abgesehen von den entstehenden internen Koordinations- bzw. Transaktionskosten bei 
einer formalen Implementation des Systems.
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III. Ziele und Träger der betrieblichen Karrierepolitik

Nach der Beschreibung der Rahmenbedingungen für die betriebliche Kar
rierepolitik soll nun im Anschluß auf die aktive Karrieregestaltung einge
gangen werden, die für einen Arbeitgeber innerhalb dieser Rahmenbedin
gungen möglich ist. Als erstes werden hierzu die verschiedenen Ziele dis
kutiert, die ein Arbeitgeber mittels seiner Karrierepolitik verfolgt, wobei 
der “Arbeitgeber” zunächst einmal als individueller Entscheidungsträger 
(z.B. Einzelunternehmer) behandelt wird (Abschnitt III.1). Langfristiges 
Ziel der Unternehmenspolitik eines Arbeitgebers ist die Maximierung des 
(erwarteten) Marktwertes des Unternehmens. Hieraus lassen sich für die 
betriebliche Karrierepolitik als Teil der Unternehmenspolitik zwei Unter
ziele ableiten. Zum einen dienen karrierepolitische Entscheidungen über 
Einstellungen, Beförderungen, Versetzungen und Entlassungen der Allo
kation von Arbeitnehmern auf Stellen mit dem Ziel einer optimalen Ar
beitnehmerallokation bzw. eines optimalen Arbeitnehmer-Arbeitgeber- 
sowie Arbeitnehmer-Stellen-Matches (Unterabschnitt III.1.1). Zum ande
ren können karrierepolitische Instrumente auch der Gestaltung von Lei
stungsanreizen dienen, wobei der Leistungsbegriff relativ weit auszulegen 
ist und beispielsweise auch das Erlernen betriebsspezifischer oder berufs
fachlicher Fähigkeiten beinhaltet (Unterabschnitt III.1.2). Der Abschnitt
III.1 soll nicht nur die verschiedenen Möglichkeiten beschreiben, auf wel
che Weise das Allokations- und das Anreizziel über karrierepolitische 
Entscheidungen verfolgt werden können. In dem Abschnitt soll auch auf 
die Probleme hingewiesen werden, die sich dem Arbeitgeber hierbei stel
len, wozu insbesondere ein partieller Zielkonflikt zwischen Allokations
und Anreizziel zu zählen ist (Unterabschnitt III. 1.3).
Anschließend wird auf die Problematik eingegangen, daß -  gerade in 
größeren Unternehmen -  nicht eine einzelne Person, sondern m ehre
re Entscheidungsträger wie beispielweise Unternehmensleitung, Per
sonalabteilung und Linienvorgesetzte an einer Karriereentscheidung be
teiligt sind (Abschnitt III.2). Wenngleich alle Beteiligten langfristig ein 
Interesse an der Verfolgung des Allokations- und des Anreizzieles ha
ben, so kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, daß die Einzelakteu
re kurzfristig individuellen Zielen nachgehen, die möglicherweise zu den 
langfristigen Zielen der Karrierepolitik in Konflikt stehen. Nach einer 
Darstellung der verschiedenen Entscheidungsträger, die in betriebliche
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Karriereprozesse involviert sind (Unterabschnitt III.2.1), soll daher der 
Frage nach Interaktionsproblemen bei operativen Karriereentscheidun
gen nachgegangen werden (Unterabschnitt III.2.2). Interaktionsproble
me in Form von Koalitionsbildungen können im Prinzip immer dann 
auftreten, wenn mindestens drei Einzelakteure in einen interdependen- 
ten Entscheidungsprozeß eingebunden sind. Dieses dürfte für die meisten 
der operativen Entscheidungsprobleme der betrieblichen Karrierepolitik 
der Fall sein.
Das Kapitel schließt mit einem kurzen Zwischenfazit, das die wichtig
sten Ergebnisse zusammenfaßt und der Vorbereitung auf die folgenden 
Kapitel IV und V dient, in denen die Instrumente und die Flexibilität 
betrieblicher Karrierepolitik hauptsächlich aus der Metaentscheidungs
perspektive der Unternehmensleitung (bzw. des Kontrollorgans der Un
ternehmung) diskutiert werden. Operative Entscheidungsprobleme der 
betrieblichen Karrierepolitik spielen in diesen beiden Kapiteln lediglich 
insofern eine Rolle, als sie für die Auswahl zwischen verschiedenen kar
rierepolitischen Regelungen auf der strategischen Ebene relevant sind, 
beispielsweise für die Wahl zwischen Senioritäts- oder Leistungskriteri
um zur Steuerung der innerbetrieblichen Arbeitnehmermobilität.

1. Ziele der betrieblichen Karrierepolitik

Nach herrschender Meinung werden der betrieblichen Karrierepolitik 
zwei primäre Ziele zugeschrieben:1 ein Allokations- und Matchingziel2 so
wie ein Anreizziel. Das Allokations- und M atchingziel verlangt, “daß 
die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Stel

‘ Vgl. u.a. B o s e t z k y  (1972: 373); F uchs  (1977: 192-195); Sc h l ic h t  (1981: 219); K o ch  
(1981: 99); B a k e r / J e n sen / M u r p h y  (1988: 599); It o h  (1991a: 363-368); B e r t h e l  (1992: 
1205); W e it b r e c h t  (1992:1119-1120); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 364); A r ig a  et al. (1992: 
441-442). Vgl. auch die Unterscheidung zwischen der Verfügbarkeit über Personal und der Wirk
samkeit des Personals bei K ossb ie l  (1985: 282-284).

2Der Matching-Begriff wird üblicherweise innerhalb der Arbeitsmarktökonomie zur Charak
terisierung einer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung verwendet. Ein gutes (schlechtes) Match 
wird realisiert, wenn ein Arbeitnehmer bei einem bestimmten Arbeitgeber eine hohe (niedrige) 
Produktivität erzielt. Strenggenommen geht der Matchingbegriif weiter als der Allokationsbe- 
grifF. Letzterer beschäftigt sich mit der unternehmensinternen Verteilung von Arbeitnehmern auf 
Stellen, während der erste Begriff eine zweistufige Entscheidungssituation voraussetzt. Hierbei 
steht auf der ersten Stufe die Güte des Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Matches im Vordergrund und 
auf der zweiten Stufe die Frage nach einem optimalen Arbeitnehmer-Stellen-Match innerhalb 
einer Unternehmung.
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len gelangen” ( W e i t b r e c h t  1992: 1119).3 Entscheidend hierfür ist eine 
gezielte Personalauswahl sowie eine genaue Personalplanung, die auch 
langfristig sicherstellt, daß die für den Betrieb notwendigen Qualifikatio
nen vorhanden und die Stellen im Betrieb möglichst zu jedem Zeitpunkt 
mit einem geeigneten Arbeitnehmer besetzt sind.4 Durch das Erreichen 
einer derartigen Allokationseffizienz ist gewährleistet, daß -  auch im dy
namischen Sinne -  die Leistungsfähigkeit bzw. das Leistungsvermögen des 
Unternehmens gesichert ist. Selbst wenn zu jeder Zeit die Leistungsfähig
keit sichergestellt ist, so muß dieses jedoch nicht zwangsläufig auch für 
die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer gelten, die daher gesondert 
im Rahmen des Anreizziels von seiten der Karrierepolitik angestrebt 
wird. Durch die Option,5 aufgrund guter Leistung auf eine Stelle mit 
höherer Entlohnung, höherem Status und höherem diskretionärem Ent
scheidungsspielraum aufsteigen zu können, werden Anreize für Arbeit
nehmer geschaffen, ihr vorhandenes Leistungspotential vollständig aus
zuschöpfen.6
Ergänzend können als weitere Ziele der Karrierepolitik gegebenenfalls 
noch eine Versicherung von Arbeitnehmern gegen Einkommensunsicher
heiten oder -Schwankungen sowie eine Fremdfinanzierung von Konsum
plänen der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber genannt werden.7 Bei
de Motive lassen sich aus der Unvollkommenheit von Märkten -  im er
sten Fall der Versicherungsmarkt, im zweiten der Kapitalmarkt -  ablei
ten, wobei durch die beschäftigende Unternehmung als Institution die 
jeweiligen Marktunvollkommenheiten kompensiert werden: Arbeitneh
mer könnten durch eine dauerhafte betriebliche Karriere und regelmäßi

3Zum Allokationsproblem bei Führungskräften vgl. insbesondere K o s s b ie l / S pe n g le r

(1995).

4V gl. auch E c k a r d s t e in  (1971: 25, 28).
5Zum Optionscharakter von Beförderungen vgl. insbesondere die Lotterielösung in Unterab

schnitt III.1.2.
^Inwiefern das Anreizziel hierbei erreicht wird, könnte anhand des Bewertungsmaßstabs “An

reizeffizienz” in Anlehnung an L e ib e n s te in s  X-Effizienz gemessen werden, wonach Ineffizienz 
entsteht, wenn sich die Effektivität der von einem Arbeitnehmer getroffenen Entscheidungen 
hinsichtlich der verwendeten Inputfaktoren (z.B. Arbeitsanstrengung) von der maximal er
reichbaren Effektivität unterscheidet; vgl. dazu L e ib e n s te in  (1966), (1975: insbesondere 582); 
S c h l i c h t  (1981: 219); aber auch S t i g l e r  (1976).

7Beide Aspekte werden in der Literatur oftm als zusammen vor dem  Hintergrund spezifischer 
Vorteile langfristiger (Arbeits-)Verträge diskutiert. V gl. hierzu wie auch zu weiteren Vorteilen 
langfristiger Verträge (die Nachfolgediskussion zur Theorie impliziter Verträge in) T o w n s e n d
(1982); H o l m s t r ö m  (1983); A llen  (1985); B e s t e r  (1989); B e r n h a r d t / T im m is  (1990); M il- 
g r o m / R o b e r t s  (1992: 332-338).
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ge Einkommenserhöhungen im Zuge von (z.B. senioritätsabhängigen) 
Beförderungen gegen einen großen Teil8 der üblicherweise bestehenden 
Einkommensunsicherheit versichert werden.9 Voraussetzung dabei ist je
doch, daß die Karriereversprechen des Arbeitgebers in dem Sinne seif 
enforcing sind,10 daß ein Bruch der Versprechen durch den Arbeitgeber 
letztlich für diesen selbstschädigend wäre. Das Interesse des Arbeitge
bers an solch einer Versicherung ergibt sich aus einem Interesse an einer 
dauerhaften Bindung fähiger Arbeitnehmer und einem Abschöpfen von 
Arbeitnehmer-Risikoprämien. Ähnlich verhält es sich mit dem Finanzie
rungsmotiv. Hier könnte der Arbeitgeber als Ersatz für den Kapitalmarkt 
agieren und den Arbeitnehmern, die hauptsächlich über nicht-tangibles 
Humankapital verfügen, über eine langfristige betriebliche Karriere so
wie der damit verbundenen strategischen Entgeltpolitik zu einer Ein
kommensglättung verhelfen (u.a. über das Gewähren von Konsumkredi
ten). Da jedoch sowohl das Versicherungs- als auch das Finanzierungs
motiv primär aus der Gestaltung impliziter langfristiger Arbeitsverträge 
herrühren und nicht primär aus karrierepolitischen Entscheidungen im 
eigentlichen Sinne, soll im folgenden auf ihre weitere Diskussion verzich
tet werden. Diskutiert werden statt dessen das Allokationsziel und das 
Anreizziel der Karrierepolitik.

1.1 Allokation und Matching

1.1.1 Informationsakkumulation und Arbeitnehmerqualität

Die betriebliche Karriere bzw. der betriebliche Karrierelebenszyklus eines 
Arbeitnehmers läßt sich grob in drei Phasen einteilen: die Einstellungs
und Karriereanfangsphase, die Phase innerorganisatorischer Arbeitneh
mermobilität, in der der Arbeitnehmer in der betrieblichen Hierar
chie aufsteigt, sowie das Ausscheiden eines Arbeitnehmers aus der

8Eine vollständige Versicherung würde dem Anreizziel widersprechen. Deutlich wird dies 
z.B. anhand des post-kontraktuellen Moral hazard-Problems in Arbeitsbeziehungen mit asym
metrisch verteilten Leistungsinformationen.

9Eine Art Versicherungseffekt wird allerdings schon durch die Dauerhaftigkeit eines Beschäfti
gungsverhältnisses erzielt: Wird der Arbeitnehmer (zum Teil) ergebnisabhängig entlohnt, so 
können sich im Zeitablauf positive und negative Störeinflüsse auf seine unsicheren Leistungser
gebnisse ausgleichen.

10Z.B. aufgrund von Reputationseffekten oder drohenden Sanktionsmaßnahmen durch den 
Betriebsrat bzw. Gewerkschaften als Voice-Organ.
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Unternehmung.11 In der Einstellungs- und Karriereanfangsphase
ist es für den Arbeitgeber von Interesse, möglichst nur Arbeitnehmern 
hoher Qualität Zugang zum Unternehmen zu gewähren sowie mögliche 
Fehlentscheidungen bei der Personalauswahl während der Probezeit zu 
revidieren, da eine Entscheidungsrevision zu einem späteren Zeitpunkt 
hohe (Transaktions-) Kosten verursachen würde. Die Hauptschwierigkeit 
besteht hierbei darin, daß der Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt erst ver
gleichsweise wenig Informationen über die Qualität eines Arbeitnehmers 
hat, eine Personalauswahlentscheidung in dieser Phase prinzipiell also 
eine Entscheidung bei Qualitätsunsicherheit darstellt.12

Während der Phase innerorganisatorischer A rbeitnehm erm obi
lität sollte der Arbeitnehmer aus Sicht der Karrierepolitik denjenigen 
Karrierepfad zugewiesen bekommen, auf dem dieser seine Produktivität 
am besten entfalten kann, wozu u.a. auch auf die Ausprägung der In
dividualfaktoren eines Arbeitnehmers zu achten ist.13 Während dieser 
Phase erhält der Arbeitgeber aufgrund der Tätigkeit des Arbeitneh
mers laufend neue Informationen über dessen Qualitätseigenschaften, 
die zum Einstellungszeitpunkt noch nicht zur Verfügung standen. Bei 
der Einstellung verfügt der Arbeitgeber lediglich über eine A-priori- 
Wahrscheinlichkeitsverteilung hinsichtlich der Qualität des Arbeitneh
mers. Diese basiert u.a. auf den Informationen, die der Arbeitgeber den 
Arbeitszeugnissen, den berufsfachlichen Zertifikaten und dem bisherigen 
Berufsverlauf des Arbeitnehmers entnimmt, sowie auf Erfahrungen des 
Arbeitgebers mit “vergleichbaren” früheren Arbeitnehmern, die ähnli
che beobachtbare Merkmale aufwiesen. Informationen für die Bildung 
seines A-priori-Urteils erhält der Arbeitgeber auch über selbst durch

11 Da die Unterscheidung dieser drei Phasen des betrieblichen Karrierelebenszyklus eines Ar
beitnehmers für einen differenzierten Einsatz der verschiedenen karrierepolitischen Instrumen
te von zentraler Bedeutung ist, wird erst in Kapitel IV genauer auf die einzelnen Phasen 
eingegangen.

12Auch in späteren Karrierephasen können Selektions- und Allokationsfehler bei unvollständi
ger Information nicht ausgeschlossen werden. C h a k r a v a r t y  (1993) zeigt, daß die Wahrschein
lichkeit für Allokationsfehler auf höheren Hierarchierängen sogar größer sein kann als die auf 
niedrigeren Rängen. Im Kern der Argumentation steht hierbei die Überlegung, daß die Instanz, 
die die Personalauswahlentscheidung zu treffen hat, möglicherweise außerordentliche Talente für 
die obersten Hierarchieränge leichter erkennen kann als eher durchschnittlich gute Arbeitnehmer 
für mittlere Hierarchieränge.

13Vgl. hierzu auch das in Unterabschnitt II.2.5 skizzierte Matching-Problem hinsichtlich der 
Karriereeinstellung eines Arbeitnehmers.
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geführte Einstellungstests, die der Arbeitnehmer durchlaufen hat.14 Die 
A-priori-Verteilung bildet die Qualität des Arbeitnehmers üblicherweise 
jedoch nur sehr grob ab. Genauere Informationen über die individuel
len Qualitätseigenschaften des Arbeitnehmers bekommt der Arbeitge
ber erst im Laufe der betrieblichen Karriere des Arbeitnehmers über 
dessen beobachtbare Arbeitsergebnisse und über Beurteilungen durch 
Vorgesetzte. Im Lichte diseser neuen Informationen kann der Arbeit
geber dann die A-priori-Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Bayes- 
Formel15 in eine präzisere Verteilung -  die sogenannte A-posteriori- 
Wahrscheinlichkeitsverteilung -  überführen. Strenggenommen impliziert 
jede neue Information über die Leistungen des Arbeitnehmers eine Baye- 
sianische Revision der bisherigen Wahrscheinlichkeitsverteilung über die 
Arbeitnehmerqualität. Diese Informationsakkumulation führt dazu, daß 
der Arbeitgeber seine Erwartungen hinsichtlich der Qualität eines Arbeit
nehmers -  unter Beachtung der hierbei entstehenden Kosten -  ständig 
den neuen Zusatzinformationen anpassen muß, um bei einer anstehenden 
Beförderung eine rationale Personalauswahlentscheidung im Lichte aktu
eller Informationen treffen zu können.16 Letztlich ist zu erwarten, daß der 
Arbeitgeber die Qualität des Arbeitnehmers mit fortlaufender Karriere
dauer immer besser kennenlernt und auf diese Weise das Allokations
und Matchingziel bezogen auf einen individuellen Arbeitnehmer auch 
zunehmend besser zu erfüllen vermag. Da eine laufende Arbeitnehmer- 
Bewertung mit Hilfe neuer Informationen für einen Arbeitgeber mit Ko
sten verbunden ist, gilt aus Kosten-Nutzen-Erwägungen, daß sich für 
einen Arbeitgeber in den ersten Perioden der betrieblichen Karriere eines

14V gl. hierzu auch Unterabschnitt IV .1.2.

15V gl. zur Bayes-Formel z.B . M o o d / G r a y b il l / B oes  (1974: 36-37).
16Andernfalls besteht die Gefahr von Konservatismuseifekten (vgl. hierzu KLOSE 1992, 1994: 

77-80) und hiermit einhergehenden möglichen Fehlentscheidungen bei der Stellenbesetzung. 
Letztlich müssen für die Erwartungsanpassung die möglichen Kosten der Fehlentscheidung und 
die Kosten der Erwartungsanpassung einander gegenübergestellt werden, will der Arbeitgeber 
beurteilen, in welchem M aße er Arbeitnehm er-Inform ationen aktualisieren soll. V gl. allgemein zu 
einem solchen Kosten-Nutzen-Kalkül S c h a u e n b e r g  (1985b: 286-287). Zum  Informationsakku
mulationsprozeß während eines M atches, der zu einer laufenden Bayesianischen Anpassung der 
A rbeitgeber-Erwartungen hinsichtlich der Arbeitnehm er-Qualität führt, vgl. H a r t o g  (1981); 
M a c D o n a ld  (1982), (1988); I t o h  (1991a: 363-364); K r ä k e l  (1994: 437-440); R o se n  (1995: 
151-152). Zu einem empirischen Beleg für die Relevanz derartiger Lernprozesse und deren Ein
fluß auf das Karriereeinkommen von Arbeitnehmern (u.a. Topm anager) vgl. M u r p h y  (1986); 
B a k e r /G ib b s /H o lm s t r ö m  (1994a), (1994b). Zur M odellierung der Informationsgewinnung 
als Investitionsproblem des Arbeitnehmers vgl. M a c D o n a ld  (1980).
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Arbeitnehmers eher eine Informationsgewinnung über die Arbeitnehmer- 
Qualität lohnt als in späteren Perioden:17 Üblicherweise besteht für den 
Arbeitgeber gerade in der Karriereanfangsphase sowie den ersten Peri
oden der Phase innerorganisatorischer Arbeitnehmermobilität noch eine 
sehr hohe Unsicherheit über die Arbeitnehmerqualität.18 Zusatzinforma
tionen führen daher in diesem Zeitraum zu einer erheblichen Umver
teilung von Wahrscheinlichkeitsmassen bei der A-priori-Verteilung, wo
durch der Nutzen aus Zusatzinformationen für den Arbeitgeber in die
sem Zeitraum besonders hoch ist. Im Laufe der Zeit nimmt der Nutzen 
aus zusätzlichen Informationen jedoch stark ab, da der Arbeitgeber in 
seinem Qualitätsurteil immer sicherer wird. Vergleicht man Kosten und 
Nutzen miteinander, so lohnt sich für den Arbeitgeber in der ersten und 
zu Beginn der zweiten Phase des betrieblichen Karrierelebenszyklus ei
nes Arbeitnehmers eine relativ intensive Informationsakkumulation im 
Hinblick auf die Arbeitnehmer- Qualität, in späteren Perioden dagegen 
nicht.19
Beim Ausscheiden von A rbeitnehm ern ist aus Sicht des Arbeit
gebers schließlich darauf zu achten, wann der geeignete Zeitpunkt zur 
Auflösung eines Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Matches gegeben ist und wel
che Entlassungsreihenfolge bei einem (z.B. strukturell oder konjunkturell 
bedingten) Personalabbau einzuhalten ist, damit die Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens nicht unnötig verringert wird.
Das entscheidende Problem eines Arbeitgebers bezüglich des Allokations
und Matchingziels ist mit der kurzen Unterscheidung der drei Karriere
phasen bereits angesprochen worden: Der Arbeitgeber hat in der Regel ei
ne Personalauswahlentscheidung bei Qualitätsunsicherheit zu treffen. 
Dieses Problem verschärft sich erheblich, wenn man in Betracht zieht, daß 
manche Arbeitnehmer kein Interesse daran haben könnten, Informatio
nen über ihre Qualitätseigenschaften zu erzeugen bzw. aufzudecken. Liegt

17Dieses ergibt sich unmittelbar aus dem Informationswertkalkül; vgl. zum Informationswert 
L a u x  (1979:47-67); S c h a u e n b e r g  (1985a). Vgl. auch L a z e a r  (1990), (1991: 99), (1992a: 21); 
R o se n  (1992: 201-202).

18Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Frühstarteffekten in Unterabschnitt IV.1.4.
19Eine Sammlung und Aufbereitung von Arbeitnehmerinformationen wird vom Arbeitgeber 

zwar auch später noch betrieben, jedoch nicht mit dem Ziel, Erwartungen über die Arbeitneh
merqualität zu präzisieren, sondern vor dem Hintergrund leistungsabhängiger Anreizsysteme, 
über die der Arbeitnehmer -  gerade in späteren Karrierephasen -  entlohnt wird. Vgl. hierzu 
G ib b o n s /M u r p h y  (1992) sowie die Ausführungen in Unterabschnitt III.1.2.
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zu Beginn der betrieblichen Karriere eines Arbeitnehmers eine symmetri
sche Informationsverteilung in dem Sinne vor, daß weder Arbeitnehmer 
noch Arbeitgeber die Arbeitnehmerqualität genau beurteilen können, so 
könnte ein risikoaverser Arbeitnehmer ein Interesse daran haben, Tätig
keiten zu vermeiden, die Informationen über seine unbekannte Qualität 
erzeugen.20 Zudem wird der Arbeitnehmer bemüht sein, neue Informa
tionen zu unterdrücken, die auf eine geringe Qualität hindeuten. Liegt 
dagegen eine asymmetrische Informationsverteilung vor, wobei der Ar
beitnehmer seine Qualität besser als der Arbeitgeber beurteilen kann, so 
mag es sowohl Arbeitnehmer niedriger als auch Arbeitnehmer hoher Qua
lität geben, die ohne zusätzliche Anreize nicht bereit sind, Qualitätsin
formationen aufzudecken. Arbeitnehmer niedriger Qualität werden diese 
nicht freiwillig dem Arbeitgeber zu erkennen geben, um ihre Karrierech
ancen nicht zu gefährden. Aber auch Arbeitnehmer hoher Qualität könn
ten ein Interesse daran haben, Qualitätsinformationen zurückzuhalten, 
selbst wenn sie ihre Qualität dem Arbeitgeber glaubhaft signalisieren 
könnten. Eine Erklärung hierfür liefert der sogenannte Ratchet effect,21 
der besagt, daß ein Arbeitnehmer Leistungen und Informationen über 
sein Leistungspotential zurückhält, damit der Arbeitgeber seine Anfor
derungsstandards für den betreffenden Arbeitnehmer nicht anhebt, was 
einen Anstieg des Arbeitsleids beim Arbeitnehmer in der Zukunft impli
zieren würde. Greift man auf den sonstigen Individualfaktor “Karriere
einstellung” aus Unterabschnitt II.2.5 zurück, so dürfte gerade ein Typ 
2-Arbeitnehmer ein Interesse daran haben, sein Leistungspotential auf 
Kosten schlechterer Karriereaussichten (als bei Informationspreisgabe) 
zu verbergen.22

20Vgl. auch C a m p b e l l /C h a n /M a r in o  (1993).
21Vgl. zum R atchet effect u.a. B a r o n /B e s a n k o  (1984); K a n e m o t o /M a c L e o d  (1992b); 

M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 233-236); L it w a c k  (1993).
22Ickes /S amuelson (1987) schlagen zur Überwindung des Ratchet effect eine häufige 

Versetzung von Arbeitnehmern vor. Sofern von der Leistung eines Arbeitnehmers in der 
einen Teiltätigkeit nur schlecht auf die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers in einer ande
ren Teiltätigkeit geschlossen werden kann, besteht für Arbeitnehmer kein Anreiz mehr zur 
Informations- bzw. Leistungszurückhaltung. Durch diese Vorgehensweise erfährt ein Arbeit
nehmer zwar auch ein vielseitiges On-the-job training, dennoch besteht der Preis für die 
Überwindung des Ratchet effect -  worauf auch Ickes /S amuelson  (1987) hinweisen -  in ei
nem Verlust arbeitsplatzspezifischen Humankapitals. Dieser Einwand betrifft hauptsächlich US- 
amerikanische, nicht jedoch japanische Unternehmen; vgl. Unterabschnitt II.1.4. Zudem impli
zieren häufige Versetzungen die Gefahr ausschließlich an kurzfristigen Leistungserfolgen inter
essierter Arbeitnehmer.
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Strenggenommen ist der bisher verwendete Allokationsgedanke rein sta
tischer Natur: Bei einem gegebenen Informationsstand wird zu einem 
bestimmten Zeitpunkt entschieden, ob ein bzw. welcher Arbeitnehmer 
neu eingestellt, welcher Arbeitnehmer am besten auf eine vakante Stelle 
befördert oder welcher Arbeitnehmer entlassen werden sollte. Das Alloka
tionsziel einer strategisch ausgerichteten Karrierepolitik geht jedoch über 
die zeitpunktbezogene Personalauswahlentscheidung hinaus und umfaßt 
auch dynam ische Aspekte23 wie die langfristige Bildung und Nutzung 
von Humanressourcen, da die Institution “Unternehmung” sowie die Un
ternehmenspolitik (als Obermenge der karrierepolitischen Entscheidun
gen) ebenfalls auf Dauer angelegt sind.24 Wichtig ist es aus Arbeitgeber
sicht daher auch, daß Arbeitnehmer im Laufe ihrer Karriere quantitativ 
und qualitativ hinreichend Humankapital bilden und dem Unternehmen 
dauerhaft zur Verfügung stellen. Der Preis hierfür könnte darin bestehen, 
daß Arbeitnehmer von ihren Fähigkeiten her eventuell kurzfristig unter
fordert werden, wenn sie zur Akkumulation von (betriebsspezifischem) 
Humankapital während ihrer Karriere untergeordnete Stellen besetzen 
müssen, auf denen sie Qualifikationen erwerben, die erst langfristig zu 
einem hohen Matchingerfolg führen. Aufgrund der strategischen Aus
richtung einer betrieblichen Karrierepolitik kann also nicht verhindert 
werden, daß möglicherweise zu einem bestimmten Zeitpunkt keine op
timale Arbeitnehmer-Allokation im Unternehmen realisiert wird, wenn 
dieses langfristig von Vorteil ist.25 Die dynamische Perspektive verdeut
licht schließlich auch, daß die Verringerung von Fluktuationsanreizen und

23Mit dynamisch (statisch) ist hierbei gemeint, daß sich die betreffenden Aspekte bzw. Ent
scheidungen auf einen Zeitraum (auf einen bestimmten Zeitpunkt) beziehen.

24Als ein unterstützendes Instrument zur langfristigen Realisation des Allokationsziels könnten 
beispielsweise (analog zur strategischen Unternehmensplanung) Hum an-Ressourcen-Portfolios 
dienen. V gl. zur Darstellung sowie zu einer kritischen Auseinandersetzung m it diesem Konzept 
u.a. F e r e n c e /S t o n e r /W a r r e n  (1977); B e c k e r  (1990:167-168); H e in r ic h  (1990); S t a e h le  
(1991: 824); C o n r a d  (1991); B e r t h e l  (1995a: 290-291). Zu Organisationsdem ographie und 
strategischer Personalplanung vgl. u.a. D a l t o n /T h o m p s o n /P r i c e  (1977: 39-40); N ie n h ü s e r  
(1991), (1992).

25Dieses erklärt eventuell einen Teil der empirischen Befunde aus Querschnittsuntersuchun
gen, die eine Überqualifikation von Arbeitnehmern auf unteren Hierarchiestufen und damit einen 
Verstoß gegen die (statische) Allokationseffizienz belegen. Vgl. hierzu auch S ich e rm a n  (1991: 
insbesondere 103). Zudem besteht aus Arbeitgebersicht hinsichtlich der Bewertung von Mis- 
matches aufgrund überqualifizierter Arbeitnehmer genaugenommen ein Kosten-Nutzen-Kalkül: 
Überqualifizierte Mitarbeiter weisen zwar eine höhere Fluktuationswahrscheinlichkeit auf, an
dererseits jedoch auch nur sehr geringe Einarbeitungs- und Ausbildungskosten sowie eine hohe 
Beförderungswahrscheinlichkeit, verbunden mit der Möglichkeit, über den betrieblichen Auf
stieg letztlich doch einen hohen Matchingerfolg zu erzielen; vgl. hierzu H e r s c h  (1995).
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damit die dauerhafte Bindung fähiger Arbeitnehmer mit wertvollem Hu
mankapital an die Unternehmung als Unterziel dem Allokationsziel zu
geordnet werden kann.
Ein wesentlicher Aspekt des Allokations- und Matchingziels ist es, bei 
der Einstellung Arbeitnehmer hoher Qualität auszuwählen, Arbeitneh
mer hoher Qualität auf Stellen mit hohen Anforderungen zu befördern 
und durch Weiterbildungsmaßnahmen in Form gezielter Humankapital
investitionen einen hinreichenden Bestand an hochqualifiziertem Perso
nal zu sichern. Zur Gruppe der Arbeitnehmer hoher Qualität gehören 
mutmaßlich jene mit hoher Produktivität, mit einer geringen Fluktua
tionsneigung, mit einer hohen Kooperations- und Hilfsbereitschaft usw. 
Bei genauerer Betrachtung ist der für Arbeitnehmer verwendete Qua
litätsbegriff jedoch erheblich problematischer als beispielsweise der für 
Güter.
Im Zusammenhang mit Arbeitnehmern lassen sich grob ein absolu
ter und ein relativer Qualitätsbegriff unterscheiden.26 Beim absoluten 
Qualitätsbegriff wird davon ausgegangen, daß die Leistungsfähigkeit ei
nes Arbeitnehmers unabhängig von einer bestimmten Stelle besteht. Es 
gibt demnach prinzipiell gute und prinzipiell schlechte Arbeitnehmer. 
Hierfür kann u.a. von C a l v o / W e l l i s z  (1979), R o s e n  (1982), W a l d -  

m a n  (1984a) und S p u r r  (1987) gezeigt werden, daß es für einen Ar
beitgeber von Vorteil ist, Arbeitnehmer mit hoher absoluter Qualität 
auf hohe Hierarchiestufen zu befördern, da von Stellen auf oberen Hier
archiestufen Produktivitätswirkungen auf sämtliche niedrigeren Stufen 
ausgehen und Qualitätssteigerungen bei Stellenbesetzungen auf oberen 
Hierarchiestufen damit einen positiven Multiplikatoreffekt auf die ge
samte betriebliche Hierarchie ausüben.27 Beim relativen Qualitätsbegriff 
hingegen ist die Leistungsfähigkeit untrennbar mit den spezifischen An
forderungen einer Stelle verbunden. Ein Arbeitnehmer ist dann von ho
her relativer Qualität, wenn er die Anforderungen seiner Stelle deutlich 
besser erfüllt, als andere Arbeitnehmer dies tun würden.28

26Vgl. K r ä k e l  (1994: 435).
27Die Bedeutung dieser Überlegung relativiert sich jedoch, wenn von bürokratischen auf neuere 

dezentrale Organisationsstrukturen übergegangen wird, bei denen wichtige Entscheidungskom
petenzen an untergeordnete Mitarbeiter delegiert werden.

28Dieses Komplementaritätsproblem zwischen Arbeitnehmer und Stelle wird als das entschei
dende Job assignment-Problem innerhalb der Matching-Literatur diskutiert; vgl. u.a. M o r te n -  
sen  (1988a); S ch a s s e  (1991: 40).
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Man kann sich -  allgemeiner noch -  pro Arbeitnehmer einen ganzen 
Vektor an Teilqualitäten bzw. Qualitätseigenschaften vorstellen, die ins
gesamt für die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers verantwortlich sind 
und damit die Gesamtqualität eines Arbeitnehmers umschreiben, wobei 
sich die einzelnen Vektorkomponenten auf ganz unterschiedliche Aspekte 
beziehen können. Hinsichtlich einzelner Komponenten kann zwischen Ar
beitnehmer und Arbeitgeber eine asymmetrische Informationsverteilung 
bestehen, während die Informationen über andere Komponenten wie
derum symmetrisch verteilt sind. Eine Unterteilung der Komponenten 
könnte zunächst analog zur Arbeitsmarktsegmentation in unspezifische 
oder Grundfähigkeiten (Lesen, Schreiben), berufsfachliche Fähigkeiten 
und betriebsspezifische Fähigkeiten erfolgen. Diese Dreiteilung greift je
doch vermutlich zu kurz, da die Leistungsfähigkeit eines Arbeitnehmers 
im wesentlichen auch durch seinen Arbeitsplatz sowie den Kontext, in 
den der Arbeitsplatz eingebunden ist, mitbestimmt wird. Beispielsweise 
kann die Leistungsfähigkeit eines Arbeitnehmers auf einer bestimmten 
Stelle in erheblichem Maße von seinem Vorgesetzten und/oder seinen 
Kollegen abhängen. Wird nun der Vorgesetzte oder einer der Kollegen 
versetzt bzw. befördert, kann die Leistungsfähigkeit und damit auch die 
Gesamtqualität des Arbeitnehmers stark hierunter leiden. Ob sich die 
Beförderungschancen des entsprechenden Arbeitnehmers dadurch ver
ringern oder aber vielleicht erhöhen, ist nur im konkreten Einzelfall 
zu beantworten. Vor dem Hintergrund des Allokationsziels würden die 
Beförderungschancen des betrachteten Arbeitnehmers jedenfalls steigen, 
wenn der Arbeitnehmer durch die Beförderung wieder mit seinem ehema
ligen Vorgesetzten bzw. seinen ehemaligen Kollegen zusammenarbeitet, 
wodurch die ursprünglichen (vertikalen und/oder horizontalen) Verbund
vorteile wiederhergestellt werden könnten, die zu der früheren hohen Ge
samtqualität des Arbeitnehmers geführt hatten.29 Zu beachten ist letzt
lich auch, daß ein Arbeitnehmer viele und herausragende Fähigkeiten 
besitzen und dennoch aus Sicht des Arbeitgebers von nur geringer Qua-

29Horizontale Verbundvorteile zwischen gleichgeordneten Arbeitnehmern ergeben sich insbe
sondere durch Gruppenarbeit. Diese Vorteile sprechen dafür, wenn möglich ganze Teams statt 
einzelner Arbeitnehmer zu befördern. Vertikale Verbundvorteile können dagegen zwischen einem 
Arbeitnehmer und seinem Vorgesetzten bestehen. Durch sie ergibt sich eine weitere rationale 
Erklärung für das in der Bürokratietheorie diskutierte Phänomen, daß zusammen mit einem 
Vorgesetzten oftmals auch seine direkten Untergebenen hierarchisch aufsteigen. Vgl. zu diesem 
Phänomen sogenannter “Gespanneffekte” B o s e t z k y  (1972: 375-376).
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lität sein kann, wenn das spezifische Anforderungsprofil der Stelle und 
das Leistungsprofil des Arbeitnehmers weit auseinanderfallen.
Insgesamt gesehen läßt sich festhalten, daß der Qualitätsvektor eines Ar
beitnehmers vier verschiedene Gruppen von Teilqualitäten umfaßt: 1.) 
Er enthält zum einen Komponenten, die unabhängig von Arbeitgeber, 
Arbeitsplatz und Berufsqualifikation sind. Hierzu zählen beispielswei
se die prinzipielle Fluktuationsneigung des Arbeitnehmers30 sowie sei
ne prinzipielle Kooperationsbereitschaft gegenüber Kollegen. 2.) Andere 
Vektorkomponenten umschreiben die berufsfachliche Qualifikation des 
Arbeitnehmers.31 3.) Eine dritte Gruppe von Komponenten kann als be
triebsspezifisch bezeichnet werden und enthält Aspekte wie Kenntnis
se über betriebsspezifische Vorgänge und Informationskanäle. 4.) Ent
scheidend für die Leistungsfähigkeit bzw. Gesamtqualität des Arbeit
nehmers sind als vierte Gruppe letztendlich auch die Ausprägungen der 
arbeitsplatzspezifischen Teilqualitäten im Zusammenhang mit den Stel
lenanforderungen und dem Arbeitsplatzkontext. Damit wird zudem deut
lich, daß sich die Qualität eines Arbeitnehmers bei jedem Stellenwechsel 
und somit auch bei jeder Beförderung verändert,32 was für den oben 
erläuterten Informationsakkumulationsprozeß und die hierauf aufbauen
de (Neu) Bewertung eines Arbeitnehmers von entscheidender Bedeutung 
ist.33 Festzuhalten ist ebenfalls, daß die Ausprägungen der Vektorkompo
nenten nicht nur möglicherweise im Zeitablauf aufgrund exogener Ein
flüsse Änderungen unterworfen sind, sondern ebenso gezielt durch Ar
beitnehmer und Arbeitgeber verändert werden können (z.B. durch Inve-

30Gemeint ist hiermit lediglich die grundsätzliche Bereitschaft eines Arbeitnehmers, einen Ar
beitgeber zu wechseln und sich dadurch auf einen ganz neuen Karrierekontext einzustellen. 
Formal ließe sich dieser Aspekt über eine Arbeitsleidfunktion darstellen, die für jeden Arbeit
nehmer unterschiedlich ist und die die “subjektiven Wechselkosten” für den Arbeitnehmer mißt. 
Abgesehen hiervon ist die Fluktuationsneigung eines Arbeitnehmers auch durch zahlreiche De
terminanten (wie z.B. externe Karrierealternativen) beeinflußbar, da letztlich jede Wechselent
scheidung einem Kosten-Nutzen-Kalkül des Arbeitnehmers folgt, in das wiederum unterneh
mensinterne und -externe Faktoren einfließen. Die Fluktuationsneigung eines Arbeitnehmers ist 
damit insgesamt nicht rein “unabhängig von Arbeitgeber, Arbeitsplatz und Berufsqualifikation” .

31Zur hohen Bedeutung tätigkeitsspezifischer (z.B. berufsfachlicher) Qualitätsvektorkompo
nenten für das Karriereeinkommen von Arbeitnehmern vgl. den empirischen Befund von N e a l 
(1995).

32Zur Gefahr der Entwertung spezifischer Qualifikationen aufgrund von Beförderungen und 
Versetzungen vgl. A l e w e l l  (1993: 85-89).

“ Verändert sich die Qualität eines Arbeitnehmers im Zeitablauf erheblich, trifft die obige 
Feststellung, der Arbeitgeber würde aus Kosten-Nutzen-Erwägungen in späteren Perioden kaum 
noch ein Interesse an einer Informationsakkumulation haben, nur noch bedingt zu.
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stitionen in das Arbeitnehmer-Humankapital oder die Umgestaltung von 
Stellen).

1.1.2 Verstöße gegen das Allokationsziel

Einschränkend ist zu den vorherigen Ausführungen jedoch anzumerken, 
daß auch Situationen vorstellbar sind, in denen sich für den Arbeitge
ber ein Verstoß gegen das Allokationsziel lohnt:34 Wenn die Qualität ei
nes Arbeitnehmers vom Arbeitgeber vergleichsweise gut beurteilbar ist, 
vom Arbeitnehmer selbst sowie anderen Arbeitgebern dagegen nicht, und 
wenn diese Qualität nicht rein matchspezifisch ist, sondern auch nach ei
nem Arbeitgeberwechsel vom Arbeitnehmer (teilweise) realisiert werden 
könnte, dann ist es möglich, daß ein Arbeitnehmer hoher Qualität nicht 
befördert wird, obwohl dadurch das Kriterium der Allokationseffizienz 
verletzt wird. Erklären läßt sich dies über die Tatsache, daß die Beförde
rungsentscheidung des Arbeitgebers in der geschilderten Situation wert
volle Informationen für den betreffenden Arbeitnehmer sowie für andere 
Arbeitgeber aufdeckt. Wird ein Arbeitnehmer befördert, so erhalten er 
und andere Arbeitgeber die Information, daß der Arbeitnehmer über 
hohe Qualitätseigenschaften verfügt. Ist die Arbeitnehmerqualität nicht 
rein matchspezifisch, so kann der Arbeitnehmer nunmehr unter Wettbe
werbsbedingungen höhere Lohnforderungen beim Arbeitgeber durchset
zen, da er die Möglichkeit zu einem einkommensverbessernden Arbeit
geberwechsel hat, falls der Arbeitgeber den Arbeitnehmer-Forderungen 
nicht nachkommt. Daher wird ein Arbeitgeber unter den geschilderten 
Umständen jede Beförderungsentscheidung anhand eines Kosten-Nutzen- 
Kalküls abwägen und Arbeitnehmer hoher Qualität nur dann auf Stel
len mit entsprechend hohen Anforderungen befördern, wenn die Vorteile 
hieraus durch eine bessere Nutzung der Arbeitnehmerqualität gegenüber 
den Nachteilen in Form höherer Lohnkosten überwiegen.35 Letztlich ist

34V gl. hierzu sowie zu einer kritischen Diskussion B e c k m a n n  (1981 :157); W a l d m a n  (1984b), 
(1989 /90), (1990a); M il g r o m / O st e r  (1987); R ic a r t  i C o s t a  (1988); B e r n h a r d t  (1989), 
(1995); It o h  (1991a: 365); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 364-366); B e r n h a r d t / S c o o n e s  
(1993); P e r r i (1994b), (1995a), (1995b). In P r e n d e r g a s t  (1992b: 575-580) wird hingegen 
gezeigt, daß A rbeitgeber in der geschilderten Situation einen Anreiz haben, manche Arbeitneh
mer höher zu befördern, als es ihrer Befähigung entspricht. Eine derartige Beförderungspolitik 
lohnt sich für den Arbeitgeber, wenn der hieraus resultierende Versicherungseffekt bezüglich 
Arbeitnehmer niedriger Qualität die Nachteile aufgrund der Verletzung des Allokationseffizienz- 
Kriteriums überwiegt.

35Höhere Lohnkosten ergeben sich nicht nur durch die Signalwirkung der Beförderung, sondern
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die Zusammensetzung der Gesamtqualität eines Arbeitnehmers jedoch 
entscheidend dafür, in welcher Schärfe das Allokationsproblem auftritt. 
Beruht die hohe Qualität des Arbeitnehmers vor allem auf der hohen 
Ausprägung derjenigen Komponenten des Arbeitnehmer-Qualitätsvek- 
tors, die zu der Gruppe der arbeitgeberspezifischen Qualitätseigenschaf
ten gehören, so ist eine Verletzung der Allokationseffizienz aus Kosten- 
Nutzen-Erwägungen eher unwahrscheinlich, da der Arbeitgeber eine Ab
wanderung des Arbeitnehmers in diesem Fall kaum zu befürchten hat.36 
Problematisch erscheint das vorgetragene Argument für einen Verstoß 
gegen das Allokationsziel allerdings, wenn man die genauen Konse
quenzen bedenkt, die aus der obigen Annahme asymmetrisch verteilter 
Informationen folgen. Da es einem außenstehenden Arbeitgeber nicht 
möglich ist, die (Gesamt-)Qualität des betrachteten Arbeitnehmers ex
akt zu beurteilen, kann er auf zweierlei Weise einem W in n er ’s curse- 
Effekt37 unterliegen: Zum einen kann er fälschlicherweise davon ausge
hen, daß ein beförderter Arbeitnehmer vor allem aufgrund herausragen
der matchunspezifischer Qualitätseigenschaften hierarchisch aufgestiegen 
ist und diesem daher für den Fall eines Wechsels ein sehr hohes Gehalt 
versprechen. Erfolgt durch den alten Arbeitgeber kein entsprechend ho
hes Gegenangebot,38 so wechselt der umworbene Arbeitnehmer den Ar
beitgeber, und der neue Arbeitgeber muß im nachhinein feststellen, daß 
seine Gehaltsofferte ungerechtfertigt hoch war.
Zum anderen kann ein außenstehender Arbeitgeber sogar dann dem Win
ner’s curse unterliegen, wenn ihm mit Sicherheit bekannt ist, daß der be
trachtete Arbeitnehmer allein matchunspezifische Qualitätskomponenten

auch durch die Tatsache, daß Arbeitnehmer nach der Beförderung eine höhere stellenspezifische 
Produktivität aufweisen; vgl. BERNHARDT (1989:3).

36Zudem ergibt sich auch ein Einfluß durch den Kontextfaktor “Standort eines Unterneh
mens” , da ein Abwerben von Arbeitnehmern in verschiedenen Arbeitsmarktgleichgewichten 
mit unterschiedlich hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. So ist ein Abwerben fähiger Ar
beitnehmer im japanischen Arbeitsmarktgleichgewicht nicht nur wegen der hohen Bedeutung 
betriebsspezifischen Humankapitals weniger wahrscheinlich, sondern mutmaßlich auch aufgrund 
eines impliziten Verhaltenskodex zwischen den verschiedenen Arbeitgebern; vgl. A o k i (1988: 
83); It o h  (1991a: 363).

37Der Winner’s curse-Effekt stammt ursprünglich aus der Auktionstheorie und beschreibt das 
Phänomen, daß Bieter, die in Versteigerungen bei Qualitätsunsicherheit den Zuschlag erhalten, 
oftmals im nachhinein feststellen müssen, daß sie nur deshalb die Auktion “gewonnen” haben, 
weil sie zu hoch geboten hatten; vgl. z.B. K r ä k e l  (1992a: 82-95), (1996a).

38D.h. die Qualität des Arbeitnehmers ist zwar hauptsächlich matchspezifisch, die Gehalts
offerte des anderen Arbeitgebers ist jedoch so hoch, daß sich für den alten Arbeitgeber ein 
Wettbewerb um den Arbeitnehmer nicht lohnt.



116

aufweist, ihm im Gegensatz zum alten Arbeitgeber die Ausprägungen 
dieser Qualitätskomponenten jedoch nicht bekannt sind.39 Zur Verdeut
lichung kann man sich hierzu einen Bietprozeß zwischen einem außen
stehenden und dem aktuellen Arbeitgeber um den betrachteten Arbeit
nehmer vorstellen, wobei dem Arbeitnehmer eine alternative Gehalts
offerte angeboten wird und der aktuelle Arbeitgeber darauf mit einem 
Gegenangebot reagieren kann usw. Solange die Gehaltsofferte die “wah
re” Qualität des Arbeitnehmers noch nicht vollständig reflektiert, wird 
der aktuelle Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Gegenangebot unterbrei
ten. Wenn die Gehaltsofferte aufgrund des Informationsdefizits dagegen 
unangemessen hoch ist, wird von seiten des aktuellen Arbeitgebers kein 
Gegenangebot erfolgen.40 Folglich kann ein außenstehender Arbeitgeber 
in dieser Situation den Arbeitnehmer nur dann abwerben, wenn er dabei 
gleichzeitig einen Verlust realisiert.
Faßt man beide Punkte zum Winner’s curse zusammen,41 läßt sich fest- 
halten, daß aus Sicht eines außenstehenden Arbeitgebers nur ein ver
gleichsweise geringer Anreiz bestehen könnte, Arbeitnehmer unbekann
ter Qualität42 abzuwerben. Antizipiert der aktuelle Arbeitgeber wieder
um diese Bedenken, ergibt sich für diesen auch nur ein geringes Interesse, 
gegen das Allokationsziel zu verstoßen und Arbeitnehmer hoher Qualität 
nicht zu befördern.

1.2 Leistungsanreize

1.2.1 Pfandlösung und Lotterielösung

Im Prinzip lassen sich zwei Möglichkeiten unterscheiden, intertempora
39Vgl. P r e n d e r g a s t  (1992b: 579); P e r r i  (1995b: 79). Zur Grundidee der folgenden Argu

mentation vgl. auch bereits S t i g l i t z  (1985: 137).
40Gegebenenfa!ls verzichtet der aktuelle Arbeitgeber aus Prinzip auf ein Gegenangebot, um 

nicht einen Präzedenzfall für zukünftige Lohnverhandlungen mit anderen Arbeitnehmern zu 
schaffen.

41 Abstrahiert man vom bestehenden Informationsproblem, so wäre die tatsächliche maximale 
Zahlungsbereitschaft der beiden Arbeitgeber für den betrachteten Arbeitnehmer beim ersten 
Punkt (der Arbeitnehmer verfügt auch über matchspezifische Teilqualitäten) unterschiedlich, 
beim zweiten Punkt (der Arbeitnehmer verfügt ausschließlich über matchunspezifische Teilqua
litäten) dagegen identisch.

42Hier wurde von einer Situation mit asymmetrisch verteilten Qualitätsinformationen ausge
gangen. Wie aus der auktionstheoretischen Literatur zum sogenannten Common value model 
bekannt ist, besteht die Winner’s curse-Gefahr jedoch ebenfalls bei symmetrischer Unsicherheit, 
d.h. wenn keiner der Beteiligten die Arbeitnehmerqualität genau einzuschätzen vermag.
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le Leistungsanreize mit Hilfe der Karrierepolitik zu erzeugen.43 Beide 
Möglichkeiten verlangen als implizite Annahme, daß für das Unterneh
men nur eine äußerst geringe Konkurswahrscheinlichkeit gilt bzw. daß 
Arbeitnehmern dauerhaft eine Weiterbeschäftigung garantiert werden 
kann, da der Arbeitnehmer bei beiden Möglichkeiten zunächst einmal 
eine Vorleistung erbringt -  bei der ersten Möglichkeit durch einen parti
ellen Lohnverzicht und bei der zweiten Möglichkeit durch eine besonders 
hohe Arbeitsanstrengung zu Beginn der betrieblichen Karriere.44 
Als erste Möglichkeit könnte der Arbeitgeber Beförderungen anhand des 
Senioritätskriterium s vornehmen,45 wobei Arbeitnehmer zu Beginn ih
rer Karriere Stellen mit einer Entlohnung unterhalb ihres Wertgrenzpro
duktes besetzen und später mit zunehmender Betriebszugehörigkeitsdau
er sukzessive auf höher entlohnte Stellen befördert werden, so daß sie am 
Ende ihrer Karriere Stellen bekleiden, auf denen ihre Entlohnung höher 
als ihr Wertgrenzprodukt ist.46 Auf diese Weise wird in den ersten Peri
oden einer Arbeitnehmerkarriere quasi eine Art Pfand aufgebaut, das in 
späteren Perioden durch die Beförderung auf höher entlohnte Stellen wie
der an den Arbeitnehmer ausgezahlt wird. Eine Anreizwirkung wird hier 
insofern erzielt, als Arbeitnehmer von einer geringeren als der vertraglich 
festgelegten Leistung (d.h. von Shirking) abgehalten werden, da sie an

43Hierbei soll der Meinung von BERTHEL -  “Wird Arbeit lediglich als Mittel zum Gelderwerb 
betrachtet, ohne daß sich weitergehende persönliche Interessen darauf richten, können die mit 
Karrieren verbundenen Änderungen von Arbeitsumständen keinerlei Anreiz ausüben” (B e r t -  
h e l  1991:483) -  nicht gefolgt werden, zumal an anderer Stelle im gleichen Beitrag von B e r t h e l  
darauf hingewiesen wird, daß von ca. 2.500 befragten Führungskräften bei der Frage nach ih
rem Karrieremotiv von der überwiegenden Mehrheit (42 %) ein “höheres Einkommen” genannt 
wurde; vgl. B e r t h e l  (1991:487). Die folgenden Ausführungen enthalten eine rein ökonomische 
Analyse ausschließlich monetärer Leistungsanreize mittels Karrieren. Vgl. zudem M a c L e o d  
(1995: 4).

44Zur Problematisierung dieser impliziten Annahme vgl. Kapitel V  und VI. Zu einer Kombi
nation aus den beiden Möglichkeiten und dem Kontrollansatz von C a l v o /W e l l i s z  (1979) vgl. 
B e llm a n n  (1986a).

45Von einer solchen Senioritätsbeförderung/-entlohnung geht jedoch  auch eine AUokations- 
wirkung aus: Nur Arbeitnehm er, die an einer langfristigen betrieblichen Karriere bei dem betref
fenden A rbeitgeber interessiert sind, werden ein Karriereeinkommen akzeptieren, das zunächst 
niedriger als ihr W ertgrenzprodukt ist, wodurch es zu einer Selbsteinordnung der Arbeitneh
mer bei der Einstellung bezüglich der Qualitätseigenschaft “erwartete Beschäftigungsdauer” 
kom m t; vgl. S a l o p /S a lo p  (1976); E h r e n b e r g /S m it h  (1991: 426). Andersherum argumen
tiert impliziert ein im Zeitablauf steigendes (erwartetes) Karriereeinkommen bei einem bereits 
im Unternehmen befindlichen Arbeitnehm er Anreize zum Verbleiben im Unternehmen; vgl. auch 
K o c h  (1985: 355).

46V gl. hierzu L a z e a r  (1979), (1991: 90-92), (1992a: 14-21); E h r e n b e r g /S m it h  (1991: 425- 
430); M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 189-190). Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem 
LAZEAR-Modell vgl. K n o l l  (1994: 181-193).
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sonsten Gefahr laufen, vor Beendigung ihrer betrieblichen Karriere ent
lassen zu werden47 und dadurch ihr Pfand zu verlieren. Opportunistisches 
Verhalten durch den Arbeitgeber -  der Arbeitnehmer wird trotz guter 
Leistung entlassen, und der Arbeitgeber behält die Pfandzahlung -  kann 
zum Teil aufgrund von drohenden Reputationsverlusten beim Arbeitge
ber sowie durch die Möglichkeit verhindert werden, daß der Arbeitgeber 
sich ex ante dazu verpflichtet, das Pfand nach der Entlassung eines Ar
beitnehmers an einen Dritten (z.B. an die Arbeitslosenversicherung oder 
eine wohltätige Organisation) auszuzahlen.48 Setzt man eine funktionie
rende, mit nicht übermäßig hohen Kosten verbundene Leistungskontrolle 
voraus, so kann der Arbeitgeber durch diese Pfandlösung jedoch nur 
sicherstellen, daß der Arbeitnehmer eine im Arbeitsvertrag zugesicherte 
Mindestleistung erbringt. Ein Arbeitnehmer wird bei solch einer Karrie
repolitik gerade nur so viel leisten, daß er nicht entlassen wird.49 
Ein Ansporn zu einer höheren Leistung ergibt sich dagegen über die zwei
te Möglichkeit der Anreizgestaltung mittels Karrieren -  über Beförde
rungsturniere. Hierbei wird ein Arbeitnehmer nicht automatisch im 
Zeitablauf auf eine höher entlohnte Stelle befördert, sondern nur dann, 
wenn dieser bezüglich eines ex ante bekannten Leistungskriteriums50 
ein besseres Ergebnis als die anderen Arbeitnehmer erzielt hat, die eben
falls Anwärter auf die zu vergebende höher entlohnte Stelle waren.51 Bei

47Alternativ könnte als weniger drastische Maßnahme auch auf eine Entlassung (und damit 
den Verlust betriebsspezifischen Humankapitals) verzichtet und statt dessen ein Beförderungs
stopp für den betreffenden Arbeitnehmer verhängt werden.

48V gl. C a r m ic h a e l  (1989: 78), (1990: 283); D ic k e n s  et al. (1989: 338-339); K n o l l  (1994: 
191). Nicht auszuschließen ist jedoch , daß die dritte Partei m it dem A rbeitgeber eine Koalition 
eingeht und dem  A rbeitgeber eine Seitenzahlung für den Fall verspricht, daß der Arbeitnehmer 
entlassen wird, wodurch sich ein opportunistisches Verhalten für den A rbeitgeber letztend
lich doch wieder lohnt: D er A rbeitgeber gewinnt die Seitenzahlung und die dritte Partei die 
Pfandzahlung abzüglich der Seitenzahlung. V gl. dazu M a c L e o d /M a lc o m s o n  (1988: 850); im 
Zusammenhang m it Team produktion vgl. E s w a r a n /K o t w a l  (1984). Zudem kann der A r
beitgeber das Pfand imm er noch opportunistisch als Drohpotential benutzen, um z.B . vom  
Arbeitnehmer eine höhere als die arbeitsvertraglich zugesicherte Arbeitszeit zu verlangen; vgl. 
D ick e n s  et al. (1989: 339).

49 Allerdings kann es auf diese Weise auch nicht zu einer Uberbeanspruchung der vom Arbeit
nehmer eingesetzten Ressourcen kommen.

60Solch ein Leistungskriterium muß lediglich die Anforderungen erfüllen, daß es eine ordinale 
Bewertung der Arbeitnehmer zuläßt und vom Arbeitnehmer beeinflußbar ist. Ansonsten sind als 
Leistungskriterium ganz unterschiedliche Alternativen denkbar, z.B. ein Arbeits(teil)ergebnis, 
ein Qualifikationserwerb, Pünktlichkeit, geleistete Hilfs- und Kooperationsbereitschaft usw. Zu 
einer ausführlichen Diskussion von Senioritäts- und Leistungskriterium als Beförderungsregeln 
vgl. Unterabschnitt IV.2.5.

51Vgl. zu Beforderungsturnieren bzw. zur Lotterielösung u.a. B e ck m a n n  (1978a), (1984);
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derartigen Beförderungsturnieren hat jeder der beteiligten Arbeitnehmer 
den Anreiz, das beste Leistungsergebnis zu erzielen, um befördert zu wer
den, wodurch üblicherweise von allen Teilnehmern eine höhere als die 
“Normalleistung” realisiert wird. Im Gegensatz zur oben beschriebenen 
Anreizgestaltung kann diese Lösung als eine Art Lotterielösung be
zeichnet werden: Ein Arbeitnehmer besitzt unterschiedliche Möglichkei
ten, in der betrieblichen Hierarchie aufzusteigen, d.h. es existiert ex ante 
eine Fülle unterschiedlicher Karrierepfade für ihn. Ein Aufstieg auf ei
ne höhere Hierarchieebene als Ergebnis eines gewonnenen Beförderungs
turniers ist mit einem aktuellen Einkommenszuwachs und der zusätzli
chen Option verbunden, als nächstes an höher dotierten Beförderungs
turnieren teilnehmen zu dürfen. Letztlich stellt die betriebliche Karrie
re für einen Arbeitnehmer somit eine Lotterie im Sinne des Bernoulli- 
Prinzips dar, bei der er mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit ver
schiedene Karrierepfade “gewinnen” kann, die wiederum zu unterschied
lichen Barwerten für das Arbeitnehmer-Karriereeinkommen führen. Die 
Anreizwirkung ist dadurch gegeben, daß ein Arbeitnehmer die Gewinn
wahrscheinlichkeiten der Lotterie durch seine Leistung direkt beeinflus
sen kann. Man kann sich hierbei in Anlehnung an die Principal-Agent- 
Theorie formal für die Karrierelotterie eine durch den Arbeitseinsatz des 
Arbeitnehmers bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung über die verschie
denen erreichbaren Einkommensbarwerte vorstellen, wobei Verteilungen 
mit höherem Arbeitseinsatz solche mit geringerem Arbeitseinsatz sto
chastisch dominieren.52

1.2.2 Problem e bei der Anreizgestaltung

Allerdings sind auch hinsichtlich des Anreizziels von der Karrierepolitik 
einige Besonderheiten zu beachten. Beispielsweise ist vom Arbeitgeber 
zu bedenken, daß Karriereanreize mittels der Lotterielösung für Arbeit
nehmer mit zunehmendem Alter bzw. mit zunehmendem betrieblichen 
Aufstieg immer geringer werden, da diese Arbeitnehmer dann nur noch 
wenige Beförderungsturniere gewinnen können,53 wodurch der verblei
L a z e a r /R o s e n  (1981); H ü b le r  (1985:51-54); R o s e n  (1986); E h r e n b e r g /S m it h  (1991:431- 
433); I t o h  (1991a: 366-368).

52Vgl. zum Begriff der stochastischen Dominanz (ersten Grades) H a d a r /R u s s e l l  (1971).
53Zudem ist zu vermuten, daß der Karrierewettbewerb mit steigender Hierarchiestufe immer
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bende Wert ihrer Karrierelotterien vergleichsweise gering ist.54 Diesem 
könnte zum einen dadurch entgegengewirkt werden, daß die Einkom
menszuwächse aus dem Gewinn von Beförderungsturnieren auf höheren 
Hierarchieebenen überproportional ansteigen.55 Auf diese Weise könnte 
einem geringen Lotteriewert aufgrund einer niedrigen Anzahl der potenti
ellen “Preise” durch eine Erhöhung der “Preise” begegnet werden. Letzt
lich steigen hierdurch nicht nur die Karriereanreize für Arbeitnehmer auf 
oberen Hierarchiestufen, sondern auch für diejenigen Arbeitnehmer auf 
niedrigeren Hierarchiestufen, die die Möglichkeit haben, später einmal in 
die Spitze der betrieblichen Hierarchie aufzusteigen.
Zum anderen besteht für den Arbeitgeber auch prinzipiell die Möglich
keit, zur Anreizgestaltung eine optimale Mischung aus impliziten 
Karriereanreizen56 und direkten monetären Anreizen (z.B. Bonus- oder 
Prämienzahlungen) zu wählen.57 Solch ein optimaler Anreiz-Mix würde 
im Falle älterer Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmer auf oberen Hierar
chiestufen überwiegend aus direkten monetären Anreizen bestehen, um 
“Endspieleffekte” (SCHAUENBERG 1991a: 348) zu verhindern.58 
Denkbar ist auch noch eine weitere Möglichkeit, über die betriebliche 
Karrierepolitik Leistungsanreize für ältere Arbeitnehmer bzw. Arbeit
nehmer auf oberen Hierarchiestufen zu gestalten. Beförderungen als eine 
Art “positive Sanktion” führen bei diesen Arbeitnehmern zwar zu keiner

härter wird, da schlechtere Arbeitnehmer bereits in unteren Beförderungsturnieren ausscheiden, 
so daß auf den obersten Hierarchiestufen nur noch die besten Arbeitnehmer um knappe Stellen 
konkurrieren.

54Vgl. R o s e n  (1986: 701), (1988b: 61-62), (1992: 201); O h a s h i /M a t s u s h ig e  (1994: 146).
55Zu dieser Lösung vgl. R osen  (1986), (1992: 203-205). Zu einem möglichen empirischen 

Hinweis auf die praktische Umsetzung dieser Idee vgl. B is p in c k  (1993: 769). Zur empirischen 
Evidenz der RosEN -Lösung in Firmenstudien vgl. die zu Beginn von Unterabschnitt IV .2.5.2.1 
angeführten Befunde, insbesondere B a k e r / G ib b s /H o l m s t r ö m  (1994a: 904-906).

56Da zukünftige Karriereversprechen nicht arbeitsvertraglich kontrahiert werden, können sie -  
im Gegensatz zu direkten monetären Anreizinstrumenten, für die häufig eine explizite Regelung 
gewählt wird -  als implizites Anreizinstrument bezeichnet werden.

57Vgl. B a k e r /J e n s e n /M u r p h y  (1988: 601); G ib b o n s /M u r p h y  (1992); I t o h  (1991a: 360); 
M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 266); B r o w n  (1994: 223-224, 228); aber auch den empirischen 
Befund von G ib b s  (1995).

58Vgl. M i l g r o m /R o b e r t s  (1992:266). Dieses schließt jedoch nicht aus, Arbeitnehmer, deren 
Entscheidungen zu langfristigen Konsequenzen führen, zum Teil auch anhand von Erfolgsgrößen 
zu entlohnen, die erst nach ihrem Ausscheiden aus der Unternehmung realisiert werden, um so 
Endspieleffekte zu verhindern; vgl. dazu S c h a u e n b e r g  (1991a: 348). Vgl. auch die Ausführun
gen zur Unterstützung der “second career” eines japanischen Arbeitnehmers durch den bis
herigen Arbeitgeber in Unterabschnitt II.1.4 im Zusammenhang mit der Studie von R e b ic k  
(1995).
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wesentlichen Leistungssteigerung mehr, gleiches gilt für Degradierungen59 
als eine Form von “negativer Sanktion” jedoch nicht. Der Arbeitgeber 
kann beispielsweise älteren bzw. hierarchisch hochgestellten Arbeitneh
mern damit drohen, sie zu degradieren, d.h. auf eine schlechter bezahlte, 
hierarchisch niedrigere Stelle zu versetzen, falls sie bestimmte vorgegebe
ne Leistungsstandards nicht erfüllen. Auf diese Weise kann der Arbeitge
ber zumindest eine ex ante fixierte Mindestleistung bei den Arbeitneh
mern sicherstellen.60
Neben dem Individualfaktor “Alter” hat ein Arbeitgeber bei der An
reizgestaltung mittels Karrieren auch die Kontextfaktoren “Unterneh
mensgröße” und “Unternehmenswachstum” zu beachten. Bei sehr we
nigen Hierarchiestufen bzw. einer Schrumpfung des Unternehmens ist 
die Anzahl der zu gewinnenden Beförderungsturniere für Arbeitnehmer 
tendenziell nur noch gering. Auch diesem könnte analog zur obigen Argu
mentation mit Hilfe überproportionaler Einkommenszuwächse auf obe
ren Hierarchiestufen sowie unterstützend durch direkte monetäre Anreize 
entgegengewirkt werden.
Ein zusätzliches Problem ergibt sich, wenn Arbeitnehmer verschiedene 
Teiltätigkeiten zugleich oder Tätigkeiten, die in unterschiedlichen Di
mensionen (z.B. Quantität und Qualität eines Arbeitsergebnisses) ökono
misch bedeutsam sind, versehen und einen diskretionären Entscheidungs
spielraum darüber haben, wie sie ihre Arbeitszeit auf die verschiedenen 
Teiltätigkeiten bzw. Dimensionen aufteilen.61 In diesem Fall ist es für den

59Degradierungen lassen sich im Prinzip auf alle Arbeitnehmer und damit als allgemeines In
strument der betrieblichen Karrierepolitik anwenden, wenngleich empirisch gesehen Degradie
rungen nur relativ selten vorgenommen werden; vgl. z.B. B a k e r /G ib b s /H o lm s t r ö m  (1994a: 
916). Zu Degradierungen ( “stick” ) als Pendant zu Beförderungen ( “carrot” ) vgl. Unterabschnitt 
IV.2.2.1 sowie die dort angegebene Literatur.

60Eine über ein bestimmtes Mindestmaß reichende Leistungssteigerung ließe sich nur in Aus
nahmefällen realisieren. Z.B. könnte im Falle einer Unternehmensschrumpfung, die auf der Stufe 
i zu einem Wegfall von Stellen führt, eine Variante eines Beforderungsturniers -  eine Art Degra- 
dierungstumier -  durchgeführt werden. Dabei wird anhand der Leistungen der Arbeitnehmer 
der Stufe i entschieden, wer seine Stelle behalten kann und wer als Turnierverlierer auf eine 
niedrigere Stufe j  ( j  < i) degradiert wird. Hierbei kommt es analog zu Beförderungsturnie- 
ren bei allen Arbeitnehmern der Stufe t zu einer Leistungssteigerung, da jeder versucht, sich 
gegen seine Konkurrenten durchzusetzen. Allerdings sind negative Anreizeffekte in solchen Si
tuationen nicht auszuschließen. Beispielsweise verringern sich durch den Stellenabbau allgemein 
die Leistungsanreize für Arbeitnehmer auf niedrigen Hierarchiestufen, und zudem könnte die 
Konkurrenzsituation zu schädlichen Wettbewerbswirkungen (Influence activities, Mobbing, Sa
botage) zwischen den Arbeitnehmern der Stufe i führen; vgl. zum letzten Punkt Unterabschnitt 
IV.2.5.2.

61Vgl. H o lm s t r ö m /M i lg r o m  (1991); I t o h  (1991a: 355); W a g e n h o fe r  (1996).



122

Arbeitgeber schwierig, das geeignete Leistungskriterium auszuwählen, 
von dem die zukünftige Beförderungsentscheidung abhängen soll. Er 
könnte beispielsweise diejenige Teiltätigkeit bzw. Dimension wählen, die 
von ihm am besten zu beobachten ist. Dieses könnte jedoch dann zu 
der Konsequenz führen, daß ein Arbeitnehmer sich für eine Zeitalloka
tion entscheidet, die für den Arbeitgeber unvorteilhaft ist, weil er sich 
nur noch um die Teiltätigkeit bzw. Dimension kümmert, von der seine 
potentielle Beförderung abhängt.62

1.3 Zielbeziehungen

1.3.1 Zielkonflikt zwischen Allokations- und Anreizziel

Insgesamt gesehen läßt sich feststellen, daß zwischen dem Allokations
und dem Anreizziel der Karrierepolitik partiell Zielkonflikte bestehen 
können, was sich anhand weniger Beispiele zeigen läßt.63 Die ersten Bei
spiele betreffen den Aspekt, wer befördert wird: Wenn aus Anreizge
sichtspunkten derjenige Arbeitnehmer auf eine vakante Stelle der Hier
archiestufe i + 1 befördert wird, der auf der Stufe i die höchste Lei
stung erbracht hat, so wird gegen das Allokationsziel verstoßen, falls 
dieser Arbeitnehmer nicht der Stellenanwärter mit dem höchsten Lei- 
stungspotential für die Stufe i +1 ist.64
Eine ähnliche Argumentation liegt dem sogenannten Peter-Prinzip zu
grunde, wonach jeder Arbeitnehmer so lange befördert wird, bis er die 
Stufe seiner Inkompetenz erreicht hat.65 Den Ausgangspunkt des P e t e r -

62Dieses Problem der Zeitallokation durch Arbeitnehmer mit diskretionärem Entscheidungs
spielraum soll im Rahmen der Influence activities-Debatte in Unterabschnitt IV.2.5.2.4 noch 
genauer diskutiert werden.

63V gl. allerdings auch die empirische Studie von G ibbs (1995).
64V gl. B a k e r / J e n sen / M u r p h y  (1988: 602-604); O ’ F l a h e r t y / S io w  (1991: 402); M il-  

g r o m / R o b e r t s  (1992: 375). Ein Spezialfall ergibt sich hier im Zusam menhang m it dem  In
dividualfaktor “Alter” : V or dem  Hintergrund des Allokationsziels müßte aus rein humankapi
taltheoretischer Betrachtung ceteris paribus der jüngste Arbeitnehm er befördert werden. Dieser 
ist aber nicht zwangsläufig der Arbeitnehm er m it dem höchsten Arbeitsergebnis au f der Stufe
t.

65V gl. P e t e r /H ull  (1969: 26-27); W ic h e r  (1987); B a k e r / J e n sen / M u r p h y  (1988: 602). 
Zu einer inform ationsökonomischen Erklärung des PETER-Prinzips vgl. P r e n d e r g a s t  (1992b); 
B e r n h a r d t  (1995). Eine weitere inform ationsökonomische Erklärung für das PETER-Prinzip 
ist eventuell über A k e r l o f s  M odell vom  Rattenrennen (vgl. A k e r l o f  1976) möglich, bei dem 
unter asymmetrischer Informationsverteilung Arbeitnehm er jeweils ein höheres Aktivitätsni
veau wählen, als jenes, das vor dem  Hintergrund ihrer individuellen Qualität effizient wäre. Als 
Ergebnis entsteht au f diese Weise ein separierendes Gleichgewicht, bei dem  alle Arbeitnehmer 
(bis auf jene, die über die geringste Qualität verfügen) jeweils eine zu hohe Arbeitsanstrengung
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Prinzips bildet die Überlegung, daß entlang einer Aufstiegsleiter die An
forderungen an die absolute Qualität eines Stelleninhabers steigen und 
daß jeder Arbeitnehmer nach einem bestimmten Zeitraum als Belohnung 
auf die nächsthöhere Stelle der Aufstiegsleiter befördert wird, sofern er 
auf der aktuellen Stelle erfolgreich gearbeitet hat. Durch diese Beförde
rungsregel tritt zwangsläufig der Fall ein, daß die letzte Beförderung eines 
Arbeitnehmers innerhalb seiner betrieblichen Karriere diesen einer Stelle 
zuweist, deren Anforderungen er nicht mehr gerecht wird. Ein weiterer 
Aufstieg erfolgt nach der Beförderungsregel nicht, da der betreffende Mit
arbeiter auf der Stufe seiner Inkompetenz keine Erfolge aufweist. Sofern 
keine Degradierungen vom Arbeitgeber vorgenommen werden, landet je
der Arbeitnehmer am Ende seiner betrieblichen Karriere genau auf der 
Stufe seiner Inkompetenz. Dennoch kann nach P e t e r  eine Unterneh
mung unter diesen Umständen überlebensfähig bleiben, da als wichtige 
Leistungsträger all jene Arbeitnehmer verbleiben, die noch nicht die Stu
fe ihrer Inkompetenz erreicht haben.66

Ein Zielkonflikt kann auch durch den Quereinstieg eines externen Be
werbers in eine betriebliche Hierarchie entstehen.67 Wenn vor dem Hin
tergrund des Allokations- und Matchingziels eine Stellenbesetzung durch 
einen externen Bewerber rational erscheint, so gehen ab Bekanntwer
den dieser Tatsache sämtliche (kurz- bis mittelfristigen) Karriereanreize 
für die entsprechenden internen Bewerber verloren, möglicherweise auf
grund des Signalcharakters der Arbeitgeberentscheidung sogar ein Teil 
der langfristigen Karriereanreize für Arbeitnehmer auf unteren Hierar
chierängen. Ein negativer Anreizeffekt entsteht für diese Arbeitnehmer 
zudem dadurch, daß aufgrund der Wahl eines externen Bewerbers kei
ne Kettenreaktion aus verschiedenen Vakanzen auf den unteren Rängen 
mehr ausgelöst wird.

wählen. Bezogen auf Beförderungen und das PETER-Prinzip ließe sich hieraus eine Selbstselekti
on der Arbeitnehmer auf unterschiedliche Hierarchieebenen ableiten, wobei jeder Arbeitnehmer 
auf seiner Stufe -  bezogen auf seine Qualität -  jedoch eine ineffizient hohe Arbeitsanstrengung 
wählt. Läßt sich eine zu niedrige Qualität (Leistungsfähigkeit) zum Teil durch eine überaus ho
he Arbeitsanstrengung (Leistungsbereitschaft) substituieren, dann ist n«w;h diesem Ansatz auch 
erklärbar, warum die inkompetenten Arbeitnehmer nicht wieder degradiert werden.

66Vgl. P e t e r / H u l l  (1969: 27).
67Vgl. u.a. I t o h  (1991a: 363); M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 366). Weitere Fragen im Zusam

menhang mit dem Quereinstieg von Arbeitnehmern, die auch Anreizaspekte betreffen, sollen in 
Unterabschnitt IV. 1.1 diskutiert werden.
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Ein anderes Beispiel betrifft den Aspekt, wann befördert wird:68 Aus 
Allokationsgründen mag es sinnvoll sein, Arbeitnehmer, deren hohe ab
solute Qualität sehr frühzeitig erkannt wurde, möglichst schnell in die 
Hierarchiespitze zu befördern. Aus Anreizgesichtspunkten wäre eine der
artige Beförderungspolitik jedoch nicht ratsam, da auf diese Weise die 
Karriereanreize für die betreffenden Arbeitnehmer sehr schnell verloren
gehen würden. Negative Anreizeffekte könnten sich durch eine frühzeitige 
Unterscheidung von Arbeitnehmern unterschiedlichen Karrierepotentials 
auch für diejenigen Arbeitnehmer ergeben, die zur gleichen Eintrittsko
horte wie die “Frühstarter” gehören, jedoch nicht frühzeitig befördert 
wurden.69

Zudem besteht zwischen dem Allokations- und dem Anreizziel ein 
inhärentes Zeitinkonsistenzproblem  besteht.70 Zu einem Ex-ante- 
Zeitpunkt, an dem der Arbeitgeber seine betriebliche Karrierepolitik 
festlegt, sind sowohl Allokations- als auch Anreizziel für den Arbeit
geber relevant. Er wird die Regeln für den betrieblichen Aufstieg der 
Arbeitnehmer so wählen, daß ein möglichst guter Kompromiß zwischen 
Anreiz- und Selektionswirkung des Karrierewettbewerbs erreicht wird. 
Zu einem Ex-post-Zeitpunkt unmittelbar vor einer konkreten Personal
auswahlentscheidung ist für den Arbeitgeber jedoch strenggenommen nur 
noch das Allokations- und Matchingziel von Interesse. Er wird denjeni
gen Arbeitnehmer auswählen, der am besten auf die vakante Stelle paßt. 
Dieser Arbeitnehmer muß jedoch nicht zwangsläufig derjenige sein, der 
in der Vergangenheit die besten Leistungsergebnisse erzielt hat. Antizi
pieren die Arbeitnehmer dieses mögliche zeitinkonsistente Verhalten des 
Arbeitgebers, so verringert sich dadurch die Anreizwirkung der betrieb
lichen Karrierepolitik. Allein schon aus diesem Grund kann es für einen 
Arbeitgeber rational sein, sich bereits zu einem Ex-ante-Zeitpunkt an ein 
bestimmtes Karrieresystem mit allgemein überprüfbaren Beförderungs
regeln zu binden.

68Vgl. zu dieser Argumentation die in III.1.2 diskutierte Anreizproblematik abnehmender 
Leistungsanreize aufgrund eines hierarchischen Aufstiegs im Zusammenhang mit R o se n  (1986).

69Vgl. hierzu u.a. T h o m p s o n /K ir k h a m /D ix o n  (1985: 27); I t o h  (1991a: 368).
70Vgl. zu diesem Zeitinkonsistenzproblem M i l g r o m /R o b e r t s  (1988: S175-S176); W a ld m a n

(1991).
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1.3.2 Zur U nverzichtbarkeit von Karriereanreizen71

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, daß einerseits Ziel
konflikte zwischen Allokations- und Anreizziel bezüglich Beförderun
gen bestehen, andererseits jedoch das Allokationsziel untrennbar mit 
Beförderungs-, Versetzungs- und Degradierungsentscheidungen des Ar
beitgebers verbunden ist. Abschließend stellt sich daher die Frage, warum 
die Karrierepolitik dann nicht ausschließlich dem Allokationsziel dienen 
soll, während das Anreizziel hingegen über andere Mittel (z.B. direkte 
monetäre Anreize) zu erreichen versucht wird.72 Es lassen sich jedoch 
verschiedene Gründe nennen, warum es rational erscheint, auch das An
reizziel mittels Karrierepolitik zu verwirklichen.
Direkte monetäre Anreizmechanismen wie z.B. Prämiensysteme sind oft
mals (gerichtlich) nicht durchsetzbar, wenn die Entlohnungsbemes
sungsgrundlage nicht durch eine dritte Partei nachprüfbar73 ist.74 In sol
chen Fällen ist die Gefahr opportunistischen Arbeitgeberverhaltens nicht 
auszuschließen, da der Arbeitgeber Lohnkosten einsparen kann, indem er 
entgegen seiner tatsächlichen Beobachtung eine schlechte Arbeitnehmer
leistung behauptet und dem Arbeitnehmer daraufhin eine hohe Entloh
nung vorenthält. Beförderungsturniere würden in solch einer Situation 
als Anreizinstrument hingegen nicht versagen. Wenn die Entlohnung an 
Stellen und nicht an Personen geknüpft ist und der Arbeitgeber sich 
selbst glaubhaft binden kann, vakante Stellen weder zeitweilig unbesetzt 
zu lassen noch zu streichen, so sind Beförderungsturniere selbst in den 
Fällen durchsetzbar, in denen die Leistung der Arbeitnehmer nicht durch 
eine dritte Partei kontrollierbar ist: Der Arbeitgeber kann wegen der 
stellenbezogenen Entlohnung durch eine bewußte Fehlbeurteilung von 
Arbeitnehmern keine Lohnkosten einsparen, so daß von seiner Seite aus

71 Vgl. zu den folgenden Argumenten auch K r ä k e l  (1996b).

72Vgl. M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 370).
73Die Problematik, die sich aus von dritter Seite nicht nachprüfbaren Arbeitsleistungen ergibt, 

wird in Unterabschnitt IV.2.5.2.4 noch genauer diskutiert.
74Vgl. u.a. M a lc o m s o n  (1984); F a ir b u r n /M a lc o m s o n  (1994: 683-684). Hierbei handelt 

es sich um eines der Hauptargumente, das für Beforderungen/Beförderungsturniere als Anreiz
instrument in der Literatur angeführt wird. Daher sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß 
dieses Argument in der einen oder anderen Variante im weiteren Verlauf der Arbeit noch mehr
fach verwendet wird (und auch an anderer Stelle bereits verwendet wurde); vgl. z.B. die Un
terabschnitte II.1.4 und IV.2.5. Strenggenommen gilt das Argument auch allgemein für relative 
Leistungsturniere mit einer fest vorgegebenen Turnierpreisstruktur, so daß Entlohnungsfragen 
theoretisch von Allokationsfragen getrennt werden könnten.



126

nichts dagegen spricht, den Arbeitnehmer mit der höchsten Leistung zum 
Gewinner des Beförderungsturniers zu erklären.75
Eine stellenbezogene Entlohnung kann insgesamt aus drei Gründen 
als Ausgangspunkt für eine Anreizgestaltung mittels Karrieren angese
hen werden. (1) Zum einen bildet eine stellenbezogene Entlohnungsstruk
tur großenteils eine gegebene Kontextbedingung für die Karrierepolitik,76 
wodurch Beförderungen als Anreizinstrument der oben erläuterte Durch- 
setzbarkeitsvorteil zukommt.
(2) Zum anderen ist bei einer gegebenen rigiden Entlohnungsstruktur 
strenggenommen eine Belohnung in Form einer Einkommenserhöhung 
nicht mehr über direkte Anreize, sondern nur noch über eine Beförderung 
auf eine höher dotierte Stelle möglich.77
(3) Schließlich zeigt das Modell von M acL eod /M alcom son  (1988), daß 
Situationen vorstellbar sind, in denen gerade durch die Wahl eines stel
lenbezogenen, hierarchisch gestaffelten Lohnsystems A nreiz- und A l
lokationsproblem e gleichzeitig gelöst werden können.78 Gegeben sei 
wiederum der Fall, daß eine direkte leistungsbezogene Entlohnung (ge
richtlich) nicht durchsetzbar ist, da von einer dritten Partei nicht über
prüft werden kann, ob der Arbeitnehmer die zugesicherte Leistung erfüllt 
hat. Zusätzlich sei angenommen, daß die individuelle Arbeitnehmerqua
lität nur dem entsprechenden Arbeitnehmer bekannt ist, der Arbeitgeber 
jedoch die Möglichkeit hat festzustellen, ob ein Arbeitnehmer a) den Lei
stungsstandard, der an seine Stelle geknüpft ist, erfüllt, b) nicht erfüllt

75Im Gegenteil: Wenn der Arbeitgeber die Arbeitnehmerqualitäten nicht vollständig kennt und 
die vergangene Leistung als wenigstens minimal zuverlässiger Indikator für die Leistungsfähig
keit eines Arbeitnehmers auf höheren Hierarchiestufen angesehen werden kann, wird der Ar
beitgeber aus Eigeninteresse eine leistungsunabhängige Stellenbesetzung vermeiden.

76Vgl. z.B. S p ile rm a n  (1986: 71). Zum Teil sind Arbeitsmarktsegmente von Nichtfuhrungs- 
kräften so stark durch die Tarifparteien reguliert, daß eine Lohndifferenzierung zwischen Ar
beitnehmern nach Leistung nur noch schwer möglich ist; vgl. z.B. M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 
367). Eine stellenorientierte Entlohnung bietet sich zudem an, wenn Produktivität -  wie im 
Arbeitsplatzwettbewerbsmodell von T h u r o w  (1975), (1978) -  hauptsächlich die Eigenschaft 
einer bestimmten Stelle und nicht einer Person ist. Allgemein ist eine stellenbezogene Entloh
nung von Vorteil, wenn Meßprobleme hinsichtlich der individuellen Leistung und/oder Qualität 
von Arbeitnehmern bestehen, individuelle Lohnverhandlungen zu kostenintensiv wären oder die 
Gefahr kontraproduktiver Beeinflussungsaktivitäten von Arbeitnehmern sehr hoch ist; vgl. M il 
g r o m /R o b e r t s  (1992: 369-370). Letztlich ist eine fest vorgegebene hierarchische Lohnstruktur 
auch eine Voraussetzung für das Abhalten von Beforderungsturnieren, da die Arbeitnehmer für 
die Kalkulation ihrer optimalen Leistung den Einkommenszuwachs kennen müssen, der durch 
den Gewinn eines solchen Turniers als “Preis” erzielbar ist.

77Vgl. B a k e r /J e n s e n /M u r p h y  (1988: 599); B a k e r  (1990: 51).
78Vgl. auch A o k i (1988:79-80); I t o h  (1991a: 370-371); M i l g r o m /R o b e r t s  (1992:371-375).
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oder c) übererfüllt.
Für diese Annahmen läßt sich als Ergebnis zeigen, daß der Arbeitgeber 
eine Karrierepolitik wählen kann, bei der ein Arbeitnehmer in der Folge
periode im Falle von a) auf der bisherigen Stelle weiterbeschäftigt wird, 
bei b) der Arbeitnehmer ausgezahlt und degradiert bzw. entlassen wird 
und bei c) der Arbeitnehmer auf eine anspruchsvollere, höher dotierte 
Stelle befördert wird, so daß letztlich sowohl Leistungsanreize erzeugt 
werden als auch eine Arbeitnehmerselektion erreicht wird. Jeder Arbeit
nehmer wird dabei grundsätzlich pro Periode den seiner Stelle zugewie
senen Lohn erhalten, was vor Gericht durchsetzbar ist. Diesem Ergebnis 
liegt im Kern die Idee einer Selbstselektion der Arbeitnehmer zugrunde: 
Bei einer geeigneten Gestaltung der hierarchischen Lohnstruktur79 gelingt 
es einem Arbeitgeber, daß ein Arbeitnehmer den seiner Stelle zugewie
senen Leistungsstandard genau erfüllt, sofern er durch die nächsthöhere 
Stelle überfordert wäre. Zu einer Untererfüllung kommt es nicht, da ein 
Arbeitnehmer daraufhin hierarchisch zurückgestuft bzw. entlassen wer
den würde. Vorteilhafter wäre es dann für ihn gewesen, zuvor erst gar 
nicht die überdurchschnittliche Leistung zu erbringen, aufgrund derer er 
die aktuelle Stelle mit den vergleichsweise hohen Anforderungen zuge
wiesen bekam. Sofern ein Arbeitnehmer durch die nächsthöhere Stelle 
jedoch nicht überfordert wäre, kommt es zu einer Übererfüllung des Lei
stungsstandards durch den Arbeitnehmer auf seiner aktuellen Stelle, und 
der Arbeitnehmer wird befördert. Letztlich wird jeder Arbeitnehmer so 
lange befördert, bis er auf der seinen Fähigkeiten entsprechenden Stelle 
angelangt ist.
Das Ergebnis von M a c L e o d / M a l c o m s o n  (1988) läßt sich in der 
Weise interpretieren, daß hier ein modifiziertes PETER-Prinzip wirkt:80 
Zwischen Anreiz- und Allokationsziel besteht dabei kein Zielkonflikt 
mehr, der beim ursprünglichen PETER-Prinzip noch in einer ineffizienten 
Arbeitnehmer-Allokation mündete. Statt dessen wird sich hier jeder Ar
beitnehmer über die Zeit hinweg in das gegebene Stellengefüge mit den 
korrespondierenden Anforderungen und Entlohnungen selbst einordnen, 
wodurch das Allokationsproblem des Arbeitgebers gelöst wird. Das An

79U.a. wird der Lohn eines Arbeitnehmers zu Beginn seiner Karriere unterhalb seines Wert- 
grenzprodukts liegen, bis er die seinen Fähigkeiten entsprechende Stelle erhält.

80Vgl. M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 374).
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reizproblem wird in dem Sinne gelöst, daß es sich für einen Arbeitnehmer 
nicht lohnt, den geforderten Leistungsstandard zu unterschreiten, sobald 
er die für ihn geeignete Stelle erreicht hat.81
Das Modell von MacLeod/M alcomson (1988) läßt sich zum Teil je
doch auch kritisieren. Es gibt verschiedene Gründe, warum die beschrie
bene Karrierepolitik mutmaßlich nicht eine allgemeingültige, in jeder Si
tuation optimale Karrierepolitik für den Arbeitgeber darstellt: In der 
Realität dürfte die Annahme, daß in der nächsten Periode genau die 
nächsthöhere Stelle zur Beförderung eines Arbeitnehmers, der seinen 
Standard übererfüllt hat, vakant ist bzw. neu geschaffen wird, nicht 
immer gegeben sein. Zudem wird die eigentliche Moral hazard- oder 
Anreiz-Problematik (der Principal-Agent-Theorie) in dem Modell von 
MacLeod/M alcomson (1988) ausgeblendet: Das Arbeitsergebnis ei
nes Arbeitnehmers hängt hier von Arbeitseinsatz und Qualität des Ar
beitnehmers ab, wobei die Qualität aus Sicht des Arbeitgebers stocha
stisch ist. Dadurch ist ein direkter Rückschluß vom Ergebnis auf den 
Arbeitseinsatz des Arbeitnehmers nicht mehr möglich. Dennoch spiegelt 
das Ergebnis ausschließlich Informationen über den individuellen Arbeit
nehmer wieder, was bei der ursprünglichen Moral hazard-Problematik, 
bei der das Arbeitsergebnis vom Arbeitseinsatz des Arbeitnehmers und 
einer exogenen unbeobachtbaren Störgröße abhängt, nicht der Fall ist. 
Zudem wird von Milgrom/R oberts (1992: 375) einschränkend darauf 
verwiesen, daß die Modellergebnisse unter der Annahme hergeleitet wur
den, daß die Qualität eines Arbeitnehmers lediglich eine eindimensionale 
Größe darstellt.
Noch weitere Argumente sprechen dafür, daß die Verwendung der be
trieblichen Karrierepolitik als Allokations- und Anreizinstrument aus Ar
beitgebersicht rational erscheint. Zunächst einmal ist zu bedenken,82 daß 
für das Allokationsziel eines Karrieresystems ein Indikator für die Lei
stungsfähigkeit bzw . Qualität eines Arbeitnehmers benötigt wird 
und Leistungsergebnisse eines Arbeitnehmers -  insbesondere die auf sei

81Opportunistisches Verhalten des Arbeitgebers -  der Arbeitnehmer wird trotz Übererfüllung 
des Leistungsstandards degradiert bzw. entlassen -  ist wiederum nicht zu befürchten, falls die 
vakante Stelle auf der höheren Ebene zwingend besetzt werden muß, da die Entlohnung an 
die Stelle geknüpft ist und der Arbeitgeber durch sein opportunistisches Verhalten daher keine 
Lohnkosten einsparen kann.

82Vgl. zu den meisten der folgenden Argumente It o h  (1991a: 353-360).
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ner aktuellen Stelle -  hierbei (trotz der anfangs geäußerten Bedenken) 
einen möglichen verläßlichen Indikator für das Potential eines Arbeitneh
mers darstellen.83 In diesem Sinne würden -  ähnlich wie im Modell von 
MacLeod/M alcomson (1988) -  statt eines Zielkonfliktes Allokations
und Anreizziel miteinander einhergehen und gemeinsam von der ein
gangs geschilderten Informationsakkumulation profitieren: Leistungsin
formationen sowie Informationen über das Leistungspotential eines Ar
beitnehmers könnten dann im Zeitablauf zusammen gesammelt und vom 
Arbeitgeber für Beförderungsentscheidungen verwendet werden.

Zudem wird ein wesentlicher Vorteil einer Anreizgestaltung über Beförde
rungen in der vergleichsweise großen Zeitspanne zwischen Lei
stung und Belohnung gesehen. Anders als bei einer direkten leistungs
abhängigen Entlohnung, die z.B. monatlich gezahlt wird, erfolgt eine 
Belohnung in Form einer Beförderung üblicherweise nur nach einigen 
Jahre. Dadurch können vom Arbeitgeber vergleichsweise viele Informa
tionen über den Arbeitnehmer gesammelt werden, was statistisch gese
hen eine relativ gute Leistungs(potential)beurteilung erlaubt und zum 
Teil auch das Problem verschiedener Teiltätigkeiten bzw. Tätigkeitsdi
mensionen zu entschärfen vermag. Hinzu kommt, daß oftmals die Aus
wirkungen von Arbeitnehmerentscheidungen nur langfristig zu beobach
ten sind, wodurch sich sogar die Notwendigkeit einer langfristigen Be
wertung ergibt. Außerdem wird durch eine langfristige Anreizgestaltung 
verhindert, daß Arbeitnehmer nur an kurzfristigen Leistungserfolgen ori
entiert sind. Beispielsweise können über Beförderungen langfristig Anrei
ze für den Erwerb betriebsspezifischen Humankapitals gestaltet werden. 
Werden Vorgesetzteninformationen vom Arbeitgeber für seine Beförde
rungsentscheidungen verwendet, so führen Beförderungen als langfristi
ges Anreizinstrument mutmaßlich zu einer geringeren Kollusionsgefahr 
zwischen Vorgesetzten und Arbeitnehmern als eine direkte leistungs
abhängige Entlohnung, da während der nun längeren Beurteilungsphase 
auch andere Faktoren als die Empfehlung durch den Vorgesetzten in die 
Beförderungsentscheidung miteinfließen. Dadurch wird es für den Arbeit
nehmer schwierig zu überprüfen, welchen Einfluß letztlich der Vorgesetzte 
auf das Beförderungsergebnis hatte, was wiederum eine Absprache zwi-

E3V gl. dazu auch B a k e r /G ib b s /H o lm s t r ö m  (1994b: 952-953).
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sehen Vorgesetztem und Arbeitnehmer instabil werden läßt.84 Aufgrund 
der relativ langen Beurteilungsphase bei Beförderungen wird zudem die 
Urteilsfähigkeit von Vorgesetzten besser überprüfbar, wenn ein Arbeit
nehmer vor der Beförderungsentscheidung verschiedene Tätigkeiten ver
sehen hat und von verschiedenen Vorgesetzten beurteilt worden ist. 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß zwischen dem Anreiz- und 
dem Allokationsziel der betrieblichen Karrierepolitik zwar partiell Ziel
konflikte bestehen. Aufgrund der in diesem Unterabschnitt angeführten 
Argumente erweist es sich für den Arbeitgeber dennoch als vorteilhaft, 
das Anreizziel nicht aus den karrierepolitischen Entscheidungen auszu
klammern und dieses statt dessen über direkte monetäre Anreizsysteme 
zu verfolgen. Lediglich für Arbeitnehmer, die bereits sehr weit oben in 
der betrieblichen Hierarchie stehen (Topmanager)85 bzw. die sich kurz vor 
ihrem Verrentungszeitpunkt befinden, ist karrierepolitisch zu bedenken, 
daß hier implizite Karriereanreize kaum noch wirksam werden können.

2. Träger der betrieblichen K arrierepolitik

Ziel dieses Abschnitts ist es, den Akteur “Arbeitgeber” näher zu kon
kretisieren, der bisher als Einzelentscheider und alleiniger Träger der be
trieblichen Karrierepolitik behandelt wurde. Die Vorstellung eines Ein- 
zelentscheiders ist jedoch höchstens im Falle vergleichsweise kleiner Un
ternehmen zutreffend, die als Personengesellschaft, mit nur kleiner Be
legschaft und ohne eine eigene Personalabteilung (z.B. kleine Hand
werksbetriebe) geführt werden. In größeren Unternehmen hingegen sind 
üblicherweise mehrere Akteure als Entscheidungsträger in Karriereent
scheidungen eingebunden,86 wobei diese Akteure über Individualziele 
verfügen, die nicht notwendigerweise mit dem in Abschnitt III. 1 behan
delten Allokations- und Matchingziel sowie dem Anreizziel übereinstim

84Daß dennoch prinzipiell die Gefahr bestimmter Absprachen bei Beförderungsentscheidun
gen existiert, da derartige Absprachen -  zumindest aus Sicht des Vorgesetzten -  lohnenswert 
erscheinen, wird im Anschluß in Abschnitt III.2 diskutiert.

85Bei Topmanagern wirken vor dem Hintergrund eines möglichen Unternehmenswechsels le
diglich noch überbetriebliche Karriereanreize; vgl. dazu die Career concerns-Debatte in Unter
abschnitt IV.2.5.2.1.

86Zur Unterscheidung verschiedener Akteure und ihrer Stellung im Entscheidungsprozeß vgl. 
z.B. E c k a r d s t e in  (1971:126-130); K o c h  (1981: 131-143), (1985: 356-357). W i n d o l f /H o h n  
(1984: 21) stellen fest, daß an Einstellungsentscheidungen üblicherweise drei Akteure beteiligt 
sind: Personalabteilung, Fachabteilung und Betriebsrat. Vgl. allgemein zu den Trägern der 
Personalwirtschaft D rum m  (1992: 26-29).
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men müssen. Die in III. 1 diskutierten Ziele können als K ollektivzie
le bezeichnet werden, da die meisten Akteure im Prinzip langfristig an 
der Konkurrenzfähigkeit “ihrer” Unternehmung interessiert sind,87 die im 
Bereich der Karrierepolitik durch die Verfolgung von Allokations- und 
Anreizziel gesichert werden kann. Kurzfristig dagegen ist durchaus vor
stellbar, daß die verschiedenen Träger von Karriereentscheidungen ihren 
Individualzielen nachgehen, auch wenn dieses zu Lasten der Kollektiv
ziele geht.
Diese Mehrpersonenproblematik, die letztlich eines der Kernprobleme der 
internen Organisation von Unternehmen darstellt, soll nun im folgenden 
für den Bereich der Karrierepolitik diskutiert werden. Hierzu werden in 
Unterabschnitt III.2.1 zunächst einmal die (möglichen) Träger der Kar
rierepolitik beschrieben. Unterabschnitt III.2.2 beschäftigt sich dann mit 
den Problemen, die sich aus der Interaktion verschiedener Entscheidungs
träger ergeben und zu einer ineffizienten Allokation von Arbeitnehmern 
auf Stellen führen können. In Unterabschnitt III.2.3 soll abschließend 
geklärt werden, welche Akteure im weiteren Verlauf der Arbeit als die 
relevanten Träger der betrieblichen Karrierepolitik betrachtet werden.

2.1 Entscheidungsträger in betrieblichen Karriereprozessen

Der U nternehm ensleitung (Vorstand, Geschäftsführer) obliegt als 
Träger der Unternehmenspolitik das Metaentscheidungsproblem der 
Wahl eines Karrieresystems, bestehend aus verschiedenen Einstellungs-, 
Beförderungs-, Versetzungs- und Entlassungsregeln. Darüber hinaus hat 
die Unternehmensleitung auch die Möglichkeit, im Einzelfall konkrete 
Karriereentscheidungen mitzubestimmen.
Als weiterer Entscheidungsträger ist das K ontrollorgan einer Unter
nehmung, speziell der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, in Karrie
reentscheidungen mit eingebunden. Der Einfluß des Aufsichtsrats auf die 
Karrierepolitik betrifft zum einen die Karrieren des Topmanagements, 
da er für Berufung und Entlassung des Vorstands verantwortlich ist.88 
Zum anderen besteht die Möglichkeit, daß die Metaentscheidung der 
Unternehmensleitung über die Regeln der betrieblichen Karrierepolitik

87Ausnahmen stellen beispielsweise Arbeitnehmer dar, die schon bei Beginn ihrer betrieblichen 
Karriere eine geringe Verweildauer planen.

“ Zur Karriere von Vorstandsmitgliedern in Aktiengesellschaften des verarbeitenden Gewerbes 
vgl. P o e n s g e n  (1982); P o e n s g e n /L u c a s  (1982).
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in den Katalog derjenigen Entscheidungen aufgenommen wird, denen 
der Aufsichtsrat zuzustimmen hat.89 Hierdurch könnte gegebenenfalls bei 
der Festlegung der Karrierepolitik auf die zusätzliche Sachkompetenz 
des Aufsichtsrats zurückgegriffen und durch den Aufsichtsrat bereits bei 
der Planung der betrieblichen Karrierepolitik eine Art Ex-ante-Kontrolle 
ausgeübt werden.90 Auf diese Weise würde der Aufsichtsrat nicht nur die 
Karrieren des Topmanagements, sondern auch diejenigen der anderen Ar
beitnehmer mitbestimmen. Uber die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
erhalten auch Akteure wie Arbeitnehmervertreter und Fremdkapitalge
ber Einfluß auf die Karrierepolitik. In der Praxis nicht unüblich sind 
zudem Fälle, in denen Vorstandsmitglieder nach Beendigung ihrer ak
tiven Managerkarriere in den Aufsichtsrat wechseln und gleichzeitig ih
ren Nachfolger im Vorstandsgremium selbst (mit)bestimmen. Inwiefern 
durch eine derartige Praxis positive oder negative Effizienzwirkungen 
auf die Unternehmung ausgeübt werden, kann nicht eindeutig entschie
den werden. Einerseits besteht durch den beschriebenen “Gespanneffekt” 
eher die Chance, eine bisher erfolgreiche Unternehmenspolitik auf gleiche 
Weise weiterzuführen. Andererseits besteht für das ehemalige Vorstands
mitglied aber auch die Möglichkeit, vergangene Fehlentscheidungen über 
seinen Nachfolger zu verdecken.
Auch die Eigentüm er einer Unternehmung, z.B. die Aktionäre einer 
Aktiengesellschaft, sind zu den Trägern der Karrierepolitik zu zählen. 
Aktionäre beeinflussen über die Hauptversammlung die Zusammenset
zung des Aufsichtsrats, welcher wiederum den Vorstand beruft und eine 
Ex-ante-Kontrolle der betrieblichen Karrierepolitik ausüben kann.91 Da 
sich hierdurch jedoch lediglich ein indirekter Einfluß auf die Karriere
politik des Unternehmens ergibt, sollen die Eigentümer als Träger von 
Karriereentscheidungen im folgenden nicht weiter betrachtet werden, es 
sei denn, daß bei einer Personengesellschaft Eigentümer und Unterneh
mensleitung dieselbe Person darstellen.92

"D iese  Möglichkeit ergibt sich durch den Paragraph 111 Absatz 4 Aktiengesetz, wonach über 
die Satzung oder den Aufsichtsrat festgelegt werden kann, daß bestimmte Geschäfte zustim
mungspflichtig sind.

90Vgl. Sc h m id t  (1996).
91Der indirekte Einfluß der Anteilseigner auf die Karrierepolitik, der sich über den Aufsichtsrat 

ergibt, setzt allerdings voraus, daß die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat auch tatsächlich die 
Interessen der Anteilseigner verfolgen.

9JNicht mitdiskutiert werden im folgenden solche Fälle, in denen Großaktionäre ihren Einfluß
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Linienvorgesetzte spielen aufgrund ihrer spezifischen Informationen 
über Mitarbeiter und Stellenanforderungen eine große Rolle bei anste
henden Beförderungsentscheidungen.93 Neben dem betreffenden Arbeit
nehmer sowie einzelnen Arbeitskollegen können oftmals nur sie genau 
beurteilen, ob ein Arbeitnehmer die Aufgaben einer bestimmten Stel
le erfolgreich erfüllen kann. Eine solche Informationsmacht auf seiten 
der Vorgesetzten impliziert jedoch auch die Gefahr opportunistischen 
Verhaltens.94 So kann beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, daß 
Vorgesetzte bei Beförderungsempfehlungen versuchen, Arbeitnehmer ge
ringer Qualität fortzuloben und Arbeitnehmer hoher Qualität, auf deren 
wertvolle Mitarbeit sie nicht verzichten wollen, hingegen zu verbergen,95 
auch wenn die betreffenden Arbeitnehmer auf höheren Hierarchieebenen 
produktiver eingesetzt werden könnten. Ein weiteres Vorgesetztenmo
tiv für das Verbergen von Nachwuchstalenten könnte darin bestehen, 
daß der Vorgesetzte in dem betreffenden Untergebenen einen potentiel
len Konkurrenten beim Wettbewerb um den eigenen betrieblichen Auf
stieg vermutet. Der Gefahr, daß Vorgesetzte Talente verbergen, kann 
jedoch dadurch aktiv entgegengewirkt werden, daß Vorgesetzte gezielt 
als Talentsucher eingesetzt werden und für das Auffinden von Talenten 
entsprechend hoch belohnt werden. Beispielsweise könnte die Beförde
rung eines Vorgesetzten davon abhängig gemacht werden, daß er selbst 
wiederum seinen Vorgesetzten einen geeigneten untergeordneten Mitar
beiter als potentiellen Nachfolger präsentieren kann.96 Damit wird zu
dem deutlich, daß die Stellung eines Linienvorgesetzten innerhalb von 
Karriereprozessen letztlich zweierlei sein kann:97 Vorgesetzte sind nicht 
nur Träger von Beförderungsentscheidungen, sondern können aus Sicht 
von Entscheidungsträgern auf höheren Hierarchieebenen auch selber zum 
Objekt von Karriereentscheidungen werden.
auf die Unternehmenspolitik geltend machen und aktiv in die Gestaltung des Karrieresystems 
eingreifen.

93Zum Einfluß von Vorgesetzten auf die betrieblichen Karrieren ihrer Mitarbeiter im Zusam
menhang mit Parallelhierarchien vgl. K a t z / T u s h m a n / A llen  (1995).

94Zur Bedeutung von Informations- bzw . Expertenmacht in Organisationen vgl. K rü g e r  
(1977: 331).

95Vgl. G a u g l e r  et al. (1978: 80); M a r r /S t it z e l  (1979:346); B o s e t z k y  (1977); N e u b e r 
g e r  (1980: 34); K o c h  (1981:134), (1985: 356); M il g r o m / O s t e r  (1987: 458); B e c k e r  (1991: 
71), (1994: 221); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 370); B e r t h e l  (1995a: 150).

96V gl. H u b b a r t t  (1992: 40).

97Zur Doppelfunktion von Vorgesetzten vgl. auch D ru m m  (1992: 27-28).
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Auch die Personalabteilung eines Unternehmens besitzt einen Einfluß 
auf Karriereentscheidungen, wenngleich die administrative und beraten
de Funktion der Personalabteilung hierbei oftmals überwiegt. Der Einfluß 
der Personalabteilung wird in der Literatur geringer eingeschätzt als der 
der Linienvorgesetzten,98 was möglicherweise dadurch begründet ist, daß 
Linienvorgesetzte direkte Informationen über die vergangenen Leistun
gen der Stellenbewerber haben, die in dem Personalinformationssystem 
bzw. der Personaldatei der Personalabteilung nicht vorhanden sind. 
Teilweise besteht in Unternehmen ein formaler oder informeller Einfluß 
sogenannter M entoren auf die betriebliche Karrierepolitik.99 Hierbei 
handelt es sich um vergleichsweise einflußreiche Unternehmensmitglieder 
auf höheren Hierarchieebenen, die bereits eine relativ hohe Betriebszu
gehörigkeitsdauer aufweisen und daher über interne Abläufe im Unter
nehmen in der Regel gut unterrichtet sind. Solche Mentoren kümmern 
sich insbesondere um die Karrieren junger Arbeitnehmer, die erst seit 
kurzem im Unternehmen arbeiten. Mentoren könnten -  analog zu den 
Linienvorgesetzten -  als eine Art unternehmensinterne (gegebenenfalls 
auch -externe) Talentsucher eingesetzt werden, die sich verstärkt um die 
Mitglieder einer neuen Eintrittskohorte in die Unternehmung kümmern 
und für das Entdecken außerordentlicher Nachwuchstalente entsprechend 
belohnt werden (z.B. über ein Prämien- oder Bonussystem). Mentoren- 
Arbeitnehmer-Beziehungen können jedoch auch langfristiger Natur sein, 
was prinzipiell die Gefahr kontraproduktiver Koalitionen beinhaltet: Jun
ge Arbeitnehmer werden in ihrer Karriereanfangsphase von einem Men
tor unterstützt und helfen im Gegenzug diesem bei der Durchsetzung 
individueller (Karriere-)Interessen, möglicherweise zu Lasten der Kollek
tivziele.
Als letzter Akteur ist schließlich der Betriebsrat zu nennen, der u.a. 
über das Betriebsverfassungsgesetz und Betriebsvereinbarungen einen 
Einfluß auf die Karrierepolitik erhält. Auf den im Vergleich zur Un

98Vgl. z.B. W a l l a c h  (1966: 76-83, insbesondere 83); K o c h  (1985: 357). Eine besondere 
Stellung nimmt jedoch der Personalleiter ein, der in Aktiengesellschaften mit mehr als 2.000 
Arbeitnehmern als Arbeitsdirektor einen Sitz im Vorstand hat und damit Teil der Unterneh
mensleitung ist, der die Wahl eines Karrieresystems obliegt; vgl. D r u m m  (1992: 27-28).

"Z u r  Bedeutung von Mentoren im Hinblick auf Karriereprozesse vgl. u.a. Sch ein  (1978: 
177-179); W e it b r e c h t  (1992: 1122); W h it e l y / C o e t s ie r  (1993); St e g m ü l l e r  (1995). Die 
empirischen Ergebnisse von W h it e l y / C o e t s ie r  (1993) bestätigen für belgische Unterneh
men speziell einen Zusammenhang zwischen Mentoreneinfluß und frühen Karriereerfolgen von 
Arbeitnehmern.
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ternehmensleitung allerdings nur begrenzten Einfluß des Betriebsrats 
auf die aktive Karrieregestaltung und seine Präferenz für die Verwen
dung des Senioritätsprinzips bei Beförderungen und Entlassungen soll 
hier nicht mehr eingegangen werden, da bereits in Unterabschnitt II. 1.3 
eine Diskussion hierzu erfolgte. Zudem können weitere Ausführungen 
zum Betriebsrat nur wenig zur Konkretisierung des Akteurs “Arbeit
geber” beitragen, da der Betriebsrat zwar als möglicher Entscheidungs
träger in Karriereprozessen zu nennen ist, ihm jedoch insgesamt eher 
die Bedeutung eines Kontextfaktors für die betriebliche Karrierepolitik 
zukommt.100

2.2 Interaktionsproblem e im  Entscheidungsprozeß

Interaktionsprobleme entstehen vor allem dadurch, daß in Karriereent
scheidungen in der Regel mehrere Akteure eingebunden sind - u.a. die be
treffenden Arbeitnehmer, Vorgesetzte, Mentoren, die Personalabteilung 
-, jeder der Akteure gewisse Handlungsspielräume bzw. Informationsvor
teile besitzt und diese für die Erreichung eigener Individualziele einsetzen 
kann. Beispielsweise haben Vorgesetzte häufig die Aufgabe, die Leistung 
und/oder das Leistungspotential ihrer Untergebenen im Rahmen einer 
Beförderungsentscheidung zu beurteilen. In diesem Fall trifft der Vorge
setzte durch seine Beförderungsempfehlung oftmals bereits die effektive 
Beförderungsentscheidung, wenngleich die formale Beförderung von der 
Unternehmensleitung ausgesprochen wird. Denkbar ist in der beschriebe
nen Situation, daß der Vorgesetzte seinen diskretionären Entscheidungs
spielraum ausnutzt, um einem oder beiden Arbeitnehmern einen Handel 
anzubieten, was aus Sicht der darüber uninformierten Unternehmenslei
tung als verdecktes Spiel (Hidden game)101 zwischen dem Vorgesetzten 
und den beiden Arbeitnehmern bezeichnet werden kann. Der Vorgesetz
te könnte den beiden Arbeitnehmern jeweils ankündigen, sie nur dann

100Strenggenommen ist der Betriebsrat neben der Unternehmensleitung (und dem Kontrollor
gan der Unternehmung) vor dem Hintergrund der Wahl eines zielgerichteten Karrieresystems 
innerhalb des Zielbildungsprozesses als Entscheidungsträger relevant. In Unterabschnitt II.1.3 
wurde jedoch bereits darauf hingewiesen, daß die eifektiven personalpolitischen Entscheidun
gen von der Unternehmensleitung getroffen werden. Vgl. hierzu auch K o c h  (1981: 136) sowie 
D ru m m  (1992: 29), der den Betriebsrat als Einflußfaktor, aber nicht als Träger der Personal
politik einordnet.

101 Hidden gaming bildet als eine Form von Kollusion zwischen Hierarchiemitgliedern einen Spe
zialfall des Hidden action-Problems einfacher Principal-Agent-Modelle. Der Begriff des Hidden 
gaming geht auf L a f f o n t  (1988), (1990).
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bei einer bevorstehenden Beförderungsentscheidung zu berücksichtigen, 
wenn sie sich zu einer bestimmten Transferleistung entschließen. Solche 
Transferleistungen könnten von kleinen Gefälligkeiten, über monetäre 
Transferzahlungen bis hin zur Duldung sexueller Belästigung bzw. Er
pressung reichen.102 Es ist zu befürchten, daß durch derartige “Koalitio
nen” -  sei es, daß die Initiative für das verdeckte Spiel von dem (den) 
Arbeitnehmer(n) ausgeht, oder aber, daß den Arbeitnehmern das ver
deckte Spiel vom Vorgesetzten aufgezwungen wird -  fähige Arbeitneh
mer zum Verlassen der Unternehmung veranlaßt werden und zudem bei 
anstehenden Beförderungen nicht unbedingt die geeignetsten Bewerber 
ausgewählt werden. Beide Konsequenzen würden einen Verstoß gegen das 
Allokations- und Matchingziel bedeuten.
Eine modelltheoretische Diskussion derartiger verdeckter Spiele findet 
sich bei K r ä k e l  (1993b, 1995a). Deutlich wird anhand der Diskussion, 
daß die Unternehmensleitung dem Problem verdeckter Spiele nicht hilf
los gegenübersteht, sondern über geeignete karrierepolitische Gegenmaß
nahmen verfügt. Die Unternehmensleitung kann insbesondere durch eine 
geeignete Gestaltung der Karriereeinkommen für die Arbeitnehmer den 
Ausgang des verdeckten Spiels direkt beeinflussen und auf diese Wei
se ineffiziente Beförderungsentscheidungen verhindern. Als Alternative 
könnte die Unternehmensleitung auch den Vorgesetzten über ein ergeb
nisabhängiges Entlohnungsschema an dem Erfolg seiner Beförderungs
empfehlung beteiligen.103 Hierdurch würde der Vorgesetzte aus Eigenin
teresse unabhängig vom Ausgang des verdeckten Spiels ex post immer 
den fähigsten Arbeitnehmer für eine Beförderung empfehlen. Da nun die 
Arbeitnehmer wiederum antizipieren können, daß ihre Transferleistun
gen aus dem verdeckten Spiel die letztendliche Beförderungsempfehlung 
des Vorgesetzten nicht beeinflussen können, werden sie sich ex ante erst 
gar nicht auf ein verdecktes Spiel mit dem Vorgesetzten einlassen.104

102Zur Existenz solcher Transferleistungen und Erpressungen in realen Organisationen vgl. 
u.a. die in La f f o n t  (1988: 296-298) zusammengetragenen Fakten. Vgl. auch Sc h a u e n b e r g  
(1991b: 6-7). Zur Ambivalenz von Autorität in Hierarchien vgl. auch M il le r  (1992: 24).

l03Vgl. P r e n d e r g a s t /T o p e l  (1993a: 360).
104Vorstellbar ist lediglich, daß der Vorgesetzte darum bemüht ist, unter den Arbeitnehmern 

eine Reputation als bestechlicher Beurteiler aufzubauen. Denkbar wäre dann, daß der Vorge
setzte auf Einkommensbestandteile im Rahmen der ergebnisabhängigen Entlohnung verzichtet, 
indem er den Arbeitnehmer mit der höchsten Transferleistung empfiehlt und nicht den talen
tiertesten Arbeitnehmer. Auf diese Weise würde der Vorgesetzte quasi in seine Reputation als 
bestechlicher Beurteiler investieren und könnte auf zukünftige Transferleistungen aus späteren
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2.3 Zwischenfazit: W ahl der betrieblichen Karrierepolitik als 
M etaentscheidungsproblem

Die Ergebnisse des Kapitels III haben zweierlei gezeigt: Zum einen wur
de in Abschnitt III.1 deutlich, daß es aus Arbeitgebersicht rational ist, 
die betriebliche Karrierepolitik nicht nur für Allokations- und Matching- 
zwecke einzusetzen, sondern auch als Anreizinstrument. Zwischen den 
beiden Kollektivzielen bestehen zwar partiell Zielkonflikte und dem Ar
beitgeber stehen zudem alternative Anreizinstrumente zur Verfügung; 
dennoch erscheint der Rückgriff auf Karriereanreize aufgrund ihrer spe
zifischen Vorteile im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Anreizge
staltung (z.B. bei der Humankapitalakkumulation) für den Arbeitgeber 
unverzichtbar.
Zum anderen wurde in Abschnitt III.2 auf die Problematik eingegangen, 
daß in karrierepolitische Entscheidungsprozesse üblicherweise verschiede
ne Akteure mit nicht unbedingt identischen Individualzielen eingebun
den sind, was im Prinzip die Gefahr von Koalitionsbildungen und Inter
aktionsproblemen impliziert. Hierdurch kann es bei einzelnen Beförde
rungsentscheidungen zwischen den beteiligten Akteuren zu Interakti
onsproblemen mit erheblichen ökonomischen Konsequenzen für das Al
lokationsziel der betrieblichen Karrierepolitik kommen. Der Unterneh
mensleitung stehen jedoch verschiedene karrierepolitische Gegenmaßnah
men zur Verfügung. Möglich ist u.a. die Verwendung eines entsprechen
den ergebnisabhängigen Entlohnungsschemas für den Vorgesetzten in 
Abhängigkeit vom realisierten Erfolg der Beförderungsempfehlung bzw. 
-entscheidung. Mit Hilfe derartiger Vorkehrungen kann zudem nicht nur 
den Gefahren eines Abteilungsegoismus auf seiten der Linienvorgesetz
ten begegnet werden. Es können hierdurch zusätzlich auch Anreize für 
Vorgesetzte geschaffen werden, ebenfalls jenes Humankapital an Abtei
lungsmitglieder weiterzugeben, das nicht rein abteilungs- oder arbeits
platzspezifisch ist.
Im weiteren Verlauf soll der Schwerpunkt der Diskussion auf dem M e
taentscheidungsproblem  der Unternehmensleitung liegen, da der Ge
genstand der Arbeit die betriebliche Yi&vvmxepolitik ist, also die Festle
gung von Karriereregeln innerhalb eines verbindlichen Karrieresystems

verdeckten Spielen hoffen.
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zur Regulierung von Einstellungsentscheidungen, von interner Arbeit- 
nehmermobilität sowie von Entlassungen. Die Karrierepolitik stellt da
bei ein Teilgebiet der strategischen Personalpolitik dar, die wiederum 
der allgemeinen Unternehmenspolitik zuzuordnen ist. Der für die ver
bleibende Arbeit relevante Träger der Karrierepolitik ist daher die Un
ternehmensleitung, die im Gegensatz zu den anderen Akteuren mit 
der aktiven Gestaltung karrierepolitischer Regelungen betraut ist.105 
Die Entscheidungsträger Vorgesetzter, Mentor und Personalabteilung 
sind hierarchisch gesehen der Unternehmensleitung und somit auch der 
Karriere- bzw. Unternehmenspolitik untergeordnet. Die Regelungen des 
Karrieresystems können allerdings vorsehen, daß diese Entscheidungs
träger in die einzelnen operativen Beförderungsentscheidungen (z.B. 
aufgrund ihrer spezifischen Arbeitnehmerinformationen) eingebunden 
sind. Die Eigentümer werden im folgenden als Träger der Karrierepolitik 
auch nicht weiter betrachtet, da ihr (indirekter) Einfluß auf personalpo
litische Entscheidungen nur äußerst begrenzt ist.106 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß im weiteren Verlauf der Arbeit 
von der Unternehmensleitung als alleinigem Träger der Karrierepolitik 
ausgegangen wird,107 die festgelegten Karriereregeln jedoch durchaus eine 
Einbindung untergeordneter Entscheidungsträger (wie z.B. Vorgesetzte) 
in operative Karriereentscheidungen zulassen können. Weiterhin soll ver
einfachend davon ausgegangen werden, daß die Unternehmensleitung sich 
bei ihren karrierepolitischen Entscheidungen weitestgehend an die Kol
lektivziele -  das Allokations- und Matching- sowie das Anreizziel -  hält. 
Diese letzte Prämisse erscheint zunächst einmal vor dem Hintergrund 
der aus der Agency-Theorie bekannten Probleme gewagt. Beispielswei
se ist aus den Arbeiten von W lL L lA M S O N  die Problematik bekannt,108

105Hierbei handelt es sich zum Teil allerdings auch um eine Vereinfachungsannahme, da in der 
Einleitung bereits festgestellt wurde, daß die Unternehmensleitung und das Kontrollorgan der 
Unternehmung zusammen den Träger der Karrierepolitik bilden. Interaktionsprobleme zwischen 
Unternehmensleitung und Kontrollorgan sollen im folgenden jedoch nicht mitdiskutiert werden.

106Daß zwischen den Eigentümern und der Unternehmensleitung im Falle der Aktiengesell
schaft aufgrund unterschiedlicher Ziele, eines beachtlichen diskretionären Entscheidungsspiel
raums des Topmanagements sowie prohibitiv hoher Kontrollkosten der Aktionäre erhebliche 
Interessenkonflikte auftreten können, ist innerhalb der Agency-Literatur bereits ausführlich 
diskutiert worden und soll hier daher nicht noch einmal aufgegriffen werden. Vgl. statt des
sen K r ä KEL (1999b), Kapitel V, sowie die dort angegebene Literatur.

107V gl. z.B . auch K o c h  (1 981 :136); D ru m m  (1992: 29).

108V gl. W illia m s o n  (1963: 1034), (1986: 7-8).
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daß Topmanager dazu neigen, sich über die Einrichtung ineffizient vieler 
Stabsstellen sowie ganzer überflüssiger Karriereleitern für Stabsmitarbei
ter eine Arbeitserleichterung und zusätzliche Versicherungsmöglichkeiten 
gegen Fehlentscheidungen zu verschaffen.109 Auch ist nicht auszuschlie
ßen, daß Topmanager für ein ineffizient großes Unternehmenswachstum 
plädieren,110 da ihre Einkommen oftmals positiv mit der Unternehmens
größe bzw. mit dem Unternehmenswachstum korrelieren.111 Vorstellbar 
ist zudem, daß Topmanager in Zeiten hoher Unternehmenserfolge freie 
finanzielle Mittel nicht in Form von Dividenden an die Anteilseigner 
ausschütten, sondern diese in einen ineffizient großen internen Arbeits
markt investieren.112 Dennoch läßt sich die getroffene Prämisse als ver
einfachende Annahme aus zweierlei Gründen rechtfertigen. Zum einen 
existieren Kontroll- und Anreizinstrumente für Topmanager (z.B. Be
teiligung der Topmanager am Marktwert der Unternehmung), die die 
genannten Agency-Probleme einschränken können.113 Zum anderen dürf
te der Anreiz für opportunistisches Verhalten des Topmanagements bei 
karrierepolitischen Metaentscheidungen aufgrund der Langfristigkeit und 
der Tragweite solcher Entscheidungen deutlich geringer sein als bei eher 
kurzfristigen Agency-Problemen. Beispielsweise ist zwar vorstellbar, daß 
sich die Unternehmensleitung opportunistisch verhält, indem sie in Ein
zelfällen zur Ausnutzung eigener Vorteile in operative Beförderungsent
scheidungen eingreift -  sofern sie denn überhaupt von einem konkreten 
Entscheidungsproblem erfährt. Die Unternehmensleitung wird es aber

109Dieses könnte auch eine weitere Erklärung für die Existenz von Parallelhierarchien, d.h. von 
Expertenhierarchien parallel zur Weisungs- oder Managementhierarchie, sein. Vgl. zur Diskus
sion von Parallelhierarchien den Unterabschnitt IV.2.1.3.

U0D.h. für einen ineffizient großen Bewegungsraum. Vgl. zum Bewegungsraum als Gestaltungs
variable der Karrierepolitik Unterabschnitt IV.2.1.

111 Vgl. dazu schon das Managermodell von M a r r is  (1964). Die Überlegungen in R osen  
(1982), (1986) zeigen zudem, warum (steigende) Einkommenszuwächse von jeweils einer Ma
nagementhierarchieebene zur nächsten sogar gerechtfertigt erscheinen. Hieraus ließe sich für 
das Topmanagement aber wiederum ein opportunistisches Interesse ableiten, ineffizient viele 
Hierarchieebenen zu errichten und damit letztlich auch ein ineffizient großes Unternehmen. Ei
ne ineffizient große Ausprägung der karrierepolitischen Gestaltungsvariable “Bewegungsraum” 
könnte gegebenenfalls auch aus einem Diversifikationsinteresse von Topmanagern zur Absiche
rung gegen eigene Karriererisiken resultieren (z.B. auch indem diese verstärkt in Geschäftsfelder 
investieren, in denen allein sie sich besonders gut fachlich auskennen, wodurch sie selbst schwerer 
ersetzbar werden; vgl. D e B o n d t / T h o m p s o n  1992: 34).

112Vgl. E m sh o f f  (1993); G a r v e y / S w a n  (1995). Zur Free-Cash-Flow-Hypothese vgl. allge
mein J ensen  (1986).

U3Vgl. beispielsweise zur Diskussion solcher Instrumente vor dem Hintergrund des US- 
amerikanischen Board-Systems St ig l it z  (1985).
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eher nicht riskieren, ein suboptimales Karrieresysiem zu wählen, welches 
dauerhaft gegen das Allokations- und das Anreizziel verstößt und damit 
nicht nur die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmung, sondern letztlich 
auch die eigene Karriere gefährdet.114

114Auch wenn gemäß G ib b o n s /M u r p h y  (1992) die impliziten Karriereanreize für Topmanager 
nur noch relativ gering sind, so riskieren opportunistisch entscheidende Topmanager dennoch, 
durch negative Reputationseffekte beispielsweise ihre zweite Karriere in Form einer “Beförde
rung” in das Kontrollorgan einer Unternehmung aufs Spiel zu setzen. Vgl. allgemein zur Ver
hinderung von Endspieleffekten bei Managern, indem diese auch anhand von Unternehmenser
folgsgrößen entlohnt werden, die erst nach ihrem Ausscheiden aus der Unternehmung realisiert 
werden, S c h a u e n b e r g  (1991a: 348).
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IV . A ktive Karrierepolitik in U nternehm en

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Ziele (Allokations- und 
Anreizziel) sowie die Restriktionen (Kontext- und Individualfaktoren) 
der betrieblichen Karrierepolitik diskutiert. Dieses Kapitel beschäftigt 
sich nun mit der dritten Komponente der betrieblichen Karrierepolitik 
-  mit den Instrumenten, die dem Arbeitgeber bei der Gestaltung kar
rierepolitischer Regelungen zur Verfügung stehen. Für eine differenzierte 
Betrachtung der Gestaltungsmöglichkeiten sollen drei Phasen unterschie
den werden, die grob den Karrierelebenszyklus eines Arbeitnehmers in ei
ner Unternehmung beschreiben: die Einstellung und die Karriereanfangs
phase eines Arbeitnehmers (Abschnitt IV .l), die Phase des betrieblichen 
Aufstiegs eines Arbeitnehmers1 (Abschnitt IV.2) sowie das Ausscheiden 
eines Arbeitnehmers aus der Unternehmung (Abschnitt IV.3). Für jede 
dieser Phasen kann der Arbeitgeber aktiv karrierepolitische Regelungen 
bestimmen, um -  vor dem Hintergrund der Kontext- und Individual
faktoren -  dem Allokations- und dem Anreizziel möglichst gerecht zu 
werden.
Die Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitgebers in den drei Phasen sind 
sehr unterschiedlich. Im Rahmen der Einstellungs- und Karriere
anfangsphase (Phase 1) kann der Arbeitgeber zunächst einmal zwi
schen den beiden grundsätzlichen Alternativen wählen, vakante Stellen 
auf höheren Hierarchiestufen auch mit unternehmensexternen Arbeitneh
mern zu besetzen oder aber ein generelles Quereinstiegsverbot zu erlas
sen und vakante Stellen -  soweit möglich -  ausschließlich intern über 
Beförderungen und Versetzungen zu füllen (Unterabschnitt IV .l.1).2 Im 
Falle der externen Rekrutierung hat der Arbeitgeber zu entscheiden, über 
welche Kommunikationsinstrumente (z.B. Stellenanzeige in der Zeitung, 
intermediäre Personalvermittler) er den Kontakt zu den Stellenbewer
bern herstellt und durch welche Vorgehensweise er aus dem Bewerber
pool den geeigneten Kandidaten auswählt (Unterabschnitt IV .l.2). Zu
dem hat sich der Arbeitgeber in dieser ersten Phase zwischen verschiede

n e  Bezeichnung dieser Phase schließt nicht aus, daß die betriebliche Karriere eines Ar
beitnehmers in einzelnen Perioden stagniert oder der Arbeitnehmer sogar degradiert wird; vgl. 
hierzu z.B. Unterabschnitt IV.2.2.

2Im letzteren Fall können externe Arbeitnehmer lediglich über die unterste Hierarchiestufe 
in die Unternehmung eintreten. Die Frage nach einem Quereinstiegsverbot kann auch einzeln 
für jede Hierarchiestufe diskutiert werden, worauf am Schluß von Unterabschnitt IV .1.1 kurz 
eingegangen wird.
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nen Screening-Instrumenten und Informationsaufdeckungsverfahren zu 
entscheiden (Unterabschnitt IV. 1.3 und IV. 1.4).
Die meisten Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich für den Arbeitgeber 
in der Phase des betrieblichen Aufstiegs eines Arbeitnehm ers 
(Phase 2). Hier kann der Arbeitgeber den Bewegungsraum, die Bewe
gungsrichtungen, die Bewegungsgeschwindigkeit und die Bewegungspro
file aktiv als Variablen der betrieblichen Karrierepolitik gestalten (Un
terabschnitte IV.2.1 bis IV.2.4). Zudem kann der Arbeitgeber Kriterien 
auswählen, nach denen operative Beförderungsentscheidungen getroffen 
werden sollen (Unterabschnitt IV.2.5)
Hinsichtlich der Phase des Ausscheidens eines A rbeitnehm ers aus 
der Unternehm ung (Phase 3) ergeben sich für den Arbeitgeber ins
besondere zwei Fragestellungen auf der Instrumentalebene. Zum einen 
hat der Arbeitgeber zu entscheiden, in welchen Fällen bzw. aus welchen 
Anlässen sich die Beendigung eines individuellen Beschäftigungsverhält
nisses empfiehlt (Unterabschnitt IV.3.1). Zum anderen stellt sich für den 
Arbeitgeber im Falle einer Entlassung dann das Problem, welche zukünf
tigen Konsequenzen hieraus für die betriebliche Karrierepolitik entstehen 
können (Unterabschnitt IV.3.2).

1. Phase 1: Einstellung eines Arbeitnehm ers und Beginn einer 
betrieblichen Karriere

Für diese erste der drei Karrierephasen sind insbesondere zwei Punk
te hervorzuheben. Zum einen steht von den beiden Kollektivzielen, dem 
Allokations- und Matchingziel sowie dem Anreizziel, hier das Allokations
und Matchingziel im Vordergrund. Ziel des Arbeitgebers in dieser Phase 
ist die Auswahl von Arbeitnehmern, die -  bezogen auf das spezifische 
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Match -  eine hohe Qualität aufweisen. Zum 
anderen wird der Arbeitgeber bei der Personalsuche und -auswahl mit 
nicht unerheblichen Informationsproblemen konfrontiert: Hinsichtlich ei
niger Qualitätseigenschaften eines Arbeitsplatzbewerbers besteht sowohl 
auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite zum Einstellungszeit
punkt noch eine hohe Unsicherheit. Uber die Karrieremöglichkeiten und 
Stellenanforderungen ist jedoch der Arbeitgeber üblicherweise besser in
formiert, weshalb sich zum Teil auch ungeeignete Arbeitnehmer auf die 
ausgeschriebene Stelle bewerben, was wiederum beim Arbeitgeber (und
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letztlich auch beim Arbeitnehmer) im Vergleich zu einer Situation oh
ne Informationsprobleme zu höheren Kosten3 führt. Uber einzelne Qua
litätseigenschaften dagegen dürfte der Arbeitnehmer besser informiert 
sein als der Arbeitgeber. Aus Sicht des Arbeitgebers (als Principal) be
steht hier das in der Principal-Agent-Theorie weithin bekannte Hidden 
information-Problem,4 das mit sehr weitreichenden negativen Auswir
kungen in Form von adverser Selektion verbunden sein kann. Insgesamt 
läßt sich festhalten, daß der Arbeitgeber über die Arbeitsbedingungen im 
Unternehmen, die internen Aufstiegsmöglichkeiten und die Zuverlässig
keit seiner Karriereversprechen tendenziell besser als der Arbeitnehmer 
informiert ist, während der Arbeitnehmer eher über seine alternativen 
Karrieremöglichkeiten bei anderen Arbeitgebern, seine geplante Verweil
dauer und einige seiner Qualitätseigenschaften (u.a. seine Risikoneigung, 
Grundfähigkeiten wie z.B. Ausdauer, die Güte seiner berufsfachlichen 
Qualifikationen) besser informiert ist.
Im Zusammenhang mit der Neueinstellung eines Arbeitnehmers lie
ßen sich zahlreiche konkrete Personalauswahlverfahren (z.B. Assessment- 
Center, Einstellungsgespräch, psychologische Tests, Auswertung von Be
werbungsunterlagen) sowie deren verfahrenstechnische Vor- und Nach
teile bei der Anwendung diskutieren. Darauf soll hier aber verzichtet 
werden, zumal das grundsätzliche ökonomische Problem der Personal
auswahl letztlich bei jedem der Personalauswahlverfahren besteht, so 
leistungsfähig die einzelnen Verfahren auch sein mögen: Arbeitnehmer 
werden freiwillig keine individuellen Karriereinformationen über sich auf
decken, wenn durch diese ihre Einstellungs- und Karrierechancen beein
trächtigt werden, es sei denn, es werden von der Karrierepolitik die nöti
gen (monetären) Anreize gesetzt, so daß eine Informationsaufdeckung 
auch im Interesse der entsprechenden Arbeitnehmer ist. Im folgenden 
sollen allein die ökonomischen Aspekte diskutiert werden, die sich prin
zipiell mit der Neueinstellung eines Arbeitnehmers ergeben.
Nur kurz soll auf einige Kontextfaktoren hingewiesen werden, die vom 
Arbeitgeber bei der Regulierung der Personaleinstellung im Rahmen der 
Karrierepolitik zu beachten sind: Von primärer Bedeutung für die Ein-

3Z.B. administrativer Aufwand für die Personalauswahl, erwartete Kosten der Fehlentschei
dung.

4Vgl. z.B. A r r o w  (1985a).
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Stellung ist der Kontextfaktor “Organisationsstruktur” , da üblicherweise 
für eine bestimmte Stelle mit spezifischen Eigenschaften (bzw. langfri
stig: für einen bestimmten Karrierepfad bestehend aus mehreren Stel
len) ein passender Arbeitnehmer gesucht wird. In Arbeitsmarktgleichge
wichten mit prinzipiell geringer interorganisatorischer Arbeitnehmermo
bilität5 beschränkt sich die Personaleinstellung weitgehend auf die Rekru
tierung von Absolventen vorberuflicher Bildungsinstitutionen.6 Werden 
auf der vakanten Stelle bestimmte berufsfachliche Qualifikationen zwin
gend vorausgesetzt (z.B. abgeschlossene Qualifikation als Volljurist), so 
beschränkt sich die Bewerberauswahl lediglich auf die Arbeitnehmer ei
nes speziellen berufsfachlichen Arbeitsmarktsegments. Aufgrund gesetz
licher und kollektivvertraglicher Restriktionen hat der Arbeitgeber zu
dem den Einfluß des Betriebsrats auf Personaleinstellungsentscheidungen 
zu beachten. Von Bedeutung für die Einstellungsentscheidung sind aber 
auch die einzelnen Ausprägungen der Individualfaktoren bei den Stel
lenbewerbern in Relation zu den Anforderungen der ausgeschriebenen 
Stelle.
Der Abschnitt IV. 1 beschäftigt sich mit den Instrumenten bzw. Ge
staltungsmöglichkeiten, die dem Arbeitgeber in der Einstellungs- und 
Karriereanfangsphase zur Verfügung stehen. Zunächst soll in Unterab
schnitt IV. 1.1 die Grundsatzfrage “interne versus externe Stellenbeset
zung” diskutiert werden, d.h. ob ein strikter interner Arbeitsmarkt, der 
lediglich am unteren Ende fest institutionalisierter Aufstiegsleitern Ein
stiegsmöglichkeiten bietet, oder aber eine weniger strenge Form eines 
internen Arbeitsmarktes, bei der auch die Möglichkeit des Quereinstiegs 
eines externen Stellenbewerbers besteht, aus Sicht eines Arbeitgebers ra
tional erscheint. Im Anschluß daran soll in Unterabschnitt IV.1.2 für 
den Fall der externen Stellenbesetzung die Suche und Auswahl eines be
stimmten Arbeitnehmers aus einem Bewerberpool als dynamisches Ent
scheidungsproblem des Arbeitgebers diskutiert werden. Im Vordergrund 
steht hier die Frage nach dem Typ von Selektionsprozeß (z.B. sequenti
ell versus simultan), den der Arbeitgeber wählen und schrittweise aktiv 
gestalten kann. In Unterabschnitt IV.1.3 wird zur Konkretisierung aus

sEin typisches Beispiel für ein derartiges Arbeitsmarktgleichgewicht bietet -  wie Unterab
schnitt II. 1.4 gezeigt hat -  der japanische Arbeitsmarkt.

6Hier lohnt es sich tendenziell eher für Unternehmen, direkt an Schulen und Universitäten 
Personalwerbung zu betreiben.
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diesem dynamischen Entscheidungsprozeß ein einzelner Entscheidungs
zeitpunkt ausgekoppelt und isoliert betrachtet -  die Situation, in der 
der Arbeitgeber über die Einstellung eines individuellen Bewerbers ent
scheiden muß. Im Mittelpunkt steht hierbei das bereits oben angespro
chene zentrale Problem der asymmetrischen Informationsverteilung zwi
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinsichtlich einzelner Qualitäts
eigenschaften des Arbeitnehmers. Zum Schluß wird in Unterabschnitt 
IV. 1.4 die Personalauswahlentscheidung im engeren Sinne als Diskus
sionsgegenstand verlassen. Statt dessen soll diskutiert werden, welche 
instrumentelle Bedeutung der Probephase, die sich unmittelbar an die 
Auswahlentscheidung anschließt, aus Sicht der Karrierepolitik zukommt.

1.1 Interne Arbeitsm ärkte und der Quereinstieg von A rbeit
nehmern

Die strenge bzw . idealtypische Form  eines (unternehm ens)- 
internen A rbeitsm arktes läßt sich anhand von vier Merkmalen 
charakterisieren:7 a) Bezogen auf eine bestimmte Unternehmung umfaßt 
der interne Arbeitsmarkt nur diejenigen Stellen, die in fest vorgegebenen 
Aufstiegsleitern bzw. Mobilitätsketten organisiert sind, b) Die Entloh
nung ist fest an Stellen geknüpft, so daß Arbeitnehmer entsprechend 
der von ihnen besetzten Stelle entlohnt werden, c) Externe Arbeitneh
mer können lediglich am unteren Ende einer Aufstiegsleiter in den in
ternen Arbeitsmarkt einer Unternehmung eintreten. Ein Quereinstieg in 
höhere Stellen ist nicht möglich (Quereinstiegsverbot), d) Beförderungen 
eines Arbeitnehmers sind an einen Qualifikationserwerb gekoppelt und 
lediglich entlang einer bestimmten Aufstiegsleiter möglich. Der Wechsel 
eines Arbeitnehmers zwischen verschiedenen Aufstiegsleitern desselben 
internen Arbeitsmarktes ist eher unüblich.8 Durch diese speziellen For
derungen werden Arbeitnehmer und Stellen eines internen Arbeitsmark-

7Vgl. hierzu u.a. A l t h a u se r / K a l l e b e r g  (1981:130), (1990: 308); L u t z  (1987:12). Streng
genommen trifft aus Sicht von A l t h a u s e r / K a l l e b e r g  (1981) die Charakterisierung nur auf 
einen betriebsinternen Arbeitsmarkt zu. Die Autoren unterscheiden zwei Arten (abgeschotte
ter) interner Arbeitsmärkte (vgl. auch O s t e r m a n  1982: 350): betriebsinterne Arbeitsmärk
te sowie berufsfachliche interne Arbeitsmärkte. Zu einer weniger strengen Definition eines 
(unternehmens-)internen Arbeitsmarktes vgl. D o e r in g e r / P io r e  (1971: 1-2); W e b e r  (1989: 
385), (1990: 159); W a c h t e r / W r ig h t  (1990: 240); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 600). Vgl. zu
dem die Ausführungen über das betriebliche Arbeitsmarktsegment in Unterabschnitt II.1.2.

8Eine Ausnahme bildet der Fall, daß innerhalb eines Unternehmens verschiedene Teilleitern
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tes nicht nur gegen Arbeitnehmer des externen Arbeitsmarktes, son
dern auch gegen Arbeitnehmer derselben Unternehmung abgeschottet, 
die nicht innerhalb dieses institutionalisierten Stellengefüges angesiedelt 
sind.
Es stellt sich nun die Frage, warum aus Arbeitgebersicht eine derartige 
Abschottung, durch die möglicherweise ein lohnkostensenkender Wett
bewerb zwischen Arbeitnehmern unterbunden wird, rational sein soll. 
W i l l i a m s o n / W a c h t e r / H a r r i s  (1975) begründen die Existenz der In
stitution “interner Arbeitsmarkt” damit, daß ein Lohnwettbewerb um 
bestimmte Stellen in einer Unternehmung -  Stellen mit Arbeitsplatz
eigentümlichkeiten9 -  wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt möglich 
ist und daß der Arbeitsmarkt insgesamt bestimmte Funktionsschwächen 
aufweist:10 Eine vollständige individuelle vertragliche Regelung einzel
ner Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen wäre nach Ansicht der Au
toren bei Stellen mit spezifischen Arbeitsplatzeigentümlichkeiten unter 
den Annahmen begrenzter Rationalität bei den Akteuren, opportunisti
schen Verhaltens sowie asymmetrisch verteilter Informationen entweder 
gar nicht oder nur unter extrem hohen Transaktionskosten möglich. Eine 
effiziente Lösung dieses Vertragsproblems aus transaktionskostentheore
tischer Sicht stellt hingegen ein kollektiver Rahmenvertrag (bestehend 
z.B. aus verschiedenen Betriebsvereinbarungen) zwischen den Inhabern 
der Stellen als Kollektiv und dem Arbeitgeber dar bzw. die Institution 
“interner Arbeitsmarkt” , die auf dem Kollektivvertrag basiert. Treten 
Einzelprobleme in Arbeitsbeziehungen zwischen einem individuellen Ar
beitnehmer und dem Arbeitgeber auf, so werden diese durch eine überge
ordnete Schiedsinstanz (i.d.R. über Verhandlungen zwischen Betriebsrat 
und Unternehmensleitung bzw. Vertretern des regionalen Arbeitgeber
verbandes) geschlichtet.11

existieren und ein Arbeitnehmer vom Ende einer Teilleiter an den Anfang einer anderen, wei
terführenden Teilleiter wechselt.

9Hierbei handelt es sich um Stellen, deren besondere Anforderungen nur vor Ort in der 
betreffenden Unternehmung erlernt werden können.

10Vgl. auch W illia m s o n  (1975: 57-81). Vgl. allgemein zum Marktfehler(-Organisationsfeh- 
ler)~Ansatz u.a. A r r o w  (1969); W illia m so n  (1975); Sc h a u e n b e r g / S c h m id t  (1983); W ill- 
m an  (1983); aber auch Sc h n e id e r  (1987: 496-503). Zur transaktionskostentheoretischen Er
klärung der Existenz interner Arbeitsm ärkte vgl. zudem B e c k e r  (1985); A le w e ll  (1993: 21- 
46).

11 Zu den Effizienzwirkungen einer Konfliktverarbeitung auf einer übergeordneten Ebene in 
internen Arbeitsmärkten vgl. Ha r d e s  (1990: 114); F r ic k  (1992: 144-148).
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Die Konstruktion eines abgeschotteten internen Arbeitsmarktes zeich
net sich insgesamt durch verschiedene Effizienzvorteile aus:12 Zum einen 
wird durch die Bindungswirkung interner Arbeitsmärkte,13 die sich u.a. 
durch die stellenbezogene Entlohnung und den internen Aufstieg auf 
höher entlohnte Stellen ergibt,14 gesichert, daß sich die Fixkosten aus 
Humankapitalinvestitionen (Einstellungs- und Einarbeitungskosten)15 
amortisieren.16 Zum anderen wird durch die Normen des Kollektivvertra
ges auch sichergestellt, daß Arbeitnehmer und Arbeitgeber in entschei
denden Fragen miteinander kooperieren,17 so daß u.a. Arbeitnehmer, die 
auf ihren Stellen spezifische Qualifikationen erworben haben, durch die 
Regelungen des internen Arbeitsmarktes (z.B. vor Entlassung) geschützt 
werden und die Arbeitnehmer sich im Gegenzug nicht opportunistisch 
verhalten,18 sondern ihr spezifisches Wissen an nachrückende Arbeitneh
mer weitergeben.10 Durch das Entstehen dauerhafter Kooperation werden 
letztlich die Quasirenten -  oder auch organisationstheoretisch: die Ko
operationsrenten -  aus betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen

12Einige Erklärungsansätze für interne Arbeitsmärkte sehen zudem u.a. Vorteile durch eine 
Einkommensglättung und die Verwendung von Effizienzlöhnen; vgl. hierzu W a c h T E r /W r ig h t  
(1990); S ie b e r t /A d d is o n  (1991); M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 363). Hierauf soll jedoch nicht 
näher eingegangen werden, da sich diese Vorteile nicht primär aus der spezifischen Konstruktion 
eines internen Arbeitsmarktes ergeben.

13Vgl. allgemein zum Zusammenhang zwischen Zugehörigkeit eines Arbeitnehmers zu einem 
internen Arbeitsmarkt und der Bindung des Arbeitnehmers an die entsprechende Unternehmung 
L o s c o c c o  (1990).

14Vgl. dazu bereits D o e r i n g e r /P i o r e  (1971: 75).
15Vgl. zu diesen Fixkosten O l (1962); D o e r in g e r /P i o r e  (1971: 74-76).
16Vgl. B u t t l e r /G e r l a c h /L i e p m a n n  (1978:186); B ie h le r  et al. (1981:19-20).
17Für W il l i a m s o n /W a c h t e r /H a r r i s  (1975: 273) ergibt sich auf seiten der Arbeitnehmer 

auch schon durch die Möglichkeit eines internen Aufstiegs ein Anreiz zu kooperativem Verhalten.
18Z.B. in der Weise, daß sie ihre Monopolsituation hinsichtlich ihrer spezifischen Informationen 

nicht für weitergehende Lohnforderungen ausnutzen. W i l l i a m s o n /W a c h t e r /H a r r i s  (1975: 
270): “investments o f idiosyncratic types, which constitute a potential source o f monopoly, are 
undertaken without risk o f exploitation.”

19Vgl. dazu B ie h le r  et al. (1981: 20-26); B ie h le r /B r a n d e s  (1981:143-147) sowie B a lz e r  
(1987: 222-224), die die Kooperationsbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber dabei 
als Spiel vom Typ Gefangenendilemma modellieren: Das paretoineffiziente Ergebnis beidseitiger 
Defektion im (statischen) Gefangenendilemma kann durch die Normen eines Kollektivvertra
ges und damit durch die Institution “interner Arbeitsmarkt” verhindert werden. Zu überle
gen ist jedoch vor dem Hintergrund neuerer spieltheoretischer Ergebnisse, die die Möglichkeit 
freiwilliger dauerhafter Kooperation in langfristigen Arbeitsbeziehungen belegen (vgl. S ch a u 
e n b e r g  1991a), ob ein interner Arbeitsmarkt in einzelnen Fällen nicht die Ursache (wie z.B. 
bei W a c h t e r /W r i g h t  1990: 251), sondern vielmehr das Resultat dauerhafter Arbeitnehmer- 
Arbeitgeber-Kooperation ist.
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gesichert bzw. Fluktuationskosten gesenkt.20 Ein weiterer Vorteil inter
ner Arbeitsmärkte ergibt sich aus einer Verringerung der Transaktions
kosten für Lohnverhandlungen:21 Die stellenbezogene Lohnstruktur wird 
kollektivvertraglich festgelegt, wodurch zeitaufwendige Verhandlungen 
zwischen dem Arbeitgeber und jedem einzelnen Arbeitnehmer über des
sen individuelle Entlohnung entfallen. Zudem bietet die Möglichkeit des 
innerbetrieblichen Aufstiegs Anreize für Arbeitnehmer, ihrer Beschäfti
gung mit relativ hoher Arbeitsintensität nachzugehen sowie selbst Inve
stitionen in ihr betriebsspezifisches Humankapital zu tätigen.22 Schließ
lich führen interne Arbeitsmärkte für Arbeitgeber auch zu einer Ver
ringerung von Informationskosten, a) indem Arbeitnehmer aufgrund der 
spezifischen Karrieren, die interne Arbeitsmärkte bieten, zu einer Selbst
einordnung veranlaßt werden können,23 b) indem Arbeitnehmer nur auf 
unteren hierarchischen Positionen eingestellt werden, die oftmals ein gu
tes bzw. kostengünstiges Arbeitnehmer-Screening erlauben,24 und c) in
dem der Arbeitgeber fortlaufend neue Informationen über einen Arbeit
nehmer erhält, wodurch die Besetzung höherer Stellen in einer Aufstiegs
leiter über eine Beförderung mit weniger Unsicherheit behaftet ist bzw. 
zu geringeren Informationskosten führt als die Auswahl eines externen 
Bewerbers.25
Letztlich können auch bestimmte Ausprägungen von Kontextfaktoren 
bewirken, daß sich die Wahl strikter interner Arbeitsmarktstrukturen

20Zur Sicherung (betriebsspezifischer) Humankapitalinvestitionen durch die Institution ei
nes internen Arbeitsm arktes vgl. D o e r in g e r / P io r e  (1971: 13-27); W il l ia m s o n /W a c h - 
t e r /H a r r is  (1975: 270); W ä c h t e r  (1978: 144-145); G e r l a c h / L ie pm a n n  (1980: 540, 544); 
B ie h le r  et al. (1981:26,50); B ie h l e r / B r a n d e s  (1981:146); A lt h a u s e r / K a ll e b e r g  (1981: 
132); D o e r in g e r  (1986: 48, 50); B a l z e r  (1987: 220); C r e e d y / W h it f ie l d  (1988: 251, 259); 
W eb e r  (1989: 386), (1990: 161); W a c h t e r / W r ig h t  (1990: 242, 244-246); Sch a sse  (1991: 
66, 69, 70); S ie b e r t / A d diso n  (1991: 77, 82-84); F r ic k  (1992:119-128); M il g r o m / R o b e r ts  
(1992: 363).

21Vgl. W i l l i a m s o n /W a c h t e r /H a r r i s  (1975: 270); W ill ia m s o n  (1975: 73); B ie h le r  et 
al. (1981: 26, 50-51); B ie h le r /B r a n d e s  (1981:146-148); S ch a ss e  (1991:68).

22V gl. W i l l i a m s o n /W a c h t e r /H a r r i s  (1975: 273, 274-276); A l t h a u s e r /K a l l e b e r g  
(1981: 133); B ie h le r  et al. (1981: 26, 50); B ie h le r /B r a n d e s  (1981: 149); S ch a ss e  (1991: 
68).

23Vgl. M iy a z a k i  (1977); G e r l a c h / L ie pm a n n  (1980: 544); B ie h le r / B r a n d e s  (1981:148); 
B a r r o n / L o e w e n st e in  (1985: 444) sowie die Ausführungen in Unterabschnitt IV.1.3.

24V gl. B ie h le r  et al. (1981: 50); B a r r o n / L o e w e n st e in  (1985: 443).
25Vgl. W il l ia m s o n /W a c h t e r /H a r r is  (1975: 274-275); G e r l a c h / L ie p m a n n  (1980: 541); 

B ieh le r  et al. (1981: 50); B ie h l e r / B ra n d e s  (1981: 149); B a r r o n / L o e w e n st e in  (1985); 
W a c h t e r / W r ig h t  (1990: 251-252); Sie b e r t / A ddiso n  (1991: 77); Sch a sse  (1991: 68); 
F r ic k  (1992: 123, 127-128).
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für einen Arbeitgeber als günstig erweist: Die Anordnung von Stellen 
in Form von Mobilitätsketten besitzt Vorteile bei der Verwendung von 
Prozeßtechnologie, bei der Arbeitnehmer auf einer Hierarchiestufe Quali
fikationen für die Bewältigung von Aufgaben auf der nächsthöheren Stufe 
erlernen,26 sowie möglicherweise in sehr großen Unternehmen, in denen 
durch die Strukturierung über interne Arbeitsmärkte eine vergleichsweise 
übersichtliche und kostengünstige Koordination erzielt wird.27 
Ein entscheidender Bestandteil strikter interner Arbeitsmarktstruktu
ren ist das V erbot eines Quereinstiegs externer A rbeitnehm er 
auf höhere Positionen einer Aufstiegsleiter. Es lassen sich zahlrei
che Gründe dafür anführen, warum solch ein striktes Quereinstiegsver
bot aus Sicht des Arbeitgebers rational erscheint. Einige Gründe wurden 
bereits angedeutet.28 Werden Quereinstiege zugelassen, so könnten sich 
hieraus negative Anreizeffekte für diejenigen Arbeitnehmer ergeben, die 
sich bereits im internen Arbeitsmarkt befinden,29 zudem auch negative 
Bindungs- und Anreizeffekte für die Quereinsteiger selbst, da durch den 
Quereinstieg eine Pfandlösung verhindert wird, die dagegen durch den 
Einstieg am Fuße einer Aufstiegsleiter erzielt werden kann.30 Zusätzlich 
ergeben sich über einen Quereinstieg auch Informationsprobleme: Hin
sichtlich externer Stellenbewerber herrscht für den Arbeitgeber eine hohe 
Qualitätsunsicherheit im Vergleich zu internen Arbeitnehmern. Außer
dem können die ursprünglichen Einstiegsplätze als spezielle Screening- 
Plätze nicht mehr genutzt werden. Wird ein Quereinstieg zugelassen 
und sind die Screening-Möglichkeiten eines Arbeitgebers nur sehr un-

26Vgl. D o e r in g e r  (1967: 213-215); K o ik e  (1988: 273) sowie Unterabschnitt II.1.5.
27Vgl. D o e r in g e r  (1967: 215). Je größer die Unternehmung, desto höher sind auch die durch 

einen internen Arbeitsmarkt eingesparten Transaktionskosten, die ansonsten durch bilaterale 
Lohnverhandlungen verursacht worden wären. Zum Zusammenhang zwischen der Größe einer 
Unternehmung (, der verwendeten Technologie) und der Wahrscheinlichkeit für das Entstehen 
interner Arbeitsmarktstrukturen vgl. Unterabschnitt II.1.1.

28Zu einer Übersicht über die Vor- und Nachteile einer rein internen Personalbeschaffung vgl. 
F r e u n d / K n o b l a u c h / R a c k e  (1992: 69).

29Vgl. D o e r in g e r / P io r e  (1971:100); G if f o r d / K e n n e y  (1986: 310); La z e a r  (1995c: 135- 
136) sowie die Argumente zu Beginn von Unterabschnitt III.1.3. Einem Sinken der Leistungsan
reize für interne Arbeitnehmer kann zum Teil jedoch über eine Handicaplösung entgegengewirkt 
werden, wonach externe Bewerber internen Arbeitnehmern nur dann vorgezogen werden, wenn 
sie erheblich besser sind; vgl. C han  (1996). W a l d m a n  (1991) erklärt sogar die Existenz interner 
Arbeitsmärkte damit, daß sich Arbeitgeber mittels strikter interner Arbeitsmarktstrukturen ex 
ante an ein Quereinstiegsverbot binden können, um ex post negative Anreizeffekte aufgrund 
von Quereinstiegen zu verhindern.

30Vgl. D o e r in g e r / P io r e  (1971: 75). Zur Pfandlösung vgl. Unterabschnitt III.1.2.
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vollständig, so ist es möglich, daß Arbeitnehmer niedriger Qualität auf 
hierarchischen Positionen mit hoher Entlohnung einsteigen und ein Ar
beitgeber nach Entdecken seiner Fehlentscheidung die Einstellungsent
scheidung nicht sofort revidieren kann, was letztlich zu hohen Fehlbe
setzungskosten führt.31 Ein weiteres Argument für ein Quereinstiegsver
bot ergibt sich aus humankapitaltheoretischen Überlegungen. Externe 
Arbeitnehmer haben üblicherweise nicht die betriebsspezifischen Quali
fikationen interner Stellenbewerber, die für die Besetzung der vakanten 
Stelle erforderlich oder zumindest von Vorteil sind.32 
Vor dem Hintergrund der zusammengetragenen Argumente müßte in Un
ternehmen mit einem internen Arbeitsmarkt eigentlich ein striktes Quer
einstiegsverbot herrschen, schließt man die Möglichkeit irrationaler Ent
scheidungen auf seiten der Arbeitgeber aus. Dennoch ist empirisch zu 
beobachten, daß oftmals von Arbeitgebern nicht die strikte Variante 
eines internen Arbeitsmarktes gewählt wird, sondern weniger strikte in
terne Arbeitsmarktstrukturen ohne ein explizites Quereinstiegsverbot,33 
und daß dieses sogar für Unternehmen mit Prozeßtechnologie gilt.34 Eine 
naheliegende Erklärung hierfür könnte sich aus der Tatsache ergeben, 
daß ein Unternehmen sehr schnell wächst, so daß zumindest zwischen
zeitlich auf ein Quereinstiegsverbot verzichtet wird, um sämtliche vakan
ten Stellen besetzen zu können.35 Es lassen sich jedoch auch allgemeine 
ökonomische Gründe dafür anführen, warum der Verzicht auf ein strik
tes Quereinstiegsverbot für Arbeitgeber, die sich ansonsten an interne 
Arbeitsmarktstrukturen halten, -  selbst und gerade aus transaktionsko-

31Vgl. W il l ia m s o n /W a c h t e r /H a r r is  (1975: 274); M a c L e o d / M a l c o m s o n  (1988: 844); 
M il g r o m /R o b e r t s  (1992: 375).

32Vgl. D o e r in g e r  (1967: 213-214).
33Vgl. D o e r in g e r / P io r e  (1971: 43-47); D iP r e t e  (1987: 432-433); B l o s s f e l d /M a y e r  

(1988: 280); B a k e r / G ib b s /H o l m s t r ö m  (1994a). Vgl. zudem Le o n h a r d  (1990: 17-S-18-S); 
La z e a r  (1992b: 184). Zu einer ausführlichen Diskussion zum Quereinstieg von Ingenieuren in 
traditionelle Aufstiegsleitern von Technikern sowie veränderten Karrierestrukturen von Fachar
beitern vgl. D r e x e l  (1991: 230-232), (1993). B ills (1987) untersucht anhand von Fallstudien 
die internen Arbeitsmärkte dreier Unternehmen. Dabei zeigt sich, daß die internen Strukturen 
sehr unterschiedlich sind und formal abgegrenzte Mobilitätsketten zum Teil nicht existieren. 
Die empirischen Ergebnisse von St e w m a n / Y eh (1991) bestätigen zwar prinzipiell das Vor
herrschen interner Arbeitsmarktstrukturen, belegen aber gleichzeitig einen Verstoß gegen die 
strikteste Form eines internen Arbeitsmarktes, die auch zwischen verschiedenen internen Auf
stiegsleitern ein Quereinstiegsverbot vorsieht; vgl. dazu die Abbildungen auf den Seiten 156-157 
in St e w m a n / Y eh (1991).

34Vgl. S e n g e n b e r g e r  (1987: 158).

35Vgl. D o e r in g e r  (1967: 218).
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stentheoretischer Sicht -  eine rationale Entscheidung darstellen kann. 
Gegen ein Quereinstiegsverbot spricht, daß mit der Einstellung eines ex
ternen Stellenbewerbers neues Humankapital und neue Ideen in die Un
ternehmung gelangen, wenn ein qualifizierter Quereinsteiger über Wissen 
und Fähigkeiten verfügt, die die internen Arbeitnehmer nicht haben, die 
im Unternehmen jedoch nutzbar sind.36
Zudem verhindert die Einstellung eines Quereinsteigers kontraproduk
tive Beeinflussungsaktivitäten (Influence activities) interner Bewerber:37 
Sind auf der Hierarchiestufe unterhalb der Stufe mit der vakanten Stelle 
mehrere Arbeitnehmer prinzipiell für die Besetzung der Stelle geeignet, 
so könnte es sich für einen oder mehrere der Bewerber lohnen, Arbeitszeit 
und Ressourcen kontraproduktiv dafür zu verwenden, die Beförderungs
chancen der anderen Bewerber zu verringern (z.B. durch Behinderung 
und Sabotage ihrer Arbeit). Ein externer Bewerber hingegen wäre dieser 
Gefahr nicht ausgesetzt, so daß der Verzicht auf ein Quereinstiegsver
bot letztlich über zwei Effekte zu einer Erhöhung der Allokationseffizi- 
enz führt -  zum einen kann unterbunden werden, daß Arbeitszeit und 
Ressourcen für Beeinflussungsaktivitäten verschwendet werden; zum an
deren kann verhindert werden, daß Arbeitnehmer geringer Qualität über 
kontraproduktive Aktivitäten die vakante Stelle erhalten.
Umgekehrt ist jedoch auch denkbar, daß die internen Bewerber unter
einander eine Absprache treffen, wenn der Nachfolger für die vakante 
Stelle anhand des Arbeitsergebnisses bestimmt werden soll:38 Die in
ternen Bewerber bestimmen dazu einen von ihnen, der in den Augen 
der auswählenden Instanz als Gewinner des Beförderungsturniers hinge
stellt wird, ohne daß die Bewerber sich ernsthaft um die Beförderung 
bemühen. Auf diese Weise könnte nicht nur der ausgewählte Bewerber 
profitieren, sondern ebenso die anderen Bewerber, die aufgrund der Ab
sprache nun ein geringes Arbeitsleid realisieren und zudem in Zukunft 
vom ausgewählten Bewerber von seiner nun einflußreicheren Stelle aus 
unterstützt werden (z.B. indem er sich für die Beförderung der anderen

36Vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 360); F r e u n d / K n o b l a u c h / R a c k e  (1992: 69).
37Vgl. D r a g o / T u r n b u ll  (1988: 101) und R osen  (1992: 205) im Zusammenhang mit La - 

z e a r  (1989).
38Zur Bevorzugung externer Bewerber, um interne Koalitionsstrukturen aufzubrechen, vgl. 

auch Fa it h /H ig g in s / T olliso n  (1984: 661-662); T ir o l e  (1986: 202); G if f o r d / K en n ey  

(1986: 310).
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Bewerber einsetzt).39 Auch solche Absprachen könnten durch die Zulas
sung von Quereinsteigern möglicherweise verhindert werden.
Vor dem Hintergrund eines Beförderungsturniers erscheint auch das oft
mals in der Literatur zu findende Argument nicht unbedingt plausibel, 
durch Quereinsteiger würde prinzipiell das Anreizziel der Karrierepoli
tik beeinträchtigt werden. Geht man davon aus, daß sich die internen 
Bewerber, die sich in einem Beförderungsturnier um die vakante Stelle 
bemühen, vergleichsweise gut kennen und daher auch von der Leistung 
her gut einzuschätzen vermögen,40 so dürfte die Anreizwirkung eines sol
chen Beförderungsturniers nur äußerst begrenzt sein. Die Anreizwirkung 
könnte hingegen erhöht werden, wenn die Möglichkeit eines Querein
stiegs und somit die Möglichkeit ex ante nicht einschätzbarer externer 
“Turnierteilnehmer” zugelassen wird, wobei der Turniergewinner dann 
allerdings anhand eines komplizierteren Leistungskriteriums bestimmt 
werden müßte.41 Für solche Situationen ist es jedenfalls vorstellbar, daß 
durch die grundsätzliche Möglichkeit eines Quereinstiegs aufgrund des 
neuen Unsicherheitselements im Beförderungsprozeß positive Anreizef
fekte erzielt werden, die durch die oben angeführten negativen Anreizef
fekte eines Quereinstiegs nicht überkompensiert werden.
Zwei weitere Argumente, die den Verzicht auf ein striktes Quereinstiegs
verbot erklären können, seien nur kurz skizziert. Zum einen ist denk
bar, daß ein Quereinsteiger über ein vergleichbar hohes berufsfachli
ches Humankapital verfügt, durch das betriebsspezifisches Humankapi
tal zum Teil substituiert werden kann (Substitution zwischen verschie
denen Arten von Humankapital) bzw. durch das ein Erlernen betriebs
spezifischer Fähigkeiten erleichtert werden kann (Komplementarität zwi
schen verschiedenen Arten von Humankapital). Zum anderen besteht bei

39Vorstellbar sind auch direkte (monetäre) Seitenzahlungen an die nichtausgewählten Bewer
ber. Die Frage, inwiefern solche Kollusionen stabil sind, soll hier nicht extra diskutiert werden, 
da hierzu verschiedene zusätzliche Details (z.B. die Zeithorizonte der Beteiligten) herangezogen 
werden müßten.

40Dieses dürfte gerade für Arbeitnehmer eines internen Arbeitsmarktes gelten, die vielleicht 
in derselben Eintrittskohorte in der Unternehmung ihre betriebliche Karriere begonnen haben 
und dann sukzessive zusammen verschiedene Stufen gemäß ihrer Aufstiegsleiter gemeinsam 
erklommen haben.

41 Ein eindimensionaler interner Leistungsvergleich wäre dann nicht mehr möglich. Statt des
sen müßte ein gewichtetes Maß aus Einzelkriterien bestimmt werden, in denen sowohl interne 
als auch externe Bewerber miteinander vergleichbar sind (z.B. Ergebnisse aus Auswahltests, 
bisher erworbene Qualifikationen). Zur Modellierung eines Wettbewerbs zwischen internen und 
externen Bewerbern vgl. C han  (1996).
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der Existenz mindestens zweier Einstiegshierarchieebenen im Prinzip die 
Möglichkeit, daß über geeignete Entlohnungsstrukturen (d.h. auf jeder 
der Ebenen findet ein unterschiedliches Beförderungsturnier statt, wobei 
sich die Turnierpreisintervalle der verschiedenen Turniere überlappen) 
Arbeitnehmer verschiedener Qualität durch Selbsteinordnung voneinan
der separiert werden.42
Bei der Diskussion um ein Quereinstiegsverbot für interne Arbeitsmärk
te wird teilweise auch die Tatsache vernachlässigt, daß durch eine rein 
interne Besetzung von Stellen auf höheren Hierarchiestufen eine ganze 
Kette von Vakanzen ausgelöst wird.43 Ist auf der Stufe i eine Stelle va
kant, so wird bei einem strikten Quereinstiegsverbot der Nachfolger auf 
der Stufe i - 1  gesucht, bzw. der Nachfolger steht als Inhaber der Stelle, 
die in der Aufstiegsleiter unmittelbar der vakanten Stelle vorgelagert ist, 
bereits fest. Nach der Beförderung des Nachfolgers ist auf der Hierar
chiestufe i -1  eine Stelle vakant, die dann durch einen Arbeitnehmer von 
der Stufe i -  2 besetzt wird, wodurch wiederum auf der Stufe i -  2 eine 
Stelle vakant wird usw. Eine solche Vakanzkette erstreckt sich bis zu 
einer der Eintrittspositionen, auf der nun ein externer Arbeitnehmer in 
den internen Arbeitsmarkt der Unternehmung eintritt.
Aus der Existenz solcher Vakanzketten lassen sich noch zwei weitere Ar
gumente gegen die Einhaltung eines strikten Quereinstiegsverbots für in
terne Arbeitsmärkte herleiten, wobei dem zweiten Argument mutmaßlich 
eine höhere Bedeutung zukommt. Zum einen wird als einer der Haupt
vorteile des Quereinstiegsverbots genannt, daß interne Nachfolger auf 
ihrer bisherigen Stelle durch On-the-job training genau die nötige Qua
lifikation erworben haben, um die Aufgaben der neuen Stelle erfolgreich 
lösen zu können. Betrachtet man nun die gesamte Vakanzkette, die durch 
ein Quereinstiegsverbot verursacht wird, so muß das Timing sämtlicher 
betriebsspezifischer Humankapitalinvestitionen aller internen Nachrücker 
nahezu perfekt sein, damit dieser Hauptvorteil des Quereinstiegsverbots 
voll zum Tragen kommt. Bedenkt man, daß zahlreiche Vakanzen (und 
daher auch die der ursprünglich zu besetzenden Stelle) vom Arbeitge
ber nicht voraussehbar sind, so ist zu bezweifeln, daß sämtliche internen

42Vgl. dazu O ’ K e e f e / V is c u s i/ Z e c k h a u se r  (1984) sowie allgemein die Ausführungen zu 
Beförderungsturnieren als Anreiz- und Selektionsinstrument in Unterabschnitt IV.2.5.2.

43Eine Ausnahme bilden F o r b e s /P i e r c y  (1991: 43); F r e u n d /K n o b la u c h /R a c k é  (1992: 
69).



154

Nachrücker einer Vakanzkette grundsätzlich ihr On-the-job training zu 
dem Zeitpunkt abgeschlossen haben, zu dem die ihrer Stelle jeweils über
geordnete Stelle in der Aufstiegsleiter vakant wird. Man mag einwenden, 
daß das On-the-job training nicht derart zeitaufwendig ist, um das skiz
zierte Timing-Problem zu verursachen. In diesem Falle wenig zeitinten
siver betriebsspezifischer Humankapitalinvestitionen verliert dann aber 
auch die humankapitaltheoretische Begründung eines Quereinstiegsver
bots erheblich an Bedeutung. Außerdem wurde bereits in Unterabschnitt 
III. 1.1 darauf hingewiesen, daß durch interne Mobilität auch Humanka
pital vernichtet werden kann, sofern dieses arbeitsplatzspezifisch ist. Ein
schränkend ist allerdings zu bedenken, daß Arbeitgeber auf den einzelnen 
Hierarchiestufen Arbeitnehmer mit den für einen Aufstieg notwendigen 
Qualifikationen horten könnten, wodurch dieses erste Argument nur noch 
begrenzt zuträfe. Ob sich solch eine Versicherung über ein Horten von Ar
beitnehmern für den Arbeitgeber rechnet, hängt jedoch von zahlreichen 
Faktoren ab, insbesondere von der Höhe der Lohn- und Lohnnebenko
sten.
Abschließend soll zum anderen auf ein Argument gegen das strikte Quer
einstiegsverbot aufmerksam gemacht werden, das sich unmittelbar über 
die Transaktionskostentheorie ergibt, welche ursprünglich von W i l l i a m -  

s o n / W a c h t e r / H a r r i s  (1975) gerade für die Begründung eines Quer
einstiegsverbots herangezogen wurde. Argumentiert wurde dabei, daß 
rein interne Stellenbesetzungen aus transaktionskostentheoretischer Sicht 
insbesondere aufgrund der Tatsache vorzuziehen sind, daß die Informati
onskosten für eine interne Stellenbesetzung vergleichsweise niedrig sind. 
Betrachtet man wiederum die gesamte Vakanzkette, so ist nicht unbe
dingt einsichtig, warum durch ein Quereinstiegsverbot ein Transakti
onskostenvorteil erzielt wird, selbst wenn plausiblerweise dem Argument 
zugestimmt wird, daß ein interner Bewerber geringere Transaktionsko
sten verursacht als ein externer Bewerber: Der Transaktionskostenvor
teil wird nur dann realisiert, wenn die Summe der durch die Vakanz
kette verursachten internen Transaktionskosten44 zuzüglich der externen 
Transaktionskosten durch die Einstellung eines externen Bewerbers auf 
einer Einstiegsposition am Ende der Vakanzkette geringer ist als die ex

44U.a. diejenigen Opportunitätskosten, die sich dadurch ergeben, daß Stellen eine Zeit lang 
unbesetzt bleiben, bis der geeignete interne Nachfolger ausgewählt ist.
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ternen Transaktionskosten durch eine einmalige externe Besetzung der 
ursprünglich vakanten Stelle. Dieses Kalkül wird tendenziell eher nicht 
erfüllt sein, je höher die ursprünglich vakante Stelle in der Hierarchie 
angesiedelt ist bzw. je länger die Aufstiegsleitern in einem internen Ar
beitsmarkt sind.
Insgesamt gesehen lassen sich verschiedene Vorteile eines idealtypischen 
internen Arbeitsmarktes nennen, von denen zahlreiche auf einem Ver
zicht auf externe Rekrutierungen für höhere Hierarchiestufen basieren. 
Ob allerdings ein striktes Quereinstiegsverbot einer weniger strengen in
ternen Arbeitsmarktstruktur aus Sicht des Arbeitgebers zwingend vorzu
ziehen ist, darf nach den zuletzt genannten Argumenten zumindest ange- 
zweifelt werden. Nimmt man das zum Schluß diskutierte Vakanzketten- 
Transaktionskosten-Argument ernst, so läßt sich schlußfolgern, daß a) 
das Quereinstiegsverbot eher auf höheren als auf unteren Hierarchiestu
fen wegen der Länge der internen Vakanzkette verletzt wird45 und daß b) 
eine Tendenz existiert, Aufstiegsleitern in internen Arbeitsmärkten nicht 
übermäßig lang werden zu lassen, sondern statt dessen eher mehrere Teil
leitern für den internen Aufstieg zu konstruieren.
Festzuhalten bleibt, daß sich ein rationaler Arbeitgeber in realen Situa
tionen für ein Mindestmaß an formalisierten internen Arbeitsmarktstruk
turen entscheiden wird, um einzelne Anreiz-, Informations- und -  gege
benenfalls -  Transaktionskostenvorteile zu realisieren. Auf ein striktes 
Quereinstiegsverbot wird er aufgrund der genannten Argumente jedoch 
mutmaßlich verzichten. In welchem Ausmaß ein Arbeitgeber formalisier
te interne Arbeitsmarktstrukturen wählt, hängt jedoch nicht allein von 
der Frage “interne versus externe Stellenbesetzung” ab. Auf weitere Ein
flüsse über Kontextfaktoren wie “Technologie” , “Unternehmensgröße” 
und “Standort eines Unternehmens” wurde in diesem Unterabschnitt 
bzw. in Abschnitt II.1 bereits kurz hingewiesen. Zudem spielt die Frage, 
wie stabil die Erwartungen des Arbeitgebers hinsichtlich des Unterneh
menskontextes sind, eine wichtige Rolle bei der Festlegung des Forma
lisierungsgrades interner Arbeitsmarktstrukturen. Beispielsweise könnte

45Geht man davon aus, daß hierarchische Organisationen oftmals eine pyramidenförmige 
Struktur aufweisen, so existieren nur vergleichsweise wenig Stellen auf oberen Hierarchiestu
fen. Empirisch läßt sich zeigen, daß dennoch in einigen Unternehmen eine nicht unerhebliche 
Zahl von Quereinsteigern auf oberen Hierarchiestufen zu verzeichnen ist; vgl. DiPrete (1987: 
432-433) sowie auch L e o n h a r d  (1990:18-S).
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ein Technologieschock, der zu einer Entwertung interner Qualifikationen 
führt, den Arbeitgeber dazu zwingen, vollständig von einem Querein
stiegsverbot abzusehen und entwertete interne durch externe Qualifika
tionen vom Arbeitsmarkt zu ersetzen. Auf diese Problematik soll jedoch 
später in Kapitel V noch genauer eingegangen werden.
Dieser Unterabschnitt hat letztlich gezeigt, daß sich für einen Arbeitge
ber die Rekrutierung externer Arbeitnehmer nicht nur für die unterste, 
sondern auch für höhere Hierarchiestufen lohnen kann. Im folgenden Un
terabschnitt soll daher skizziert werden, welche Vorgehensweise sich bei 
der externen Arbeitnehmerrekrutierung für den Arbeitgeber empfiehlt.

1.2 Bewerberauswahl als dynamisches Entscheidungsproblem

Die Suche nach einem geeigneten externen Kandidaten für eine vakante 
Stelle läßt sich aus Sicht des Arbeitgebers als dynamisches Entschei
dungsproblem bei Qualitätsunsicherheit umschreiben.46 Der Arbeitgeber 
hat dabei üblicherweise die Auswahl zwischen verschiedenen Bewerbern 
zu treffen, deren Qualitätseigenschaften ihm zum Einstellungszeitpunkt 
teilweise noch nicht genau bekannt sind. Der dynamische Aspekt des 
Entscheidungsprozesses folgt aus der Tatsache, daß die Überprüfung je
des Kandidaten auf seine Geeignetheit, die vakante Stelle zu besetzen, 
mit Kosten47 verbunden ist. Aus diesem Grund empfiehlt es sich für den 
Arbeitgeber, bei der Bewerberauswahl sequentiell vorzugehen und nicht 
von vornherein eine möglichst große Anzahl an Kandidaten vollständig zu 
überprüfen, um daraufhin einen von ihnen auszuwählen. Bei der sequen
tiellen Vorgehensweise ergeben sich für den Arbeitgeber zwei Möglich
keiten: Er kann zunächst einmal einen potentiellen Kandidaten auf dem 
externen Arbeitsmarkt aussuchen und auf seine Geeignetheit hin über
prüfen. Falls das Ergebnis der Überprüfung im Hinblick auf die Anforde
rungen der vakanten Stelle unbefriedigend ausfällt, wird ein neuer Kan
didat ausfindig gemacht usw. Der Arbeitgeber kann als Alternative aber

46Üblicherweise ist davon auszugehen, daß für eine vakante Stelle sowohl externe als auch in
terne Bewerber existieren. Im folgenden wird aus Vereinfachungsgründen allein der Fall externer 
Arbeitnehmerrekrutierung betrachtet. Das folgende Selektionsverfahren ist jedoch ebenso auf 
gemischte Bewerberpools, in denen sich externe und interne Arbeitnehmer befinden, anwend
bar. Auf die Auswahl interner Kandidaten wird in Unterabschnitt IV.2.5 bei der Diskussion der 
Wahl der Aufstiegskriterien genauer eingegangen.

47Z.B. Entgelt für die auswählende Instanz, Opportunitätskosten der Zeit aufgrund der Vakanz 
der Stelle.
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auch im ersten Schritt (z.B. aufgrund der Antworten auf eine Stellenaus
schreibung) einen begrenzten B ew erberpool bilden, aus dem dann 
der geeignete Kandidat sequentiell ausgewählt wird. Während der dy
namische Charakter der ersten Möglichkeit insbesondere durch die ein
zelnen Suchvorgänge entsteht, wird bei der zweiten Möglichkeit die Dy
namik durch die sequentiellen Selektionsvorgänge erzeugt. In der Regel 
wird ein Arbeitgeber nach der zweiten Möglichkeit Vorgehen.48 
Zur Beschreibung des dynamischen Entscheidungsproblems des Arbeit
gebers könnte prinzipiell auf eines der zahlreichen Job search-Modelle 
zurückgegriffen werden, die in der arbeitsmarktökonomischen Literatur 
diskutiert werden. Die Job search-Theorie läßt sich anhand zweier Pro
blemstellungen untergliedern: anhand der Suche eines Arbeitnehmers 
nach einem Arbeitsplatz49 sowie der Suche eines Arbeitgebers nach ei
nem passenden Kandidaten für eine vakante Stelle.50 Für das Personal
auswahlproblem im Rahmen der betrieblichen Karrierepolitik würde sich 
eines der Modelle zur zweiten Problemstellung anbieten. Hierbei wäre 
das Hauptproblem des Arbeitgebers, eine optimale Stoppregel festzu
legen, mit deren Hilfe er entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt der 
sequentiellen Bewerbersuche bzw. -Überprüfung ein Abbruch des Aus
wahlprozesses aus Kosten-Nutzen-Erwägungen rational erscheint.51

48Vgl. dazu VAN O u r s / R id d e r  (1992: insbesondere 142), (1993: insbesondere 188) sowie die 
von va n  O u r s / R id d e r  ermittelten empirischen Ergebnisse. Vgl. auch F r a n z  (1991: 211).

49V gl. u.a. L ip p m a n /M c C a ll  (1976: 157-181); K ö n ig  (1979: 65-87); W ild e  (1979); F r a n z  
(1991: 205-211); S ch a s s e  (1991: 30-39); B la u  (1992); C o x /O a x a c a  (1992); K h a n d k e r
(1992). D ie Arbeitnehm er-Suchm odelle lassen sich noch in weitere Teilklassen unterteilen: Ei
nige M odelle diskutieren O ff-the-job  search unbeschäftigter Arbeitnehm er, andere O n-the-job 
search beschäftigter Arbeitnehm er (vgl. z.B . van  den  B e r g  1992), ganz andere hingegen beide 
M öglichkeiten zusammen und zudem, daß sich ein Beschäftigter für die Alternative entschei
den könnte, gar keine Suche zu unternehmen (vgl. z .B . P a r s o n s  1991; B u r ge ss 1992). Zum 
Teil werden Suchmodelle auch m it Lohnverhandlungen kom biniert; vgl. z .B . M c K en n a  (1992); 
R e y n ie r s  (1992). Letztlich ist auch eine Unterteilung in M odelle m öglich, die Arbeitsplätze 
als Suchgüter oder als Erfahrungsgüter für Arbeitnehm er charakterisieren; vgl. zu dieser Güter
typologie N elso n  (1970); F ö h r  (1993: 110-111) und zu den entsprechenden Job  search- bzw. 
Job  m atching-M odellen Jo h n so n  (1978); J o v a n o v ic  (1979a), (1979b). Denkbar sind zudem 
noch weitere Modellvarianten (z.B . Arbeitnehmersuche mit begrenztem  und m it unbegrenztem 
Zeithorizont), w orauf jedoch  nicht weiter eingegangen werden soll.

50Vgl. u.a. L ip p m a n /M c C a ll  (1976: 181-185); K ö n ig  (1979: 87-92); B a r r o n /B i -  
s h o p  (1 9 8 5 ) ;B a r r o n /B is h o p /D u n k e lb e r g  (1985); B a r r o n /B l a c k /L o e w e n s t e i n  (1987), 
(1989); F r a n z  (1991: 211-212); v a n  O u r s /R id d e r  (1992). Analog zur Arbeitnehmersuche 
können auch für die Arbeitgebersuche zahlreiche Modellvarianten unterschieden werden. Dar
auf soll hier jedoch verzichtet werden.

51Im Grundmodell wird dazu im Lichte der vorhandenen Informationen eine optimale Min
destqualität berechnet, die der neue Stelleninhaber mindestens aufweisen muß. Anschließend 
werden so lange sequentiell Bewerber geprüft, bis einer den geforderten Qualitätsstandard er-
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Wenngleich die mikroökonomische Fundierung der Job search-Modelle 
sowie einige ihrer Ergebnisse im Hinblick auf die hier betrachtete Dis
kussion der Bewerberauswahl von Interesse sind, soll im folgenden je
doch nicht auf einzelne Job search-Modelle im Detail eingegangen wer
den, zumal sich die Job search-Theorie von der Intention her eher mit 
Marktphänomenen,52 insbesondere mit dem Phänomen dauerhaft beob
achtbarer Arbeitslosigkeit, auseinandersetzt.53 Zudem wird bei den ein
zelnen Modellen zum Teil das Problem asymmetrisch verteilter Informa
tionen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgeblendet,54 da das 
Hauptaugenmerk auf dem Problem des Suchvorgangs selbst und nicht 
auf dem Problem der eigentlichen Personalauswahlentscheidung liegt. 
Im Anschluß soll daher nun lediglich die Grundidee der Job search- 
Theorie -  eine sequentielle Bewerberselektion -  übernommen sowie die 
grundsätzliche Problematik einer Bewerberselektion anhand einzelner 
Schritte skizziert werden.55 Eine sequentielle Bewerberselektion ist nicht 
nur die real am häufigsten verbreitete Vorgehensweise bei der Personal
auswahl, sondern aus Kosten-Nutzen-Uberlegungen auch theoretisch das 
am besten geeignetste Auswahl verfahren.56 Die Unterscheidung einzel
ner Schritte empfiehlt sich, weil der Arbeitgeber bei jedem einzelnen 
Schritt vor einem unterschiedlichen Entscheidungsproblem (z.B. Aus
wahlentscheidung, Entscheidung über eine Weitersuche) steht und daher 
jeweils auch mit entsprechend unterschiedlichen Schwierigkeiten konfron
tiert wird.

reicht bzw . übererfüllt; vgl. F r a n z  (1991: 211).
52V gl. u.a. K ö n ig  (1979: 63-64, 92-107); Ho w it t / M c A fee  (1987); G r o o t  (1990); A l- 

b r e c h t / V r o m a n  (1992).
“ Außerdem sprechen auch empirische Befunde für Deutschland gegen die Relevanz der reinen 

Job search-Modelle; vgl. N o ll  (1985).
54Das Problem asymmetrisch verteilter Qualitätsinformationen wird in der Job search-Theorie 

zwar nicht ignoriert, die einzelnen Ansätze beschäftigen sich jedoch hauptsächlich mit dem 
Suchproblem an sich, insbesondere mit Dauer und Abbruch der Suche, und wenig mit der 
Personalauswahlentscheidung; vgl. L ip p m a n / M c C a l l  (1976: 182); K ö n ig  (1979: 88-89).

55Die Vorgehensweise widerspricht dabei nicht der oftmals üblichen Praxis, mit sämtlichen 
Bewerbern, die nach einer Vorselektion noch als Kandidaten verbleiben, ein Vorstellungsge
spräch zu vereinbaren. Das sequentielle Vorgehen würde sich dann darin äußern, daß Bewerber 
in Einzelgesprächen getestet werden und ab dem Zeitpunkt, ab dem ein geeigneter Kandidat 
gefunden ist, die verbleibenden Gespräche -  wenn eine Absage nicht mehr möglich ist -  nur noch 
mit minimalem (Zeit-)Aufwand betrieben werden, was quasi einem Abbruch im sequentiellen 
Suchprozeß entsprechen würde.

i6Vgl. hierzu die Arbeiten zur externen Arbeitnehmerrekrutierung innerhalb der arbeits
marktökonomischen Literatur, auf die bereits eingangs mehrfach verwiesen wurde.
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Betrachtet sei nun die Abbildung IV. 1, mit der die Grobstruktur der 
sequentiellen Bewerberauswahl schematisch dargestellt wird. Ausgangs
punkt ist ein Bewerberpool aus n Kandidaten, die sich auf eine Stel
lenausschreibung gemeldet haben. Denkbar ist nicht nur, daß der Ar
beitgeber auf eine Stellenanzeige in regionalen und/oder überregionalen 
Zeitungen und Fachzeitschriften zurückgreift. Der Arbeitgeber könnte 
ebenso weitere Kommunikationskanäle wie beispielsweise private infor
melle Kontakte oder intermediäre Institutionen der Personalberatung 
nutzen.57 Welche Medien sich letztlich für einen Arbeitgeber empfeh
len, hängt u.a. von der Art der vakanten Stelle ab und ist daher nur im 
konkreten Einzelfall genau zu entscheiden. Hinsichtlich jedes Bewerbers % 
(i = l,...,n ) lassen sich aus Sicht des Arbeitgebers insgesamt I< relevante 
Qualitätseigenschaften unterscheiden, die für die Besetzung der vakanten 
Stelle und die weitere betriebliche Karriere des zukünftigen Stelleninha
bers von Bedeutung sind.58 Dem Bewerber i kann als Gesamtqualität 
der Vektor q* :=  ( g i , . . . , g ’K ) zugewiesen werden, wobei einige der Kom
ponenten q'K für den Arbeitgeber (und gegebenenfalls auch für den 
Arbeitnehmer) zum betrachteten Zeitpunkt Zufallsgrößen darstellen, an
dere Komponenten hingegen vom Arbeitgeber direkt beobachtbar bzw. 
überprüfbar sind.
Im ersten Schritt wird zunächst aus den n Bewerbern eine Vorauswahl 
getroffen,59 wozu die in der Stellenausschreibung angegebenen Kriteri
en sowie andere relevante Individualfaktoren, die vom Arbeitgeber un
mittelbar nachprüfbar sind, herangezogen werden.60 Hierzu zählen u.a. 
Bildungszertifikate, die glaubhafte Signale im Sinne von S p e n c e  (1973) 
darstellen, aber auch solche Individualfaktoren, die von den Stellenan
forderungen determiniert werden.61 Letztlich gelingt es dem Arbeitgeber,

57Vgl. z.B . B u l l / O r n a t i/ T ed esch i (1987); M a r s d e n / C a m p b e l l  (1990); F ö h r  (1995).
58Auch in der Job search-Theorie wird von einer mehrdimensionalen Qualität eines Bewerbers 

ausgegangen; vgl. K ö n ig  (1979: 88).
59Die Vorgehensweise ähnelt hierbei letztlich der Grundidee optimaler Suchstrategiemodel- 

le; vgl. z.B. G a l / L a n d s b e r g e r / L e v y k s o n  (1981); M o r g a n  (1983); M o r g a n / M a n n in g  
(1985). Nach der optimalen Suchstrategie würde ein Suchender sowohl über die Anzahl der 
Perioden, in denen Stichproben gezogen werden, als auch über die Größe einer Stichprobe in je 
der dieser Perioden entscheiden. Bei dem hier beschriebenen Bewerberauswahlprozeß bestimmt 
der Arbeitgeber in einer Vorauswahlphase die Anzahl, Zusammensetzung/Größe und Rangfolge 
verschiedener Bewerbergruppen, die nacheinander untersucht werden.

60Zur Vorauswahl und der Bildung von Gruppen unterschiedlich geeignet erscheinender Be
werber vgl. auch L ip p m a n / M c C a l l  (1976:182-183); K ö n ig  (1979: 90-92); F r a n z  (1991: 212).

61Zu Bildungsabschlüssen als (für den Arbeitgeber) kostengünstige Selektionskriterien vgl.
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Abbildung IV . 1: Sequentielle Bewerberselektion

Quelle: Eigene Erstellung
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auf diese Weise die n Kandidaten in verschiedene Gruppen einzuteilen, 
wobei zwischen den Bewerbern einer Gruppe ein geringeres Maß an Hete
rogenität herrscht als zwischen den Mitgliedern unterschiedlicher Grup
pen. Angenommen wird gemäß Abbildung IV .l nun, daß der Arbeitgeber 
zwischen diesen Gruppen eine Rangfolge62 hinsichtlich der potentiellen 
Geeignetheit für die Stellenbesetzung aufstellen kann und zunächst als 
Ergebnis der Vorauswahl diejenige Gruppe der m (m < n) Bewerber für 
eine detailliertere Bewerberselektion bestimmt, die a priori am geeignet
sten erscheint. Allein die sequentielle Überprüfung dieser m Kandidaten 
soll durch die Abbildung IV .l veranschaulicht werden, z : =  (zi,. . . ,zR) sei
en die R Individualfaktoren, die dem Arbeitgeber zur Vorauswahl dienen. 
Die zum Teil unbekannte Qualität der m Kandidaten läßt sich über die 
(durch z) bedingte Zufallsgröße q>|z (j =  1, . . .  ,m) umschreiben. Der Zweck 
solch einer Vorauswahl besteht darin, die Testkosten für die Wahl des ge
eigneten Bewerbers möglichst gering zu halten, indem nur vergleichsweise 
wenig Kandidaten mit a priori hohen erwarteten Qualitätseigenschaften 
sequentiell überprüft werden.
Im zweiten Schritt wird zunächst einer der m Bewerber einer detaillier
ten Überprüfung unterzogen, wozu der Arbeitgeber auf unterschiedlich
ste Methoden der Informationsgenerierung und -aufdeckung zurückgrei
fen kann.63 Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Kontext, daß ei
nerseits der Arbeitgeber durch die Überprüfung zwar genauere Qualitäts
informationen über den Bewerber erhält, andererseits aber auch nach der 
Überprüfung in der Regel noch eine Restunsicherheit verbleibt64 und die 
Überprüfung zudem Testkosten65 in Höhe von cx verursacht. Da die Test
kosten mit der Anzahl der überprüften Bewerber sowie der Intensität der 
Überprüfung steigt, wird der Arbeitgeber hier mit einem nichttrivialen
T a u b m a n / W a l e s  (1973). Andere Kriterien für eine Vorselektion externer Bewerber könnten 
sich z.B. am bisherigen Berufsverlauf orientieren; vgl. dazu Unterabschnitt II.2.4.

62Die Güte dieser Rangfolge zwischen den einzelnen Gruppen ist aus Arbeitgebersicht von 
zentraler Bedeutung, da eine falsche Gruppenrangfolge vorentscheidend sein kann und übli
cherweise zu gravierenderen Konsequenzen führt als eine falsche Rangfolge zwischen einzelnen 
Arbeitnehmern.

63Die grundsätzliche Problematik der Informationsaufdeckung bei asymmetrisch verteilten 
Qualitätsinformationen der Bewerber wird anschließend in Unterabschnitt IV.1.3 diskutiert.

64Vgl. zu den sich hieraus ergebenden Suchmodellen M c K e n n a  (1987: 101-104).
65Hierzu zählen direkter Materialaufwand (z.B. für Fragebögen), Lohnkosten für die Instanz, 

die die Überprüfung durchführt, Opportunitätskosten der Zeit, in der die vakante Stelle nicht 
besetzt ist und in der die überprüfende Instanz nicht anderen produktiven Tätigkeiten in der 
Unternehmung nachgehen kann usw.
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Optimierungsproblem konfrontiert. Tendenziell gilt, daß die Überprüfung 
von Bewerbern um so intensiver vom Arbeitgeber betrieben wird, je 
größer der Einfluß der Entscheidungen des zukünftigen Stelleninhabers 
auf den Unternehmenserfolg ist, je mehr Humankapitalinvestitionen der 
Arbeitgeber in den Stelleninhaber tätigen will, je schwieriger die Einstel
lungsentscheidung zu revidieren ist, je größer der diskretionäre Entschei
dungsspielraum des zukünftigen Stelleninhabers ist und je einfacher eine 
Bewerberüberprüfung durchzuführen ist.66
Nach der Überprüfung des ersten Bewerbers wird der Arbeitgeber im 
dritten Schritt versuchen, eine Bewertung des Kandidaten vorzuneh
men, wozu der Arbeitgeber auf die ihm zur Verfügung stehenden Infor
mationen zurückgreift: eine subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilung für 
die Zufallsgröße q*|z (angenommen wird also, daß die Überprüfung nicht 
sämtliche Unsicherheiten beseitigt hat); das Testergebnis ii für den be
trachteten Bewerber; die Anzahl der noch nicht getesteten Kandidaten 
(x = m - 1) sowie Vermutungen über die Testergebnisse der verbleibenden 
TO-1 Bewerber ( T2, T m).  Im Idealfall läßt sich vom Arbeitgeber eine ge
naue erwartete Qualität = m -l,T2,...,Tm] (kardinal) berechnen.
Eine exakte Bewertung eines Kandidaten erscheint jedoch auch (oder ge
rade) im Lichte der durch die Überprüfung zusätzlich erzeugten Informa
tionen nicht trivial. Allein schon aufgrund der Mehrdimensionalität der 
Bewerberqualität ist ein Rückgriff auf einfache entscheidungstheoretische 
Methoden nicht mehr möglich. Statt dessen muß eine Bewertung über 
multikriterielle bzw. -attributive Verfahren erfolgen.67 Eine weitere erheb
liche Schwierigkeit folgt aus der Tatsache, daß die Wahrscheinlichkeits
verteilung des Arbeitgebers für die (teilweise) unbekannte Qualität eines

66Dieses wird auch durch die empirischen Befunde zur Arbeitgebersuche bestätigt. Vgl. da
zu B a r r o n / B ish op  (1985: 374-377); B a r r o n / B is h o p / D u n k e l b e r g  (1985: 47-49); B a r - 
r o n / B l a c k / L o e w e n s t e in  (1989: 11-15). Interessant erscheint in diesem Zusammenhang ins
besondere der Einfluß des Kontextfaktors “Unternehmensgröße” . Es wird zum Teil vermutet, 
daß die laufenden Kontrollkosten für Arbeitnehmer mit der Unternehmensgröße steigen, was 
eine genauere Bewerberüberprüfung bei der Einstellung erforderlich erscheinen läßt. Anderer
seits werden auch Spezialisierungseffekte bei der Bewerberselektion für größere Unternehmen 
vermutet, wozu Befunde herangezogen werden, wonach große Unternehmen zwar vergleichs
weise viele Bewerber überprüfen, die Einzelüberprüfung jedoch weniger zeitintensiv ist als bei 
kleinen Unternehmen. Zum Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße und Bewerberselek
tion vgl. auch G a r e n  (1985); B a r r o n / B l a c k / L o e w e n st e in  (1987). Belegt wird durch die 
empirischen Befunde zudem eine Substitution zwischen extensiver und intensiver Suche eines 
Arbeitgebers; vgl. z.B. B a r r o n / B is h o p / D u n k e l b e r g  (1985: 47).

67Vgl. zu solchen Verfahren beispielsweise E ise n fü h r / W e b e r  (1993: 255-270) und Bam- 
b e r g / C o e n e n b e r g  (1994: 43-59) sowie die dort jeweils diskutierte Literatur.
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Arbeitnehmers strenggenommen selbst unsicher ist und daher im Lich
te zusätzlicher Informationen permanent neu geschätzt werden müßte: 
Selbst wenn für den Bewerber 1 eine sehr hohe erwartete Qualität be
rechnet wird, die den Arbeitgeber ex ante zu einem Abbruch weiterer 
Überprüfungen veranlaßt hätte, so kann es passieren, daß sich nach der 
Überprüfung des Bewerbers 1 im Lichte der Zusatzinformationen eine 
neue subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilung ergibt, die eine Weiter
suche nach einem besseren Kandidaten auf einmal rational erscheinen 
läßt.68
Damit ist die Problematik des nächsten Schrittes bereits angespro
chen. Nach der Bewertung des Bewerbers 1 muß der Arbeitgeber die 
Entscheidung treffen, ob er die sequentielle Suche abbrechen oder aber 
weitersuchen soll. Wird die sequentielle Bewerberselektion abgebrochen, 
so plant der Arbeitgeber üblicherweise, den Bewerber 1 als neuen Stel
leninhaber auszuwählen, oder der Arbeitgeber ist bezüglich der bei der 
Vorauswahl bestimmten Gruppe der m Bewerber derart pessimistisch, 
daß er die in der Qualitätsrangfolge an zweiter Stelle stehende Gruppe 
prüfen bzw. die Stelle sogar ganz neu ausschreiben möchte. Entschei
det sich der Arbeitgeber allerdings gegen den Bewerber 1, jedoch für 
eine Weitersuche innerhalb der vorselektierten Gruppe der m aussichts
reichsten Kandidaten, so wird als nächstes Bewerber 2 überprüft, was zu 
Testkosten in Höhe von c2 führt.
Hinsichtlich der Abbruchentscheidung stellt sich das eigentliche Optimie
rungsproblem für den Arbeitgeber: Sucht er nicht weiter, so vergibt er 
prinzipiell die Chance, innerhalb der betrachteten Bewerbergruppe noch 
einen Bewerber mit weit überdurchschnittlicher Qualität zu entdecken. 
Sucht er allerdings weiter, so entstehen ihm mit jedem neu überprüften 
Kandidaten zusätzliche Testkosten. Mehrere Faktoren sind vom Arbeit
geber in dieser Entscheidungssituation zu beachten: Je mehr Bewerber er 
schon getestet hat, desto geringer ist ceteris paribus die Wahrscheinlich
keit für das Auffinden eines überdurchschnittlich guten Kandidaten unter 
den verbleibenden Bewerbern. Innerhalb einer Bewerbergruppe sind die 
Qualitäten der Bewerber aufgrund der Vorselektion üblicherweise mitein
ander korreliert, wodurch Rückschlüsse von einem Testergebnis auf die

68Vgl. M c K en n a  (1987). Zu derartigen Suchmodellen mit unsicheren Wahrscheinlichkeitsver
teilungen, sogenannten adaptiven Suchmodellen, vgl. auch L ip p m a n / M c C a l l  (1976:183-185).
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möglichen Testergebnisse noch nicht untersuchter Bewerber zulässig sind. 
Je höher die vakante Stelle in der betrieblichen Hierarchie angesiedelt ist, 
desto stärker ist in der Regel der Einfluß der Entscheidungen des Stel
leninhabers auf den Unternehmenserfolg;69 desto höher sind damit auch 
die Suchkosten in Form zeitlicher Opportunitätskosten aufgrund der Va
kanz der Stelle. Allerdings steigen mit der Bedeutung der vakanten Stelle 
nicht nur die Suchkosten, sondern auch die möglichen Kosten der Fehl
entscheidung durch eine vorschnelle Bewerberauswahl, was wiederum für 
eine Fortsetzung der Suche spricht. Letztlich können die Suchkosten mit 
zunehmender Suchdauer linear, degressiv oder progressiv steigen, woraus 
ebenfalls ein erheblicher Einfluß auf die Abbruchentscheidung folgt. 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die sequentielle Bewerberse
lektion für den Arbeitgeber alles andere als trivial ist. Auf die Grund
struktur einer sequentiellen Bewerberauswahl sowie auf einige Schwierig
keiten hierbei konnte in diesem Unterabschnitt skizzenhaft eingegangen 
werden.70 Eines der Hauptprobleme, das sich dem Arbeitgeber bei der 
Bewertung eines Kandidaten (dritter Schritt) stellt, das Problem asym
metrisch verteilter Qualitätsinformationen, wurde hingegen bewußt aus- 
geklammert. Dieses Problem soll nun im folgenden Unterabschnitt IV. 1.3 
diskutiert werden.

1.3 Informationsasymmetrie und Personalauswahlentscheidung

Betrachtet sei nun eine Situation innerhalb des Prozesses der sequentiel
len Bewerberselektion, in der der Arbeitgeber einen konkreten Bewerber 
auf seine Qualität hin überprüfen möchte. Einige Qualitätseigenschaf
ten, über die der Arbeitgeber und der Bewerber gleichermaßen unsicher 
sind,71 seien vom Arbeitgeber bereits getestet worden. Zusätzlich existie
ren jedoch auch noch andere Qualitätseigenschaften, von denen der Ar
beitgeber weiß, daß er über diese schlechter informiert ist als der Bewer-

69Vgl. dazu beispielsweise den Multiplikatoreffekt, auf den R osen  (1982) verweist.
70Weitgehend ausgeblendet wurden jedoch -  wie auch bereits in anderen Unterabschnitten 

-  spezielle entscheidungstheoretische Probleme, die bei genauerer Diskussion den Rahmen des 
Unterabschnitts sprengen würden. Nur erwähnt seien hier die Vorentscheidungsproblematik 
bei der Konstruktion unterschiedlicher Bewerbergruppen sowie mögliche Entscheidungsfehler 
bei der Revision von Wahrscheinlichkeitsurteilen im Lichte neuer Informationen. Speziell zu 
Entscheidungsfehlern in Suchprozessen vgl. B r y a n t  (1990).

7lUnd über die zum Betrachtungszeitpunkt bereits Informationen ermittelbar sind.
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ber selbst. Von seiten des Arbeitgebers72 lassen sich nun prinzipiell zwei 
Möglichkeiten unterscheiden, einer solchen asymmetrischen Informati
onsverteilung entgegenzuwirken: Der Arbeitgeber könnte zum einen auf 
ähnliche Testmethoden zurückgreifen, die er schon im Zusammenhang 
mit den Qualitätseigenschaften verwendet hat, über die Bewerber und 
Arbeitgeber gleichermaßen uninformiert waren. Auf derartige Screening- 
Verfahren soll im folgenden jedoch nicht weiter eingegangen werden. Ihre 
verfahrenstechnischen Vor- und Nachteile sind in der personalwirtschaft
lichen Literatur bereits ausgiebig diskutiert worden.73 
Zum anderen könnte der Arbeitgeber aber auch Verfahren der Selbst
einordnung verwenden, um die Bewerber selbst zu einer Preisgabe ihrer 
privaten Qualitätsinformationen zu veranlassen.74 Als zentrale Prämissen 
müssen hierbei erfüllt sein, daß der Arbeitgeber weiß, was für Informa
tionen er nicht hat und ob der Arbeitnehmer im Gegensatz zu ihm über 
diese Informationen verfügt, d.h. ob die gewünschten Informationen beim 
Arbeitnehmer überhaupt aufzudecken sind.75 Entscheidend für den Ar
beitgeber ist dann, ein spezielles Testdesign zu wählen, bei dem sich die 
Bewerber aus Eigeninteresse für eine Informationsaufdeckung entschlie
ßen, d.h. es muß für die Bewerber ein ökonomischer Vorteil geschaffen 
werden, damit diese weder Informationsbestandteile zurückhalten noch 
verfälschen.76 Solche Selbsteinordnungsverfahren sollen im folgenden kurz 
skizziert werden.
Den Ausgangspunkt vieler Selbsteinordnungsverfahren bildet die Ent
lohnung des zukünftigen Stelleninhabers.77 Hierbei werden die Bewerber

72Derartige Maßnahmen des Arbeitgebers lassen sich unter dem Oberbegriff Screening zu
sammenfassen. Maßnahmen des Arbeitnehmers zur Überwindung der Informationsasymmetrie 
fallen hingegen unter den Signaling-Begriff. Auf glaubhaftes Signaling im Sinne von Spe n c e  
(1973) wurde bereits im vorherigen Unterabschnitt im Zusammenhang mit der Vorauswahl von 
Bewerbern kurz eingegangen. Zu Screening und Signaling vgl. auch schon Unterabschnitt II.2.2.

73Vgl. z.B. D ru m m  (1992: 62-65, 259-268) sowie die dort diskutierte Literatur.
74Da Selbsteinordnungsverfahren vom schlechter informierten Arbeitgeber ausgehen, lassen 

sie sich strenggenommen unter die Screening-Verfahren subsumieren.
75Vgl. Sc h a u e n b e r g / F ö h r  (1995:192).
76Bzw. das Testdesign wird so gewählt, daß die Angabe falscher Informationen unwillkürlich 

zu einer ökonomischen Selbstschädigung des betreffenden Bewerbers führt.
77Vgl. z.B. A le w e ll  (1993: 119-137), (1994: 59-62); K r ä k e l  (1993a: 491-492); F l a n a g a n  

(1995: 244) sowie die dort genannten, in den 70er und 80er Jahren entwickelten Ansätze, z.B. 
H a l l a g a n  (1978); L a u x  (1988). Sogar die stark umstrittene Verwendung von Assessment- 
Centers für die Personalauswahl ließe sich vor dem Hintergrund einer Bewerberselbsteinordnung 
möglicherweise rechtfertigen; vgl. dazu A l e w e l l  (1994: 73).



166

im Rahmen eines Einstellungsgespräches bzw. -interviews mit verschie
denen Wahlmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Entlohnung (sform) konfron
tiert. Bei geeigneter Gestaltung der Entlohnungsalternativen kann der 
Arbeitgeber dann von den Wahlhandlungen der Bewerber auf die Aus
prägung einzelner Qualitätseigenschaften schließen. Es lassen sich grob 
zwei Klassen von Selbsteinordnungsverfahren unterscheiden: a) Verfah
ren, bei denen ein Bewerber isoliert betrachtet wird, d.h. bei denen die 
Konkurrenz zwischen den verschiedenen Bewerbern nicht genutzt wird, 
und b) Verfahren, bei denen die Bewerberkonkurrenz entscheidend zur 
Selbsteinordnung der Kandidaten beiträgt.
Der innerhalb der Klasse der Selbsteinordnungsverfahren vom T yp a) 
wohl bekannteste Ansatz stammt von S a l o p / S a l o p  (1976),78 bei dem 
es um die Qualitätseigenschaft “beabsichtigte Verweildauer im Betrieb” 
oder “Fluktuationsneigung” geht.79 Bewerbern werden hierbei zwei un
terschiedliche Entlohnungsprofile angeboten, ein im Zeitablauf konstan
tes Entlohnungsprofil sowie ein Profil, das zunächst eine vergleichsweise 
geringe Entlohnung vorsieht und unterhalb des ersten Profils verläuft, 
mit zunehmender Beschäftigungsdauer jedoch signifikant ansteigt (Se- 
nioritätsentlohnung) und sich schließlich oberhalb des ersten Profils be
findet. Bei geeigneter Festlegung der einzelnen Entlohnungsparameter 
werden sich Bewerber mit einer kurzen geplanten Verweildauer für das 
erste Verdienstprofil entscheiden, Bewerber mit einer hinreichend lan
gen beabsichtigten Verweildauer dagegen für das zweite Profil. Sucht der 
Arbeitgeber nun einen Stelleninhaber, für den (z.B. aufgrund hoher be
absichtigter Humankapitalinvestitionen) eine relativ lange betriebliche 
Karriere geplant ist, so wird er einen Bewerber, der sich für das zwei
te Verdienstprofil entschieden hat, in die engere Wahl ziehen. Bewerber, 
die nur an einem kurzfristigen Beschäftigungsverhältnis interessiert sind, 
werden aus Eigeninteresse nicht das zweite Profil wählen, da sie sonst im 
Falle einer Einstellung lediglich eine sehr geringe Entlohnung innerhalb 
ihrer kurzen Beschäftigungsdauer realisieren würden. 
Selbsteinordnungsverfahren vom Typ a) können jedoch auch zum Test

78Empirisch zeigt sich, daß die Anwendung derartiger Selbsteinordnungsverfahren in der Pra
xis nicht unüblich ist. In der Untersuchung von K n o l l / D o t ze l  (1996) gaben 46,5 % der 
befragten Unternehmen an, daß sie auf solche Verfahren zurückgreifen.

79Zu einem Test auf die geplante Verweildauer von Arbeitnehmern mittels Cafeteria-Systeme 
vgl. F ö h r  (1994b: 79-82).
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ganz anderer Qualitätseigenschaften eingesetzt werden. Beispielsweise 
sind Tests auf die Produktivität,80 die Risikoneigung81 oder aber all
gemein auf die Leistungsbereitschaft bzw. Qualität82 eines Bewerbers 
möglich.83 Eine interessante Möglichkeit zur Informationsaufdeckung 
wird in A L E W E L L  (1993) im Zusammenhang mit der Diskussion inter
ner Arbeitsmärkte84 vorgeschlagen.85 Hier stehen Arbeitnehmern unter
schiedlicher Qualität86 zum Einstellungszeitpunkt prinzipiell drei Kar
rierealternativen offen: eine betriebliche Karriere mit einem vergleichs
weise zügigen Aufstieg, eine betriebliche Karriere ohne unmittelbaren 
Aufstieg sowie eine externe Karriere außerhalb der betrachteten Unter
nehmung (Außenoption). Die drei Karrierealternativen sind mit unter
schiedlichen Einkommensbarwerten verknüpft. Der höchste Barwert er
gibt sich bei der zuerst genannten Alternative, der niedrigste bei der 
zweiten Möglichkeit. Der Barwert für die externe Karriere liegt zwischen 
den Barwerten für eine betriebliche Karriere mit bzw. ohne unmittelba
ren Aufstieg. Eine Selbsteinordnung der Arbeitnehmer wird nun dadurch 
erreicht, daß Arbeitnehmer höherer Qualität -  diese sei vom Arbeitge
ber nach der Einarbeitungszeit zumindest grob beurteilbar -  auch ei
ne höhere Beförderungswahrscheinlichkeit haben und sich Arbeitnehmer 
sehr hoher Qualität für eine betriebliche Karriere in der betrachteten 
Unternehmung (und damit für eine Bewerbung) entscheiden, während 
Arbeitnehmer sehr geringer Qualität aufgrund der nur äußerst geringen 
Beförderungswahrscheinlichkeit von einer Bewerbung absehen. 
Insbesondere zwei Probleme ergeben sich jedoch bei der Verwendung von 
Selbsteinordnungsverfahren vom Typ a). Da die Selbsteinordnungsver
fahren direkte und indirekte Testkosten verursachen,87 stellt sich für den

80V gl. G u a s c h / W eiss (1980), (1981); N a l e b u f f / S c h a r f s t e in  (1987); W eiss (1995 :148).

81V gl. K r ä k e l  (1993a: 509-510).

82V gl. A l e w e l l  (1993: 137-156); K r ä k e l  (1993a: 492-498).

83Zu weiteren Beispielen vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 341-342).
84Zur Idee einer Kombination interner Arbeitsmarktstrukturen mit einem Selbsteinordnungs

verfahren vgl. auch M iy a z a k i  (1977). Vgl. auch die Ausführungen in Abschnitt IV.1 hierzu.
85V gl. A le w e ll  (1993: 137-148).
86A l e w e ll  versteht hierbei unter der Qualität bzw. Qualifikation eines Arbeitnehmers “nur 

die feststehenden, extrafunktionalen Bestandteile und überdauernden Dispositionen” (139, Fn. 

1).
87Mit den direkten Testkosten soll ganz allgemein der administrative Aufwand gemeint sein. 

Indirekte Testkosten entstehen dadurch, daß (einigen) Bewerbern üblicherweise ein ökonomi
scher Vorteil geboten werden muß, damit diese ihre Informationen aufdecken. Solch ein ökono-
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Arbeitgeber zunächst einmal die grundsätzliche Frage, ob sich der Ein
satz eines Selbsteinordnungsverfahrens überhaupt lohnt88 oder ob es statt 
dessen insgesamt von Vorteil wäre, nur (verglichen mit anderen Unter
nehmen) durchschnittliche Karriereeinkommen und -chancen anzubieten 
sowie auf eine Selbsteinordnung zu verzichten.89 Zum anderen sind Kom
plikationen bei der Verwendung einzelner Verfahren nicht auszuschlie
ßen, wenn man in einer weitergehenden Analyse auch den Kontextfak
tor “Arbeitsmarkt” explizit berücksichtigt und die Möglichkeit zuläßt, 
daß neben dem betrachteten Unternehmen eventuell auch andere Un
ternehmen auf ähnliche Selbsteinordnungsverfahren zurückgreifen.90 Bei
spielsweise setzen viele Selbsteinordnungsverfahren voraus,91 daß auf dem 
Arbeitsmarkt als Aggregat ein durchschnittliches Karriereeinkommen er
zielbar ist, welches sich von den Einkommensalternativen des betrachte
ten Unternehmens unterscheidet und auf welches Arbeitnehmer geringe
rer Qualität letztlich ausweichen können. Mit anderen Worten wird da
von ausgegangen, daß erfolgreiche Selbsteinordnungsverfahren nicht von 
sämtlichen anderen Unternehmen sofort imitiert werden bzw. daß min
destens ein anderes Unternehmen -  aus welchen Gründen auch immer 
(vielleicht aufgrund von unvollständiger Markttransparenz oder aufgrund 
bestimmter Kontextfaktorkombinationen) -  Karrierealternativen anbie
tet, die sich von denen des betrachteten Unternehmens unterscheiden.92 
Sofern im Rahmen einer neo-institutionalistischen Unternehmenstheo
rie von vollkommenen Marktbedingungen abstrahiert werden kann, er
mischer Vorteil besteht oftmals in einer höheren als der auf dem übrigen Arbeitsmarkt gängigen 
Entlohnung. Werden jedoch Selbsteinordnungsverfahren mit einer Probezeit und vergleichswei
se geringen Lehrlingsgehältern kombiniert bzw. Arbeitnehmer unterschiedlicher Qualität ein
gestellt, von denen einige oberhalb und andere unterhalb ihres Wertgrenzproduktes entlohnt 
werden, so ist eine Kompensation der höheren Lohnkosten für den Arbeitgeber möglich. Vgl. 
M iy a z a k i (1977: 394); G u a s c h / W eiss (1980: 653).

88V gl. MILLER (1 992 :139). Auch hierbei wird wiederum von erheblicher Bedeutung sein, auf 
welcher hierarchischen Ebene die vakante Stelle angesiedelt ist bzw. welchen Einfluß die auf der 
Stelle getroffenen Entscheidungen auf den gesamten Unternehmenserfolg haben.

89D.h. der Arbeitgeber muß sich entscheiden, ob für ihn ein Separating- oder aber ein Pooling- 
Gleichgewicht, in dem die Arbeitnehmer hinsichtlich der hier betrachteten Qualitätseigenschaf
ten nicht unterscheidbar sind, von Vorteil ist; vgl. allgemein zu den beiden Gleichgewichtstypen 
Sp e n c e  (1973); H a r t m a n n - W en dels (1989); K r e ps  (1990a: 629-645).

90Zur Wirkung von Wettbewerbseffekten auf die Anwendung von Selbsteinordnungsverfahren 
vgl. Sa l o p / S a l o p  (1976: 624); A le w ell  (1993: 153-155).

91 Vgl. als Beispiele A l e w e l l  (1993: 137-138); K r ä k e l  (1993a: 494).
92Hiergegen könnte die Existenz von Unternehmens- und Personalberatern sprechen, über 

die Informationen über verwendete Selbsteinordnungsverfahren und die Höhe der angebotenen 
Karriereeinkommen zwischen den verschiedenen Arbeitgebern verbreitet werden.
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scheint diese grundsätzliche Annahme über die nur beschränkte Imitier- 
barkeit von Selbsteinordnungsverfahren allerdings nicht als hochgradig 
problematisch.
Selbsteinordnungsverfahren vom T yp b) betrachten Stellenbewerber 
nicht isoliert wie die Verfahren vom Typ a). Sie nutzen vielmehr die 
Tatsache, daß üblicherweise mehrere Bewerber um eine vakante Stelle 
konkurrieren. Bei geeigneter Gestaltung des Testdesigns vermag der Ar
beitgeber, die Bewerberkonkurrenz in einen informationsaufdeckenden 
Wettbewerb umzusetzen. Beispiele für derartige Selbsteinordnungsver
fahren stellen die Vickrey-Groves-Regel zur Aufdeckung asymmetrisch 
verteilter Qualitätsinformationen93 sowie die Verwendung von Auktions
regeln für die Managerauswahl94 dar. Die entscheidenden Vorteile dieser 
Verfahren bestehen darin, daß der Arbeitgeber aufgrund der Bewerber
konkurrenz für ihre Anwendung weit weniger Informationen benötigt als 
bei Verfahren vom Typ a) sowie kein alternatives Karriereeinkommen 
auf dem Arbeitsmarkt als Außenoption.95 Letztlich sind auch Verfahren 
vom Typ b) nicht vollkommen frei von Problemen. Sie sind zwar ins
gesamt gesehen sehr robust, bergen theoretisch jedoch auch die Gefahr, 
daß Bewerber Absprachen treffen und auf diese Weise einen informati
onsaufdeckenden Wettbewerb verhindern könnten.96 
Zusammenfassend betrachtet läßt sich festhalten, daß einem Arbeitge
ber während des dynamischen Prozesses der Bewerberselektion verschie
dene Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um Stellenbewerber zu einer 
Aufdeckung asymmetrisch verteilter Informationen zu veranlassen. Un
abhängig vom Typ des verwendeten Selbsteinordnungsverfahrens wird 
der Arbeitgeber aber auch mit Schwierigkeiten konfrontiert, die die Ver
mutung nahelegen, daß Selbsteinordnungsverfahren zwar eine wichtige

93V gl. V ic k r e y  (1961); G r o v e s  (1973); G r o v e s / L o e b  (1979). Zur Verwendung der Vickrey- 
Groves-Regel für eine Inform ationsaufdeckung bei der Personalauswahl vgl. K r ä k e l  (1993a: 
498-503). Die Vickrey-Groves-Regel läßt sich allgemein auf ganz unterschiedliche Informations
problem e anwenden; vgl. z.B . im Zusam menhang mit der Lösung von Budgetierungsproblemen 
B a m b e r g / L o c a r e k  (1992).

94Vgl. Sa p p in g t o n  (1991: 56-59); K r ä k e l  (1992a: 221-243). Vgl. auch St ig l it z  (1975c: 
563-564).

95Vgl. K r ä k e l  (1993a: 498).
96Vgl. K r ä k e l  (1993a: 502-503). Auch das andere Extrem ist denkbar: Die Bewerberkon

kurrenz eskaliert, d.h. die individuellen Anstrengungen bzw. Kosten eines Bewerbers steigen 
aufgrund der Selbsteinordnung auf ein ineffizient hohes Niveau. Vgl. in diesem Zusammenhang 
auch die Ausführungen zum Rattenrennen in Unterabschnitt IV.2.5.2.1.
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Funktion bei der Vorbereitung von Personalauswahlentscheidungen ha
ben können, als alleinige Instrumente für die Personalauswahl jedoch 
höchstwahrscheinlich nicht ausreichen:97 Zum einen muß der Arbeitge
ber trotz asymmetrischer Informationsverteilung beurteilen können, hin
sichtlich welcher spezifischen Qualitätseigenschaften die Bewerber besser 
informiert sind als er selbst, da ansonsten die gezielte Wahl eines geeig
neten Testdesigns nicht möglich wäre.98 Vermutlich dürfte diese Annah
me in einzelnen Fällen nicht erfüllt sein, da für den Arbeitgeber oftmals 
schwer zu entscheiden ist, ob die Bewerber und er gleichermaßen uninfor- 
miert (symmetrische Unsicherheit) oder die Bewerber besser informiert 
sind (asymmetrische Informationsverteilung). Prinzipiell muß der Arbeit
geber zudem befürchten, daß die Bewerber hinsichtlich der Stellenanfor
derungen weniger Informationen haben als er selbst. Die genaue Kenntnis 
dieser Anforderungen ist jedoch wiederum für eine genaue Beurteilung 
einzelner Qualitätseigenschaften durch den betreffenden Bewerber erfor
derlich, der ansonsten lediglich eine recht ungenaue Prognose über sein 
Leistungspotential vornehmen kann. Eng damit verbunden ist das Pro
blem, daß die aufgedeckten Informationen zwangsläufig subjektiver Na
tur sind.99 Aufgrund der Beschaffenheit der Selbsteinordnungsverfahren 
wird jeder Bewerber zwar um eine möglichst wahrheitsgemäße Informati
onsaufdeckung bemüht sein, dies schließt die Möglichkeit einer (aus Sicht 
des Arbeitgebers) fehlerhaften Selbsteinschätzung des Bewerbers aber 
nicht aus. Eine Überbewertung informationsaufdeckender Verfahren ver
bietet sich zudem dadurch, daß aufgedeckte Informationen grundsätzlich 
zeitpunktbezogen sind,100 einige Qualitätseigenschaften jedoch -  worauf 
bereits in Unterabschnitt III.l.l. hingewiesen wurde -  durchaus Verände
rungen im Zeitablauf unterliegen. Für eine erfolgreiche Anwendung der 
skizzierten Selbsteinordnungsverfahren ist letztlich auch erforderlich, daß 
sich der Arbeitgeber (z.B. über Betriebsvereinbarungen oder Reputati
onseffekte) an die Einhaltung getroffener Karriereversprechen glaubhaft

97Vgl. zu dieser Gesamteinschätzung K r ä k e l  (1993a: 510-511).
98V gl. Sc h a u e n b e r g / F ö h r  (1995:192).
"V g l. A l e w e ll  (1993:148-149). Zur Urteilsfähigkeit eines Bewerbers über sein Leistungspo

tential -  u.a. im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Arbeitsmarktsegmenten -  vgl. auch 
K r ä k e l  (1993a: 503-506). Zudem kann die Güte der aufgedeckten Qualitätsinformationen auch 
davon abhängen, ob der einzelne Bewerber hinsichtlich der Einschätzung seines Potentials eher 
optimistisch oder eher pessimistisch veranlagt ist; vgl. A l e w e ll  (1993: 155).

100Vgl. K r ä k e l  (1992a: 127), (1993a: 506).
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binden kann101 und das Testdesign derart gestaltet ist, daß die Funkti
onsweise des jeweiligen Verfahrens von den Bewerbern nachvollziehbar 
ist.102 Schließlich ergibt sich im Zusammenhang mit dem Kontextfaktor 
“Arbeitsmarkt” häufig auch die Schwierigkeit, daß Screening- und Selbst
einordnungsverfahren den Charakter eines öffentlichen Gutes besitzen, 
was die Attraktivität der Verfahren für einen Arbeitgeber erheblich ein
schränken kann.103

1.4 Probezeit, Orientierungsphase und Karriereanfang

Angenommen sei nun, daß der Auswahlprozeß beendet und ein exter
ner Bewerber neu eingestellt worden ist. Die ersten Monate im Anschluß 
an die Neueinstellung, die auch als Probezeit (i.w.S.)104 oder Orientie
rungsphase eines Arbeitnehmers bezeichnet werden können, sollen im 
folgenden betrachtet werden. Von welch großer Bedeutung die Karriere
anfangsphase für die betriebliche Karriere eines Arbeitnehmers sein kann, 
zeigen zahlreiche empirische Befunde. Zum einen deuten die empirischen 
Ergebnisse darauf hin, daß die erste Stelle eines Arbeitnehmers in der 
Unternehmung seine weitere betriebliche Karriere entscheidend mitbe
einflussen kann, was zudem als Hinweis auf institutionalisierte Karriere
pfade in Unternehmen gewertet werden kann. So zeigt G R Ü N E R  (1989), 
daß für die Aufstiegschancen eines Arbeiters in dem von ihm untersuch
ten Maschinenbauunternehmen von erheblicher Bedeutung ist, ob er im 
Service- oder im Fertigungsbereich seine betriebliche Karriere begonnen 
hat. SH E R ID A N  et al. (1990) belegen einen signifikanten Zusammenhang 
zwischen dem Einfluß, dem man der Abteilung, in der ein Manager ein
gestellt wird, im Unternehmen zuschreibt und späteren Karriereerfolgen 
des betreffenden Managers. Zudem ist es für die betriebliche Karriere 
eines Managers äußerst förderlich, zu Beginn seiner Beschäftigung ein 
Trainee-Programm durchlaufen zu haben. PuciK (1991) zeigt, daß Ar
beitnehmer, die in der Karriereanfangsphase Aufgaben eines Linienma
nagers zugewiesen bekamen, mit fünfmal höherer Wahrscheinlichkeit den

101Vgl. A l e w e l l  (1993: 149-153).

102V gl. K r ä k e l  (1993a: 506-507).

103Vgl. St ig l it z  (1975a: 34-35), (1975b: 286-287); K r ä k e l  (1993a: 507-508).
104Der im folgenden verwendete Probezeitbegriff geht teilweise über die arbeitsvertraglich, ta

rifvertraglich oder über eine Betriebsvereinbarung geregelte Probezeit, ebenso über den in Pa
ragraphen 13 Berufsbildungsgesetz geregelten Begriff und auch über die in Paragraph 1 Absatz 
1 Kündigungsschutzgesetz genannten sechs Monate hinaus.
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obersten Hierarchierang erreichen als jene, die zu Beschäftigungsbeginn 
mit Stabsaufgaben betraut werden. Auch F o r b e s  (1987) belegt einen 
empirischen Zusammenhang zwischen der Abteilung, in der ein Arbeit
nehmer startet, und seiner späteren Karriere.105
Zum anderen belegen empirische Befunde zum Teil einen deutlich posi
tiven Zusammenhang zwischen frühzeitigen Karriereanfangserfolgen und 
einem schnellen Aufstieg sowie einem hohen Einkommen im späteren Ver
lauf einer betrieblichen Karriere.106 Diese Frühstarteffekte107 lassen sich 
insbesondere damit erklären, daß es sich bei den Frühstartern letztlich 
um Arbeitnehmer dauerhaft hoher (absoluter) Qualität handelt, die auf
grund ihrer hohen Qualität sowohl in der Karriereanfangsphase als auch 
in späteren Perioden hohe Erfolge erzielen.108
Die große Bedeutung der Karriereanfangsphase für die weitere betriebli
che Karriere eines Arbeitnehmers sowie für die Karrierepolitik ergibt sich 
vor allem vor dem Hintergrund des Allokations- und Matchingziels.109 Ar
beitnehmer, die ihre betriebliche Karriere gemeinsam in einer bestimm
ten Abteilung der Unternehmung beginnen, haben im Laufe des Bewer
berauswahlverfahrens die gleichen standardisierten Testverfahren erfolg
reich durchlaufen und weisen dadurch zum Einstellungszeitpunkt bezo
gen auf ihre Qualität eine gewisse Ex-ante-Homogenität auf, d.h. die 
A-priori-Erwartungen des Arbeitgebers hinsichtlich der Arbeitnehmer
qualitäten sind (nahezu) identisch. Frühstarts und andere erste Karrie

105Zum Zusammenhang zwischen den Herausforderungen der ersten Stelle an einen Arbeitneh
mer und seiner weiteren Karriere vgl. B e r l e w /H a l l  (1966); H a l l  (1976: 154). Zum Einfluß 
der ersten Stelle auf die überbetriebliche Karriere eines Arbeitnehmers vgl. z.B. B lossfeld  
(1987a).

106Zu solchen Frühstarteffekten, die nicht speziell die Probephase i.e.S. eines Arbeitnehmers, 
sondern allgemein die ersten Jahre einer betrieblichen Karriere betreffen können, vgl. R o 
se n ba u m  (1979a), (1979b: 46); St e w m a n / K o n d a  (1983); F o r b e s  (1987); Ha n a d a  (1989); 
B r ü d e r l / D ie k m a n n / P r e is e n d ö r f e r  (1989), (1991); Sh e r id a n  et al. (1990); B r ü d e r l  
(1991); P u c ik  (1991); F o r b e s / P ie r c y  (1991: Kapitel 2 und 3); B a r o n /H a n n a n  (1994:1125- 
1126); F ir k o l a  (1994:193); B a k e r / G ibb s /H o l m s t r ö m  (1994a).
107Zu einer Diskussion der Frühstartbefunde und der in der Literatur angebotenen Erklärungs

ansätze vgl. K r a k e l  (1994).
108Vgl. dazu B r ü d e r l / D ie k m a n n / P r e is e n d ö r f e r  (1989:142) sowie den Erklärungsansatz 

in K r ä k e l  (1994:435-443). Vgl. auch den empirischen Befund von O ’ R e il l y / C h a t m a n  (1994: 
insbesondere ihr Gesamturteil auf Seite 603). Vgl. zudem die Schlußfolgerung von C a w s e y / N i- 
c h o l s o n / A l b a n -M e t c a l f e  (1985: 55) sowie B a k e r / G ib b s /H o l m s t r ö m  (1994b: 952-954); 
B a k e r /H o l m s t r ö m  (1995: 258). Auch B e r n h a r d t  (1989: 4) geht in seinem Karrieremodell 
davon aus, daß letztlich eine dauerhaft hohe Qualität von Arbeitnehmern und nicht Stigmati
sierung Frühstarteffekte erklären können; vgl. auch B e r n h a r d t  (1995: 320-321, 328-330).

109Vgl. auch die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Informationsakkumulationsprozeß 
in Unterabschnitt III.l.l.
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reergebnisse haben dann einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die 
weiteren Arbeitnehmerkarrieren, da sie zu einer ersten Bayesianischen 
Revision der Wahrscheinlichkeitsurteile des Arbeitgebers über die Ar
beitnehmerqualität führen. Man kann sich hierzu eine zu Karrierebeginn 
für alle Arbeitnehmer einer Eintrittskohorte nahezu identische A-priori- 
Verteilung mit einer relativ flach verlaufenden Dichtefunktion vorstel
len. Die ersten Zusatzinformationen über die Arbeitnehmer implizieren 
dann zweierlei: Zum einen wird der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer 
aufgrund ihrer unterschiedlichen Karriereanfangserfolge nunmehr unter
schiedliche (A-posteriori-)Verteilungen haben. Zum anderen wird für den 
Arbeitgeber Unsicherheit abgebaut, d.h. es kommt über die ersten beob
achteten Arbeitnehmerleistungen zu einer erheblichen Umverteilung von 
Wahrscheinlichkeitsmassen, wodurch die neuen Dichtefunktionen für die 
verschiedenen Arbeitnehmer jeweils weniger flach verlaufen als die ur
sprüngliche A-priori-Dichtefunktion. Insgesamt mag sich langfristig zwar 
die Qualität eines Arbeitnehmers durchsetzen, möglich ist jedoch bei
spielsweise, daß sich der Arbeitnehmer (Arbeitgeber) bereits aufgrund 
der frühen Karriereinformationen für eine frühzeitige Beförderung oder 
aber gar für eine Auflösung der Arbeitsbeziehung entscheidet.
In diesem Unterabschnitt soll nun die weitere ökonomische Bedeutung 
der Karriereanfangsphase aus Sicht der Karrierepolitik kurz skizziert 
werden. Während der ersten Monate der Beschäftigung eines neuen Ar
beitnehmers steht für den Arbeitgeber insbesondere eine möglichst ef
fektive und kostengünstige Überprüfung110 seiner Einstellungsentschei
dung im Vordergrund. Eine kostengünstige Überprüfung wird u.a. durch 
rechtliche Rahmenfaktoren unterstützt: Während der gesetzlich gere
gelten Probezeit, in der der Arbeitgeber zahlreiche zusätzliche Infor
mationen über den Arbeitnehmer erhält, gelten keine weitreichenden 
Kündigungsschutzregelungen,111 so daß die Kosten für eine Revision der 
Einstellungsentscheidung im Falle einer ex post festgestellten Fehlent
scheidung für den Arbeitgeber vergleichsweise gering ausfallen.
Zudem besteht für den Arbeitgeber auch die Möglichkeit, für eine genaue 
Überprüfung neu eingestellter Arbeitnehmer spezielle Screening-Stellen

110Daß zwischen beiden Aspekten Gegenläufigkeiten existieren, ist selbstverständlich und 
braucht hier nicht näher diskutiert werden.

m Vgl. H e n t ze  (1991: 404) und D ru m m  (1992: 269) zusammen mit Paragraph 1 Absatz 1 
Kündigungsschutzgesetz.
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zu schaffen, die aufgrund der ihnen zugewiesenen Aufgaben eine gute Be- 
obachtbarkeit individueller Arbeitnehmerfähigkeiten erlauben und von 
denen kein entscheidender Einfluß auf den Unternehmenserfolg ausgeht, 
wodurch die Kosten einer möglichen Fehlentscheidung bei der Einstel
lung gering gehalten werden.112 Im Verlaufe der Probezeit kann der neue 
Mitarbeiter mehrere dieser Screening-Stellen, die mit unterschiedlichsten 
Aufgaben verbunden sind, durchlaufen, was nicht nur zu einem Kennen
lernen betriebsspezifischer Vorgänge auf seiten des Arbeitnehmers, son
dern auch zu einer fortlaufenden Beurteilung der Arbeitnehmerqualität 
durch verschiedene Vorgesetzte führt.
Die Probezeit könnte dann in einem abschließenden Test des Arbeit
nehmers und/oder einer Gesamtbeurteilung durch alle Vorgesetzten 
münden, die während der Probezeit Informationen über den Arbeit
nehmer sammeln konnten. Wichtig für die Funktion der Probezeit ist 
aus Arbeitgebersicht, daß in diesen Monaten nicht nur eine Grundsatz
entscheidung über die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers getrof
fen wird, sondern ebenfalls der Frage nachgegangen wird, welche spe
zifischen Stärken und Schwächen den Arbeitnehmer neben seinen be
ruflichen Qualifikationen auszeichnen. Im Falle der Weiterbeschäftigung 
könnten sich hierdurch entscheidende Hinweise auf die Art der betrieb
lichen Karriere ergeben, die für den betreffenden Arbeitnehmer am ge
eignetsten erscheint, um das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Match möglichst 
zu perfektionieren.113
Letztlich können mit der Festsetzung einer Orientierungsphase für Neu
eingestellte auch ähnliche Selbsteinordnungszwecke verfolgt werden wie 
mit den Selbsteinordnungsverfahren bei der Bewerberauswahl:114 Aus
gangspunkt sei eine Situation, in der ein Arbeitgeber eine Stelle mit 
einem externen Arbeitnehmer besetzen möchte, der eine bestimmte ab
solute (Mindest-) Qualität aufweisen soll. Betrachtet man die Probezeit

1I2Zur Idee spezieller Screening-Stellen vgl. B e llm an n  (1986a: 152) in Anlehnung an Ha r - 
t o g  (1981). Vgl. dazu auch die Ausführungen in F ü r st e n b e r g  (1986: 9-10) zur Funktion der 
Orientierungsphase in japanischen Unternehmen.

I13Es ist durchaus vorstellbar, daß ein Arbeitnehmer aufgrund der Vakanz einer Stelle der 
Abteilung A eingestellt wird, die Zusatzinformationen aus der Probezeit jedoch dafür sprechen, 
den Arbeitnehmer aus langfristigen Karrieregesichtspunkten in die Abteilung B zu versetzen, 
was im Anschluß an die Probezeit auch realisiert wird.

114Vgl. G u a s c h / W eiss (1980: 653-654), (1981: 275); H ü b le r  (1985: 27-28); B ellm an n  
(1986a: 36-37, 152); K r a k e l  (1993a: 508); A l e w e ll  (1994: 61-62); L oh  (1994). Im Zusam
menhang mit Humankapitalinvestitionen vgl. auch COYTE (1984).



175

bzw. Orientierungsphase idealtypisch als reine Testphase, so ergibt sich 
eine strenge Analogie zu einfachen Einstellungstests, mit der Ausnah
me, daß es sich im Falle der Probezeit nicht um einen zeitpunktbezo
genen Test handelt. Wenn nun der Arbeitgeber jeden neuen Arbeitneh
mer zunächst eine Probezeit mit einem relativ geringen Anfangsgehalt 
durchlaufen läßt und zusichert, daß anschließend weiterbeschäftigte Ar
beitnehmer eine entsprechend höhere Entlohnung erhalten, so können 
Arbeitnehmer mit einer geringeren als der verlangten Qualität davor ab
geschreckt werden, sich für die vakante Stelle in der betrachteten Un
ternehmung zu bewerben. Diese Arbeitnehmer müssen befürchten, den 
Test “Probezeit” (bzw. einen Abschlußtest) höchstwahrscheinlich nicht 
erfolgreich zu bestehen. Da sie dies antizipieren, werden sie erst gar kein 
Interesse daran haben, eine Probezeit, die nur mit einem vergleichsweise 
geringen Einkommen verbunden ist, bei dem betrachteten Arbeitgeber zu 
beginnen. Für Arbeitnehmer hoher Qualität besteht hingegen eine sehr 
hohe Wahrscheinlichkeit, die Probezeit zu bestehen und im Anschluß 
daran eine Einkommenssteigerung zu realisieren. Sie werden sich daher 
für die vakante Stelle bewerben. Damit erfüllt die Probezeit im doppelten 
Sinne eine Selektionsfunktion: Einerseits werden innerhalb der Probezeit 
Einstellungsentscheidungen überprüft und Arbeitnehmer Karrierepfaden 
zugeordnet, andererseits kommt es bereits vor der Probezeit zu einer 
Selbsteinordnung von Arbeitnehmern unterschiedlicher Qualität.

Die Vorteile einer solchen Selbsteinordnung bestehen für den Arbeitge
ber u.a. darin, daß die Arbeitnehmer durch einen partiellen Lohnver
zicht in den Anfangsmonaten die Testkosten quasi selbst tragen müssen, 
was letztlich dem zum Schluß von Unterabschnitt IV. 1.3 erläuterten 
Öffentlichen-Gut-Problem entgegenwirkt, und daß die Selbsteinordnung 
über eine Probezeit gut mit Ausbildungs- und Traineeprogrammen kom
binierbar ist.

Allerdings stellt sich auch bei dieser Form der Selbsteinordnung das 
Problem, auf welche Weise sich der Arbeitgeber an die Einhaltung der 
von ihm gesetzten Regeln glaubhaft binden kann und nicht gute Ar
beitnehmer nach der Probezeit entläßt, um zu vermeiden, an die wei
terbeschäftigten Arbeitnehmer eine höhere Entlohnung entrichten zu 
müssen. Zum einen wird jedoch der Arbeitgeber (auch aus Reputations
gründen) davor zurückschrecken, als Mitarbeiter hoher Qualität identi
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fizierte Arbeitnehmer, die während der Karriereanfangsphase zudem be
reits betriebsspezifisches Humankapital erworben haben, allein aufgrund 
des Lohnkostenarguments zu entlassen. Zum anderen könnte sich der Ar
beitgeber auch gegen sein eigenes opportunistisches Verhalten schützen, 
indem er gemäß der Idee der Rank-order tournament-Modelle für m 
(m > 1) vakante Stellen eine Eintrittskohorte von n (n > m) Arbeitneh
mer eine Probezeit durchlaufen läßt und sich zuvor (z.B. in einer Be
triebsvereinbarung) dazu verpflichtet, die m vakanten Stellen nach Ab
lauf der Probezeit mit m der ursprünglich n eingestellten Arbeitnehmer 
zu besetzen.115 Aus Eigeninteresse würde der Arbeitgeber versuchen, in 
der Probezeit die m Arbeitnehmer mit der höchsten Qualität ausfindig zu 
machen und nach der Probezeit zu übernehmen. Diese Vorgehensweise 
könnte sich allerdings dann als nachteilhaft erweisen, wenn sich während 
der Probezeit a) weniger als m Kandidaten als akzeptabel heraussteilen 
oder aber b) bei weitem mehr als m Arbeitnehmer sich als Mitarbei
ter weit überdurchschnittlicher Qualität erweisen. Beidem könnte jedoch 
durch eine gezieltere Bewerberauswahl bereits bei der Einstellung so
wie eine gemäß den Ergebnissen der Bewerberauswahl geeignete Zusam
mensetzung der Eintrittskohorten für die Orientierungsphase teilweise 
gegengesteuert werden. Sofern der Arbeitgeber hinsichtlich der Stellen
gestaltung hinreichend flexibel handeln kann, könnte er sich zudem dazu 
verpflichten, nicht genau m, sondern mindestens m Arbeitnehmer nach 
der Probephase zu übernehmen, wodurch zumindest dem obigen Pro
blem b) begegnet werden kann.
Insgesamt gesehen werden von der Karrierepolitik in der Probezeit die 
ersten entscheidenden Weichenstellungen für die betrieblichen Karrie
ren von Arbeitnehmern vorgenommen. Einerseits wird die Entscheidung 
getroffen, ob ein Arbeitnehmer nach der Probezeit überhaupt weiter
beschäftigt wird oder seine betriebliche Karriere im betrachteten Unter
nehmen bereits wieder beendet ist. Andererseits steht hinsichtlich der 
weiterbeschäftigten Arbeitnehmer ein möglichst frühzeitiges Erkennen 
spezifischer Stärken und Schwächen der Arbeitnehmer durch die Kar
rierepolitik im Vordergrund sowie im Anschluß daran eine (vorläufige)

U5Vgl. zu dieser Idee M a l c o m s o n  (1984), (1986). Zum Teil ist es für japanische Großunter
nehmen nicht unüblich, zunächst eine relativ große Eintrittskohorte von Arbeitnehmern einzu
stellen, von denen jedoch etliche während bzw. unmittelbar nach der Orientierungsphase das 
Unternehmen wieder verlassen. Vgl. hierzu F ü r st e n b e r g  (1986: 9); Ha n a d a  (1989: 13-14).
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Allokation von Arbeitnehmern auf unterschiedliche Karrierepfade. Im 
folgenden Abschnitt IV.2 über die Steuerung innerorganisatorischer Ar
beitnehmermobilität sollen nun Möglichkeiten zur Regulierung einzelner 
Mobilitätsschritte für diejenigen Arbeitnehmer diskutiert werden, für die 
sich als Ergebnis der Orientierungsphase die Übernahme in ein dauerhaf
tes Arbeitsverhältnis ergab.
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2. Phase 2: Steuerung innerorganisatorischer Arbeitnehmermo
bilität durch die Karrierepolitik

Nachdem ein Arbeitnehmer in der betrachteten Unternehmung seine be
triebliche Karriere begonnen und sich während der Probezeit bewährt 
hat, stellt sich für den Arbeitgeber nun die FYage, auf welche Weise 
er die weitere Karriere des Arbeitnehmers aktiv (mit)gestalten kann. 
Prinzipiell stehen dem Arbeitgeber fünf Variablen der Karrierepolitik 
zur Verfügung, um die innerbetriebliche Mobilität von Arbeitnehmern 
nachhaltig zu beeinflussen:116 Er kann den Bewegungsraum (Unterab
schnitt IV.2.1), die Bewegungsrichtungen (Unterabschnitt IV.2.2), die 
Bewegungsgeschwindigkeit (Unterabschnitt IV.2.3), die Bewegungsprofi
le (Karrierepfade) (Unterabschnitt IV.2.4) sowie spezielle Aufstiegskrite
rien für Arbeitnehmerbeförderungen (Unterabschnitt IV.2.5) gestalten, 
wobei zwischen den fünf Variablen auch Interdependenzen herrschen. 
So wirkt sich eine Veränderung des Bewegungsraumes beispielsweise di
rekt auf die durchschnittliche Beförderungsgeschwindigkeit zwischen den 
Hierarchiestufen aus. Strenggenommen ist eine differenzierte Betrach
tung einzelner Hierarchiestufen und auch einzelner Karrierepfade not
wendig, da die Bewegungsgeschwindigkeit und die Aufstiegskriterien auf 
einzelnen Stufen sehr verschieden sein können.117 Z.B. gilt tendenziell, 
daß die Beförderungsgeschwindigkeit zwischen zwei Hierarchiestufen um 
so geringer ist, je mehr Humankapitalinvestitionen für einen Aufstieg 
erforderlich sind.
Die in diesem Abschnitt zu diskutierende zweite Phase einer betrieblichen 
Arbeitnehmerkarriere unterscheidet sich vor allem dadurch von der ersten 
Phase, der Einstellungs- und Karriereanfangsphase (Abschnitt IV. 1), daß 
neben dem Allokations- und Matchingziel nun auch das Anreizziel von 
wesentlicher Bedeutung für den aktiv gestaltenden Arbeitgeber ist. Die-

U6Diese Einschätzung lehnt sich an K o c h  (1981: 95-106) an; vgl. ebenso B e r t h e l / K och  
(1985: 42-44); B e r t h e l  (1995a: 290), (1995b: 1285-1286). K och  und B e r t h e l  unterscheiden 
jedoch insgesamt zwischen “R aum , Richtung, Häufigkeit, Geschwindigkeit, Profil und Akti
vitätsniveau der Personalbewegungen”  (K o c h  1981: 95), worauf hier in dieser Form verzichtet 
werden soll. Beispielsweise wird bei K o c h  (1981) unter dem Aktivitätsniveau des Karrieresy
stems verstanden, in welchem Ausmaß die anderen Variablen vom  A rbeitgeber aktiv gestaltet 
werden. In der vorliegenden A rbeit wird dagegen die Arbeitgeberaktivität nicht nur als eine von 
mehreren “ Eigenschaften”  (K o c h  1981: 95) eines Karrieresystems diskutiert, sondern sie bildet 
statt dessen Ausgangspunkt und Kern der gesamten Überlegungen.

117V gl. u.a. B a r n e t t / M in e r  (1992: 276).
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ser versucht, mit Hilfe der fünf Variablen der Karrierepolitik die Mobi
litätsprozesse von Arbeitnehmern im Hinblick auf einen möglichst opti
malen Kompromiß zwischen Anreiz- und Allokationsziel zu regeln.

2.1 Bewegungsraum

Der Bewegungsraum umschreibt die Möglichkeiten der Arbeitnehmermo
bilität innerhalb einer Unternehmung und ist -  geht man von konkret 
definierten Stellen aus -  mit der formalen Organisationsstruktur der Un
ternehmung gleichzusetzen.118 Die Größe und die Gestalt des Bewegungs
raumes variieren mit der Anzahl der Stellen, der Anzahl der Hierarchie
stufen und der Anzahl der parallelen Hierarchien, die über die Orga
nisationsstruktur für die Unternehmung festgelegt werden. Zwei Vorbe
merkungen sind jedoch erforderlich, bevor dieser Bewegungsraum näher 
umschrieben werden kann. Zum einen wurde die Organisationsstruktur 
in Unterabschnitt II.1.1 als Kontextfaktor und damit als (durch die Kar
rierepolitik) unbeeinflußbar klassifiziert. Diese Einordnung als Kontext
faktor wurde damit begründet, daß die Unternehmensleitung, d.h. der 
Karrieregestalter, zwar die Organisationsstruktur festlegt, dabei oftmals 
jedoch andere als karrierepolitische Ziele verfolgt bzw. technologischen 
sowie marktstrategischen Anforderungen gerecht wird. Diese Annahme 
soll hier nicht aufgehoben werden. Es soll jedoch zusätzlich die Möglich
keit in Betracht gezogen werden, daß eine Gestaltung oder Veränderung 
der Organisationsstruktur aus rein karrierepolitischen Erwägungen für 
die Unternehmensleitung rational sein kann. Dieses ist genau dann der 
Fall, wenn die Vorteile aus einer gezielten karrierepolitischen Ausrichtung 
einzelner Parameter der Organisationsstruktur (z.B. der Leitungsspan
ne, der Gliederungstiefe) die dadurch anderweitig verursachten Nachteile 
(z.B. in Form höherer interner Transaktionskosten) übertreffen. Ist dieses 
Kosten-Nutzen-Kalkül erfüllt, so besitzt die Organisationsstruktur nicht 
mehr allein den Charakter eines Kontextfaktors, sondern zählt zudem 
auch zu den Variablen einer aktiven Karrierepolitik.
Zum anderen erscheint es aus Sicht des Arbeitgebers rational, den Bewe
gungsraum möglichst weit zu definieren und dabei Filialbetriebe, viel
leicht sogar abhängige, jedoch rechtlich selbständige Betriebe mitein-

n8V gl. K o c h  (1981: 344).
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zubeziehen sowie im Falle eines Konzerns von einem umfassenden Be
wegungsraum auszugehen, der sämtliche Unternehmen des Konzerns 
miteinschließt.119 Dieses hat für den Arbeitgeber den Vorteil einer sehr 
flexiblen Karrierepolitik, da die Anzahl der karrierepolitischen Gestal
tungsoptionen mit der Größe des zugrundeliegenden Bewegungsraumes 
steigt. Im folgenden soll jedoch bei der Darstellung des Bewegungsraumes 
zur Vereinfachung von der Organisationsstruktur eines Einzelunterneh
mens ausgegangen werden.

2.1.1 Variation der Stellenanzahl

Als kleinste Einheit der Organisationsstruktur können einzelne Stellen 
vom Arbeitgeber neu geschaffen oder aber gestrichen werden. Durch die 
gezielte Schaffung neuer Stellen beispielsweise kann die Fluktuationsnei
gung sehr fähiger Mitarbeiter verringert werden, die in anderen Unter
nehmen ebenfalls gute Aufstiegsmöglichkeiten besitzen. Wenn innerhalb 
eines bestimmten Karrierepfades120 eine Stelle durch einen Arbeitnehmer 
“blockiert” wird,121 dessen Beförderung aus Arbeitgebersicht nicht rat
sam erscheint, eine Versetzung, Degradierung oder gar Entlassung jedoch 
nur schwer realisierbar ist, kann zudem durch die Schaffung einer neuen 
vergleichbaren Stelle eine Art Umleitung für den Aufstieg hoffnungsvoller 
Nachwuchskräfte gebildet werden.
Ein allgemeiner Zusammenhang zwischen der Schaffung bzw. Streichung 
von Stellen und der durchschnittlichen Beförderungschance von Arbeit
nehmern läßt sich unmittelbar aus der Leitungsspanne, d.h. aus der 
Anzahl der einem Vorgesetzten direkt unterstellten Mitarbeiter,122 her
leiten. Angenommen sei aus Vereinfachungsgründen, daß Arbeitnehmer 
innerhalb einer streng hierarchischen Organisationsstruktur nur von ei
ner Hierarchiestufe zur nächsthöheren aufsteigen können. Die Voraus

I19Vgl. dazu bereits E c k a r d s t e in  (1971: 44-45). Zu Problemen einer konzernweiten Perso
nalpolitik vgl. die Studie von BÜd e n b e n d e r  (1995). Vorstellbar ist beispielsweise auch, daß 
Nachwuchstalente innerhalb des konzerninternen Arbeitsmarktes zwischen einzelnen Unterneh
men ausgetauscht werden, wodurch fYagen der konzerninternen Verrechnung von Aktivitäten 
der Talentsuche relevant werden.

120Vgl. genauer zu Karrierepfaden bzw. Bewegungsprofilen Unterabschnitt IV.2.4.
l21Zum Problem der Stellenblockierung vgl. E c k a r d s t e in  (1971: 108-111).
122Im folgenden wird teilweise jedoch implizit eine allgemeinere Form von Leitungsspanne 

unterstellt: Es wird von konkreten Weisungsbefugnissen abstrahiert und als Leitungsspanne 
die Anzahl der Mitarbeiter auf einer Stufe dividiert durch die Anzahl der Mitarbeiter auf der 
nächsthöheren Stufe betrachtet.
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setzung für eine solche Beförderung sei eine Vakanz auf der nächsthö
heren Stufe, wobei Vakanzen zufällig auftreten. Ferner sei zum betrach
teten Ex-ante-Zeitpunkt aus Sicht eines Arbeitnehmers auf der Stufe i 
die Beförderungschance für ihn sowie für alle anderen Arbeitnehmer der 
Stufe i identisch, da zwar eine leistungsabhängige Beförderung im Falle 
einer Vakanz vorgenommen wird, die Arbeitnehmer der Stufe i zum Be
trachtungszeitpunkt hinsichtlich ihrer Leistung(sfähigkeit) jedoch noch 
nicht unterscheidbar sind. In diesem Falle entspricht die durchschnittli
che Beförderungschance eines Arbeitnehmers der Stufe i zum Ex-ante- 
Zeitpunkt exakt der reziproken Leitungsspanne bezüglich der Hierarchie
stufen i und i + 1.123 Wird nun durch Schaffung einer neuen Stelle auf der 
Stufe i + 1 oder durch die Streichung einer Stelle auf der Stufe i die 
Leitungsspanne verringert, so steigt entsprechend die durchschnittliche 
Beförderungschance eines Arbeitnehmers der Stufe i. Hierdurch könnten 
gegebenenfalls positive Allokations- und Anreizeffekte für die Arbeitneh
mer der Stufe i erzielt werden:124 Fluktuationsanreize sinken aufgrund 
der verbesserten Aufstiegsmöglichkeiten, und intertemporale Leistungs
anreize werden dadurch erhöht, daß das ex ante erwartete diskontier
te Karriereeinkommen aus einer betrieblichen Karriere ansteigt. Damit 
ließen sich durch die Variation der Stellenanzahl nicht nur kurzfristige 
karrierepolitische Ziele verwirklichen (z.B. die spontane Schaffung einer 
neuen Stelle, um die Kündigung eines sehr fähigen Mitarbeiters zu ver
hindern), sondern auch langfristige, nicht auf individuelle Arbeitnehmer 
bezogene positive Allokations- und Anreizeffekte erzeugen.

123Selbst ohne die vereinfachenden Annahmen gilt, daß die durchschnittliche Beförderungs
wahrscheinlichkeit eines Arbeitnehmers mit der Verringerung der Leitungsspanne ansteigt. Vgl. 
z.B. das Modell von ODAGIRI (1982). Die für alle Arbeitnehmer einheitliche Befbrderungswahr- 
scheinlichkeit tt läßt sich hier als jr =  (2 +  g)c/( 1 +  c) schreiben (vgl. ODAGIRI 1982: 194), wobei 
c (0 <  c < 1) der reziproken Leitungsspanne und g (g >  0) der Wachstumsrate des Kapitals ent
spricht, welches zusammen mit dem Faktor Arbeit in eine linear homogene Produktionsfunktion 
eingeht. Differenziert man ir nach c, so erhält man dir/de =  (2 +  g)/(l +  c)2 >  0, d.h. sinkt die 
Anzahl der Untergebenen pro Vorgesetztem, so steigt die Beförderungschance des einzelnen Un
tergebenen. Zum Zusammenhang zwischen Leitungsspanne und Beförderungswahrscheinlichkeit 
vgl. auch B e c k m a n n  (1978b: 46-50).

124Eine vorsichtige Formulierung ist hierbei notwendig, da durch die Verringerung der Lei
tungsspanne auch die Wettbewerbsintensität in dem entsprechenden Beförderungsturnier nach 
dem Ex-ante-Zeitpunkt für die Arbeitnehmer der Stufe i sinkt. Es ist mit anderen Worten al
so vorstellbar, daß Arbeitnehmer sich nun weniger anstrengen, da sie aufgrund der geringeren 
Bewerberkonkurrenz jetzt auch noch bei geringer Arbeitsintensität vergleichsweise gute Beförde
rungschancen haben, d.h. Anreize im Sinne der Lotterielösung aus Unterabschnitt III.1.2 sinken. 
Grundsätzlich werden jedoch Leistungsanreize in dem Sinne erhöht, als mit Verringerung der 
Leitungsspanne das erwartete Karriereeinkommen am Ende der betrieblichen Karriere ansteigt.
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Der Zusammenhang zwischen Leitungsspanne und durchschnittli
cher Beförderungswahrscheinlichkeit wurde in den vorangegangenen 
Ausführungen exemplarisch anhand zweier bestimmter Hierarchiestu
fen diskutiert. Zu beachten ist jedoch, daß für die vollständige Hier
archie insgesamt gesehen sehr verschiedene Leitungsspannen zwischen 
jeweils zwei Stufen existieren können.125 Der erläuterte Zusammenhang 
ließe sich daher nur dann auf die gesamte Hierarchie übertragen, wenn 
zwischen jeweils zwei Stufen grundsätzlich die gleiche Leitungsspanne 
besteht und durch die Variation der Stellenanzahl sämtliche Leitungs
spannen gleichermaßen verändert würden. Vereinfachenderweise könnte 
eventuell auch anhand einer für die gesamte Hierarchie durchschnitt
lich geltenden Leitungsspanne argumentiert werden. Letztlich darf jedoch 
folgende Problematik nicht außer Acht gelassen werden: Wird lediglich 
die Leitungsspanne zwischen den Stufen i und i +1 verringert, so mag 
es zwar für Arbeitnehmer der Stufe i zu positiven Anreizeffekten auf
grund einer höheren durchschnittlichen Beförderungswahrscheinlichkeit 
kommen. Andererseits sinken aber zugleich auch die durchschnittlichen 
Beförderungschancen der Arbeitnehmer auf der Stufe i -  1 (i + l), wenn 
für eine Verringerung der Leitungsspanne zwischen den Stufen i und i + 1 
auf der Stufe i (¿ + 1) eine Stelle gestrichen (neu geschaffen) wurde.126

2.1.2 Variation der Stufenanzahl

Neben der Anzahl der Stellen pro Hierarchiestufe kann auch die Stu
fenanzahl, d.h. die Gliederungstiefe der Hierarchie, vom Arbeitgeber 
verändert werden. Ein Einfluß einer Veränderung der Gliederungstie
fe auf die betrieblichen Karrieren von Arbeitnehmern ergibt sich allein 
schon durch die Gegenläufigkeiten zwischen der durchschnittlich für eine 
Hierarchie geltenden Leitungsspanne und der Gliederungstiefe.127 So kor
respondiert beispielsweise eine geringe Gliederungstiefe oftmals mit einer 
hohen Leitungsspanne zwischen den Hierarchiestufen. Die Auswirkungen

125Vgl. K ie s e r / K u b ic e k  (1992: 151, 182-183).
126D.h. die Verringerung der Leitungsspanne zwischen den Stufen i und i +  1 führt ceteris 

paribus zu einer Erhöhung der Leitungsspanne zwischen den Stufen ¡ - 1  und i bzw. ¿+1 und ¿+2. 
Kommt es hierbei zu einer Erhöhung der Leitungsspanne zwischen den Stufen i +1 und i +  2, so 
ist auch zu bedenken, daß den unmittelbar verbesserten Aufstiegschancen eines Arbeitnehmers 
der Stufe i nach seinem Aufstieg auf die Stufe i +  1 geringere Aufstiegsmöglichkeiten zur Stufe 
i +  2 entgegenstehen.

127Vgl. K ie s e r / K u b ic e k  (1992 :151-152).
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auf die Beförderungschancen der Arbeitnehmer, die sich allein aus ei
ner Erhöhung der durchschnittlichen Leitungsspanne im Zusammenhang 
mit der Verringerung der Gliederungstiefe ergeben, und damit auch die 
entsprechenden Netto-Anreizeffekte für sämtliche Arbeitnehmer zusam
men, sind nur schwierig exakt zu bestimmen. Zum einen existieren die in 
Unterabschnitt IV.2.1.1 erläuterten Wechselwirkungen zwischen den Lei
tungsspannen aufeinanderfolgender Hierarchiestufen bei einer Variation 
der Stellenanzahl. Zum anderen mag die durchschnittliche Leitungsspan
ne der Hierarchie zwar steigen, die einzelnen Leitungsspannen können 
jedoch steigen, sinken oder sogar konstant bleiben.
Konkretere Auswirkungen einer Variation der Gliederungstiefe auf das 
Anreizziel lassen sich hingegen aufzeigen, wenn man bedenkt, daß mit 
einer Verringerung der Stufenanzahl auch die Anzahl der potentiellen 
Beförderungsturniere sinkt, die ein Arbeitnehmer gewinnen kann.128 Da
durch wiederum wird der Lotterie- bzw. Optionswert der betrieblichen 
Karriere reduziert, und die Anreizwirkung aus der Lotterielösung sinkt 
für die Arbeitnehmer. Dem kann von seiten des Arbeitgebers jedoch ent
gegengewirkt werden, indem die Einkommenszuwächse für Beförderun
gen zwischen den Hierarchiestufen angemessen erhöht werden. Umge
kehrt gilt, daß mit einer Erhöhung der Gliederungstiefe die langfristigen 
Möglichkeiten vertikaler Mobilität für Arbeitnehmer zunehmen und die 
intertemporalen Leistungsanreize entsprechend verstärkt werden.

2.1.3 Variation der Hierarchienanzahl

In diesem Unterabschnitt sollen insgesamt drei Einzelaspekte diskutiert 
werden. Die ersten beiden beschäftigen sich zunächst einmal mit zwei 
grundsätzlich verschiedenen Wegen, die Hierarchienanzahl innerhalb ei
nes Einzelunternehmens zu variieren: Zum einen können bei gegebener 
formaler Stellen- bzw. Weisungshierarchie zusätzliche virtuelle Hierarchi
en eingeführt werden, die zu keiner Veränderung der formalen Organi
sationsstruktur führen, wohl aber zu einer zusätzlichen Abstufung oder 
Rangordnung zwischen den einzelnen Arbeitnehmern. Zum anderen kann 
aber auch direkt die formale hierarchische Organisationsstruktur eines 
Unternehmens verändert und parallel zur bestehenden Weisungshierar
chie eine zusätzliche hierarchische Struktur aus Stellen, zwischen denen

I28Vgl. dazu bereits Unterabschnitt III.1.2.
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eigene Über- und Unterordnungsbeziehungen bestehen, eingeführt wer
den. Als dritter Aspekt soll anschließend der Präge nachgegangen wer
den, ob diese zwei unterschiedlichen Wege zur Variation der Hierarchien
anzahl jedem Arbeitgeber im Rahmen seiner karrierepolitischen Gestal
tungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen oder ob ein Arbeitgeber nicht 
vielmehr durch die Einbindung in ein spezifisches Arbeitsmarktgleichge
wicht in seinen Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt ist. Ausgangs
punkt für die Vermutung einer solchen spezifischen Kontextabhängigkeit 
ist die auffällige Verteilung der empirischen Befunde zu den beiden ersten 
Aspekten. Während zum Phänomen virtueller Hierarchien im hier ver
standenen Sinne hauptsächlich japanische Befunde existieren, dominieren 
im Hinblick auf die Verwendung von Parallelhierarchien in Unternehmen 
eindeutig die empirischen Befunde aus westlichen Ländern, insbesonde
re aus den USA und Deutschland. Wäre solch eine Kontextabhängigkeit 
gegeben, dann kommt einer Variation der Hierarchienanzahl nur eine 
sehr eingeschränkte Bedeutung als aktiv gestaltbare Variable betriebli
cher Karrierepolitik zu.

V i r t u e l l e  H i e r a r c h i e n . Der Unternehmensleitung stehen zwei Wege 
offen, mehrere Hierarchien innerhalb einer Unternehmung zu konstituie
ren und somit eine Variation der Hierarchienanzahl vorzunehmen. Der 
erste W eg orientiert sich am Vorbild japanischer Unternehmen und un
terscheidet zum einen eine formale hierarchische Struktur (auch: vertika
le Hierarchie oder vertikale Ränge), in der die Weisungsrechte festgelegt 
werden, zum anderen eine Art virtuelle Hierarchie (auch: horizontale 
Hierarchie oder horizontale Ränge oder Ranghierarchie), die eine Rang
folge zwischen den Arbeitnehmern hinsichtlich Status und Entlohnung 
beschreibt, wozu auf verschiedene Leistungs- und Qualifikationskriterien 
zurückgegriffen wird.129 Daher können für japanische Unternehmen auch 
zwei Arten von Beförderungen unterschieden werden: vertikale Beförde
rungen entlang der Weisungshierarchie sowie horizontale Beförderungen, 
die zu keiner Veränderung des Verantwortungsbereiches oder Titels, je
doch zu einer Einkommenserhöhung führen. Beide Hierarchien sind eng 
miteinander verbunden. So kann ein Arbeitnehmer oftmals erst dann ver

129Vgl. S t i g l i t z  (1975c: 570); A o k i  (1988: 53, 75-76, 303), (1994b: 16-18); I t o h  (1991a: 
348-349); M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 362). Vgl. zu einem Beispiel für eine solche horizontale 
Hierarchie (Ranghierarchie) bei der Hitachi Manufacturing Co. A o k i (1988: 94-98).
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tikal in der formalen Weisungshierarchie aufsteigen, wenn er aufgrund 
seiner Verdienste einen bestimmten Rang in der horizontalen Hierarchie 
erreicht hat. Somit äußern sich letztlich auch vertikale hierarchische Un
terschiede zwischen Arbeitnehmern in entsprechenden Einkommensdiffe
renzen.
Dieses Konzept einer virtuellen Hierarchie ließe sich theoretisch zu ei
nem System aus r  + 1 Hierarchien verallgemeinern, wobei neben der for
malen Weisungshierarchie noch r virtuelle Hierarchien existieren, in die 
die ursprüngliche horizontale Hierarchie aufgesplittet wird. Vorausset
zung ist, daß insgesamt r  Einzelkriterien zur Beurteilung der Arbeitneh
mer unterschieden werden können. Der Vorteil einer solchen multiplen 
Hierarchie besteht für den Arbeitgeber darin, daß er nun quasi r  ver
schiedene Beförderungsturniere für seine Karriereentscheidungen nutzen 
kann, sofern die r Kriterien vom Arbeitnehmer beeinflußt und somit als 
Leistungskriterien im weiteren Sinne130 bezeichnet werden können. Den 
Vorteilen einer differenzierteren Beurteilbarkeit des Arbeitnehmers vor 
dem Hintergrund von Allokations- und Anreizziel stehen jedoch auch 
Nachteile entgegen. So wird ein Beurteilungssystem mit zunehmendem 
Grad an Differenziertheit auch komplexer und dadurch für den Arbeitge
ber kostspieliger.131 Zum anderen wurde bereits in Unterabschnitt III.1.2 
auf die Möglichkeit einer Substituierbarkeit zwischen verschiedenen Teil
anstrengungen bei Arbeitnehmern im Falle mehrerer Teiltätigkeiten bzw. 
Einzelbeurteilungskriterien -  auf sogenannte Multi-tasking-Effekte -  hin
gewiesen: Ist die Allokation der Arbeitsanstrengung des Arbeitnehmers 
auf einzelne Leistungsaspekte vom Arbeitgeber nicht beobachtbar, ent
steht ein verschärftes Hidden action-Problem. Kann zudem das multi
dimensionale Bewertungssystem des Arbeitgebers nach der Aufsplittung 
in r virtuelle Hierarchien vom Arbeitnehmer nicht nachvollzogen werden, 
so entstehen neben Akzeptanzproblemen auch Probleme aus möglichen 
Arbeitnehmerfehlentscheidungen. Ein Bewertungssystem verliert dann 
seine Funktion als Lenkungsinstrument. Aufgrund dieser sowie weiterer 
möglicher Nachteile bleibt festzuhalten, daß dem ersten Weg einer Varia

l30Z.B. quantitative Teilarbeitsleitung 1, qualitative Teilarbeitsleistung 1, quantitative Teil
arbeitsleistung 2, qualitative Teilarbeitsleistung 2, . . .  , Pünktlichkeit, Fehltage, erworbene 
Qualifikations- und Flexibilitätspunkte, Kooperationspunkte.

131Eine differenziertere Leistungsbeurteilung ist nun nötig, statt einer eindimensionalen Be
wertungsfunktion muß nun eine mehrdimensionale verwendet werden usw.
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tion der Hierarchienanzahl zumindest aus ökonomischer Sicht Grenzen 
gesetzt sind, wenngleich ein exakter optimaler Variationsgrad (d.h. eine 
optimale Anzahl virtueller Hierarchien) im konkreten Einzelfall vermut
lich schwierig zu bestimmen ist.

P a r a l l e l h i e r a r c h i e n . Der zweite W eg geht davon aus, daß die for
male Weisungshierarchie selbst in einzelne Teilhierarchien aufgesplittet 
wird,132 welche parallel zueinander existieren und -  wenn überhaupt -  nur 
sehr lose miteinander verbunden sind. Hiermit soll von der ursprüngli
chen Grundidee her nicht allein der trivialen Tatsache Rechnung getra
gen werden, daß in einer Unternehmung üblicherweise mehrere Aufstiegs
leitern nebeneinander bestehen.133 Vor dem Hintergrund dieser zweiten 
Möglichkeit multipler Hierarchien kann insbesondere auch der speziellen 
Frage nachgegangen werden, ob es aus Sicht des Arbeitgebers rational 
erscheint, neben der üblichen Managerhierarchie bzw. dem (administra
tiven) Liniensystem eine Parallelhierarchie134 zu institutionalisieren, 
in der z.B. Ingenieuren, Industrieforschern und Stabmitarbeitern Kar
riereoptionen geboten werden, welche denen im Managementbereich ver
gleichbar sind.135 Genau diese Frage soll nun im zweiten Teil dieses Un
terabschnitts diskutiert werden.
Vordergründig lassen sich mehrere plausible Argumente nennen, warum 
mit einer Parallelhierarchie aus Sicht des Arbeitgebers Vorteile im Hin
blick auf das Allokations- und das Anreizziel realisiert werden. Als ein 
Hauptargument findet man in der Literatur, daß mittels einer separaten 
Parallelhierarchie Karrieren als Anreizinstrument für Industrieforscher

132Bzw. die bestehende Weisungshierarchie um eine weitere ergänzt wird.
133U.a. begründet durch unterschiedliche betriebliche Funktionen, die Existenz verschiedener 

Arbeitsmarktsegmente, das in Unterabschnitt IV.1.1 erläuterte Transaktionskosten-Vakanzket- 
ten-Argument. Eine Teilhierarchie entspricht dann genau einer formalen Aufstiegsleiter.

134Synonyme hierfür sind “duale Hierarchie” , “Dualhierarchie” oder “Fachlaufbahn” . Gerade 
die ersten beiden Begriife sollen hier jedoch nicht verwendet werden, um Mißverständnissen 
vorzubeugen, da in der Literatur auch im Zusammenhang mit virtuellen Hierarchien von einer 
“dual hierarchy” ( M i l g r o m /R o b e r t s  1992: 362) die Rede ist.

135In der Empirie zeigt sich, daß Parallelhierarchien oftm als in Unternehmen Anwendung 
finden, in denen kom parative technologische Vorteile für den M arkterfolg des Unterneh
mens entscheidend sind. Zu Parallelhierarchien bzw. Fachlaufbahnen bei Union Carbide vgl. 
Sm it h /S z a b o  (1977); bei G oodyear vgl. Sa c c o / K n o p k a  (1983); bei der Alfred Teves GmbH 
vgl. P ö ss n e c k e r  (1986); bei IBM, ITT, Control Data, Atlantic Richfield, H. B. Füller, Cray 
Research und Honeywell vgl. F e u er  (1986); bei D ow  Corning vgl. L e n t z  (1990); bei B P  Ex
ploration vgl. M o r a v e c  (1993); bei Dornier vgl. R e n n e c k e  (1994); bei 3M  vgl. St r ö t t c h e n  
(1994); bei Hewlett-Packard vgl. Ho f s t e t t e r  (1994); bei IBM vgl. F o e r s t e r  (1994); bei der 
W andel & Golterm ann-Gruppe vgl. JoCHUM (1994); bei Karstadt vgl. H e r t e l  (1994).
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(und andere Fachspezialisten)136 verwendet werden können, ohne daß da
durch das Allokationsziel verletzt wird:137 Industrieforscher können für 
herausragende Leistungen durch einen Aufstieg in der Parallelhierarchie 
belohnt werden, ohne aus ihrem Spezialgebiet auf eine administrative 
Tätigkeit im Managementbereich befördert werden zu müssen.138 Mit an
deren Worten werden über eine Parallelhierarchie wichtige (in diesem 
Zusammenhang zumeist technologische) komparative Spezialisierungs
vorteile gesichert, so daß ein möglicher Konflikt zwischen Allokations
und Anreizziel verhindert werden kann.
Greift man wiederum auf die Idee eines Beförderungsturniers zurück, 
können nun in der Management- und in der Parallelhierarchie getrenn
te funktionsspezifische Beförderungsturniere mit unterschiedlichen Auf
stiegskriterien abgehalten werden. Während in der Managementhierar
chie gemäß bisheriger Leistungen, erwarteter Führungsfähigkeiten so
wie weiterer Qualitätseigenschaften von Managern befördert wird, er
langen Industrieforscher über Qualität und Quantität wissenschaftlicher 
(externer sowie interner) Publikationen, innovativer Ideen und erfolgrei
cher Patente die Chance für einen Aufstieg in der Parallelhierarchie.139 
Durch separate Turniere mit speziellen Beförderungskriterien wird letzt
lich nicht nur eine bessere Anreizgestaltung für im Vergleich zueinander 
sehr heterogene Typen von Arbeitnehmern möglich,140 sondern zudem

13SIm folgenden wird nur anhand von Industrieforschern argumentiert, um nicht sämtliche 
Adressaten für Parallelhierarchien ständig wiederholen zu müssen. Zu diesen gehören Spezia
listen im Forschungs- und Entwicklungsbereich, im Vertriebsbereich, im EDV-Bereich sowie 
andere Fachspezialisten, die hinsichtlich ihrer Begabung kom parative Nachteile im W ettbewerb 
um Stellen im administrativen sowie Führungsbereich aufweisen; vgl. z .B . B er th el  (1992:
1204-1205). Zu einem empirischen Beleg für vergleichsweise schlechte Aufstiegsmöglichkeiten 
von Informatikern in einer Managementhierarchie vgl. Ha r t m a n n  (1994). Zu einem konkreten 
Laufbahnplanungssystem für Fach- und Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen, wel
ches das Problem  begrenzter Karrierechancen für Fachspezialisten zu berücksichtigen versucht, 
vgl. H e im e r l -W a g n e r  (1994).

137Vgl. Sh e p a r d  (1958: 179); N eu h au s  (1968: 568); G o l d n e r / R it t i (1970: 463-464); 
E c k a r d s t e in  (1971: 41-42); G unz (1980: 113); M a in ie r o  (1986: 561); P ö s s n e c k e r  (1986: 
199-200, 202); D o m s c h / G e r p o t t  (1986: 340), (1988: 67); G e r p o t t  (1987: 494-495); F r ie - 
l in g / K lein  (1989: 22-24); B e r th e l  (1991: 490), (1992: 1204-1205), (1995b: 294-295); M il- 
g r o m / R o b e r t s  (1992: 366); B a u m / L a b e r  (1992: 934).

I38V gl. aber auch den Befund von C o r d e r o /F a r r i s  (1992). Die Ergebnisse von A l l e n /K a t z  
(1992) zeigen zudem , daß die Präferenz von Industrieforschern und Ingenieuren für eine Karriere 
innerhalb der Parallel- anstatt der Managementhierarchie entscheidend durch die Individual
faktoren “Alter”  und “ Bildungsabschluß”  (hier: P h .D .) beeinflußt wird.

139Vgl. D o m sc h  (1984: 263, 267).
140Ein einheitliches Beförderungskriterium für Manager und Industrieforscher anwenden zu 

wollen, erscheint problematisch. Geht man rationalerweise von den Stellenanforderungen aus,
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überhaupt erst eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung von 
Beförderungsturnieren als spezifische Selektionsverfahren geschaffen: Ne
ben der ylnreizfunktion, die -  wie in Unterabschnitt III.1.2 skizziert -  zur 
Lotterielösung führt, können Beförderungsturniere auch eine Selektions
und damit Allokationsiunktion besitzen, wenn durch das Turnierergeb
nis individuelle Informationen über die Qualität der Arbeitnehmer wie
dergespiegelt werden.141 Die Argumentation hierbei ist vergleichbar mit 
derjenigen für die Selbsteinordnungsverfahren vom Typ b) aus Unterab
schnitt IV.1.3, in denen die Konkurrenz der Stellenbewerber für eine In
formationsaufdeckung genutzt wird. Voraussetzung für eine nichttriviale 
Informationsaufdeckung ist jedoch, daß die betreffenden Arbeitnehmer 
hinsichtlich ihrer berufsfachlichen Qualifikation überhaupt miteinander 
vergleichbar sind, was für Manager und Industrieforscher als Teilneh
mer eines einheitlichen Beförderungsturniers üblicherweise nicht der Fall 
wäre.
Damit sowohl in der Management- als auch in der Parallelhierarchie 
Anreiz- und Selektionswirkungen erzielt werden können, müssen in bei
den Hierarchien vergleichbare Lohnstrukturen herrschen. Könnten in der 
Parallelhierarchie durch eine Beförderung nur Titel und keine angemes
senen Einkommenszuwächse gewonnen werden, wäre eine Parallelhierar
chie für Industrieforscher nicht attraktiv.142 Sie würden vermutlich eher 
in die Managementhierarchie wechseln, auch wenn sie dadurch Speziali
sierungsvorteile einbüßen, was wiederum nicht im Interesse des Arbeit
gebers sein kann.
Zusätzlich zu den bisher genannten Argumenten werden Parallelhierar
chien in der Literatur noch weitere Vorteile zugeschrieben: Parallelhier
archien führen nicht nur zu einer adäquaten Anreizgestaltung, sondern 
verringern zudem die Fluktuationsneigung bei Industrieforschern, ver
bessern die Rekrutierungschancen des Arbeitgebers im Hinblick auf Fach
spezialisten, fördern und sichern den Erwerb weiterer Spezialkenntnis-

so würde eine der beiden Arbeitnehmergruppen -  je  nach Art der Stelle -  vermutlich schon in 
der Vorauswahlphase ausselektiert werden.

14lAuf die Selektionsfunktion von Beförderungsturnieren wird ausführlich bei der Diskussion 
der Aufstiegskriterien in Unterabschnitt IV.2.5.2.2 eingegangen. Für eine Kurzcharakterisierung 
reicht die Analogie zu den Selbsteinordnungsverfahren vom Typ b).

142Die empirischen Ergebnisse von D o m s c h  (1984: 260) belegen, daß Industrieforscher nicht 
hauptsächlich (aufgrund ihrer Arbeit) intrinsisch motiviert werden, sondern insbesondere über 
materielle Anreize im Zuge eines beruflichen Aufstiegs. Vgl. aber auch H erm a n n s  (1984: 187).
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se durch Arbeitnehmer und erlauben eine bessere Arbeitsteilung.143 Das 
Konzept einer Parallelhierarchie ist in der Literatur aber nicht unum
stritten. Neben erhöhten Lohnkosten und Schwierigkeiten bei der Imple
mentation werden noch zahlreiche andere Detailprobleme im Zusammen
hang mit der Verwendung von Parallelhierarchien diskutiert, worauf hier 
jedoch verzichtet werden soll.144 Statt dessen soll auf einige grundsätzli
che Einwände gegen die Idee eines strikten Parallelhierarchie-Konzepts 
hingewiesen werden.
Zum einen kann kritisch angemerkt werden, daß -  insbesondere in pra
xisnahen Schriften -  oftmals vorschnell für die Einführung einer Par
allelhierarchie plädiert wird. Für einen Arbeitgeber stellt die mögliche 
Einführung jedoch ein komplexes, mehrstufiges Entscheidungsproblem 
dar, bei dem auf den ersten Stufen zunächst einmal geprüft wird, ob An
reize für Industrieforscher nicht bereits anderweitig bestehen bzw. mit
tels herkömmlicher Anreizsysteme (z.B. Prämien- und Bonussysteme) 
erzeugt werden können, die nicht zusätzlich den Aufbau einer weiteren 
Hierarchie erfordern.145
Zum anderen ist zu vermuten, daß Parallelhierarchien für einen Arbeitge
ber nur dann in Frage kommen, wenn in der betrachteten Unternehmung 
hinreichend viele Industrieforscher beschäftigt werden.146 Eine Parallel
hierarchie für Industrieforscher lohnt sich daher vermutlich höchstens für 
Großunternehmen in technologieintensiven Branchen.
Gegen die Idee einer Parallelhierarchie ist zudem einzuwenden, daß In
dustrieforscher oftmals in Teams Zusammenarbeiten, durch eine Parallel
hierarchie als Anreizinstrument aber gerade auf individuelle Leistungs
anreize gesetzt wird, die der Kooperationsidee von Teams genau zuwi
derlaufen. Anstatt eine gegenseitige Unterstützung zwischen den Indu

143Vgl. G r if f it h s  (1981: 14); D o m sc h  (1984: 263, 266); P ö s s n e c k e r  (1986: 200); F eu er  
(1986: 34); G e r p o t t  (1987: 495); D o m s c h / G e r p o t t  (1988: 67); B e r t h e l  (1991: 490).

144V gl. zu einer Diskussion einzelner V or- und Nachteile von Parallelhierarchien sowie zu eini
gen Leitsätzen zur Implementation von Parallelhierarchien S h e p a rd  (1958: 182-187); S c h o -  
n e r / H a r r e l l  (1965); N eu h a u s (1968); R it t i  (1971); G u n z  (1980); G r i f f i t h s  (1981: 
15-17); S a c c o /K n o p k a  (1983); D o m s ch  (1984: 263-267); P ö s s n e c k e r  (1986: 205-214); 
D o m s c h /G e r p o t t  (1986: 343), (1988: 67-68); R a e l in  (1987); G e r p o t t  (1987: 495-496); 
L e n t z  (1990: 28).
145Vgl. D o m sc h  (1984: 260).
146Vgl. F e u e r  (1986: 34). Zu situativen Bedingungen (z.B. Unternehmens-(bereichs-)größe 

und Arbeitsmarktlage) für den Einsatz einer Parallelhierarchie vgl. G e r p o t t /D o m s c h  (1995: 
438).
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strieforschern zu fördern, werden durch Beförderungsturniere in Paral
lelhierarchien vielmehr Anreize geschaffen, die Arbeit von Kollegen zu 
behindern, um im relativen Leistungsvergleich besser abschneiden zu 
können.147
Die Betonung fachspezifischer Karrieren im Rahmen einer Parallelhierar
chie kann außerdem Konservatismus- bzw. Trägheitseffekte im Entschei
dungsverhalten der jeweiligen Fachspezialisten verstärken, wodurch sich 
die Wahrscheinlichkeit für innovative Lösungen durch die betreffenden 
Fachspezialisten verringert.148
Schließlich kann strenggenommen auch argumentiert werden, daß das 
Konzept einer Parallelhierarchie in sich grundsätzlich widersprüchlich 
ist. Einerseits sollen Industrieforscher mittels einer Parallelhierarchie wei
testgehend von administrativen Aufgaben befreit werden, so daß sich ih
re Spezialistenfähigkeiten besser nutzen lassen. Andererseits wird in der 
Literatur aber auch gefordert, den Industrieforschern sollten hierarchi
sche Aufstiegsmöglichkeiten in einer Parallelhierarchie geboten werden, 
die mit denen im Managementbereich vergleichbar sind, damit Parallel
hierarchien als ernstzunehmendes Instrument akzeptiert werden können 
und nicht als kosmetische Scheinhierarchien, in denen lediglich Titel 
vergeben werden, oder gar als Abstellgleise für erfolglose Führungs
kräfte gelten. Wenn nun aber Industrieforscher innerhalb einer Paral- 
lelHierarchie mit explizit hierarchischer Stellenstruktur aufsteigen sollen, 
ist mit solch einem Aufstieg zwangsläufig die Übernahme weiterer admi
nistrativer (zumindest Koordinations-)Aufgaben verbunden (z.B. dürfte 
der Aufstieg zum Laborleiter mit einer erheblichen Zunahme dispositiver 
Management-Aufgaben verbunden sein), wodurch die zuerst genannte 
Forderung nach einer Befreiung der Industrieforscher von Management
aufgaben ausgehebelt wird.149 Oder aber es wird die erste Forderung ernst 
genommen, was dann jedoch impliziert, daß es sich bei den sogenannten 
Parallelhierarchien um nichts anderes als um spezialisierte Aufstiegs
wege bzw. Karrierepfade handelt, von denen es -  wie eingangs bereits

147Dieser Gefahr könnte eventuell entgangen werden, wenn neben reinen Leistungskriterien im 
engeren Sinne (z.B. Patente) auch die relative Kooperationsbereitschaft mit als Beförderungs
kriterium verwendet wird; vgl. hierzu den Unterabschnitt IV.2.5.2.

148Vgl. Sc h a u e n b e r g  (1998:162-163).
l4SSchon von R it ti (1971: 20) wurde die Frage “Are Technical and Administrative Duties 

Separable?” im Zusammenhang mit dem Anspruch des Parallelhierarchiekonzeptes mit ‘nein’ 
beantwortet.
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erwähnt -  allein schon aufgrund verschiedener berufsfachlicher Ausrich
tungen der Arbeitnehmer sowie der Existenz verschiedener betrieblicher 
Funktionsbereiche eine ganze Fülle in einer Unternehmung gibt.150 Eine 
“Parallelhierarchie” wäre dann lediglich eine neue Umschreibung bereits 
dauerhaft existierender realer Gegebenheiten.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die als erstes diskutierte 
Möglichkeit einer Variation der Hierarchienanzahl, die von einer forma
len und mindestens einer virtuellen Hierarchie ausgeht, mutmaßlich ein 
geeignetes Instrument für eine differenzierte Anreizgestaltung aus Arbeit
gebersicht darstellt, sofern die Differenzierung nach einzelnen Leistungs
kriterien nicht übertrieben und somit keine übermäßig hohe Anzahl vir
tueller Hierarchien festgelegt wird. Die zweite Möglichkeit hingegen, das 
Parallelhierarchiekonzept, dürfte weitaus skeptischer zu beurteilen sein. 
Es spricht einiges dafür, daß es sich hierbei zum Teil um ein Scheinkon
zept handelt.151 Statt dessen kann eher -  wie bei der ersten Möglichkeit -  
von einer einheitlichen, zusammenhängenden formalen Hierarchie ausge
gangen werden, in der die Weisungsrechte zwischen den unterschiedlichen 
Stellen geregelt sind.152 Dieses schließt zum einen nicht aus, daß inner
halb der hierarchischen Struktur Substrukturen existieren, in denen al
lein Weisungsbefugnisse zwischen Spezialisten (z.B. im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich) festgelegt sind. Dieses schließt zum anderen jedoch 
auch nicht aus, daß innerhalb der Weisungshierarchie viele verschiedene 
Aufstiegswege existieren, die 1.) nicht notwendigerweise mit den Wei
sungslinien der formalen Struktur identisch sind, 2.) als spezielle Auf
stiegswege auch Beförderungsturniere mit spezifischen Aufstiegskriterien 
bieten153 und 3.) teilweise -  hierarchisch gesehen -  parallel (z.B. in unter

150Verräterisch mag in diesem Zusammenhang auch das oftmals in der Literatur für “Parallel
hierarchie” zu findende Synonym “Fachlaufbahn” sein.

151Hierzu zählt u.a. die Vermutung, daß technische und administrative Aufgaben oftmals nicht 
separabel sind, zum anderen auch die Vermutung, daß reine Spezialistenhierarchien eher für 
Arbeitnehmer mit weniger guten Managementfähigkeiten Ausweichmöglichkeiten bieten, diese 
Arbeitnehmer also quasi aus der eigentlichen Managementhierarchie in die Spezialistenhierar
chie wegbefordert werden. Zu beiden Punkten vgl. R it t i  (1971).

152Vgl. zu den vielfältigen Interdependenzen zwischen Parallel- und Weisungshierarchie und der 
daraus ableitbaren Notwendigkeit einer Integration der zwei Hierarchien G e r p o t t / D o m sch  
(1995 :441-442).
153Letztlich wird hierdurch auch die Idee virtueller Hierarchien nicht obsolet: In unterschied

lichen (z.B. berufsfachlichen oder funktionsbezogenen) Aufstiegswegen sowie den zugehörigen 
Beforderungsturnieren werden lediglich die einzelnen Leistungskriterien -  mit anderen Wor
ten: die Bedeutung des Ranges eines Arbeitnehmers in einzelnen virtuellen Hierarchien -  un
terschiedlich stark gewichtet. In Aufstiegswegen im Vertriebsbereich beispielsweise wird die
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schiedlichen, hierarchisch jedoch gleichrangigen Abteilungen), teilweise 
aber auch aufeinanderfolgend verlaufen.
Dieses weniger strenge Konzept verschiedener (paralleler) Aufstiegswe
ge für Arbeitnehmer ist gerade für Industrieforscher und andere Fach
spezialisten von erheblicher Bedeutung. Im Zusammenhang mit dem 
Individualfaktor “Alter” 154 wurde bereits festgestellt, daß Arbeitneh
mer in ihrer betrieblichen Karriere üblicherweise verschiedene Pha
sen durchlaufen, in denen ihre beruflichen Stärken wechseln.155 Bezo
gen auf Industrieforscher und Fachspezialisten bedeutet dies, daß ih
re betriebliche Karriere zunächst einmal auf ihr fachliches Spezialwis
sen ausgerichtet ist. Später jedoch, wenn die Arbeitnehmer aufgrund 
einer Veralterung ihres Spezialwissens156 sogenannte Karriereplateaus157 
erreichen (d.h. Stellen, auf denen eine weitere Beförderung in ihrem 
Aufstiegspfad sehr unwahrscheinlich ist), erscheint aus Matching- bzw. 
Allokationsgesichtspunkten158 ein Wechsel159 zu einem alternativen, par
allel verlaufenden Aufstiegsweg (z.B. im Managementbereich) rational.160

Beförderungsentscheidung vorwiegend anhand jener virtueller Hierarchien getroffen, deren kor
respondierende Leistungskriterien Aufschluß über die Verkaufsfahigkeiten eines Arbeitnehmers 
geben.

l54Vgl. Unterabschnitt II.2.1. Vgl. speziell in diesem Zusammenhang D a l t o n / T h o m p - 
so n / P r ic e  (1977: 40-41).

155Zur Veränderung von Komponenten des Qualitätsvektors eines Arbeitnehmers im Zeitablauf 
vgl. auch Unterabschnitt III.l.l.

l56Diese Entwicklung läßt sich nur zum Teil durch Weiterbildungsmaßnahmen aufhalten. Zum 
Wechsel von Experten- zu Managerkarrierepfaden aufgrund einer Veralterung des Fachwissens 
vgl. E va n  (1963); R e if /S t r a u s s  (1965); P e r r u c c i/ R o t h m a n  (1969); R o t h m a n / P er r u c c i 
(1970). R o t h m a n / P e r r u c c i (1970) kommen allerdings zu dem Schluß, daß eine Veralterung 
von Fachwissen sowohl Ursache als auch Folge eines Karrierepfadwechsels sein kann. Zum Zu
sammenhang zwischen der Veralterung von Expertenwissen, einer Karriere als Hochschullehrer 
und dem Individualfaktor “Geschlecht” vgl. M c D o w e l l  (1982).

157Zur Problematik von Karriereplateaus bei Fachspezialisten und Managern vgl. F e-  
r e n c e / S t o n e r /W a r r e n  (1977); N e a r  (1980), (1984), (1985); C a r n a z z a  et al. (1981); V ei- 
g a  (1981a); Sl o c u m  et al. (1985); Sl o c u m / C r o n / Y o w s  (1987); F re im u t h  (1991).

158Eventuell auch aus Anreizgesichtspunkten, wenn Karriereanreize im Einzelfall auch in dieser 
späteren Karrierephase noch gegenüber direkten monetären Leistungsanreizen vorteilhaft sind.

159Mit einem Wechsel zwischen Parallel- und Managementhierarchie ist jedoch ein nicht
triviales Folgeproblem verbunden: Der Arbeitgeber muß dann im Rahmen der betrieblichen 
Karrierepolitik auch der zusätzlichen Frage nachgehen, wann der optimale Zeitpunkt für solch 
einen Wechsel ist.

160Die Studie von P o e n sg e n  (1982: 16-21) zeigt, daß sich unter den Vorstandsmitgliedern im 
verarbeitenden Gewerbe (Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 1961 bis 1975) zahlreiche 
Ingenieure und Naturwissenschaftler befinden. Zu bedenken ist allerdings, daß diese empirischen 
Ergebnisse vergleichsweise alt sind und heutzutage mutmaßlich nur noch eingeschränkte Gültig
keit haben. Heutzutage dürfte die Zusammensetzung deutscher Vorstände über alle Branchen 
hinweg betrachtet tendenziell weniger stark fachorientiert sein.
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Auf diesem neuen Aufstiegsweg können nun die neuen Stärken des 
Arbeitnehmers (z.B. anwendungsorientierte statt Grundlagenforschung, 
Lehraufgaben, Mentorentätigkeit, allgemeine Koordinationsaufgaben) 
genutzt werden, die hier möglicherweise sogar zu einem weiteren hier
archischen Aufstieg des Arbeitnehmers führen. Gerade vor dem Hin
tergrund spezifischer Arbeitnehmergruppen wie Industrieforscher und 
Fachspezialisten bieten sich daher parallele Aufstiegswege mit Wech
selmöglichkeiten161 in einer zusammenhängenden Hierarchie, nicht jedoch 
aber parallele Hierarchien, die streng voneinander abgeschottet sind, aus 
Arbeitgebersicht im Rahmen der Karrierepolitik an. Das Parallelhier
archiekonzept dürfte zumindest für die gesamte Laufzeit einer betriebli
chen Karriere von Fachexperten aus Sicht einer rationalen Karrierepolitik 
nicht streng durchzuhalten sein.162

K o n t e x t a b h ä n g i g k e i t . Abschließend soll der Frage nachgegangen 
werden, ob das Konzept virtueller Hierarchien (Ranghierarchien) 
ein japanisches und das Parallelhierarchienkonzept dagegen ein US- 
amerikanisches und deutsches Spezifikum darstellen. Hierfür sprechen 
insbesondere die jeweiligen empirischen Befunde: Während hinsichtlich 
des ersten Konzeptes überwiegend japanische Befunde in der Literatur 
zu finden sind,163 wird die Existenz von Parallelhierarchien hauptsächlich 
für US-amerikanische und deutsche Unternehmen belegt.164 Trifft diese 
Kontextvermutung zu, so hat ein Arbeitgeber jeweils nur sehr einge
schränkte Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung der karrierepolitischen 
Variable “Variation der Hierarchienanzahl” . Zunächst einmal soll geprüft 
werden, inwiefern virtuelle Hierarchien eine spezifisch japanische Institu
tion darstellen. Anschließend wird umgekehrt überlegt, warum die Insti
tution “Parallelhierarchie” insbesondere in westlichen Großunternehmen 
häufig anzutreffen ist.

161B a u m /L a b e r  (1992: 935) sehen in der Möglichkeit eines Wechsels von einer Fachlaufbahn 
zu einer Führungslaufbahn (und umgekehrt) eine der zentralen Eigenschaften des Fachlaufbahn- 
Konzeptes der Bayerischen Vereinsbank.

162Unterstützung findet dieses abschließende Gesamturteil durch empirische Befunde, die einen 
positiven Zusammenhang zwischen Management- und technischen Fähigkeiten bei Industrie- 
forschem sowie einen Wechsel von Fach- zu Managementkarrierepfaden belegen; vgl. B id d - 
le / R o b e r t s  (1994).

163Vgl. die Literaturhinweise zum ersten Aspekt dieses Unterabschnitts sowie den Unterab
schnitt II.1.4 über das japanische Arbeitsmarktgleichgewicht.

164Vgl. hierzu die zahlreichen empirischen Befunde, auf die bei der Diskussion des zweiten 
Aspekts in diesem Unterabschnitt verwiesen wurde.
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Verschiedene Gründe sprechen dafür, warum die Einrichtung einer vir
tuellen Hierarchie in Form der Ranghierarchie eine passende Ergänzung 
japanischer Personalpolitik und Arbeitsorganisation darstellt.165 In Un
terabschnitt II.1.4 wurde das typische japanische Arbeitsmarktgleichge
wicht charakterisiert, in das japanische Unternehmen eingebunden sind. 
Danach verfolgen japanische Unternehmen eine breite Qualifizierung bei 
den Arbeitnehmern, wozu die Arbeitnehmer üblicherweise in den ersten 
10 bis 15 Jahren ihrer betrieblichen Karriere in sowie zwischen verschie
denen Arbeitsgruppen rotieren und dadurch vielfältige Möglichkeiten zu 
On-the-job training erhalten. Innerhalb der vertikalen Weisungshierar
chie findet in dieser Zeit jedoch weitestgehend keine Differenzierung statt. 
Die Ranghierarchie stellt eine sinnvolle Ergänzung zu der japanischen 
Vorgehensweise dar. Da über die Ranghierarchie insbesondere Qualifi
kationsfortschritte individueller Arbeitnehmer entgolten werden, bildet 
sie zum einen ein geeignetes Anreizinstrument, damit japanische Arbeit
nehmer betriebsspezifisches Humankapital akkumulieren. Zum anderen 
werden über die Ranghierarchie auch Arbeitsanreize geschaffen. Indivi
duelle Arbeitnehmeranstrengungen leistungsgerecht zu entlohnen, ist bei 
Gruppenarbeit höchst problematisch.168 Japanische Unternehmen lösen 
dieses Problem, indem Arbeitnehmer von Vorgesetzten beobachtet und 
hinsichtlich ihrer Arbeitsanstrengungen sowie ihrer Kooperationsbereit
schaft im Team subjektiv beurteilt werden. Diese subjektiven Beurtei
lungen wiederum führen zu einer bestimmten Einordnung der Arbeit
nehmer innerhalb der Ranghierarchie, verbunden mit einer der jeweiligen 
Rangstufe entsprechenden Entlohnung. Auf diese Weise können letztlich 
doch ohne zeitliche Verzögerung die individuellen Leistungsinformatio
nen über die Arbeitnehmer für Anreizzwecke verwendet werden, auch 
wenn die ersten 10 bis 15 Jahre zu Beginn einer betrieblichen Arbeitneh
merkarriere keine vertikale Differenzierung zwischen den Arbeitnehmern 
erfolgt. Außerdem kann über die Ranghierarchie auch eine Kompensati
on für die anfänglich fehlende vertikale Differenzierung der Arbeitnehmer 
und der damit einhergehenden Karriereanreize erreicht werden. Arbeit
nehmer können dabei ihren Karriereerfolg anhand der Beförderung über 
verschiedene Entlohnungsränge der Ranghierarchie ermessen. Beispiels-

165Zu einer genaueren Diskussion vgl. A oki (1988: Kapitel III).
166Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Unterabschnitt IV.2.5.2.
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weise können durch solch eine Beförderung über verschiedene Lohngrup
pen auch die in Unterabschnitt III.1.2 erläuterten Karriereanreize über 
die Pfandlösung erzeugt werden, ohne daß hierfür ein Aufstieg in der 
Weisungshierarchie notwendig ist.167 Eine Beförderung über Lohngrup
pen anstatt über Stellen hat zudem den Vorteil, daß durch eine Beförde
rung keine neuen Vakanzen verursacht werden und damit auch nicht die 
am Ende von Unterabschnitt IV.1.1 diskutierten Vakanzkettenprobleme 
auftreten können. Faßt man die einzelnen Argumente zusammen, so läßt 
sich festhalten, daß die Ranghierarchie über starke Komplementaritäts
effekte mit anderen Institutionen japanischer Personalpolitik verbunden 
ist. Dies spricht wiederum für die Ausgangsthese, daß virtuelle Hierar
chien bzw. Ranghierarchien ein japanisches Spezifikum darstellen.
Trotz dieser Argumente gibt es auch Hinweise, daß virtuelle Hierarchien 
keine spezifisch japanische Institution sind bzw. in der Zukunft bleiben 
werden. Zum einen kommt dem Qualifikationserwerb von Arbeitnehmern 
in US-amerikanischen und deutschen Unternehmen eine immer stärkere 
Bedeutung zu. Einige Unternehmen versuchen gezielt, über qualifikati
onsabhängige Entlohnungssysteme Anreize für eine breitere Qualifizie
rung unter den Arbeitnehmern zu schaffen.168 Vorstellbar ist, daß diese 
Unternehmen als Anreizinstrument in der Zukunft eine Ranghierarchie 
nach japanischem Vorbild einsetzen könnten, wenn die von den Unter
nehmen bereits verwendeten Merit-Systeme nicht sogar schon als eine 
Form von Ranghierarchie bezeichnet werden müssen. Zum anderen wur
de in Unterabschnitt II.1.5 darauf hingewiesen, daß in Deutschland eine 
Tendenz zum Übergang auf dezentrale Organisationsformen mit flache
rer hierarchischer Struktur zu erkennen ist. Vorstellbar ist, daß hierdurch 
verlorengehende vertikale Karriereanreize nicht nur durch verstärkte ho
rizontale Versetzungen, sondern über den Rückgriff auf eine Ranghier
archie ersetzt werden könnten. Letztlich gibt es auch direkte Hinweise 
in der Literatur, daß virtuelle Hierarchien bzw. Ranghierarchien für US-

167Neben erworbenen Qualifikationen und individuellen Leistungen spielt auch das Senioritäts- 
kriterium bei der Einordnung in die Ranghierarchie eine Rolle; vgl. A o k i (1988: 72-73); It o h  
(1991a: 348-349).
168Vgl. hierzu u.a. B e c k e r  (1987: 44-46); E c k a r d s t e in  et al. (1988); E c k a r d s t e in  (1991); 

MiLGROM/ROBERTS (1992: 399) mit dem Verweis auf bereits praktizierte Systeme bei der Jo
seph Vögele AG, General Motors Austria und der Volkswagen AG. Eine qualifikationsabhängige 
Entlohnung ist hierbei nicht nur im Zusammenhang mit dem Grundlohn, sondern über Merit- 
Systeme auch im Rahmen der Leistungszulagen möglich; vgl. E c k a r d s t e in  (1991: 223-224).
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amerikanische und deutsche Unternehmen schon heutzutage nicht un
gewöhnlich sind. M i l g r o m / R o b e r t s  (1992) äußern sich folgendermaßen 
zur Existenz von Ranghierarchien japanischen Typs in westlichen Unter
nehmen: “Increasingly, North American and European firms with inter
nal labor markets have experimented with and adopted similar policies, 
paying for skills rather than for the actual job being done. This approach 
is especially favored in organizational systems which put a premium on 
workers’ being willing and able to move between multiple tasks quickly 
and smoothly in response to changing conditions” ( M i l g r o m / R o b e r t s  

1992: 362).169
Abschließend bleibt zu fragen, ob eine Parallelhierarchie eine spezi
fische US-amerikanische bzw. deutsche Institution darstellt. Für die
se Vermutung sprechen nicht nur die bekannten empirischen Befun
de, sondern auch folgende zwei Überlegungen: Zum einen besteht für 
US-amerikanische und deutsche Industrieforscher aufgrund ihrer nicht
betriebsspezifischen (berufsfachlichen) Qualifizierung im Prinzip jeder
zeit die Möglichkeit, den Arbeitgeber zu wechseln (Exit-Option).170 Die
ses könnte Arbeitgeber wiederum dazu veranlassen, über attraktive Kar
rieremöglichkeiten um gute Industrieforscher zu konkurrieren bzw. be
reits beschäftigte Talente unter den Industrieforschern dauerhaft an das 
Unternehmen zu binden.171 Trotz der in diesem Unterabschnitt geäußer
ten Bedenken mag eine Parallelhierarchie bzw. eine speziell eingerichte
te Fachlaufbahn aus Sicht von Industrieforschern ein geeignetes Mittel 
darstellen, um sich bei einem Unternehmen zu bewerben und/oder an 
ein Unternehmen dauerhaft zu binden. Solche Wettbewerbsüberlegun
gen dürften vor dem Hintergrund der Ausführungen zum japanischen 
Voice equilibrium in Unterabschnitt II. 1.4 für Industrieforscher auf dem 
japanischen Arbeitsmarkt von nur äußerst geringer Relevanz sein.172

169Alle drei genannten Punkte hängen letztlich miteinander zusammen und könnten wiederum 
als Hinweis auf die zum Schluß von Unterabschnitt II.1.4 erwähnte Konvergenzhypothese für 
verschiedene Typen von Arbeitsmarktgleichgewichten interpretiert werden.

170Allerdings ist hierbei einzuwenden, daß Industrieforscher zum Teil auch in längerfristigere 
unternehmensspezifische Projekte eingebunden sind.

171 Die dauerhafte Bindung von Industrieforschem ist jedoch nicht zwingend vorteilhaft für 
den Arbeitgeber. Vgl. zu Trägheitseffekten im Entscheidungsverhalten aufgrund der Gestaltung 
fachspezifischer Karrieren SCHAUENBERG (1998).

172Ein Indiz für diese erste Überlegung mag auch der Studie von Hicks (1995) über die Be
deutung von Fachpublikationen durch Industrieforscher zu entnehmen sein: “Also, in Europe 
and the USA, though less so in Japan, researchers with publication records are able to change
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Zum anderen könnte es sich bei einer Parallelhierarchie auch um ein 
spezifisches pfadabhängiges Phänomen auf dem US-amerikanischen und 
deutschen Arbeitsmarkt handeln, das jedoch nur von temporärer Be
deutung sein mag. In US-amerikanischen und deutschen Unternehmen 
nahm das Konzept tayloristisch-fordistischer Arbeitsteilung bei der Ge
staltung der Arbeitsorganisation lange Zeit eine Schlüsselrolle ein.173 Im 
Vordergrund stand hierbei eine genaue Abgrenzung einzelner Stellen von
einander, die Zerlegung von Gesamtaufgaben in viele einzelne Teilaufga
ben, die den Stellen zugewiesen wurden, sowie -  damit einhergehend -  
die Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Dies implizierte für die be
triebliche Karrierepolitik die Vorgabe spezieller Qualifikationskriterien, 
die Arbeitnehmer als Voraussetzung für einen betrieblichen Aufstieg zu 
erfüllen hatten. Die betriebliche Karrierepolitik konzentrierte sich da
her auf das Entstehen eines Fachspezialistentums und die Gestaltung 
von Spezialistenkarrieren bzw. Fachlaufbahnen. Erhebliche Veränderun
gen auf den Gütermärkten (z.B. Sättigung der Märkte, differenzierte
re Konsumentenwünsche), eine fortschreitende Weiterentwicklung inner
halb der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie weitere 
grundlegende Veränderungen von Kontextfaktoren haben jedoch dazu 
geführt, daß auf Unternehmen ein entsprechend hoher Druck lastete, ihre 
tayloristisch-fordistische Organisation zu ändern.174 Es entstand ein An
passungsdruck hin zu mehr dezentralen Organisationsformen, in denen 
das Wissen untergeordneter Entscheidungsträger besser genutzt, (un
terstützt durch die technologische Entwicklung) Kommunikationswege 
verkürzt und schneller auf eine differenziertere Marktnachfrage reagiert 
werden konnte. Für die Arbeitnehmer hatte der Übergang zu neueren 
dezentralen Organisationsformen zur Folge, daß Qualifikationsanforde
rungen einerseits breiter, andererseits aber (aufgrund des dynamischen 
Unternehmenskontextes) auch unsicherer wurden.175 Dies bedeutet, daß 
sich auf seiten der betrieblichen Karrierepolitik die Notwendigkeit erge
ben haben könnte, das bisherige Konzept der Spezialistenkarrieren ten
denziell durch eine verstärkte Nachfrage nach Generalisten mit breiten

jobs more easily” (HlCKS 1995: 412-413).

173V gl. K ü hl  (1995: 9-33).

l74V gl. K ü hl  (1995: 33-42).
175Zur Problematik dynamischer Kontextfaktoren und den daraus folgenden Konsequenzen für 

die betriebliche Karrierepolitik vgl. auch die Diskussion in Kapitel V.
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Qualifikationen zu ersetzen.
Solch ein Übergang auf Generalistenkarrieren in den USA und Deutsch
land könnte nicht nur die Aufstiegsmöglichkeiten untergeordneter Ent
scheidungsträger, sondern auch die von Führungskräften betreffen. Es 
gibt Anzeichen dafür, daß sich auf dem US-amerikanischen und dem 
deutschen Arbeitsmarkt die Rekrutierungskriterien für Topmanager im 
Zeitablauf geändert haben.176 Großunternehmen sind teilweise dazu über
gegangen, statt einzelner Fachspezialisten eher Führungskräfte mit brei
teren Managementfähigkeiten in die Unternehmensspitze zu berufen. Für 
US-amerikanische Unternehmen können F o r b e s / P i e r c y  (1991) zudem 
zeigen, daß Topmanager aufgrund des veränderten Qualifikationsbedarfs 
häufig nicht mehr intern rekrutiert werden, sondern über den externen 
Arbeitsmarkt als Quereinsteiger in die Unternehmung eintreten. Treffen 
diese Beobachtungen zu, so lassen sich Parallelhierarchien bzw. Fachlauf
bahnen insofern als temporäres Phänomen interpretieren, als sie ein Re
likt aus einer älteren betrieblichen Karrierepolitik darstellen, die von Un
ternehmen noch nicht vollständig an die neuen Anforderungen angepaßt 
wurde. Man könnte Parallelhierarchien aber auch in dem Sinne als tem
poräres Phänomen interpretieren, als über sie in dieser Ubergangsphase 
zusätzliche Karrieremöglichkeiten als Ausgleich für diejenigen internen 
Industrieforscher und Fachspezialisten geschaffen werden, die aufgrund 
der geänderten Qualifikationsanforderungen nicht mehr zum Aufstieg als 
Topmanager geeignet sind, deren Spezialwissen für die Unternehmung 
aber weiterhin von großem Wert ist. Die geschilderte Problematik dürfte 
wiederum für den japanischen Arbeitsmarkt weniger zutreffen, da eine 
breite Qualifizierung aller Mitarbeiter im Unternehmen ein wesentlicher 
Aspekt des spezifischen japanischen Arbeitsmarktgleichgewichts darstellt 
und weil die Alternative US-amerikanischer und deutscher Unternehmen, 
Topmanager mit breiten Managementfähigkeiten als “midcareer job see- 
kers” vom externen Arbeitsmarkt zu rekrutieren, für japanische Unter
nehmen faktisch nicht besteht.177

l76Hierfür spricht empirisch u.a., daß aufgrund geänderter Wettbewerbsbedingungen auf den 
Produktmärkten in US-amerikanischen Unternehmen über die Zeit hinweg ein Wechsel in den 
Qualifikationen bei den Topmanagern stattgefunden hat; vgl. F o r b e s / P ie r c y  (1991:119-139). 
Ein weiterer Hinweis kann darin gesehen werden, daß in deutsche Vorstände im Zeitablauf 
tendenziell mehr Personen mit allgemeinen Managementfähigkeiten (z.B. Betriebswirte) berufen 
werden.

177Vgl. Unterabschnitt II.1.4.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß zwar virtuelle Hierar
chien nicht als typisch japanische Institution bezeichnet werden können, 
in Anbetracht der zahlreichen empirischen Befunde sowie der letzten bei
den Überlegungen jedoch einiges dafür spricht, daß Parallelhierarchien 
ein US-amerikanisches und deutsches Spezifikum bilden. Diese mögliche 
Schlußfolgerung muß dennoch mit Vorsicht betrachtet werden, da auch 
in Japan Parallelhierarchien nicht unüblich sein könnten, obwohl sie an
scheinend nicht primär Gegenstand japanischer Forscher in wissenschaft
lichen Veröffentlichungen sind. Allerdings existieren zumindest vereinzelt 
Fallstudien, die die Existenz getrennter Fach- und Managementlaufbah- 
nen in einzelnen japanischen Unternehmen belegen.178

2.2 Bewegungsrichtungen

Geht man wiederum von der zweidimensionalen Vorstellung einer Wei
sungshierarchie aus, so lassen sich prinzipiell zwei mögliche Bewegungs
richtungen unterscheiden: vertikal,179 d.h. Aufwärts- oder Abwärts
bewegungen zwischen Stellen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen, 
sowie horizontal180 im Sinne einer Seitwärtsbewegung auf derselben 
Hierarchieebene.181

2.2.1 Vertikale Arbeitnehm erm obilität

Die Chance eines Arbeitnehmers auf eine vertikale Aufwärtsbewegung 
dient dem Arbeitgeber einerseits zur Anreizgestaltung. Andererseits kann

178Vgl. z.B. H a n a d a  (1989).
179Vgl. K o c h  (1981: 98-100, 333-334, 337-338); B e r t h e l / K o c h  (1985: 135-136, 138-139); 

Se n g e n b e r g e r  (1987:154-160); B e c k e r / K u r tz  (1991); Sc h a n z  (1993: 400-402).
180Vgl. K o c h  (1981: 100, 335-337); B e r t h e l / K o c h  (1985: 136-137); Se n g e n b e r g e r  (1987:

160-164); Sc h a n z  (1993: 402-403).
181 Eine Einteilung in drei unterschiedliche Bewegungsrichtungen ist allerdings auch vorstellbar: 

vertikal im Sinne einer Bewegung zwischen zwei Hierarchieebenen entlang einer Weisungslinie, so 
daß der Teilast innerhalb der Hierarchie beibehalten wird, horizontal im Sinne einer Seitwärtsbe
wegung auf derselben Hierarchieebene im selben Teilast sowie diagonal im Sinne einer Bewegung 
zwischen zwei Ebenen, wobei jedoch der betreffende Teilast verlassen wird. Mehrdeutigkeiten 
können sich hier allerdings dadurch ergeben, daß je  nach Betrachtungsperspektive unterschied
liche Abgrenzungsmöglichkeiten für einen Teilast denkbar sind. Von Sc h e in  (1971) wurde als 
weitere Bewegungsrichtung zudem zentripetal vorgeschlagen. Eine zentripetale Karrierebewe
gung erfolgt hierbei -  zunächst einmal unabhängig von der formalen Organisationsstruktur - ,  
wenn sich ein Arbeitnehmer durch die Bewegung dem Macht- bzw. Entscheidungszentrum inner
halb der Unternehmung nähert (z.B. durch Versetzung von einer Filiale zur Muttergesellschaft) 
und als Folge weitreichendere Entscheidungen als bisher treffen kann (, was bei einer vertika
len Aufwärtsbewegung grundsätzlich der Fall sein dürfte). Vgl. zu zentripetalen Bewegungen 
auch St a e h l e  (1991: 820-821); Sc h a n z  (1993: 401-403). Zu einer kritischen Darstellung des 
ScHEiN-Ansatzes vgl. K o c h  (1981: 100-101).
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durch einen hierarchischen Aufstieg auch ein bestehendes Arbeitnehmer- 
Arbeitgeber-Match verbessert werden, wenn beispielsweise der Arbeit
nehmer Qualifikationen erworben hat, die auf der nächsthöheren Hierar
chiestufe effektiver eingesetzt werden können.
Auch der möglichen vertikalen j46wärtsbewegung (Degradierung) kann 
eine anreizfördernde Wirkung zugeschrieben werden,182 wenngleich in 
der personalwirtschaftlichen Literatur im Zusammenhang mit hierarchi
schem Abstieg üblicherweise von Motivationsverlusten die Rede ist.183 
Entscheidend für eine Bewertung einer vertikalen Abwärtsbewegung (aus 
Sicht des Arbeitgebers) ist jedoch der Betrachtungszeitpunkt. Solange die 
Abwärtsbewegung als drohende Folge von Inkompetenz für eine Sanktio
nierung von Arbeitnehmern Anwendung findet, gehen von ihr auch An
reize zur Leistungssteigerung aus. Nach erfolgter Degradierung hingegen 
ist es durchaus vorstellbar, daß beim Arbeitnehmer eine “Demotivation” 
auftritt, die gegebenenfalls zu einer Leistungsverringerung führt. Zu be
denken ist allerdings, daß die gleiche Argumentation auch auf Verlierer 
von Beförderungsturnieren anwendbar ist, wodurch sich Beförderungen 
als Anreizinstrument generell in Frage ziehen ließen, folgt man der Argu
mentation über “demotivierte” Arbeitnehmer. Mutmaßlich ist eine solche 
weitgehende Argumentation aber kaum zutreffend. Für degradierte und 
nicht-beförderte Arbeitnehmer existieren üblicherweise auch weiterhin 
Möglichkeiten leistungsabhängiger Auf- und Abwärtsbewegungen. Zu
dem kann eine Anreizgestaltung über zusätzliche Maßnahmen -  wie z.B. 
die Pfandlösung, die eine bestimmte Mindestleistung des Arbeitnehmers 
garantiert -  gesichert werden.
Für eine Bewertung von Degradierungen ist aus Arbeitgebersicht nicht 
nur der Betrachtungszeitpunkt (ex ante versus ex post), sondern auch der 
Adressatenkreis entscheidend, an den sich eine Degradierung als Signal 
wendet: Besteht im Rahmen der betrieblichen Karrierepolitik die Re
gel, daß Arbeitnehmer bei (dauerhaft) schlechten Leistungen degradiert 
werden, so ist der Arbeitgeber dazu gezwungen, die Degradierungsdro
hung im Falle schlechter Arbeitnehmerleistungen auch auszuführen. Nur 
so kann der Arbeitgeber sicherstellen, daß seine Drohung aus Sicht der

182Zu einem allgemeinen Vergleich zwischen positiven ( “ bonuses” ) und negativen ( “penalties” ) 
Leistungsanreizen vgl. L a z e a r  (1991: 101-105).

I83V gl. z .B . K o c h  (1981: 99); B e r t h e l /K o c h  (1985: 138-139).
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Belegschaft auch in der Zukunft noch glaubhaft erscheint und die mit 
einer Degradierungsdrohung verbundenen positiven Anreizeffekte reali
siert werden. Da letztlich die gesamte Belegschaft den Adressatenkreis 
für die Signalwirkung einer Degradierung bildet, kann eine Degradierung 
selbst dann ex post aus Arbeitgebersicht rational sein, wenn bei dem 
degradierten Arbeitnehmer erhebliche Demotivationseffekte auftreten. 
Auch vor dem Hintergrund des Allokationsziels kann eine Abwärtsbe
wegung aus Sicht des Arbeitgebers rational sein. Verringern sich die 
Qualitätseigenschaften eines Arbeitnehmers bei gleichbleibender Lei- 
stungsbereitschaft, so bietet sich neben einer Seitwärtsbewegung mögli
cherweise auch alternativ eine Abwärtsbewegung an. Gegebenenfalls ist 
hierbei sogar von seiten des betroffenen Arbeitnehmers nur mit geringem 
Widerstand zu rechnen, da der Arbeitnehmer bei der Bewertung der De
gradierung nicht nur Einkommensveränderungen, sondern auch Entla
stungen in Form eines verringerten Arbeitsleids zu beachten hat. Zudem 
kann eine Degradierung als Alternative zu einer Entlassung des betreffen
den Arbeitnehmers sogar zu einer positiven Signalwirkung für die übrige 
Belegschaft sowie für potentielle externe Stellenbewerber führen, z.B. 
wenn die Degradierung auf einen (Betriebs-)Unfall des Arbeitnehmers 
zurückzuführen ist, durch den der Arbeitnehmer seiner bisherigen Tätig
keit nicht mehr nachgehen kann.184

2.2.2 Horizontale Arbeitnehmermobilität

Seitwärtsbewegungen von Arbeitnehmern sind in der Regel nicht das 
Ergebnis eines Beförderungsturniers,185 so daß Anreizgesichtspunkte im 
Zusammenhang mit horizontaler Arbeitnehmermobilität eher eine un
tergeordnete Rolle spielen. Aus dem Allokations- bzw. Matchingmotiv 
hingegen ergibt sich für den Arbeitgeber oftmals sogar die Notwendig
keit, Arbeitnehmer seitwärts zu versetzen. Im Vordergrund steht dann 
die Überlegung, den Arbeitnehmer auf verschiedenen Stellen derselben

184Vgl. im Zusammenhang mit der Weiterbeschäftigung von Schwerbehinderten F r ic k  (1992: 
243-244).

185Es sei denn, man betrachtet auch Scheinbeförderungen/-versetzungen, durch die Arbeit
nehmer als dauerhafte Turnierverlierer auf ein Karriereabstellgleis “befördert” werden sollen; 
vgl. dazu beispielsweise K o c h  (1981: 99). Anreizwirkungen entstehen zudem für andere Ar
beitnehmer, wenn der seitwärts versetzte Arbeitnehmer nun einen Aufstiegsweg für potentielle 
Nachrücker freigibt und die Anreizeffekte nicht dadurch über kompensiert werden, daß der be
treffende Arbeitnehmer nun einen anderen Aufstiegsweg blockiert.
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Hierarchieebene unterschiedlichste Qualifikationen erwerben zu lassen, 
die zur Lösung höhergeordneter Aufgaben erforderlich sind und daher 
quasi der Vorbereitung eines späteren vertikalen Aufstiegs dienen.186 
Seitwärtsbewegungen können auch zur Lösung von Allokationsproblemen 
herangezogen werden, deren Ausgangspunkt kurioserweise eine optimale 
Stellenbesetzung bildet:187 Angenommen sei, der Arbeitnehmer A ist dau
erhaft für die Besetzung seiner derzeitigen Stelle geeignet, so daß sowohl 
vertikale als auch horizontale Bewegungen des A zu Lasten der Allokati
onseffizienz gehen. Angenommen sei ferner, daß sich im selben Aufstiegs
weg unmittelbar unter der Stelle des A eine Stelle mit dem Arbeitnehmer 
B befindet, dessen Qualität aus Sicht des Arbeitgebers weitere vertikale 
Aufwärtsschritte sinnvoll erscheinen läßt. In diesem Falle kann der “Stel- 
lenblockierer” A durch eine Seitwärtsbewegung des B über einen anderen 
Karrierepfad umgangen werden, so daß neben der effizienten Allokation 
des A nun auch der Arbeitnehmer B optimal in der Organisationsstruk
tur positioniert werden kann. Zudem ergeben sich durch die Seitwärts
umgehung des Stellenblockierers A auch positive Anreizeffekte für den 
B: Aufgrund des nun wieder möglichen hierarchischen Aufstiegs werden 
Fluktuationsanreize des Arbeitnehmers B gesenkt sowie Leistungsanreize 
erhöht.
Zieht man die Möglichkeit kontraproduktiver Absprachen (Kollusionen) 
von Arbeitnehmern in Betracht, dann können horizontale Versetzungen 
auch als Instrument gegen derartige Kollusionen eingesetzt werden, in
dem Kommunikationslinien zwischen den betreffenden Arbeitnehmern 
unterbrochen und aufgrund der Zuweisung neuer Aufgaben auch ihre 
spezifischen Möglichkeiten der strategischen Einflußnahme, auf denen 
Kollusionen üblicherweise basieren, nachhaltig verändert werden188 
Letztlich können auch Veränderungen der Individual- und Kontextfakto
ren den Einsatz horizontaler Versetzungen für den Arbeitgeber erforder
lich werden lassen: Ein Motiv für die Versetzung eines bestimmten Ar
beitnehmers könnte durch veränderte individuelle Qualitätseigenschaf

186Vgl. z.B. K o c h  (1981:100,335-336); B e r t h e l / K o c h  (1985:136,140); Sc h a n z  (1993:402- 
403); S low  (1994:101) sowie die Ausführungen zum japanischen Arbeitsmarktgleichgewicht in 
Unterabschnitt II. 1.4.

187V gl. E c k a r d s t e in  (1971:108-111).
188Vgl. T ir o l e  (1986: 201-202); It o h  (1991a: 352, 358). Z.B. wurde der Arbeitnehmer C  bei 

der Vergabe interner Ressourcen durch den Arbeitnehmer D gegen eine Seitenzahlung bevorzugt 
behandelt, was nach einer Versetzung des D  nicht mehr möglich ist.
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ten (z.B. aufgabenbezogene Kreativität) entstehen.189 Wird der Kontext
faktor “Organisationsstruktur” mit dem Ziel einer flacheren Hierarchie 
verändert, so kann sich für den Arbeitgeber die Notwendigkeit ergeben, 
vertikale Arbeitnehmermobilität -  nun sogar aus dem Anreizmotiv -  
durch vermehrte horizontale Arbeitnehmermobilität zu substituieren.190

2.3 Bewegungsgeschwindigkeit

Die Bewegungsgeschwindigkeit läßt sich zum einen auf jeden individu
ellen Arbeitnehmer beziehen und bezeichnet dann die durchschnittliche 
Anzahl von Stellenwechseln, die ein Arbeitnehmer in einem bestimm
ten Zeitintervall realisiert hat. Sie kann jedoch auch auf eine bestimmte 
Kombination aus Bewegungsrichtung und Hierarchiestufe bezogen wer
den und gibt dann beispielsweise als Beförderungsgeschwindigkeit auf der 
Hierarchiestufe i an, wieviele Arbeitnehmer im Durchschnitt in einem be
stimmten Zeitintervall von der Stufe i zur nächsthöheren Hierarchiestufe 
aufsteigen.
Gegen die Einordnung der Bewegungsgeschwindigkeit als aktive Ge
staltungsvariable des Arbeitgebers ließe sich eventuell einwenden, daß 
Beförderungen und Versetzungen automatisch beim Auftreten von Va
kanzen vorgenommen werden, welche größtenteils aus Arbeitgebersicht 
fremddeterminiert sind (z.B. Fluktuationsentscheidung eines Arbeitneh
mers, Erreichen des Verrentungszeitpunktes, Invalidität oder Tod).191 Da
durch wäre auch die Bewegungsgeschwindigkeit weitgehend fremddeter
miniert und könnte nicht zur Gruppe der Gestaltungsvariablen des Ar
beitgebers gezählt werden. Diese Sichtweise greift jedoch viel zu kurz, 
da der Arbeitgeber über zahlreiche Möglichkeiten verfügt, den Zeitraum 
zwischen zwei Positionswechseln eines Arbeitnehmers zu beeinflussen.192

1S9Vgl. E c k a r d s t e in  (1971 :106-107).

190Vgl. Sc h a n z  (1993: 403). Vgl. auch Drumm (1996: 16).
191Zudem ist auch ein kollektivvertraglicher Einfluß auf die Bewegungsgeschwindigkeit denk

bar. A ok i (1988: 55) stellt für japanische Unternehmen fest, daß eine kollektivvertragliche Re
gelung der minimalen und maximalen Beförderungsgeschwindigkeit zwischen jeweils zwei Stufen 
der Status- und Lohngruppenhierarchie nicht unüblich ist.

192Vgl. zu dieser Einschätzung auch B erthel/K och (1985: 139-140); vgl. auch Rosenbaum  
(1984: 281). Stern  (1985) diskutiert ein Karrieremodell, bei dem die Produktivität eines Ar
beitnehmers von seiner hierarchischen Position und seiner Berufserfahrung abhängt. Der Ar
beitgeber maximiert seine Gewinne durch eine optimale Entscheidung über die Entlohnung, die 
Einstellung, die Betriebsrenten und den Zeitpunkt des Zwangsruhestands von Arbeitnehmern 
als Variablen der Personalpolitik. In diesem Modell läßt sich die Beförderungsgeschwindigkeit
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Die (personen- oder stufenbezogene) Beförderungsgeschwindigkeit z.B. 
läßt sich vom Arbeitgeber erhöhen, indem zur Besetzung vakanter Stel
len keine externen Bewerber zugelassen werden, eine geringere exten
sive und intensive Bewerberauswahl betrieben wird193 sowie neue Stel
len und Hierarchieebenen geschaffen werden.194 Umgekehrt läßt sich die 
Beförderungsgeschwindigkeit auch wesentlich verringern, indem Stellen 
und/oder Hierarchieebenen gestrichen und die entsprechenden Aufgaben 
umverteilt werden, eine genauere Überprüfung von Stellenbewerbern vor
genommen wird sowie Stellen mit einem zeitweiligen Besetzungsstopp 
belegt und die Aufgaben zwischenzeitlich umdelegiert werden. Die Be
wegungsgeschwindigkeit ist daher durchaus als Baustein einer aktiven 
Karrierepolitik des Arbeitgebers anzusehen.195 Im folgenden soll nun dis
kutiert werden, welche Aspekte vom Arbeitgeber zur Festlegung einer 
möglichst optimalen Bewegungsgeschwindigkeit zu beachten sind, wo
bei die Beförderungsgeschwindigkeit von Arbeitnehmern im Vordergrund 
stehen wird.196

Eine vergleichsweise hohe Bewegungsgeschwindigkeit kann für einen Ar
beitgeber aus verschiedenen Gründen von Vorteil sein. Zum einen läßt 
sich argumentieren, daß Arbeitnehmer um so früher die für sie geeig
nete Stelle und damit ein optimales Match erreichen, je schneller sie 
versetzt und/oder befördert werden.197 Insbesondere eine hohe Beförde
rungsgeschwindigkeit wird in der Literatur damit begründet, daß hoch 
talentierte Nachwuchskräfte hierdurch schneller hierarchische Positionen 
erreichen, auf denen ihre überdurchschnittliche Qualität besonders gut

aktiv über die Variablen der Personalpolitik beeinflussen. Sie steigt, wenn die Fluktuationsrate 
steigt, die Einstellungsrate verringert wird oder der Zeitpunkt des Zwangsruhestands vorgezogen 
wird; vgl. St e r n  (1985: 5).

193D.h. es wird ein kleinerer Bewerberpool gebildet. Zudem wird zur Überprüfung jedes Be
werbers weniger Zeit aufgewendet.

194Durch einen Stellentausch (Job rotation) kann sogar die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht 
werden, ohne daß hierfür eine Vakanz (z.B. in Form einer neu geschaffenen Stelle) benötigt wird; 
vgl. E c k a r d s t e in  (1971: 96).

195Zur Bedeutung der Personalbeurteilung für die Beförderungsgeschwindigkeit von Arbeit
nehmern in japanischen Unternehmen vgl. u.a. R u d o lph  (1995: 456).

‘ “ Empirische Feldstudien zeigen, daß vertikaler Aufstiegsmobilität (Beförderungen) im Ver
gleich zu Seitwärts- und Abwärtsbewegungen bei weitem die größte Bedeutung zukommt; vgl. 
z.B. B a k e r / G ibb s /H o l m s t r ö m  (1994a: 916).

197Implizit wird hierbei von einem absoluten Qualitätsbegriff sowie zeitinvarianten Qualitäts
eigenschaften ausgegangen.
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genutzt werden kann.198 Zum anderen sprechen für eine hohe Beförde
rungsgeschwindigkeit auch die sich hieraus ergebenden verbesserten 
Rekrutierungschancen199 sowie die verringerten Fluktuationsanreize200 für 
bereits beschäftigte gute Arbeitnehmer, da Arbeitnehmer bei einer ho
hen Beförderungsgeschwindigkeit schnell höher dotierte Stellen in der 
betrieblichen Hierarchie einnehmen. Zum Teil wird in der Literatur 
die These vertreten, daß Arbeitgeber bei Beachtung des Kontextfak
tors “Arbeitsmarkt” sogar dazu gezwungen sind, ihre Arbeitnehmer in
effizient schnell zu befördern, da diese sonst zu anderen Arbeitgebern 
wechseln, die sich für eine hohe Beförderungsgeschwindigkeit entschieden 
haben.201 Zumindest gegen eine zu geringe Beförderungsgeschwindigkeit 
ließe sich einwenden, daß Arbeitnehmer in dann vorherrschenden langfri
stigen Beförderungsturnieren mit einer relativ hohen Anzahl zukünftiger 
Turniergewinner tendenziell die Wahl innovativer Entscheidungsalterna
tiven vermeiden, wenn diese sehr riskant sind.202
Allerdings sprechen aus Arbeitgebersicht mehr Argumente gegen die 
Wahl einer hohen Bewegungsgeschwindigkeit: Je geringer der Zeitraum 
zwischen zwei Positionswechseln eines Arbeitnehmers ist, desto weni
ger Informationen können in die Bewertung des Arbeitnehmers hin
sichtlich seiner Leistung auf der Stelle zwischen den Positionswechseln 
einfließen.203 Dies wiederum hat zur Folge, daß für den Arbeitgeber 
die erwarteten Kosten der Fehlentscheidung bezüglich leistungsgerechter 
Entlohnung204 sowie späterer Versetzungen des Arbeitnehmers205 relativ

198V gl. T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 22); It o h  (1991a: 368).

I99V gl. T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 22).
2°°Vgl. It o h  (1991a: 368). Auch empirisch läßt sich zeigen, daß fehlende Beförderungen eine 

höhere Fluktuationswahrscheinlichkeit der Arbeitnehmer zur Folge haben. Vgl. Soln ick  (1988); 
S ic h e r m a n / G a l o r  (1990:188).
201Vgl. zu dieser These R o se n b a u m  (1984: 290-291); T h o m p s o n / K ir k h a m /D ix o n  (1985: 

26, 29); M il g r o m / R o b e r t s  (1988: S175); P r e n d e r g a s t  (1992a: 220). Zu einer genaueren 
Diskussion der These vgl. K r ä k e l  (1995b).

202V gl. It o h  (1991a: 368).

203Vgl. R o se n b a u m  (1984: 288); H ü b le r  (1985: 49).
204Der Arbeitgeber überschätzt möglicherweise die Leistung des Arbeitnehmers und zahlt ei

ne entsprechend hohe Entlohnung. Zudem riskiert der Arbeitgeber seine Reputation, gute von 
schlechten Leistungen unterscheiden zu können, wodurch weitreichende Folgeprobleme entste
hen können (z.B. adverse Selektionseffekte, indem verstärkt Arbeitnehmer schlechter absoluter 
Qualität als Stellenbewerber angelockt werden).

205Dieses gilt insbesondere für die ersten Perioden einer betrieblichen Karriere, in denen ein 
Arbeitgeber erst vergleichsweise wenig Informationen über die Qualität eines Arbeitnehmers 
besitzt, so daß Zusatzinformationen noch ein besonders hohes Gewicht haben.
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hoch sind.206 Zudem werden die Lohnkosten in diesem Fall vergleichsweise 
hoch sein, da für den Arbeitnehmer aufgrund der nur geringen Bewer
tungsgenauigkeit eine hohe Einkommensunsicherheit entsteht, was dieser 
durch entsprechend hohe Lohnforderungen zu kompensieren sucht.207 
Auch der negative Zusammenhang zwischen der Bewegungsgeschwin
digkeit und der Quantität sowie Qualität akkumulierten Arbeitnehmer
humankapitals durch On-the-job training spricht gegen eine hohe Be
wegungsgeschwindigkeit: Je schneller ein Arbeitnehmer versetzt oder 
befördert wird, desto weniger sowie weniger sorgfältig kann dieser auf der 
aktuellen Stelle Humankapitalinvestitionen tätigen.208 Je weniger On-the- 
job training für die neue Stelle erforderlich ist, desto geringeres Gewicht 
kommt diesem Argument jedoch zu.
Gegen eine hohe Beförderungsgeschwindigkeit läßt sich auch einwenden, 
daß der Arbeitgeber hierdurch bei leistungsabhängigen Beförderungen 
zur Bewertung der Arbeitnehmer zwangsläufig auf kurzfristige Zielgrößen 
zurückgreifen muß, wodurch kurzsichtiges Verhalten zu Lasten langfristi
ger Zielgrößen bei den Arbeitnehmern gefördert wird.209 
Eng damit verbunden sind Probleme aus fehlender Kontinuität auf
grund hoher Bewegungsgeschwindigkeit:210 Die Kontinuität in der 
Durchführung langfristiger Projekte leidet darunter, wenn der verant
wortliche Projektleiter ständig wechselt bzw. Projekte immer wieder 
neu initiiert statt fortgeführt werden. Kontinuitätsprobleme entstehen 
auch in dem Sinne, daß es sich für Vorgesetzte kaum noch lohnt, sich 
um eine Weitergabe von Humankapital an Mitarbeiter zu bemühen, da 
hauptsächlich kurzfristige Leistungserfolge karriereentscheidend sind und 
der Vorgesetzte sowieso nur kurze Zeit auf die Kooperation seiner Mit
arbeiter angewiesen ist. Unabhängig vom hierarchischen Stand der be
treffenden Arbeitnehmer entstehen durch eine hohe Bewegungsgeschwin

206Vgl. J a c o b s  (1981: 691-692); S h er ida n  et al. (1990: 598); It o h  (1991a: 363-364).
207V gl. It o h  (1991a: 354). D.h. der Arbeitnehmer wird als Kompensation eine relativ hohe 

Risikoprämie verlangen.
208Vgl. D a l t o n / T h o m p s o n / P r ic e  (1977: 39); T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 25-26); 

It o h  (1991a: 371); F o r b e s / P ie r c y  (1991: 43). A uf den individuellen Arbeitnehmer bezogen 
kann jedoch auch andersherum argumentiert werden, daß ein Arbeitnehmer desto schneller 
aufsteigt, je mehr bzw. je schneller er notwendiges Humankapital erworben hat; vgl. dazu z.B. 
S low  (1994: 90-91).
209Vgl. T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 23-24); S h e r ida n  et al. (1990: 599); F o r - 

be s/ P ib r c y  (1991: 43).
210Vgl. O uchi (1981), 50); T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 24-25, 27-28).
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digkeit Kontinuitätsprobleme, indem Komplementaritäts- bzw. Verbund
vorteile zusammenarbeitender Arbeitnehmer verlorengehen oder erst gar 
nicht erzielt werden können.
Im Zusammenhang mit einer hohen Beförderungsgeschwindigkeit kann es 
auch zu Eskalationseffekten kommen, wenn die Anzahl der Beförderun
gen als Gütemaßstab für einen Arbeitnehmer gilt:211 Einerseits verlangen 
potentielle zukünftige Spitzenkräfte nach schnellen Beförderungen, die 
ihnen vom Arbeitgeber auch gewährt werden aus Furcht, daß die Ar
beitnehmer die Unternehmung verlassen könnten. Andererseits fühlen 
sich Arbeitgeber auch verpflichtet, talentierten Nachwuchskräften zu si
gnalisieren, daß sie im Unternehmen hervorragende Aufstiegsmöglichkei
ten haben, indem diesen in kurzen zeitlichen Abständen Beförderungen 
angeboten werden.212 Die betreffenden Arbeitnehmer wiederum nehmen 
die Beförderungen an aus Furcht, ein Desinteresse an einem betriebli
chen Aufstieg zu zeigen und dadurch ihre zukünftigen Karrierechancen 
zu verringern. Beide Effekte können sich gegenseitig verstärken.
Ein weiteres Problem einer hohen Bewegungsgeschwindigkeit folgt aus 
der Tatsache, daß talentierte Arbeitnehmer aufgrund ihrer außerordent
lichen Qualität gerade auf Stellen plaziert werden, von denen ein großer 
Einfluß auf den Unternehmenserfolg ausgeht.213 Wenn diese Arbeitneh
mer jedoch sehr schnell wieder versetzt oder weiterbefördert werden, 
sind ausgerechnet die Schlüsselpositionen im Unternehmen reine “Durch
gangsstellen” , was nun wiederum zu Lasten des realisierten Unterneh
menserfolgs geht.214
Problematisch erscheint auch die Wahl einer hohen Beförderungsge
schwindigkeit gleich zu Beginn einer betrieblichen Arbeitnehmerkarrie
re:215 Wenn frühzeitig für alle Arbeitnehmer ersichtlich zwischen talen
tierten und weniger talentierten Arbeitnehmern unterschieden wird sowie

m V gl. O uchi (1981: 49-50); H ü b le r  (1985: 49); T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 26).
212Hiergegen spricht allerdings, daß Arbeitgeber durch Beförderungen nicht nur den eigenen 

Arbeitnehmern deren Qualität signalisieren, sondern möglicherweise auch anderen Arbeitge
bern, die daraufhin versuchen könnten, die talentierten Nachwuchskräfte abzuwerben; vgl. dazu 
bereits die Ausführungen in Unterabschnitt III.1.1

213Vgl. T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 26-27).
214Wegen häufiger Vakanz der Schlüsselpositionen, fehlender Kontinuität, induzierten kurz

sichtigen Verhaltens der jeweiligen Stelleninhaber usw.
215Vgl. Ha t v a n y / P u c ik  (1981: 13); H ü b le r  (1985: 49); T a k e u c h i (1985: 18-19); T h u r o w  

(1985: 29); T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 27-28); It o h  (1991a: 368); P r e n d e r g a s t  
(1992a: 208-209).
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erstere sehr schnell, letztere dagegen nur langsam aufsteigen, so führt die
se frühzeitige Identifizierung zukünftiger Spitzenkräfte für die übrigen 
Arbeitnehmer, die üblicherweise die Mehrzahl der Belegschaft ausma
chen, zu verringerten Leistungsanreizen aus der Lotterielösung.216 Diese 
Arbeitnehmer werden gerade noch so viel leisten, daß sie nicht entlassen 
werden. Zudem dürfte die allgemeine Fluktuationsneigung dieser Arbeit
nehmer steigen.
Gegen einen schnellen betrieblichen Aufstieg kann auch eingewandt wer
den, daß hierdurch die Gefahr einer Uberbeanspruchung von Humanres
sourcen entsteht.217
Schließlich kann eine hohe Beförderungsgeschwindigkeit auch das Pro
blem sich opportunistisch verhaltender Vorgesetzter verschärfen, wenn 
diese durch Empfehlungen von Mitarbeitern Beförderungsentscheidun
gen effektiv mitbeeinflussen.218 Je geringer der Zeitraum und je stärker 
somit der Zusammenhang zwischen der Vorgesetztenempfehlung und der 
Beförderungsentscheidung ist, desto besser sind Absprachen zwischen 
dem Vorgesetzten und einem Mitarbeiter durchsetzbar und desto höher 
ist daher auch prinzipiell die Kollusionsgefahr. Allerdings ist auf der an
deren Seite zu beachten, daß kollusives Verhalten in der Realität häufig 
erst dann entsteht, wenn sich die Akteure bereits einige Zeit lang kennen. 
Insgesamt gesehen wird deutlich, daß zwar Argumente existieren, die die 
Wahl einer hohen Bewegungsgeschwindigkeit, insbesondere eines schnel
len betrieblichen Aufstiegs von Arbeitnehmern, aus Sicht des Arbeit
gebers rechtfertigen, mehr Argumente sprechen jedoch gegen eine hohe 
Bewegungsgeschwindigkeit. Letztlich stellt die Wahl der Bewegungsge
schwindigkeit in der Realität ein komplexes Optimierungsproblem des 
Arbeitgebers dar.219 Dieser hat hierzu üblicherweise zwischen mehr als 
zwei Alternativen (hohe und niedrige Bewegungsgeschwindigkeit) aus
zuwählen, wozu verschiedene Vor- und Nachteile einander gegenüberge
stellt werden können. Eine weitere Komplexität ergibt sich auch dar

21sVgI. zur Lotterielösung Unterabschnitt III.1.2.
217V gl. T h o m p s o n / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 29); F o r b e s / P ie r c y  (1991: 44 ). In diesem Fall 

wäre eine sorgfältige Personalentwicklung sowohl für den A rbeitgeber als auch für den Arbeit
nehmer von Vorteil. Die Qualität des Arbeitnehmers könnte durch O n-the-job  training kontinu
ierlich verbessert werden, ohne daß der M itarbeiter durch zu schnelle Beförderungen frühzeitig 
überfordert wird.

21sV gl. I t o h  (1991a: 357-358).

219V gl. T h o m p s o n /K ir k h a m /D ix o n  (1985: 31-32).
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aus, daß der Arbeitgeber nicht einfach eine einheitliche durchschnittli
che Bewegungsgeschwindigkeit für die gesamte Unternehmung bestim
men kann, sondern zwangsläufig zwischen verschiedenen Hierarchiestu
fen, verschiedenen Bewegungsrichtungen und möglicherweise sogar ver
schiedenen individuellen Arbeitnehmern zu differenzieren hat.220 Wenn
gleich die obigen Argumente nicht qualitativ gewichtet wurden, läßt sich 
doch vermuten, daß tendenziell eine gemäßigte Bewegungsgeschwindig
keit, die u.a. eine sorgfältige Personalentwicklung ermöglicht, sowohl aus 
dem Allokations- als auch aus dem Anreizmotiv reinen “fast-track pro
grams” ( T h o m p s o n / K i r k h a m / D i x o n  1985: 22-23) vorzuziehen ist.

2.4 Bewegungsprofile

Bewegungsprofile221 bzw. Karrierepfade222 können als Positionsfolgen (Se
quenzen von Stellen) innerhalb der betrieblichen Hierarchie definiert wer
den, die von den Arbeitnehmern durchlaufen werden und über einen Zeit
raum hinweg stabil bleiben.223 Karrierepfade müssen nicht strikt hierar- 
chieaufwärts gerichtet sein. In der Regel werden Karrierepfade vor dem 
Hintergrund des Anreizziels zwar insgesamt als Aufstiegspfade konzipiert 
sein, einzelne Karriereschritte können aus Allokations- und Matching- 
gründen (z.B. Qualifikationserwerb) jedoch durchaus horizontal verlau
fen. Strenggenommen stellt diese Gestaltungsvariable des Arbeitgebers 
keine originäre Variable dar, sondern lediglich eine abgeleitete Varia
ble, die sich aus dem Zusammenwirken der drei zuvor beschriebenen Va
riablen -  Bewegungsraum, Bewegungsrichtungen, Bewegungsgeschwin
digkeit -  ergibt. So lassen sich die Karrierepfade eines Unternehmens 
beispielsweise zusammen als gerichteter Graph (Digraph) darstellen, bei 
dem innerhalb des Bewegungsraums die Stellen als Knoten des Digraphs 
gemäß der geplanten innerbetrieblichen Arbeitnehmermobilität durch

220Strenggenommen ergibt sich für die Bestimmung des Differenziertheitsgrades (zwischen den 
beiden Extrema einer arbeitnehmerbezogenen positionsbedingten sowie einer für die gesamte 
Hierarchie einheitlichen Bewegungsgeschwindigkeit) auch wieder ein Optimierungsproblem.
221Vgl. K o c h  (1981: 103-105); B e r t h e l / K o c h  (1985: 44 ); B e r t h e l  (1995b: 1285).
222Vgl. S p ile rm a n  (1977), (1986: 51 ff.); B e r t h e l /K o c h  (1985: 142-147); G r ü n e r  (1989). 

Oftmals wird im Zusammenhang mit Karrierepfaden nicht die Gestaltung oder Planung betrieb
licher Karrieren diskutiert. Statt dessen steht die Untersuchung realisierter Karriereschritte im 
Vordergrund und dabei insbesondere die Frage nach regelmäßigen Karrieremustern, aus denen 
sich dann ex post verschiedene Karrierepfade herauskristallisieren.

223Vgl. als Beispiele R osen b a u m  (1979a: 230); H a n a d a  (1 9 8 9 :9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 6 ) ; P u c ik  (1991: 
52); B a k e r /G ib b s /H o lm s t r ö m  (1993: 369).
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horizontale und vertikale gerichtete Kanten verbunden sind, wobei je
de Kante gesondert mit der jeweils geplanten Bewegungsgeschwindigkeit 
versehen wird.
Insgesamt gesehen sind Karrierepfade sowohl für das Allokations- und 
Matchingziel als auch für das Anreizziel der Karrierepolitik von Be
deutung. Beispielsweise ist der Arbeitgeber um eine effiziente Alloka
tion von Arbeitnehmern auf Karrierepfade bemüht und um eine geziel
te Gestaltung von Karrierepfaden, so daß eine geeignete Akkumulati
on betriebsspezifischen Humankapitals durch die Arbeitnehmer sowie ei
ne fortlaufende Informationsakkumulation gewährleistet sind.224 Vorge
gebene Karrierepfade können außerdem weiteren Informationsaspekten 
dienen, insbesondere einer Selbstselektion von Arbeitnehmern bei der 
Neueinstellung oder in der Karriereanfangsphase. Vor dem Hintergrund 
des Anreizziels bewirken stabile Karrierepfade, daß mit dem Durchlau
fen identischer Positionsfolgen eine gewisse Homogenität zwischen den 
Arbeitnehmern eines bestimmten Karrierepfads erreicht wird, wodurch 
letztlich die Anreizwirkung von Beförderungsturnieren sichergestellt wer
den kann.225 Zudem bewirkt die Gestaltung stabiler Karrierepfade eine 
Transparenz der vom Arbeitgeber geplanten Karrierepolitik und damit 
auch eine Selbstbindung des Arbeitgebers.226 Hierdurch können Arbeit
nehmer vergleichsweise gut prognostizieren, welche Karriereerfolge in 
Form zukünftiger Einkommensteigerungen für sie erreichbar sind, was 
eine entscheidende Voraussetzung für die Leistungsbereitschaft junger 
Arbeitnehmer darstellt.227

2.5 Wahl der Beförderungskriterien

Neben der Beeinflussung von Bewegungsraum, -richtungen, -geschwin- 
digkeit und -profilen kann der Arbeitgeber insbesondere auch durch die 
Festlegung interner Auswahlkriterien zur Besetzung einer vakanten Stel
le die betrieblichen Karrieren von Arbeitnehmern aktiv gestalten. Wie

224Vgl. zum letzten Punkt D o b so n  (1988: 22-23).
225Vgl. zu Beforderungsturnieren Unterabschnitt IV.2.5.2. Karrierepfade können in diesem Sin

ne als notwendige Voraussetzung für die Funktionsfahigkeit innerbetrieblicher Beförderungstur
niere als Anreizinstrument verstanden werden.

226Vgl. hierzu auch die Diskussion in Kapitel V.
227Beispielsweise können so Arbeitnehmer den Wert ihrer betrieblichen Karrierelotterie genau 

bestimmen. Vgl. zur Lotterielösung Unterabschnitt III.1.2.
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die Bewegungsgeschwindigkeit können auch die Auswahlkriterien vom 
Arbeitgeber für jede spezifische Hierarchiestufe gesondert festgelegt wer
den. Dieser Abschnitt setzt sich mit den verschiedenen Möglichkeiten des 
Arbeitgebers auseinander, Kriterien für den vertikalen Aufstieg (Beförde
rungskriterien) von Arbeitnehmern zu bestimmen. Einige der im folgen
den zu diskutierenden Aspekte ließen sich jedoch ebenfalls auf die Frage 
nach horizontalen Versetzungskriterien beziehen.
Zur Regulierung interner Beförderungen stehen dem Arbeitgeber prinzi
piell zwei Arten von Auswahlkriterien zur Verfügung:228 1.) Zum einen 
kann er sich für Kriterien entscheiden, die von den Arbeitnehmern weitge
hend unbeeinflußbar sind und die somit zu einem (aus Arbeitnehmersicht) 
leistungsunabhängigen Beförderungssystem führen. Zu diesen Kriterien 
zählen beispielsweise die meisten der in Abschnitt II.2 behandelten Indi
vidualfaktoren sowie das Kriterium “Seniorität” im Sinne von Betriebs
zugehörigkeitsdauer.229 Aufgrund der fehlenden Beeinflußbarkeit durch 
die Arbeitnehmer können solche Beförderungssysteme nur vergleichswei
se wenig zum Anreizziel der Karrierepolitik beitragen. Der Arbeitgeber 
kann jedoch unbeeinflußbare Beförderungskriterien derart festlegen, daß 
das Allokations- und Matchingziel möglichst gefördert wird, während 
dem Anreizziel durch andere Instrumente der Personalpolitik (z.B. direk
te ergebnisabhängige Entlohnungsbestandteile) Rechnung getragen wird. 
2.) Zum anderen kann sich der Arbeitgeber aber auch für Auswahlkrite
rien entscheiden, die von den Arbeitnehmern beeinflußbar sind und damit 
ein für Arbeitnehmer leistungsabhängiges Beförderungssystem festlegen. 
Zu diesen beeinflußbaren bzw. Leistungskriterien zählen u.a. Arbeitser
gebnisse, Kooperations- und Hilfsbereitschaft, Pünktlichkeit, aber auch

228In der Literatur werden üblicherweise die beiden Alternativen “Senioritätsprinzip” und 
“Leistungsprinzip” unterschieden; vgl. z.B. Sen ge n ber ge r  (1978: 36); M a r r / S t it z e l  (1979: 
346-348); K o c h  (1981: 120-131); H üBLER (1985: 48-49); B er th e l  (1992: 1209-1210), (1995a: 
300-301), (1995b: 1288-1289). S l o t s v e  (1989) diskutiert drei alternative Beförderungskriteri
en bzw. -regeln im Hinblick auf ihre Wirkung auf das Fluktuationsverhalten von Arbeitneh
mern: Beförderungen allein anhand der Seniorität, Beförderungen allein anhand der Arbeit- 
nehmerfahigkeiten und Beförderungen derjenigen Arbeitnehmer anhand von Seniorität, die ein 
bestimmtes Mindestmaß an relevanten Fähigkeiten aufweisen; vgl. Sl o t s v e  (1989: 28) sowie 
zur letzten der drei Beförderungsregeln zusätzlich C h a y k o w s k i/ S l o t s v e  (1988: 8-14).

229Bezogen auf das berufsfachliche Segment könnte Seniorität auch als Beru/serfahrung defi
niert werden. Den folgenden Ausführungen sei jedoch der enge Senioritätsbegriff zugrundegelegt, 
bei dem die individuelle Seniorität als Länge der bisherigen Betriebszugehörigkeitsdauer gemes
sen wird. Vgl. dabei auch die Ausführungen in Unterabschnitt IV.2.5.1.2 zum Problem der Wahl 
eines geeigneten Senioritätsdistrikts.
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diejenigen Komponenten des Arbeitnehmer-Qualitätsvektors, die vom 
Arbeitnehmer (z.B. durch Humankapitalinvestitionen) verändert werden 
können. Im Gegensatz zu unbeeinflußbaren Beförderungssystemen kann 
durch die Wahl spezieller Leistungskriterien sowohl das Anreiz- als auch 
das Allokationsziel der Karrierepolitik verfolgt werden.
Allerdings beinhaltet diese aus Arbeitgebersicht zunächst einmal als vor
teilhaft erscheinende Tatsache auch die Gefahr von Folgeproblemen.230 
Z.B. setzen Leistungskriterien immer die Bewertung eines Arbeitneh
mers durch den Arbeitgeber voraus und implizieren dadurch mögliche 
Zeitinkonsistenzprobleme,231 wenn die vom Arbeitgeber ermittelten Lei
stungsergebnisse nicht durch eine dritte Partei überprüfbar sind. So ist es 
aus Arbeitgebersicht im Zeitpunkt der Kriterienwahl rational, sich nach 
Anreiz- und Allokationsziel zu richten, während zum Zeitpunkt der Lei
stungsbewertung Anreizgesichtspunkte strenggenommen für den Arbeit
geber keine Rolle mehr spielen. Er wird unabhängig von den tatsächlich 
realisierten Leistungsergebnissen die “offiziellen” Leistungsergebnisse so 
festsetzen, daß genau derjenige Arbeitnehmer befördert wird, der die 
Aufgaben der vakanten Stelle am besten erfüllen kann. Antizipieren 
die Arbeitnehmer das zeitinkonsistente Verhalten des Arbeitgebers, so 
schwinden letztlich die Anreizwirkungen des Beförderungssystems. 
Dieser Gefahr wiederum könnte vom Arbeitgeber durch den Aufbau ei
ner entsprechenden R eputation232 als fairer und zuverlässiger Arbeit
geber, der implizite Karriereregeln achtet, entgegengewirkt werden, was 
für ihn jedoch zwangsläufig mit Kosten verbunden ist (u.a. in Form ei
ner geringeren Allokationseffizienz, wenn er sich an ex ante festgelegte 
Leistungskriterien hält). Ob sich der Aufbau einer solchen Reputation 
für den Arbeitgeber lohnt, läßt sich für diesen anhand eines Investitions
kalküls entscheiden.233 Hierbei fallen für den Arbeitgeber zunächst einmal 
(Signalisierungs-)Kosten234 an, in späteren Perioden jedoch Investitions-
230Vgl. zu möglichen Zielkonflikten zwischen Anreiz- und Allokationsziel den Unterabschnitt 

III.1.3.
231 V gl. allgemein zum Zeitinkonsistenzproblem W a l d m a n  (1991); M il g r o m / R o b e r t s  (1988: 

S175-S176), (1992: 379).
232Die Ausführungen zur Reputation des Arbeitgebers erfolgen an dieser Stelle deshalb so 

ausführlich, weil Reputationsaspekte auch in vielen der folgenden Abschnitte (z.B. IV.3 und 
V.3) von Relevanz sind.

233vgl. hierzu im Zusammenhang mit der Theorie impliziter Kontrakte auch Sc h r ü f e r  (1988:

161-169) sowie die dort angegebene Literatur.
234U.a. durch den Verzicht auf ein Ausnutzen kurzfristiger Vorteile aus opportunistischem
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erträge. Diese realisiert der Arbeitgeber z.B. in der Form, daß fähige 
Arbeitnehmer nicht aufgrund zu unsicherer Karriereaussichten kündigen 
(Senkung von Fluktuationskosten), daß Arbeitnehmer nicht aufgrund 
fehlender Karriereanreize ihre Leistung zurückhalten (Erhöhung der An
reizeffizienz) und daß Wettbewerbsvorteile bei der Rekrutierung neuer 
Mitarbeiter erzielt werden (größerer Bewerberpool; Senkung der Lohnko
sten durch entsprechend niedrige Einstiegsgehälter235). Tendenziell wird 
sich die Investition in eine Reputation als zuverlässiger Arbeitgeber um 
so eher lohnen, je besser die Informationsübertragung hinsichtlich der 
Zuverlässigkeit eines Arbeitgebers funktioniert, je niedriger der Zinssatz 
ist, mit dem der Arbeitgeber kalkuliert, und je länger der Planungshori
zont und damit die Nutzungsdauer der Reputation ist.236 
Derartige Probleme stellen sich einem Arbeitgeber bei einem unbeeinfluß
baren Beförderungssystem nicht in so gravierender Form. Erstens wird er 
ex ante genau solche Kriterien festlegen, die dem Allokationsziel am ehe
sten gerecht werden. Zweitens sind die betreffenden Beförderungskriteri
en oftmals intersubjektiv überprüfbar (z.B. Alter, Seniorität, Geschlecht, 
Schulbildung).237 Drittens sind zwar auch hier Zeitinkonsistenzprobleme 
vorstellbar -  wenn z.B. durch eine Veränderung von Rahmenfaktoren die 
“alten” Kriterien nicht mehr eine effiziente Bewerberauswahl gewährlei
sten - ,  jedoch sind die induzierten negativen Anreizwirkungen bei einem 
Bruch der Arbeitgeberversprechen weniger gravierend: Fluktuationsan
reize entstehen zwar auch hier, Leistungsanreize werden aber weniger 
stark in Mitleidenschaft gezogen, da das Anreizziel -  wie oben erwähnt 
-  mit Hilfe anderer unterstützender Instrumente der Personalpolitik ver-

Verhalten.
235Je unsicherer ein Karrieresystem ist, desto höher werden die Gehaltsforderungen neuer Mit

arbeiter sein, die eine entsprechend hohe Risikoprämie fordern.
236Ein Unternehmer, der plant, in Kürze seine Geschäfte aufzugeben, wird eher dazu neigen, 

keine Reputation aufzubauen oder lediglich Zuverlässigkeit vorzugeben und diese “Scheinrepu
tation” durch die Nichterfüllung impliziter Karrierezusagen opportunistisch auszunutzen. Wenn 
allerdings das Unternehmen nicht liquidiert, sondern an einen Käufer weitergegeben werden soll, 
der nach dem Ausscheiden des Alt-Unternehmers die Geschäfte weiterführt, so könnte selbst bei 
kurzem Zeithorizont der Aufbau einer Reputation noch lohnenswert sein, sofern Informations
probleme (u.a. Qualitätsunsicherheit) den Weiterverkauf des Investitionsobjekts “Reputation” 
nicht verhindern. Handelt es sich bei dem Arbeitgeber dagegen um ein managergeführtes Unter
nehmen, können weitergehende Probleme hinsichtlich der Investition in Reputation auftreten, 
da das Topmanagement strenggenommen nur indirekt über seine persönliche Reputation für die 
Reputation des Unternehmens haftet.

237In diesem Falle ließe sich beispielsweise eine Betriebsvereinbarung aushandeln, in der die 
entsprechenden Beförderungskriterien verbindlich festgelegt werden.
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folgt wird.
Im folgenden sollen die Vor- und Nachteile der zwei Arten von Beförde
rungskriterien genauer diskutiert werden. Stellvertretend für die Gruppe 
der unbeeinflußbaren, leistungsunabhängigen Kriterien wird in Unterab
schnitt IV.2.5.1 Seniorität als Aufstiegskriterium diskutiert. Seniorität 
führt im Gegensatz zu anderen leistungsunabhängigen Kriterien (wie z.B. 
Geschlecht) eher zu einer eindeutigen Auswahlentscheidung, da in der 
Regel nicht zwei Bewerber mit exakt identischer Betriebszugehörigkeits
dauer zur Verfügung stehen, und sichert zudem -  wie in Unterabschnitt
III.1.2 gezeigt wurde -  durch die Pfandlösung immerhin noch eine ge
wisse Mindestanstrengung der Arbeitnehmer. Die Wahl beeinflußbarer, 
leistungsabhängiger Beförderungskriterien durch den Arbeitgeber impli
ziert ein Beförderungsturnier in Form eines relativen Leistungsvergleichs 
zwischen den Arbeitnehmern des internen Bewerberpools. Die Anreizwir
kung eines Beförderungsturniers wurde bereits in Unterabschnitt III.1.2 
kurz skizziert, eine detailliertere Diskussion soll nun zu Beginn von Un
terabschnitt IV.2.5.2 erfolgen, wobei die individuelle Arbeitsleistung ei
nes Mitarbeiters als Beförderungskriterium gewählt wird (Unterabschnitt
IV.2.5.2.1). Im Anschluß wird in Unterabschnitt IV.2.5.2.2 auf die zweite 
Funktion von Beförderungsturnieren -  der Selektion von Arbeitnehmern 
-  eingegangen. Danach soll in IV.2.5.2.3 ein kurzer Überblick über die 
weiteren Eigenschaften von Beförderungsturniereri gegeben werden. Un
terabschnitt IV.2.5.2.4 ist der besonderen Problematik gewidmet, daß 
Leistungskriterien, insbesondere auch die Arbeitsleistung, oftmals nicht 
durch eine dritte Partei beurteilbar sind, was letztlich zu opportunisti
schem Verhalten der Beteiligten führen kann.

2.5.1 Seniorität als Beförderungskriterium

Daß in der Praxis vielfach Beförderungen anhand von Seniorität vor
genommen werden, kann vermutlich nicht allein auf den Einfluß von 
Arbeitnehmer-Interessenvertretungen zurückgeführt werden, denen all
gemein eine Präferenz für Senioritätsregeln nachgesagt wird.238 Für die
se Vermutung spricht die Tatsache, daß teilweise selbst dann senio- 
ritätsabhängig befördert wird, wenn nur schwerlich ein Einfluß von

238Vgl. dazu Unterabschnitt II.1.3.



215

Arbeitnehmer-Vertretungen unterstellt werden kann.239 Es lassen sich 
vielmehr auch aus Arbeitgebersicht Argumente Vorbringen, die für ei
ne Bevorzugung des Senioritätsprinzips bei Beförderungsentscheidungen 
sprechen.

2.5.1.1 Vorteile senioritätsabhängiger Beförderungen

Die meisten der in der Literatur genannten Vorteile basieren auf einer 
humankapitaltheoretischen Argumentation. Das Hauptargument besagt, 
daß mit zunehmender Seniorität auch die Erfahrung bzw. das (betriebs
spezifische) Humankapital eines Arbeitnehmers aufgrund von On-the-job 
training steigt.240 Demnach wird durch die Beförderung des Arbeitneh
mers mit der höchsten Seniorität gleichzeitig auch der Arbeitnehmer mit 
dem meisten Humankapital und daher mit der höchsten Produktivität 
ausgewählt. Eine senioritätsabhängige Beförderung vermag zudem, für 
Arbeitnehmer die notwendigen Anreize zu schaffen, in betriebsspezifi
sches, nicht-kontrahierbares Humankapital zu investieren,241 wenn Senio
rität als verbindliches Beförderungskriterium festgelegt und ein Arbeit
nehmer dadurch gegen eine vollständige Appropriierung der Quasiren
te durch den Arbeitgeber versichert wird. Auf der anderen Seite stel
len senioritätsabhängige Beförderungen im Zusammenhang mit einem 
steigenden Altersverdienstprofil aus Arbeitgebersicht ein Instrument zur 
Arbeitnehmerbindung und damit zur Sicherung betriebsspezifischer Hu
mankapitalinvestitionen bzw. zur Senkung von Fluktuationskosten dar.242

239Für US-amerikanische Unternehmen beispielsweise läßt sich zeigen, daß das Senioritätsprin- 
zip auch auf Arbeitnehmer angewendet wird, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind; vgl. 
A b r a h a m / M e d o f f  (1985: 417); B r o w n  (1994: 229).

240V gl. u.a. R e y n o ld s  (1982: 453); O l s o n /B e r g e r  (1983: 93); Io a n n id e s /P is s a r id e s  
(1983:573); S c h n e l l  (1987:162); D o b s o n  (1988:24-25); I t o h  (1991a: 371). Diese Position ist 
jedoch  nicht unumstritten. So bestätigen einige empirische Befunde den behaupteten Zusam
menhang zwischen Seniorität, Humankapitalakkumulation und Produktivität (so z.B . M in ce r  
1974: 96; B o r ja s  1981; M in c e r /J o v a n o v i c  1981; H e l le r s t e in /N e u m a r k  1995), während 
andere Befunde einen positiven Zusam menhang zwischen Seniorität(sbeförderung) und Einkom
menszuwachs belegen, obw ohl die Produktivität der betreffenden Arbeitnehm er im Zeitablauf 
nicht wesentlich angestiegen ist (vgl. z.B . M e d o f f /A b r a h a m  1980, 1981; M il l s  1985). Letzt
lich lassen sich mehrere verschiedene Theorien anführen, die einen positiven Zusammenhang 
zwischen Seniorität und Alterseinkommensprofil erklären können; zu einer umfassenden Dis
kussion vgl. H ü tc h e n s  (1989) und insbesondere K n o l l  (1994).

241Vgl. dazu auch K a n e m o t o /M a c L eo d  (1989) sowie die Ausführungen zum japanischen 
Arbeitsmarkt in Unterabschnitt II.1.4 im Zusammenhang mit Lebenszeitanstellungen.

242Vgl. R e y n o l d s  (1982: 452); HÜb l e r  (1985: 48); D o b so n  (1988: 23-24); It o h  (1991a: 361- 
362).



216

Für den Fall asymmetrisch verteilter Informationen hinsichtlich des Al
ternativeinkommens und des Wertgrenzprodukts eines Arbeitnehmers 
konnte C a r m i c h a e l  (1983a) zeigen, daß durch eine senioritätsabhängi- 
ge Beförderung Effizienzgewinne erzielt werden, indem eine ineffiziente 
Kündigung eines Arbeitnehmers verhindert werden kann.243 C a r m i c h a 

e l  greift hierzu auf ein einfaches zweiperiodiges Modell zurück, bei dem 
ein Arbeitnehmer nur in der ersten Periode spezifisches Humankapital er
werben kann.244 Zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses einigen sich 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf die Entlohnung für Periode 1 und 
Periode 2. Erst zu Beginn der zweiten Periode erfährt der Arbeitneh
mer (jedoch nicht der Arbeitgeber) seinen Alternativlohn WA, der u.a. 
das allgemeine Humankapital des Arbeitnehmers widerspiegelt, und der 
Arbeitgeber (jedoch nicht der Arbeitnehmer) das Wertgrenzprodukt des 
Arbeitnehmers für die zweite Periode, WGP2. Nach dem Informationszu
gang muß der Arbeitnehmer entscheiden, ob er auch in der zweiten Peri
ode noch im betrachteten Unternehmen beschäftigt bleiben möchte oder 
aber eine externe Karriere wählen soll, bei der er WA erhält. Analog trifft 
der Arbeitgeber zu Beginn der zweiten Periode eine Entscheidung, den 
Arbeitnehmer auch weiterhin zu beschäftigen oder nicht. W2 sei die Ent
lohnung des Arbeitnehmers für Periode 2. Es lassen sich nun zwei Fälle 
einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu Beginn von Periode 2 unter
scheiden: Entweder es kommt zu einer (aus humankapitaltheoretischer 
Sicht) effizienten Trennung (WA > WGP2) oder zu einer ineffizienten Tren
nung (WA < WGP2). Für den Fall einer ineffizienten Trennung lassen sich 
wiederum zwei Unterfälle unterscheiden: a) Der Arbeitnehmer kündigt, 
da er extern ein höheres Karriereeinkommen erhält (W2 < W A < WGP2); 
b) der Arbeitgeber entläßt den Arbeitnehmer, da die ex ante vereinbarte 
Entlohnung oberhalb des Wertgrenzprodukts liegt (WA < WGP2 < W2). 

C a r m i c h a e l  (1983a) kann nun zeigen, daß der Arbeitgeber über ei
ne Modifizierung der Entlohnung den Fall a) möglicherweise zu verhin
dern vermag. Hierzu führt der Arbeitgeber folgende senioritätsabhängige

243Dieses Argument stellt jedoch keinen spezifischen Vorteil des Senioritätskriteriums ge
genüber dem Leistungskriterium dar, worauf in Unterabschnitt IV.2.5.2.3 noch genauer ein
gegangen wird.

244C a r m ic h a e l  (1983a) bezieht sich hierbei au f das humankapitaltheoretische M odell mit 
asymmetrisch verteilten Inform ationen, das von H a s h im o to  (1981) entwickelt wurde. V gl. zum 
CARMICHAEL-Modell auch A o k i  (1988: 80-81); H ü tc h e n s  (1989: 57-59).
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Beförderung ein: Nach Beendigung der Lernperiode 1 erhält ein Arbeit
nehmer zunächst einmal den Lohn W2. Während der zweiten Periode 
wird der Arbeitnehmer dann auf eine höher dotierte Stelle befördert, 
auf der seine Entlohnung W2 + B beträgt (B > 0). Der genaue Zeitpunkt 
der Beförderung hängt von der Seniorität des Arbeitnehmers und der 
Fluktuation im Unternehmen ab. Es sei ex ante eine bestimmte Anzahl 
höher dotierter Stellen festgelegt, und im Falle des Vakantwerdens einer 
dieser Stellen wird der Arbeitnehmer mit der höchsten Seniorität zum 
Nachfolger bestimmt.
Die Bedeutung dieser Modifikation wird deutlich, wenn man einen Ver
gleich zum vorherigen Entlohnungsschema vornimmt. Vorher hatte der 
Arbeitgeber zur Verhinderung ineffizienter Trennungen lediglich W2 als 
personalpolitische Variable zur Verfügung. Um den Fall a) möglichst zu 
vermeiden, hätte er W2 stark anheben können.245 Ein Anstieg von W2 
würde aus Arbeitgebersicht die Wahrscheinlichkeit für eine ineffiziente 
Kündigung des Arbeitnehmers entsprechend verringern. Allerdings führt 
diese Maßnahme dazu, daß auf der anderen Seite die Gefahr einer ineffizi
enten Entlassung ansteigt, da für die zweite Periode nun die Lohnkosten 
entsprechend zunehmen. Der Arbeitgeber steht bei der Festlegung der 
Entlohnung zu Beginn von Periode 1 vor dem Dilemma, daß durch einen 
hohen Lohn W2 später zu Beginn von Periode 2 der Fall b) (Fall a)) mit 
einer höheren (niedrigeren) Wahrscheinlichkeit eintritt.
Nach der Einführung der senioritätsabhängigen Beförderung hat der Ar
beitgeber hingegen zwei Gestaltungsvariablen zur Verfügung: W2 und den 
Beförderungsbonus B. Hierdurch ist der Arbeitgeber nun in der Lage, die 
Gefahr einer ineffizienten Kündigung (Fall a)) zu verringern, ohne daß 
der Fall b) eintritt, da der Beförderungsbonus vom Arbeitgeber in jedem 
Fall zu entrichten ist und daher für die Entlassungsentscheidung irrele
vant ist.246 Der Arbeitgeber kann ein entsprechendes B wählen, so daß 
aus seiner Sicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit (bzw. für viele der 
Arbeitnehmer) WA < W2 +  B gilt,247 was letztlich a) verhindern würde.

245Zu beachten ist, daß beide Periodenlöhne im CARMICHAEL-Modell gleich zu Beginn der 
Arbeitsbeziehung verbindlich festgelegt werden und so eine spätere flexible Anpassung nicht 
mehr erfolgen kann.

246V gl. C a r m ic h a e l  (1983a: 252); H ü tc h e n s  (1989: 59, insbesondere Fn. 11).
247Formal ist diese Darstellung nicht ganz korrekt, da ein Arbeitnehmer üblicherweise nicht 

sofort zu Beginn von Periode 2 befördert wird. Daher bezeichnet B  hier strenggenommen den 
anteiligen oder durchschnittlichen Beförderungsbonus aufgrund eines betrieblichen Aufstiegs in
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Auf der anderen Seite würde der Fall b) jedoch durch die Wahl von B 
völlig unberührt bleiben.248 Da bei Vakantwerden einer der höher dotier
ten Stellen gemäß der Senioritätsregel sofort ein anderer Arbeitnehmer 
auf die vakante Stelle nachrückt, kann der Arbeitgeber durch eine Ent
lassung nur W2, nicht aber W2 +  B an Lohnkosten einsparen.249 Daher gilt 
wie auch für das vorherige Entlohnungsschema für den Fall b) das Kalkül 
WA < WGP2 < W2. Der Bonus B ist im Hinblick auf eine Entlassung durch 
den Arbeitgeber entscheidungsirrelevant.
Weitere Vorteile der senioritätsabhängigen Beförderung resultieren aus 
der Tatsache, daß nicht nur für Arbeitnehmer auf der untersten Hier
archiestufe, sondern auch für Vorgesetzte ein Versicherungseffekt erzielt 
wird. Da der betriebliche Aufstieg eines Vorgesetzten über das Senio- 
ritätsprinzip gesichert ist, wird der Vorgesetzte keine direkten Anrei
ze mehr haben, seinen Untergebenen Wissen vorzuenthalten.250 Er muß 
nicht befürchten, daß er sich durch die Weitergabe betriebsspezifischen 
Humankapitals zusätzliche Konkurrenz im Karrierewettbewerb schafft. 
Analoge Argumente können für Einstellungs- und Beförderungsemp
fehlungen eines Vorgesetzten angeführt werden.251 Da ein Vorgesetzter 
aufgrund des Senioritätsprinzips sicher sein kann, daß die Neueinstel
lung sehr fähiger Arbeitnehmer oder die Beförderung von Untergebe
nen sehr hoher Qualität seine Karrierechancen nicht verringert, wird er 
auch zunächst einmal keinen Anreiz haben, ineffiziente Einstellungs- und 
Beförderungsempfehlungen zu geben.

Periode 2.
248Die Argumentation über eine dritte Partei (hier: die nachrückenden Arbeitnehmer) zur 

Sicherung der Kooperation ist zentral für C a r m ic h a e l s  Argumentation; vgl. C a r m ic h a e l  
(1983a: 252) sowie zur Verallgemeinerung des Gedankens C a r m ic h a e l  (1989: 78-81).

249H u tc h e n s  (1989: 58, Fn. 10) kritisiert zu Recht, daß dennoch nicht alle Anreizprobleme 
bezüglich des Arbeitgebers gelöst sind. Beispielsweise könnte der Arbeitgeber theoretisch die 
ex ante vereinbarte Anzahl höher dotierter Stellen verringern (z.B. verbunden mit der Behaup
tung, daß eine Verkleinerung der betrieblichen Hierarchie aufgrund veränderter Kontextbedin
gungen aus unternehmenspolitischen Gründen zwingend sei), um letztlich doch Lohnkosten 
in Höhe von W2 +  B  einsparen zu können. Mögliche Reputationseffekte könnten eventuell zur 
Lösung dieses Opportunismusproblems herangezogen werden, gegebenenfalls eine entsprechende 
Betriebsvereinbarung.
250Vgl. Sp e n c e  (1975:166); B e c k e r  (1985:137,139); It o h  (1991a: 371); A r ig a  et al. (1992: 

455); A l e w e ll  (1993: 37-38).
25lVgl. M a r r / S t it z e l  (1979: 346); N e u b e r g e r  (1980: 34); It o h  (1991a: 371); L a z e a r  

(1991: 96-97); B e c k e r  (1991: 71). Eine analoge Argumentation ergibt sich auch für die Tenure- 
Diskussion bzw. die Rechtfertigung des Beamtenstatus deutscher Hochschullehrer; vgl. dazu 
C a r m ic h a e l  (1988); L a z e a r  (1991: 96-97), (1992a: 42-43); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 379- 
382).
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Ein informationsökonomisches Argument zur Rechtfertigung senioritäts- 
abhängiger Beförderungen findet sich bei W A L D M A N  (1990a).252 In Un
terabschnitt III.1.1 wurde gezeigt, daß eine ineffiziente Stellenbesetzung 
im Interesse des Arbeitgebers sein kann, wenn hierdurch hohe Lohnstei
gerungen vermieden werden. Hierbei wurde argumentiert, daß der aktu
elle Arbeitgeber über die Qualität eines Arbeitnehmers besser informiert 
ist als andere Arbeitgeber. Wenn nun ein Arbeitnehmer (aus Allokati
onsgründen) befördert wird, so erhalten andere Unternehmen die neue 
Information, daß es sich bei dem betreffenden Arbeitnehmer um einen 
sehr fähigen Mitarbeiter handelt.253 Diese Unternehmen würden versu
chen, den Arbeitnehmer abzuwerben, was vom aktuellen Arbeitgeber nur 
durch eine entsprechende Lohnsteigerung verhindert werden kann. In die
sem Kontext läßt sich nun auch ein Argument für die senioritätsabhängi- 
ge Beförderung herleiten. Geht man -  wie z.B. die Humankapitaltheorie 
-  davon aus, daß die Produktivität eines Arbeitnehmers mit steigen
der Seniorität zunimmt, so wäre eine frühe Beförderung eines jungen, in 
der Senioritätsrangfolge weit hinten stehenden Arbeitnehmers aus Sicht 
des Arbeitgebers höchstens dann rational, wenn es sich bei dem Arbeit
nehmer um ein außerordentliches Talent handelt. Die Beförderung eines 
Arbeitnehmers mit nur geringer Seniorität müßte aus Sicht eines Außen
stehenden demnach als Qualitätssignal gewertet werden, was letztlich zu 
den oben erläuterten Lohnsteigerungen führen würde. Nach W Ä L D M A N  

ergibt sich daher neben dem Produktivitätsaspekt ein informationsöko
nomisches Argument für die Senioritätsbeförderung:254 Außerordentlich 
fähige Mitarbeiter können vor Außenstehenden verborgen werden, in
dem sich der Arbeitgeber bei seinen Beförderungsentscheidungen über 
das festgelegte Senioritätskriterium selbst bindet, wodurch eine qualita
tive Unterscheidung einzelner Arbeitnehmer durch andere Arbeitgeber

252V gl. insbesondere W a ld m a n  (1990a: 4, 12).
253Voraussetzung dabei ist, daß die anderen Arbeitgeber der Zuverlässigkeit der Beförderungs

entscheidung vertrauen können.
254Das gleichzeitige Vorliegen von Produktivitäts- und Informationsaspekten erscheint hier nur 

auf dem ersten Blick widersprüchlich. Die Begründung eines positiven Zusammenhangs zwischen 
Seniorität und Produktivität bezieht sich vor allem auf betriebspezifisches Humankapital. Wie 
bereits in Unterabschnitt III.1.1 erwähnt, trifft jedoch das Signalisierungsargument dann nicht 
mehr zu, wenn die Qualität eines Arbeitnehmers insbesondere auf betriebsspezifischem Human
kapital basiert, das für andere Unternehmen wertlos ist. Es ist daher davon auszugehen, daß 
sich das außerordentliche Talent eines Arbeitnehmers hier auf allgemeine Grundfähigkeiten oder 
berufsfachliche Qualifikationen bezieht.
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und damit ein Abwerben bzw. eine übermäßige Lohnsteigerung verhin
dert werden.
Einen weiteren Vorteil aus einer senioritätsabhängigen Beförderung er
zielt ein Arbeitgeber bei strikt risikoaversen Arbeitnehmern.255 Der Ar
beitgeber kann prinzipiell im Zuge einer Erhöhung der individuellen 
Beförderungswahrscheinlichkeit von Arbeitnehmern den Beförderungs
bonus senken, ohne daß sich der Nutzen eines Arbeitnehmers verrin
gert. Bei risikoaversen Arbeitnehmern führt diese Substitution dazu, daß 
der Arbeitgeber die gesamten Lohnkosten senken kann. Eine Senioritäts- 
beförderung kann nun als extreme Variante dieser Strategie interpretiert 
werden, bei der die Beförderungswahrscheinlichkeit eines Arbeitnehmers 
in einem bestimmten Zeitintervall 100 % beträgt.
Senioritätsabhängige Beförderungen weisen im Vergleich zu leistungs
abhängigen Beförderungen aus Arbeitgebersicht auch den Vorteil auf, 
daß bestimmte kontraproduktive Beeinflussungsaktivitäten unterbunden 
werden.256 Wenn sich Beförderungen automatisch aus der Senioritäts- 
rangfolge ergeben, haben Arbeitnehmer keinen Anreiz, produktiv nutz
bare Zeit für eine Beeinflussung von Vorgesetzten und damit für eine Ver
besserung individueller Beförderungschancen zu verschwenden. Bezieht 
man jedoch auch kontraproduktive Beeinflussungsaktivitäten in Form 
von Mobbing mit ein, so trifft dieses Argument nur noch sehr einge
schränkt zu. So könnte es sich z.B. für einen Arbeitnehmer durchaus 
lohnen, vor ihm in der Senioritätsrangfolge stehende Kollegen mittels 
Mobbing aus der Unternehmung zu vertreiben.
Senioritätsabhängige Beförderungssysteme dürften zudem mit geringeren 
Meß- und Kontrollkosten verbunden sein als leistungsabhängige Beför
derungssysteme.257 Während bei jeder leistungsabhängigen Beförderung 
eine aktuelle (ordinale) Rangfolge zwischen den Beförderungskandida
ten ermittelt werden muß, wodurch Kosten der Leistungsmessung und 
des Leistungsvergleichs verursacht werden, steht die Senioritätsrangfolge 
bereits langfristig fest und muß nicht vor jeder anstehenden Beförde

255V gl. K a n e m o t o /M a c L e o d  (1989: 393).
256Vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1992:378-379) sowie P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993b: 5,20-25) im 

Zusammenhang mit der Favorisierung einzelner Arbeitnehmer durch einen subjektiv urteilenden 
Vorgesetzten.

257Vgl. M a y e r s / T hALER (1979: 569).
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rungsentscheidung wieder neu erstellt werden.258 Für eine Senioritäts- 
beförderung ist es hinreichend festzustellen, welcher Arbeitnehmer aus 
dem Bewerberpool die höchste Betriebszugehörigkeitsdauer aufweist und 
ob dieser bisher eine geforderte Mindestleistung erbracht hat, so daß kei
ne Sanktionierung notwendig ist.
Ein wichtiges Argument für eine Senioritätsbeförderung wird von H. 
B e c k e r  (1985) schließlich in den Fairneßgesichtspunkten gesehen, die 
einer solchen Karrierepolitik zugrunde liegen.259 Wenn die individuellen 
Leistungen von Arbeitnehmern beispielsweise nur schwierig zu messen 
sind, würde eine Senioritätsbeförderung dem Gerechtigkeitsempfinden 
der Belegschaft entgegenkommen. Trifft diese These zu, so hätte der 
Arbeitgeber den Vorteil, daß die von ihm betriebene Karrierepolitik at
traktiver für Arbeitnehmer ist als die anderer Arbeitgeber, was letztlich 
zu einer geringeren Fluktuation260 und zu Rekrutierungsvorteilen führen 
würde.

2.5.1.2 Nachteile senioritätsabhängiger Beförderungen

Auch wenn innerhalb der experimentellen (Wirtschafts-) Forschung mehr
fach gezeigt werden konnte, daß Fairneßerwägungen durchaus ihren Platz 
im Bewertungskalkül von Entscheidern haben,261 bleibt dennoch zu be
zweifeln, daß der Fairneßaspekt aus ökonomischer Sicht262 ein überzeu
gendes Argument für die Verwendung der Senioritätsregel ist. Statt des

258Es reicht aus, jeweils bei Neueintritt eines externen Arbeitnehmers in die Unternehmung 
diesen quasi unten an die Senioritätsrangfolge für Beförderungen anzuhängen.

259Vgl. B e c k e r  (1985 :136-137 ). Vgl. auch D o b so n  (1988: 24).
260Vgl. R e y n o l d s  (1982: 452) u.a. in Anlehnung an die empirischen Ergebnisse von B l o c k  

(1978).
261Vgl. dazu und zur Diskussion der experimentellen Befunde u.a. C a MERER (1990: 313-316); 

N e a l e / B a z e r m a n  (1991:158-161); B a z e r m a n / N e a l e  (1992 :117-121); R abin  (1993); S m ith  
(1994: 124-126); W e g / Z w ic k  (1994) sowie die dort jeweils angegebene Literatur. Teilweise 
konnte gezeigt werden, daß Entscheider Fairneßerwägungen an sich keinen direkten Nutzen zu- 
ordnen, sich jedoch aus strategischen Gründen für eine “faire” (Aufteilungs-)Lösung entschei
den. Bei der Bewertung einzelner Befunde ist zudem zu bedenken, daß die betreffenden Labor
ergebnisse letztlich nur dann von nachhaltiger Relevanz sind, wenn im Labor Problemstellungen 
simuliert wurden, die prinzipiell auf reale ökonomische Entscheidungssituationen übertragbar 
sind. Zur Übertragbarkeitsproblematik vgl. Sc h a u e n b e r g  (1990 :147-150); K lo se  (1994 :127- 
132).
262Im Zusammenhang mit Entlohnungsfragen wird z.B. von La z e a r  (1989), (1991: 95-96), 

(1993: 13) überzeugend argumentiert, daß nicht reine Fairneßaspekte, wohl aber gegebenenfalls 
rationale ökonomische Argumente für eine Angleichung von Löhnen sprechen können. Zur Dis
kussion über die Bedeutung von Fairneßerwägungen für die Lohnbestimmung vgl. aber auch 
R ees (1993).
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sen ist es sogar denkbar, daß gerade durch die Gleichstellung aller Arbeit
nehmer über eine Senioritätsbeförderung schwerwiegende Nachteile für 
den Arbeitgeber entstehen: Es ist zu befürchten, daß eine Karrierepoli
tik auf Basis des Senioritätsprinzips zu adversen Selektionen führt. Wenn 
neue Arbeitnehmer durch die Senioritätsbeförderung angezogen werden, 
dann dürfte es sich bei diesen eher um Arbeitnehmer durchschnittlicher 
oder unterdurchschnittlicher absoluter Qualität handeln, die in leistungs
abhängigen Karrieresystemen keine aussichtsreichen Aufstiegschancen 
hätten. Zumindest kommt es, wenn nicht zu einer adversen Selektion, 
so doch zu einem Pooling unter den Arbeitnehmern, während über ein 
leistungsabhängiges Karrieresystem eine gezielte (Selbst-)Selektion der 
Arbeitnehmer möglich wäre.263

Entsprechend kann auch argumentiert werden, daß durch eine Senio
ritätsbeförderung nicht eine geringe Fluktuation bewirkt wird, sondern 
im Gegenteil möglicherweise sogar eine verstärkte Fluktuation.264 Den 
(eventuell) durch die Gleichstellung zufrieden gestellten Arbeitnehmern 
stehen all jene Arbeitnehmer gegenüber, deren hohe Leistungsfähigkeit 
ignoriert wird. Für diese Arbeitnehmer, die eigentlich für den Arbeitge
ber von besonderem Interesse sein müßten, stellt sich die Frage, ob sie 
nicht besser zu einem Arbeitgeber wechseln sollten, bei dem sie aufgrund 
ihrer Fähigkeiten schneller betrieblich aufsteigen können. Zusätzlich ist 
aus Arbeitgebersicht zu befürchten, daß fähige Arbeitnehmer auch aktiv 
von anderen Unternehmen abgeworben werden.265

Auch das obige Argument, senioritätsabhängige Beförderungen seien bei 
strikt risikoaversen Arbeitnehmern deshalb von Vorteil, weil der Beförde
rungsbonus (d.h. der mit dem Aufstieg verbundene Gehaltszuwachs) auf
grund der Erhöhung der Beförderungswahrscheinlichkeit verringert wer
den kann, ist nicht grundsätzlich überzeugend. Die Überlegungen von 
O ’ F l a h e r t y / S i o w  (1991) zeigen, daß nicht eine deterministische Stel
lenvergabe (z.B. über das Senioritätskriterium), sondern eine stochasti
sche (!) Vergabe vakanter Stellen zu einer Erhöhung des Erwartungsnut
zens bei den Arbeitnehmern bzw. zu einer Senkung der gesamten Lohn-

J63Vgl. ALEWELL (1993: 144-145) sowie die Ausführungen zum M a c L e o d / M a l c o m so n  
(1988)-Modell in Unterabschnitt III.1.3.
364Vgl. M a r r / S t it z e l  (1979: 347); K o c h  (1981: 125-126); D ob so n  (1988: 25).
565Vgl. La z e a r  (1986), (1989: 561-562).
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kosten für den Arbeitgeber führt.266 O ’ F la h e r t y /S io w  (1991) spre

chen wegen der zufälligen Stellenvergabe in diesem Zusammenhang auch 
von Beförderungslotterien ( “promotion lotteries” ) .267 Die Grundidee von 
O ’F la h e r t y /S io w  (1991) läßt sich wie folgt skizzieren:268 Gegeben sei

en zwei Arten von Stellen in einer Unternehmung -  hohe Stellen (H ) und 
niedrige Stellen (L). Die Arbeitnehmer seien identisch, d.h. sie haben 
die gleiche V O N  NEUMANN-MoRGENSTERN-Nutzenfunktion. Die Entloh

nung eines Arbeitnehmers sei durch w beschrieben. Die Unterschiedlich

keit der Stellen äußere sich darin, daß der Nutzen sowie der Grenznutzen 
eines Arbeitnehmers auf einer ¿-Stelle ein anderer sein kann als auf einer 
//-Stelle. Es sei Ul (w ) der Nutzen eines Arbeitnehmers auf einer ¿-Stelle 
und UH(w ) derjenige auf einer ii-Stelle. Ferner gelte als Standardannahme, 
daß aus Arbeitnehmersicht für beide Stellen ein abnehmender Grenznut

zen besteht, d.h. U[ >  0, U " <  0 (i =  L ,H ) .  Der Reservationsnutzen der 
Arbeitnehmer außerhalb der betrachteten Unternehmung betrage p.

Das Optimierungsproblem des Arbeitgebers besteht nun darin, die ge
samten Lohnkosten zu minimieren: minTOtitl,H wL +  wH unter den Nebenbe
dingungen U l{w l)  >  n  und UH(w H) >  ft, wobei wL (w j,)  die Entlohnung auf 
einer L-Stelle (//-Stelle) bezeichnet. Die optimalen Lohnhöhen betragen 
demnach w*L =  U £l (ß ) bzw. w’H =  Uj¡x{n ). Diese optimalen Werte besagen, 
daß der Arbeitgeber kompensierende Lohndifferentiale zahlt, um die Nut
zenwerte für die Arbeitnehmer auf den unterschiedlichen Stellen einander 
anzugleichen. Vor dem Hintergrund dieser Referenzlösung für eine deter
ministische Stellenvergabe können O ’ F L A H E R T Y /S IO W  nun zeigen, daß 
eine stochastische Stellenvergabe anhand einer Beförderungslotterie ge
genüber einer deterministischen vorzuziehen ist. Betrachtet sei zunächst 
einmal die Beförderungslotterie r = bei der von zwei Arbeit
nehmern der eine mit einer Wahrscheinlichkeit von | auf eine //-Stelle 
befördert wird (verbunden mit einer Entlohnung in Höhe von w’„)  und der

266Dieses Ergebnis ist bei risikoaversen Arbeitnehmern zunächst einmal äußerst verblüffend, 
so daß die zugrundeliegende Argumentation im Gegensatz zu den übrigen Punkten genauer 
dargestellt werden soll. Dies soll jedoch nicht besagen, daß die übrigen Argumente gegen eine 
senioritätsabhängige Beförderung von geringerer inhaltlicher Bedeutung sind.

267Der Lotteriebegriff ist hier entscheidungstheoretisch zu verstehen. Eine Lotterie stellt danach 
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über eine gegebene Menge von Zufallsereignissen dar. Der 
umgangssprachliche Lotteriebegriff, der den käuflichen Erwerb von Gewinnlosen bezeichnet, 
bildet daher einen Spezialfall des entscheidungstheoretischen Lotteriebegriffs.

268Vgl. O ’ F l a h e r t y / S io w  (1991: 403-405).
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andere analog mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf eine ¿-Stelle. Oh
ne Verlust der Allgemeingültigkeit gelte aufgrund der Unterschiedlichkeit 
der Stellen U'H(w'H) >  U'L(w'L). Bei dieser stochastischen Stellenvergabe sind 
die gesamten Lohnkosten des Arbeitgebers verglichen mit denjenigen der 
Referenzlösung identisch. Auch der Erwartungsnutzen der Arbeitnehmer 
ändert sich nicht. Bei der Referenzlösung erhielt jeder Arbeitnehmer sei
nen Reservationsnutzen ¡i. Bei Verwendung der Lotterie r erzielt ein Ar
beitnehmer den Erwartungsnutzen E U (T ) =  \UL( w’L) + \ U =  \ p + \ n  =  y.. 

Im nächsten Schritt läßt sich nun zeigen, daß der Arbeitgeber eine 
Beförderungslotterie V konstruieren kann, die im Vergleich zur Refe
renzlösung zu einem höheren Erwartungsnutzen für die Arbeitnehmer 
führt. Hierzu sei als alternative Lotterie T diejenige definiert, die man 
erhält, wenn ausgehend von r die Entlohnung w}{ marginal erhöht und w’L 
marginal verringert wird, so daß insgesamt die Lohnkosten die gleichen 
bleiben. Der Erwartungsnutzen eines Arbeitnehmers, E U {V ),  ist nun je
doch höher als bei r bzw. der Referenzlösung. Es gilt E U (V ) -  E U (V ) =  

-\U 'L{w l )  +  \U'H{w*H) >  0, da U'„( w'H) >  U’L(w*L). Dieses verblüffende Ergebnis 
begründen O ’ F l a h e r t y / S io w  (1991) damit, daß risikoaverse Arbeit
nehmer im Prinzip ein Interesse daran haben, ihre Grenznutzen für ver
schiedene Umweltzustände (hier: auf unterschiedlichen Stellen) einander 
anzunähern, was bei H im Vergleich zu r hier geschehen ist.269 Insgesamt 
läßt sich festhalten, daß es dem Arbeitgeber möglich ist, anstelle einer de
terministischen (z.B. senioritätsabhängigen) Beförderungsregel eine sto
chastische Beförderungslotterie zu wählen, die bei gleichen Lohnkosten zu 
einem höheren Erwartungsnutzen für die beiden Arbeitnehmer führt.270 

Analog ist vorstellbar, daß der Arbeitgeber eine Lotterie T" konstruiert, 
bei der -  im Vergleich zu r -  tuj, um einen geringeren Betrag erhöht wird

269Vgl. O ’ F l a h e r t y / S io w  (1991: 405).
270Strenggenommen ist nach O ’ F l a h e r t y / S io w  (1991:405) die Lösung r '  nicht zulässig, da ex 

post ein Arbeitnehmer auf der ¿-Stelle weniger als seinen Reservationsnutzen erhält und daher 
kündigen würde. Zugleich weisen die Autoren jedoch darauf hin, daß sehr hohe Mobilitätskosten 
solch einem Arbeitgeberwechsel entgegenstehen könnten. Zudem wird in O ’ F l a h e r t y / S io w  
(1991) darauf verwiesen, daß eine Beförderungslotterie einen Spezialfall einer Lotterie darstellt, 
bei der Arbeitnehmer in vorangehenden Perioden über einen entsprechend hohen Arbeitseinsatz 
eine Vorleistung erbringen (um z.B. in den Bewerberpool zu gelangen) und der Ausgang der 
Beförderungslotterie erst im Anschluß daran bekannt wird; vgl. O ’ F l a h e r t y / S io w  (1991:403, 
408). Die beiden Autoren leiten auf den Seiten 405-408 ihres Beitrags eine zulässige Lösung her, 
die auf dem vorgetragenen Argument basiert, jedoch zusätzlich die Kündigung durch Arbeit
nehmer zuläßt. Aus Platzgründen soll auf eine Darstellung und Diskussion dieser Lösung hier 
verzichtet werden.
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als w’L fällt, so daß letztlich bei gleichem Erwartungsnutzen wie in der 
Referenzlösung die gesamten Lohnkosten für den Arbeitgeber sinken. 
Entschieden gegen senioritätsabhängige Beförderungen spricht zudem, 
daß hierdurch die Fähigkeiten (insbesondere die absolute Qualität) von 
Arbeitnehmern vollkommen ignoriert wird,271 wodurch eine Steuerung 
der Arbeitnehmermobilität im Hinblick auf das Allokations- und Mat- 
chingziel strenggenommen nicht möglich ist.
Außerdem wurde in Unterabschnitt III.1.2 im Zusammenhang mit der 
Pfandlösung gezeigt, daß auch das Anreizziel nur sehr eingeschränkt mit 
Hilfe senioritätsabhängiger Beförderungen verfolgt werden kann.
Kritisch ist zuletzt anzumerken, daß sich hinter dem Senioritätsbegriff 
erhebliche Abgrenzungsprobleme verbergen können. Beispielsweise kann 
der Bezugsrahmen für das Senioritätskriterium (Senioritätsdistrikt) ver
gleichsweise eng ausgelegt werden und bei Vakantwerden einer Stelle le
diglich im gleichen Karrierepfad oder in der gleichen Abteilung gemäß 
dem Senioritätskriterium ein Nachfolger ermittelt werden. Es könnte je
doch auch ein sehr weiter Senioritätsbegriff gewählt werden, nach dem 
der Nachfolger dem dienstältesten Mitarbeiter auf der nächstniedrigeren 
Hierarchiestufe des gesamten Unternehmens oder sogar dem dienstälte
sten Arbeitnehmer sämtlicher niedrigeren Hierarchiestufen entspricht. 
Wird nun ein sehr weiter Bezugsrahmen gewählt, ist die Wahrschein
lichkeit für eine Fehlbesetzung der Stelle vergleichsweise hoch, da im Ex
tremfall zwischen der bisherigen und der neuen Tätigkeit des Nachfolgers 
keine inhaltlichen Bezüge mehr bestehen.272 Aber auch ein enger Bezugs
rahmen ist nicht unproblematisch,273 da durch ihn potentiell geeignete 
Nachfolger ausgegrenzt werden. Beispielsweise sei als Bezugsrahmen die 
Abteilung gewählt, zu der die vakante Stelle gehört, dann müßte ein Ar
beitnehmer, der in der betreffenden Abteilung eingestellt wurde und dort 
seit vier Monaten arbeitet, einem anderen Arbeitnehmer vorgezogen wer
den, der sich erst seit drei Monaten in der Abteilung befindet, vorher aber 
mehrere Jahre in einer funktionsgleichen benachbarten Abteilung gear
beitet hat. Konsequenterweise müßte der Arbeitgeber den Bezugsrahmen

271 Vgl. D O B S O N  (1988: 25). Hierunter fällt nicht die Erfahrung bzw. das betriebsspezifische 
Humankapital eines Arbeitnehmers.

272Vgl. Sch n ell  (1987: 161). Zum Zusammenhang zwischen dem Bezugsrahmen für Senio- 
ritätsregeln, Humankapitalakkumulation und Technologie vgl. Sc h n e ll  (1987: 161-162).

273Vgl. im Zusammenhang mit Entlassungen R e y n o ld s  (1982: 450); B e c k e r  (1985: 136).
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ex ante flexibel gestalten und je nach Einzelfall das Senioritätskriterium 
entweder weit oder eng auslegen. Dann allerdings wären die meisten der 
genannten Vorteile senioritätsabhängiger Beförderungen nicht mehr rea
lisierbar, da eine Selbstbindung des Arbeitgebers nicht mehr gegeben 
wäre und für die Arbeitnehmer eine entsprechende Planungsunsicherheit 
entstehen würde.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß eine Karrierepolitik, 
bei der Beförderungen anhand von Seniorität erfolgen, aus Arbeitgeber
sicht neben den eingangs geschilderten Vorteilen auch erhebliche Defizite 
aufweist. Eine senioritätsabhängige Beförderung wird allgemein sowohl 
dem Anreizziel als auch dem Allokations- und Matchingziel weitgehend 
nicht gerecht.274 Leistungsanreize können nur in Höhe eines bestimmten 
Mindeststandards gesichert werden,275 für Arbeitnehmer hoher Qualität 
erhöhen sich sogar die Fluktuationsanreize. Auch die Allokationsfunk
tion eines Karrieresystems dürfte unter der Senioritätsregel prinzipiell 
schlechter erfüllt sein als bei einer leistungsorientierten Karrierepolitik, 
da bei einer strikten Senioritätsregel sämtliche individuellen Informatio
nen, die ein Arbeitgeber über einen Arbeitnehmer während dessen be
trieblicher Karriere gesammelt hat, ignoriert werden.276 Angesichts die
ser beiden allgemeinen Kritikpunkte erscheint die Senioritätsregel als 
alleiniges Entscheidungskriterium für Beförderungen aus Arbeitgeber
sicht nicht ratsam, zumal die nicht unbedeutenden humankapitaltheoreti
schen Argumente in Unterabschnitt IV.2.5.1.1 entscheidend von den Kon
textfaktoren “Arbeitsorganisation” und “Technologie” abhängen. Spezi
fisches Humankapital erhält nur dann ein hohes Gewicht bei Beförderun
gen, wenn zumindest ansatzweise Mobilitätsketten im Sinne der Theorie 
interner Arbeitsmärkte vorliegen. Letztlich kann akkumuliertes spezifi
sches Humankapital auch nicht das ausschlaggebende Argument für ei
ne senioritätsabhängige und gegen eine leistungsabhängige Beförderung 
sein, da die Bildung spezifischen Humankapitals auch als Leistungs
kriterium gewählt werden kann, so daß genau derjenige Arbeitnehmer 
befördert wird, der die meisten betriebsspezifischen Fähigkeiten erwor
ben hat. Im folgenden sollen nun allgemein die spezifischen Stärken und

274Vgl. auch D o b so n  (1988: 25-26).

275Vgl. R e y n o l d s  (1982: 452-453); B e c k e r  (1985: 138-139); H ü b le r  (1985: 48-49).
276Vgl. R ey n o ld s  (1982: 453); H ü b le r  (1985: 48); B e c k e r  (1985: 138).
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Schwächen leistungsorientierter Beförderungssysteme aufgezeigt werden.

2.5.2 Leistung als Aufstiegskriterium : Beförderungsturniere

Alternativ zum Senioritätskriterium kann sich der Arbeitgeber auch für 
ein beeinflußbares Beförderungssystem entscheiden und den betriebli
chen Aufstieg eines Arbeitnehmers von einem Leistungskriterium (i.w.S.) 
abhängig machen.277 Sofern für die Besetzung einer vakanten Stelle min
destens zwei Bewerber zur Verfügung stehen, entsteht durch die Konkur
renz um den Aufstieg eine Art relativer Leistungsw ettbew erb oder 
auch Rank-order tournam ent, bei dem derjenige Bewerber als “Tur
niergewinner” hierarchisch aufsteigt, der im relativen Vergleich zu allen 
anderen Bewerbern die höchste Leistung erbracht hat. Für die Diskussion 
derartiger Leistungsturniere hat sich mittlerweile eine eigenständige Li
teratur, die Tournament-Literatur, entwickelt.278 Während die Anwend
barkeit der Ergebnisse dieser Literatur auf Leistungsturniere als Entloh
nungsform (u.a. für Topmanager) sowohl auf der deskriptiven als auch auf 
der präskriptiven Ebene nicht unumstritten ist,279 besteht in der Literatur 
weitgehend positive Übereinstimmung hinsichtlich einer Anwendbarkeit 
auf Beförderungsfragen.280 Im folgenden sollen daher die wichtigsten Er
gebnisse der Tournament-Literatur zusammengetragen sowie um einige

277Zu einem Überblick zum Stand von Theorie und Empirie relativer Leistungsvergleiche vgl. 
W in t e r  (1996b).

278Im Vordergrund standen hierbei zunächst Fragen, die sich m it einem direkten Ver
gleich zwischen Rank-order tournam ents und Stücklohnsystemen beschäftigten; vgl. La z e - 
a r / R osen  (1981); G r e e n / S t o k e y  (1983). Zu einer vergleichenden empirischen Untersuchung 
vgl. B u l l / S c h o t t e r / W eig e l t  (1987), aber auch D r a g o /H e y w o o d  (1989). Zu einer (pau
schalen) Ablehnung innerbetrieblicher W ettbew erbe aus gewerkschaftlicher Sicht sowie aus Sicht 
des Betriebsrats vgl. B re isig  (1990: 599-610).

279W ährend die Befunde von G ib b o n s / M u r p h y  (1990) und M a in / O ’ R eilly /W a d e  
( 1993) konsistent mit der These relativer Leistungsturniere zwischen (Top-)M anagern sind, 
kann die These von A n t l e / S m it h  (1986); O ’ R e il l y / M a in / C r y s t a l  (1988); J a n a k ir a - 
m a n / L a m b e r t / L a r c k e r  (1992) und La m b e r t / L a r c k e r / W e ig e l t  (1993) nicht (eindeutig) 
gestützt werden. V gl. zudem B o g n a n n o  (1994: insbesondere seine abschließende Bewertung auf 
Seite 489). A uch die Längsschnittstudie von L e o n h a r d  (1990) führt nur zu einem gemischten 
Ergebnis hinsichtlich der Lohnstruktur von Führungskräften: Unterstützt wird die Tournament- 
These durch den Befund, daß die Gehaltsdifferenzen innerhalb einer Hierarchie mit steigender 
Hierarchiestufe zunehmen (Seite 19-S) und daß zwischen Beförderungswahrscheinlichkeit und 
Gehaltszuwachs ein inverser Zusam menhang besteht (Seite 27-S). Gegen die These spricht je 
doch , daß Führungskräfte in flachen Hierarchien 32%  weniger verdienen als ihre Kollegen in 
großen Hierarchien.

280Vgl. u.a. R o se n b a u m  (1979a); R osen  (1986); H a n a d a  (1989); B r ü d e r l / D ie k - 
m a n n / P r e is e n d ö r f e r  (1989); P u c ik  (1991); F e r r a l l  (1991); B e r k o w it z / K o t o w it z  
(1993). Die Ergebnisse der empirischen Studie von G ibbs  (1994) sind hingegen gemischt. Sie
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Aspekte ergänzt werden. Betrachtet wird dabei zunächst das individu
elle Arbeitsergebnis eines Arbeitnehmers, im Anschluß daran dann der 
Erwerb betriebsspezifischer Qualifikationen als Leistungskriterium.

2.5.2.1 Beförderungsturniere als Anreizinstrument

Die Grundidee der Anreizgestaltung mittels Beförderungsturniere wurde 
bereits in Unterabschnitt III.1.2 im Zusammenhang mit der Lotterielö
sung kurz erläutert: Durch die Aussicht, als Turniergewinner auf eine 
höher dotierte Stelle befördert zu werden, verbunden mit der Option, 
später an bedeutenderen Beförderungsturnieren teilnehmen zu dürfen, 
ergibt sich für sämtliche Bewerber ein direkter Anreiz zur Erhöhung der 
Leistungsintensität, obwohl nur ein “1. Turnierpreis” (Beförderung) zu 
vergeben ist. Dieser Turnierpreis setzt sich insgesamt aus zwei Kompo
nenten zusammen: einer expliziten Anreizkomponente aufgrund des un
mittelbaren Einkommenszuwachses durch die Beförderung sowie einer 
impliziten Anreizkomponente, die sich aus der Option auf einen weiteren 
hierarchischen Aufstieg ergibt. Wie R o s e n  (1986) mit seinem mehrstufi
gen Tournament-Modell gezeigt hat, müssen die EinkommensdifFerenzen 
zwischen den Hierarchiestufen entlang der betrieblichen Aufstiegsleiter 
-  zumindest diejenige zwischen der vorletzten und der letzten Hierar
chiestufe -  deutlich zunehmen, um auch auf höheren Hierarchieebenen 
noch vergleichsweise hohe Karriereanreize aufrechtzuerhalten.281 Durch 
die Erhöhung der Einkommensdifferenzen wird hierbei dem durch jede 
weitere Beförderung sinkenden Optionswert einer betrieblichen Karriere 
entgegengewirkt.
Die Anreizwirkung von Beförderungsturnieren hängt von zahlreichen 
Faktoren ab. Für eine differenzierte Betrachtung dieser Faktoren sol
len im folgenden zehn einzelne Aspekte unterschieden werden: der Tur
nierpreis, der Homogenitätsgrad unter den Turnierteilnehmern sowie die 
Informationsverteilung hierüber zwischen den Beteiligten, die Anzahl 
der Turnierteilnehmer, die Bedeutung von Zwischeninformationen, kon-
bestätigen zum Teil sowohl die Aussagen der Tournament-Literatur als auch diejenigen des 
neoklassischen Wertgrenzprodukt-Ansatzes.

281 Zur empirischen Bestätigung außerordentlich hoher oder auch steigender Entlohnung(sdif- 
ferenzen) auf oberen Hierarchiestufen vgl. L e o n h a r d  (1990:19-S); C a p p e l l i /C a s c i o  (1991); 
L a m b e r t /L a r c k e r /W e i g e l t  (1993); B a k e r /G ib b s /H o lm s t r ö m  (1994a: 904-906); E r ik s 
s o n  (1996); aber auch O ’ R e i l l y /M a i n /C r y s t a l  (1988).
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traproduktive Beeinflussungsaktivitäten und Eskalationseffekte, Abspra
chen zwischen den Teilnehmern (Kollusionen), externe Karrierealternati
ven, Innovationsanreize, Career concerns sowie sonstige Probleme.282 Zur 
Diskussion des Einflusses der einzelnen Faktoren soll dabei zur Verein
fachung zu den einstufigen Turniermodellen zurückgekehrt werden, die 
den Fall eines einmaligen Beförderungswettbewerbs isoliert betrachten.

T u r n i e r p r e i s .  Die Modellergebnisse zeigen zum einen, daß die Lei
stungsintensität der Turnierteilnehmer eine steigende Funktion des Tur
nierpreises, d.h. des Einkommenszuwachses aufgrund der Beförderung, 
ist.283 Geht man von einem 2-Personen-Turnier aus, so läßt sich zeigen, 
daß die Anreizwirkung noch verbessert werden kann, indem neben dem 
Gewinner- und dem Verliererpreis ein dritter Turnierpreis festgelegt wird 
für den Fall, daß sich die Leistungsergebnisse der beiden Turnierteilneh
mer nur um einen relativ geringen Betrag unterscheiden.284 Der Gewin
ner erhält nun nur noch dann den ersten Preis, wenn er seinen Gegner 
um mehr als den vorgegebenen “Mindestabstand” geschlagen hat. Un
terscheiden sich die Leistungsergebnisse der beiden Teilnehmer dagegen 
um weniger als den ex ante bekanntgegebenen Mindestabstand, so er
halten beide ein Preisgeld, das dem Durchschnittswert aus Gewinner
und Verliererpreis entspricht. Eine direkte Übertragung dieses Ergeb
nisses auf den Fall eines Beförderungsturniers fällt nicht einfach. Man 
könnte sich eventuell jedoch vorstellen, daß in solch einer Situation, in 
der eine eindeutige Leistungsunterscheidung aufgrund des geringen Un
terschiedes nur schwer zu vertreten ist, keiner der beiden Arbeitnehmer 
endgültig die höhere Stelle zugewiesen bekommt. Statt dessen wird in

282Zusätzliche Möglichkeiten der Anreizgestaltung durch Beforderungsturniere bestehen, falls 
die Arbeitnehmer Situationen nicht nach dem Erwartungsnutzenkonzept, sondern nach dem 
Konzept relativer Entbehrung (Relative deprivation) bewerten. Hierbei findet eine Bewertung 
sowohl anhand der Einkommensdifferenzen zu höheren Hierarchiestufen als auch in Abhängig
keit zu der Anzahl der Arbeitnehmer auf höheren bzw. höher dotierten Stufen statt, so daß 
die relative Entbehrung eines Arbeitnehmers zunimmt, falls nicht er, sondern ein Kollege das 
Beförderungsturnier gewinnt, oder falls er in eine Abteilung mit mehr Vorgesetzten versetzt 
wird. Vgl. St a r k  (1987), (1990); K r ä k e l  (1997b).

283Vgl. L a z e a r / R osen  (1981:844-846); N a l e b u f f / S t ig l it z  (1983a: 28); R osen (1988a: 83); 
La z e a r  (1992a: 22). Eine empirische Bestätigung erfahren die Modellergebnisse durch die Feld
studien von'EHRENBERG/BoGNANNO (1990a), (1990b) -  vgl. dazu aber auch O rszag (1994) 
-  über Profi-Golfturniere in den USA und Europa, B e c k e r /H uselid  (1992) über Autorennen 
und K n o e b e r / T h u r m a n  (1994) über den Wettbewerb zwischen Hühnchenzüchtern.

284Vgl. N a l e b u f f /S t ig l it z  (1983a: 30-32); M c L a u g h lin  (1988: 233-234); Knoll (1994: 
58-59); B r o w n  (1994: 222).
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einer weiteren Periode, in der die Aufgaben der vakanten Stelle entweder 
umdelegiert oder aber den beiden Bewerbern abwechselnd als Stellver
treter anvertraut werden, entschieden, welcher der beiden letztendlich 
der Nachfolger für die höhere Stelle sein soll. Schon durch die zeitliche 
Verzögerung wird bewirkt, daß in diesem Fall keiner der beiden Bewer
ber den Gewinnerpreis in Form eines sofortigen Einkommenszuwachses 
erhält.

H o m o g e n it ä t s g r a d  und  In f o r m a t io n s v e r t e il u n g . Einen entschei

denden Einfluß auf die Anreizwirkung von Beförderungsturnieren haben 
insbesondere auch die unterschiedlichen Kombinationen aus Homoge

nitätsgrad des Bewerberpools und der Informationsverteilung hierüber 

zwischen den Beteiligten. Sind die Turnierteilnehmer bekanntermaßen 

von gleicher Qualität, d.h. homogen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, so ist 
die Anreizwirkung des Turniers sehr gut. Für diesen Fall läßt sich mo

delltheoretisch ein symmetrisches Gleichgewicht herleiten, bei dem die 
Arbeitnehmer eine identische Arbeitsintensität wählen, so daß letztlich 

ex post Zufallseinflüsse den Ausschlag geben, welcher Turnierteilnehmer 
gewinnt.285 Ein analoges Ergebnis trifft für den Fall zu, daß die Turnier

teilnehmer heterogen, also von unterschiedlicher Qualität, sind, zwischen 

den Beteiligten jedoch symmetrische Unsicherheit herrscht, wodurch ein 

Turnierteilnehmer ex ante nicht beurteilen kann, ob er es mit einem star

ken Gegner zu tun hat oder aber mit jemandem, der nur geringe Fähig

keiten besitzt.286

Problematisch sind Beförderungsturniere hingegen, wenn die Turnierteil
nehmer heterogen sind und alle Beteiligten die individuelle Qualität jedes 
einzelnen Teilnehmers genau beobachten können. In solch einem Fall ist 
zu erwarten, daß (im 2-Personen-Turnier) sowohl der voraussichtliche 
Verlierer als auch der voraussichtliche Gewinner nur eine minimale Lei-

285Vgl. L a z e a r / R o sen  (1981:844-845); Na l e b u f f / S t ig l it z  (1983a: 40); R osen  (1988a: 83- 
84). Voraussetzung ist allerdings, daß die Streuung der Zufallseinflüsse hinreichend groß und 
der Ausgang des Turniers somit hinreichend unsicher ist. Wäre der Zusammenhang zwischen 
Arbeitseinsatz und Arbeitsergebnis zu deterministisch, könnte sich jeder der Turnierteilnehmer 
-  ausgehend von der Situation gleichen Arbeitseinsatzes -  durch eine marginale Erhöhung der 
Anstrengung den Sieg sichern. Dadurch wäre letztlich ein Gleichgewichtszustand nicht mehr 
erreichbar: Der andere Teilnehmer würde ebenfalls seine Anstrengung marginal erhöhen, wo
durch die Anstrengungen wieder gleich wären usw.; vgl. L a z e a r / R o sen  (1981: 845, Fn. 2); 
N a l e b u f f / S t ig l it z  (1983a: 29); M c L a u gh lin  (1988: 235); K n o e b e r  (1989: 282).
286Vgl. R osen  (1988a: 83-84).
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stung erbringen werden -  ersterer, weil er bei gleichem Arbeitseinsatz 
keine Chance auf einen Turniersieg hat,287 und letzterer, weil dieser das 
Kalkül des anderen kennt.288 Da in diesem Fall sämtliche Qualitätsinfor
mationen auch dem Arbeitgeber bekannt sind, könnte dieser jedoch vor 
Turnierbeginn ein Handicap für den voraussichtlichen Gewinner festle
gen, d.h. der fähigere Teilnehmer müßte für einen Turniersieg den weniger 
fähigen mit einem bestimmten Abstand besiegen. Auf diese Weise wäre 
die Chancengleichheit zwischen den Kontrahenten wieder hergestellt, so 
daß eine gute Anreizwirkung analog zum homogenen Fall erzielt werden 
könnte. Nachteilhaft bleibt jedoch für den Arbeitgeber, daß er nun dem 
fähigeren Arbeitnehmer, gegen den diskriminiert wird, ein Startgeld zur 
Kompensation zahlen muß, damit sich dieser überhaupt erst zu einer 
Teilnahme am Beförderungsturnier bereit erklärt.289 

Noch problematischer erscheint der Einsatz eines Beförderungsturniers, 
wenn die Teilnehmer ihre unterschiedlichen Qualitäten gegenseitig beob
achten können, der Arbeitgeber jedoch nicht, so daß nun keine Handicap- 
Lösung mehr vom Arbeitgeber eingesetzt werden kann.290 Für solch eine 
Situation asymmetrisch verteilter Qualitätsinformationen sei beispiels
weise angenommen, daß die Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, an 
einem von zwei Beförderungsturnieren teilzunehmen: Turnier A, in dem 
Arbeitnehmer sehr hoher (absoluter) Qualität teilnehmen sollen, da hier 
Stellen zu vergeben sind, die mit schwierigen Aufgaben betraut sind, 
sowie Turnier B, in welchem von der Arbeitgeberseite her die Teilnah
me von Arbeitnehmern weniger hoher Qualität erwünscht ist, da hier 
Stellen mit Verwaltungs- bzw. Routineaufgaben zu besetzen sind. Bei 
asymmetrisch verteilten Informationen kann nicht davon ausgegangen 
werden, daß sich die Arbeitnehmer freiwillig selbst sortieren und sich ih
rer Fähigkeiten entsprechend Turnier A oder B zuordnen. Zu befürchten 
ist vielmehr, daß gute Arbeitnehmer einen Anreiz haben könnten, sich

287Die Laborexperimente von B u l l / S c h o t t e r / W eig e l t  (1987) zeigen jedoch, daß benach
teiligte Teilnehmer (dort: jene mit höherem Arbeitsleid) durch die ungleichen Bedingungen eher 
noch angespornt werden und daher einen unerwartet hohen Arbeitseinsatz wählen.

288V gl. L a z e a r /R o s e n  (1981: 861-863); N a l e b u p f /S t i g l i t z  (1983a: 40); O ’ K e e fe /V is c u -  
s i /Z e c k h a u s e r  (1984: 42-44); H ü b le r  (1985: 54); R o s e n  (1988a: 83, 86); K n o e b e r  (1989:
282); A l e w e ll  (1993: 220-221); K n o e b e r / T h u r m a n  (1994: 157); K no ll  (1994: 57).

289V gl. O ’ K e e f e /V i s c u s i /Z e c k h a u s e r  (1984:44); H ü b le r  (1985:54); M c L a u g h lin  (1988: 
246-247).

2S0Vgl. D y e  (1984:147); O ’ K e e f e /V i s c u s i /Z e c k h a u s e r  (1984:44).
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für Turnier B zu bewerben (Slumming), um dort mit relativ geringer 
Anstrengung gegen vermeintlich schwächere Kontrahenten als Turnier
gewinner hervorzugehen, was wiederum zu geringeren Leistungsanreizen 
für die schwächeren Teilnehmer führt, sobald die überragende Stärke der 
guten Arbeitnehmer deutlich wird. Umgekehrt ist auch vorstellbar, daß 
sich weniger fähige Arbeitnehmer für Turnier A melden (Climbing), falls 
der dortige Verliererpreis gegenüber dem Gewinnerpreis in Turnier B, 
der einen gewissen Arbeitseinsatz erfordern würde, lukrativ erscheint. 
Derartige Zuordnungsprobleme sind im Prinzip nicht auszuschließen, 
wenn Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, sich für unterschiedliche Kar
rierepfade innerhalb eines Unternehmens zu entscheiden. Vielfach kann 
dieses Problem jedoch dadurch entschärft werden, daß der Arbeitgeber 
(anhand von Individualfaktoren) eine Vorselektion zwischen den Arbeit
nehmern durchführt (z.B. bei der Einstellung u.a. über Zertifikate, in der 
Probephase, durch Weiterbildungskurse usw.), wodurch für einen Bewer
berpool als Teilnehmerkreis an einem Beförderungsturnier ein gewisser 
Homogenitätsgrad (zumindest ex ante, so daß im idealen Fall symmetri
sche Unsicherheit herrscht) garantiert werden kann.291 Modelltheoretisch 
läßt sich zudem zeigen, daß über eine geeignete Kombination aus Turnier
preis und Überwachungsgenauigkeit eine Selbsteinordnung der Arbeit
nehmer induziert werden kann:292 Heterogene Arbeitnehmer werden sich 
ihren Fähigkeiten entsprechend dem Turnier A oder dem Turnier B zu
ordnen, wenn für Turnier A ein großer Abstand zwischen Gewinner- und 
Verliererpreis (d.h. ein hoher Einkommenszuwachs für den Beförderten) 
kombiniert mit einer geringen Überwachungsgenauigkeit gewählt wird 
und für Turnier B umgekehrt eine geringe Preisdifferenz gekoppelt mit 
einer hohen Überwachungsgenauigkeit.293 Neben einer Selbstselektion der 
Teilnehmer bleiben auf diese Weise letztlich auch die Leistungsanreize in
nerhalb der beiden Turniere erhalten.

291Vgl. L a z e a r /R o s e n  (1981: 860-861); B e llm a n n  (1986b: 13-14); A l e w e l l  (1993: 221).
292V gl. O ’ K e e f e /V i s c u s i /Z e c k h a u s e r  (1984: 44-46); B e llm a n n  (1986a: 75-78); M a in / 

O ’ R e i l l y /W a d e  (1993: 608).
293Hierbei bleibt das Turnier A  für gute Arbeitnehmer attraktiv, während für weniger gute 

Arbeitnehmer der Verliererpreis in diesem Turnier (als das für sie sehr wahrscheinliche Ergebnis) 
nicht mehr verlockend erscheint, wenn der Gewinnerpreis in Turnier A  sehr stark angehoben 
und der Verliererpreis entsprechend stark gesenkt wird. Umgekehrt werden gute Arbeitnehmer 
keinen Anreiz mehr haben, sich für Turnier B zu melden, da hier der zu erwartende Gewinn 
(trotz des nur geringen erforderlichen Arbeitseinsatzes) zu niedrig ist.
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A n z a h l  d e r  T u r n i e r t e i l n e h m e r .  Die Anreizwirkung eines Beförde
rungsturniers hängt schließlich auch von der Anzahl der Teilnehmer ab. 
Es läßt sich zeigen, daß mit zunehmender Teilnehmerzahl und dadurch 
stärkerem Wettbewerb um zu vergebende lukrative Stellen die Anreizwir
kung erhöht wird. Modelltheoretisch läßt sich über eine sehr hohe Teil
nehmerzahl trotz Unsicherheit als Ergebnis sogar die First-best-Lösung 
erreichen, die sonst nur unter perfekter Information des Arbeitgebers 
erzielt werden kann.294

Z w i s c h e n i n f o r m a t i o n e n .  Bisher konnte anhand der Ergebnisse, die 
im Rahmen der Tournament-Literatur für stilisierte Leistungsturniere 
ermittelt wurden, gezeigt werden, daß die Anreizwirkung von Beförde
rungsturnieren unter bestimmten Situationsbedingungen weitaus besser 
ist als unter anderen Bedingungen. Es lassen sich jedoch auch allge
meine Probleme anführen, mit denen Beförderungsturniere behaftet sein 
können, unabhängig von spezifischen Situationsbedingungen. Zum einen 
laufen Beförderungsturniere oftmals über einen längeren Zeitraum als 
andere Leistungsturniere, wodurch sich gerade für Beförderungsturnie
re eine hohe Wahrscheinlichkeit ergibt, daß Arbeitnehmer Informatio
nen über den Zwischenstand des Turniers erhalten.295 Dieses impliziert 
die Gefahr, daß Arbeitnehmer, die bei solch einem Zwischenstand weit 
zurückliegen, möglicherweise von einer weiteren Arbeitsanstrengung ab- 
sehen, um zumindest ihr Arbeitsleid zu senken. Wird dieses wiederum für 
die anderen Arbeitnehmer ersichtlich, resultieren hieraus weitere negative 
Anreizeffekte.296 Zwischeninformationen sind auch dann problematisch,

294Vgl. N a l e b u f f / S t ig l it z  (1983a: 23, 32-33); R o sen  (1988a: 84). Es läßt sich hierbei zei
gen, daß durch eine Bestrafung (z.B. Degradierung) des schlechtesten Turnierteilnehmers eine 
höhere Anreizwirkung erzielt wird als durch eine Belohnung des besten Teilnehmers; vgl. Nale - 
Bü ff / S t ig l it z  (1983a: 23, 33-34). Für den Fall mehrerer gleichzeitig zu vergebender Turnier
preise bzw. Stellen zeigen G l a z e r / H assin  (1988), daß es bei homogenen Teilnehmern optimal 
ist, den Schlechtesten zu bestrafen (d.h. von n Teilnehmern erhalten die n -  1 besten den glei
chen Preis, während der des Verlierers gleich Null beträgt), und bei heterogenen Teilnehmern 
dagegen, den Besten zu belohnen (d.h. von n Teilnehmern erhalten die n — 1 schlechtesten einen 
Preis in Höhe von Null und der beste einen positiven Preis).
295Zum Problem der Zwischeninformationen vgl. M c L au g h lin  (1988: 249); P r e n d er - 

g a s t / T o p e l  (1993a: 362). Vgl. auch L eeds (1988) sowie E h r e n b e r g / S m ith  (1991: 431).
296Diese Situation läßt sich auch so interpretieren, daß ab dem Zwischenstand zwi

schen den (eventuell sogar homogenen) Arbeitnehmern ein unfaires Turnier im Sinne 
von O ’ K e e f e / V is c u s i/ Z e c k h a u s e r  (1984) herrscht, d.h. der zurückliegende Arbeitneh
mer muß ab dem Zwischenstand ein höheres Ergebnis als andere Arbeitnehmer erzielen, um 
noch das gesamte Befärderungsturnier gewinnen zu können. Die Laborbefunde von WEI- 
g e l t / D u k e r ic h / S c h o t t e r  (1989) zeigen für eine derartige Situation jedoch, daß alle Akteure
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wenn Arbeitnehmer versuchen, durch einen sehr hohen Arbeitseinsatz 
zu Beginn des Turniers anderen Arbeitnehmern eine vermeintlich über
ragende Stärke zu signalisieren, um diese dadurch von einer Fortsetzung 
des Wettbewerbs abzuschrecken.297 Effizienzverluste für den Arbeitgeber 
entstehen hierdurch, da Arbeitnehmer eine ineffizient hohe (niedrige) An
strengung zu Beginn (am Ende) des Turniers wählen und weil möglicher
weise nicht der fähigste Arbeitnehmer letztendlich befördert wird.

B e e i n f l u s s u n g s a k t i v i t ä t e n  u n d  E s k a l a t i o n s e f f e k t e .  Zum an
deren beinhalten relative Leistungsvergleiche auch die Gefahr kontrapro
duktiver Beeinflussungsaktivitäten durch einzelne Turnierteilnehmer.298 

Da die Rangfolge und nicht absolute Leistungsergebnisse für den Ge
winn des Beförderungsturniers ausschlaggebend sind, kann ein Arbeit
nehmer seine Gewinnchancen nicht nur durch eine Erhöhung des eigenen 
Arbeitsergebnisses, sondern auch durch eine Verringerung der Arbeitser
gebnisse seiner Konkurrenten erhöhen. Solche Sabotageaktivitäten (u.a. 
auch schon durch das Vorenthalten relevanter Informationen den Kolle
gen gegenüber) sind um so wahrscheinlicher, je geringer die relativen Sa
botagekosten im Vergleich zu demjenigen Arbeitsleid sind, das durch eine 
Erhöhung der eigenen Leistung verursacht werden würde, und je unwahr
scheinlicher es ist, daß das Arbeitnehmerverhalten sanktioniert wird. Das 
Problem gegenseitiger Sabotage tritt zudem in verschärfter Form auf, 
wenn der Einkommens- bzw. Nutzenzuwachs aufgrund der Beförderung

(also sowohl die zurückliegenden als auch die führenden) höhere Aktivitätsniveaus wählen als 
von der Theorie vorausgesagt.

297V gl. R o se n  (1986: 714), (1988a: 88).
298Es sei denn, einem Stellenbewerber kann die Identität seiner Kontrahenten, die eben

falls für die vakante Stelle in Frage kommen, vorenthalten werden. Aktuelle Bezüge zum 
Sabotage-Problem  finden sich im Zusammenhang m it der M obbing-D iskussion; vgl. zu M ob
bing z.B . N e u b e r g e r  (1994); K r ä k e l  (1995c), (1997a). Zu einer Beeinflussung des Vorge
setzten, dem “Schiedsrichter”  des Beförderungsturniers, vgl. die Ausführungen in Unterab
schnitt III.2.2 sowie IV.2.5.2.4. Zur Beeinflussung der Konkurrenten in Form von Sabotage 
sowie zu möglichen Gegenmaßnahmen (z.B . Reduktion des Beförderungspreises, Selektion nach 
Persönlichkeitsmerkmalen bei der Einstellung) vgl. Ha x  (1965: 209); K o c h  (1981:124); Na l e - 
b u f f /S t ig l it z  (1983a: 40); D y e  (1984: 148); H ü b l e r  (1985: 53); D r a g o / T u r n b u ll  (1988: 
100-101); M c L a u g h lin  (1988: 248); R osen  (1988a: 87-88); L a z e a r  (1989), (1991: 95-96), 
(1992a: 27-28), (1993: 10, 13); K n o e b e r  (1989: 282-283); C a r m ic h a e l  (1989: 80); G ibb 
o n s / M u r p h y  (1990: 30-S-35-S); E h r e n b e r g / S m ith  (1991: 432); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 
369); B o r l a n d  (1992a: 150); K n oll  (1994: 58). La z e a r s  These, wonach Einkommensunter
schiede auf hohen Hierarchierängen aufgrund der Sabotagegefahr verringert werden, kann durch 
die Studie von M a in / O ’ R e illy /W a d e  (1993) nicht gestützt werden. Zu Neid als M otiv  für 
Sabotage vgl. M ul (1995).
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außerordentlich groß ist. Dem könnte durch eine Angleichung der Entloh
nungen auf den verschiedenen Hierarchiestufen entgegengewirkt werden, 
was dann jedoch zu Lasten der allgemeinen Anreizwirkung des Beförde
rungsturniers gehen würde.
Ein weiteres Problem ergibt sich für Beförderungsturniere, wenn Teil
nehmer die Möglichkeit haben, die Zusammensetzung des Bewerberpools 
zu beeinflussen.299 Arbeitnehmer würden ihren diskretionären Entschei
dungsspielraum dann dazu nutzen, möglichst schwache Turniergegner 
auszusuchen. Denkbar sind z.B. Fälle, in denen Arbeitnehmer versuchen, 
in andere Abteilungen zu wechseln, in denen sie sich bessere Aufstiegs
chancen aufgrund vermeintlich schwächerer Kontrahenten erhoffen.
Ein sehr hoher Turnierpreis kann nicht nur zu einer höheren Sabotage
gefahr führen. Eine andere Form von Eskalationseffekt aufgrund eines 
überaus großen Turnierpreises läßt sich durch die Vorstellung eines Rat
tenrennens charakterisieren, bei dem alle Arbeitnehmer eine ineffizient 
hohe Arbeitsanstrengung wählen,300 die zu einer Uberbeanspruchung von

299V gl. G ib b o n s /M u r p h y  (1990: 31-S); J a n a k ir a m a n /L a m b e r t /L a r c k e r  (1992: 67); 
B o r l a n d  (1992a: 150); D y e  (1992). Der in D y e  (1992) diskutierte Fall bezieht sich auf die 
überbetrieblichen Karriereaussichten von Top- bzw. Divisionsmanagern und weist som it starke 
Bezüge zur später zu diskutierenden Career concem s-D ebatte auf: Ergeben sich beispielsweise 
Einkommenserhöhungen sowie verbesserte Karrierechancen eines Topm anagers in Abhängig
keit vom  relativen Erfolg “seines”  Unternehmens im Vergleich zu den Konkurrenzunternehmen 
derselben Branche, wird ein M anager nur in solche Branchen investieren und als Konkurrent an- 
treten, in denen er sich einen hohen relativen Erfolg verspricht. Einerseits werden vom  Manager 
dadurch zwar Branchen gewählt, in denen die Unternehmung kom parative W ettbewerbsvorteile 
besitzt. Andererseits wird der Manager jedoch  vor allem wenig konkurrenzintensive Branchen 
aussuchen, die möglicherweise genau deshalb nur wenig kom petitiv sind, da sich ein Marktein
tritt vom  absolut erzielbaren Gewinn her eigentlich nicht lohnt.

300V gl. H o lm s t r ö m  (1982a: 219-221); O ’ K e e f e /V i s c u s i /Z e c k h a u s e r  (1984 :29 -30 ,31 -32); 
R e e s  (1992: 570); M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 372-374); K r ä k e l /S c h a u e n b e r g  (1994). Zu 
Parallelen m it japanischen Face-to-face-Turnieren vgl. K o n is h i /O k u n o -F u jiw a r a /S u z u k i  
(1996: 227). Letztlich kann es aus ganz unterschiedlichen Gründen zu einem Rattenrennen im 
Sinne ineffizient hoher Leistungsniveaus kommen. Im hier diskutierten Fall verhalten sich die 
(hom ogenen) Arbeitnehm er selbst rational, während dem Arbeitgeber ein Entscheidungsfehler 
(zu hoher Turnierpreis) unterläuft. Ein Rattenrennen ist dam it die Konsequenz einer fehlge
schlagenen Personalpolitik. Rattenrennen können jedoch  auch bei rationalem Verhalten aller 
Beteiligten entstehen, wenn die Arbeitnehm er heterogen und Qualitätsinform ationen asymme
trisch verteilt sind. Ein Rattenrennen kann dann in Form eines separierenden (paretoineffizien- 
ten) Gleichgewichts auftreten; vgl. dazu A k e r l o f  (1976); M iy a z a k i (1977); L a z e a r /R o s e n  
(1981:859-860); R o se n  (1988a: 87). D ix it  (1987) zeigt, daß es zu einem höheren als dem Gleich
gewichtsniveau für den Arbeitseinsatz kommen kann, wenn die Turnierteilnehmer heterogen sind 
und die M öglichkeit haben, sich von vornherein auf ein bestimm tes Anstrengungsniveau ver
bindlich festzulegen. Zu einer Eskalation kann es letztlich auch dann kom m en, wenn Arbeitneh
mer über Karriereerfolge ihren gesellschaftlichen Status gegenüber bestimm ten Bezugspersonen 
(z.B . Verwandte, Freunde, Kollegen) erhöhen wollen und m it diesen Bezugspersonen dadurch in 
einen ständigen Statuswettbewerb treten; vgl. im Zusam menhang m it Konsumentscheidungen
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Ressourcen (z.B. Gesundheit, Material, Maschinen) führt. Verstärkt tritt 
dieses Problem insbesondere dann auf, wenn Arbeitnehmer ihre Arbeits
anstrengung gegenseitig gut beobachten können: Erhöht der eine Ar
beitnehmer seine Anstrengungen, um das Beförderungsturnier zu gewin
nen, so wird der andere Arbeitnehmer unmittelbar mit einer Leistungs
erhöhung darauf reagieren, will er seine Chancen auf einen Gewinn des 
Beförderungsturniers noch aufrechterhalten. Entsprechend wird darauf
hin der erste Arbeitnehmer wiederum seine Leistung erhöhen usw. Der 
Auslöser für eine derartige Eskalation kann ein zu hoher Einkommens
zuwachs sein, den der Arbeitgeber für den Gewinner des Beförderungs
turniers festgelegt hat.

H o r i z o n t a l e  K o l l u s i o n e n .  Beförderungsturniere versagen völlig als 
Anreizinstrument, wenn es den Arbeitnehmern gelingt, eine stabile Ab
sprache (Kollusion) zu treffen, die zu einer gemeinsamen Verringerung 
der Arbeitsanstrengungen führt.301 Theoretisch könnten sich alle Arbeit
nehmer zusammen besser stellen, wenn sie ihre individuellen Arbeits
leistungen um den gleichen Prozentsatz verringern würden: Die relative 
Position der Arbeitnehmer im Beförderungsturnier würde davon nicht 
betroffen werden. Alle Arbeitnehmer könnten jedoch ihren Nutzen durch 
eine Verringerung des Arbeitsleids erhöhen. Fraglich ist allerdings, ob 
derartige Absprachen stabil sind, was vermutlich nur im Einzelfall ge
nau entschieden werden kann.302 Tendenziell gilt, daß Arbeitnehmerab
sprachen zur Leistungsreduktion eher stabil sind, wenn der Interaktions
zeithorizont der Arbeitnehmer auch nach dem Beförderungsturnier noch 
beträchtlich303 ist, so daß Arbeitnehmer, die von der Absprache abge
wichen sind, anschließend von den anderen Arbeitnehmern sanktioniert 
werden können, wenn die Anzahl der Arbeitnehmer vergleichsweise ge
ring ist und wenn die Leistungsanstrengungen der Arbeitnehmer unter
einander gut beobachtbar sind.304 Die beiden zuletzt genannten Punkte

und Statuswettbewerb R a u s c h e r  (1992).
301V gl. M o o k h e r je e  (1984: 442-444); D y e  (1984: 148); M c L a u g h l in  (1988: 248); C a r 

m ic h a e l  (1989: 80); K n o e b e r  (1989: 282-283); M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 369); B o r la n d  
(1992a: 150-151); L a z e a r  (1992a: 27); K n o l l  (1994: 58).
302Zu einer genaueren Diskussion vgl. K r ä k e l  (1999b: Abschnitt IV.3).
303Idealtypisch: “offen” im Sinne von “für die Turnierteilnehmer unbekannt” .
304Vgl. M a l c o m s o n  (1986: 814); G ib b o n s / M u r p h y  (1990: 34-S); A l e w e l l  (1993: 205-209,

219-220).
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führen dazu, daß die Kosten für die Durchsetzung der Absprache (z.B. 
für die Überprüfung der vereinbarten Leistungsniveaus sowie Kommuni
kationskosten) nur relativ gering sind und den erzielbaren Kollusionsge
winn nicht übersteigen. Gerade diese zwei genannten Punkte dürften für 
Beförderungsturniere im Vergleich zu anderen Leistungsturnieren ten
denziell eher erfüllt sein.305 Zu bedenken ist jedoch, daß dem Arbeitgeber > 
im Gegenzug schon bei einem Kollusionsverdacht drastische Sanktions
maßnahmen zur Verfügung stehen (z.B. dauerhafter Beförderungsstopp, 
Entlassung), was eine Absprache auch aus Arbeitnehmersicht wiederum 
nur bedingt attraktiv erscheinen läßt.306 Zudem gilt für Beförderungstur
niere im Gegensatz zu einfachen Leistungsturnieren, daß am Ende des 
Turniers einer der Arbeitnehmer auf eine höhere Stelle befördert wird, 
wodurch die ursprüngliche Interaktionsbeziehung zwischen den Arbeit
nehmern automatisch beendet ist. Diese von vornherein begrenzte In
teraktionsdauer spricht ebenfalls gegen eine hohe Kollusionsgefahr für 
Beförderungsturmere.307

E x t e r n e  K a r r i e r e a l t e r n a t i v e n .  Problematisch wird die Anreiz
gestaltung über eine gezielte hierarchische Lohnstruktur im Zusam
menhang mit Beförderungsturnieren für den Arbeitgeber, wenn Ar
beitnehmer vergleichbare Karrierechancen außerhalb der Unternehmung 
haben.308 Der Verliererpreis für ein Beförderungsturnier ist dann mögli
cherweise nicht mehr vom Arbeitgeber beeinflußbar, sondern wird durch 
das externe Alternativeinkommen des Arbeitnehmers gebildet. Da eine 
optimale Turnierpreisstruktur jedoch für eine gezielte Anreizgestaltung 
notwendig ist, kann es in solchen Situationen zu Fehlanreizen kommen.

305Vgl. für die Topmanagement-Ränge einer Hierarchie G ib b o n s /M u r p h y  (1990: 35-S-36-S).
306Vgl. im Zusammenhang mit internen Bieterkartellen K r ä k e l  (1992a: 151-156).
307Dieses Argument leitet sich direkt aus der kooperationsfördernden Wirkung wiederholter 

Spiele (Repeated games im Sinne der nicht-kooperativen Spieltheorie) ab, da bei kurzer (Rest)- 
Interaktionsdauer auch nur begrenzte Sanktionsmöglichkeiten bestehen. Denkbar wären aller
dings -  in Anlehnung an Überlegungen der modernen Bürokratietheorie -  Gespanneffekte in 
dem Sinne, daß sich beförderte Arbeitnehmer im Anschluß an ihren Aufstieg verstärkt um die 
Belange derjenigen Kollegen kümmern, die ihnen bei der Beförderung behilflich waren, und 
somit weiterhin in Vertrauensbeziehungen investieren.

308Vgl. D y e  (1984:147-148); M c L au g h lin  (1988: 248); R ees (1992: 569); K n o ll  (1994: 58). 
Eine Entschärfung dieses Problems ist möglich, wenn der Arbeitgeber die Arbeitnehmer durch 
zusätzliche Maßnahmen (z.B. spezifische Humankapitalinvestitionen) an die Unternehmung bin
den kann.
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INNOVATIONSANREIZE.309 Oftmals besteht das Entscheidungsproblem ei
nes Turnierteilnehmers nicht nur darin, zwischen verschiedenen Anstren
gungsniveaus zu wählen, sondern auch in der Auswahl qualitativ unter
schiedlicher, insbesondere mit unterschiedlichem Risiko behafteter Hand
lungsalternativen. Die Frage, inwieweit Beförderungsturniere in solch ei
nem Fall effiziente Innovationsanreize bei den Arbeitnehmern induzieren, 
kann nicht eindeutig beantwortet werden. Einerseits profitieren Arbeit
nehmer direkt von einer Innovation. Ihre Gewinnchancen könnten durch 
eine findige Idee oder durch die Einführung einer neuartigen Techno
logie sprunghaft ansteigen.310 Für verstärkte Innovationsanreize durch 
Beförderungsturniere spricht auch die Tatsache, daß für jeden Arbeit
nehmer mögliche Verluste durch den Verliererpreis (z.B. Nichtbeförde
rung) nach unten begrenzt sind. Andererseits ergeben sich nach dieser 
Argumentation jedoch differenzierte Innovationsanreize, wenn es sich um 
heterogene Turnierteilnehmer handelt.311 Sehr fähige Arbeitnehmer mit 
einer ex ante hohen Gewinnwahrscheinlichkeit werden von einer riskan
ten Strategie absehen, um ihren vermeintlichen Sieg nicht unnötig zu 
gefährden. Weniger fähige Arbeitnehmer hingegen haben nur vergleichs
weise wenig zu verlieren. Sie könnten durch innovative Strategien ihre 
Gewinnchancen drastisch verbessern, während ein Verlustrisiko für sie 
als vermeintliche Verlierer faktisch nicht besteht. Geht man davon aus, 
daß fähigere Arbeitnehmer eher profitable innovative Strategien wählen 
als weniger fähige, so ist nach dem letzten Argument eine effiziente Steue
rung von Innovationsanreizen über Beförderungsturniere gerade nicht 
sichergestellt. Hierfür spricht auch die Überlegung, daß durch Beförde
rungsturniere keine individuellen Anreize für solche Innovationen erzeugt 
werden können, die sämtlichen Arbeitnehmern zugute kämen und da
mit die relative Position des innovativen Arbeitnehmers nicht verbessern 
würden.312 Beispielsweise würde ein Arbeitgeber, sobald er Kenntnis von

309Mit Innovationsanreizen sind Anreize zur Wahl von Alternativen in Form von neuen Pro
blemlösungstechniken gemeint, die zwar einerseits möglicherweise zu sehr hohen Erfolgswerten 
führen, andererseits aber auch ein sehr hohes Maß an Unsicherheit aufweisen (d.h. eine Wahr
scheinlichkeitsverteilung für die Erfolgswerte implizieren, die eine relativ hohe Streuung besitzt).

310Vgl. N a l e b u f f /S t ig l it z  (1983a: 39-40); R osen  (1988a: 87); K n o e b e r  (1989: 288); 
K n o ll  (1994: 58).

3 1 1V gl. R o se n  (1988a :84); M c L a u g h lin  (1 9 8 8 :2 4 9 ,2 5 5 Fn. 17); K n o e b e r /T h u r m a n  (1994: 
155 ,15 8 ); G ib b s  (1 994 :494).

3 1JV gl. G ib b o n s /M u r p h y  (1990: 34-S).
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der Innovation erlangt hat, die anderen Arbeitnehmer sofort an der Inno
vation partizipieren lassen, um das absolute Gesamtergebnis des Unter
nehmens zu erhöhen. Da die Arbeitnehmer solch ein Vorgehen antizipie
ren und aufgrund der unmittelbaren Imitationsgefahr durch Kollegen, 
die innovatives Entscheidungsverhalten beobachten können, ist die in- 
novationsfördernde Bedeutung von Beförderungsturnieren nur begrenzt. 
Für die Frage nach den induzierten Innovationsanreizen ist zudem die 
Risikoneigung der Arbeitnehmer von erheblicher Bedeutung,313 worauf 
im Anschluß im Zusammenhang mit der Career concerns-Debatte noch 
genauer eingegangen werden soll.

C a r e e r  CONCERNS. Die Ambivalenz der Anreizwirkung von Beförde
rungsturnieren wird schließlich auch anhand der sogenannten Career 
concerns-Debatte314 deutlich, die in den letzten Jahren im Rahmen der 
Principal-Agent-Theorie geführt wurde.315 Statt eines einfachen unter
nehmensinternen Beförderungsturniers steht hier die Vorstellung eines 
umfassenden Karriereturniers auf dem Arbeitsmarkt im Vordergrund, 
in das ein Arbeitnehmer während seines gesamten Berufslebens einge
bunden ist: Arbeitnehmer, insbesondere Führungskräfte, werden ganz 
allgemein sowohl vom aktuellen Arbeitgeber als auch vom Arbeitsmarkt 
anhand der Güte ihrer Entscheidungen gemessen. Geht man von einer 
-  zumindest für den Arbeitsmarkt -  größtenteils unbekannten Qualität 
eines Arbeitnehmers aus, so werden die Erwartungen des Arbeitgebers 
sowie des Arbeitsmarktes hinsichtlich der Qualität des Arbeitnehmers 
mit jeder Entscheidung des Betreffenden vor dem Hintergrund der neuen 
Informationen wieder neu angepaßt.316 Um seine Karriereaussichten bzw. 
seine Reputation auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen oder zumindest nicht

313Vgl. M c L au g h lin  (1988: 248-249).
314Zu einer Übersicht vgl. B o r l a n d  (1992b). B o r l a n d  unterteilt die Career concerns- 

Problematik zwar analog zur Principal-Agent-Literatur in Hidden action- und Hidden 
information-Modelle, genaugenommen birgt das Career concems-Problem im Vergleich zum 
Standard-Principal-Agent-Problem aufgrund der Miteinbeziehung des Arbeitsmarktes (für Ma
nager) sowie dynamischer Aspekte jedoch eine erweiterte Sichtweise. Zum Hidden action- 
Grundmodell vgl. H o l m s t r ö m  (1982a); K r ä k e l  (1999b: Abschnitt III.7).

315Zur Diskussion von Career concerns im öffentlichen Sektor vgl. T ir o l e  (1994: 7-13).
316Man kann sich hierzu eine Bayesianische Wahrscheinlichkeitsrevision bezüglich der unsi

cheren Arbeitnehmer-Qualitäten im Lichte neuer (Miß-)Erfolgsinformationen vorstellen, die ein 
Arbeitnehmer im Laufe seiner Karriere über sein Entscheidungsverhalten generiert. Vgl. hierzu 
auch die Ausführungen zum Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Match als Informationsakkumulations
prozeß in Unterabschnitt III.1.1.
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zu gefährden, wird ein Arbeitnehmer bemüht sein, einerseits möglichst 
Entscheidungen zu treffen, die den Gewinn des Arbeitgebers und da
mit auch seine (internen und externen) Karrierechancen vergrößern, an
dererseits jedoch auch jene Informationen über seine Entscheidungen 
möglichst zu verbergen, die seiner Karriere schaden.317 Letztlich findet 
auf diese Weise langfristig eine implizite erfolgsabhängige Entlohnung318 

eines Arbeitnehmers statt,319 auch wenn dieser beispielsweise bei seinem 
aktuellen Arbeitgeber erfolgsunabhängig entlohnt wird.
Durch diese Karriereorientiertheit der Arbeitnehmer werden aus Arbeit
gebersicht nun sowohl produktive Leistungsanreize als auch Fehlanreize 
induziert. Bereits in Unterabschnitt III. 1.2 wurde im Zusammenhang mit 
dem von G i b b o n s / M u r p h y  (1992) vorgeschlagenen Anreiz-Mix betont, 
wie wichtig implizite Karriereanreize für den Arbeitgeber sind, um die 
Leistungsbereitschaft von (jungen) Arbeitnehmern zu erhöhen.320 Ande
rerseits sind in der Career concerns-Literatur jedoch mittlerweile auch 
zahlreiche Gegenbeispiele diskutiert worden, die die Ineffizienz von Kar
riereanreizen belegen.321 Die meisten dieser Beispiele behandeln den Fall, 
daß Manager hinsichtlich der Auswahl verschiedener Investitionsprojekte 
einen diskretionären Entscheidungsspielraum und/oder private Informa
tionen haben.322

HOLMSTRÖM (1982a) argumentiert, daß sich Manager bei der Projekt
auswahl eher konservativ als innovativ verhalten und ein riskantes Pro
jekt ablehnen, wenn sie befürchten, durch einen möglichen Fehlschlag ih

317Hier ergibt sich zudem ein möglicher Zusammenhang mit kontraproduktiven Beeinflussungs
aktivitäten. Arbeitnehmer könnten gezielt Falschinformationen ausstreuen, die sie in einem bes
seren Licht als bisher erscheinen lassen.

318Vergleichbar hiermit ist analog die implizite Anreizkomponente, die zu Beginn dieses Un
terabschnitts für unternehmensinterne Beförderungsturniere erläutert wurde.

3I9Vgl. aber auch K e l l e y  (1973: 492).
320Vgl. auch schon Fa m a  (1980: 298-302); H a r r is /H o l m s t r ö m  (1982).
321Ergänzend zu den folgenden Beispielen sind noch kontraproduktive Beeinflussungsakti

vitäten (Influence activities) von Arbeitnehmern zu nennen, die bereits mehrfach angespro
chen wurden und in Unterabschnitt IV.2.5.2.4 noch einmal genauer diskutiert werden. Auch 
das genannte Problem des Rattenrennens läßt sich unter die Career concerns-Problematik 
subsumieren.

322Zu einer ersten Überlegung vgl. schon Sw a l m  (1966: 135). Zum Einfluß von Karriereori
entiertheit auf die Akkumulation betriebsspezifischen Humankapitals vgl. C a d o t / S in c l a ir - 
D e s g a g n e  (1993). Karriereorientiertheit kann zudem dazu führen, daß Vorgesetzte für sich 
selbst ineffizient viele Einzeltätigkeiten anhäufen, um sich hierdurch eine breite Wissensbasis 
zu verschaffen, die ihnen für ihre spätere Karriere von Nutzen sein kann; vgl. P r e n d e r g a s t  
(1995).
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rer zukünftigen Karriere zu schaden.323 H o l m s t r ö m / R ic a r t  i C o s t a  
(1986) diskutieren die Möglichkeit, den Manager über einen Mindestlohn 
zumindest teilweise gegen die Risiken eines fehlgeschlagenen Investitions

projekts zu versichern. Der Nachteil solch einer Teilversicherung könnte 
allerdings darin bestehen, daß der Manager zu viel investiert, was wie

derum über eine Budgetbeschränkung verhindert werden müßte. Kar- 

riereorientiertheit liefert nach K a n o d ia / B u s h m a n / D ic k h a u t  (1989) 

zudem eine Erklärung dafür, daß Manager von einem gewählten Inve

stitionsprojekt bzw. einer gewählten Technologie nicht zu einer anderen 
Alternative wechseln, obwohl solch ein Wechsel vor dem Hintergrund ak

tueller Informationen profitabel wäre. Nicht eine Entscheidungsanomalie 
in Form des Sunk costs-Effektes324 könnte eine Erklärung für das M a

nagerverhalten sein, sondern statt dessen die Tatsache, daß der Arbeits

markt die Entscheidungsrevision des Managers als Zeichen für Inkompe

tenz werten würde, was wiederum für den Manager eine Verringerung 
seiner Karrierechancen zur Folge hätte. N a r a y a n a n  (1985a, 1985b) ver

weist auf die Möglichkeit, daß Manager Investitionsprojekte bevorzugen, 
die möglichst schnelle finanzielle Rückflüsse versprechen. Die Entschei

dung für solche Projekte könnte sich selbst dann für die Manager loh

nen, wenn diese über die gesamte Laufzeit hinweg betrachtet suboptimal 

sind, da schnelle Rückflüsse frühzeitig einen positiven Einfluß auf ih

re Reputation und damit auf ihre Karriereaussichten bewirken würden. 

S c h a r f s t e in / S t e in  (1990) zeigen, daß Karriereorientiertheit zu einem 
“Herdenverhalten” bei Investitionsentscheidungen führen kann.325 Es sind 
Situationen vorstellbar, in denen Manager private Informationen über 

profitable Investitionsprojekte ignorieren und statt dessen weniger inno

vative Projekte ähnlich denen anderer Manager wählen, um nicht Markt

informationen zu generieren, die ihrer weiteren Karriere schädlich sein 
könnten.326 Im Vordergrund steht dabei die Überlegung, daß die W ahl

323Vgl. H o l m s t r ö m  (1982a: 222-227); B e c k e r  (1987: 37); aber auch H e r m a l in  (1993). Die
sem könnte gegebenenfalls dadurch vorgebeugt werden, daß Investitionsprojekte von einem 
Manager-Team ausgewählt werden: Hierdurch wären eher innovative Entscheidungen zu erwar
ten als im Falle einer Einzelentscheidung, da sich das Risiko fehlgeschlagener Projekte auf die 
Reputation aller Manager verteilt; vgl. hierzu die Überlegung in B o r l a n d  (1992b: 264) mit 
Verweis auf H o l m s t r ö m / R ic a r t  i C o s t a  (1986).

324V gl. hierzu z.B . T h a l e r  (1980).
325Zu einem Herdenverhalten von Managern vor dem Hintergrund von Career concerns vgl. 

auch Z w ie b e l  (1995).
326Eine alternative Erklärung für ein Herdenverhalten bei unvollkommener Information ge



eines zu unkonventionell anmutenden Projekts dem entsprechenden Ma
nager in dem Sinne als negativ ausgelegt wird, daß der Manager wichtige 
Informationen vernachlässigt und sich bei seiner Investitionspolitik ver
spekuliert hätte.

S o n s t i g e  P r o b l e m e .  Probleme können sich bei der Verwendung von 
Beförderungsturnieren als Anreizinstrument auch dann ergeben, wenn 
multidimensionale Ergebnisvektoren von Arbeitnehmern miteinander 
verglichen werden müssen,327 wenn der “Zeitpunkt der Preisverleihung” 
unsicher ist328 oder wenn für den Ausgang des Turniers leistungsun
abhängige Persönlichkeitsmerkmale der Arbeitnehmer (wie z.B. optimi
stische oder pessimistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten) den 
Ausschlag geben.329

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß Beförderungsturniere als An
reizinstrument zwar nicht unproblematisch sind, ein Arbeitgeber durch 
eine Vorselektion interner Stellenbewerber (z.B. anhand berufsfachlicher 
Qualifikationen sowie anderer Individualfaktoren) jedoch einen notwen
digen Grad an Homogenität zwischen den Turnierteilnehmern erzeugen 
kann. Hierdurch besteht für jeden der Teilnehmer eine realistische Chan
ce, das Beförderungsturnier zu gewinnen, wodurch letztlich bei allen Ar
beitnehmern Leistungsanreize induziert werden. Zudem empfiehlt sich 
für den Arbeitgeber, Informationen über den Zwischenstand des Beförde
rungsturniers möglichst zu unterdrücken, um zu vermeiden, daß sämtli
che Anreizwirkungen verlorengehen, die Arbeitnehmer möglicherweise zu 
hohe Leistungsniveaus wählen -  worauf zumindest die Studie von W e i -  

g e l t / D u k e r i c h / S c h o t t e r  (1989) hindeutet -  oder die zurückliegen
den Teilnehmer rücksichtslose bzw. zu riskante Aktionen (im extremen

ben B ik h c h a n d a n i/H ir s h l e if e r / W e lc h  (1992) sowie B a n e r j e e  (1992); vgl. auch S h ille r  
(1995). Hier bilden nicht Anreizaspekte die Begründung für eine Verhaltensangleichung bei ver
schiedenen Entscheidungsträgern, sondern der Umstand, daß ein Entscheider aus dem Verhalten 
anderer auf zusätzliche Informationen schließt. Zum Herdenverhalten von Managern vgl. auch 
O r l e a n  (1995); P a l l e y  (1995).
327Was zu “technischen” Bewertungsproblemen sowie zu höheren Kosten der Leistungskontrolle 

führt. Vgl. D y e  (1984: 148); R o sen  (1988a: 88).
328Z.B . weil das Vakantwerden der zu besetzenden Stelle unsicher ist oder weil generell nicht 

absehbar ist, ob die Unternehmung in Zukunft eher wachsen oder schrumpfen wird. Vgl. B r o w n  
(1994: 222); K n o l l  (1994: 178).

329vg l. R o sen  (1986: 714). Vgl. zum Einfluß der Risikoneigung auf die Gewinnwahrscheinlich
keit eines Turnierteilnehmers S k a p e r d a s / G a n  (1995).
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Fall sogar Sabotageaktivitäten) ergreifen.330 Ein Arbeitgeber kann die 
Anreizwirkung eines Beförderungsturniers auch erheblich verbessern, in
dem er vergleichbare Arbeitsbedingungen (d.h. faire Turniere im Sinne 
von O ’K eefe /V iscu si/Z eck h a u ser  1984) für die beteiligten Arbeit
nehmer schafft,331 zumal ein bestimmtes Maß an Vergleichbarkeit zwi
schen den Aufgaben bzw. Stellen der Turnierteilnehmer für einen relati
ven Leistungsvergleich unumgänglich erscheint. Schließlich läßt sich nach 
M e y e r  (1992) die Anreizwirkung eines Beförderungsturniers für homo
gene, risikoaverse Arbeitnehmer auch noch dadurch erhöhen,332 daß die 
gesamte Laufzeit des Turniers in zwei Zeitintervalle eingeteilt wird und 
entsprechend statt des ursprünglichen Turniers zwei unmittelbar aufein
anderfolgende Turniere abgehalten werden. Von der Gesamtwirkung her 
wird ein besseres Leistungsergebnis erzielt, sofern der Gewinner des er
sten Turniers bekanntermaßen vom Arbeitgeber im zweiten Turnier be
vorteilt wird: Die sinkenden Anreize im zweiten Turnier würden durch 
erhebliche Anreizsteigerungen im ersten Turnier überkompensiert wer
den.

2.5.2.2 Beförderungsturniere als Selektionsinstrument

In Situationen, in denen die Arbeitnehmer heterogen sind und 
der Arbeitgeber keine genaue Kenntnis über ihre Qualitäten hat, 
können Beförderungsturniere auch eine wichtige Funktion als Selek
tionsinstrument ausüben. Voraussetzung dabei ist, daß der von Ba
k e r /  J e n s e n / M u r p h y  (1988: 602-604) vorgebrachte Einwand nicht zum 
Tragen kommt und der Arbeitgeber aus Leistungsinformationen, die sich 
durch das Turnier ergeben, auch auf das Leistungspotential der entspre
chenden Arbeitnehmer auf der nächsthöheren Hierarchiestufe schließen 
kann. Üblicherweise kann davon ausgegangen werden, daß der Arbeitge
ber Karrierepfade genau vor dem Hintergrund dieses Problems gestaltet: 
In Anlehnung an den idealisierten Fall betriebsinterner Arbeitsmärk
te mit ihren Mobilitätsketten werden vom Arbeitgeber aufgrund des

33°vgi. B e c k e r /H u selid  (1992: 347). Zu einer Bestätigung der Verm utung, daß zurückliegen
de Turnierteilnehmer tendenziell riskante Strategien wählen, vgl. auch den empirischen Befund 
von B r o w n /H a r l o w / S t a r k s  (1996).

331 Zumindest ist zu vermuten, daß der Arbeitgeber den benachteiligten Arbeitnehmern einen 
entsprechenden monetären Ausgleich zur Kompensation zahlen muß; vgl. O ’K e e f e / V iscu- 
si/ Z e c k h a u s e r  (1984: 40-41).

332Bzw. eine Leistungszurückhaltung noch besser vermeiden.
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Allokations- und Matchingziels Stellen auf die Weise zu einem Karrie- 
repfad verbunden, daß zwischen den Anforderungen aufeinanderfolgen
der Stellen ein enger inhaltlicher Zusammenhang besteht (damit auch 
zwischen den Leistungen eines Arbeitnehmers auf zwei miteinander ver
bundenen Stellen) und eine gezielte Humankapitalakkumulation von Ar
beitnehmern erfolgen kann.
Beförderungsturnieren kann durch die modelltheoretischen Analysen ins
gesamt eine sehr gute (Selbst-)Selektionswirkung bescheinigt werden:333 

Dieses gilt insbesondere für den Fall beidseitiger Qualitätsunsicherheit, 
d.h. die unterschiedlichen Fähigkeiten sind weder dem Arbeitgeber noch 
den Arbeitnehmern selbst genau bekannt.334 Im Gleichgewicht wird sich 
der fähigste Arbeitnehmer aufgrund des höchsten Arbeitseinsatzes durch
setzen, bzw. es entsteht ein symmetrisches Gleichgewicht, bei dem jeder 
Arbeitnehmer den gleichen Arbeitseinsatz wählt, die individuellen Qua
litäten der Arbeitnehmer jedoch letztlich die Höhe der einzelnen Arbeits
ergebnisse bestimmen, so daß auch in diesem Fall der fähigste Arbeit
nehmer das Beförderungsturnier gewinnen wird.
Für ein 2-Personen-Turnier, bei dem der Arbeitgeber die Arbeitnehmer
qualitäten nicht kennt, die Arbeitnehmer untereinander ihre Fähigkeiten 
jedoch gegenseitig einschätzen können, läßt sich zeigen, daß der fähigere 
der beiden Arbeitnehmer im Gleichgewicht höhere Gewinnchancen hat.335 

Für eine ähnliche Situation konnte bereits im vorherigen Unterabschnitt 
gezeigt werden, daß der Arbeitgeber durch das Abhalten getrennter Tur
niere für Arbeitnehmer unterschiedlicher Qualität eine Selbsteinordnung 
zu induzieren vermag, wobei für das Turnier zwischen den Arbeitneh
mern hoher (niedriger) Qualität vom Arbeitgeber eine Kombination aus 
hoher (niedriger) Differenz zwischen Gewinner- und Verliererpreis und 
einer geringen (hohen) Uberwachungsgenauigkeit gewählt wird.336 

Für den Fall streng asymmetrischer Informationsverteilung, bei dem nur

^ D iese  Einschätzung trifft schon für (die mit Rank-order tournaments in mehrerer Hinsicht 
vergleichbaren) Auktionsmechanismen zu; vgl. z.B. K r ä k e l  (1992a), (1992b). Sie gilt daher 
erst recht für Rank-order tournaments selber, die im Gegensatz zu Auktionen keine genauen 
kardinalen Informationen generieren, sondern lediglich den geeignetsten Stellenbewerber (bei 
mehreren zu vergebenden Stellen: eine ordinale Rangfolge) ermitteln sollen.

^ V g l .  G if f o r d / K e n n e y  (1986); R o sen  (1988a: 83).
“ ‘ V gl. K oh  (1992: 302-303). Vgl. aber auch die Ausführungen zu Befördenmgsturnieren zwi

schen heterogenen Arbeitnehmern aus Unterabschnitt IV.2.5.2.1.
“ 'V g l. O ’ K e e f e / V iscu si/ Z e c k h a u se r  (1984: 44-46).
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jeder Arbeitnehmer selbst seine individuelle Qualität einzuschätzen ver
mag, seine Kontrahenten und der Arbeitgeber jedoch nicht, läßt sich 
zeigen, daß über eine geeignet festgelegte Struktur der Turnierpreise 
die heterogenen Arbeitnehmer zu einer Selbsteinordnung veranlaßt wer
den können, solch eine Informationsaufdeckung allerdings nicht kostenlos 
ist:337 Arbeitnehmer hoher Qualität wählen eine ineffizient hohe Arbeits
anstrengung.
Insgesamt gesehen läßt sich feststellen, daß sich Beförderungsturniere 
sehr gut zur Selektion von Arbeitnehmern unterschiedlicher Qualität eig
nen, wenngleich für den letzten Fall gezeigt werden konnte, daß eine In
formationsaufdeckung auch zu zusätzlichen Kosten führt. Diese Tatsache 
ist einerseits zwar nicht weiter verwunderlich, da lediglich Second best- 
Situationsbedingungen vorliegen, sie gibt andererseits aber einen wichti
gen Hinweis auf mögliche Gegenläufigkeiten zwischen der Anreiz- und der 
Selektionsfunktion von Beförderungsturnieren, die oftmals -  trotz einer 
Vorselektion der Arbeitnehmer -  nicht zu vermeiden sind.338 

Abschließend sollen noch kurz weitere Aspekte skizziert werden, die sich 
ebenfalls im Zusammenhang mit der Selektionsfunktion von Beförde
rungsturnieren herleiten lassen. Zum einen kann die Selektionswirkung 
durch mehrfache, aufeinanderfolgende Turniere verbessert werden. Dieses 
äußert sich u.a. dadurch, daß von einer ursprünglich heterogenen Ein
trittskohorte von Arbeitnehmern entlang der hierarchischen Aufstiegs
leiter immer mehr Arbeitnehmer niedriger Qualität in den einzelnen 
Beförderungsturnieren ausscheiden und der Bewerberpool auf höheren 
Hierarchiestufen immer homogener wird.339 M e y e r  (1991) zeigt, daß bei 
zwei aufeinanderfolgenden Turnieren die Selektionsfunktion verbessert 
und der Informationsgehalt aus dem zweiten Turnier rational genutzt 
werden kann, wenn das erste Turnier als eine Art Vorlauf verwendet 
wird und der Gewinner des Vorlaufs anschließend im zweiten Turnier ge
genüber dem Vorlaufverlierer bevorteilt wird. Befördert wird dann der 
Gewinner des zweiten Turniers, des eigentlichen Beförderungsturniers.

337V gl. L a z e a r /R o s e n  (1981: 858-861); O ’ K e e f e /V is c u s i /Z e c k h a u s e r  (1984: 46-51); 
B e llm a n n  (1986a: 72-75); M c L a u g h l in  (1988: 243-246); aber auch B h a t t a c h a r y a /G u a s c h  
(1988).
338Vgl. dazu auch die Ausführungen über partielle Zielkonflikte zwischen Anreiz- und Alloka

tionsziel in Unterabschnitt III.1.3.
“ “Vgl. R o sen  (1986: 707-713), (1988a: 76); K n o ll  (1994: 177).
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Zum anderen deutet der Befund von E h r e n b e r g / B o g n a n n o  (1990b) 
darauf hin, daß durch die Preisstruktur von Turnieren eine Art Selbstse
lektion der Turnierteilnehmer erreicht wird:340 Je höher die Turnierpreise 
sind, desto fähigere Teilnehmer melden sich für das Turnier.
Der bisherigen Diskussion von Beförderungsturnieren lag die Idee zu
grunde, daß für jeden Arbeitnehmer ein individuelles Arbeitergebnis 
geschätzt und derjenige Arbeitnehmer anschließend befördert wird, des
sen Schätzwert von allen am höchsten ist. Alternativ könnte der neue 
Stelleninhaber jedoch auch durch den Vergleich jeweils zweier Arbeitneh
mer nach dem Knock out- 341 oder dem Round robin-Verfahren342 ermittelt 
werden. Vergleicht man diese beiden alternativen Vorgehensweisen einer 
Selektion -  Knock out- und Round robin-Verfahren -  miteinander, so 
gilt statistisch gesehen, daß es beim Knock out-Verfahren eher zu einem 
Selektionsfehler kommt (der nicht mehr revidierbar ist, sofern das Knock 
out-Verfahren nicht mehrmals wiederholt wird) als beim Round robin- 
Verfahren.343 Andererseits ist aber auch zu bedenken, daß das Round 
robin-Verfahren weitaus aufwendiger ist, d.h. insgesamt auch zu höheren 
Selektions- bzw. internen Transaktionskosten führt. Für einen Vergleich 
ist nicht zuletzt auch von entscheidender Bedeutung, ob aus einem Be
werberpool lediglich der Arbeitnehmer mit der höchsten Qualität aus
findig gemacht (der Standardfall, wenn eine vakante Stelle zu besetzen 
ist) oder aber eine komplette Rangfolge zwischen sämtlichen Bewerbern 
erstellt werden soll.

2.5.2.3 Weitere Eigenschaften von Beförderungsturnieren

Neben den Eigenschaften von Beförderungsturnieren, die primär die 
Anreiz- oder die Selektionsfunktion betreffen, lassen sich noch zusätzliche

“ “Vgl. E h r e n b e r g / B o g n a n n o  (1990b: 1322). Sind die Ergebnisse von E h r e n b e r g / B o g 
n a n n o  über Golfturniere auf die Unternehmensproblematik übertragbar, so würde dies bedeu
ten, daß über die Entlohnungsstruktur für Beförderungsturniere in hierarchischen Organisatio
nen eine Selbstselektion von Stellenbewerbern erreichbar ist. Vgl. auch die Argumentation über 
die Höhe des Anspruchslohns von Arbeitnehmern unterschiedlicher Qualität im Rahmen der 
Effizienzlohnmodelle (z.B. L ic h t  (1988: 132-133); G e r l a c h /H ü b l e r  (1989: 9-10).

341 Hier werden bei einer geraden Anzahl von n Bewerbern zunächst n/2 Zweiergruppen ge
bildet, aus denen jeweils der Gruppengewinner bestimmt wird. Anschließend werden aus den 
verbleibenden n/2 Bewerbern n/ 4 Zweiergruppen gebildet usw.

342Hier werden alle Teilnehmer jeweils im paarweisen Vergleich einander gegenübergestellt, so 
daß jeder Teilnehmer einmal mit jedem anderen verglichen wird.

343V gl. D a v id  (1959: 148-149).
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Besonderheiten relativer Leistungsvergleiche anführen, die nicht minder 
von Bedeutung sind. Ein wesentlicher Vorteil von (Beförderungs-)Turnie- 
ren wird darin gesehen, daß durch die relative Beurteilung der Arbeitneh
mer zueinander gemeinsame Störfaktoren, die alle individuellen Arbeits
ergebnisse gleichermaßen beeinflussen, bzw. das gemeinsame Umweltri
siko für die Arbeitnehmer herausgefiltert werden können, ohne daß sich 
dadurch die Anreizwirkung vermindert.344 Die Bedeutung dieses Vorteils 
wird insbesondere dann ersichtlich, wenn man relative Leistungswett
bewerbe mit konventionellen ergebnisabhängigen Entlohnungssystemen 
vergleicht. Bei der konventionellen Entlohnung werden Leistungsanreize 
durch eine Beteiligung des Arbeitnehmers am Ergebnisrisiko induziert, 
was bei risikoaversen Arbeitnehmern zwangsläufig zu zusätzlichen Kosten 
in Form einer Risikoprämie führt. Zwischen Anreizgestaltung und Risiko
aufteilung bestehen daher die aus der Principal-Agent-Literatur bekann
ten Gegenläufigkeiten: je größer die Risikobeteiligung, desto besser die 
Anreizwirkung und desto höher aber auch die Risikokosten. Bei einem 
relativen Leistungsvergleich werden nun über den Arbeitnehmerwettbe
werb Leistungsanreize geschaffen, ohne daß dieses vom Arbeitgeber -  bei 
einem gemeinsamen Risiko -  in Form von Risikokosten “erkauft” werden 
muß, da einheitliche Störeinflüsse sämtliche konkurrierenden Arbeitneh
mer gleichermaßen treffen. Relative Leistungsvergleiche und damit auch 
Beförderungsturniere führen also immer dann zu erheblichen Vorteilen, 
wenn die Arbeitnehmer mit der gleichen unsicheren Technologie arbei
ten, von gleichen unsicheren Branchenentwicklungen abhängen, gemein
sam Werkstoffe mit hohen Qualitätsschwankungen verwenden oder aber 
anderen einheitlichen Rahmenfaktoren unterliegen, die sich im Zeitablauf 
ändern können. Leistungs- und Beförderungsturniere bilden daher auch 
ein sehr flexibles Entlohnungsinstrument. Ändert sich beispielsweise die 
grundlegende Technologie für alle Arbeitnehmer aufgrund einer bedeu
tenden Innovation, so müssen die Regeln des Beförderungsturniers nicht 
geändert werden, da jeder Arbeitnehmer auf die gleiche Weise profitiert. 
Bei konventionellen ergebnisabhängigen Entlohnungssystemen hingegen

^ V g l .  L a z e a r / R osen  (1981: 856-857); H o l m s t r ö m  (1982b); G reen/ S t o k e y  (1983); 
N a l e b u f f / S t ig l it z  (1983a: 21-23, 41), (1983b); O ’K e e f e / V isc u si/ Z eckh auser  (1984: 29); 
H ü b l e r  (1985: 52-53); M c L a u g h l in  (1988: 242-243, 247); R o sen  (1988a: 77, 84); L e v in t h a l  
(1988: 174-177); K n o e b e r  (1989: 283, 287); G ib b o n s / M u r p h y  (1990: 30-S-33-S); E h re n 
b e r g / S m it h  (1991: 432); M c M il l a n  (1992: 118-119); M il g r o m / R oberts (1992: 368); L a - 
z e a r  (1992a: 26); B o r l a n d  (1992a: 148); A l e w e l l  (1993: 217-219); B rown  (1994: 221-222).
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müßten sämtliche individuellen Bemessungsgrundlagen angepaßt wer
den, wodurch beträchtliche interne Transaktionskosten verursacht wer
den würden.
Dieser allgemeine Vorteil von Beförderungsturnieren ist allerdings dif
ferenzierter zu betrachten, wenn jeder Arbeitnehmer zusätzlich zu 
den einheitlichen Störeinflüssen auch einem individuellen Ergebnisrisi
ko unterliegt.345 Beispielsweise sei ein einfaches Beförderungsturnier mit 
zwei risikoaversen Bewerbern betrachtet, bei dem das geschätzte Arbeits
ergebnis Xi des Arbeitnehmers i (i = 1 ,2) durch

Xi = e* + Ei -f- 9 (IV. 1)

beschrieben wird mit e< als Arbeitseinsatz des Arbeitnehmers i, als Zu
fallseinfluß, der nur auf das Ergebnis des Arbeitnehmers i wirkt, und 8 als 
einheitlicher Störfaktor, der beide Arbeitnehmer gleichermaßen betrifft. 
Die Störgrößen (j = 1 ,2) seien identisch und unabhängig voneinander 
zufallsverteilt. Bei einem relativen Leistungsvergleich wird das gemein
same Risiko bezüglich 8 herausgefiltert. Das verbleibende Ergebnisrisiko 
für den i beträgt aufgrund der Abhängigkeit des geschätzten Ergebnisses 
vom Ergebnis des anderen Arbeitnehmers somit 2 V a r {e i) .M& Bei einer Ein
zelbeurteilung hingegen beträgt das Ergebnisrisiko V ar(ei)+Var(8)  für i, da 
hier nun der gemeinsame Störterm nicht mehr herausgefiltert wird, das 
beurteilte Ergebnis jedoch nun auch völlig unabhängig von dem Ergebnis 
des anderen Arbeitnehmers ist. Man sieht, daß eine relative Leistungs
bewertung in diesem Fall genau dann weniger riskant für einen Arbeit
nehmer ist als eine isolierte Leistungsbeurteilung, wenn die Varianz der 
gemeinsamen Störgröße die Varianz des individuellen Störeinflusses am 
Arbeitsplatz übertrifft. Mit anderen Worten wird aus Risikoerwägungen 
ein relativer Leistungsvergleich im Rahmen eines Beförderungsturniers 
dann von Vorteil sein, wenn die Streuung der gemeinsamen Störeinflüsse 
beträchtlich ist.
Bleibt man bei dem durch Gleichung (IV. 1) beschriebenen Beispiel, so

^ V g l .  L a z e a r / R osen  (1981: 856-857); G r e e n / S t o k e y  (1983: 350-351).
346Var(.) bedeutet Varianz von Bei einem Turnier gewinnt i gegen j ,  wenn e i + a  +  6 >  ej +

tj+ 8  <=>■ e j—£i <  e,- Cj. Das Ergebnisrisiko kann daher anhand der Varianz der Zufallsvariable 
Y  :=  €j-Si  gemessen werden: Var(Y) =  Var(ej)+Var(—ei) =  2Var(ei), da und ej laut Annahme 
identisch und unabhängig voneinander verteilt sind. Bei einer isolierten Einzelbewertung beträgt 
das Ergebnisrisiko des i hingegen Var(X ¡) =  Var(a  +  +  0) =  Var(ei) +  Var(ff), sofern auch
und 6 nicht miteinander korreliert sind.
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läßt sich anhand einer alternativen Interpretation von ^ und 8 ein weite
rer Einfluß auf den Ausgang eines Beförderungsturniers diskutieren.347 

Oftmals werden die relativen Leistungsergebnisse der Arbeitnehmer 
durch den direkten Vorgesetzten der Arbeitnehmer bewertet. In diesem 
Fall lassen sich e und 8 nicht nur als exogene Umwelteinflüsse, sondern 
auch als Beobachtungsfehler des Vorgesetzten interpretieren: 8 wäre dann 
der allgemeine Beobachtungsfehler, der dem Vorgesetzten bei der Be
urteilung aller Arbeitnehmer gleichermaßen unterläuft (z.B. durch be
stimmte Charakteristika der Stellen verursacht348 oder aber durch be
stimmte Persönlichkeitsmerkmale des Vorgesetzten bzw. Mängel in seiner 
Qualifikation) und derjenige spezifische Fehler, den der Vorgesetzte nur 
bei der Beurteilung des Arbeitnehmers i macht (z.B. sind die Stellen der
art räumlich angeordnet, daß sie vom Vorgesetzten unterschiedlich gut 
beobachtbar sind). Aus Risikoerwägungen wäre eine relative Leistungs
bewertung in Form eines Beförderungsturniers dann gegenüber einer iso
lierten individuellen Bewertung der Arbeitnehmer von Vorteil, wenn die 
allgemeinen Beurteilungsfehler des Vorgesetzten im Vergleich zu den spe
zifischen Fehlern mehr streuen.
Da für die Beförderungsentscheidung mittels eines relativen Leistungs
vergleiches lediglich eine Rangfolge zwischen den Bewerbern erstellt 
(bzw. sogar nur der beste Bewerber ermittelt) werden muß, wird ein 
zusätzlicher Vorteil von Beförderungsturnieren in den nur vergleichs
weise niedrigen Meßkosten gesehen:349 Benötigt werden lediglich ordina
le und nicht kardinale Leistungsinformationen. Gegen dieses Argument 
wird jedoch teilweise eingewandt, daß oftmals für eine genaue Bewer
tung doch wieder auf kardinale Leistungsinformationen zurückgegriffen 
wird und zudem Informationen verschenkt werden, wenn zwar kardina
le Informationen für eine differenzierte individuelle Leistungsbeurteilung 
zur Verfügung stehen, diese aber nur ordinal genutzt werden.350 Letzt

347Vgl. L a z e a r / R o sen  (1981: 856-857); A l e w e l l  (1993: 224).
3-58 Die Stellen der Arbeitnehmer müssen aus Vergleichbarkeitsgründen ähnlich sein.
349Vgl. L a z e a r /R o s e n  (1981: 841-842); O ’ K e e f e /V i s c u s i /Z e c k h a u s e r  (1984: 28-29); 

H ü b le r  (1985: 52); R o s e n  (1988a: 77, 84-85); M c L a u g h l in  (1988: 247); K n o e b e r  (1989:
283); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 267); L a z e a r  (1992a: 26-27).
350Vgl. H o l m s t r ö m  (1982b: 335-336); K n o e b e r  (1989: 284); K n o l l  (1994: 58-59). Hinzu 

kommt der Einwand -  auf den bereits oben in Unterabschnitt IV.2.5.2.1 hingewiesen wurde - ,  
daß selbst bei einem ordinalen Vergleich die Meßkosten sehr hoch sein können, wenn multidi
mensionale Outputvektoren miteinander verglichen werden müssen.
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lieh dürften aber die Bewertungskosten beim direkten Vergleich mit dem 
Senioritätskriterium durch das Erstellen einer Leistungsrangfolge immer 
noch größer sein als die Kosten, die durch das Erstellen einer Senioritäts- 
rangfolge verursacht werden.
Schließlich wird in der Tournament-Literatur auch betont, daß Leistungs- 
bzw. Beförderungsturniere den Vorteil haben, daß sie selbst dann zu
gleich anreizkompatibel und durchsetzbar sind, wenn die individuellen 
Leistungsergebnisse nicht durch eine dritte Partei überprüfbar sind.351 

Existiert eine stellenbezogene Entlohnung und ist als Gewinnerpreis 
des Beförderungsturniers eine bestimmte vakante Stelle zu vergeben, so 
kann nach Abschluß des Beförderungsturniers durch eine dritte Partei 
nachgeprüft werden, ob die vakante Stelle besetzt und damit der Ge
winnerpreis ausgezahlt wurde. Ein opportunistisches Verhalten des Ar
beitgebers (d.h. ein Einbehalten versprochener Lohnbestandteile durch 
das Behaupten einer nur geringen Arbeitnehmerleistung) kann auf die
se Weise ausgeschlossen werden, obwohl individuelle Leistungsergebnisse 
nicht arbeitsvertraglich kontrahierbar sind. Zudem wird der Arbeitgeber 
aus Eigeninteresse den Bewerber mit dem höchsten Leistungsergebnis 
befördern, wenn -  wie oben angenommen -  das Leistungsergebnis ein re
lativ zuverlässiger Indikator für das Leistungspotential eines Arbeitneh
mers auf einer höheren Hierarchiestufe ist. Bei genauerer Betrachtung 
wird allerdings deutlich, daß der genannte Vorteil allgemein für Beförde
rungen als Entlohnungs- und Anreizinstrument zutrifft:352 Das Kontra- 
hierbarkeitsargument wird zwar zu Recht als direkter Vorteil von Rank
order tournaments gegenüber Stücklohnsystemen genannt, es stellt je
doch keinen spezifischen Vorteil des Leistungskriteriums gegenüber dem 
Senioritätskriterium für Beförderungen dar. Zentral ist für das Argument 
die Überprüfbarkeit der Neubesetzung einer vakanten Stelle (an die wie
derum eine bestimmte Entlohnung geknüpft ist), nicht jedoch die Art 
des Auswahlkriteriums.
Ein interessantes Ergebnis läßt sich allerdings durch die Verbindung die
ses Kontrahierbarkeits- oder auch Selbstbindungsargument mit dem obi

351Vgl. M a l c o m s o n  (1984), (1986); R o sen  (1988a: 85); C a r m ic h a e l  (1989: 79-80); M il - 
g r o m / R o b e r t s  (1992: 369); L a z e a r  (1992a: 27); A l e w e l l  (1993: 226-228).
352In Unterabschnitt IV.2.5.1.1 wurde im Zusammenhang mit CARMICHAEL (1983a) analog 

argumentiert, auf welche Weise ineffiziente Kündigungen von Arbeitnehmern mittels einer Se- 
nioritätsbeförderung verhindert werden können.
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gen Argument, wonach durch Beförderungsturniere das gemeinsame Er
gebnisrisiko herausgefiltert wird, herleiten.353 Werden die individuellen 
Leistungsergebnisse der Arbeitnehmer gleichermaßen durch den gemein
samen “Störterm Arbeitgeber” beeinflußt,354 so sind die Arbeitnehmer 
insofern gegen opportunistisches Verhalten des Arbeitgebers geschützt, 
als der Arbeitgeber durch seine eigene Leistung sämtliche Arbeitnehmer 
gleichermaßen fördert oder behindert, wodurch die relative Rangfolge der 
Arbeitnehmer unangetastet bleibt. Der Arbeitgeber mag Kosten sparen, 
indem er seine eigene Leistung auf ein Minimum reduziert, die Höhe des 
Turnierpreises und die Rangfolge der Arbeitnehmer kann er dadurch je
doch nicht verändern, Lohnzahlungen und Beförderungsboni letztlich auf 
diese Weise nicht opportunistisch einbehalten.
Beförderungsturniere weisen bei bestimmten Formen der Arbeitsorga
nisation jedoch einen erheblichen Mangel auf.355 Arbeiten verschiedene 
Mitarbeiter in einem Team zusammen, so daß lediglich ein kollektiver 
Teamoutput existiert, aber keine individuellen Leistungsergebnisse, oder 
sind Arbeitnehmer untereinander stark von gegenseitiger Kooperation 
abhängig, um jeweils eine hohe individuelle Leistung zu erzielen, so sind 
outputbezogene Leistungsturniere zur Besetzung einer vakanten Stelle 
entweder gar nicht durchführbar, da keine individuellen Outputs ermit
telbar sind, oder sie sind zumindest ineffizient, da durch den Leistungs
wettbewerb kooperativem Verhalten genau entgegengewirkt wird. Eine 
Verwendung von Beförderungsturnieren bei Teamproduktion erscheint 
auch deshalb als kaum möglich, weil die Teammitglieder in der Regel ganz 
unterschiedliche Teiltätigkeiten versehen.356 Eine (objektive) Vergleich
barkeit der Arbeitnehmerleistungen -  als Anwendungsvoraussetzung für 
Turniere -  dürfte daher üblicherweise nur eingeschränkt möglich sein. Mit 
Hilfe von Job rotation ließe sich dieses Vergleichbarkeitsproblem jedoch

353V gl. C a r m ic h a e l  (1983b).
354Z.B. Produktion und Werbung für ein Produkt, das von mehreren Außendienstmitarbeitern 

vertrieben wird, von denen einer zum Regionalleiter befördert werden soll.
355V gl. zur Problem atik von  Leistungsturmeren, Kooperationsbereitschaft und Teamarbeit 

M a r r / S t i t z e l  (1979: 152); N a l e b u f f / S t i g l i t z  (1983a: 40); D r a g o /T u r n b u l l  (1988); 
G ib b o n s /M u r p h y  (1990: 34-S-35-S); L a w l e r  (1990: 77); B a k e r  (1992: 611-612); B o r la n d  
(1992a: 150); L a z e a r  (1992a: 28); A l e w e l l  (1993: 223); K n o l l  (1994: 205-207).
356Der Argumentation liegt dabei die Vorstellung zugrunde, daß in Teams komplementäre 

Teiltätigkeiten von einzelnen Arbeitnehmern versehen werden und der kollektive Team output 
letztlich durch das komplementäre Zusammenwirken der unterschiedlichen Teiltätigkeiten (Lei- 
stungßinputs) entsteht.
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lösen, da im Idealfall nun jeder Arbeitnehmer während der Turnierlauf
zeit einmal jede Teiltätigkeit ausgeübt hat.
Bisher wurde bei Beförderungsturnieren von der Vorstellung eines in
terpersonellen Vergleiches individueller Arbeitsergebnisse ausgegangen 
(relative Ouipuibewertung), die wiederum durch das Zusammenwirken 
individueller Arbeits anstrengungen und exogener Zufallseinflüsse reali
siert wurden. Ergänzend wurde dann die Überlegung hinzugefügt, daß 
individuelle Arbeitsergebnisse eventuell auch durch die Leistung bzw. 
Aktivitäten anderer Arbeitnehmer beeinflußt werden,357 was die Anwend
barkeit von Beförderungsturnieren teilweise fraglich erscheinen läßt. Um 
Beförderungsturniere gegebenenfalls doch effizient bei Teamproduktion 
zu verwenden, könnte als Ausweg eine relative /npuibewertung gewählt 
werden, bei der das Arbeitnehmer verhalten durch einen Vorgesetzten 
beurteilt wird. Im Rahmen solcher subjektiven Beförderungstur
niere mag der beurteilende Vorgesetzte durchaus in der Lage sein, bei 
einem Vergleich der Arbeitnehmer unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
der Aufgaben oder unterschiedliche Umweltbedingungen in sein relatives 
Bewertungskalkül miteinzubeziehen, mit dem dann lediglich eine ordinale 
Rangfolge zwischen den Arbeitnehmern erstellt wird.358 

Dieser Ausweg erscheint jedoch nicht ganz unproblematisch, da eine 
Inputkontrolle oftmals erheblich schwieriger sowie -  wenn überhaupt 
möglich -  mit höheren Kosten verbunden ist als eine Ergebniskontrol
le. Zudem muß eine relative Inputbewertung durch einen Vorgesetz
ten zwangsläufig auf einer subjektiven Basis erfolgen, was wiederum 
Kontrahierbarkeits- bzw. Überprüfbarkeitsprobleme impliziert. Der au
ßerordentliche Vorteil solch einer subjektiven Inputbeurteilung der Ar
beitnehmerleistung besteht jedoch darin, daß nun auch individuelle In
formationen über die Kooperationsbereitschaft eines Arbeitnehmers in 
die Beförderungsentscheidung miteinfließen können, wodurch das vorhe
rige Argument entkräftet werden könnte, daß Beförderungsturniere bei 
kooperationsbetonten Arbeitsprozessen und Teamproduktion schädlich 
oder gar nicht möglich seien, da sich die Wettbewerbsidee zum Koope

357Hierunter fallen sowohl die durch die Arbeitsorganisation rational gestalteten positiven Syn
ergieeffekte (aufgrund einer Zusammenarbeit von Arbeitnehmern) als auch ineffiziente Akti
vitäten (z.B. Sabotage).

358Vgl. hierzu auch die Fallbeispiele in M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 367-368).
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rationsgedanken genau konträr verhält.359 Beispielsweise kann ein Vorge
setzter nun von der Beförderung eines Teammitglieds abraten, bei dem 
er des öfteren unkooperatives Verhalten (z.B. Leistungs- oder Informati
onszurückhaltung) oder mangelnde Hilfsbereitschaft beobachtet hat, was 
in Teams auf höheren Hierarchiestufen noch zu weit gravierenderen Ef
fizienzeinbußen führen würde. Gegebenenfalls ließe sich die Idee eines 
Beförderungsturniers auch dann bei Teamproduktion effizient anwenden, 
wenn die Arbeitsorganisation eines Unternehmens die Existenz mehrerer 
miteinander vergleichbarer Teams sowie eine Hierarchie von Teams vor
sieht und somit auch ein Beförderungsturnier zwischen ganzen Teams 
erlaubt.360 Das gesamte Gewinnerteam würde dabei hierarchisch aufstei
gen, ohne daß durch die Beförderung einzelner Arbeitnehmer aus einem 
Team heraus positive Synergieeffekte verlorengehen würden.

2.5.2 .4 Beförderungen und subjektive Leistungsbeurteilung361

Eine besondere Problematik im Zusammenhang mit Beförderungsturnie
ren entsteht bei der Verwendung subjektiver Leistungsbeurteilungen.362 

Subjektive Arbeitnehmerbewertungen durch den Arbeitgeber bzw. 
einen Vorgesetzten zeichnen sich dadurch aus, daß sie nicht durch eine 
dritte -  insbesondere unternehmensexterne -  Partei überprüfbar363 sind

359V gl. K a n e m o t o /M a c L e o d  (1991: 166).
360Vgl. im Zusammenhang mit dem Freifahrerproblem auch A o k i (1994a: 665). Zu kollektiven 

Turnieren zwischen Team s vgl. D r a g o / G a r v e y / T u r n b u l l  (1996).
36lZur großen Bedeutung sowie Problemen subjektiver Personalbeurteilung (Satei) für Beförde

rungsentscheidungen in japanischen Unternehmen vgl. die Fallstudie von E n d o  (1994) sowie 
R u d o l p h  (1995). In europäischen und US-amerikanischen Kairieresystemen betrifft eine sub
jektive Beurteilung insbesondere Stellen auf mittleren (Management-)Hierarchiestufen, denen 
oftmals Aufgaben zugeordnet sind, die im Gegensatz zu denen der untersten und der obersten 
Hierarchiestufe nur äußerst schlecht über ein objektives Leistungsmaß (verbunden mit einem 
direkten ergebnisabhängigen Anreizsystem) beurteilbar sind; vgl. O t l e y  (1992: 97).

362Die folgende Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Leistungsbeurteilung ori
entiert sich an den in der ökonomischen Literatur verwendeten Begriffsabgrenzungen, vgl. z.B. 
B a k e r / G ib b o n s / M u r p h y  (1993); P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a), (1993b). A uf eine intensi
ve Auseinandersetzung mit verschiedenen möglichen Begriffsabgrenzungen soll hier verzichtet 
werden; vgl. dazu beispielsweise B e c k e r  (1994). Ebenso soll auf eine -  in der personalwirt
schaftlichen Literatur bereits ausführlich betriebene -  Diskussion der verschiedenen subjektiven 
Beurteilungstechniken verzichtet werden sowie auf eine Diskussion von Validitäts- und Reliabi
litätsfragen. Sowohl Validität als auch Reliabilität sind als Gütekriterien zwar von erheblicher 
Bedeutung, ihre Einbeziehung wäre jedoch nur im Zusammenhang mit einer (komparativen) 
Analyse konkreter Beurteilungstechniken sinnvoll.

363Bzw. ‘Verifizierbar” im Sinne von G r o s s m a n /H a r t  (1986: 698); TlROLE (1988: 38-39); 
H e r m a l in / K a t z  (1991: 1735).
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und daher explizite Entlohnungssysteme, die auf solchen Bewertungen 
basieren, auch nicht arbeitsvertraglich geregelt werden können. O bjekti
ve Leistungsmaße hingegen sind als arbeitsvertraglich kontrahierbar defi
niert. Während bei objektiven Leistungsbewertungen oftmals quantitati
ve Maße verwendet und individuelle Leistungserge&msse von Arbeitneh
mern gemessen werden, sind subjektive Leistungsbeurteilungen häufig 
qualitativer Natur und beziehen sich auf den individuellen Arbeitneh- 
merinput (z.B. Arbeitsanstrengung, Grad der Arbeitnehmersorgfalt bei 
der Leistungserstellung). Subjektive Leistungsbeurteilungen finden trotz 
ihres Kontrahierbarkeitsproblems Anwendung, da mit ihrer Hilfe zusätz
liche Arbeitnehmerinformationen genutzt werden können, die bei einem 
reinen objektiven Bewertungssystem nicht verwendbar wären.364 Hierzu 
zählen beispielsweise Informationen über die Kooperationsbereitschaft 
von Arbeitnehmern, Informationen über innovative Problemlösungen,365 

Einschätzungen des Leistungspotentials von Mitarbeitern sowie Informa
tionen über das von einem Arbeitnehmer erworbene betriebsspezifische 
Humankapital. Bei manchen Formen der Arbeitsorganisation ist sogar 
eine individuelle Leistungsbeurteilung gar nicht möglich, wenn man auf 
subjektive Bewertungen verzichten will.366 Dieses betrifft insbesondere 
sämtliche Varianten der Teamarbeit, die definitionsgemäß eine individu
elle Ergebnisbeurteilung nicht zuläßt, sondern lediglich eine subjektive 
Leistungsinputbeurteilung.
Objektive und subjektive Leistungsbeurteilungen sind nicht gleichzuset
zen mit perfekter und im perfekter Leistungsbeurteilung. Im Gegen
teil, sowohl objektive als auch subjektive Leistungsmaße können imper- 
fekt oder perfekt sein.367 Beispielsweise wurde in den Unterabschnitten 
IV.2.5.2.1 bis IV.2.5.2.3 überwiegend von einer imperfekten objektiven 
Leistungsbeurteilung ausgegangen:368 Die individuellen Arbeitsergebnis-

364Vgl. B e c k e r  (1993: 301).
365Hieraus könnte ein alternatives betriebliches Vorschlagswesen entwickelt werden, bei dem 

sowohl der betreffende Arbeitnehmer als auch der zuständige, ihn unterstützende Vorgesetzte 
durch findige Problemlösungen Bonuspunkte im subjektiven Beurteilungssystem und damit 
entsprechend verbesserte Beforderungschancen erlangen.

366Vgl. B a k e r / J en sen / M u r p h y  (1988: 597); H ilg e n fe ld  (1993: 255).
367Z.B. diskutiert Abschnitt 3A in B a k e r /G ib b o n s /M u r p h y  (1993) eine perfekte subjektive 

Leistungsbeurteilung und Abschnitt 3B eine imperfekte subjektive Leistungsbeurteilung.
368Da also einem Beurteiler im Prinzip sowohl bei einem objektiven als auch bei einem sub

jektiven Leistungsmaß Beurteilungsfehler unterlaufen können, soll hier auf eine Diskussion all
gemein bekannter Beurteilungsfehler wie beispielsweise den Halo-Effekt oder den Zentrierungs
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se der Arbeitnehmer, an die die Beförderungsentscheidung geknüpft war, 
konnten zwar oftmals von einer dritten Partei nachgeprüft werden und 
waren damit objektiv im obigen Sinne, der Rückschluß auf die jeweiligen 
individuellen Leistungsanstrengungen war jedoch durch einen stochasti
schen Störterm verzerrt. Ein perfektes Leistungsmaß hingegen verlangt 
einen deterministischen Rückschluß vom gemessenen Leistungsindikator 
(z.B. das Arbeitsergebnis) auf die individuelle Leistungsanstrengung ei
nes Arbeitnehmers.
In diesem Unterabschnitt IV.2.5.2.4 sollen nun drei verschiedene Aspek
te herausgearbeitet werden. Zum einen verfügt ein Arbeitgeber oftmals 
gleichermaßen über subjektive und objektive Leistungsmaße zur Bewer
tung seiner Arbeitnehmer. In diesem Fall sind im Prinzip zwei Konstel
lationen denkbar -  die subjektiven und objektiven Leistungsindikatoren 
können sich gegenseitig ersetzen (Substitutionalität) oder aber gegen
seitig ergänzen (Komplementarität). Zum anderen haben die bisherigen 
Ausführungen bereits angedeutet, daß der Rückgriff auf subjektive Lei
stungsmaße für Beförderungsentscheidungen nicht unproblematisch ist. 
Auf die einzelnen Probleme soll nun im folgenden näher eingegangen 
werden. Als drittes sollen verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen wer
den, über die sich die Probleme aus subjektiven Leistungsmaßen lösen 
lassen. Ein Schluß auf den Verzicht auf subjektive Leistungsmaße sowie 
den Verzicht auf wichtige Zusatzinformationen aus diesen Leistungsma
ßen erscheint in Anbetracht der zahlreichen Lösungsmöglichkeiten daher 
als unzulässig. Die Ausführungen zu diesem Aspekt bilden den Kernteil 
des Unterabschnitts IV.2.5.2.4.

S u b s t i t u t i o n a l i t ä t  u n d  K o m p l e m e n t a r i t ä t .  Häufig existieren ob
jektive und subjektive Leistungsmaße für einen Arbeitnehmer gleichzei
tig, so daß auch eine explizite Anreizgestaltung, die auf einem objektiven 
Leistungsmaß beruht und z.B. in Form einer direkten leistungsabhängi
gen Entlohnung Anwendung findet, und eine implizite Anreizgestaltung 
(z.B. in Form eines Beförderungsversprechens auf Grundlage des sub

effekt (vgl. dazu z.B. G a u g l e r  et al. 1978: 80; B r e is ig  1990: 360-362; M u r p h y / C l e v e l a n d  
1991: 223-224; D r u m m  1992: 77) verzichtet werden, für deren Vermeidung sich insbesondere 
ein Beurteilungs- und Entscheidungstraining bei den Vorgesetzten empfiehlt (vgl. z.B. H a m n e r  
1975: 25-26). Diskutiert werden soll dagegen die ökonomische Problematik der fehlenden Kon- 
trahierbarkeit bei subjektiver Leistungsbeurteilung.
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jektiven Leistungsmaßes) zugleich möglich sind.369 Eine derartige Situa
tion wird ausführlich von B a k e r / G i b b o n s / M u r p h y  (1993, 1994) dis
kutiert. Das Hauptaugenmerk bei der Analyse der impliziten Anreizge
staltung liegt dabei auf der Reputation des Arbeitgebers. Dieser steht 
prinzipiell vor der Entscheidung, den Arbeitnehmer gemäß dem verein
barten subjektiven Leistungsmaß zu entlohnen (und z.B. sein Beförde
rungsversprechen einzulösen) oder aber opportunistisch zu handeln und 
dem Arbeitnehmer die versprochene implizite Entlohnungskomponente 
vorzuenthalten. Dieses hätte für den Arbeitgeber einen kurzfristigen Vor
teil durch die Einsparung von Lohnkosten, andererseits jedoch langfristig 
den Nachteil, daß er hierdurch seine Reputation verlieren würde und für 
ihn in der Zukunft nur noch eine explizite Anreizgestaltung über das 
objektive Leistungsmaß möglich wäre.
B a k e r / G i b b o n s / M u r p h y  zeigen u.a., daß bei Vorhandensein nahezu 
perfekter objektiver Leistungsmaße eine subjektive Leistungsbeurteilung 
nicht stattfindet, da Arbeitnehmer eine implizite Anreizgestaltung in die
ser Situation nicht akzeptieren würden.370 Sie müßten befürchten, daß der 
Arbeitgeber seinen impliziten Entlohnungszusagen nicht nachkommen 
wird, weil er durch opportunistisches Verhalten nicht viel zu verlieren 
hätte: Der Arbeitgeber würde in den Folgeperioden nach dem Brechen 
der impliziten Vereinbarung und dem daraus folgenden Wegfall der im
pliziten Anreizkomponente immer noch über sein nahezu perfektes ob
jektives Leistungsmaß verfügen, wodurch eine funktionierende Anreizge
staltung für den Arbeitgeber weiterhin gesichert wäre. Umgekehrt nimmt 
die Verwendung subjektiver Leistungsmaße und damit impliziter Anreiz
bestandteile wie Beförderungsversprechen zu, je ungenauer das objektive 
Leistungsmaß ist. Objektive und subjektive Leistungsmaße können da
her, sofern denn beide gleichzeitig zur Verfügung stehen, in vielen Situa
tionen Substitute für einander darstellen.371

Auf der anderen Seite sind jedoch auch Situationen vorstellbar, in denen

369Letztlich könnten sowohl das objektive als auch das subjektive Leistungsmaß für Beförde
rungsentscheidungen verwendet werden. Die Kombination einer unmittelbaren erfolgsabhängi
gen Entlohnung auf Grundlage des objektiven Maßes mit einem Beförderungsversprechen in 
Abhängigkeit von der Ausprägung eines subjektiven Leistungsmaßes besitzt jedoch den großen 
Vorteil, daß -  durch die unmittelbare explizite Anreizkomponente -  kurzfristige und -  durch 
die implizite Komponente -  langfristige Anreizeffekte zugleich induziert werden können.

370V gl. B a k e r /G ib b o n s /M u r p h y  (1993:15).
371Vgl. B a k e r / G ib b o n s / M u r p h y  (1993: 14-16).
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sich objektive und subjektive Leistungsmaße gegenseitig ergänzen bzw. 
verstärken und damit K om plem ente darstellen.372 Wenn eine alleini
ge explizite Anreizgestaltung auf Grundlage eines objektiven Leistungs
maßes für den Arbeitgeber nicht profitabel wäre,373 eine explizite An
reizkomponente zusammen mit einer impliziten jedoch zu einer Gewinn
steigerung im Vergleich zu einer rein impliziten Anreizgestaltung führen 
würde, bewirkt eine Zunahme in der Präzision des objektiven Leistungs
maßes eine steigende Verwendung subjektiver Leistungsmaße bzw. im
pliziter Anreizinstrumente. In einer solchen Situation, in der (wegen der 
Kopplung mit subjektiven Leistungsmaßen) auch der Einsatz des objek
tiven Leistungsmaßes entscheidend von der Reputation des Arbeitgebers 
abhängt, muß der Arbeitnehmer nicht befürchten, daß sich der Arbeit
geber opportunistisch verhalten und die Zahlung der impliziten Entloh
nungsbestandteile bzw. die versprochene Beförderung verweigern wird. 
In Verbindung mit dem subjektiven Leistungsmaß führt das objektive 
für den Arbeitgeber zu einem höheren Nutzen aus der Arbeitsbeziehung 
und daher auch zu höheren Opportunitätskosten des Arbeitgebers bei ei
nem Verlust der Reputation. Je höher dabei die Präzision des objektiven 
Maßes ist, desto größer ist diese Nutzensteigerung für den Arbeitgeber 
und desto höher wären die Opportunitätskosten bei einem Bruch der im
pliziten Vereinbarung. Aus diesem Grund wird auch der Arbeitnehmer 
einer zunehmenden Verwendung subjektiver Leistungsmaße zustimmen. 
Beide Ergebnisse von B ak er/G ibbon s/M u rph y  (1993), also sowohl 
eine mögliche Substitutionsbeziehung zwischen objektiven und subjek
tiven Leistungsmaßen als auch eine denkbare gegenseitige Verstärkung, 
gelten nicht nur für perfekte, sondern ebenso für imperfekte subjektive 
Leistungsmaße.374

372Vgl. B a k e r / G ib b o n s / M u r p h y  (1993: 16-20). D.h. eine stärkere Verwendung des einen 
Typs an Leistungsmaßen führt dazu, daß der Einsatz des anderen Leistungsmaßes effektiver 
wird. Implizite und explizite Anreize können sogar strikt komplementär sein. Es sind Situationen 
denkbar, in denen sowohl eine alleinige implizite als auch eine alleinige explizite Anreizgestaltung 
nicht profitabel wäre, wohl aber eine Kombination aus beidem; vgl. B a k e r / G ib b o n s /M urph y  
(1993: 19-20).
373D.h. ohne eine implizite Anreizkomponente, z.B. nach Verlust der Reputation, wäre der 

maximale erwartete Gewinn des Arbeitgebers bei optimaler expliziter Ameizgestaltung negativ, 
so daß der Arbeitgeber ganz auf ein Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer verzichten würde.

374Vgl. B a k e r /G ib b o n s /M u r p h y  (1993: 20-21). Im  weiteren Verlauf ihrer Studie diskutieren 
B a k e r /G ib b o n s /M u r p h y  mögliche Schlußfolgerungen aus ihrem M odell anhand von Fallstu
dien. Sie kom m en u.a. zu dem  Schluß, daß “a  decline in the profitability of a firm will reduce the 
use of im plicit contracts and increase the use o f explicit ones”  (B a k e r /G ib b o n s /M u r p h y  1993:
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P r o b l e m e  s u b j e k t iv e r  L e is t u n g s b e u r t e il u n g . Im verbleibenden 
Teil dieses Unterabschnitts soll nun nicht mehr das Zusammenspiel zwi
schen objektiven und subjektiven Leistungsmaßen diskutiert werden, 
sondern allein die Problematik, die sich ergibt, wenn ein relativer subjek
tiver Leistungsvergleich für Beförderungsentscheidungen vorgenommen 
wird. Dabei beurteilt der Arbeitgeber bzw. ein Vorgesetzter verschie
dene interne Stellenbewerber anhand von Leistungskriterien, deren Aus
prägungen nicht durch eine dritte Partei überprüfbar sind. Hieraus folgen 
zahlreiche Probleme für Beförderungsturniere, auf die zunächst eingegan
gen werden soll. Mögliche Lösungsvorschläge werden im Anschluß daran 
diskutiert.
Aufgrund der fehlenden Kontrahierbarkeit sind ohne ergänzende Maß
nahmen nicht unerhebliche Akzeptanzprobleme auf seiten der Arbeit
nehmer beim Rückgriff auf subjektive Leistungsmaße zu erwarten. Bei
spielsweise müssen von den Arbeitnehmern Zeitinkonsistenzproblem e 
befürchtet werden, wenn die subjektiven Beurteilungen des Arbeitgebers 
nicht von einer dritten Partei “verifizierbar” sind: Trotz ex ante gleicher
maßen hoher Bedeutung von Allokations- und Anreizziel für die Karriere
politik wird der Arbeitgeber die subjektiven Arbeitnehmerbewertungen 
ex post derart festlegen, daß der aus seiner Sicht geeignetste Arbeitneh
mer befördert und damit ausschließlich dem Allokationsziel Rechnung 
getragen wird. Zudem ist von den Arbeitnehmern zu befürchten, daß ein 
beurteilender Vorgesetzter nicht eine aufrichtige Beurteilung gemäß sei
nen Beobachtungen vornimmt, sondern statt dessen entsprechend seiner 
persönlichen Präferenzen den einen oder anderen Arbeitnehmer bevor
teilt (Favorisierung) .375 Da der Vorgesetzte außerdem die Kosten der
26). Eine Bestätigung hierfür sehen die Autoren in der jüngsten Umgestaltung der Anreizsyste- 
me bei IBM; vgl. B a k e r /G ib b o n s /M u rp h y  (1993: 29). Zu kritisieren an den Ausführungen 
der drei Autoren ist jedoch, daß ihre Schlußfolgerung lediglich bei symmetrischer Informati
onsverteilung zwischen Arbeitgeber und Belegschaft gilt, was im Falle von IBM anscheinend 
zutraf. Gesetzt den -  nicht gerade unrealistischen -  Fall, daß lediglich der Arbeitgeber über die 
zukünftige Entwicklung der Unternehmung (z.B. Verringerung von Beförderungschancen durch 
einen Wegfall von Stellen oder sogar ganzen Hierarchieebenen) genau Bescheid weiß, zumal der 
Arbeitgeber auch der Träger der Unternehmenspolitik ist, dürfte die Vermutung der Autoren 
nicht mehr zutreffen. Im Gegenteil, der Arbeitgeber wird sich in dem Sinne opportunistisch ver
halten, daß er verstärkt auf die für ihn (lohn-)kostengünstigeren impliziten Entlohnungsformen 
(wie Beförderungsversprechen) zurückgreift, da er diese Entlohnungsbestandteile vermutlich in 
der Zukunft gar nicht mehr auszahlen muß.

375Vgl. P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 359), (1993b); B a k e r / G ib b o n s / M u r p h y  (1993: 32). 
Vgl. hierzu auch die empirisch belegten Einflüsse informeller Faktoren auf Karrieren in Unter
abschnitt II.2.5.
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Beurteilung trägt,376 nicht jedoch die Erträge seiner Beurteilungstätigkeit 
erhält -  es sei denn, er wird an dem Erfolg der Beförderungsentscheidun
gen beteiligt, die auf seinen subjektiven Beurteilungen basieren377 - ,  wäre 
es aus Sicht des Vorgesetzten rational, möglichst wenig Mühe für die Be
urteilung aufzuwenden378 und im Extremfall eine willkürliche Zufalls
bew ertung ( “Auswürfeln” ) zu treffen, sofern er keine ausgeprägten Ar
beitnehmerpräferenzen hat. Antizipieren Arbeitnehmer Zeitinkonsistenz- 
probleme, eine denkbare Favorisierung einzelner Arbeitnehmer durch den 
Vorgesetzten oder eine Zufallsauswahl, so wären Allokations- und An
reizeffizienz des subjektiven Beförderungsturniers extrem gefährdet bzw. 
die Arbeitnehmer würden eine derartige Karrierepolitik erst gar nicht 
akzeptieren.
Auch wenn der Vorgesetzte keine persönlichen Präferenzen für einzel
ne Arbeitnehmer hat, kann es dennoch in Form kontraproduktiver 
Beeinflussungsaktivitäten (Influence activities) zu einer Verzerrung 
der subjektiven Beurteilungsergebnisse kommen.379 Da eine Beförderung 
üblicherweise mit einem Einkommenszuwachs verbunden ist, lohnt es 
sich für einzelne Arbeitnehmer, Zeit und Mühe aufzuwenden, um die 
subjektive Vorgesetztenbeurteilung380 zu seinen Gunsten zu beeinflus
sen. Sofern solche Aktivitäten nicht die tatsächliche Leistung bzw. das 
tatsächliche Potential eines Arbeitnehmers widerspiegeln, sondern ledig
lich die Vorgesetztenbeurteilung manipulieren381 oder den Vorgesetzten

376U.a. in Form von Opportunitätskosten, da er die aufgewendete Zeit nicht für andere Akti
vitäten einsetzen kann, für die er erfolgsabhängig entlohnt wird bzw. die seine Karrierechancen 
verbessern.

377Vgl. dazu später die Lösungsmöglichkeiten.
378Vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 370); M u r p h y  (1992: 40-41); B e c k e r  (1993: 301).
379Zu solchen Beeinflussungsaktivitäten und den daraus für den Arbeitgeber resultierenden 

Beeinflussungskosten vgl. S p e n c e  (1975: 166-167); T hompson / K ir k h a m / D ix o n  (1985: 28- 
29); M il g r o m  (1988); M il g r o m / R o b e r t s  (1988), (1990a), (1990b: 78-89), (1992: 370, 375- 
377, 406-407), (1995a: 252-256); R o sen  (1988a: 88); B reisig  (1990: 369-370); St u r n  (1993); 
P e r r i (1994a). Das Influence activities-Problem wird hierbei vielfach mit dem Rent seeking- 
Problem verglichen, wonach Wirtschaftsakteure nicht um das Entstehen neuer Gewinne (Profit 
seeking), sondern um eine Umverteilung bereits erwirtschafteter Gewinne bzw. bestehender 
Renten zu ihren Gunsten bemüht sind. In der personalwirtschaftlichen Literatur werden mit 
Beeinflussungsaktivitäten (sowie mit Favorisierung einzelner Arbeitnehmer und Kollusionen) 
vergleichbare Probleme im Zusammenhang mit Mikropolitik in Unternehmen diskutiert; vgl. 
z.B. K o c h  (1981: 137-143, 145); M tjrphy / C l e v e l a n d  (1991: 85-86); B e c k e r  (1991: 71), 
(1994: 218-223); B o s e t z k y  (1995).
“ “Mit “Vorgesetztenbeurteilung” ist hier wie auch im folgenden die Beurteilung eines Mitar

beiters durch einen Vorgesetzten gemeint.
381Z.B. wendet ein Arbeitnehmer nur für unwesentliche, jedoch besonders (zumindest für den
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sogar bestechen382 sollen, fallen für den Arbeitgeber Beeinflussungskosten 
an. Diese setzen sich zum einen aus denjenigen Opportunitätskosten zu
sammen, die aus der vom Arbeitnehmer unproduktiv verschwendeten 
Zeit für Beeinflussungsaktivitäten resultieren, und zum anderen aus Ko
sten für Fehlentscheidungen, wenn aufgrund der verzerrten Vorgesetz
tenbeurteilung nicht der fähigste Arbeitnehmer das subjektive Beförde
rungsturnier gewinnt. Denkbar sind zudem noch Kosten in Form von 
negativen Anreizeffekten, wenn die Turnierteilnehmer Beeinflussungsak
tivitäten einzelner Kontrahenten vermuten und daraufhin ihren Arbeits
einsatz, dem sie nun keinen bedeutenden Einfluß auf das Vorgesetzten
urteil mehr zuordnen, verringern.
Ein mit kontraproduktiven Beeinflussungsaktivitäten eng verwandtes 
Problem im Zusammenhang mit subjektiver Leistungsbeurteilung ergibt 
sich durch untergeordnete Mitarbeiter, die zu übertriebenem Konformis
mus neigen und auch als sogenannte Ja-Sager ( “Yes men” ) bezeichnet 
werden können.383 Es lohnt sich für den Arbeitnehmer, dessen Entschei
dungsverhalten (z.B. für Beförderungen) subjektiv beurteilt wird, Zeit 
zu investieren, um Informationen über die Meinungen seines Beurtei
lers zu sammeln. Beispielsweise sei ein zu beurteilender Arbeitnehmer 
von seinem Vorgesetzten, der ihn beurteilen soll, dazu angehalten, eine 
Schätzung über die Ausprägung eines unbekannten Parameters 77 abzu
geben. Wenn nun der Vorgesetzte selbst (als Vorurteil) eine Meinung 
über die mögliche Ausprägung von rj besitzt -  z.B. die Vorstellung eines 
Intervalls [3 ,77], in dem 77 seiner Meinung nach liegt -  und der Arbeitneh
mer entsprechend eine gute (schlechte) Beurteilung erhält, wenn seine 
Schätzung innerhalb (außerhalb) des Intervalls des Vorgesetzten liegt, so 
ist es für den Arbeitnehmer rational, nicht unbedingt Informationen über 
die wahre Ausprägung von 77 zu sammeln, sondern statt dessen Informa

Vorgesetzten) auffällige Teiltätigkeiten einen hohen Arbeitseinsatz auf. Hier lassen sich auch 
Parallelen zur Argumentation von H o l m s t r ö m / M il g r o m  (1991) über die Problematik mehr
dimensionaler Arbeitsergebnisse erkennen.

382Z.B. durch den verstärkten Einsatz persönlicher Gefälligkeiten für den Vorgesetzten oder 
durch direkte monetäre Seitenzählungen. Man kann solch eine Bestechung in subjektiven 
Beförderungsturnieren mit einer Auktion vergleichen, wobei der Vorgesetzte -  unabhängig von 
der Leistung des einzelnen -  denjenigen Arbeitnehmer zur Beförderung vorschlägt, der den 
höchsten Bestechungsbetrag geboten hat; vgl. Fa ir b u r n /M a l c o m s o n  (1994: 685-686).

“ 3Vgl. P r e n d e r g a s t  (1993b); P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993b: 31-36); B a k e r /G ib -  
b o n s /M u r p h y  (1993: 31). Als empirischen Beleg für die Relevanz dieses Problem s vgl. bereits 
C o a t e s /P e l l e g r i n  (1957: 206-207).
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tionen über die Meinung des Vorgesetzten (d.h. über [3 ,??]), um möglichst 
eine Schätzung innerhalb des Vorgesetztenintervalls abgeben zu können. 
Analog zu Beeinflussungsaktivitäten entstehen hierdurch Kosten für den 
Arbeitgeber, indem der Arbeitnehmer Zeit unproduktiv verwendet, um 
die Meinung des Vorgesetzten zu erfahren, und indem der Arbeitnehmer 
nicht wertvolle Informationen über rj sammelt, sondern möglicherweise 
den Vorgesetzten in einem Fehlurteil noch verstärkt, wodurch insgesamt 
die Gefahr von Fehlentscheidungen steigt.384 Dieses Ja-Sager-Problem 
ist um so gravierender, je enger der Vorgesetzte mit dem Mitarbeiter 
zusammenarbeitet385 und je unfähiger der Vorgesetzte fachlich ist.386 

Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Standardanreizproblem der 
Principal-Agent-Diskussion und dem Ja-Sager-Problem besteht darin, 
daß der Arbeitnehmer beim Ja-Sager-Problem keine physische Arbeits
leistung erbringt, die anschließend beurteilt wird, sondern der Arbeit
nehmer wird als eine Art Informationssystem eingesetzt, so daß hier die 
Prognosefähigkeit des Arbeitnehmers beurteilt wird. Insgesamt lassen 
sich zwei Varianten des Ja-Sager-Problems unterscheiden. Betrachtet sei 
dazu eine dreistufige Hierarchie mit der Unternehmensleitung auf der 
obersten, einem Vorgesetzten auf der mittleren und mehreren um ei
ne Beförderung konkurrierenden Arbeitnehmer auf der untersten Stufe. 
Zum einen existiert ein Ja-Sager-Problem zwischen dem Vorgesetzten 
und den Arbeitnehmern, wenn die Arbeitnehmer vor allem als Informa
tionssysteme bzw. -Produzenten arbeiten und vom Vorgesetzten im Hin
blick auf eine spätere Beförderung subjektiv beurteilt werden. Zum an
deren läßt sich jedoch auch zwischen der Unternehmensleitung und dem 
Vorgesetzten, der die Arbeitnehmerbeurteilung durchzuführen hat, ein 
Ja-Sager-Problem vermuten, wenn der Vorgesetzte von einer vorgefaßten 
Meinung über das Potential der Arbeitnehmer auf seiten der Unterneh
mensleitung ausgeht und seine Verdienst- und Karrierechancen letztlich 
wiederum von Entscheidungen der Unternehmensleitung abhängen.387

^L etztlich  ergeben sich hier auch Parallelen zum bereits erläuterten Problem des Herdenver
haltens und der Schwierigkeit einer Gestaltung von Innovationsanreizen, vgl. auch P r e n d e r - 
g a s t  (1993b: 767-769).
385D.h. je  besser der Arbeitnehmer die Vorgesetztenmeinung einzuschätzen vermag.
386D.h. je  realitätsferner das Vorurteil des Vorgesetzten ist, in das er durch den Arbeitnehmer 

auch noch bestärkt wird, desto höher sind die möglichen Kosten der Fehlentscheidung bezüglich 
77. Vgl. P r e n d e r g a s t  (1993b: 766-767).

387Diese Situation ist vergleichbar mit dem eingangs erläuterten Problem der Favorisierung
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Ein mit kontraproduktiven Beeinflussungsaktivitäten ebenfalls eng ver
wandtes Problem stellen Absprachen (Kollusionen) zwischen einem Ar
beitnehmer und dem ihn beurteilenden Vorgesetzten dar.388 Da bei sub
jektiven Beurteilungen eine Verfehlung des Vorgesetzten bei seiner Be
urteilungstätigkeit nur schwer von der Unternehmensleitung nachweis
bar ist, bietet sich für einen Vorgesetzten und (mindestens) einen Ar
beitnehmer eine für beide Seiten lohnenswerte Kollusion an, bei der der 
Arbeitnehmer entgegen der tatsächlichen Beobachtungen des Vorgesetz
ten eine sehr gute Beurteilung (verbunden mit ausgezeichneten Beförde
rungschancen) erhält und der Vorgesetzte im Gegenzug dafür eine Seiten
zahlung monetärer oder nicht-monetärer Art vom Arbeitnehmer. Auch 
hieraus könnten sowohl negative Allokations- als auch negative Anreizef
fekte resultieren: Benachteiligte Arbeitnehmer kündigen oder reagieren 
mit Leistungszurückhaltung (aufgrund der Irrelevanz der Leistung für 
die subjektive Beurteilung), und Arbeitnehmer geringer Qualität wer
den möglicherweise befördert.
Neben den bereits erläuterten Problemen läßt sich grundsätzlich vermu
ten, daß subjektive Vorgesetztenbeurteilungen nach oben, d.h. in Rich
tung positiver Bewertungen, verzerrt sind.389 Hierfür spricht zunächst, 
daß die beurteilenden Vorgesetzten üblicherweise gleichzeitig auch die 
direkten Linienvorgesetzten der zu beurteilenden Arbeitnehmer sind. Da 
der Vorgesetzte täglich auf die Kooperationsbereitschaft dieser Arbeit
nehmer angewiesen ist, wird er es möglichst vermeiden, die Kooperations
neigung seiner Mitarbeiter durch schlechte Noten zu verringern.390 Sofern 
der Vorgesetzte bei seiner Bewertung alle Arbeitnehmer gleichermaßen

einzelner Arbeitnehmer gemäß den persönlichen Präferenzen des Vorgesetzten. Der Unterschied 
ist lediglich, daß der Vorgesetzte hier nicht gemäß seinen Präferenzen, sondern gemäß denen der 
Unternehmensleitung “urteilt” . Analog ergeben sich auch die oben erwähnten Effizienzprobleme.
388Vgl. u.a. It o h  (1991a: 356-358); P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993b: 9) sowie die Ausführungen 

in Unterabschnitt III.2.2. Während horizontale Kollusionen zwischen Arbeitnehmern derselben 
Hierarchiestufe sowohl bei Beforderungsturnieren mit objektiven Leistungsmaßen als auch bei 
solchen mit subjektiver Leistungsbeurteilung denkbar sind, spielen vertikale Kollusionen zwi
schen Arbeitnehmern unterschiedlicher Hierarchiestufen aufgrund der schlechten Nachprüfbar
keit der Vorgesetztenurteile speziell ein Problem subjektiver Beförderungsturniere dar.
369pür einen empirischen Nachweis vgl. B a k e r / J e n se n /M u r p h y  (1988: 595-596, 606-607); 

B a k e r  (1990: 59); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 404-406) im Zusammenhang mit der Studie von 
M e d o f f / A b r a h a m  (1980); vgl. auch M u r p h y  (1992: 40) über das Leistungs-Ranking beim 
Pharmazieuntemehmen Merck.

390Vgl. N e u b e r g e r  (1980: 34); B a k e r  (1990: 61); B e c k e r  (1991: 71), (1993: 300), (1994:
220-221); M u r p h y  (1992: 41).
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um eine oder zwei Noten hochstuft, ändert sich aus Arbeitgebersicht 
nichts am Informationsgehalt der Vorgesetztenurteile, da die Beförde
rungsentscheidung anhand eines relativen Leistungsvergleiches getroffen 
wird. Oftmals ist jedoch eine Konzentration sämtlicher Vorgesetztenur
teile in den obersten zwei Notenkategorien zu beobachten,391 wodurch die 
Arbeitnehmer kaum noch unterscheidbar sind.392 Für eine Verzerrung der 
Vorgesetztenbeurteilungen nach oben spricht ebenfalls, daß häufig Vorge
setzte wiederum von der Unternehmensleitung anhand der Leistung ihrer 
aktuellen Mitarbeiter gemessen werden.393 Gibt der Vorgesetzte einem 
Mitarbeiter eine sehr schlechte Note, so könnte dieses für die Unterneh
mensleitung den Rückschluß zulassen, daß der Vorgesetzte beim Anlernen 
und der langfristigen Personalentwicklung des entsprechenden Mitarbei
ters, bei der Einstellung (falls der Vorgesetzte ein Mitspracherecht hatte) 
und/oder bei der täglichen Hilfestellung gegenüber dem Mitarbeiter ver
sagt hat. Schließlich spricht für eine Verzerrung nach oben auch das be
reits in Unterabschnitt III.2.1 erwähnte Problem des Weglobens unfähi
ger Mitarbeiter durch den Linienvorgesetzten: Selbst schlechte Mitarbei
ter können vom Vorgesetzten sehr gute subjektive Beurteilungen erhal
ten, wenn dieser darauf hoffen kann, daß die Mitarbeiter dadurch in eine 
andere Abteilung (weg-)befördert werden.
Allerdings sind auch Einzelfälle vorstellbar, in denen der Vorgesetzte die 
Beurteilungen bestimmter Arbeitnehmer -  nämlich die der außerordent
lich fähigen Mitarbeiter -  nach unten verzerrt. Wie bereits in Unter
abschnitt IV.2.5.1.1 erläutert, ist es denkbar, daß der Vorgesetzte her
vorragende Mitarbeiter bewußt sehr schlecht beurteilt, wenn er diese als 
potentielle Konkurrenten für spätere Beförderungsturniere einschätzt, an 
denen er selbst teilnimmt. In Unterabschnitt III.2.1 wurde darauf hinge
wiesen, daß Vorgesetzte sehr fähigen Mitarbeitern auch deshalb schlechte 
Beurteilungen geben könnten, um deren Talent vor der Unternehmens
leitung zu verbergen und weiterhin für die eigene Abteilung nutzen zu 
können.
391Der Vorgesetzte geht damit dem möglichen Konflikt aus dem Weg, daß er einzelne Mitar

beiter anderen “vorzieht” .
392Ein Ausgleich der Notenverzerrung über einen relativen Leistungsvergleich ist auch dann 

nicht mehr möglich, wenn die zur Beförderung anstehenden Bewerber von unterschiedlichen 
Vorgesetzten subjektiv beurteilt werden und die Vorgesetzten eine unterschiedliche Neigung 
haben, zu gute Noten zu verteilen.

393Vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 370, 406); B ec k e r  (1994: 219, 221).
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Auf mögliche Entscheidungsfehler eines beurteilenden Vorgesetzten 
wurde schon in Unterabschnitt IV.2.5.2.3 hingewiesen, wobei es dort um 
einen relativen Leistungsvergleich, d.h. um einen Vergleich aktueller und 
vergangener Arbeitsergebnisse von verschiedenen Stellenbewerbern, ging 
und ein positiver Zusammenhang zwischen der Leistung der Arbeitneh
mer auf der betrachteten Hierachiestufe und dem Leistungspotential der 
Arbeitnehmer für die vakante Stelle angenommen wurde. Zu vermuten 
ist, daß im Falle einer subjektiven Leistungspotentialbeurteilung durch 
einen Vorgesetzten, bei der zusätzlich eine Beurteilung zukünftiger Er
eignisse vorgenommen wird,394 das Problem von Beurteilungsfehlern gra
vierendere Ausmaße annimmt. Hierauf deuten zumindest zahlreiche em
pirische Befunde experimenteller Ökonomen und Psychologen hin, die 
allgemein eine eingeschränkte intuitive statistische Kompetenz von Ent- 
scheidern belegen, welche bei ihren Wahrscheinlichkeitsurteilen teilwei
se auf Vereinfachungsregeln zurückgreifen (müssen) und dadurch soge
nannten Entscheidungsanomalien395 unterliegen.396 Beispielsweise ist zu 
befürchten, daß der Vorgesetzte bei der subjektiven Beurteilung des Lei
stungspotentials eines Arbeitnehmers dem Konservatismuseifekt unter
liegen könnte. Vorstellbar ist, daß der Vorgesetzte auf der Grundlage ver
gangener Leistungen sowie anfänglicher Beobachtungen aus der aktuell 
betrachteten Leistungsperiode bestimmte A-priori-Wahrscheinlichkeiten 
für zukünftige Leistungserfolge des Arbeitnehmers schätzt, die er im 
Lichte späterer Beobachtungen der Arbeitnehmerleistung nur unzurei
chend (im Sinne des Bayes-Theorems) anpaßt.397 Solch eine fehlerhaf
te Wahrscheinlichkeitsrevision würde zu entsprechend konservativen Ur
teilen des Vorgesetzten hinsichtlich des Leistungspotentials des Arbeit
nehmers und daher zu möglichen Fehlentscheidungen bei zukünftigen

394Z.B. eine subjektive Schätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmter Arbeitneh
mer auf einer höheren Hierachieebene eine herausragende Leistung vollbringen wird.

395 “Entscheidungsanomalien sind empirisch beobachtbare (systematische) Abweichungen indi
viduellen Urteils- und Entscheidungsverhaltens von Standardannahmen entscheidungslogischer 
Entwürfe und ökonomischer Modelle” (K l o se  1994: 1).

396Vgl. zu einem Überblick und einer Diskussion experimenteller sowie Feld-Befunde K lo se  
(1994: 69-82, 95-100,110 ff.). Vgl. speziell zu dem im folgenden erwähnten Konservatismuseffekt 
M u r p h y / C l e v e l a n d  (1991 :142-143); K l o se  (1992), (1994: 77-80).

397Vgl. allgemein zu der Problematik, daß ein Vorgesetzter während der Leistungsperiode im 
Zeitablauf verschiedene Beobachtungen über einen Arbeitnehmer macht und die Reihenfolge der 
Beobachtungen letztlich einen entscheidenden Einfluß auf das Gesamturteil des Vorgesetzten 
haben kann, M u r p h y / C l e v e l a n d  (1991: 60-62).
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Beförderungen führen.398

L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t e n .  In Anbetracht der zahlreichen Probleme von 
Beförderungsturnieren mit subjektiver Leistungsbeurteilung könnte man 
zu dem Schluß kommen, völlig auf eine Leistungsbeurteilung zu verzich
ten und eine Beförderungsentscheidung nach dem Senioritätskriterium 
oder einem anderen leistungsunabhängigen Kriterium zu treffen.399 Da
durch könnten viele der aufgezeigten Probleme vermieden werden. Der 
Preis dafür wäre jedoch ein vollständiger Verzicht auf relevante Lei- 
stungs(potential)informationen und damit neue erhebliche Probleme bei 
der Verfolgung von Allokations- und Anreizziel. Alternativ könnte der 
Arbeitgeber jedoch auch zusätzliche Instrumente der Personalpolitik ein- 
setzen, um die meisten der oben erwähnten Probleme bei subjektiven 
Leistungsmaßen zu vermeiden. In diesem Fall müßte auf relevante Infor
mationen über die Kooperationsbereitschaft, den Umfang und die Güte 
erworbenen Humankapitals sowie das Leistungspotential der Arbeitneh
mer nicht mehr verzichtet werden. Die wichtigsten dieser personalpoliti
schen Instrumente sollen im folgenden dargestellt werden.
Zum einen könnte vom Arbeitgeber in dem Sinne auf Job  rotation
398Umgekehrt sind auch Entscheidungsanomalien in Anlehnung an die Verfügbarkeitsheuristik 

(vgl. dazu z.B. K l o s e  1994: 73-74) denkbar: Die letzten Eindrücke aus der Beurteilungsperiode 
sind für den Vorgesetzten noch am frischesten und haben bei der Kalkulation der Wahrschein
lichkeiten für die Erfolgspotentiale daher das größte Gewicht.

399Zu einer Fundamentalkritik an der Leistungs(potential)beurteilung (für Beförderungsent
scheidungen) vgl. N e u b e r g e r  (1980: insbesondere 42 zu einem relativen Leistungsvergleich); 
B e c k e r  (1991), (1994), wobei die Kritik sich nicht schwerpunktmäßig auf die hier vorgetragenen 
Argum ente bezieht, sondern zum  großen Teil auch konkrete Beurteilungstechniken miteinbe- 
zieht. W enngleich B e c k e r  in seiner K ritik  nicht so weit geht, daß er eine Personalbeurteilung 
völlig ablehnt (vgl. z .B . B e c k e r  1991: 74-76, 1994: 228), so kann aufgrund der im  folgen
den zu erläuternden Lösungsm öglichkeiten dem  H aupttenor B e c k e r s  sowie einzelnen Thesen 
nicht gefolgt werden. Beispielsweise bezeichnet B e c k e r  Vorgesetzte als “Beurteilungslaien” 
( B e c k e r  1991: 70; vgl. dazu auch H i l g e n f e l d  1993: 248-249). Auch wenn sicherlich nicht die 
M öglichkeit ausgeschlossen werden kann, daß Vorgesetzten Beurteilungsfehler unterlaufen (s.o .), 
so kann ihnen dennoch nicht die Fähigkeit abgesprochen werden, Mitarbeiter zu beurteilen (wer 
ein geeigneter Beurteiler sein könnte, b leibt bei B e c k e r  übrigens offen, zumal auch generell 
Psychologen -  ohne die A ngabe eines empirischen Belegs -  von B e c k e r  (1991: 71) als inkom
petent charakterisiert werden). Statt dessen w ird hier der herrschenden ökonom ischen Meinung 
gefolgt, daß direkte Vorgesetzte zwar nicht fehlerfrei sowie frei von egoistischen Interessen sind, 
aufgrund ihrer Nähe zum  Arbeitsprozeß unm ittelbar untergeordneter M itarbeiter jed och  über 
sehr wichtige aussagekräftige, dezentrale Arbeitnehmerinform ationen verfügen; vgl. z.B . G a u g -  
L e r  et al. (1978: 66) und die dort zitierte Literatur; K o c h  (1981: 141); M i l g r o m /R o b e r t s  
(1992: 370); M u r p h y  (1992: 40); P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 360). Zu einer kritischen Dis
kussion der Potentialbeurteilung durch den direkten Vorgesetzten vgl. W e n k  (1993: 47-49). 
Zudem  werden von  W e n k  (1993: 50-67) als m ögliche Beurteiler zusätzlich der nächsthöhere 
Vorgesetzte, Kollegen, der Beurteilte selbst, Unterstellte, externe Beurteiler, ein Beurteilerteam 
sowie eine K om bination  aus mehreren Beurteilungsquellen diskutiert.
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zurückgegriffen werden, daß Arbeitnehmer nicht nur abwechselnd ver
schiedene Stellen innerhalb derselben Abteilung bekleiden, sondern auch 
zwischen unterschiedlichen Abteilungen und damit auch unterschiedli
chen Vorgesetzten rotieren. Auf diese Weise würde ein Arbeitnehmer 
durch mehrere verschiedene Vorgesetzte subjektiv beurteilt werden, wo
durch aus dreierlei Gründen die Gefahr einer vertikalen Kollusion zwi
schen Arbeitnehmern und Vorgesetzten sinkt:400 1) Der Arbeitnehmer 
müßte nun mehrere Personen bestechen, was seine Kosten für eine Ab
sprache in die Höhe treibt. 2) Ein Vorgesetzter, der der Kollusion zu
stimmt, muß befürchten, daß die Absprache aufgedeckt wird, wenn min
destens ein anderer Vorgesetzter sich nicht an der Kollusion beteiligt und 
eine realistische, von der Beurteilung des bestochenen Vorgesetzten si
gnifikant abweichende Bewertung vornimmt. 3) Die Durchsetzung einer 
vertikalen Kollusion wird auch dadurch erschwert, daß die Interaktions
dauer zwischen Arbeitnehmer und Vorgesetztem verkürzt wird und für 
den Arbeitnehmer nun nur noch schlecht von der getroffenen Beförde
rungsentscheidung auf die subjektive Bewertung eines bestimmten Vor
gesetzten geschlossen werden kann. Z.B. kann dem betreffenden Arbeit
nehmer eine Beförderung verweigert worden sein, weil von zwei beurtei
lenden Vorgesetzten der Vorgesetzte 1 oder der Vorgesetzte 2 oder aber 
beide Vorgesetzten ein negatives Urteil über den Arbeitnehmer getroffen 
haben. Zudem können durch Job rotation analog horizontale Kollusionen 
zwischen den Arbeitnehmern und kontraproduktive Beeinflussungsakti
vitäten401 erschwert sowie das Ja-Sager-Problem vermindert werden. 
Letztlich dürften über Job rotation auch Akzeptanzprobleme der Ar
beitnehmer verringert werden, da nun persönliche Präferenzen eines ein
zelnen Vorgesetzten weniger ins Gewicht fallen, eine willkürliche zeit
minimierende Vorgesetztenbeurteilung eher aufgedeckt wird sowie Ent
scheidungsanomalien eines Vorgesetzten hinsichtlich des Potentials ein
zelner Arbeitnehmer (statistisch gesehen) ausgeglichen bzw. besser ge
klärt werden können. Schließlich können auf diese Weise auch Kontroll-

400Vgl. TlROLE (1986: 201-202); A o k i (1988: 56); ITOH (1991a: 352, 357-358); PRENDER- 
GASt / T o p e l  (1993a: 360). A o k i und P r e n d e r g a s t / T o p e l  verweisen darauf, daß alternativ 
auch Job rotation unter den Vorgesetzten zu dieser Lösung fuhren würde.
■‘ ‘“ Vergleichbar im Zusammenhang mit Beeinflussungsaktivitäten ist der Vorschlag, Kommu- 

nikationskanäle teilweise zu schließen; vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1988: S157); St u r n  (1993: 
79).
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kosten eingespart werden, da nun auf eine zusätzliche, sehr aufwendige 
Vorgesetztenkontrolle weitgehend verzichtet werden kann. Der Preis, den 
der Arbeitgeber allerdings für den Einsatz des personalpolitischen Instru
ments “Job rotation” zu zahlen hat, setzt sich aus den in Unterabschnitt 
IV.2.3 erläuterten Nachteilen einer hohen Bewegungsgeschwindigkeit zu
sammen, u.a. aus einem Verlust an Kontinuitätsvorteilen oder aus Fehl
anreizen aufgrund lediglich kurzsichtig orientierter Mitarbeiter.402 

Ein ähnlicher Lösungsweg ergibt sich, wenn alternativ zu Job rotation 
von vornherein festgelegt wird, daß jeder Arbeitnehmer von verschiede
nen Personen403 subjektiv beurteilt werden soll, deren Beurteilungslei
stung möglicherweise selbst wiederum durch höhere Vorgesetzte bewer
tet wird (M ehrfachbeurteilung ) .404 Als Variante hiervon könnte auch 
der beurteilte Arbeitnehmer selbst eine der Personen sein, die über ihn 
ein subjektives Urteil fällen.405 Weisen die verschiedenen Vorgesetztenbe
urteilungen bzw. die Selbstbeurteilung und die Vorgesetztenbeurteilung 
erhebliche Unterschiede auf, könnte dann eine Schiedsinstanz (z.B. die 
Unternehmensleitung und/oder der Betriebsrat) eingeschaltet werden.406 

Problematisch hierbei ist jedoch, daß von einem Arbeitnehmer nicht un
bedingt zu erwarten ist, die eigene deutlich schlechte Leistung auch ent
sprechend bei einer Selbstbeurteilung zu dokumentieren. Eine weitere 
Variante könnte darin bestehen, daß die eigenen Kollegen den betreffen
den Arbeitnehmer subjektiv beurteilen sollen, da sie aufgrund der tägli
chen Zusammenarbeit häufig über noch genauere Leistungsinformationen 
verfügen als der direkte Linienvorgesetzte.407 Die Arbeitsgruppe oder Ab
teilung, der ein Arbeitnehmer zugeordnet ist, könnte dabei vom Arbeitge

402Gegen Job rotation läßt sich zwar allgemein als Nachteil der Verlust von Spezialisierungsef
fekten anführen. Eine Rücknahme der Arbeitnehmerspezialisierung kann auf der anderen Seite 
jedoch durchaus Ziel einer rationalen Personalpolitik sein. Vgl. dazu die Ausführungen zum 
japanischen Arbeitsmarktgleichgewicht in Unterabschnitt II.1.4.

403Z.B. nicht nur vom direkten Linienvorgesetzten, sondern auch vom Vorgesetzten derjenigen 
Abteilung, mit der “seine” Abteilung innerhalb des Unternehmens am häufigsten interagiert.

404Hierdurch wäre dann z.B . ein Test auf die Prognosefahigkeit untergeordneter Vorgesetzter 
möglich. Vgl. G a u g l e r  et al. (1978: 66-67); M a r r / S titze l  (1979: 346); N e u b e r g e r  (1980: 
38-39); K o ik e  (1988: 222); B e c k e r  (1991: 75); M u r p h y /C l e v e l a n d  (1991: 113-114); B a - 
k e r / G ib b o n s / M u r p h y  (1993: 31-32); P r e n d e r g a s t / T opel (1993a: 360), (1993b: 25-30).
405Vgl. G a u g l e r  et al. (1978: 68-69); N e u b e r g e r  (1980: 38); M u r p h y / C l e v e l a n d  (1991: 

110-112); B e c k e r  (1991: 75); H u b b a r t t  (1992: 40); P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 361).
406Vgl. R u d o l p h  (1996:109) mit dem Hinweis auf I zu m i (1994: 393) über die Selbstbeurteilung 

bei Sony.
^ V g l .  z.B . G a u g l e r  et al. (1978: 6 6 -6 8 ); M u r p h y /C le v e la n d  (1991: 112-113) sowie die 

dort angegebene Literatur.
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ber nicht nur als direktes Informationsinstrument eingesetzt werden. Ihr 
könnte auch ein Vorschlags- oder aber ein Vetorecht bei einer anstehen
den Beförderungsentscheidung eines Gruppenmitglieds gewährt werden, 
wodurch zum einen dezentrale Informationen über einzelne Mitarbeiter 
aufgedeckt werden408 und zum anderen auch eine höhere Kooperationsbe
reitschaft unter den Arbeitnehmern erzielt werden würde.409 Neben ver
fahrenstechnischen Problemen bei Gruppenentscheidungen ist allerdings 
zusätzlich zu bedenken, daß hierdurch zwar u.a. Informations-, Influence 
activities- sowie vertikale Kollusionsprobleme verringert werden, nicht 
jedoch horizontale Kollusionen.410 Zudem könnte hier verstärkt das Pro
blem des Fortlobens unfähiger und unkooperativer Gruppenmitglieder 
auftreten.
Statt mehrerer unabhängiger Beurteilungen, die verdeckt an eine 
Schiedsinstanz weitergereicht werden, könnte im Gegenteil auch ledig
lich eine subjektive Beurteilung eines einzelnen Vorgesetzten erfolgen, 
die dann jedoch offengelegt wird und vom betreffenden Arbeitnehmer -  
gegebenenfalls unter Zuhilfenahme des Voice-Instruments “Betriebsrat” 
oder “Betriebsgewerkschaft” -  vor der Unternehmensleitung kommen
tiert werden kann.411 Diese Vorgehensweise kann sicherlich zum Teil eine 
Fehlbeurteilung durch den Vorgesetzten verhindern, insbesondere wenn 
der Vorgesetzte bei der Offenlegung dazu angehalten ist, seine subjektive 
Beurteilung anhand konkreter Belege (z.B. Stichprobenbelege, Zeugen
aussagen) zu begründen.412 Ein Beispiel für ein solches formales Verfah
ren, das der Vorgesetztenbeurteilung hinsichtlich des erworbenen Wissens 
der Arbeitnehmer dient, wird von K o ik e  (1994: 56-57) beschrieben. Hier

408Nicht auszuschließen ist allerdings die Gefahr des Weglobens unfähiger sowie das Verbergen 
sehr fähiger Mitarbeiter durch das Team. Diese Probleme werden jedoch mutmaßlich dann 
nicht auftreten, wenn für das betrachtete Team ein Teamchef gesucht wird und dazu eines der 
Teammitglieder befördert werden soll.

409Vgl. hierzu die Hinweise in It o h  (1991a: 367) im Zusammenhang mit Y o sh in o  (1970: 326) 
sowie in A o k i (1994b: 28). Direkte Parallelen ergeben sich auch zu Verfahren der Vorgesetzten
wahl, bei denen Vorgesetzte durch ihre unmittelbaren Untergebenen bestimmt oder zumindest 
bestätigt werden; vgl. dazu B e h r -H o y e r  (1981); T e p p e r  (1983); B r e isig  (1990: 549-560).

410V gl. P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 360).
411Vgl. z.B. K o ik e  (1988: 260-261); B e c k e r  (1991: 75). Arbeitnehmer, die sich ungerecht beur

teilt fühlen, könnte auch das Recht zugebilligt werden, sich in eine andere Abteilung versetzen 
zu lassen; vgl. A o k i (1988: 56). Zum Mitwirkungs- und Beschwerderecht des Arbeitnehmers 
gemäß Betriebsverfassungsgesetz sowie zur Rolle des Betriebsrats vgl. die Paragraphen 82-86 
BetrVG und die Ausführungen in J e d z ig  (1991a), (1991b).

412Vgl. P r e n d e r g a s t  (1993b: 770).
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bei soll der Vorgesetzte in Form sogenannter Job-Matrizen (Tabellen) 
sämtlichen Untergebenen für einzelne Tätigkeiten und Problembereiche 
Noten über deren Kenntnisse und Erfahrungen zuordnen. Unterschieden 
werden von K o i k e  zwei Matrizen, eine für die Beurteilung der Breite des 
Arbeitnehmerwissens (hinsichtlich ausgeübter standardisierter Teiltätig
keiten) und eine andere für die Beurteilung der Tiefe des Arbeitnehmer
wissens (insbesondere anhand neuartiger Anforderungen aufgrund einge
tretener nicht-antizipierter Umweltzustände). Die Job-Matrizen werden 
in etwa alle drei Monate vom Vorgesetzten neu erstellt und anschlie
ßend öffentlich ausgehängt. Dieses führt dazu, daß sowohl der Beurteil
te selbst als auch seine unmittelbaren Kollegen, die dessen Fähigkeiten 
gut einzuschätzen vermögen, das Vorgesetztenurteil überprüfen und bei 
Beurteilungsfehlern oder einer ungerechtfertigten Favorisierung einzel
ner Arbeitnehmer Protest einlegen können. Solch eine Offenlegung der 
Beurteilungen dürfte zudem auch dem Zweck dienen, Leistungsanreize 
(hier: für die Akkumulation von Humankapital) bei den Arbeitnehmern 
zu induzieren, indem unterdurchschnittliche Leistungen quasi öffentlich 
angeprangert werden.
Eine Offenlegung der subjektiven Vorgesetztenbeurteilung ist jedoch 
nicht völlig unproblematisch.413 Zum einen kann eine derartige Vorge
setztenkontrolle zu Ausweichhandlungen des Vorgesetzten führen, die aus 
Arbeitgebersicht noch schädlicher sind als mögliche Fehlbeurteilungen.414 
Beispielsweise hat der Vorgesetzte üblicherweise nicht nur die Aufgabe, 
seine Untergebenen zu beurteilen, sondern auch, diese zu unterstützen 
und durch ein Anlernen Investitionen in das Humankapital der Arbeit
nehmer zu tätigen. Wird durch die mit der Offenlegung verbundenen 
Kontrolle des Vorgesetzten nun eine Favorisierung einzelner Arbeitneh
mer im Rahmen einer subjektiven Beurteilung unterbunden, so kann 
der Vorgesetzte dennoch seinen persönlichen Arbeitnehmerpräferenzen 
folgen, indem er bevorzugte Arbeitnehmer im Beförderungsturnier be
sonders unterstützt oder den anderen Arbeitnehmern wichtige Infor
mationen vorenthält. Die Folgen solcher Ausweichhandlungen könnten 
für den Arbeitgeber noch weitaus gravierender sein als die Konsequen

413Vgl. bereits schon die negativen Anreizeffekte bei frühzeitig aufgedeckten Zwischeninforma- 
tionen, auf die in Unterabschnitt IV.2.5.2.1 hingewiesen wurde.
414V gl. P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 360-361), (1993b: 7, 36-38).
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zen aus einer Bevorzugung einzelner Arbeitnehmer bei der subjektiven 
Beurteilung.415 Zum anderen ist nicht prinzipiell damit zu rechnen, daß 
ein Arbeitnehmer im Falle einer Fehlbeurteilung sein Beschwerderecht 
auch tatsächlich wahrnimmt, wenn er Repressalien seines Vorgesetzten 
befürchten muß416 oder aber, daß seine Beschwerde sowieso keine Ur
teilsrevision bewirkt, da die Unternehmensleitung den Vorgesetzten vor 
einem Gesichtsverlust bewahren und bei der Belegschaft einen Vertrau
ensverlust in das Beurteilungssystem verhindern will.417 Zudem werden 
durch eine Kontrolle und Sanktionierung von Vorgesetzten auf Grundlage 
der offengelegten Beurteilungen einige der genannten Probleme subjekti
ver Beförderungsturniere nicht gelöst, andere sogar noch verstärkt. Bei
spielsweise würden positive Verzerrungen von Vorgesetztenurteilen vom 
Arbeitnehmer nicht nach unten korrigiert werden.418 Ja-Sager-Probleme 
zwischen Arbeitnehmern und Vorgesetzten würden nicht aufgedeckt und 
zwischen dem Vorgesetzten und der Unternehmensleitung durch eine 
mögliche Sanktionierung überhaupt erst induziert werden.419 Außerdem 
würde bei einer Beurteilung durch mehrere Vorgesetzte und einer an
schließenden Offenlegung der Vorgesetztenbeurteilungen die Gefahr ver
tikaler Kollusionen verstärkt werden, da für einen Arbeitnehmer nun 
der Rückschluß möglich wird, welchem Vorgesetzten er eine Beförderung 
bzw. verwehrte Beförderung zu verdanken hat.

Gegen eine prinzipiell nach oben verzerrte Vorgesetztenbeurteilung könn
te von der Unternehmensleitung die Vorgabe eines fixen Notenschemas 
mit ex ante festgelegter anteilsmäßiger Verteilung der Arbeitnehmer auf 
die Notenklassen ( “ f o r c e d - d i s t r ib u t i o n  s y s t e m ” M u r p h y  1992: 45)

415Dieses trifft insbesondere langfristig für eine Manipulation über vorenthaltene Humankapi
talinvestitionen zu.

416V gl. BREISIG (1990: 366, 545).
417Vgl. P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 361), die ihre Argumentation auf den Befund von 

F r e e m a n /M e d o f f  (1984) stützen. Im Zusammenhang mit dem Satei-System in Japan vgl. 
E n d o  (1994: 79-80). Bezüglich des letzten Punktes ist allerdings zu bezweifeln, daß das Ver
trauen in das Beurteilungssystem wirklich langfristig aufrechterhalten werden kann, wenn unter 
der Belegschaft bekannt wird, daß die Unternehmensleitung aus Prinzip Vorgesetztenfehler nicht 
korrigiert.

418Möglicherweise wird das Ausmaß der positiven Verzerrung sogar noch steigen, da die Mit
arbeiter, auf deren ständige Zusammenarbeit der Vorgesetzte angewiesen ist, durch die Offen
legung nun direkt mit den Vorgesetztenbeurteilungen konfrontiert werden und ihre jeweilige 
Bewertung mit der ihrer unmittelbaren Kollegen vergleichen können.

419V gl. P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993b: 31-36).
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eingesetzt werden.420 Dadurch wäre es für den Arbeitgeber nicht mehr 
möglich, sämtliche Mitarbeiter derartig gut zu bewerten, daß z.B. bei 
fünf Notenklassen alle Mitarbeiter den obersten beiden Klassen zuge
ordnet werden. Allerdings ist auch dieser Lösungsansatz nicht frei von 
Problemen.421 So wird u.a. eine Fehlbeurteilung des Vorgesetzten durch 
das Beurteilungssystem quasi erzwungen, wenn die vorgegebene Vertei
lung und die tatsächliche Verteilung der Arbeitnehmer auf die Klassen 
stark divergieren. Diese Gefahr ist statistisch gesehen insbesondere bei 
einem nur kleinen Pool an Stellenbewerbern nicht auszuschließen. Bei ei
ner Unterscheidung vieler kleiner Arbeitnehmergruppen besteht zudem 
der Nachteil, daß die durchschnittliche Leistungsstärke der Arbeitnehmer 
zwischen den Gruppen stark differiert, was wiederum negative Anreizef
fekte implizieren kann.422 Außerdem kann nicht verhindert werden, daß 
der Vorgesetzte eine zeitminimale willkürliche Zuordnung der Arbeitneh
mer auf die Notenklassen vornimmt oder aber daß der Vorgesetzte die In
tention des Beurteilungssystems unterläuft, indem er den Arbeitnehmern 
abwechselnd gute und schlechte Noten gibt, so daß im Zeitablauf wieder
um jeder Arbeitnehmer durchschnittlich die gleiche Bewertung erhält. 
Schließlich könnten als Nachteile auch noch sämtliche weiteren Kritik
punkte angeführt werden, die in der Tournament-Literatur allgemein ge
gen Leistungsturniere eingewandt werden.423
Der Arbeitgeber könnte zusätzlich auch den Beförderungsbonus ver
ringern, d.h. die Entlohnungen von Arbeitnehmern auf unterschiedli
chen Hierarchiestufen einander annähern, wodurch kontraproduktiven 
Beeinflussungsaktivitäten sowie (horizontalen und vertikalen) Kollusio
nen entgegengewirkt wird, da der erzielbare Gewinn aus dem opportu
nistischen Verhalten der Arbeitnehmer (und des Vorgesetzten) auf diese 
Weise verringert wird.424 Auf der anderen Seite könnte ein Beförderungs

420Beispielsweise könnten fünf Notenklassen unterschieden und dem Vorgesetzten vorgegeben 
werden, daß 50 %  seiner untergeordneten Mitarbeiter der mittleren Klasse, jeweils 20 % den 
Klassen 2 und 4 sowie jeweils 5 %  den Klassen 1 und 5 zuzuordnen seien.

421Vgl. B a k e r  (1990: 59-60); M u r p h y  (1992: 48-49); P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 362). 
Die letzten drei Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß solch ein Forced-distribution system 
(bzw. Forced-ranking system) eher bei einer hohen Anzahl zu beurteilender Arbeitnehmer (100 
oder mehr) vorteilhaft ist, eine Voraussetzung, die bei subjektiven Beförderungstumieren kaum 
erfüllt sein dürfte.

■‘“ Vgl. P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 362).

423Vgl. M u r p h y  (1992: 49) sowie die vorangegangenen Unterabschnitte.
424Vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1988: S170, S173), (1992: 378); P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993b:
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system mit nur geringen hierarchischen Lohnunterschieden aber auch nur 
noch sehr begrenzt produktive Leistungsanreize bei den Arbeitnehmern 
induzieren.
Wenn der Arbeitgeber die Beurteilungsleistung des Vorgesetzten perfekt 
überprüfen kann425 bzw. der Arbeitgeber selbst die subjektive Beurtei
lung vornimmt, kann gezeigt werden, daß sich der Arbeitgeber über ei
ne fest vorgegebene, stellenbezogene Entlohnung, durch die der 
Arbeitgeber bewußt auf einen diskretionären Spielraum hinsichtlich der 
Höhe und Verteilung der Lohnsumme verzichtet, selbst binden und da
mit Akzeptanzproblemen der Arbeitnehmer erfolgreich begegnen kann. 
Eine Selbstbindung im Sinne der Tournament-Literatur426 entsteht hier
bei dadurch, daß die fixe stellenbezogene Entlohnung zugleich die Prei
se für die subjektiven Beförderungsturniere festlegt. Während bei sub
jektiven Leistungsmaßen eine direkte individuelle, erfolgsabhängige Ent
lohnung (z.B. Stückentlohnung, direkte Kompensation für erworbenes 
betriebsspezifisches Humankapital) definitionsgemäß nicht durchsetzbar 
ist,427 gilt diese Einschränkung für subjektive Beförderungsturniere nicht. 
Auch bei einem nicht-kontrahierbaren Leistungsmaß ist dennoch nun die 
Entlohnung kontrahierbar, da von einer dritten Partei (z.B. Betriebs
rat, Betriebsgewerkschaft) nachprüfbar ist, ob eine vakante Stelle besetzt 
und damit der Beförderungsbonus in Form der stellenbezogenen Entloh
nung ausgezahlt wird. Der Arbeitgeber kann nun durch falsche subjekti
ve Leistungsangaben keine Lohnkosten einsparen.428 Um zudem negative 
Anreiz- und Allokationseffekte zu vermeiden, wird der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer mit dem höchsten subjektiv ermittelten Leistungspotenti

4-5).
425Eine Entscheidungsdelegation wäre dennoch z.B. aufgrund begrenzter Rationalität, Oppor

tunitätskosten der Zeit oder dezentraler Spezialisierungsvorteile ökonomisch sinnvoll.
426Vgl. dazu M a l c o m s o n  (1984: 487), (1986: 808) sowie die Ausführungen hierzu in Unterab

schnitt IV.2.5.2.3. Rückblickend auf die Diskussion um Quereinsteiger in interne Arbeitsmärkte 
in Unterabschnitt IV.1.1 schließt diese Form der Arbeitgeberselbstbindung jedoch aus, daß ex
terne Bewerber für die Besetzung einer vakanten Stelle ernsthaft vom Arbeitgeber mitbedacht 
werden können.

427Z.B. behauptet der Arbeitgeber trotz einer guten Arbeitnehmerleistung eine nur sehr mäßige 
Leistung und zahlt eine entsprechend geringe Entlohnung.

428Eine weitere Möglichkeit, um im Zusammenhang mit subjektiven Leistungsmaßen opportu
nistisches Arbeitgeberverhalten zu verhindern, bildet die Up-or-out-Beförderungsregel, wonach 
sich ein Arbeitgeber zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst bindet, einen Arbeitnehmer auf
grund subjektiver Beurteilungen entweder zu befördern oder aber zu entlassen. Vgl. dazu auch 
P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993a: 357-358) sowie Unterabschnitt II.1.4.
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al befördern.
Andere Formen opportunistischen Verhaltens wären für den Arbeitgeber 
aufgrund dieser Form der Selbstbindung mit prohibitiv hohen Kosten 
verbunden.429 Ausgangspunkt der Argumentation sei eine hierarchische 
Organisationsstruktur, bei der sowohl die Schwierigkeit der zu erfüllen
den Aufgaben als auch die Höhe der Entlohnung mit steigender Hier
archiestufe zunimmt. Will der Arbeitgeber nun gemäß seinen persönli
chen Präferenzen entscheiden und denjenigen Arbeitnehmer zum Gewin
ner des subjektiven Beförderungsturniers erklären, den er persönlich am 
meisten schätzt (z.B. wegen gleicher Vereins- oder Parteizugehörigkeit, 
gleichem Geburtsort, gleicher Universitätsherkunft), so wäre dieses für 
den Arbeitgeber mit einem deutlichen Verstoß gegen das Allokationsziel 
verbunden, sofern der persönlich präferierte Arbeitnehmer nicht gleich
zeitig auch der Arbeitnehmer mit der höchsten Qualität ist. Favorisie- 
rungsprobleme könnten auf diese Weise verhindert werden. Ähnliches gilt 
auch für andere der eingangs erläuterten Probleme subjektiver Beurtei
lungssysteme. Der Gefahr einer willkürlichen, zeitminimalen Beurteilung 
sowie eines verstärkten Auftretens von Entscheidungsanomalien wird da
durch entgegengewirkt, daß der Arbeitgeber aufgrund der Selbstbindung 
die vakante Stelle besetzen muß und aus Gründen der Allokationseffizi
enz um eine sorgfältige subjektive Beurteilung bemüht ist. Auch Pro
bleme in Form von vertikaler Kollusion zwischen einem Arbeitnehmer 
und dem Arbeitgeber gegen die die anderen Stellenbewerber sind nicht 
mehr möglich. Für den betreffenden Arbeitnehmer lohnt es sich nicht, 
in Kollusionen zu investieren, da der Arbeitgeber später sowieso den Ar
beitnehmer mit dem höchsten ermittelten Leistungspotential befördern 
wird.430
Speziell gegen Entscheidungsanomalien bei Vorgesetzten im Zusammen
hang mit der Potentialbeurteilung ließe sich vom Arbeitgeber als Gegen
maßnahme ein regelmäßiges Entscheidungstraining für Vorgesetzte

429Vgl. P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993b: 38-44).
430Dieses Argument ergibt sich aus der zeitlichen Reihenfolge der einzelnen Aktionen, an deren 

Ende die Beförderungsentscheidung steht. Der Arbeitgeber wird zu diesem Zeitpunkt rationaler
weise den geeignetsten Arbeitnehmer befördern. Dieses wiederum kann von den Arbeitnehmern 
antizipiert werden, so daß sie ex ante auf eine Investition in Kollusionen verzichten werden. Die
se Argumentation über Rückwärtsinduktion ist mit derjenigen vergleichbar, die dem Ergebnis
3.3 zugrunde liegt; vgl. Anhang C.
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wählen.431 Hierdurch könnte u.a. die statistische Kompetenz sowie all
gemein die Sensitivität für mögliche Entscheidungsfehler bei den Vorge
setzten erhöht werden.
Nur bedingt zu den personalpolitischen Instrumenten ist die R eputa
tion  des Beurteilers zu zählen.432 Sofern es sich bei dem Beurteiler 
um den Vorgesetzten der Arbeitnehmer handelt, kann die Reputation 
des Vorgesetzten aufgrund ihrer Auswirkungen auf seine internen Kar
riereaussichten eine Art Faustpfand für den Arbeitgeber bilden, um den 
Vorgesetzten vor opportunistischem Verhalten abzuschrecken.433 Proble
matisch erweist sich dieses “Instrument” jedoch, wenn der Vorgesetzte 
-  wie oben gezeigt -  dadurch zu Ausweichhandlungen veranlaßt wird. 
Handelt es sich bei dem Beurteiler dagegen um den Arbeitgeber selbst, 
so mag seine Reputation zumindest unterstützend gegen die Probleme 
subjektiver Beurteilungssysteme wirken. Beispielsweise wird der Arbeit
geber davor zurückschrecken, bekanntermaßen eine sehr ungenaue, dafür 
zeit- und kostenminimale subjektive Beurteilung vorzunehmen, da die
ses zu adversen Selektionseffekten führen würde. Fähige Arbeitnehmer 
würden kündigen oder von einer Bewerbung abgehalten werden, statt 
dessen bemühen sich Arbeitnehmer geringer (absoluter) Qualität, die in 
konkurrenzbetonten Karrieresystemen ansonsten kaum Aufstiegschancen 
hätten, um eine Einstellung.
Das wohl leistungsfähigste personalpolitische Instrument gegen Proble
me subjektiver Beförderungsturniere basiert auf der von P r e n d e r -  

G A S T / T o p e l  (1993a: 360) vorgeschlagenen und im Zusammenhang mit 
verdeckten Spielen in Unterabschnitt III.2.2 bereits skizzierte Idee, den 
Vorgesetzten über eine Art Erfolgsbeteiligung an den Konsequen
zen seiner subjektiven Beurteilungen und Beförderungsempfehlungen zu

431Zudem könnte auf Debiasing-Verfahren sowie präskriptive Entscheidungshilfeverfahren (z.B. 
Expertensysteme, Decision support systems) zurückgegriffen werden. Vgl. allgemein K lo se  
(1994).
432Vgl. hierzu auch den Hinweis von P r e n d e r g a s t / T o p e l  (1993b: 8). Zu einer formellen 

Analyse von Reputation in Arbeitsbeziehungen vgl. H o l m s t r ö m  (1981:311-313); C a r m ic h a e l

(1984); B u ll  (1987).
433Auch die Vorgesetzten-Reputation bei den untergeordneten Arbeitnehmern, die von ihm 

beurteilt werden, kann disziplinierend wirken, da er auf ihre Mitarbeit angewiesen ist; vgl. A ok i 
(1988: 56). Zu bedenken ist hierbei jedoch, daß über die gleiche Art von Argumentation auch 
eine positiv verzerrte Beurteilung hergeleitet werden kann (s.o.). Die Vorgesetzten-Reputation 
bei den Mitarbeitern ließe sich noch weiter als Disziplinierungsinstrument konkretisieren, indem 
formale Verfahren der Vorgesetztenbeurteilung “von unten” institutionalisiert werden; vgl. zu 
solchen Verfahren u.a. B r e is ig  (1990: 533-547); M u r p h y / C l e v e l a n d  (1991: 108-110).
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beteiligen.434 Produziert der aufgrund der Beurteilung beförderte Arbeit
nehmer auf seiner neuen Stelle ein individuelles, hinreichend genau meß
bares Arbeitsergebnis x, so könnte der Vorgesetzte beispielsweise zu ei
nem bestimmten Prämiensatz a daran beteiligt werden, wodurch ax Teil 
seiner Entlohnung wird. Ist das Arbeitsergebnis des beförderten Arbeit
nehmers nicht quantifizierbar, so könnten gute Beförderungsempfehlun
gen dem Vorgesetzten immer noch über die Zahlung eines entsprechenden 
Bonus entgolten werden.435
Sofern die monetären Anreize (z.B. der Prämiensatz a) für den Vorgesetz
ten groß genug sind, können die meisten der eingangs erläuterten Pro
bleme gelöst werden. Eine Favorisierung einzelner Arbeitnehmer gemäß 
seinen persönlichen Präferenzen lohnt sich für den Vorgesetzten nicht, 
wenn die über a induzierten Opportunitätskosten hieraus entsprechend 
groß sind. Auch werden vergleichbare Ausweichhandlungen des Vorge
setzten unterbunden, bei denen dieser sehr wenig Investitionen in das 
Humankapital der nur gering präferierten Arbeitnehmer tätigt, da der 
Vorgesetzte befürchten muß, durch das Prämiensystem später veranlaßt 
zu werden, gerade diese Arbeitnehmer für eine Beförderung vorzuschla
gen. Zudem wird der Vorgesetzte von einer zeitminimalen, oberflächli
chen Bewertung Abstand nehmen und um eine Vermeidung von Ent
scheidungsanomalien bemüht sein, da er durch das Prämiensystem nun 
auch an den Kosten der Fehlentscheidung partizipiert, die der Arbeitge
ber sonst allein getragen hätte. Auch einer durchgehend positiven Ver
zerrung der Vorgesetztenbeurteilungen wird nun entgegengewirkt, indem 
der Vorgesetzte an den Erträgen seiner Beurteilungstätigkeit beteiligt 
wird (z.B. kann ein Fortloben unfähiger Mitarbeiter nun für den Vorge
setzten selbst hohe (Opportunitäts-)Kosten bewirken). Ebenso erweist 
sich ein Verbergen sehr fähiger Mitarbeiter über entsprechend schlechte 
Beurteilungen für den Vorgesetzten nicht mehr als lohnenswert. Konträr

434Vgl. dazu auch schon M u r p h y  (1992: 57). Als Variante könnte die Erfolgsbeteiligung noch 
mit der zusätzlichen Karriereregelung kombiniert werden, daß der beurteilende Vorgesetzte erst 
dann selbst befördert wird, wenn er unter seinen Mitarbeitern einen geeigneten Nachfolger aus
findig gemacht hat; vgl. dazu auch die Bemerkung in H u B B A R T T  (1991: 40). Hierdurch könnten
u.a. Vakanzkosten für die Vorgesetztenstelle gesenkt sowie Anreize für die Wissensweitergabe 
durch den Vorgesetzten erzeugt werden.

435Handelt es sich bei dem Arbeitsergebnis dagegen wiederum um eine nur subjektiv beurteil
bare Leistung, können wiederum -  jedoch unter Vermeidung eines (in)finiten Regresses -  die in 
diesem Unterabschnitt zusammengetragenen Argumente angewandt werden.
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produktive Beeinflussungsaktivitäten sowie vertikale Kollusionen werden 
sogar unabhängig von der Höhe der Erfolgsbeteiligung verhindert, was 
sich unmittelbar aus der zeitlichen Struktur der Handlungsabläufe er
gibt. Derartige Aktivitäten finden während der Beurteilungsphase und 
vor der (auf den subjektiven Beurteilungen basierenden) Beförderungs
empfehlung des Vorgesetzten statt. Da die Arbeitnehmer bereits während 
der Beurteilungsphase antizipieren können, daß es für den Vorgesetzten 
individuell rational ist, (trotz der erhaltenen Seitenzahlung) bei der an
schließenden Beförderungsentscheidung grundsätzlich den fähigsten Ar
beitnehmer zu empfehlen, werden sie in der Beurteilungsphase darauf 
verzichten, in Beeinflussungsaktivitäten oder vertikale Kollusionsbezie
hungen zu investieren.436
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß subjektive Beförderungstur
niere gegenüber Beförderungsturnieren mit objektiven Leistungsmaßen 
zusätzliche Probleme aufweisen, die nicht unerheblich sein können. Den
noch erscheint ein Verzicht auf subjektive Beförderungsturniere verbun
den mit einem Übergang auf ein senioritätsabhängiges Beförderungssy
stem wenig sinnvoll, da der Rückgriff auf subjektive dezentrale Informa
tionen über die Leistung sowie das Leistungspotential von Arbeitneh
mern vor dem Hintergrund des Allokations- und des Anreizziels einer 
rationalen Karrierepolitik teilweise unumgänglich ist. Außerdem konn
te gezeigt werden, daß dem Arbeitgeber verschiedene personalpolitische 
Instrumente zur Verfügung stehen, um die mit subjektiven Beurteilungs
systemen zusätzlich verbundenen Probleme zu überwinden. Eine Beteili
gung des beurteilenden Vorgesetzten an den Konsequenzen seiner Beur
teilung und damit am Beförderungserfolg erwies sich dabei als besonders 
leistungsfähig. Sämtliche Probleme einer subjektiven Beurteilung dürften 
aber vermutlich auch durch diese Instrumente oder eine Kombination aus
436Denkbar wäre aber eventuell, daß der Vorgesetzte um den Erhalt seiner Reputation als be

stechlicher Beurteiler bei den Arbeitnehmern bemüht ist. Fraglich ist allerdings, ob dieses einer 
Person gelingt, die sich gegenüber einem Dritten, dem Arbeitgeber, opportunistisch verhält (vgl. 
auch die obigen Bemerkungen zur Reputation des Vorgesetzten gegenüber seinem Arbeitgeber). 
Man mag an dieser Stelle einwenden, daß Arbeitsbeziehungen üblicherweise langfristiger Natur 
sind, was auch in Bezug auf (aus Arbeitgebersicht) kontraproduktive Interaktionen zwischen Or
ganisationsmitgliedern kooperationsfördernd wirkt. Dieses allgemeine Argument trifft in diesem 
speziellen Fall jedoch höchstens mit Einschränkungen zu, da eine auf der subjektiven Beurtei
lung basierende Kooperation zwischen Arbeitnehmer und Vorgesetzten automatisch beendet ist, 
wenn einer der Beteiligten versetzt oder befördert wird; vgl. auch M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 
407). Zudem könnte hier die Funktionsfähigkeit des Instruments “Erfolgsbeteiligung” durch das 
Instrument “Job rotation” sichergestellt werden.
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verschiedenen Instrumenten nicht völlig zu beseitigen sein, was vor allem 
für Zeitinkonsistenz- und Ja-Sager-Probleme zutrifft. Sofern aktuelle Lei
stungen jedoch ein guter Prädiktor für das zukünftige Leistungspotential 
eines Arbeitnehmers sind, können Zeitinkonsistenzprobleme (verbunden 
mit einem Widerspruch zwischen Allokations- und Anreizziel) durch eine 
Erfolgsbeteiligung des Vorgesetzten hinsichtlich seiner Beförderungsemp
fehlungen gelöst werden, da Allokations- und Anreizaspekte nun aneinan
der gekoppelt sind und der Beurteiler bemüht ist, dem fähigsten Arbeit
nehmer zu einer Beförderung zu verhelfen. Ja-Sager-Probleme zwischen 
dem Vorgesetzten und dem Arbeitgeber (der Unternehmensleitung) wer
den durch eine Erfolgsbeteiligung des Vorgesetzten entschärft, weil die 
Entlohnung des Vorgesetzten nicht an den vom Arbeitgeber vermuteten 
Erfolg der Vorgesetztenbeurteiligung (der “Meinung” des Arbeitgebers) 
geknüpft wird, sondern an den später tatsächlich realisierten Beförde
rungserfolg.

2.6 Zwischenfazit: Kombination aus Senioritäts- und Leistungs- 
kriterium

Die Ausführungen des Abschnitts IV.2 haben die verschiedenen Ak
tionsvariablen sowie ihre Stärken und Schwächen aufgezeigt, die dem 
Arbeitgeber bei der Gestaltung der strategischen Karrierepolitik zur 
Verfügung stehen. Ein Schwerpunkt bildete hierbei die Diskussion des 
Senioritäts- und des Leistungskriteriums für eine Auswahl interner Be
werber zur Besetzung vakanter Stellen auf höheren Hierarchieebenen. 
Anhand des Unterabschnitts IV.2.5 zu den beiden Beförderungskriterien 
wurde deutlich, daß beide zwar prinzipiell für eine Gestaltung des be
trieblichen Aufstiegs von Arbeitnehmern geeignet, aber in bestimmten 
Einzelaspekten auch nicht völlig unproblematisch sind. Dieses läßt zum 
einen den Schluß zu, daß eine rationale Karrierepolitik nicht einheitlich 
für sämtliche Hierarchieebenen insgesamt nur eines der Beförderungskri
terien festlegt. Zum anderen erscheint auch -  wie von einigen Autoren 
vorgeschlagen437 -  eine Kombination von Senioritäts- und Leistungskri
terium zur Nutzung gemeinsamer Stärken bzw. Kompensation einzelner 
Schwächen als (Kompromiß-)Lösung erwägenswert, wobei zusätzlich der

437V gl. H ü b l e r  (1985: 53); B e c k e r  (1985: 139-147); B ellm an n  (1986a), (1986b: 14-20), 
(1988), (1989); M c L a u g h l in  (1988: 249); B o u r g u ig n o n / C h iappo ri (1990: 27).



278

Betriebsrat zur Überwachung der vom Arbeitgeber angekündigten Kar
rierepolitik herangezogen werden könnte.
Im Rahmen solch einer kombinierten Lösung könnten zunächst einmal 
die Vorteile von Beförderungsturnieren genutzt werden -  Anreize für eine 
Steigerung des Arbeitseinsatzes und On-the-job training (durch letzte
res eine Verknüpfung von Allokations- und Anreizaspekten), Generierung 
wichtiger objektiver und subjektiver Informationen über die Qualität von 
Arbeitnehmern, Filterung des gemeinsamen Umwelt- und Arbeitgeberri
sikos aus der Entlohnung von Arbeitnehmern. Ergänzend hierzu könnten 
dann über das Senioritätskriterium Schwächen reiner Beförderungstur
niere eingedämmt werden. So führt eine Mindestanforderung an Senio- 
rität für Teilnehmer eines Beförderungsturniers beispielsweise dazu, daß 
Arbeitnehmer überhaupt erst ein hinreichendes Maß an betriebsspezifi
schem Humankapital für die Besetzung höher geordneter Stellen akkumu
lieren können438 und daß über einen Zeitraum hinweg für den Turnier
ausgang relevante Leistungs (potential) informationen über den Arbeit
nehmer gesammelt werden können.439 Zudem wird -  wie bereits in Un
terabschnitt III. 1.2 erläutert -  über das Senioritätskriterium durch den 
Arbeitnehmer ein Lohnpfand aufgebaut, das er bei nachweisbar opportu
nistischem Verhalten im Zuge einer Entlassung verliert. Der Betriebsrat 
könnte als dritte Partei dafür sorgen, daß der Arbeitgeber sich nicht 
opportunistisch verhält, indem er ein Fehlverhalten von Arbeitnehmern 
lediglich behauptet, diese daraufhin entläßt und die Lohnpfandzahlungen 
einbehält.440 Im Zusammenhang mit subjektiven Leistungsmaßen und ei
ner Beurteilung durch den Vorgesetzten mag es auf dem ersten Blick 
zunächst befremdlich klingen, anhand eines “nachweisbar[en]” Fehlver
haltens des Arbeitnehmers zu argumentieren. Hierbei ist jedoch zu be
denken, daß zwar ein subjektives Leistungsmaß als von einer dritten Par
tei nicht nachprüfbar definiert worden ist, mit dieser dritten Partei übli
cherweise jedoch eine unternehmensexterne Instanz und nicht die Unter
nehmensleitung oder der Betriebsrat gemeint ist. Außerdem könnte von

438Und dadurch quasi erst eine Teilnahmeberechtigung am Turnier erlangen.
439Vgl. BELLMANN (1986a: 95, 96, 129). Ein extremes Beispiel stellen zum Teil betriebsinterne 

Arbeitsmärkte in japanischen Großunternehmen dar, bei denen für eine Eintrittskohorte quasi 
eine Turnierlaufzeit von 10 bis 15 Jahren gilt.
“ “Entsprechende Arbeitnehmerschutzrechte finden sich im Betriebsverfassungsgesetz. Vgl. zur 

Mitbestimmung des Betriebsrats bei Kündigungen (z.B. Widerspruchsrechte) die Paragraphen 
102-103 BetrVG.
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der Unternehmensleitung auch schon bei dringendem Verdacht auf ein 
Fehlverhalten des Arbeitnehmers (bzw. Vorgesetzten) eine Entlassung 
vorgenommen werden, ohne daß die Unternehmensleitung das Fehlver
halten vor einer externen Instanz eindeutig beweisen muß.441 Mit Hilfe des 
ergänzenden senioritätsabhängigen Lohnpfands als Sanktionsinstrument 
lassen sich einige der oben beschriebenen Nachteile von Beförderungstur
nieren vermeiden.
Zum einen kann opportunistischem Arbeitnehmerverhalten in Form kon
traproduktiver Beeinflussungsaktivitäten (Sabotage, Bestechung, ineffi- 
ziente Beeinflussungsversuche gegenüber dem Vorgesetzten) und horizon
taler sowie vertikaler Kollusionen entgegengewirkt werden, da der betref
fende Arbeitnehmer bei einem Fehlverhalten sein Lohnpfand aufs Spiel 
setzt.442 Beispielsweise würden im Falle einer horizontalen Kollusion in ei
nem reinen Beförderungsturnier die von den Turnierteilnehmern ex ante 
vereinbarten Verlierer des Turniers, die nur eine minimale Leistung er
bringen, immer noch den Verliererpreis (d.h. Nicht-Beförderung) erhal
ten. Alternativ könnte der Arbeitgeber die betreffenden Arbeitnehmer 
wegen Leistungszurückhaltung entlassen, was jedoch ebenfalls nur wenig 
disziplinierend wirkt, wenn das externe Karriereeinkommen der Arbeit
nehmer mit dem Verliererpreis vergleichbar (oder sogar noch höher) ist. 
Bei einer zusätzlichen Verwendung des Lohnpfands als Disziplinierungs
instrument würden dagegen Arbeitnehmer, die eine minimale Arbeitsan
strengung gewählt oder ineffiziente Beeinflussungsaktivitäten unternom
men haben, infolge von Entlassung keinen Verliererpreis erhalten, son
dern statt dessen vom Turnier disqualifiziert werden und einen Verlust 
in Höhe des Lohnpfands erleiden.
Zum anderen wird durch das Senioritätskriterium einer Verzerrung der 
Turnierlohnstruktur aufgrund alternativer, von anderen Arbeitgebern 
angebotener Entlohnungssysteme vorgebeugt.443 So wurde in Unterab-

441Dieses unterscheidet die Verwendung subjektiver Leistungsmaße in dem hier diskutierten 
Kontext von dem definitionsgemäß zum Scheitern verurteilten Versuch, subjektive Leistungs
maße in einen expliziten Arbeitsvertrag zu integrieren. Nach einer Entscheidung des Bundesar
beitsgerichts (Aktenzeichen: Bundesarbeitsgericht 2 A ZE  735/94) ist bereits der schwerwiegende 
Verdacht einer Straftat oder einer anderen Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers hinreichend, 
um den betreffenden Arbeitnehmer fristlos entlassen zu können, da durch das Arbeitnehmer- 
verhalten das Vertrauensverhältnis, auf dem die Arbeitsbeziehung basierte, zerstört ist.

^ V g l .  HÜb l e r  (1985: 53); B e l l m a n n  (1986a: 132), (1988: 17), (1989: 335).
443Vgl. B e l l m a n n  (1986a: 131).
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schnitt IV.2.5.2.1 festgestellt, daß für die Anreizwirkung von Beförde
rungsturnieren eine optimale Festlegung der Preis- bzw. Turnierlohn
struktur entscheidend ist, der Arbeitgeber hinsichtlich des Turnierverlie
rerpreises aber nur einen sehr eingeschränkten Entscheidungsspielraum 
hat, wenn auf dem Arbeitsmarkt für die Turnierteilnehmer vergleichbare 
Karrierealternativen existieren. Liegt nun der festgelegte Verliererpreis 
des Beförderungsturniers unterhalb des alternativen externen Karriere
einkommens, so würden die Turnierteilnehmer nicht auf ihrer bisherigen 
Stelle verweilen, sondern die Unternehmung verlassen. Mit anderen Wor
ten hat bei einem Gewinnerpreis in Höhe von wx und einem Verliererpreis 
in Höhe von w2 {w 2 < w\) ein alternatives externes Lohnangebot in Höhe 
von wA mit w2 < wA < wi zur Folge, daß die Preisdifferenz im Beförderungs
turnier um den Betrag wA -  w2 fällt und sich die Anreizwirkung für die 
Arbeitnehmer dementsprechend verringert.444 Dieser aufgrund der exter
nen Einflüsse verzerrten Anreizwirkung von Beförderungsturnieren wird 
nun durch die Kombination von Leistungs- und Senioritätskriterium vor
gebeugt, da Turnierverlierer, die die Unternehmung verlassen, nun nur 
noch ihren Alternativlohn wA abzüglich des Lohnpfands erhalten. Bei ei
nem hinreichend hohen Lohnpfand und der hierdurch entstehenden Bin
dungswirkung wird ein solcher Unternehmenswechsel für Turnierverlierer 
jedoch unattraktiv bzw. der vom Arbeitgeber gesetzte Verliererpreis wie
der relevant und die Anreizstruktur entsprechend enfzerrt.445 
Ein weiterer Vorteil aus der Kombination der beiden Beförderungskri
terien ergibt sich über eine Verringerung des Arbeitnehmerrisikos auf
grund der durch das Senioritätskriterium bewirkten Verstetigung von 
Einkommensbestandteilen. Beförderungsturniere haben zwar einerseits 
einen risikoverringernden Effekt, indem gemeinsame Störeinflüsse für die 
Turnierteilnehmer herausgefiltert werden. Andererseits bergen Turniere 
(z.B. im Vergleich zu einer Stückentlohnung) aber auch ein nicht unerheb
liches Einkommenrisiko, da die Wahrscheinlichkeitsmasse bezüglich der 
unsicheren Entlohnung nicht über ein Kontinuum aus möglichen Ein
kommenshöhen mit bekanntem Erwartungswert verteilt wird, sondern

^ Z u m  positiven Zusammenhang zwischen der Preisdifferenz und der gewählten Arbeitsan
strengung durch die Turnierteilnehmer vgl. Unterabschnitt IV.2.5.2.1.

“ Zum Abbau der Mobilitätsneigung von Turnierverlierern vgl. auch HÜb l e r  (1985: 53). 
H ü b l e r  verweist darauf, daß auch die Hoffnung auf weniger starke Kontrahenten in externen 
Beförderungsturnieren Turnierverlierer zu einem Unternehmenswechsel veranlassen könnte.
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sich lediglich auf zwei sehr unterschiedlich hohe Ausprägungen konzen
triert -  einem Gewinner- und einem Verliererpreis.446 Diesem aus Sicht 
risikoaverser Arbeitnehmer nicht unerheblichen Einkommensrisiko wird 
nun durch eine zu einem gewissen Grad gesicherte Einkommensteigerung 
über das Senioritätskriterium entgegengewirkt.
In Unterabschnitt IV.2.5.2.1 wurde darauf hingewiesen, daß durch 
Beförderungsturniere für heterogene Arbeitnehmer keine Leistungsanrei
ze (mehr) erzeugt werden würden, wenn die individuelle Qualität jedes 
Turnierteilnehmers allen Teilnehmern bekannt ist oder sobald diese im 
Laufe des Turniers über Zwischeninformationen aufgedeckt wird. Auch 
dieses kann über die Kombinationslösung verhindert werden, weil trotz 
bekannter Qualität der Teilnehmer noch ein Mindestmaß an Leistungs
anreizen erhalten bleibt, da die Teilnehmer eine Entlassung und damit 
einen Verlust des Lohnpfands vermeiden wollen.447 
Schließlich können über eine Kombination aus Senioritäts- und Lei
stungskriterium auch Gegenläufigkeiten zwischen der Selektions- und der 
Anreizfunktion reiner Beförderungsturniere geheilt werden.448 Hierzu sei 
beispielsweise auf die in den Unterabschnitten IV.2.5.2.1 und IV.2.5.2.2 
geschilderte Situation zurückgegriffen, in der der Arbeitgeber bei hetero
genen Arbeitnehmern und asymmetrisch verteilten Qualitätsinformatio- 
nen versuchte, durch das Angebot zweier unterschiedlicher Beförderungs
turniere für unterschiedlich fähige Arbeitnehmer diese zu einer Selbstein
ordnung gemäß ihrer jeweiligen Qualität zu veranlassen und gleichzeitig 
optimale Anreize zu setzen, damit die Arbeitnehmer in jedem der beiden 
Turniere auch die erwünschte Arbeitsleistung erbringen. Im Rahmen der 
Kombinationslösung ist es für den Arbeitgeber über das Senioritätskrite
rium nun möglich, fähige (weniger fähige) Arbeitnehmer davon abzuhal
ten, unter dem Einsatz minimaler Arbeitsanstrengung den Gewinnerpreis 
im Turnier für die weniger fähigen (den Verliererpreis im Turnier für die 
fähigen) Arbeitnehmer zu erlangen und letztlich die beiden Turniere zu 
‘kontaminieren’ .449 Über das Lohnpfand, das Arbeitnehmer bei beobach
teter sehr geringer Arbeitsanstrengung verlieren, erreicht der Arbeitge

446V gl. L a z e a r / R o sen  (1981: 854-855).

447Vgl. HÜb l e r  (1985: 53-54).

448V gl. B e l l m a n n  (1986a: 94-95, 131), (1986b: 17), (1988:17), (1989: 335-336).
'“ '■'Eine solche Kontaminierung führt zu einem Verebben sämtlicher Leistungsanreize unter den 

Arbeitnehmern, sobald die heterogene Qualität der einzelnen Arbeitnehmer allen bekannt wird.
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ber, daß Arbeitnehmer von einem derartigen opportunistischen Verhalten 
absehen und sich in ihre jeweiligen Beförderungsturniere korrekt einsor
tieren (Selektionsfunktion). Uber die Leistungskomponente der Kombi
nationslösung -  konkret: über die festgelegte Turnierlohnstruktur -  kann 
dann durch den Arbeitgeber eine optimale Feinsteuerung der jeweiligen 
Leistungsanreize innerhalb der einzelnen Beförderungsturniere erfolgen 
(Anreizfunktion) .450
Bisher wurde noch nicht explizit geklärt, wie ein Beförderungssystem, 
das Senioritäts- und Leistungskriterium miteinander kombiniert, konkret 
aussehen könnte. Denkbar sind dabei prinzipiell mehrere Varianten der 
Kombinationslösung, drei von ihnen sollen abschließend kurz skizziert 
werden.
1.) Zum einen könnte auf die Idee japanischer Ranghierarchien (virtuelle 
Hierarchien) zurückgegriffen werden, in denen Arbeitnehmer vertikal in
nerhalb der formalen hierarchischen Organisationsstruktur und horizon
tal zwischen verschiedenen Status- und Lohngruppen befördert werden.451 
Bezogen auf die obige Kombinationslösung könnte nun der Arbeitgeber 
festlegen, horizontale Beförderungen im japanischen Sinne gemäß dem 
Senioritätskriterium vorzunehmen und vertikale Beförderungen im japa
nischen Sinne gemäß dem Leistungskriterium. Eine Senioritätsbeförde- 
rung wäre dann nicht mehr mit einem Stellen-, sondern lediglich mit 
einem Lohngruppenwechsel verbunden, der sukzessive mit fortlaufender 
Betriebszugehörigkeitsdauer erfolgt, sofern der betreffende Arbeitneh
mer nicht aufgrund von Leistungszurückhaltung oder einem gravieren
den Fehlverhalten (z.B. Kollusion) entlassen wird. Auf diese Weise kann 
zunächst unabhängig von Allokationsfragen pro Arbeitnehmer ein Lohn
pfand mit den entsprechenden positiven Bindungs- und Anreizwirkungen 
aufgebaut werden. Zugleich können Beförderungen innerhalb der forma
len Weisungs- bzw. Organisationsstruktur mittels Beförderungsturniere 
entschieden werden, denen das Leistungskriterium zugrunde liegt. Der 
Gewinn des Beförderungsturniers wäre hierbei nicht nur mit einem Auf
stieg in eine höhere Lohngruppe, sondern auch mit einer Beförderung 
auf eine hierarchisch höher angesiedelte Stelle verbunden. Zu entschei

4500hne daß über die Turnierlohnstruktur zusätzlich noch Allokationsaspekte zu Lasten der 
Anreizeffizienz berücksichtigt werden müßten.

451Zu virtuellen Hierarchien vgl. die Ausführungen zum “ersten Weg” in Unterabschnitt 
IV.2.1.3.
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den wäre nun noch im Einzelfall, welche Voraussetzungen die Teilneh
mer der jeweiligen Beförderungsturniere zu erfüllen haben und wie weit 
die Beurteilungsperiode zeitlich zurückreichen soll, aus der die relevan
ten Leistungsinformationen für die Beförderungsentscheidung entnom
men werden sollen.
2.) Der Arbeitgeber könnte zum anderen jedoch auch das Senioritätskri- 
terium mit der Frage nach den Mindestanforderungen für die Turnier
teilnehmer koppeln und nur diejenigen Arbeitnehmer als Stellenbewerber 
bzw. Turnierteilnehmer akzeptieren, die -  bezogen auf einen bestimmten 
Senioritätsdistrikt (z.B. Abteilung, Unternehmung, Konzern) -  eine zu
vor festgelegte Mindestbetriebszugehörigkeitsdauer aufweisen. Bis zum 
Erreichen des geforderten Senioritätsmaßes könnten die Arbeitnehmer 
die für den betrieblichen Aufstieg notwendigen Investitionen in Human
kapital tätigen. Im Anschluß würde bei Vakantwerden einer höheren Stel
le der neue Stelleninhaber dann im Rahmen eines Beförderungsturniers 
leistungsabhängig ausgewählt werden. Durch die Limitierung des Bewer
berpools per Seniorität kommt es zudem zu einer Senkung der gesam
ten Beeinflussungskosten, die sich aus Sabotageaktivitäten zwischen den 
Turnierteilnehmern ergeben. Eine disziplinierende Wirkung könnte hier 
durch die Verwendung des Senioritätskriteriums erreicht werden, indem 
während der Wartezeit bis zum Erreichen der Senioritätsanforderung ei
ne senioritätsabhängige Entlohnung (verbunden mit einer Entlassung im 
Shirking-Falle) vorgenommen wird oder indem der Arbeitnehmer bei ei
nem nachgewiesenen Fehlverhalten das Recht verliert, seine bisher reali
sierte Betriebszugehörigkeitsdauer auf die Senioritätsanforderung für die 
Teilnahme am Beförderungsturnier anrechnen zu dürfen. Solch ein Ar
beitnehmer müßte dann wie ein neu in die Unternehmung eingetretener 
Mitarbeiter wieder formal bei einer Betriebszugehörigkeitsdauer von Null 
anfangen. In drastischen Fällen eines Arbeitnehmerfehlverhaltens könnte 
es auch hier zu einer Entlassung des Arbeitnehmers kommen, wodurch 
diesem für seine restliche Karriere die bisher erworbene anrechenbare Se- 
niorität verlorengehen würde.452 Diese drastische Variante eines Entzugs 
von Senioritätsrechten hat für den Arbeitgeber allerdings den Nachteil 
zur Folge, daß mit dem Arbeitnehmer auch bereits akkumuliertes be

452Angenommen wird dabei, daß ein Arbeitnehmer, der aufgrund eines schwerwiegenden Fehl
verhaltens entlassen wurde, nicht noch einmal vom Arbeitgeber wieder neu eingestellt wird.
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triebsspezifisches Wissen verlorenginge.
Beide bisher skizzierten Varianten der Kombinationslösung -  eine Senio- 
ritätsentlohnung (Beförderung im Sinne eines Lohngruppenwechsels mit 
steigender Betriebszugehörigkeitsdauer) zwischen jeweils zwei leistungs
abhängigen Beförderungsturnieren; Seniorität als Teilnahmekriterium für 
Beförderungsturniere -  sind deckungsgleich, sofern es sich bei den be
trachteten Arbeitnehmern um Mitglieder derselben Eintrittskohorte han
delt. In diesem Fall würden alle Arbeitnehmer bis zum Erreichen einer 
ex ante festgelegten Senioritätsdauer verschiedene Lohngruppen durch
laufen und Leistungsinformationen generieren, um im Anschluß in einem 
gemeinsamen Beförderungsturnier dem Arbeitgeber als Bewerberpool für 
(mindestens) eine vakante Stelle zu dienen.

3.) Schließlich könnten Senioritäts- und Leistungskriterium auch mit
einander kombiniert werden, indem Beförderungsentscheidungen anhand 
einer Bewertungsfunktion getroffen werden, welche über eine spezielle 
Gewichtung sowohl die Seniorität eines Stellenbewerbers als auch bis
her erbrachte Leistungen berücksichtigt. Das Ergebnis solch einer Be
wertungsfunktion wäre dann eine ordinale Rangfolge zwischen den Stel
lenbewerbern, die die entsprechende Reihenfolge angibt, in der vakan
te Stellen intern neu besetzt werden. Statt eines einzelnen gewichteten 
Leistungskriteriums und eines einzelnen gewichteten leistungsunabhängi
gen Kriteriums (Seniorität) könnten bei solch einer multikriteriellen Ent
scheidung auch mehrere feiner aufgesplittete Kriterien verwendet werden. 
Beispielsweise könnte die Leistungskomponente in verschiedene (objek
tive und subjektive) Arbeitsteilleistungen und verschiedene Arten von 
erworbenem Humankapital aufgeteilt werden, wobei die jeweiligen Lei
stungsinformationen noch weiter nach Aktualität und Bedeutung auf
gesplittet sowie entsprechend gewichtet werden. Auch die leistungsun
abhängige Komponente könnte gemäß der Seniorität in der betrachte
ten Abteilung, der unternehmensbezogenen Seniorität, der allgemeinen 
überbetrieblichen Berufserfahrung, Bildungsabschluß, Alter usw. weiter 
differenziert werden. Letztlich ist diese dritte Variante einer Kombina
tionslösung jedoch nicht ganz unproblematisch. Einerseits ist die Frage 
nach der optimalen Wahl der einzelnen Gewichte noch zu erklären. An
dererseits müßte noch genauer spezifiziert werden, in welcher Form eine 
Pfandwirkung über das Senioritätskriterium erzielt werden kann. Eine
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mögliche Lösung könnte darin bestehen, daß im Falle eines aufgedeckten 
Fehlverhaltens -  analog zur zweiten Variante -  die Gewichte der senio- 
ritätsabhängigen Teilkriterien (z.B. abteilungsbezogene sowie unterneh
mensbezogene Seniorität) bei dem betreffenden Arbeitnehmer auf Null 
gesetzt werden und so dem Arbeitnehmer seine Seniorität in einer an
stehenden Beförderungsentscheidung nicht mehr zugute kommen kann.

3. Phase 3: A ustritt eines Arbeitnehm ers aus der Unterneh
m ung — Beendigung einer betrieblichen Karriere

Die betriebliche Karriere eines Arbeitnehmers endet mit seinem Ver
lassen der Unternehmung. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein: 
Ende eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses, Beendigung eines 
unbefristeten Arbeitsvertrages durch einen Aufhebungsvertrag, einsei
tige Kündigung durch den Arbeitnehmer, Entlassung des Arbeitneh
mers durch den Arbeitgeber,453 Erreichen des Rentenalters, Betriebsun
fall mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, Tod des Arbeitneh
mers usw.454 Da es in diesem Abschnitt um die dritte Phase in einem 
unternehmensinternen Karrierelebenszyklus geht, sollen im folgenden al
lein Aspekte diskutiert werden, die sich im Zusammenhang mit der Been
digung einer individuellen Arbeitnehmerkarriere ergeben. Im Vorder

453Strenggenommen geht auch der Arbeitnehmer-Entlassung durch den Arbeitgeber ein Kündi
gungsschreiben voraus, so daß alle einseitigen Beendigungen eines Beschäftigungsverhältnisses 
konsequenterweise als Kündigungen bezeichnet werden müßten; vgl. zu Details einseitiger so
wie beidseitiger Beendigungen eines Arbeitsvertrages z.B. HÖl a n d  (1985: 47-61); O e c h sle r  
(1992: 119-133). Da im folgenden jedoch von erheblicher Bedeutung ist, welcher Vertragspart
ner die Kündigung ausgesprochen hat, soll so weit wie möglich auch sprachlich eine Unterschei
dung stattfinden. Von Kündigung wird gesprochen, wenn der Arbeitnehmer das Beschäftigungs
verhältnis auflöst, und von Entlassung, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer (ordentlich 
oder außerordentlich) kündigt.

454Schließlich ist ein angemessenes T im ing des Arbeitgebers bei der Bereitstellung von be
trieblichen Aufstiegsm öglichkeiten auch entscheidend, da sich ansonsten ein weiterer (endoge
ner) Kündigungsgrund für den Arbeitnehmer ergeben könnte. V gl. D a l t o n / T h o m p s o n / P r ic e  
(1977: 39); C o o t e r / R e s t r e p o  (1979); M o r r is o n / S ch m ittlein  (1981); B e r u f sp r e s se 
d ie n s t  (1988); S ic h e r m a n / G a l o r  (1990); P e t e r s e n /S p ile r m a n  (1990: 70-71). Zum  Zu
sam m enhang zwischen Beförderungsregeln und Kündigungen vgl. allgemein Sl o t s v e  (1989). 
Zudem  wird die betriebliche Verweildauer eines Arbeitnehmers auch durch die verschiedenen 
Möglichkeiten eines Humankapitalerwerbs bei unterschiedlichen Arbeitgebern beeinflußt; vgl. 
G r e e n / W ilso n  (1992). Zu weiteren Einflüssen auf das Kündigungsverhalten von  Arbeitneh
m ern (z.B . A lter, Geschlecht, sonstige m onetäre und nicht-monetäre Vorteile aus der Betriebs
zugehörigkeit, Arbeitsplatzcharakteristika, Arbeitszufriedenheit) vgl. V e ig a  (1981b); B a r t e l  
(1982); D r e h e r  (1982); M it c h e l l  (1982), (1983); W eiss (1984); K e l l e r  (1984); M in c e r  
(1986); C r e g a n / J o h n st o n  (1993).
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grund stehen somit die spezifischen Ursachen, die für den Austritt ei
nes ganz bestimmten Arbeitnehmers verantwortlich sind. Damit werden 
Probleme im Zusammenhang mit der kollektiven Beendigung mehrerer 
Beschäftigungsverhältnisse gleichzeitig -  z.B. aufgrund von Massenent
lassungen infolge technologischen Wandels oder betrieblicher Mißerfolge, 
Betriebsschließungen, Folgeprobleme in Form von Sozialplanregelungen -  
in diesem Abschnitt zunächst ausgeblendet. Eine Diskussion dieser Pro
blematik erfolgt erst später in Kapitel V.
Zu Beginn soll in Unterabschnitt IV.3.1 als erstes gezeigt werden, warum 
die endogene Option einer individuellen Auflösung des Beschäftigungs
verhältnisses durch den Arbeitnehmer und/oder Arbeitgeber als ein we
sentlicher Bestandteil einer betrieblichen Karriere aus Effizienzgründen 
zwingend erscheint.455 Gefolgt wird dabei weitgehend einem matchbezo
genen Effizienzbegriff aus bilateraler Sicht der Arbeitsbeziehung. Hierzu 
wird beispielhaft auf ausgewählte ökonomische Argumente zurückgegrif
fen, ohne daß mit dieser Aufzählung ein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben werden soll. Im Anschluß daran soll in Unterabschnitt IV.3.2 auf 
Probleme eingegangen werden, die sich aus der individuellen Beendigung 
einer Arbeitnehmerkarriere für die Karrierepolitik ergeben. Diskutiert 
werden dabei nicht Probleme, die bereits in zahlreichen Publikationen 
behandelt worden sind, wie z.B. Effizienzeinbußen durch den Verlust be
triebsspezifischen Wissens durch den Weggang eines Arbeitnehmers für 
den Arbeitgeber456 oder rechtliche Verfahrensfragen bei der Beendigung 
eines Beschäftigungsverhältnisses.457 Statt dessen wird der Frage nachge
gangen, inwiefern Informationen über den Arbeitnehmer und/oder Ar
beitgeber durch den Weggang eines individuellen Arbeitnehmers auf an
dere Marktakteure (z.B. interne Arbeitnehmer, externe Arbeitnehmer, 
andere Arbeitgeber) übertragen werden und welche Konsequenzen sich 
hieraus für die betriebliche Karrierepolitik ergeben.

465Abgesehen davon, daß ein arbeitsvertraglicher Ausschluß der Exit-Option eines Arbeitneh
mers rechtlich nicht zulässig ist.
456Vgl. hierzu allein schon die Schriften zur Theorie interner Arbeitsmärkte sowie die human

kapitaltheoretische Literatur.
457Solche Fragen werden ausführlich in der personalwirtschaftlichen Literatur im Zusammen

hang mit der Freisetzung von Arbeitnehmern diskutiert; vgl. z.B. D r u m m  (1992: 224-225); 
O e c h sle r  (1992:119-136).
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3.1 Zur Notwendigkeit einer Austrittsoption

Aus Sicht eines Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Matches ergeben sich ver
schiedene ökonomische Argumente, um die Notwendigkeit einer indivi
duellen Beendigung von Arbeitnehmerkarrieren zu begründen. Die wich
tigsten sollen im folgenden kurz skizziert werden.

3.1.1 Beendigung eines ineffizienten Arbeitnehmer-Arbeitge- 
ber-Matches und Kündigung durch den Arbeitnehmer

Im Rahmen des Matching-Ansatzes458 werden besonders die Synergie
oder Komplementaritätsaspekte einer Arbeitsbeziehung betont. Ausge
gangen wird dabei sowohl von heterogenen Arbeitnehmern als auch von 
heterogenen Arbeitgebern. Die Güte eines Arbeitnehmer-Arbeitgeber- 
Matches bemißt sich daran, ob ein Arbeitnehmer mit seinen spezifischen 
Fähigkeiten gut zu einem bestimmten Arbeitgeber mit spezifischen Ar- 
beitsplatzanforderungen paßt oder nicht. Demnach gibt es nicht prinzi
piell gute (bzw. schlechte) Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern le
diglich gute (bzw. schlechte) Matches, also gute (bzw. schlechte) Kom
binationen aus Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Gemäß des Matching- 
Ansatzes kommt es zu einer effizienten Trennung zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber, wenn ein schlechtes Match ( “Mismatch” ) vorliegt und 
die Beteiligten die Möglichkeit haben, bessere Matches einzugehen.
Der Matching-Ansatz besitzt unterschiedliche Ausprägungen.459 Geht 
man beispielsweise vom Wechselkalkül des Arbeitnehmers aus und greift 
dabei auf die Gütertypologie von N e l s o n  (1970) zurück, so lassen sich 
Ansätze, wonach Arbeitsplätze Suchgüter darstellen, von jenen Ansätzen 
unterscheiden, bei denen Arbeitsplätze als Erfahrungsgüter angesehen 
werden. Im ersten Fall wechselt ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber, 
wenn er neue Informationen über alternative Arbeitsplätze (mit insge
samt höheren Synergieeffekten) bei anderen Arbeitgebern erhält, die den
458Zur Grundidee des Matching-Ansatzes vgl. J o v a n o v ic  (1979a: 1248); M o r te n se n  (1988a: 

S217-S219).
459V gl. zu M atching, Arbeitnehmersuche, Arbeitsplatz- und Berufewechsel sowie der Un

terscheidung zwischen Arbeitsplätzen/Berufen als Such- und Erfahrungsgüter u.a. P a r so n s  
(1973); B u r d e t t  (1978); J oh n so n  (1978); H e y / M c K e n n a  (1979); J o v a n o v ic  (1979a), 
(1979b), (1984); V iscu si (1980); H a r r is / W eiss (1984); M ille r  (1984); H o l m l u n d / L a n g

(1985); P is sa r id e s  (1985); D a g s v ik / J o v a n o v ic / S h e p a r d  (1985); L iu  (1986); F lin n  (1986); 
M o r t e n se n  (1988b); M c C a l l  (1990), (1991); B e r t o l a / F e lli (1993). Zu Uberqualifikation 
als Ursache für das Beenden eines M atches vgl. H e r sc h  (1991).
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Beginn eines neuen Matches vorteilhaft erscheinen lassen.460 Bei wei
ter Auslegung ließe sich unter die Vorstellung eines Arbeitsplatzes als 
Suchgut auch der einfache Fall neoklassischer Preisarbitrage auf dem 
Arbeitsmarkt subsumieren. Danach wechselt ein Arbeitnehmer seinen 
Arbeitgeber, wenn er die Information erhält, daß sein Karriereeinkom
men bei einem anderen Arbeitgeber höher wäre als in seiner aktuellen 
Beschäftigung.461 Subsumiert werden könnte bei einer weiten Auslegung 
auch der Fall effizienter Kündigungen im Sinne der Humankapitaltheo
rie bei Unsicherheit.462 Danach ist ein Arbeitgeberwechsel eines Arbeit
nehmers im zweiperiodigen H a s h i m o t o -  bzw. CARMICHAEL-Modell ef
fizient, wenn -  im Lichte neuer Informationen über alternative externe 
Karrieren zu Beginn der zweiten Periode -  der Alternativlohn des Ar
beitnehmers bei einem anderen Arbeitgeber höher ist als die für Periode 
2 vorgesehene Entlohnung beim aktuellen Arbeitgeber sowie höher als 
das Wertgrenzprodukt für Periode 2 in der aktuellen Beschäftigung.
Im zweiten Fall wird dagegen angenommen, daß ein Arbeitnehmer bei 
Beginn eines Matches zunächst einmal nur sehr unvollständig über die 
Besonderheiten seines Arbeitsplatzes und damit über seinen zukünftigen 
Nutzen aus der aktuellen Beschäftigung informiert ist. Erst im Zeita
blauf erhält der Arbeitnehmer weitere Informationen über die Güte des 
Matches und kann vor dem Hintergrund seiner Arbeitsplatzerfahrungen 
entscheiden, ob sich für ihn ein Aufrechterhalten des Matches oder aber 
ein Arbeitgeberwechsel lohnt. Während der Arbeitnehmer im ersten Fall 
also neue Informationen über alternative Matches erhält, stammen die 
Zusatzinformationen im zweiten Fall vom aktuellen Match des Arbeit
nehmers.

3.1.2 Entlassungsdrohung als Sanktionsinstrument

Die Drohung, einen Arbeitnehmer bei schweren Verfehlungen463 zu entlas
sen, stellt von der Grundidee her zunächst einmal ein präventives Sank-
460Mit anderen Worten kann er in einer alternativen Beschäftigung eine höhere Quasi- bzw. 

Kooperationsrente erzielen.
461Vgl. zu dieser -  vielleicht naheliegendsten -  Ursache einer Kündigung (im externen oder 

berufefachlichen Segment) z.B . HÜBLER. (1985: 3).

462Vgl. Unterabschnitt IV.2.5.1.1.
463Z.B. dauerhafte Arbeitszurückhaltung, Sabotage/kontraproduktive Beeinflussungsaktivitä

ten, Kollusion, Betrug/Diebstahl, Alkoholkonsum am Arbeitsplatz, übermäßiger Absentismus.
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tionsinstrument des Arbeitgebers dar. Tritt ein derartiger Fall von Ver
fehlung jedoch konkret auf, ist ein Arbeitgeber aus Reputationsgründen 
in der Regel dazu gezwungen, die ex ante angedrohte Sanktion auch 
tatsächlich auszuführen und den Arbeitnehmer zu entlassen. Strengge
nommen sind hierbei Innen- und Außenwirkungen einer Entlassung als 
Sanktionsinstrument voneinander zu trennen. Innerhalb der Unterneh
mung wird der verbleibenden Belegschaft signalisiert, was sie im Falle 
eines Fehlverhaltens erwartet. Nach außen findet einerseits eine ähnliche 
Signalisierung im Hinblick auf potentielle neue Arbeitnehmer statt. In 
beiden Fällen ist vom Arbeitgeber anhand eines Kosten-Nutzen-Kalküls 
zu entscheiden, ob sich eine Investition in solch eine Signalisierung lohnt. 
Den zukünftigen Vorteilen in Form verringerten Fehlverhaltens unter 
den Arbeitnehmern stehen zum Entscheidungszeitpunkt z.B. Kosten in 
Form verlorengegangener spezifischer Humankapitalinvestitionen durch 
das Ausscheiden des Arbeitnehmers gegenüber.464 Andererseits ist bei 
der Außenwirkung zu beachten, daß dem entlassenen Arbeitnehmer fort
an ein Malus auf dem externen Arbeitsmarkt anhaftet,465 sofern für den 
Arbeitsmarkt eine hinreichende Transparenz angenommen werden kann. 
Dieser Malus wiederum beeinflußt präventiv das Entscheidungsverhalten 
der Arbeitnehmer und kann als weiteres Argument für den Einsatz von 
Entlassungen als wirksames Sanktionsinstrument gegen ein Arbeitneh
merfehlverhalten gesehen werden.
Eine Entlassung bildet aus Arbeitgebersicht letztlich die extremste Form 
von Bestrafung. Bei leichten Verfehlungen ist hingegen vorstellbar, daß 
der Arbeitgeber auf weniger drastische Sanktionsmaßnahmen zurück
greift (z.B. zeitlich begrenzter Beförderungsstopp). Geht man davon 
aus, daß der betreffende Arbeitnehmer schon eine gewisse Zeit in der 
Unternehmung gearbeitet und dabei betriebsspezifisches Humankapital 
akkumuliert hat, so spricht für eine Entlassung im Vergleich zu an
deren Sanktionsinstrumenten jedoch, daß bei der Anwendung des In
struments opportunistischem Arbeitgeberverhalten zum Teil entgegen
gewirkt wird. Beispielsweise würde eine arbeitsvertraglich fixierte Lohn-

464Ist von den Außenstehenden allerdings nicht genau beobachtbar, ob die Entlassungsent
scheidung des Arbeitgebers gerechtfertigt ist, können sich weitere Nachteile für den Arbeitge
ber aufgrund eines Reputationsverlustes ergeben. Vgl. dazu die Diskussion in Unterabschnitt 
IV.3.2.

465Vgl. zu einer genaueren Diskussion hierzu Unterabschnitt IV.3.2.
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bzw. Gehaltskürzung für den Fall einer Arbeitnehmerverfehlung nicht 
durchsetzbar sein, da der Arbeitgeber jederzeit eine Verfehlung lediglich 
behaupten und daraufhin die Entlohnung des Arbeitnehmers entspre
chend verringern könnte. Hat der Arbeitnehmer allerdings bereits be
triebsspezifisches Humankapital erworben, so würde ein Arbeitgeber nur 
bei einem tatsächlichen Fehlverhalten des Arbeitnehmers von dem Sank
tionsinstrument “Entlassung” Gebrauch machen, da die Ausübung der 
Entlassungsoption bei ihm selbst Kosten (insbesondere Fluktuationsko
sten im Sinne von S t r e i m  1982) verursacht.466
Letztlich besitzt eine Entlassung nur dann Sanktionscharakter, wenn der 
Arbeitnehmer nach der Entlassung deutlich schlechter gestellt ist als 
vorher, wenn also auf seiten des Arbeitnehmers Wechselkosten entste
hen und/oder sein alternatives Karriereeinkommen außerhalb der Un
ternehmung geringer ist als sein derzeitiges Karriereeinkommen. Die
se Überlegung liegt beispielsweise dem Lohnpfand-Modell von L a z e a r  

und dem Shirking-Ansatz der Effizienzlohntheorie zugrunde.467 Nach dem 
LAZEAR-Modell werden Arbeitnehmer zu Beginn ihrer Karriere zunächst 
unterhalb ihres Periodenwertgrenzproduktes entlohnt. Im Verlauf ihrer 
Karriere steigt ihre Entlohnung mit zunehmender Seniorität (z.B. über 
senioritätsabhängige Beförderungen) an und überragt am Ende der be
trieblichen Karriere sogar das aktuelle Periodenwertgrenzprodukt. Auf 
diese Weise wird quasi in den Anfangsperioden durch die positive Dif
ferenz zwischen Wertgrenzprodukt und Entlohnung ein Lohnpfand auf
gebaut, das der Arbeitnehmer zu verlieren droht, wenn er infolge eines 
schwerwiegenden Fehlverhaltens entlassen wird. In den späteren Peri
oden wird den weiterbeschäftigten Arbeitnehmern ihr Lohnpfand wieder 
zurückgezahlt, indem die Arbeitnehmer eine Entlohnung erhalten, die 
das Periodenwertgrenzprodukt überschreitet.
Die Effizienzlohntheorie wurde ursprünglich zur Diskussion von Lohnri
giditäten und Arbeitslosigkeit entwickelt. Der Shirking-Ansatz läßt sich

466Diese grundsätzliche Überlegung gilt auch bei Nicht-Existenz spezifischen Humankapitals im 
Falle heterogener Arbeitnehmer bei Unsicherheit: Der Arbeitgeber wird einen Arbeitnehmer, mit 
dessen Leistung er zufrieden ist, nicht grundlos entlassen. Müßte die vakante Stelle daraufhin 
z.B. extern neu besetzt werden, könnten als direkte Folge der Entlassung nicht unerhebliche 
Screening-Kosten auf den Arbeitgeber zukommen.
467Zum Lohnpfand-Modell vgl. die Ausführungen zur Pfandlösung in Unterabschnitt III.1.2 

sowie die dort angegebene Literatur. Zum Shirking-Ansatz der Effizienzlohntheorie vgl. Unter
abschnitt I I .l .l  und die entsprechend angegebene Literatur.
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jedoch auch für die Diskussion von Entlassungen als Sanktionsinstru
ment heranziehen.468 Die Grundidee besteht darin, Arbeitnehmer mit 
einer überaus hohen Entlohnung -  modelltheoretisch mit einem Lohn 
oberhalb des Marktgleichgewichtslohns -  zu vergüten, so daß für Arbeit
nehmer, die wegen eines Fehlverhaltens entlassen werden, prohibitiv hohe 
Opportunitätskosten entstehen, wenn sie außerhalb des Unternehmens 
zu einer geringeren Entlohnung arbeiten müßten oder sogar aufgrund 
von Arbeitslosigkeit auf staatliche Arbeitslosenunterstützung angewie
sen wären. Beide theoretischen Ansätze, also sowohl das LAZEAR-Modell 
als auch der Shirking-Ansatz der Effizienzlohntheorie, zeigen, daß durch 
eine geeignete (intertemporale) Lohnpolitik des Arbeitgebers auch geeig
nete ökonomische Anreize erzeugt werden können, um Arbeitnehmer von 
einem Fehlverhalten abzuschrecken, das eine Entlassung nach sich ziehen 
würde.469

3.1.3 Zwangsruhestand und effiziente Trennungen

Abgesehen von gesetzlichen und möglichen kollektivvertraglichen Rege
lungen zum maximalen Beschäftigungsalter von Arbeitnehmern existie
ren auch aus ökonomischer Sicht Grenzen für die Beschäftigungsdau
er von Arbeitnehmern. Beispielsweise kann zur Erklärung eines implizit 
oder explizit vereinbarten Zwangsruhestands wiederum auf das L A Z E A R - 

Modell zurückgegriffen werden. Im Rahmen dieses Modells ergibt sich 
genau für den Zeitpunkt die Notwendigkeit, das Beschäftigungsverhältnis 
zu beenden, zu dem der Barwert der Lohnpfandeinzahlungen an den Ar
beitgeber genau dem Barwert der Rückzahlungen an den Arbeitnehmer 
entspricht.470 Zu diesem Zeitpunkt liegt der Lohnsatz des Arbeitnehmers 
oberhalb des Periodenwertgrenzprodukts, so daß aus Arbeitnehmersicht 
eine Weiterbeschäftigung lukrativ wäre. Aus Effizienzgründen ist jedoch 
ex ante zu Beginn der Karriere eine (implizite oder explizite) Vereinba

468C a m p b e l l  (1994) testet den Shirking-Ansatz empirisch und untersucht Determinanten für 
individuelle Entlassungen. Seine Ergebnisse zeigen u.a., daß zwischen der Entlassungswahr
scheinlichkeit eines Arbeitnehmers und den Kontextfaktoren “Unternehmensgröße” und “ (lokale 
sowie branchenweite) Arbeitslosenrate” ein negativer Zusammenhang besteht.

469Demnach kann es in den beiden genannten Modellen bei vollständiger Information und 
konstanten Kontextbedingungen strenggenommen nur zur Entlassung kommen, wenn der Ar
beitnehmer sich aus irrationalen Gründen opportunistisch verhält und z.B. seine Arbeitsleistung 
zurückhält.

« “Vgl. L a z e a r  (1979: 1264), (1981: 607), (1991: 90-92); S t e r n  (1985: 2); aber auch Stern  
(1985: 2-4); K n o l l  (1994: 182).
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rung über einen konkreten Zeitpunkt für einen Zwangsruhestand nötig, 
damit der Pfandcharakter der Entlohnung bestehen bleibt und im späte
ren Verlauf der Karriere nicht ein höherer Betrag als das Lohnpfand 
an den Arbeitnehmer zurückgezahlt wird. Möglich ist auch nachträglich 
ein zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einvernehmliches Vorver
setzen des Verrentungszeitpunktes auf einen früheren Termin (z.B. auf
grund exogener Störungen). Die zu diesem Zeitpunkt noch ausstehenden 
Rückzahlungen des Lohnpfands könnten dann in Form einer einmaligen 
Abfindungszahlung oder aber in Form einer betrieblichen Rente an den 
Arbeitnehmer ausgeschüttet werden.471
Neben dem -  nicht grundsätzlich überzeugenden472 -  Argument (stark) 
eingeschränkter Leistungsfähigkeit bei Arbeitnehmern hohen Alters wer
den in der ökonomischen Literatur noch weitere Gründe für die Effizienz 
eines vereinbarten Zwangsruhestands angeführt. Für die Effizienz eines 
Zwangsruhestands könnte sprechen, daß hierdurch Unternehmen in re
gelmäßigen Zeitabständen mit neuem Wissen und neuen Problemlösungs
techniken versorgt werden, wenn für die entlassenen Mitarbeiter ex
terne Arbeitnehmer neu eingestellt werden.473 Zudem scheint die Ver
einbarung eines fixierten Beschäftigungsendes zum Teil notwendig, um 
für junge Mitarbeiter überhaupt erst betriebliche Aufstiegschancen zu 
gewährleisten.474 Dieses gilt um so mehr für Unternehmen, die nur wenig 
bis gar nicht wachsen, sowie für Unternehmen, in denen Quereinstiege ex
terner Arbeitnehmer nicht unüblich sind. Schließlich können über einen 
ex ante vereinbarten Zwangsruhestand auch Zeitinkonsistenzprobleme 
des Arbeitgebers im Zusammenhang mit Beförderungen gelöst werden.475 
Wenn der Arbeitgeber vor der Entscheidung steht, einen älteren Arbeit

471Die Konsequenz wäre dann, daß die Arbeitnehmer mit der kürzesten betrieblichen Beschäfti
gungsdauer zwangsläufig die höchsten betrieblichen Renten erhalten würden; vgl. zu solchen 
“unfair pensions” LAZEAR (1979:1272-1274), (1981: 613-614); (1983); H ü tc h e n s  (1989: 53,56); 
K n o ll  (1994: 150-151, 182).
472Vgl. dazu die kritische Diskussion der in Unterabschnitt II.2.1 genannten Literatur. Auch 

wenn man der These von der eingeschränkten Leistungsfähigkeit zustimmt, so muß eine Entlas
sung aufgrund eines vereinbarten Zwangsruhestands nicht zwingend eine effiziente Lösung sein. 
Effizient wäre möglicherweise eine Art zweite betriebliche Karriere verbunden mit einer Weiter
beschäftigung zu einer entsprechend niedrigeren Entlohnung; vgl. St e r n  (1985: 2). Gesetzliche 
und kollektivvertragliche Restriktionen könnten dem jedoch entgegenstehen.
473Vgl. St e r n  (1985: 2).
474V gl. St e r n  (1985), (1987), (1994). V gl. auch B l u e d o r n  (1982:114-115).

475V gl. W a l d m a n  (1991: 14-19).
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nehmer tatsächlich zu entlassen oder aber weiterzubeschäftigen, wird zu 
diesem Ex-post-Zeitpunkt aus Arbeitgebersicht vieles für eine -  zumin
dest zeitweilige -  Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers sprechen (z.B. 
akkumuliertes betriebsspezifisches Wissen, Routine).476 Da junge Arbeit
nehmer dieses Ex-post-Kalkül des Arbeitgebers kennen, könnten Kar
riereversprechen des Arbeitgebers und damit auch implizite Karriere
anreize für sie nur teilweise glaubhaft klingen, was wiederum negative 
Allokations- und Anreizeffekte (z.B. geringere Leistungsanreize, höhe
re Fluktuationsanreize) zur Folge hätte. Hiergegen könnte als effiziente 
Lösung vom Arbeitgeber eine Selbstbindung zum Ex-ante-Zeitpunkt in 
Form eines verbindlich fixierten Zwangsruhestandalters gewählt werden.

3.1.4 Arbeitnehmer-Screening und Entlassung durch den Ar
beitgeber

Bereits in den Unterabschnitten III. 1.1 und IV. 1 wurde deutlich, daß die 
Karriereanfangsphase im wesentlichen durch Screening-Maßnahmen des 
Arbeitgebers geprägt ist. Während der Probezeit und auch noch in späte
ren Perioden erhält der Arbeitgeber neue Informationen über die zum 
Teil unbekannte (Match-) Qualität des Arbeitnehmers. Wenn der Arbeit
geber im Laufe dieses Informationsakkumulationsprozesses zur Einsicht 
gelangt, daß das bestehende Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Match ineffizient 
ist, so wird er sich entsprechend für eine Trennung vom Arbeitnehmer 
entscheiden. Da eine weitreichende Revision des Arbeitgeber-Urteils über 
die (Match-)Qualität des Arbeitnehmers mit zunehmender Karrieredauer 
immer unwahrscheinlicher wird, spielt Arbeitnehmer-Screening im Rah
men der Karrierepolitik insbesondere zu Beginn betrieblicher Karrieren 
eine bedeutende Rolle als Entlassungsgrund.
Die Konsequenzen eines negativen Screening-Ergebnisses sind nicht zu
letzt allerdings auch von Kontextfaktoren abhängig. Beispielsweise wur
den in Unterabschnitt II. 1.4 drei sehr unterschiedliche Typen von Ar- 
beitsmärkten oder Arbeitsmarktgleichgewichten dargestellt: der stilisier
te japanische, der stilisierte US-amerikanische sowie ein Teilaspekt des 
stilisierten deutschen Arbeitsmarktes. In diesem Zusammenhang wurde

476Zu Vor- und Nachteilen einer Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer vgl. K ossbiel 
(1979: 129-131).
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u.a. deutlich, daß Entlassung als Konsequenz eines Screening-Prozesses 
während der Probezeit in den beiden ersten Typen von Arbeitsmärkten 
zwar nicht ungewöhnlich ist,477 eine Entlassung im japanischen Arbeits
markt -  im Gegensatz zum US-amerikanischen -  ansonsten aber eher eine 
Ausnahme bildet. Während Arbeitnehmern in US-amerikanischen Unter
nehmen auch nach der Karriereanfangsphase (z.B. infolge von Up or out- 
Regelungen) aufgrund ihres Screening-Ergebnisses gekündigt wird, wer
den als Arbeitnehmer unterdurchschnittlicher Qualität beurteilte Mit
arbeiter in Japan eher auf unbedeutendere Positionen oder zu Filialen 
versetzt, da durch die Entlassung ihr erworbenes betriebsspezifisches Hu
mankapital verlorengehen würde, das in Japan -  gerade im Zusammen
hang mit Trennungsentscheidungen -  eine weitaus größere Rolle spielt 
als in der idealtypischen US-amerikanischen Unternehmung.478 
In verschiedenen ökonomischen Erklärungsansätzen werden Entlassun
gen von Arbeitnehmern unzureichender Qualität infolge eines Screening- 
Verfahrens diskutiert.479 Einige Ansätze zeigen sogar, warum die Tren
nung von einem Arbeitnehmer effizient sein kann, der nicht definitiv 
als Mitarbeiter unzureichender Qualität eingestuft wurde bzw. dessen 
Leistung(sfähigkeit) auf seiner aktuellen hierarchischen Position zufrie
denstellend ist.480 Ausgangspunkt ist hierbei die Überlegung, daß ein 
Arbeitgeber nur eine begrenzte Anzahl an Screening-Stellen für neue 
Mitarbeiter zur Verfügung hat. Stellt sich nun nach der Screening- 
Periode (z.B. Probezeit) heraus, daß die A-posteriori-Wahrscheinlichkeit 
für überdurchschnittliche Karriereerfolge des Arbeitnehmers auf höheren 
Hierarchiestufen im Lichte der im Zeitablauf akkumulierten Screening- 
Informationen geringer ist als die A-priori-Erfolgswahrscheinlichkeit noch 
nicht überprüfter externer Arbeitnehmer, so wird der betrachtete Ar
beitnehmer möglicherweise trotz aktueller guter Leistungen nicht wei
terbeschäftigt. Wenn eine Beförderung des Arbeitnehmers auf höhere

477Zu Screening und der Entlassung von Arbeitnehmern während der Probezeit in japanischen 
Unternehmen vgl. z.B . F ü r s t e n b e r g  (1986: 9).

478Vgl. K a to  (1991b).
479Vgl. beispielsweise zu dem Ansatz von W h it e  (1980), der humankapitaltheoretische und 

Screening-Elemente miteinander kombiniert, Unterabschnitt II.2.2.
480Vgl. O ’F l a h e r t y / S io w  (1992); S low  (1994: 93-95); D e m o u g in / S io w  (1994). Eine anar 

löge Argumentation ergibt sich für On-the-job training, wenn Trainingspositionen im Unter
nehmen knapp sind. Letztlich können Screening- und On-the-job training auch miteinander 
gekoppelt werden: Beides dient dem Ziel, effiziente Matches zu bilden, und beides findet oft
mals gleichzeitig auf Einstiegspositionen in einer betrieblichen Hierarchie statt.
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Hierarchiestufen nicht rational ist, ein Verbleiben auf der aktuellen Stel
le wegen der Knappheit von Screening-Plätzen jedoch auch nicht, wird 
der Arbeitnehmer entlassen und durch einen neu eingestellten Arbeit
nehmer ersetzt, der sich im Laufe des Screening-Verfahrens eventuell als 
außerordentliches Talent herausstellt.
In diesem Zusammenhang ist letztlich auch der Kontextfaktor “Unter
nehmensgröße” von erheblicher Bedeutung. Große Unternehmen haben 
stochastisch bedingte Skalenvorteile bei derartigen Screening-Prozessen, 
wenn mit der Größe eines Unternehmens auch die Anzahl der Screening- 
Positionen zunimmt. Zudem besteht in großen Unternehmen tendenzi
ell eher die Möglichkeit, daß für überprüfte Arbeitnehmer, die nur sehr 
begrenzte zukünftige Karriereerfolge erwarten lassen, genügend Nicht- 
Screening-Positionen auf unteren Hierarchiestufen zur Verfügung stehen, 
so daß die Arbeitnehmer nicht entlassen werden müssen, sondern vom 
Arbeitgeber intern versetzt und effizient eingesetzt werden können.

3.2 Inform ationsaspekte einer Arbeitnehmerentlassung

Der individuelle Austritt eines Arbeitnehmers aus der Unternehmung -  
sei es durch Kündigung oder aber durch Entlassung -  kann in mehr
facher Hinsicht problematisch sein. Sieht man von (pareto) effizienten 
Trennungen ab, die die Notwendigkeit der Existenz einer Austrittsop
tion aus ökonomischer Sicht begründen, so kann es umgekehrt auch zu 
ineffizienten Trennungen kommen.481 Trennungen könnten beispielswei
se myopisch oder opportunistisch vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
initiiert worden sein. Ein weiteres Problem ergibt sich, wenn der Arbeit
nehmer bei seiner Trennung spezifische wettbewerbsrelevante Informa
tionen über seinen bisherigen Arbeitgeber mitnimmt und möglicherweise 
bei einem Konkurrenzunternehmen eine neue Beschäftigung findet. Im 
folgenden soll nun speziell auf die informationsökonomischen Probleme 
eingegangen werden, die individuelle Entlassungen nach sich ziehen. Da
bei steht die Frage nach der Signalwirkung von  Entlassungen im 
Vordergrund, d.h. inwiefern Entlassungen Informationen über den be
treffenden Arbeitnehmer und/oder Arbeitgeber auf Außenstehende (z.B. 
externe Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die übrige Belegschaft des ent

481Z.B. im Sinne der Humankapitaltheorie bei asymmetrisch verteilten Informationen gemäß 
H a s h im o t o  (1981).
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lassenden Arbeitgebers) übertragen und welche Konsequenzen hieraus 
für den Arbeitnehmer und die Karrierepolitik folgen. Zunächst einmal 
wird in Unterabschnitt IV.3.2.1 gezeigt, daß eine individuelle Entlassung 
zu einer Negativstigmatisierung des betreffenden Arbeitnehmers führen 
kann. Hierdurch können sich gravierende Karrierenachteile für den Ar
beitnehmer ergeben, ein karrierepolitischer Handlungsbedarf läßt sich für 
den Arbeitgeber daraus allerdings noch nicht ableiten. Lediglich dann, 
wenn die individuelle Entlassung eines Arbeitnehmers ein unvollkomme
nes bzw. “verschmutztes” Signal über die Qualität oder das Verhalten 
des Arbeitnehmers darstellt, so daß -  nun umgekehrt -  auch Reputati
onsverluste beim Arbeitgeber infolge der Entlassung nicht ausgeschlossen 
werden können, läßt sich ein möglicher Handlungsbedarf für den Arbeit
geber begründen. Dieser Aspekt soll in Unterabschnitt IV.3.2.2 erläutert 
werden. Unterabschnitt IV.3.2.3 schließlich skizziert vier mögliche Maß
nahmen, mit denen ein Arbeitgeber einen ungerechtfertigten Reputati
onsverlust infolge einer Entlassung verhindern kann.

3.2.1 Stigmatisierung von  Arbeitnehm ern

Ausgangspunkt sei die individuelle Entlassung eines Arbeitnehmers vor 
Erreichen seines Zwangsruhestands (z.B. während der Probezeit). Greift 
man auf die Überlegungen aus Unterabschnitt III. 1.1 zurück, wonach 
Versetzungs- und Beförderungsentscheidungen eines Arbeitgebers Infor
mationen über die Qualität des betreffenden Arbeitnehmers auf andere 
Arbeitgeber übertragen, so läßt sich erst recht vermuten, daß andere 
Arbeitgeber auch aus Entlassungsentscheidungen entsprechende Rück
schlüsse ziehen, da Entlassungen eher von Außenstehenden beobacht
bar sind als interne Versetzungen oder Beförderungen. In zahlreichen 
Publikationen482 wird daher argumentiert, daß Arbeitnehmern, die nicht 
betriebsbedingt, sondern personen- oder verhaltensbedingt -  also in
dividuell im hier verstandenen Sinne -  entlassen werden, fortan ein 
Negativstigma als Arbeitnehmer minderer absoluter Qualität483 an

482Vgl. G r e e n w a l d  (1986); A k e r l o f / K a t z  (1989: 534); F r a n z  (1991: 205); L o c k w o o d
(1991); G ib b o n s / K a t z  (1991); B e r t o l a / F elli (1993: 82); L a in g  (1994b); G if f o r d  (1994: 
424); A b e  (1994: 276-289); R o sen  (1994: 273). Vgl. auch F ox  (1994: 321). Vgl. für Deutschland 
dagegen die empirischen Ergebnisse von G r u n d  (1998), (1999).
483Ausgegangen wird bei dieser Art der Argumentation also von einem absoluten Qualitäts

begriff (wie z.B. allgemeine Kooperations- und Leistungsfähigkeit) und nicht beispielsweise von 
matchspezifischer Qualität eines Arbeitnehmers. Der QuaUtätsbegriif wurde in Unterabschnitt
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haftet, was für den betreffenden Arbeitnehmer relativ schlechte Wie
derbeschäftigungschancen bzw. eine lange Erwerbslosigkeitsdauer, ei
ne vergleichsweise niedrige Anfangsentlohnung bei Neuaufnahme eines 
Beschäftigungsverhältnisses sowie allgemein verschlechterte überbetrieb
liche Karriereaussichten impliziert.
Dieser Stigmatisierungs- oder auch Lem on-Effekt wird in dem Arti
kel von G i b b o n s / K a t z  (1991) nicht nur theoretisch begründet, sondern 
auch empirisch belegt. G i b b o n s  und K a t z  gehen in ihrem Modell da
von aus, daß der aktuelle Arbeitgeber die Qualität seiner Arbeitnehmer 
besser einzuschätzen vermag als andere Arbeitgeber. In dieser Situati
on mit asymmetrisch verteilten Qualitätsinformationen schließen andere 
Arbeitgeber aus der Tatsache, daß ein Arbeitnehmer nach seiner Probe
zeit weiterbeschäftigt wird, auf eine hohe Qualität des Arbeitnehmers. 
Weiterhin gehen G i b b o n s  und K a t z  allgemein davon aus, daß daher 
die Löhne der weiterbeschäftigten Arbeitnehmer durch einen Bietpro
zeß zwischen den um fähige Mitarbeiter konkurrierenden Arbeitgebern 
ansteigen. Folglich werden auch aus diesem Grund die weniger fähigen 
Arbeitnehmer entlassen, deren mindere Qualität die zukünftigen Lohn
steigerungen aus Arbeitgebersicht nicht rechtfertigen.484 Insgesamt fallen 
Arbeitnehmer damit grob in zwei Klassen: Beschäftigte Arbeitnehmer 
gelten als Arbeitnehmer hoher Qualität, während individuell entlasse
nen Arbeitnehmern das Stigma niedriger Qualität anhaftet. Als Kon
sequenz dieses Lemon-Effekts müßten nach G i b b o n s / K a t z  individuell 
entlassene Arbeitnehmer im Vergleich zu kollektiv (z.B. im Zuge einer Be
triebsschließung) entlassenen Arbeitnehmern trotz gleicher Entlohnung 
vor der Entlassung eine längere Arbeitslosigkeitsdauer und eine geringere 
Anfangsentlohnung im Falle einer Neubeschäftigung aufweisen. 
G i b b o n s  und K a t z  testen ihr Modell anhand von Daten aus der US- 
amerikanischen Arbeitslosenstatistik der Jahre 1984 und 1986.485 Die Da

III .l.l genauer diskutiert. Danach dürfte strenggenommen nicht anhand der Qualität eines 
Arbeitnehmers argumentiert werden, sondern lediglich über all jene Komponenten des Qua
litätsvektors eines Arbeitnehmers, die transferierbar -  also nicht matchspezifisch -  sind.

484Die empirische Studie von BlSHOP (1990) bestätigt die Annahme, daß zwischen der Qua
lität des Arbeitnehmers und seiner Entlassungswahrscheinlichkeit ein positiver Zusammenhang 
besteht.

485G ib b o n s / K a t z  (1991) verwenden für ihre empirische Studie die “Displaced Workers Sup
plements” zum “Current Population Survey” vom Januar 1984 und Januar 1986. Betrachtet 
wurden hierbei männliche Angestellte im Alter von 20 bis 61 Jahren.
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ten bestätigen das G lB B O N S/K A TZ-M odell und den Lemon-Effekt: a) Die 
Entlohnung beider Gruppen von Arbeitnehmern vor der Entlassung un
terschied sich nicht signifikant, b) Individuell entlassene Arbeitnehmer 
weisen eine um durchschnittlich 5,5 Prozentpunkte höhere Gehaltsein
buße als (ansonsten identische) Arbeitnehmer auf, die ihren Arbeitsplatz 
aufgrund einer Betriebsschließung verloren haben, c) Individuell entlas
sene Arbeitnehmer weisen eine um ungefähr 25% längere Erwerbslosig
keitsdauer als jene Arbeitnehmer auf, die infolge einer Betriebsschließung 
entlassen wurden.
Eine vergleichbare Stigmatisierung behaupten Ansätze, die in der Länge 
der Erwerbslosigkeitsdauer ein Qualitätssignal über die betreffenden Ar
beitnehmer sehen.486 Danach sinkt das Wiedereintrittsgehalt eines Ar
beitnehmers mit zunehmender Länge seiner Erwerbslosigkeitsdauer, da 
jene Arbeitnehmer als Mitarbeiter unterdurchschnittlicher Qualität an
gesehen werden. Sinken zudem auch allgemein die Wiederbeschäftigungs
chancen der Arbeitnehmer, so wird dieser “discouraged worker effect” 
(S t e r n  1990: 648) letztlich zu einem sich selbst fortschreibenden Pro
zeß und führt zusammen mit dem Lemon-Effekt von G ib b o n s / K a t z  
zu einer noch wesentlich stärkeren Signalwirkung: Einmal individuell 
entlassene Arbeitnehmer haben aufgrund des Lemon-Effekts schlechte 
Wiederbeschäftigungschancen, wodurch der Zeitraum ihrer Erwerbslo
sigkeit steigt. Dieses wiederum wird auf dem Arbeitsmarkt als weiteres 
Indiz für ihre niedrige Qualität gewertet, was ihre Wiederbeschäftigungs
chancen weiter verringert usw. Das Dilemma läßt sich möglicherweise 
noch nicht einmal dadurch lösen, daß die betroffenen Arbeitnehmer ih
ren Vorbehaltslohn487 herabsetzen, um leichter eine Anstellung zu finden, 
da auch ein niedriger Vorbehaltslohn von Arbeitgebern eventuell wieder 
als Indiz für niedrige Qualität angesehen wird.488

486Vgl. -  auch zu einer kritischen Diskussion des “discouraged worker effect” als empirisches 
Phänomen -  u.a. V is h w a n a t h  (1989); A d d is o n / P o r t u g a l  (1989); St e r n  (1990); K oll - 
m a n n  (1994); aber auch H o u l e / v a n  A u d e n r o d e  (1995).
“ ''Hierunter ist diejenige Entlohnung zu verstehen, ab der ein individueller Arbeitnehmer bereit 

ist, ein bestimmtes Arbeitsverhältnis zu akzeptieren.
488Zu einer derartigen Signalwirkung des Vorbehaltslohns vgl. die Argumentation im Rahmen 

der Effizienzlohntheorie in WEISS (1980); M a l c o m s o n  (1981: 852-853); L ic h t  (1988: 132-133). 
Vgl. auch F l a n a g a n  (1995: 242).
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3.2.2 Entlassungen als verschmutzte Signale

Die Existenz des Lemon-Effekts ist vor dem Hintergrund der empiri
schen Befunde sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Die Signalwir
kung einer individuellen Entlassung wird sogar noch durch die Ergebnisse 
aus Unterabschnitt IV.3.1.2 zusätzlich gerechtfertigt, wonach Arbeitneh
mer aufgrund eines schwerwiegenden Fehlverhaltens ihren Arbeitsplatz 
verlieren.489 Dennoch sprechen bereits andere Ausführungen aus Unter
abschnitt IV.3.1 für die Überlegung, daß der Status als individuell entlas
sener Arbeitnehmer nicht zwingend Rückschlüsse auf die Qualität eines 
Arbeitnehmers oder auf eine schwere Verfehlung zuläßt und damit ein nur 
unvollkommenes Signal darstellt. Die Existenz solch verschmutzter Si
gnale ist aus Sicht der betrieblichen Karrierepolitik des entlassenden Ar
beitgebers zunächst einmal nicht direkt von Bedeutung.490 Indirekt könnte 
sich für den betreffenden Arbeitgeber aber doch ein relevantes Problem 
ergeben: Da ökonomische Gründe denkbar sind, daß Arbeitgeber indivi
duelle Arbeitnehmer aus opportunistischen Erwägungen entlassen könn
ten, impliziert die Existenz von Entlassungen als verschmutztes Signal die 
Möglichkeit, daß andere Marktakteure von einer individuellen Entlassung 
nicht auf bestimmte Charakteristika des Arbeitnehmers, sondern umge
kehrt auf die Qualität bzw. Zuverlässigkeit des entlassenden Arbeitgebers 
schließen könnten. Hieraus könnte sich insbesondere für die betriebliche 
Karrierepolitik eines nicht-opportunistisch entlassenden Arbeitgebers ein 
konkreter Handlungsbedarf ableiten lassen,491 nach geeigneten Maßnah
men zu suchen, um eine eigene ungerechtfertigte Negativstigmatisierung 
infolge einer Entlassung zu verhindern. Als Gesamtergebnis wäre für den 
Arbeitsmarkt in diesem Fall ein separierendes Gleichgewicht vorstellbar, 
bei dem opportunistische und nicht-opportunistisch handelnde Arbeit
geber unterschiedliche Typen betrieblicher Karrierepolitik wählen und

489 Angenommen wird dabei ein positiver Zusammenhang zwischen vergangenem und zukünf
tigem Fehlverhalten. Haben Arbeitnehmer dauerhaft unterschiedliche spezifische Neigungen zu 
einem Fehlverhalten, so ist solch eine Neigung Teil der absoluten Qualität eines Arbeitnehmers.

490Durch die Stigmatisierung wird zwar eine individuelle Entlassung als Sanktionsinstrument 
in ihrer Wirkung verstärkt, die Shirking-Ansätze von L a z e a r  und der Effizienzlohntheorie 
haben jedoch gezeigt, daß die Sanktionswirkung primär auf solche Wechselkosten zurückgeht, 
die -  im Gegensatz zum Lemon-Effekt -  nicht die Existenz von Informationsdefiziten auf dem 
Arbeitsmarkt verlangen.

491 Gegebenenfalls auch für einen opportunistisch handelnden Arbeitgeber, bei dem jedoch 
Reputationsverluste eher vorab als Bestandteil seines Entlassungskalküls eine Rolle spielen.
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letztere ihre “Qualität” über entsprechend glaubhafte Signale belegen 
können.492
Erhebliche Rückschlußprobleme vom Signal “Entlassung” auf die Qua
lität oder das vergangene Verhalten eines Arbeitnehmers lassen sich allein 
schon aus den Erklärungsansätzen des Unterabschnitts IV.3.1 ableiten. 
Beispielsweise könnte ein Arbeitnehmer aufgrund des Matching-Motivs 
entlassen worden sein, d.h. der Arbeitgeber löste ein ineffizientes Match 
auf, was letztlich für eine niedrige matchspezifische Qualität spricht, aber 
zunächst wenig über die anderen Qualitätskomponenten des Arbeitneh
mers aussagt. Möglicherweise war der Arbeitnehmer für die vorgesehene 
Stelle sogar überqualifiziert. Insgesamt sagt nach dem reinen Matching- 
Ansatz die Qualität eines Arbeitnehmers bei einem bestimmten Arbeit
geber nichts über die Qualität desselben Arbeitnehmers bei einem an
deren Arbeitgeber aus.493 Eine individuelle Entlassung aufgrund eines 
Mismatches kann daher nur insofern einen Informationsgehalt für ande
re Arbeitgeber haben, als diese in der Lage sind, die Charakteristika der 
bisherigen Stelle eines Arbeitnehmers mit jenen zu vergleichen, welche 
die von ihnen angebotenen Stellen aufweisen.
Der Informationsgehalt des Signals “Entlassung” wird auch dadurch ver
zerrt, daß aus der Tatsache einer individuellen Entlassung noch nicht ein
deutig darauf zurückgeschlossen werden kann, wer letztlich die Trennung 
initiiert hat.494 Denkbar ist beispielsweise, daß der Arbeitgeber dem Ar
beitnehmer nahelegt zu kündigen, anstatt ihn zu entlassen. Dann wäre 
jedoch immerhin noch der Status als (aus individuellen Gründen) Er
werbsloser ein informatives Signal. Umgekehrt ist jedoch auch vorstell
bar, daß der Arbeitnehmer entlassen wird, die Initiative hierfür aber auf 
den Arbeitnehmer zurückgeht, da sich dieser z.B. bereits zuvor für eine 
Trennung vom Arbeitgeber entschlossen hat, jedoch nicht selbst kündigt, 
sondern mit dem Arbeitgeber eine informelle Vereinbarung über eine Ent
lassung trifft, um sich zusätzlich kurzfristige Vorteile aus der Arbeitslo
senunterstützung zu sichern. Oder aber die Initiative für die Entlassung

492V gl. auch R it t e r / T a y l o r  (1994).
493V gl. auch die Fußnotenanmerkung in G ib b o n s / K a t z  (1991: 352). Letztlich lassen sich -  

quasi als Gegenpol zum  GlBBONs/KATZ-M odell -  auch entsprechende M atchingm odelle formu
lieren und testen, in denen Entlassungen allein infolge eines Auflösens von  Mismatches statt
finden; vgl. zur empirischen Bestätigung dieser Klasse von M odellen A n t e l  (1985: 976-977); 
M c L a u g h l in  (1991: 24).

494V gl. C a r m ic h a e l  (1983a: 252).



301

geht in dem Sinne vom Arbeitnehmer aus, daß die Arbeitsbedingungen 
in der betreffenden Unternehmung sehr schlecht sind,495 der Arbeitneh
mer sein Verhalten entsprechend angepaßt hat (z.B. Arbeitszurückhal
tung, Absentismus) und dadurch eine Entlassung verursacht. In diesem 
Fall würde die Entlassung gegen den Arbeitgeber und nicht gegen den 
Arbeitnehmer sprechen.496 Insgesamt zeigen diese Überlegungen, daß -  
im Gegensatz zur Grundidee des Widerspruchs-Abwanderungs-Ansatzes 
von H ir s c h m a n  (1970) -  hier eine Kündigung durch den Arbeitneh
mer nicht als eindeutiges Signal für eine schlechte Arbeitgeber-“Qualität” 
und eine Entlassung auch nicht als eindeutiges Signal für eine schlechte 
Arbeitnehmer-“Qualität” eingestuft werden kann.
Zudem kann gegen eine Entlassung als informatives Signal auch einge
wandt werden, daß die Motive für die Entlassung nicht zwingend aus 
übergeordneten Effizienzüberlegungen herrühren müssen und/oder ge
gen den Arbeitnehmer sprechen, sondern Entlassungen auch allein Aus
druck eines myopischen oder opportunistischen Arbeitgeberveihaltens 
sein können. Beispielsweise mag ein Arbeitgeber im Lohnpfand-Modell 
von LAZEAR aufgrund von Endspieleffekten497 oder myopischen Verhal
tens Reputationsaspekte vernachlässigen und Arbeitnehmer vor ihrem 
Zwangsruhestand unter vorgeschobenen Anschuldigungen entlassen, um 
ihre Lohnpfänder einbehalten zu können. Diese Überlegung läßt sich 
vom L AZEA R-M odell ausgehend auch noch weiter fassen: Der Arbeit
geber entläßt möglicherweise einen Arbeitnehmer, um später nicht den 
impliziten Karriereversprechen und damit der Zahlung eines steigenden 
erwarteten Karriereeinkommens nachkommen zu müssen.498 
Ein weiteres opportunistisches Entlassungsmotiv für den Arbeitgeber 
liefert die Grundidee der Theorie impliziter Arbeitsverträge.499 Gemäß 
dieses Erklärungsansatzes für rigide Löhne versichert der Arbeitgeber

495Vgl. beispielsweise zum Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzrisiken und der Beendigung 
von Arbeitsbeziehungen V iscu si (1979).

496Allerdings ist einzuwenden, daß der Arbeitnehmer die Arbeitsbedingungen eventuell auch 
lediglich nur als unzumutbar empfunden hat, was dann wiederum gegen den Arbeitnehmer 
sprechen würde (z.B. gegen eine hohe Belastbarkeit des Arbeitnehmers).

497Z.B. bei einer alsbaldigen Betriebsschließung in Form eines “schleichenden Personalabbaus” 
anstatt einer einmaligen Abwicklung verbunden mit kostspieligen Sozialplanregelungen.
498 Angesprochen sind damit insgesamt sowohl implizite Karriereanreize in Form der 

Pfandlösung als auch jene in Form der Lotterielösung im Sinne des Unterabschnitts IH.1.2.
499V gl. dazu B a il y  (1974); G o r d o n  (1974); A z a r ia d is  (1975); SCHRÜFER (1988: 104-126); 

B e r t h o l d  (1989); F r a n z  (1991: 297-300).
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risikoaverse Arbeitnehmer über ein im Zeitablauf verstetigtes Karrie
reeinkommen gegen übermäßige Einkommensschwankungen.600 Ein sol
cher impliziter (weil arbeitsvertraglich nicht explizit regelbarer) Versi
cherungskontrakt lohnt sich auch aus Arbeitgebersicht, da er auf diese 
Weise Löhne unterhalb des erwarteten langfristigen Wertgrenzprodukts 
des Arbeitnehmers zahlen kann und somit Lohnkosten einspart.501 Zu 
einer opportunistischen Entlassung durch den Arbeitgeber kann es hier
bei kommen, wenn die Seif enforcing-Bedingungen des impliziten Ver
tragsarrangements verletzt sind und der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
während eines Konjunkturtiefs entläßt, wenn die aktuelle Entlohnung das 
aktuelle Periodenwertgrenzprodukt übersteigt.502 Dadurch vermeidet der 
Arbeitgeber die Zahlung der vereinbarten Versicherungsleistung an den 
Arbeitnehmer.503
Schließlich sprechen auch noch verschiedene andere ökonomische Theori
en dagegen, daß der Status als Erwerbsloser ein informatives Signal über 
schlechte Fähigkeiten oder ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers bildet. 
So ist es im humankapitaltheoretischen Modell mit asymmetrischer In
formationsverteilung von H a s h i m o t o  (1981) vorstellbar, daß ein oppor
tunistisch handelnder Arbeitgeber bei dem Versuch, die auf betriebsspe
zifischen Humankapitalinvestitionen basierende Quasirente zu appropri- 
ieren, aufgrund seines Informationsdefizits übertreibt und eine zu gerin
ge Entlohnung bietet, wodurch er den Arbeitnehmer zur Auflösung des 
Beschäftigungsverhältnisses veranlaßt.
Im informationsökonomischen Modell von P R E N D E R G A S T  (1992a) wird 
der Lemon-Effekt von G i b b o n s / K a t z  (1991) sogar insofern in Frage 
gestellt,504 als selbst der Status als Beschäftigter keinen eindeutigen Rück-

500Eine wesentliche Grundannahme ist dabei, daß der Grad der Risikoaversion des Arbeitgebers 
geringer als der der Arbeitnehmer ist.

501Risikoaverse Arbeitnehmer werden bereit sein, einen vergleichsweise hohen unsicheren Lohn 
gegen einen geringeren, dafür aber sicheren Lohn einzutauschen. Während die risikoaversen 
Arbeitnehmer von dem Versicherungseffekt profitieren, resultieren die Arbeitgebervorteile aus 
den eingesparten Risikokosten.

502Oder aber der Arbeitgeber handelt schlichtweg myopisch und damit irrational.
503Umgekehrt ist jedoch auch vorstellbar, daß Arbeitnehmer myopisch oder opportunistisch 

handeln, indem sie ihre Versicherungsprämie nicht zahlen wollen und während eines Konjunk
turhochs, wenn ihr Periodenwertgrenzprodukt ihren Periodenlohn übersteigt, zu einem anderen 
Arbeitgeber wechseln.

504Eigentlich beinhaltet das folgende PRENDERGAST-Argument keine direkte Kritik an der 
G ib b o n s / K a t z -A rgum entation, sondern baut quasi als Folgeüberlegung auf ihr auf. V gl. P r e n - 
d e r g a s t  (1992a: 569).
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Schluß mehr auf die Fähigkeiten des Arbeitnehmers zuläßt. Die Kernidee 
des PRENDERGAST-Ansatzes505 basiert auf der Annahme, daß die Ent
scheidung eines Arbeitgebers über die Weiterbeschäftigung eines Arbeit
nehmers (z.B. nach der Probezeit) für Außenstehende zusätzliche Infor
mationen über die unbekannte absolute Qualität des Arbeitnehmers of
fenbaren kann, da der Arbeitgeber über die Qualität seiner Arbeitnehmer 
besser als Außenstehende informiert ist. Die Arbeitnehmer sind im Mo
dell von P r e n d e r g a s t  risikoavers, woraus sich zunächst einmal ein prin
zipielles Versicherungsinteresse gegen Einkommensrisiken ableiten läßt. 
Der Arbeitgeber hat nun die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen 
Vorgehensweisen bei der Zusammensetzung des Beschäftigtenpools. 1) 
Er kann zum einen eine strikte Trennung zwischen guten und schlechten 
Arbeitnehmern vornehmen, indem er die guten weiterbeschäftigt und 
die schlechten entläßt. 2) Zum anderen kann er auch von einer strik
ten Trennung absehen und neben den guten Arbeitnehmern auch einige 
der schlechten Arbeitnehmer weiterbeschäftigen. Beide Vorgehensweisen 
haben spezifische Vorteile. Während die Vorgehensweise 1) die Alloka
tionseffizienz der Karrierepolitik sichert, weist die Strategie 2) den Vor
teil auf, daß Außenstehende aus der Weiterbeschäftigungsentscheidung 
nicht mehr auf die individuelle Qualität der beschäftigten Arbeitnehmer 
schließen können, wodurch letztlich bei den (weiterbeschäftigten) Arbeit
nehmern ein Versicherungseffekt erzielt wird. Insgesamt läßt sich nun 
festhalten, daß die Wahl der Strategie 2) und damit ein bewußtes Ver
schmutzen des Signals “Weiterbeschäftigung” dann für den betrachteten 
Arbeitgeber rational ist, wenn die Vorteile aus dem Versicherungseffekt506 
die Nachteile aus einer verminderten Allokationseffizienz überwiegen.507 
Trifft diese Bedingung zu, so kann noch nicht einmal der Status als 
beschäftigter Arbeitnehmer als eindeutiger Qualitätsindikator gewertet 
werden.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß vor dem Hintergrund der ge
sammelten Argumente die individuelle Entlassung eines Arbeitnehmers

605Vgl. P r e n d e r g a s t  (1992a: 567-570).
506Hierunter fallen insbesondere die eingesparten Lohnkosten: Arbeitnehmer werden aufgrund 

ihrer Risikoaversion bereit sein, für eine Versicherung auf Lohnbestandteile zu verzichten; vgl. 
P r e n d e r g a s t  (1992a: 570).

507Ob diese Bedingung tatsächlich für reale Beschäftigungsverhältnisse zutrifft, dürfte aller
dings empirisch schwer zu belegen sein.
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oder der Status als Erwerbsloser nur bedingt als informatives Signal über 
geringe Fähigkeiten oder ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers eingestuft 
werden kann. Zunächst einmal kann ein schlechtes Match zur Trennung 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geführt haben, ohne daß hier
durch ein Rückschluß auf die absolute Qualität oder die matchbezogene 
Qualität des Arbeitnehmers bei einem anderen Arbeitgeber gerechtfer
tigt wäre. Auch könnten asymmetrisch verteilte Informationen, myopi
sches Verhalten oder weitere Entscheidungsfehler zu einer Auflösung des 
individuellen Beschäftigungsverhältnisses geführt haben. Versicherungs
argumente könnten bei einer eingeschränkten Transparenz des Arbeits
marktes sogar Ursache dafür sein, daß noch nicht einmal der Status als 
beschäftigter Arbeitnehmer für Außenstehende informativ wäre. Möglich 
ist schließlich auch opportunistisches Verhalten durch den Arbeitgeber, 
der über eine ungerechtfertigte Entlassung eines Arbeitnehmers indivi
duelle Vorteile auf dessen Kosten erzielt.
Insgesamt folgt hieraus als Implikation, daß aufgrund des verzerrten Si
gnals “Entlassung” Außenstehende -  Teile der Belegschaft, externe Ar
beitnehmer, andere Arbeitgeber -  nicht genau beurteilen können, ob ei
ne individuelle Entlassung von einem opportunistisch oder einem nicht
opportunistisch handelnden Arbeitgeber vorgenommen wurde. Wird von 
Außenstehenden letzteres vermutet, so ergeben sich daraus zwei mögli
che negative Informationseffekte für den betreffenden Arbeitgeber. Zum 
einen könnte die eigene Belegschaft ein opportunistisches Arbeitge
berverhalten vermuten,508 was dazu führen könnte, daß junge Arbeitneh
mer des betrachteten Arbeitgebers um ihre zukünftigen Aufstiegschan
cen besorgt sind und als Folge zu anderen Arbeitgebern mit vermeindlich 
sicheren Aufstiegschancen wechseln, was für den betrachteten Arbeitge
ber zu Fluktuationskosten führen würde.509 Oder aber die Arbeitnehmer

508Geht man davon aus, daß sich das “wirtschaftliche Leben” des Arbeitgebers, d.h. die Exi
stenz des Unternehmens, über einen längeren Zeitraum erstreckt als die betriebliche Karrie
re eines Arbeitnehmers, so wird in diesem Fall der Informationsübertragung die Rrage rele
vant, inwiefern Informationen zwischen verschiedenen Generationen von Arbeitnehmern in ei
ner Unternehmung übertragen werden. Solche Fragen lassen sich formal mit Hilfe von Overlap- 
ping generations-Modellen (OLG-Modellen) diskutieren. Vgl. zu OLG-Modellen z.B. K a n d o r i 
(1992). Trifft die obige Prämisse über die zeitliche Dauer einer betrieblichen Karriere zu, so 
sind OLG-Modelle für die formale Diskussion der Karrierepolitik von grundsätzlicher Bedeu
tung. Vgl. bereits schon C rem er (1986: 42-45), wonach Kooperationsaspekte dafür sprechen, 
Arbeitnehmer zu Beginn ihrer betrieblichen Karriere die anstrengendsten Arbeiten zuzuweisen, 
sowie umfassend D em ou gin /S iow  (1994).

509V gl. E h r e n b e r g / S m it h  (1991: 430); A l e w e l l  (1993: 69); Sc h r e ib e r  (1995: 412).



305

verbleiben im Unternehmen und fordern als Kompensation für das höhe
re Karriererisiko eine entsprechend höhere Entlohnung. Zudem könnte 
auch eine “Informationsübertragung” auf externe A rbeitnehm er als 
potentielle Stellenbewerber stattfinden, was die Gefahr zukünftiger Re
krutierungsprobleme -  z.B. geringerer Bewerberpool, höhere Forderun
gen bei den Eintrittsgehältern -  für den Arbeitgeber impliziert.510 Diese 
zwei negativen Informationseffekte wiederum könnten einen Handlungs
bedarf für die betriebliche Karrierepolitik eines Arbeitgebers begründen. 
Unterscheidet man grob zwei Typen von Arbeitgebern -  opportunistisch 
und nicht-opportunistisch handelnde Arbeitgeber511 - ,  so stellt sich für 
nicht-opportunistische Arbeitgeber insbesondere die Frage, über welche 
personalpolitischen Instrumente sie im Falle einer individuellen Entlas
sung eine ungerechtfertigte Negativstigmatisierung ihrerseits vermeiden 
können. Auf diese Frage nach einer glaubhaften Signalisierung einer zu
verlässigen, nicht-opportunistischen Karrierepolitik soll nun im Unterab
schnitt IV.3.2.3 eingegangen werden.

3.2.3 Karrierepolitische Implikationen

Ausgangspunkt sei eine Arbeitsmarktsituation mit zwei Typen von Ar
beitgebern -  opportunistisch und nicht-opportunistisch entlassende Ar
beitgeber. Angenommen sei ferner, daß hinsichtlich des Arbeitgebertyps 
eine asymmetrische Informationsverteilung auf dem Arbeitsmarkt herr
sche. Während ein Arbeitgeber weiß, welchem Typ er zuzuordnen ist, 
können andere Akteure wie einige der eigenen Arbeitnehmer, externe 
Arbeitnehmer und andere Arbeitgeber keine genaue Typenzuordnung 
vornehmen. Mit diesen Situationsannahmen wird letztlich in stilisierter 
Weise die Problematik wiedergegeben, die im vorangegangenen Unterab
schnitt IV.3.2.2 erläutert wurde.

510Vgl. St o e b e  (1981: 307); HÜBLER (1983: 82), (1985: 33); E h r e n b e r g / S m it h  (1991: 429- 
430); F r e im u t h  (1991: 30); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 348); S c h r e ib e r  (1995: 412).

511Strenggenommen wird hier implizit von einer vereinfachten Entscheidungssituation ausge
gangen, in der die Arbeitgebertypen exogen vorgegeben sind. Für reale Zusammenhänge ist 
jedoch vielmehr zu vermuten, daß die Entscheidung für eine nicht-opportunistische Entlassung 
endogen vom Arbeitgeber getroffen wird und ein bestimmter Arbeitgeber fallweise sich teils 
für opportunistisches Verhalten entscheidet und teils dagegen. Mitentscheidend hierbei dürfte 
wiederum der Einfluß von Kontextfaktoren sein. Tendenziell kann davon ausgegangen werden, 
daß die Gefahr opportunistischer Entlassungen in solchen Zeiten besonders hoch ist, in denen 
die branchen- bzw. gesamtwirtschaftliche Situation in verschiedenen Unternehmen zu Massen
entlassungen führt, so daß der Bruch impliziter individueller Vereinbarungen kaum auffallen 
dürfte; vgl. K n o l l  (1994: 192) sowie die dort angegebene Literatur.
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Nicht-opportunistisch entlassende Arbeitgeber haben in dieser Situation 
zunächst einmal die Auswahl zwischen zwei grundsätzlichen Alternati
ven. Sie können versuchen, über karrierepolitische Maßnahmen glaub
haft zu signalisieren,512 zu welchem Typ von Arbeitgeber sie gehören, 
oder aber sie könnten auf solch eine Signalisierung verzichten. Tritt 
der erste Fall ein, würde sich für den Arbeitsmarkt ein separierendes 
Gleichgewicht?13 ergeben, bei dem die verschiedenen Arbeitgebertypen 
infolge der zusätzlichen Maßnahmen für andere Akteure unterscheidbar 
sind. Der zweite Fall dagegen, der sich dann ergibt, wenn für nicht
opportunistische Arbeitgeber die Kosten für eine Signalisierung die Signa
lisierungserträge übersteigen,514 würde zu einem Pooling-Gleichgewicht 
führen, bei dem die Arbeitgeber weiterhin nicht unterscheidbar bleiben. 
Im folgenden sei nun davon ausgegangen, daß sich eine glaubhaf
te Signalisierung über unterschiedliche Karrierepolitiken für nicht
opportunistische Arbeitgeber im Prinzip lohnt. Im verbleibenden Rest 
disese Unterabschnitts soll daher diskutiert werden, über welche kon
kreten Maßnahmen solch eine Separierung möglich wird. Die zentra
le Anforderung an glaubhafte Signalisierungsmaßnahmen ist die, daß 
nicht-opportunistische Arbeitgeber beobachtbare Maßnahmen bzw. In
strumente wählen, die von opportunistisch handelnden Arbeitgebern aus 
Eigeninteresse nicht imitiert werden und die damit einen verläßlichen 
Rückschluß auf den spezifischen Typ von Arbeitgeber erlauben. Vier sol
cher möglichen Maßnahmen sollen im Anschluß nun diskutiert werden.
(1) Zum einen könnte sich der Arbeitgeber im Rahmen des L A Z E A R -

512 Gefragt ist mit anderen Worten nach einer glaubhaften Arbeitgeber-Signalisierung im Sinne 
von Sp e n c e  (1973), bei der sich eine Investition in die Signalisierung aufgrund der verursachten 
Signalisierungskosten für opportunistische Arbeitgeber -  im Gegensatz zu nicht-opportunistisch 
handelnden Arbeitgebern -  nicht lohnt. Möglicherweise könnte das Problem opportunistischen 
Verhaltens auch durch staatliche Regulierungsmaßnahmen gelöst werden. So weist K n o l l  (1994: 
191) beispielsweise darauf hin, daß in den USA die Arbeitgeberbeiträge zur Arbeitslosenversi
cherung auch von der Entlassungshäufigkeit des Unternehmens abhängen, wodurch letztlich 
Anreize für ein sorgfältiges Arbeitnehmer-Screening bei der Einstellung induziert sowie Anreize 
für opportunistische Entlassungen verringert werden.

513Zu separierenden und Pooling-GIeichgewichten vgl. die Ausführungen zu Selbsteinordnungs
verfahren in Unterabschnitt IV.1.3 sowie die dort angegebene Literatur.

514In solch einem Fall würde sich eine Separierung für nicht-opportunistische Arbeitgeber nicht 
lohnen: Die zusätzlichen Vorteile durch eine Abgrenzung zu den opportunistischen Arbeitge
bern (z.B. bei der Rekrutierung externer Arbeitnehmer sowie bei der Anreizgestaltung interner 
Arbeitnehmer) wären entweder so klein und/oder die Signalisierungskosten (für die zusätzli
chen karrierepolitischen Maßnahmen) so groß, daß auch die nicht-opportunistischen Arbeitgeber 
nicht signalisieren, sondern die Pooling-Situation mit den entsprechenden Informationsproble
men vorziehen.
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Modells verbindlich (z.B. über eine freiwillige Betriebsvereinbarung) da
zu verpflichten, den noch verbleibenden Anteil des Lohnpfands, der einem 
entlassenen Arbeitnehmer nicht mehr zurückgezahlt werden konnte, nicht 
selbst einzubehalten, sondern an eine dritte Partei (z.B. die Arbeitslosen
versicherung) zu übertragen.515 Durch diese Art der Selbstbindung würde 
die Sanktionswirkung der Lohnpfandidee im LAZEAR-Modell erhalten 
bleiben, der Arbeitgeber könnte sich über ein opportunistisches Entlas
sungsverhalten aber nicht mehr auf Kosten des betreffenden Arbeitneh
mers besser stellen. Opportunistisch handelnde Arbeitgeber würden eine 
entsprechende Verpflichtung dagegen nicht eingehen.
(2) Ähnlichkeiten weist dieser erste Ausweg mit der von R itter /T ay- 
lor (1994) diskutierten Situation auf.516 In dem Modell von R itter und 
Taylor existieren zwei Typen von Arbeitgebern, die mit einer unter
schiedlich hohen Wahrscheinlichkeit zu opportunistischem Entlassungs
verhalten neigen. Nur jeder Arbeitgeber allein weiß, zu welchem Typ er zu 
zählen ist, d.h. nur er kennt seine Neigung zu opportunistischem Verhal
ten. Zur Anreizgestaltung stehen jedem Arbeitgeber zwei Möglichkeiten 
zur Verfügung, die ein Arbeitgeber auch kombiniert miteinander einset- 
zen kann -  er kann Leistungsanreize über Pfänder (z.B. Lazears Lohn
pfand) und/oder über Effizienzlöhne bei den Arbeitnehmern induzieren. 
Jeder Arbeitgeber hat nun vor dem Hintergrund der Kenntnis über sei
nen Typ sowie der allgemeinen Gefahr von Arbeitnehmer-Shirking eine 
Entscheidung über ein für ihn geeignetes Anreizsystem (aus Pfändern 
und/oder Effizienzlöhnen) zu treffen. Für diese Situation läßt sich ein 
separierendes Arbeitsmarktgleichgewicht herleiten, bei dem die verschie
denen Typen von Arbeitgebern eindeutig anhand ihrer Personalpolitik 
unterscheidbar sind: Relativ zuverlässige Arbeitgeber mit einer geringen 
Wahrscheinlichkeit bzw. Neigung zu opportunistischem Entlassungsver
halten wählen als Anreizsystem eine Kombination aus einem vergleichs
weise niedrigen Pfand und Effizienzlöhnen, während Arbeitgeber mit ei
ner hohen Opportunismusneigung ausschließlich ein Pfand als Maßnahme 
gegen Arbeitnehmer-Shirking einsetzen, das dafür entsprechend höher ist 
als jenes, das Arbeitgeber mit einer geringen Neigung zu opportunisti-

515Vgl. dazu bereits die Diskussion um die Pfandlösung in Unterabschnitt III.1.2.
516Vgl. insbesondere R it t e r / T a y l o r  (1994: 702-703), wo als Variante zum Konkursmodell 

der Fall opportunistischen Arbeitgeberverhaltens diskutiert wird.



308

sehen Entlassungen verlangen.
(3) Des weiteren könnte ein nicht-opportunistischer Arbeitgeber mögli
cherweise auch dadurch ein aufrichtiges Entlassungsverhalten signalisie
ren, indem er über zusätzliche Maßnahmen die eigenen Entlassungsko
sten erhöht, so daß sich die Freisetzung individueller Arbeitnehmer für 
ihn wirklich nur bei gravierenden Qualitätsmängeln bzw. extremen Ver
fehlungen lohnt. Beispielsweise könnte sich der Arbeitgeber für eine höhe
re Beteiligung an der Investition in das betriebsspezifische Humankapital 
seiner Mitarbeiter entscheiden. Dadurch erhöhen sich im Falle einer Tren
nung die Entlassungskosten des Arbeitgebers, was diesen wiederum dazu 
veranlassen würde, seine Entlassungsentscheidung genau zu überdenken. 
Insgesamt läßt sich für die Maßnahme, die Entlassungskosten zu erhöhen, 
festhalten, daß opportunistische Arbeitgeber solch eine betriebliche Kar
rierepolitik zwar mutmaßlich nicht imitieren würden.517 Fraglich ist al
lerdings, ob sich für nicht-opportunistische Arbeitgeber eine Signalisie
rung über hohe Entlassungskosten überhaupt rechnet. Zunächst einmal 
würden die Kosten für die Arbeitgeber auch in all jenen Fällen sehr hoch 
sein, in denen aus nicht-opportunistischen Motiven -  z.B. bei Auflösung 
eines Mismatches -  entlassen wird.518 Zudem steigt mit der Höhe der Ent
lassungskosten auch der Spielraum an möglichem Fehlverhalten bei den 
Arbeitnehmern: Je höher die Entlassungskosten sind, desto größer kann 
das Ausmaß an Leistungszurückhaltung und anderem Fehlverhalten bei 
einem individuellen Arbeitnehmer sein, ohne daß dieser vom Arbeitgeber 
entlassen wird. Zu vermuten ist daher, daß die karrierepolitische Maß
nahme einer Erhöhung der Entlassungskosten für Arbeitgeber nur sehr 
eingeschränkt für Signalisierungszwecke geeignet ist.
(4) Eine weitere Lösung zur Verhinderung eines ungerechtfertig
ten Negativstigmas könnte für den Arbeitgeber darin bestehen, dem 
Betriebsrat519 über entsprechende Betriebsvereinbarungen freiwillig weit
reichende Mitbestimmungsrechte im Zusammenhang mit individuellen 
Entlassungsentscheidungen520 zuzugestehen, die über die gesetzlich gere

517Für diese wären die Signalisierungskosten in aller Regel prohibitiv hoch.
518Dieser Einwand ließe sich noch mit dem Argument abwehren, daß Arbeitgeber präventiv bei 

der Neueinstellung sowie während der Probezeit eine möglichst genaue Personalauswahl treffen 
könnten, um spätere Trennungen zu vermeiden.

519Im Falle leitender Angestellte: dem Sprecherausschuß; vgl. zum Sprecherausschuß z.B. 
OECHSLER (1992: 183-185).
520D.h. formal bei personen- oder verhaltensbedingten, insbesondere außerordentlichen Kündi
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gelten Bestimmungen hinausgehen.521 Selbst wenn der Betriebsrat durch 
diese zusätzlichen Rechte eine Entlassung nicht endgültig verhindern 
kann, vermag er doch bei ungerechtfertigt ausgesprochenen Entlassun
gen dem Arbeitgeber Kosten zu verursachen.522
Diese Lösung über den Betriebsrat als im Prinzip kooperativ eingestell
te dritte Partei entspricht nicht nur der Intention des Gesetzgebers, der 
gemäß Paragraph 2 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz vorsieht, daß der 
Betriebsrat bei seinen Entscheidungen sowohl die Belange der Arbeitneh
mer als auch die Effizienz des Betriebes im Auge behalten sollte.523 Auch 
aus ökonomischer Sicht läßt sich begründen, warum der Betriebsrat im 
Zusammenhang mit Entlassungsentscheidungen eher als Kooperations
partner denn als Gegenspieler des Arbeitgebers anzusehen ist. Arbeit
nehmer, die vom Arbeitgeber zu Recht als Mitarbeiter eingestuft wurden, 
die aufgrund vollkommen unzureichender Qualität524 und/oder schwerer 
Verfehlungen die Effizienz des Betriebes stark beeinträchtigen, werden 
mutmaßlich nicht auf die Unterstützung der Mehrheit der restlichen Be
legschaft bei der Verhinderung ihrer Entlassung zählen können. Da die 
Mitglieder des Betriebsrats selbst Teil der Belegschaft sind und zudem 
als Interessenvertreter nach Ablauf ihrer vierjährigen Amtszeit wieder
gewählt werden wollen,525 ist zu vermuten, daß auch der Betriebsrat ge
rechtfertigte Entlassungen nicht verhindern wird. Letztlich kann so über 
die aktive Zustimmung des Betriebsrats zu individuellen Entlassungen 
erreicht werden, daß die Freisetzungsentscheidungen des Arbeitgebers an 
Legitimität gewinnen und so einer ungerechtfertigten Negativstigmatisie
rung des Arbeitgebers entgegengewirkt wird. Umgekehrt kann angenom
men werden, daß der Betriebsrat eine zu Unrecht geplante Entlassung 
ablehnen wird, wenn er dazu aufgrund zusätzlicher Rechte über eine Be

gungen durch den Arbeitgeber.
521Im Extremfall vielleicht sogar ein Vetorecht.
522Folgt man diesem Argument, so besitzt der Betriebsrat selbst unter den relativ geringen 

faktischen Rechten des Betriebsverfassungsgesetzes noch eine ökonomische Bedeutung. Zu einer 
kritischen Auseinandersetzung mit mitbestimmten Arbeitsverträgen vgl. WENGER (1986).

623Vgl. auch K o t t h o f f  (1985: 68), (1992: 614); O e c h sl e r  (1992: 176).
524Sei es, daß die absolute Qualität des Arbeitnehmers unzureichend ist oder die matchbezogene 

Qualität, oder aber daß sich der Arbeitnehmer auf opportunistische Weise (d.h. durch Vorgabe 
einer falschen Qualität) trotz Kenntnis seiner geringen Qualität erfolgreich um eine hoch dotierte 
Stellen beworben hat, deren Anforderungen er jedoch eindeutig nicht genügt.
525Bzw. verhindern wollen, daß sie auf Antrag der anderen Arbeitnehmer qua Arbeitsgericht 

ihres Amtes enthoben werden; vgl. Paragraph 23 Absatz 1 BetrVG.
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triebsvereinbarung ohne großen Aufwand die Möglichkeit hat. Für den 
Einsatz des Betriebsrats als eine Art Schiedsinstanz und Instrument der 
Selbstbindung des Arbeitgebers spricht nicht zuletzt auch sein vergleichs
weise guter Informationsstand. Die Mitglieder des Betriebsrats werden 
die Gerechtfertigkeit einer Entlassungsentscheidung vermutlich weitaus 
besser beurteilen können als eine externe Instanz (z.B. Arbeitsgericht). 
Schließlich deutet auch die empirische Untersuchung von HÖLAND (1985) 
darauf hin, daß die genannte Lösung über den Betriebsrat praktika
bel sein kann.526 HÖLANDs Ergebnisse zeigen, daß die häufigste Reak
tion von Betriebsräten auf eine Entlassungsentscheidung des Arbeitge
bers eine ausdrückliche Zustimmung ist.527 Allgemein belegt die Stu
die, daß Betriebsräte sehr oft nicht den bequemeren (weil u.a. diplo
matischeren) Weg wählen und sich einer Stellungnahme enthalten, son
dern statt dessen eine aktive Zustimmung wählen. Zudem zeigt sich, 
daß das Zustimmungsverhalten des Betriebsrats bei außerordentlichen 
Kündigungen -  also bei besonders schwerwiegenden Entlassungsgründen 
-  sogar noch deutlicher ausgeprägt ist (84 %) als das allein schon deutli
che Zustimmungsverhalten bei ordentlichen Kündigungen (65 ,1 %) durch 
den Arbeitgeber.528 Dieses kann als Beleg für das kooperative und effi
zienzorientierte Verhalten der Betriebsräte im Zusammenhang mit der 
Bewertung individueller Entlassungen interpretiert werden. Daß eine 
Sanktionierung von Arbeitnehmern in Form von Entlassung in dra
stischen Fällen auch vom Betriebsrat mitgetragen wird, belegt eben
so der Befund über deutlicheres Zustimmungsverhalten des Betriebs
rats zu personen- oder verhaltensbedingten Entlassungen im Vergleich 
zu betriebsbedingten Entlassungen.529 Einer Sanktionierung wurde von

526Wenn auch den interpretativen Schlußfolgerungen von H ö l a n d  (1985: 326-329) hier nicht 
ohne weiteres gefolgt werden kann.

527Vgl. H ö l a n d  (1985: 97-105). Hier zeigt sich allerdings auch der Einfluß des Kontextfak
tors “Unternehmensgröße” : Mit zunehmender Unternehmensgröße steigt der Prozentsatz der 
Widersprüche zu Entlassungen und fällt der Anteil der ausdrücklich erteilten Zustimmungen; 
vgl. H ö l a n d  (1985: 105-134). Untersucht man den Einfluß der individuellen Beschäftigungs
dauer des betroffenen Arbeitnehmers, so stellt sich heraus, daß die Zustimmungsbereitschaft 
des Betriebsrats mit der Seniorität des Arbeitnehmers abnimmt; vgl. H ö l a n d  (1985: 155-163).

52sVgl. H ö l a n d  (1985: 163-165). Bei außerordentlichen (ordentlichen) Kündigungen durch 
den Arbeitgeber erfolgte gemäß der durchgeführten Unternehmensbefragung in 84,0 %  (65,1 
%) aller Fälle eine Zustimmung, in 13,3 % (24,4 %) aller Fälle ein Schweigen, in 1,3 %  (4,0 %) 
aller Fälle die Äußerung von Bedenken und in 1,3 %  (6,5 %) aller Fälle ein Widerspruch als 
Reaktion des Betriebsrats.

529V gl. H ö la n d  (1985:168-173). H ö la n d  kommt daher auch zu dem Ergebnis: “Der Eindruck, 
daß Betriebsräte mit ihren Stellungnahmen zu Kündigungsvorhaben häufig in durchaus system-
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seiten des Betriebsrats insbesondere bei den Entlassungsgründen “un- 
entschuldigtes Fehlen” ,530 “Arbeitsverweigerung” ,531 “Disziplinmängel”532 
“Straftat” 533 und “Alkoholmißbrauch” 534 zugestimmt. Andererseits zei
gen sich Betriebsräte der Belegschaft gegenüber loyal und stellen sich 
häufig schützend vor Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber seine Entlas
sungsabsicht “mit Abnahme der Leistungsfähigkeit oder Krankheit des 
Arbeitnehmers zu rechtfertigen sucht” (H Ö L A N D  1985: 169-170). Die
ses aktive Protestverhalten in bestimmten Fällen unterstreicht, daß Be
triebsräte oftmals gerade nicht als einseitiges Instrumentarium des Ar
beitgebers eingestuft werden können, durch das Arbeitnehmerinteressen 
faktisch nur sehr unzureichend berücksichtigt werden. Genau dies ist 
auch eine wesentliche Voraussetzung, damit eine weitergehende Partizi
pation des Betriebsrats an individuellen Entlassungsentscheidungen als 
glaubhafte Selbstbindung des Arbeitgebers und als wirkungsvolles Unter
scheidungskriterium zwischen opportunistisch und nicht-opportunistisch 
handelnden Arbeitgebern angesehen werden kann. Ein separierendes Ar
beitsmarktgleichgewicht könnte sich dann dadurch bilden, daß nicht
opportunistische Arbeitgeber Betriebsräten weitergehende Partizipati
onsrechte bei individuellen Entlassungen zubilligen, während opportu
nistisch entlassende Arbeitgeber hiervon absehen.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß bei asymmetrisch verteilten 
Informationen über das Arbeitgebermotiv bei individuellen Entlassungen 
ein nicht-opportunistischer Arbeitgeber (ungerechtfertigte) Reputations
verluste hinsichtlich seiner betrieblichen Karrierepolitik aktiv verhindern 
kann, indem er auf zusätzliche personalpolitische Maßnahmen zurück
greift. Eine weitergehende Folge wäre dann, daß eine individuelle Entlas
sung ein präziseres Signal über die schlechte Qualität eines Arbeitnehmers 
wäre, wodurch der Entlassungsdrohung eines Arbeitgebers als Sanktions
instrument über den dann stärker wirkenden Lemon-Effekt wiederum
und wertimmanenter Weise Störungsursachen der einen oder anderen Partei des Arbeitsverhält
nisses zurechnen und dabei herrschende Leistungs- und Disziplinregeln reproduzieren, verstärkt 
sich bei der Betrachtung einzelner Gründe für personen- oder verhaltensbedingte Kündigungen” 
(H ö l a n d  1985: 169). V gl. auch die abschließenden Bemerkungen in F r ic k  (1995).
53053.5 % Zustimmung, 23,3 %  Schweigen, 11,6 % Bedenken, 11,6 % Widerspruch.
53151.7 %  Zustimmung, 31,0 % Schweigen, 3,4 %  Bedenken, 13,8 % Widerspruch.
53246,9 % Zustimmung, 18,5 % Schweigen, 8,6 %  Bedenken, 25,9 % Widerspruch.
53348.5 % Zustimmung, 22,7 % Schweigen, 15,2 %  Bedenken, 13,6 %  Widerspruch.
53446.7 %  Zustimmung, 22,7 % Schweigen, 21,3 %  Bedenken, 9,3 % Widerspruch.
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eine höhere Bedeutung zukäme. Deutlich wurde jedoch auch, daß die 
zusätzlichen Maßnahmen mit Kosten (Signalisierungskosten im weite
ren Sinne) verbunden sind, die im Einzelfall gegen eine Separierung von 
opportunistischen Arbeitgebern sprechen könnten. Selbst die zuletzt ge
nannte Möglichkeit über eine stärkere Miteinbeziehung des Betriebsrats 
bei individuellen Entlassungen ist nicht frei von Problemen. Beispielswei
se sind grundsätzlich bei mindestens drei Parteien (hier: Arbeitgeber, zu 
entlassender Arbeitnehmer, Betriebsrat) effizienzmindernde Koalitions
bildungen sowie kontraproduktive Beeinflussungsaktivitäten denkbar.535 
Nicht auszuschließen ist auch, daß der Betriebsrat teilweise nicht nach 
Effizienz-, sondern nach anderweitigen Kriterien (z.B. Gewerkschafts
mitgliedschaft, soziale Beziehungen)536 entscheidet.537 Für die Betriebs
ratslösung spricht jedoch in diesem, konkreten Zusammenhang mit indi
viduellen Entlassungen, daß es hier weniger um Verteilungs- als vielmehr 
um Effizienzfragen geht,538 so daß ein opportunistisches Verhalten des 
Betriebsrats aus Sicht eines nicht-opportunistischen Arbeitgebers weni
ger zu befürchten ist als bei anderen Entscheidungsproblemen, in die 
Arbeitnehmerinteressenvertretungen involviert sind.
Schließlich bliebe kritisch zu hinterfragen, ob der Reputation eines Ar
beitgebers sowie einem drohenden (ungerechtfertigten) Reputationsver
lust aus Sicht des Arbeitgebers die große ökonomische Bedeutung zu
kommt, von der in diesem Unterabschnitt ausgegangen wurde. Aber 
selbst dann, wenn für einen Arbeitgeber seine Reputation von hohem 
Wert ist, ergibt sich in der betrachteten Situation mit asymmetrisch 
verteilten Informationen nicht zwingend ein personalpolitischer Hand

535Beispielsweise besteht theoretisch die Möglichkeit, daß ein ineffizient arbeitender und des
halb zu entlassender Arbeitnehmer einzelne Betriebsratsmitglieder besticht. Oder aber der Ar
beitgeber entläßt ungerechtfertigterweise einen Arbeitnehmer und teilt sich daraufhin mit dem 
Betriebsrat die noch nicht zurückgezahlten Lohnpfandbestandteile.

536Hierdurch läßt sich eventuell auch ein Teil der obigen Befunde erklären, wonach der Betriebs
rat z.B. selbst bei Straftaten und Alkoholmißbrauch teilweise seine Zustimmung zur Entlassung 
verweigert.

537Ergebnisse empirischer Studien geben zumindest Anlaß, eine grundsätzlich positive Effizi
enzwirkung von Betriebsräten anzuzweifeln. Beispielsweise können A d d is o n  /W a g n e r  (1997) 
keinen Hinweis für einen positiven Einfluß deutscher Betriebsräte auf Profitabilität und Inno
vationen von Unternehmen ermitteln.

538Theoretisch denkbar ist möglicherweise noch eine Art Insider-Outsider-Problem: Der Be
triebsrat stimmt einer ungerechtfertigten Entlassung zu, so daß die zu verteilende Lohnsumme 
auf weniger Arbeitnehmer verteilt wird. Zu bedenken ist allerdings, daß die Lohnsumme mut
maßlich sinken wird, wenn fähige Arbeitnehmer ungerechtfertigt entlassen werden.
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lungsbedarf: Eine eingeschränkte Markttransparenz auf dem Arbeits
markt impliziert nicht nur die grundsätzliche Möglichkeit, daß ein nicht
opportunistisch entlassender Arbeitgeber eine ungerechtfertigte Nega
tivstigmatisierung erfährt, sondern zudem die Möglichkeit, daß oppor
tunistisch wie auch nicht-opportunistisch entlassende Arbeitgeber von 
anderen Akteuren gar nicht bemerkt werden.
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V . Zur F lexibilität betrieblicher Karrierepolitik

Im vorangegangenen Kapitel wurden verschiedene Gestaltungsvariablen 
der Karrierepolitik diskutiert, mit deren Hilfe ein Arbeitgeber die Neu
einstellung, die innerbetriebliche Mobilität sowie das Ausscheiden von 
Arbeitnehmern regulieren kann. In diesem Kapitel soll nun der überge
ordneten Frage nachgegangen werden, wie flexibel die betriebliche Kar
rierepolitik aus Sicht des Arbeitgebers im Hinblick auf die Gestaltungs
variablen sein kann bzw. sein soll. Hierbei sei eine Karrierepolitik als 
vollkom m en flexibel bezeichnet, wenn die Gestaltungsvariablen -  wie 
z.B. Anzahl der Neueinstellungen pro Periode, Bewegungsgeschwindig
keit, Bewegungsprofile -  nur für einen sehr geringen Zeitraum und zu
dem nicht im Detail festgelegt werden. Eine Karrierepolitik sei dagegen 
als vollkom m en rigide definiert, wenn die Gestaltungsvariablen sehr 
langfristig und im Detail vom Arbeitgeber fixiert werden. Diese beiden 
polaren Fälle spannen letztlich ein Kontinuum aus betrieblichen Karrie
repolitiken unterschiedlichen Flexibilitätsgrades auf.
Die Diskussion des Flexibilitätsgrades einer Karrierepolitik ergibt sich 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Zwischenfazits aus Abschnitt II.3. 
Hier wurde festgestellt, daß eine gewisse Flexibilität der Karrierepoli
tik (mindestens) in zweierlei Hinsicht erforderlich ist -  zum einen auf
grund der heterogenen Ausprägungen der Individualfaktoren unter den 
Arbeitnehmern, zum anderen aufgrund sich im Zeitablauf verändernder 
Kontextfaktoren. Der erste Aspekt geht nicht von einem dynamisch ver
standenen Flexibilitätsbegriff aus und wird in diesem Abschnitt daher 
auch nicht weiter betrachtet.1 Der zweite Aspekt, dynamische Kontext
faktoren und ein sich dadurch im Zeitablauf verändernder Rahmen für 
die Karrierepolitik, soll im folgenden bei der Diskussion um den Flexi
bilitätsgrad einer Karrierepolitik dagegen noch einmal genauer -  nun im 
Zusammenhang mit den Gestaltungsvariablen, die in Abschnitt II.3 noch 
nicht diskutiert waren -  aufgenommen werden.
Zunächst einmal soll im folgenden Abschnitt V .l gezeigt werden, warum 
weder die Wahl einer vollkommen flexiblen noch die einer vollkommen ri
giden Karrierepolitik für einen Arbeitgeber rational und möglich ist. Als

‘ Diskutiert wurden solche Flexibilitätsprobleme dagegen beispielsweise im Zusammenhang 
mit Beförderungsturnieren und den Implikationen heterogener Arbeitnehmer; vgl. Unterab
schnitt IV.2.5.2.1.
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Alternative bietet sich vielmehr eine quasi-rigide Karrierepolitik an, die 
zwischen den beiden polaren Fällen liegt und aus Sicht des Arbeitgebers 
so rigide wie nötig bzw. so flexibel wie möglich ist. Diese Lösung beinhal
tet jedoch als Folgeproblem, daß Kontextfaktoränderungen zu Situatio
nen führen können, die nicht planbar waren ( “Ex-post-Uberraschungen” 
S c h n e i d e r  1993: 7) oder aus Kostengründen nicht geplant wurden.2 
Solche nicht-geplanten Situationen implizieren wiederum, daß für sie kei
ne bedingten Verträge und speziell keine karrierepolitischen Regelungen 
festgelegt werden konnten bzw. wurden -  Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
befinden sich beim Eintreten einer derartigen Situation strenggenommen 
in einem vertragsfreien Raum, was für beide Parteien mit erheblicher Un
sicherheit verbunden ist. Es kann jedoch überlegt werden, ob und -  wenn 
ja -  welche Vereinbarungen der Arbeitgeber beispielsweise bereits ex an
te bei der Festlegung der Karrierepolitik als Ergänzung mit den Arbeit
nehmern treffen kann, um die weitere Vorgehensweise nach Eintritt der 
Situation zu bestimmen und dabei Ex-post-Nachteile möglichst zu ver
hindern. Diese Ex-ante-Vereinbarungen stellen keine zustandsabhängi
gen vertraglichen Regelungen dar, sondern legen grob die weitere Vor
gehensweise beider Vertragsparteien für ex post unbestimmte Umwelt
zustände fest (z.B. Miteinbeziehung einer dritten Partei als Schiedsin- 
stanz). Der Arbeitgeber könnte sich jedoch auch dafür entscheiden, auf 
Ex-ante-Vereinbarungen zu verzichten, um erst beim Eintreten einer un
bestimmten Situation vor dem Hintergrund der dann aktuellen Informa
tionen konkrete Ex-post-Vereinbarungen zu treffen. Aufgrund des kri
senhaften Charakters von karrierepolitisch nicht-geregelten Situationen 
sollen sämtliche ergänzenden Vereinbarungen unter dem Sammelbegriff 
“Krisenmanagement” zusammengefaßt werden. In Abschnitt V.2 werden 
neben einer Präzisierung des Krisenbegriffs die wichtigsten Einzelaspek
te diskutiert, die für eine quasi-rigide Karrierepolitik mit Krisenmanage
ment von Bedeutung sind. Vor dem Hintergrund dieser Aspekte soll dann 
in Abschnitt V.3 der Versuch unternommen werden, die Ausgestaltung 
einer quasi-rigiden Karrierepolitik mit Krisenmanagement zu skizzieren. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Vereinbarungen und Maßnahmen, 
die im Rahmen des Krisenmanagements von einem rationalen Arbeit

2Nicht-geregelte Situationen könnten statt aus unerwarteten Kontextfaktoränderungen theo- 
retisch auch aus dem plötzlichen Auftreten neuer Kontextfaktoren resultieren.
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geber getroffen werden können, der sich an dem Allokations- und dem 
Anreizziel der Karrierepolitik orientiert. Das diesen Überlegungen zu
grundeliegende Beurteilungskalkül ist zwangsläufig relativ “weich” , da 
z.B. zu einem Ex-ante-Zeitpunkt bei der Wahl eines Krisenmanagements 
aufgrund von Ex-post-Überraschungen keine optimale Entscheidungsfin
dung möglich ist, so daß sämtliche Standardmodelle der ökonomischen 
Theorie in diesem Zusammenhang nicht mehr anwendbar sind.3 Strenge 
Effizienzüberlegungen müssen daher hier durch weniger strenge Effek
tivitätsüberlegungen ersetzt werden.4 Auch wenn für die beschriebene 
Problematik aufgrund der Natur des Problems keine präzisen Ergebnisse 
erzielbar sind, soll wegen der hohen inhaltlichen Relevanz des Problems 
zumindest der Versuch unternommen werden, eine mögliche Lösungsskiz
ze zu entwerfen.5

1. R igide versus flexible K arrierepolitik

Bei der Wahl eines geeigneten Flexibilitätsgrades für die betriebli
che Karrierepolitik steht der Arbeitgeber vor einem fundamentalen 
Dilem m a.6 Einerseits verlangt das Anreizziel eine sehr langfristige, im 
Detail geplante Karrierepolitik. Nur so sind durch die Arbeitnehmer 
zukünftige erwartete Steigerungen im Karriereeinkommen aufgrund der 
Pfandlösung und/oder der Lotterielösung7 genau kalkulierbar,8 was wie
derum die Grundvoraussetzung dafür bildet, daß bei den Arbeitnehmern 
Anreize für eine entsprechend hohe Arbeitsleistung sowie Anreize für 
die Akkumulation betriebsspezifischen Humankapitals induziert werden 
können. Eine vollkommen flexible und in diesem Sinne vage Karriere
politik hingegen hätte zur Folge, daß die karrierepolitischen “Spielre
geln” nicht langfristig und nicht im Detail den Arbeitnehmern bekannt

3V gl. K r e p s  (1990b: 117).
4Maßnahmen des Krisenmanagements sollen mit effektiv bezeichnet werden, wenn durch sie 

positive Anreiz- und/oder Allokationseffekte erzielt werden. Zur Bestimmung, ob Maßnahmen
effizient sind, ist von seiten des Arbeitgebers hingegen (ex ante) ein genau berechenbares Kosten- 
Nutzen-Kalkül erforderlich, welches im Falle einer quasi-rigiden Karrierepolitik schon aufgrund 
der Möglichkeit von Ex-post-Überraschungen nicht vorliegen kann.

6 Auch wenn es hier um das Problem ex ante nicht planbarer Situationen geht, ist die Planung 
denkbarer Vorkehrungen zum Ex-ante-Zeitpunkt nicht völlig unmöglich; vgl. K r e p s  (1990b: 
117, 128); S c h n e id e r  (1993:15).

6Vgl. hierzu auch F u c h s  (1977: 203-214); K o c h  (1981: 77); S a D O W SK I/F r i c k  (1989: 410).
7Vgl. zu den beiden Lösungen Unterabschnitt III.1.2.
8V gl. D o b so n  (1988: 22).
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wären, was eine genaue Kalkulation zukünftiger möglicher Karriereer
folge aufgrund gegenwärtiger Leistungsanstrengungen aus Sicht der Ar
beitnehmer verhindert. Entsprechend gering wären die Leistungsanrei
ze für die Arbeitnehmer durch implizite Karriereversprechen. Anderer
seits verlangt jedoch das Allokations- und Matchingziel eine eher flexible 
Karrierepolitik.9 Nur wenn karrierepolitische Regelungen nicht langfri
stig und nicht detailliert10 fixiert sind, kann flexibel auf sich im Zeita
blauf verändernde Kontextfaktoren reagiert werden.11 Auf Grundlage der 
aktuellen Ausprägungen der Kontextfaktoren lassen sich dann die Ge
staltungsvariablen der Karrierepolitik so kurz- bis mittelfristig festlegen, 
daß vor dem Hintergrund des Allokations- und Matchingziels geeigne
te Regelungen für Einstellungs-, Beförderungs-, Versetzungs- und Ent
lassungsentscheidungen getroffen werden. Bei einer vollkommen rigiden 
Karrierepolitik hingegen könnte nicht verhindert werden, daß langfristige 
Detailregelungen mit dem Allokationsziel kollidieren, da sie dem neuen 
Karrierekontext nicht in geeigneter Weise angepaßt sind.12 Insgesamt läßt 
sich daher festhalten, daß der Arbeitgeber vor dem Dilemma steht, mit 
einer vollkommen rigiden Karrierepolitik zwar dem Anreizziel auf Kosten 
des Allokationsziels zu genügen, eine vollkommen flexible Karrierepolitik 
jedoch auch nicht unproblematisch erscheint, da hierdurch die Allokati
onseffizienz gefördert, die AnreizefEzienz jedoch vermindert wird. Dieses 
fundamentale Dilemma deutet bereits an, daß weder eine vollkommen 
flexible noch eine vollkommen rigide Karrierepolitik aus Arbeitgeber
sicht vor dem Hintergrund dynamischer Kontextfaktoren geeignet sein

9Allerdings sind auch Ausnahmefälle vorstellbar, in denen beispielsweise das Anreizziel für 
eine flexible Karrierepolitik spricht. Denkbar ist beispielsweise der Fall, daß sich durch exo
gene Schocks die relativen Wettbewerbsbedingungen in Beförderungsturmeren grundlegend 
verändern können, was wiederum die Gefahr negativer Anreizeffekte impliziert, wenn die Kar
rierepolitik auf die veränderten Bedingungen nicht reagiert.

10Selbst bei kurzem Planungshorizont, aber aufwendigen Detailplanungen ist ein flexibles 
Reagieren der Karrierepolitik} kaum möglich, da bei laufender Anpassung durch die Fülle der 
Detailregeln prohibitiv hohe Tr ans akt i o n s ko s t c n verursacht werden würden.

“ Beispielsweise können bei einem technologischen Wandel entsprechend die Qualifikations
anforderungen für den betrieblichen Aufstieg angepaßt werden.

“ Denkbar ist zwar auch im Rahmen einer rigiden Karrierepolitik, daß für zukünftige, an
tizipierbare Veränderungen bei den Kontextfaktoren bereits in der Gegenwart detaillierte zu
standsabhängige Regelungen im Sinne der Contingent Claims bzw. Contingent Commodities der 
ARROw-DEBREU-Welt (vgl. dazu A r r o w  1963/64, 1985b: 119-120; S ch a u en b erg / S c h m id t  
1983: 254-255; D u f f ie / S o n n e n sc h e in  1989: 583-586) getroffen werden, dieses ist oftmals je
doch unter Kostengesichtspunkten nicht empfehlenswert oder aber sogar im Falle von “Ex-post- 
Überraschungen" (SCHNEIDER 1993: 7) schlichtweg unmöglich.
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können. Sinnvoll erscheint vielmehr als Kompromißlösung ein Mittelweg 
zwischen vollkommener Flexibilität und vollkommener Rigidität.

V o l l k o m m e n  f l e x i b l e  K a r r i e r e p o l i t i k .  Im folgenden sollen nun 
verschiedene Einzelpunkte genauer ausgeführt werden, die gegen einen 
sehr hohen und gegen einen sehr niedrigen Flexibilitätsgrad für die 
betriebliche Karrierepolitik sprechen. Gegen eine vollkommen flexible 
Karrierepolitik -  bestehend lediglich aus einem Minimum an expliziten 
und impliziten13 Regelungen -  sprechen ihre negativen Anreizwirkun
gen, die insbesondere aus einer schlechten Kalkulierbarkeit zukünftiger 
Einkommensentwicklungen resultieren sowie daraus, daß ein opportuni
stisches Arbeitgeberverhalten zu Lasten der Arbeitnehmer nicht ausge
schlossen werden kann. Bei einer vollkommen flexiblen Karrierepolitik 
ist zu befürchten, daß der Arbeitgeber Arbeitnehmer trotz herausra
gender Arbeitsanstrengungen in der Zukunft nicht auf höher entlohnte 
Stellen befördert, was bei den Arbeitnehmern zu einer Nutzeneinbuße 
in Form entgangener Einkommenssteigerungen führt. Nicht auszuschlie
ßen ist zudem die Gefahr eines Hold up-Problems14 im Zusammenhang 
mit betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen, in dessen Folge der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmern trotz erworbenem betriebsspezifischen 
Wissens keine Einkommenserhöhung in der Zukunft gewährt, da dieses 
spezifische Wissen bei alternativen Arbeitgebern kaum noch von Wert ist 
und die Arbeitnehmer daher auch nicht glaubhaft mit einer Abwande
rung drohen können. In solch einem Falle würde es aus Arbeitgebersicht 
zu einem Unterinvestitionsproblem kommen, da Arbeitnehmer das Ar

13W ie  bereits mehrfach betont sind die meisten karrierepolitischen Regelungen üblicherweise 
impliziter Natur. Hieraus ergibt sich ein weiteres grundsätzliches Problem  für die Karrierepoli
tik, das Problem  der Durchsetzbarkeit und damit der Glaubwürdigkeit von  Karriereversprechen, 
auf das hier nicht genauer eingegangen werden soll, da es in der Literatur im  Zusammenhang mit 
impliziten (Arbeits-)Verträgen bereits ausführlich diskutiert worden ist. Dam it implizite Rege
lungen wirksam werden, ist es für die Verhandlungsparteien (hier: Arbeitnehm er und Arbeitge
ber) erforderlich, daß die Regelungen über begleitende Maßnahmen für alle Beteiligten selbstsi- 
chem d (seif enforcing) werden, da  eine Durchsetzung über Gerichte definitionsgemäß unmöglich 
ist. In der Literatur sind die verschiedensten begleitenden M aßnahm en zur Erfüllung der seif 
enforcing-Eigenschaft impliziter Regelungen diskutiert worden. Hierzu zählen u.a. Pfänder (vgl. 
z.B. L a z e a r  1979; A k e r l o f / K a t z  1989), der gegenseitige Austausch hochspezifischer Güter 
(Hostages) im  Sinne von W il l ia m s o n  (1983), R eputation  (vgl. C a r m ic h a e l  1984; B u ll  1987) 
sowie der A ufbau von  Vertrauen (vgl. z .B . L e ib e n s te in  (1987); D a s g u p t a  (1988); aber be
reits auch die von  B r e t o n /W in t r o b e  (1982); W in t r o b e / B r e t o n  (1986) geprägte m oderne 
Bürokratietheorie).

14Vgl. zum Hold up-Problem u.a. K l e in / C r a w f o r d / A lc h ia n  (1978); M il g r o m / R o b e r t s  
(1992: 136-139).
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beitgeberverhalten antizipieren werden. Analog würden sich im ersten 
Fall aus Arbeitgebersicht erhebliche Anreizprobleme bei den Arbeits
anstrengungen der Arbeitnehmer ergeben, wenn diese wiederum antizi
pieren können, später für ihre jetzigen Anstrengungen nicht belohnt zu 
werden.
Gegen eine vollkommen flexible Karrierepolitik spricht letztlich auch, daß 
durch nur vage Karriereregelungen Zeitinkonsistenzproblemen15 und da
mit verbundenen negativen Anreizeffekten nicht entgegengewirkt wird. 
Sofern beispielsweise nicht langfristig verbindlich festgelegt ist, daß ein 
bestimmter Arbeitnehmer im zukünftigen Zeitpunkt t** befördert wird, 
wenn er bis zum Zeitpunkt i* (t* < <**) mindestens eine Leistung X * er
bracht hat, so wird dieser Arbeitnehmer auch nicht bemüht sein, die ge
forderte Leistung zu erbringen,16 da er sich auf das Beförderungsverspre
chen nicht verlassen kann. Ohne verbindliches Karriereversprechen muß 
der Arbeitnehmer davon ausgehen, daß der Arbeitgeber im Falle einer 
vakanten Stelle zum Zeitpunkt t** genau jenen Arbeitnehmer befördern 
wird, der zu diesem Zeitpunkt bei gegebenen Kontextfaktoren gemäß 
dem Allokationsziel am besten die vakante Stelle ausfüllt, auch wenn 
der Arbeitgeber selbst vor dem Zeitpunkt i** fest entschlossen war, den 
bestimmten betrachteten Arbeitnehmer leistungsabhängig zu befördern.

V o l l k o m m e n  r i g i d e  K a r r i e r e p o l i t i k .  Trotz der bisher genannten 
Punkte bleibt anzuzweifeln, daß auf der anderen Seite eine vollkommen 
rigide Karrierepolitik aus Sicht des Arbeitgebers zweckmäßig oder über
haupt möglich ist. Entsprechende Zweifel ergeben sich unmittelbar aus 
der Diskussion um die von A r r o w  und D e b r e u  erweiterte Allgemeine 
Gleichgewichtstheorie17 und die aus dieser Diskussion entstandene Theo
rie unvollständiger Verträge (Incomplete contracts-Theorie).18 Verschie
dene Einzelpunkte sollen im folgenden die Unzweckmäßigkeit sowie die

15Vgl. allgemein zum -  besonders in der Wirtschaftspolitik intensiv diskutierten -  Zeitin- 
konsistenzproblem St r o t z  (1955/56); P o l l a k  (1968); K y d l a n d / P r e sc o t t  (1977); E l s t e r  
(1979); Sc h e llin g  (1984); L o e f / Z ie m e s  (1989); sowie im Zusammenhang mit Beförderungs
entscheidungen W a l d m a n  (1991).

^Voraussetzung ist, daß die geforderte Leistung und/oder das Arbeitsleid des Arbeitnehmers 
bei der geforderten Leistung nicht extrem hoch sind.

17V gl. A r r o w  (1963/64), (1969), (1985b); S c h a u e n b e r g /S c h m id t  (1983); D u f f i e /S o n -  
NENSCHEIN (1989).

18Vgl. u.a. G r o s s m a n /H a r t  (1986); H a r t / M o o r e  (1988); H a r t  (1989), (1991); Sp ie r
(1992); N o s a l  (1992); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 129-140); H o s io s / P e te rs (1993); A l- 
N a j j a r  (1995); M a c L e o d  (1995: 16-34).
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Unmöglichkeit einer vollkommen rigiden Karrierepolitik für reale Gege
benheiten belegen.
Zunächst sei angenommen, daß sowohl der Arbeitgeber als auch die 
Arbeitnehmer in einer unsicheren Welt interagieren, den Akteuren je
doch sämtliche möglichen zukünftigen Zustände der Welt -  insbeson
dere sämtliche möglichen Kontextfaktoränderungen -  bekannt sind und 
die Akteure sämtlichen Zuständen Eintrittswahrscheinlichkeiten zuord
nen können.19 In diesem Fall kann nicht mit Sicherheit vorausgesagt wer
den, welcher bestimmte Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 
Zukunft eintreten wird. Da sämtliche möglichen Zustände (sowie ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeiten) jedoch bekannt sind, lassen sich von den 
Akteuren bedingte Zukunftspläne erstellen, in denen für jeden mögli
chen Zustand ein bestimmtes Programm an bedingten Tauschaktionen 
(z.B. Arbeitsleistung gegen Lohn) vereinbart werden kann. Die Akteu
re können dann zwar nicht anhand sicherer Größen kalkulieren, jedoch 
anhand von Erwartungswerten. In solch einer Welt ließe sich theoretisch 
eine vollkommen rigide Karrierepolitik planen. Der Arbeitgeber würde 
dazu langfristig und im Detail eine bedingte Planung vornehmen, in der 
für sämtliche möglichen Veränderungen der Kontextfaktoren gesondert 
Entscheidungen über die Ausprägungen der karrierepolitischen Gestal
tungsvariablen festgelegt werden.
Trotz der theoretischen Möglichkeit einer langfristigen vollständigen Pla
nung dürfte eine solche vollkommen rigide Karrierepolitik für den Ar
beitgeber aus ökonomischen Erwägungen unzweckmäßig sein. Würde der 
Arbeitgeber für sämtliche denkbaren Entwicklungen der Kontextfakto
ren bedingte karrierepolitische Entscheidungen treffen, so wäre dieses 
mit immens hohen Transaktionskosten -  insbesondere mit sehr hohen 
Vereinbarungskosten20 und Kontrollkosten -  verbunden.21 Würden sämt
liche Detailplanungen im Laufe der Zeit den jeweils aktuellen Ausprägun
gen der Kontextfaktoren angepaßt werden, so würden entsprechend hohe 
Anpassungskosten verursacht werden. Allein aus diesen Gründen dürfte 
der Arbeitgeber eher dazu neigen, auf eine vollkommen rigide Karriere

19V gl. A r r o w  (1963/64), (1985b: 119).
20Z.B. Opportunitätskosten der Zeit infolge eines sehr langwierigen Aushandlungsprozesses 

hinsichtlich der einzelnen bedingten Karrierepläne.
21V gl. A r r o w  (1969: 56); W ill ia m s o n  (1985: 333); H a r t /M o o r e  (1988: 756); T i r o l e  

(1988: 29); H a r t  (1989: 166), (1991: 141); M i l g r o m /R o b e r t s  (1992: 130).



321

politik zu verzichten.
Zudem würde eine vollkommen rigide Karrierepolitik, bestehend aus ei
ner Vielzahl bedingter Karrierepläne, vermutlich erst gar nicht von den 
Arbeitnehmern akzeptiert werden. Üblicherweise ist davon auszugehen, 
daß einzelne Kontextbedingungen existieren, über deren Eintritt -  auf
grund unterschiedlicher Informationsstände und/oder subjektiver Bewer
tung -  kein Konsens zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern 
erreichbar ist (z.B. bei zu vage formulierten Kontextbedingungen wie 
“gute Konjunkturlage” ).22 In solchen Fällen sind weder explizite noch im
plizite (bedingte) Verträge bzw. karrierepolitische Regelungen möglich -  
selbst dann nicht, wenn opportunistisches Verhalten der Akteure ausge
schlossen werden kann. Explizite Regelungen setzen deren Überprüfbar
keit durch eine außenstehende dritte Partei (z.B. Gericht) voraus und 
sind daher nur in vergleichsweise wenigen Fällen für die Karrierepoli
tik relevant. Implizite Regelungen verlangen zwar keine Überprüfbarkeit 
durch einen Außenstehenden, aber zumindest noch eine intersubjektive 
Überprüfbarkeit durch die zwei Vertragsparteien. Diese Voraussetzung ist 
im hier genannten Fall nicht erfüllt, da Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
keinen Konsens über die (eingetretene) Entwicklung einzelner Kontext
bedingungen erreichen können.
Noch gravierendere Akzeptanzprobleme auf Arbeitnehmerseite wirft ei
ne vollkommen rigide, bedingte Karrierepolitik auf, wenn eine asymme
trische Informationsverteilung besteht und zusätzlich opportunistisches 
Verhalten des Arbeitgebers nicht ausgeschlossen werden kann.23 Bei
spielsweise könnten langfristige bedingte Karriereplanungen vom Kon
textfaktor “Marktposition des Unternehmens” abhängig gemacht wer
den, indem bei einer guten Position eine hohe und im Falle einer schlech
ten Position eine niedrige Beförderungsgeschwindigkeit vom Arbeitgeber 
versprochen wird. Solche Regelungen dürften jedoch bei den Arbeitneh
mern kaum auf Akzeptanz stoßen, da sie im Gegensatz zum Arbeitgeber 
mutmaßlich die Marktposition des Unternehmens, zu der u.a. zukünf
tige Erfolgspotentiale des Unternehmens zählen, nicht genau beurteilen 
können.24 Sie müßten daher befürchten, daß der Arbeitgeber trotz einer

22V gl. M il g r o m /K o b e r t s  (1992: 130-131).
23Vgl. A r r o w  (1969: 54-55), (1985b: 119); S c h a u e n b e r g / S c h m id t  (1983: 254-255); M il - 

g r o m / R o b e r t s  (1992: 140-147).
^Selbst wenn ex ante konkrete Kennzahlen als Indikatoren für eine gute Marktposition ver
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guten Marktposition eine schlechte vorgibt und daraufhin eine nur ge
ringe Beförderungsgeschwindigkeit wählt, um Lohnkosten einzusparen. 
Äußerst problematisch verhält es sich mit jenen Kontextfaktoren, die 
zugleich dem Arbeitgeber zur Gestaltung der Karrierepolitik dienen, die 
also bezogen auf das Unternehmen eher als endogen denn als exogen 
bezeichnet werden können. Beispielsweise wurden in Abschnitt II. 1 die 
Organisationsstruktur sowie Größe und Wachstum einer Unternehmung 
der Klasse der Kontextfaktoren zugeordnet, da sie teilweise durch die 
gewählte Marktstrategie und andere Einflüsse des Marktes determiniert 
werden. Andererseits hat der Arbeitgeber -  insbesondere auf unvollkom
menen Märkten -  gewisse Freiheitsgrade bei der Wahl von Organisa
tionsstruktur, Unternehmensgröße und -Wachstum. Letztlich wurde in 
Kapitel IV argumentiert, daß der Arbeitgeber vor dem Hintergrund ei
ner Kosten-Nutzen-Analyse darüber entscheiden kann, wie diese Kon
textfaktoren im Detail ausgeprägt sein sollen. Hierfür sind z.B. Über
legungen der Art relevant, ob die durch eine Veränderung der Unter
nehmensgröße induzierten karrierepolitischen Zusatzvorteile (beispiels
weise in Form einer günstigeren Beförderungsgeschwindigkeit vor dem 
Hintergrund des Allokationsziels) größer sind als mögliche Nachteile in 
Form höherer Organisationskosten. Diese und andere Kontextfaktoren, 
deren Grenzen zwar zum Teil exogen vorgegeben sind, die von der Ge
samtausprägung jedoch durchaus als endogen angesehen werden können, 
bergen bei asymmetrisch verteilten Informationen nicht nur die Gefahr, 
daß der Arbeitgeber den Arbeitnehmern relevante exogene Einflüsse auf 
die Kontextfaktoren verschweigt oder falsch darstellt. Der Arbeitgeber 
hat bei diesen beeinflußbaren Kontextfaktoren zusätzlich die Möglich
keit, die Gesamtausprägung der Faktoren opportunistisch zu beeinflussen 
und aus Sicht der Arbeitnehmer ungünstige Entwicklungen der Fakto
ren mit exogenen Einflüssen zu rechtfertigen. Beispielsweise könnte sich 
der Arbeitgeber opportunistisch verhalten und sich für eine Schrump
fung des Unternehmens entscheiden, um langfristige Karriereversprechen 
nicht einlösen zu müssen und damit wiederum Lohnkosten einzusparen. 
Als Begründung könnte er den Personalabbau mit ungünstigen exoge
nen Markteinflüssen oder Konjunktur- und Branchenentwicklungen zu

einbart werden, ist vermutlich von den Arbeitnehmern nicht nachprüfbar, inwiefern der besser 
informierte Arbeitgeber relevante Daten manipuliert oder bewußt fehlerhalft präsentiert.
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rechtfertigen versuchen. Während das im vorherigen Absatz illustrierte 
Hidden information-Problem bei Kontextfaktoren relevant wird, die von 
den Arbeitnehmern nur schlecht zu beobachten sind, tritt das hier auf
gezeigte Hidden action-Problem bei gut beobachtbaren Kontextfaktoren 
(z.B. Unternehmensgröße) auf, sofern diese nicht nur exogenen Einflüssen 
unterliegen, sondern auch durch den Arbeitgeber beeinflußbar sind und 
somit Rückschlußprobleme für die Arbeitnehmer entstehen.25 In beiden 
Fällen wird auf der Arbeitnehmerseite aufgrund der Informationsdefizite 
allerdings ein erhebliches Akzeptanzproblem bestehen, das eine vollkom
men rigide Karrierepolitik in Form langfristiger, im Detail festgelegter 
bedingter Karrierepläne des Arbeitgebers zum Scheitern verurteilt. 
Bisher wurde innerhalb einer idealen Modellwelt argumentiert, in der 
sämtliche möglichen zukünftigen Umweltzustände sowie die korrespon
dierenden Eintrittswahrscheinlichkeiten bekannt sind. Ein zusätzlicher 
Punkt, der sogar die Unmöglichkeit einer vollkommen rigiden Karriere
politik unter realen Gegebenheiten verdeutlicht, bildet die Existenz von 
“Ex-post-Überraschungen” ( S c h n e i d e r  1993: 7),26 sobald man die bis
herige Modellwelt argumentativ verläßt. Unter Ex-post-Überraschungen 
sind Situationen zu verstehen, in denen Umweltzustände (hier: Verände
rungen von bzw. exogene Einflüsse auf Kontextfaktoren) eintreten, die 
ex ante noch nicht antizipierbar waren oder aufgrund begrenzter Ratio
nalität27 nicht antizipiert wurden,28 deren Eintrittswahrscheinlichkeiten 
zum Ex-ante-Zeitpunkt (hier: bei der Festlegung der Karrierepolitik) al
so gleich Null betrugen. In solchen Fällen ist eine vollständige Karrie
replanung erst gar nicht möglich, unabhängig von Kostenüberlegungen 
oder Fragen der Akzeptanz.

Q u a s i - r i g i d e  K a r r i e r e p o l i t i k .  Zusammenfassend läßt sich feststel

25Vgl. allgemein zum Hidden information- sowie Hidden action-Problem im Rahmen der 
Principal-Agent-Theorie A r r o w  (1985a: 38-42).

26Zum Zusammenhang zwischen nicht-vorhersehbaren Ex-post-Überraschungen und der dar
aus notwendigerweise folgenden Unvollständigkeit von vertraglichen Regelungen (sowie dem 
Versagen von Zukunftsmärkten) vgl. A r r o w  (1985b: 114); W illiam son  (1985: 178); T ir o l e  
(1988: 29); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 130).

27Das Konzept begrenzter Rationalität, das vom Idealbild des “homo oeconomicus” abstra
hiert, geht auf Sim o n  (1957), (1987) zurück.

28Vgl. zum Zusammenhang zwischen begrenzter Rationalität und Ex-post-Überraschungen 
H a r t / M o o r e  (1988: 757); M il g r o m / R o b e r t s  (1992: 129-130); Sc h n e id e r  (1993: 122), 
(1995: 40-43); M a c L e o d  (1995: 18-22).



324

len, daß einerseits eine langfristige, im Detail geplante -  und in die
sem Sinne vollkommen rigide -  Karrierepolitik aus Arbeitgebersicht we
der zweckmäßig noch möglich ist. Andererseits haben die bisherigen 
Ausführungen aber auch gezeigt, daß eine vollkommen flexible Karriere
politik aus Arbeitgebersicht als ungeeignet einzustufen ist.29 Gerade für 
relativ junge Unternehmen dürfte eine gewisse Stabilität bzw. Rigidität 
in der Personalpolitik unvermeidbar sein, um Arbeitnehmer hoher Qua
lität vom externen Arbeitsmarkt rekrutieren und dauerhaft binden zu 
können.30 Dieses läßt insgesamt die Schlußfolgerung zu, daß die geeigne
te Lösung aus einer Karrierepolitik besteht, die -  gleichsam als Mittelweg 
-  hinreichend rigide ist, so daß der Arbeitgeber bei den Arbeitnehmern 
weitreichende Akzeptanz- und Unterinvestitionsprobleme verhindert, die 
auf der anderen Seite aber schon aufgrund eingeschränkter Vorherseh
barkeit und Rationalität der Beteiligten nicht vollkommen rigide sein 
kann. Dieser Typ einer betrieblichen Karrierepolitik soll im folgenden als 
quasi-rigide bezeichnet werden.31 Ergänzt werden kann solch eine quasi
rigide Karrierepolitik durch Vereinbarungen über die Vorgehensweise in 
jenen Situationen, bei denen karrierepolitisch nicht-geregelte Kontext
faktoränderungen eintreten. Da solche Situationen im weitesten Sinne 
Krisensituationen für den Arbeitgeber darstellen, sollen die ergänzenden 
Vereinbarungen hierzu im folgenden unter den Oberbegriff “Krisenma
nagement” subsumiert werden.
Hinweise darauf, daß eine quasi-rigide Karrierepolitik mit Krisenmanage
ment vor dem Hintergrund dynamischer Kontextfaktoren eine für den 
Arbeitgeber geeignete Lösung darstellt, lassen sich sowohl der empiri
schen als auch der theoretischen Incomplete contract-Literatur entneh
men. So zeigen beispielsweise die empirischen Arbeiten von J O S K O W ,32 

daß über langfristige Verträge mit zusätzlichen Vereinbarungen über Ver
tragsanpassungen und Anlässe für Neuverhandlungen die Transaktions
beziehungen zwischen Kohlezulieferern und Elektrizitätsunternehmen in

29Strenggenommen würde sich die Arbeitsbeziehung einem einperiodigen Spotkontrakt 
annähern, was weder auf das Allokations- noch auf das Anreizziel bezogen im Sinne des Arbeit
gebers sein kann, da sich die meisten Vorteile einer betrieblichen Karrierepolitik erst bei einer 
hinreichend dauerhaften Arbeitsbeziehung entfalten können; vgl. Abschnitt III. 1.

30V gl. H a n n a n /B u r t o n /B A r o n  (1996: 508).
31Eine alternative Bezeichnung als “quasi-flexible” Karrierepolitik erscheint aufgrund der Fest

stellung aus der vorletzten Fußnote als unpassend.
32Vgl. J o s k o w  (1985a), (1985b), (1987), (1988a), (1988b), (1990).
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den USA erfolgreich gestaltet werden konnten. H a r t / M o o r e  (1988) 
zeigen in ihrer modelltheoretischen Analyse, wie eine allgemeine Käufer- 
Verkäufer-Beziehung unter bestimmten Bedingungen über einen unvoll
ständigen Vertrag zusammen mit einem ergänzenden Kommunikations
mechanismus geregelt werden kann. Diese Beispiele deuten zumindest 
darauf hin, daß es sich lohnt, analog auch über zusätzliche Vereinba
rungen zur Ergänzung von unvollständigen Arbeitsverträgen bzw. einer 
quasi-rigiden Karrierepolitik nachzudenken.
Bevor im übernächsten Abschnitt V.3 geprüft wird, inwiefern vergleich
bare Lösungen für langfristige Arbeitsbeziehungen über eine quasi-rigide 
Karrierepolitik mit Krisenmanagement möglich sind, sollen zunächst in 
Abschnitt V.2 der Krisenbegriff präzisiert und Einzelaspekte eines Kri
senmanagements im oben erläuterten Sinne diskutiert werden.

2. Dynamische Kontextfaktoren und Krisenmanagement

Die vorangegangenen Kapitel der Arbeit haben gezeigt, daß die betriebli
che Karrierepolitik eines Arbeitgebers in mehrfacher Hinsicht von den in 
Abschnitt II. 1 dargestellten Kontextfaktoren beeinflußt wird. Zum einen 
bilden Kontextfaktoren Rahmenbedingungen und damit direkte Restrik
tionen für den Arbeitgeber (z.B. Einbindung in einen bestimmten Typ 
von Arbeitsmarktgleichgewicht), die dieser nicht verändern kann. Zum 
anderen üben sie auch einen Einfluß auf die Ausprägung der karriere
politischen Gestaltungsvariablen aus,33 wodurch die karrierepolitischen 
Spielräume eines Arbeitgebers ebenfalls eingeschränkt werden. In diesem 
Abschnitt soll zunächst einmal der Frage nachgegangen werden, zu wel
chen möglichen negativen Konsequenzen sich im Zeitablauf verändern
de Kontextfaktoren für den Arbeitgeber führen können (Unterabschnitt 
V.2.1). Durch dynamische Kontextfaktoren würden auch die exogenen 
Einflüsse auf die Karrierepolitik im Zeitablauf Schwankungen unterwor
fen sein und könnten im Falle erheblicher Veränderungen zum Ausgangs
punkt einer Unternehmenskrise werden. Im Anschluß soll dann hierauf 
aufbauend der Versuch unternommen werden, die verschiedenen Einzel
aspekte zu systematisieren, die bei der Planung eines Krisenmanage
ments für solche Situationen zu beachten sind (Unterabschnitt V.2.2).

33Z.B. der Kontextfaktor “Untemehmensgröße” auf die Gestaltungsvariablen “Bewegungs
raum” und “Bewegungsgeschwindigkeit” .
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2.1 Dynamische Kontextfaktoren als Problem betrieblicher 
Karrierepolitik

Auch wenn die Fallstudie von B a k e r / G i b b s / H o l m s t r ö m  (1993,1994a, 
1994b) für das untersuchte Unternehmen stabile Organisations- und Kar
rierestrukturen im Zeitraum von 1969 bis 1988 belegt, so muß dieses nicht 
unbedingt auch für andere Unternehmen oder andere Untersuchungs- 
Zeiträume den Regelfall darstellen. Es lassen sich vielmehr zahlreiche Bei
spiele für dynamische Entwicklungen bei den Kontextfaktoren nennen, 
die zu Situationen führen, welche nicht durch die Karrierepolitik geregelt 
sind bzw. welche nicht in die Planungen für die Festlegung der karriere
politischen Gestaltungsvariablen eingingen. Zunächst einmal können sich 
im Zeitablauf die Konkurrenzbedingungen für Unternehmen auf den Pro
duktmärkten entscheidend ändern.34 Oftmals sind Unternehmen dadurch 
gezwungen, ihre Marktstrategie zu wechseln und hierdurch (langfristig) 
auch ihre Organisationsstruktur der neuen Marktstrategie anzupassen, 
um hohe Organisationskosten zu vermeiden.35 Die veränderte Organi
sationsstruktur wiederum wirkt sich unmittelbar auf die karrierepoliti
schen Gestaltungsvariablen “Bewegungsraum” , “Bewegungsgeschwindig
keit” und “Bewegungsprofile” aus.
Auch andere Kontextfaktoren können sich (unerwarteterweise) verän
dern und zu Ex-post-Überraschungen, zumindest aber zu nicht-ge- 
regelten Situationen für die Karrierepolitik führen.36 Hierzu zählen

^Häufig verändern sich durch Marktentwicklungen oder den Wechsel von Geschäftsfeldern 
durch ein Unternehmen auch die Qualifikationsanforderungen an Topmanager im Zeitablauf 
ganz erheblich; vgl. -  auch zu empirischen Befunden -  H a y e s / A b e r n a t h y  (1980: 74-75); 
B a k e r  (1990: 52); F o r b e s / P ie r c y  (1991: 119-139).

35Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet die realgeschichtliche Untersuchung von C h a n d - 
LER (1962), der den Übergang US-amerikanischer Großunternehmen (z.B. Du Pont) von Ein- 
auf Mehrproduktunternehmen beschreibt, die wiederum infolge der Diversifizierung eine Reor
ganisation Vornahmen und dabei ihre funktionale durch eine divisionale Organisationsstruktur 
ersetzten. Neuere Trends umfassen beispielsweise eine Fokussierung von Großunternehmen auf 
Kernkompetenzen (vgl. z.B. M a rk id es  1995), die Desinvestitionen in Geschäftsbereichen mit 
geringem Bezug zu den Kernkompetenzen sowie weitreichende Restrukturierungen zur Folge 
haben. Vgl. hierzu sowie allgemein zur Anpassung von Unternehmen an veränderte Kontextbe
dingungen im Zusammenhang mit Komplementaritäten zwischen Marktstrategie und Organi
sationsstruktur M ilg r o m /R o b e r ts  (1995a).

36Genaugenommen ist davon auszugehen, daß Kontextfaktoränderungen (wie z.B. technolo
gischer Wandel) sowohl “Verlierer” als auch “Gewinner” innerhalb der Belegschaft eines Unter
nehmens implizieren; vgl. z.B. R o sk ie s / L ik e r / R o it m a n  (1988). Die folgenden Überlegungen 
beziehen sich jedoch überwiegend auf die “Verlierer” .
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veränderte gesetzliche oder kollektivvertragliche Rahmenbedingungen, 
Konjunkturschwankungen,37 unerwartet wechselnde Lebenszyklen für 
einzelne Branchen bzw. das Unternehmen selbst, (damit zum Teil zu
sammenhängend) Wachstum oder Kontraktion des Unternehmens, ei
ne zunehmende Globalisierung von Märkten,38 Technologieschocks39 usw. 
Während beispielsweise gesetzliche oder kollektivvertragliche Änderun
gen aus Sicht der Karrierepolitik nur bedingt problematisch sind, da sie 
meistens aufgrund eines öffentlich ausgetragenen Meinungsbildungspro
zesses relativ frühzeitig bekannt werden und daher in der Regel nicht 
überraschend eintreten, verhält es sich mit anderen Kontextfaktoren we
niger günstig.
Ein eher problematischer Kontextfaktor stellt die von einem Unterneh
men verwendete Technologie dar. Bei Technologieschocks für ein Un
ternehmen, d.h. die bisher verwendete Technologie erweist sich als in
effizient bzw. die damit erstellten Produkte nur noch als eingeschränkt 
marktfähig, ergibt sich das Problem, daß das Wissen zahlreicher Ar
beitnehmer frühzeitig veraltet und ihre Qualifikationen dadurch im Ex
tremfall (auf das Unternehmen und/oder die Branche bezogen) wert
los werden.40 U.a. stellt sich bei solchen Ex-post-Uberraschungen für 
den Arbeitgeber die Präge, ob er die betreffenden Arbeitnehmer weiter
beschäftigen soll, verbunden mit Weiterqualifizierungsmaßnahmen, oder 
aber ob er die Arbeitnehmer entlassen und neue Arbeitnehmer einstellen 
soll, sofern die neuen gewünschten Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt 
verfügbar sind.41 In solch einem Fall spräche das Allokations- und Mat-

37Vgl. dazu u.a. die Beiträge in S cholz/ O b e r sc h u l t e  (1994).
38Durch die zunehmende Globalisierung bestimmter Märkte ändern sich Marktstrategien in

ternationaler Konzerne und damit letztlich auch Qualifikationsanforderungen für (Top-) Mana
ger; vgl. in diesem Zusammenhang zum TViade-Konzept O h m a e  (1994).

39Zu Technologieänderungen und ihren Konsequenzen vgl. z.B. LlU et al. (1990); B a g d a - 
SARJANZ (1993). Zu technischem Wandel und der Wirkung auf die industriellen Beziehungen 
vgl. die Beiträge in A ic h h o l z e r / S ch ien stock  (1989). Zum Zusammenhang zwischen techni
schem Wandel und Personalpolitik, insbesondere Personalentwicklung, vgl. u.a. D o s t a l  (1987); 
H e e g /H u r t z  (1989).

40 Zu den technologischen Veränderungen in der bundesdeutschen Druckerei- und Vervielfälti
gungsindustrie in den 70er und 80er Jahren und der daraus folgenden (teilweisen) Entwertung 
berufefachlicher Qualifikationen vgl. D ostal (1988). Zu Technologie- und Qualifikationswandel 
vgl. auch D o s t a l  (1991).

41 Die empirischen Ergebnisse von B ellm an n / B o e r i (1995) deuten daraufhin, daß es für Un
ternehmen aus Hochtechnologiebranchen eher von Vorteil ist, im Zuge technologischen Wandels 
Arbeitnehmer mit veraltetem Humankapital durch neue Arbeitnehmer vom externen Arbeits
markt zu ersetzen, anstatt die bisher beschäftigten Mitarbeiter weiterzuqualifizieren.
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chingziel zwar möglicherweise für Anpassungsmaßnahmen in Form von 
Massenentlassungen (kombiniert mit Neueinstellungen). Vor dem Hin
tergrund des Anreizziels könnten sich für den Arbeitgeber aufgrund von 
Reputationsverlusten42 jedoch Probleme ergeben.
Vor dem Hintergrund der genannten Beispiele läßt sich nun präzisieren, 
was im folgenden aus Sicht der betrieblichen Karrierepolitik eines Arbeit
gebers unter einer Krise zu verstehen ist. Einige Kontextfaktoren ändern 
sich nur langsam im Zeitablauf, so daß Arbeitgeber frühzeitig Informatio
nen über den Anderungsprozeß erhalten. Andere Kontextfaktoränderun
gen belaufen sich auf ein so geringes Ausmaß, daß diese Änderungen bei 
der Festlegung der Karrierepolitik bedacht wurden oder zumindest die 
bisherigen karrierepolitischen Regelungen nicht als ungeeignet erscheinen 
lassen. Diese Art von Situationen müssen nicht zwingend in einer Un
ternehmenskrise münden. Von einer Krise sei jedoch im folgenden die 
Rede, wenn solche karrierepolitisch ungeregelten Kontextfaktoränderun
gen eintreten, die zu erheblichen Umverteilungseffekten43 zu Lasten des 
Arbeitgebers und/oder zu anderen erheblichen Nachteilen für das Unter
nehmen führen bzw. ohne Wechsel in der Karrierepolitik führen würden. 
Mit “karrierepolitisch ungeregelten Kontextfaktoränderungen” sind hier
bei Umweltzustände gemeint, die in derjenigen Zustandsmenge nicht ent
halten sind bzw. aus Kostengründen nicht berücksichtigt worden sind, 
welche die Grundlage für sämtliche bedingten und unbedingten karriere
politischen Regelungen bildetet Vereinbarungen, die ergänzend zur Wahl 
einer quasi-rigiden Karrierepolitik für solche Krisensituationen festge
legt werden, sollen mit dem Begriff Krisenm anagem ent umschrieben 
werden. Bevor in Abschnitt V.3 skizziert wird, wie solch ein Krisenma

42Diese äußern sich in verminderten Leistungs- sowie Qualifikationsanreizen bei der ver
bleibenden Belegschaft, erhöhten Fluktuationsanreizen zu weniger unsicheren Unternehmen, 
zukünftigen Rekrutierungsproblemen usw.

43Unter “erheblichen Umverteilungseffekten” ist beispielsweise zu verstehen, daß aufgrund 
eines Technologieschocks der versprochene Lohn dauerhaft den Wert eines Arbeitnehmers für 
den Arbeitgeber (z.B. gemessen anhand seines Wertgrenzproduktes) erheblich übersteigt.

44 “Bedingte Regelungen” sollen hier im  Sinne von Contingent Claims verstanden werden (z.B. 
‘die Beförderungsgeschwindigkeit von Hierarchieebene i zu i + 1  soll durchschnittlich X  Arbeit
nehmer pro Planungsperiode betragen, wenn mit einem Umsatzzuwachs von Y  %  zu rechnen 
ist’). In “unbedingten Regelungen” werden dagegen die Ausprägungen einzelner karrierepoli
tischer Gestaltungsvariablen unabhängig von Kontextfaktor(änderung)en festgelegt. (Schwere) 
exogene Schocks bei bekannten Zufallseinflüssen sind beispielsweise dann in der hier definier
ten Zustandsmenge nicht enthalten, wenn deren Eintreten als so unwahrscheinlich eingeschätzt 
wurde, daß aus Kostenerwägungen auf karrierepolitische Regelungen verzichtet wurde.
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nagement aussehen könnte, sollen zunächst in Unterabschnitt V.2.2 die 
wichtigsten Einzelaspekte andiskutiert werden, die hierbei zu beachten 
sind.

2.2 Einzelaspekte eines Krisenmanagements

Insgesamt lassen sich fünf Einzelaspekte unterscheiden, die der Arbeit
geber bei der Wahl seines Krisenmanagements zu berücksichtigen hat.
(1) Der erste Einzelaspekt bezieht sich auf die Krisenursache. Wenn 
der Arbeitgeber eine gegebene Situation zur Krisensituation erklärt und 
daraufhin im Rahmen des Krisenmanagements außerordentliche Maß
nahmen ergreifen will, so könnte dieses bei asymmetrisch verteilten Infor
mationen zu nicht unerheblichen Problemen führen.45 Zum einen könnte 
eine Belegschaft, die weniger Informationen über die Lage des Unter
nehmens als der Arbeitgeber hat, daran zweifeln, daß überhaupt eine 
Krisensituation vorliegt (Hidden information-Problem). Für die Arbeit
nehmer ist zu befürchten, daß der Arbeitgeber unter dem Vorwand einer 
(lediglich behaupteten) Krise Anpassungsmaßnahmen vorsieht, die zu 
einem verringerten Arbeitnehmerkarriereeinkommen bzw. zu geringeren 
Lohnkosten und damit zu einem reinen Umverteilungseffekt zu Lasten 
der Arbeitnehmer führen. Denkbar ist allerdings auch, daß ein Arbeit
geber nur deshalb Schwierigkeiten hat, eine Krisensituation glaubhaft 
zu begründen, weil er von allen Beteiligten die Krise als erster vorzeitig 
erkannt hat. Beispielsweise dürfte ein Arbeitgeber, der einen drohen
den technologischen Wandel, der für eine gesamte Branche weitreichen
de Konsequenzen zur Folge hätte, als erster Marktteilnehmer erkennt, 
Schwierigkeiten haben, seine Belegschaft von umfassenden Änderungen 
in der Karriere- und Personalpolitik zu überzeugen.
Zum anderen könnte sich bei asymmetrisch verteilten Informationen auch 
das Problem ergeben, daß die Belegschaft zwar bestätigen kann, daß ei
ne Krisensituation vorliegt, nicht allerdings zu beurteilen vermag, warum 
die Krise eingetreten ist (Hidden action-Problem). Solch ein Rückschluß
problem tritt dann auf, wenn die Belegschaft nicht eindeutig beurteilen 
kann, ob (a) sich eine Ex-post-Überraschung oder ein schwerer exogener

45Selbst wenn sämtliche Informationen symmetrisch verteilt sind, könnten Probleme entste
hen, insbesondere Mehrdeutigkeitsprobleme zwischen der Unternehmensleitung und den Arbeit
nehmern oder sogar zwischen einzelnen Mitgliedern der Unternehmensleitung bei der Beurtei
lung der Lage des Unternehmens.
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Schock für den Arbeitgeber ereignet hat, (b) opportunistisches Arbeitge
berverhalten vorliegt (z.B. in Form von Endspieleffekten)46 oder aber (c) 
dem Arbeitgeber ein Entscheidungsfehler47 (z.B. myopisches Verhalten) 
unterlaufen ist. In den Fällen, in denen die Belegschaft das Ergreifen 
außerordentlicher karrierepolitischer Maßnahmen im Rahmen des Kri
senmanagements für unbegründet erachtet oder von einem opportunisti
schem Arbeitgeberverhalten (im Sinne von (b)) ausgeht, ist aus Arbeit
gebersicht wiederum zu befürchten, daß die Belegschaft mit unkoopera
tiven Gegenmaßnahmen (z.B. Leistungszurückhaltung) “antwortet” , die 
eine begründete Krisensituation noch weiter verschärfen würden. 
Problematisch kann eine Krisensituation selbst dann werden, wenn alle 
Beteiligten darin übereinstimmen, daß eine Krisensituation vorliegt und 
daß exogene Einflüsse für die Krise verantwortlich sind. In solch einem 
Fall ist selbst bei Ausschluß opportunistischen Verhaltens noch nicht si
chergestellt, daß sich der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer auf einen 
einheitlichen Maßnahmenkatalog einigen können, über den die betriebli
che Karrierepolitik den Kontextfaktoränderungen angepaßt werden soll. 
Beispielsweise kann von seiten der Belegschaft befürchtet werden, daß die 
Anpassungsvorschläge des Arbeitgebers zu weit gehen, da er die Reich
weite der Krise überschätzt.
(2) Als zweites sind für die Planung eines Krisenmanagements insge
samt drei Zeitintervalle zu unterscheiden: die Zeit vor dem Eintreten 
der Krise, d.h. die Zeit, für die die bisherige Karrierepolitik Gültigkeit 
besaß (Intervall ii); die Zeit während der Krise (Intervall t2); die Zeit 
nach der Krise (Intervall t3). Dreierlei Entscheidungsprobleme sind für 
den Arbeitgeber mit der Unterscheidung der drei Zeitintervalle verbun
den. Zum einen muß der Arbeitgeber sich entscheiden, wann die Maß
nahmen des Krisenmanagements in Kraft treten sollen. Im Prinzip hat 
der Arbeitgeber dabei die Möglichkeit, präventive Maßnahmen in tx zu

46Denkbar wäxe z.B., daß Topmanager kurz vor ihrem Ausscheiden aus der Unternehmung 
hohe Reorganisationskosten vermeiden wollten und dafür entsprechende spätere Negativfolgen 
für das Unternehmen in Kauf nahmen, die nun zu einer Krise geführt haben.

■"Beispielsweise könnte ein Arbeitgeber dem Konservatismuseffekt unterlegen sein, indem er 
schwache Signale (z.B. über den Markt oder die Technologieentwicklung) ignoriert hat und dar
aufhin die Wahrscheinlichkeit für die zukünftige Effektivität seiner derzeitigen Karrierepolitik 
nicht Bayesianisch nach unten revidierte. Vgl. zum Konservatismuseffekt K l o se  (1992). Ge
gebenenfalls ist allerdings von opportunistischem Verhalten auszugehen, wenn ein Arbeitgeber 
die Gefahr von Konservatismuseffekten kennt, jedoch aus Kostengründen auf Frühwarnsysteme 
völlig verzichtet und später die Anpassungsbelastung auf die Arbeitnehmer abwälzt.
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ergreifen, die das Eintreten einer Krise möglichst vermeiden (z.B. Ein
richtung von Frühwarnsystemen) und/oder im Krisenfall einen schnellen 
bzw. kostengünstigen Ausweg48 aus der Krise gewährleisten sollen. Der 
Arbeitgeber kann zudem Maßnahmen für die Zeit der Krise, t2, planen 
(z.B. Abfindungszahlungen). Schließlich kann der Arbeitgeber Maßnah
men für das Zeitintervall t3 planen, mit denen der Übergang zu einer 
neuen Karrierepolitik eingeleitet werden soll.
Zum anderen muß der Arbeitgeber sich entscheiden, wann die Vereinba
rungen von Maßnahmen des Krisenmanagements getroffen werden sol
len. Für einige Anpassungsmaßnahmen sind sicherlich bereits in ti Ex- 
ante-Planungen möglich, wie später in t2 beim Eintreten einer Krise 
im einzelnen zu verfahren sei. Beispiele hierfür sind z.B. Vereinbarun
gen von bestimmten “Anpassungsformeln” , wonach die durchschnittli
che Beförderungsgeschwindigkeit um einen bestimmten Betrag verrin
gert wird, wenn der Markterfolg der Unternehmung unter einen ex ante 
festgelegten Richtwert sinkt. Andere Maßnahmen für t2 lassen sich hin
gegen in ti aufgrund des Ex-ante-Informationsstandes noch nicht planen. 
Beispielsweise ist bei Krisen, deren Ausmaß erst in t2 ersichtlich wird, 
häufig erst zu diesem späten Zeitpunkt die Grundsatzfrage entscheidbar, 
ob eine Weiterführung des Unternehmens aus Arbeitgebersicht rational 
ist oder nicht. Im Falle einer Weiterführung dürfte zudem auch häufig 
erst in t2 im Detail entscheidbar sein, welche Ex-post-Maßnahmen zu 
einer geeigneten neuen Karrierepolitik führen.
Schließlich steht der Arbeitgeber aufgrund der drei unterschiedlichen 
Phasen möglicherweise vor einem Zeitinkonsistenzproblem: Ex-ante- 
Vereinbarungen in ii über Ex-post-Anpassungsmaßnahmen in t2 können 
vor dem Hintergrund des Informationsstandes in t2 aus Arbeitgeber
sicht ineffektiv sein, was für den Arbeitgeber Ex-post-Anderungen beim 
Krisenmanagement49 wünschenswert erscheinen lassen.
(3) Wie im vorherigen Punkt bereits angedeutet, lassen sich als drit
tes für t2 drei grundsätzliche Konsequenzen unterscheiden, die eine 
Krise implizieren könnte. Zum einen könnte bei einer sehr schwerwie
genden Krise die Liquidation des Unternehmens unvermeidbar sein. Um 
die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieses Falles nicht unnötig zu

■“ Hierzu zählt auch die Vermeidung von Umverteilungseffekten zu seinen Ungunsten.
49Bzw. Ex-post-Nachverhandlungen mit der Belegschaft bzw. dem Betriebsrat.
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erhöhen, sollte aus Arbeitgebersicht eine möglichst “effiziente” Planung 
des Krisenmanagements erfolgen. Hierzu zählt z.B., daß nicht bereits in 
ij sehr viele Ex-post-Anpassungsmaßnahmen verbindlich festgelegt wer
den, wenn für t2 aufgrund dann aktueller Informationen eine sehr viel 
bessere Planung zu vermuten ist, und daß nicht bereits in fi verbindlich 
sehr viele Mittel für Ex-post-Maßnahmen des Krisenmanagements (z.B. 
Outplacementmaßnahmen, Abfindungszahlungen) beschlossen werden. 
Zum anderen ist der Fall einer mittelschweren Krise denkbar, bei der 
die bisherige Unternehmensleitung geplante Maßnahmen des Krisen
managements ergreift sowie Ex-post-Vereinbarungen trifft und in t3 

die Geschäfte des Unternehmens in anderer Form weiterleitet. In die
sem Fall würde -  trotz möglicher Massenentlassungen -  die Kooperati
onsbeziehung zwischen der bisherigen Unternehmensleitung und einem 
großen Teil der Belegschaft weitergeführt werden, wenn auch unter ei
ner neu angepaßten Karrierepolitik. Dieser Kooperationsaspekt ist vor 
dem Hintergrund der Ergebnisse der nicht-kooperativen Spieltheorie zu 
dauerhaften Interaktionsbeziehungen50 sowie der Ergebnisse der moder
nen Bürokratietheorie zu Investitionen einzelner Akteure in produktive 
Vertrauensbeziehungen51 nicht zu unterschätzen.
Schließlich ist als dritter Fall vorstellbar, daß das Unternehmen zwar 
auch nach der Krise noch weitergeführt wird, allerdings von einer an
deren Unternehmensleitung als neuem Träger der Karrierepolitik (z.B. 
infolge einer feindlichen Unternehmensübernahme). Dieses würde zwar 
für viele Arbeitnehmer bedeuten, daß ihre betriebliche Karriere weiter
geht -  wenn auch wiederum unter einer neu angepaßten Karrierepoli
tik. Die Kooperationsbeziehung zwischen der alten Unternehmensleitung 
und der verbleibenden Belegschaft würde jedoch nun zu Beginn von t3 
beendet sein und eine neue Kooperationsbeziehung zwischen der Rest
belegschaft und der neuen Unternehmensleitung beginnen, was zu den 
unterschiedlichsten Umverteilungseffekten (insbesondere zu Lasten der 
Arbeitnehmer) führen könnte.52

50V gl. Sc h a u e n b e r g  (1991a):

51Vgl. B r e t o n / W in t r o b e  (1982).
62Vgl. Sh l e if e r / S u m m e r s  (1988); S c h n it ze r  (1995); B r u sc o  (1996). Beispielsweise ist 

nicht unmittelbar begründbar, warum die neue Unternehmensleitung die unter der alten Unter
nehmensleitung eingezahlten und noch nicht wieder ausgezahlten Lohnpfandzahlungen der Ar
beitnehmer nach dem Wechsel in der Unternehmensspitze wieder an die Arbeitnehmer (z.B. über
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(4) Der vierte Einzelaspekt beschäftigt sich mit den Akteuren, die von 
den Vereinbarungen und Maßnahmen des Krisenmanagements betrof
fen sind. Zunächst einmal ist hierbei der Arbeitgeber zu nennen, der 
in Form der Unternehmensleitung als Träger der Karrierepolitik letzt
lich auch über das Krisenmanagement entscheidet. Auch wenn die Un
ternehmensleitung um ihre Reputation bzw. ihre allgemeinen Karriere
aussichten auf dem Arbeitsmarkt53 besorgt ist und daher auch darum 
bemüht sein dürfte, keine zu schlechte Entscheidung über das Krisenma
nagement zu treffen, ist dennoch zu vermuten, daß das Entscheidungs
verhalten der Unternehmensleitung davon beeinflußt wird, welcher der 
drei oben genannten Fälle als Konsequenz aus der Krise folgt. Gegeben 
den Fall der Weiterführung des Unternehmens wird eine Unternehmens
leitung mutmaßlich in t2 andere Maßnahmen des Krisenmanagements 
ergreifen, wenn sie davon ausgeht, auch in t3 die Geschäfte des Unter
nehmens weiterhin leiten zu dürfen, als wenn sie davon ausgeht, daß ihre 
Interaktionsbeziehung mit der (Rest-)Belegschaft und den Anteilseignern 
in t2 aufgrund eines Wechsels in der Unternehmensspitze beendet wird. 
Zudem ist genaugenommen die Frage aus Abschnitt III.2, welcher Ent
scheidungsträger letztlich mit dem Akteur “Arbeitgeber” gemeint ist, vor 
dem Hintergrund der Ausnahmesituation einer Unternehmenskrise noch 
einmal zu überdenken. Beispielsweise sind in solch einer Situation in er
heblichem Maße die Interessen der Anteilseigner betroffen. Denkbar ist 
auch, daß für Krisensituationen ein Gremium aus Entscheidern, ein soge
nannter Krisenstab,54 eingerichtet wird, wobei diese Entscheidungsträger 
nicht zwangsläufig mit der Unternehmensleitung identisch sein müssen. 
In diesem Fall könnte zwar die Unternehmensleitung der Entscheidungs
träger bei der Planung von Ex-ante-Vereinbarungen oder präventiver 
Ex-ante-Maßnahmen in ti sein, ein spezieller Krisenstab jedoch mit der 
Durchführung von Ex-post-Maßnahmen sowie der Aushandlung von Ex
post-Vereinbarungen in i2 betraut werden. Vorstellbar ist letztlich auch, 
daß gerade in Krisensituationen das Kontrollorgan der Unternehmung 
(Aufsichtsrat) verstärkt in den Entscheidungsprozeß miteinbezogen wird, 
insbesondere wenn gemäß der Satzung des Unternehmens Maßnahmen

die Einlösung von Beförderungsversprechen des alten Topmanagements) zurückgeben sollte.
53Vgl. dazu die Career concerns-Debatte in Unterabschnitt IV.2.5.2.1.
54V gl. zum  Krisenstab beispielsweise D ä m m e r t  (1988).
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des Krisenmanagements durch das Kontrollorgan zustimmungspflichtig 
sind.85

Als zweiter Akteur in Krisensituationen ist die Gruppe der Arbeitneh
mer des betroffenen Unternehmens zu nennen, die wiederum in zwei Teil
gruppen zerfällt. Zum einen handelt es sich um die Teilgruppe derjeni
gen Arbeitnehmer, die möglicherweise in t3 noch weiter im Unternehmen 
beschäftigt werden. Zum anderen handelt es sich um Arbeitnehmer, die 
infolge der Krise (z.B. aufgrund technologischen Wandels und entwerte
ter Qualifikationen) ihre Anstellung verlieren. Aufgrund der unterschied
lichen Relevanz dieser beiden Teilgruppen für den zukünftigen Erfolg des 
Unternehmens dürften auch die Maßnahmenpakete für diese beiden Teil
gruppen ganz unterschiedlich sein.
Als dritter Akteur kann die Gruppe der externen Arbeitnehmer auf dem 
Arbeitsmarkt angeführt werden,56 die sich auch wiederum in zwei Teil
gruppen zerlegen läßt. Betrachtet sei hierzu eine Krisensituation, die 
durch einen Technologieschock ausgelöst wird. In die erste Teilgruppe 
fallen dann jene externen Arbeitnehmer, die in t2 für diejenigen entlas
senen Arbeitnehmer neu eingestellt werden, deren Qualifikationen durch 
den Technologieschock entwertet wurden. Die zweite Teilgruppe hingegen 
umfaßt all jene externen Arbeitnehmer, die später einmal in t3 als poten
tielle externe Stellenbewerber in Frage kommen könnten. Auf den ersten 
Blick ist nicht unbedingt ersichtlich, warum diese Teilgruppe hier einen 
relevanten Akteur darstellt. Diese Arbeitnehmer sind jedoch deshalb für 
die Diskussion des Krisenmanagements von Relevanz, weil die Unterneh
mensleitung mit den Maßnahmen, die sie im Rahmen des Krisenmanage
ments trifft und die von Außenstehenden beobachtbar sind, Informatio
nen auf externe Arbeitnehmer überträgt. Beispielsweise könnten externe 
Arbeitnehmer aus der Tatsache, daß die Unternehmensleitung in t2 den 
entlassenen Arbeitnehmern keine Unterstützungsmaßnahmen zukommen 
läßt, darauf schließen, daß sie im Falle eines Eintritts in die Unterneh
mung in einer Krisensituation auch nicht mit Unterstützung durch die

S5Vgl. hierzu S c h m id t  (1996: 257). Über die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat können 
sich zudem die Legitimationsmöglichkeiten der Unternehmensleitung in diesem Zusammenhang 
erhöhen.

“ Hierunter sind nicht nur diejenigen Arbeitnehmer zu verstehen, die in t2 bei anderen Ar
beitgebern beschäftigt sind, ohne Beschäftigung sind oder gerade in das Berufsleben eintreten, 
sondern im weitesten Sinne auch jene Personen, die sich noch in der Schulausbildung im Sinne 
des Unterabschnitts II.2.2 befinden.
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Unternehmensleitung rechnen können, wenn sie entlassen werden. Diese 
Informationsübertragung ist aus Sicht der Unternehmensleitung streng
genommen nicht eindeutig als negativ oder positiv zu bewerten. Einer
seits könnten sich aufgrund der Informationsübertragung zukünftige Re
krutierungsprobleme für die Unternehmensleitung ergeben. Andererseits 
würde jedoch auch ein Präzedenzfall verhindert werden, über den sich die 
Unternehmensleitung dauerhaft an Unterstützungsmaßnahmen in Kri
sensituationen binden könnte.

Der vierte Akteur schließlich umfaßt die Gruppe der sonstigen Markt
teilnehmer, die in eine dauerhafte Kooperationsbeziehung mit dem be
trachteten Unternehmen eingebunden sind (z.B. Lieferanten, Kreditge
ber) und aus diesem Grund beispielsweise transaktionsspezifische Inve
stitionen in die Marktbeziehung getätigt haben. Für diese Marktteil
nehmer ist insbesondere relevant, welche Konsequenzen -  vor allem Li
quidation oder aber Weiterführung des Unternehmens -  die Krise nach 
sich zieht. Da eine Liquidation des Unternehmens zur Folge hätte, daß 
die zukünftigen Erträge aus ihren transaktionsspezifischen Investitionen 
wegfielen, dürften diese Marktakteure insbesondere an Maßnahmen des 
Krisenmanagements interessiert sein, die die Wahrscheinlichkeit für eine 
Weiterführung des Unternehmens in Krisensituationen maximieren.

(5) Der letzte Einzelaspekt läßt sich unmittelbar aus den vier vorange
gangenen Aspekten ableiten -  die Frage nach den konkreten M aßnah
men, die im Rahmen eines geplanten bzw. vereinbarten Krisenmanage
ments getroffen werden könnten. Hierbei geht es vor allem um die Frage, 
was für Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt in Kraft treten sollen und wel
che Akteure direkte bzw. indirekte Adressaten dieser Maßnahmen sein 
sollen. Unter indirekten Adressaten sind in diesem Zusammenhang bei
spielsweise externe Arbeitnehmer und Marktakteure zu verstehen, auf die 
unterschiedlichste Signalwirkungen von dem getroffenen Krisenmanage
ment ausgehen können. Konkrete Maßnahmen des Krisenmanagements 
könnten beispielsweise präventive Maßnahmen wie die Einrichtung ei
nes Krisenfonds und präventive Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Inve
stitionen in Pufferqualifikationen und Schlüsselqualifikationen) umfassen 
sowie Ex-post-Anpassungsmaßnahmen in Form von Änderungen bei den 
karrierepolitischen Gestaltungsvariablen, Entlassungen, Abfindungen für 
entlassene Arbeitnehmer und Umqualifizierungsmaßnahmen.
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Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die fünf Einzelaspekte eine 
ganze Reihe offener Fragen zur Gestaltung eines Krisenmanagements im
plizieren. Im folgenden Abschnitt sollen nun diese verschiedenen Einzel
aspekte aufgegriffen werden, um zu skizzieren, wie eine geeignete quasi
rigide Karrierepolitik mit Krisenmanagement im Ansatz aussehen könn
te.

3. Skizze einer quasi-rigiden Karrierepolitik mit Krisenmanage
ment

Ausgangspunkt der folgenden Diskussion sei eine quasi-rigide Karriere
politik, in der der Arbeitgeber aus Anreizgründen über bestimmte ri
gide Regelungen eine Planungsbasis für die Arbeitnehmer schafft. Eine 
vollkommen rigide Karrierepolitik ist jedoch aufgrund der in Abschnitt 
V .l genannten Argumente aus Sicht des Arbeitgebers weder wünschens
wert noch möglich. Solch eine quasi-rigide Karrierepolitik ist teilwei
se auch ohne ergänzende Maßnahmen eines Krisenmanagements anpas
sungsfähig, wenn im Zeitablauf Kontextfaktoränderungen eintreten. So 
besitzen Beförderungsturniere beispielsweise eine gewisse Eigenstabilität 
bei exogenen Schocks, sofern durch die Schocks alle Turnierteilnehmer 
gleichermaßen beeinträchtigt werden und sich somit die Rangfolge zwi
schen den Arbeitnehmern nicht verschiebt.57 Subjektive Beförderungstur
niere weisen den Vorteil auf, daß Vorgesetzte bei der Beurteilung unterge
ordneter Mitarbeiter die Konsequenzen exogener Schocks für die Arbeits
leistungen der Turnierteilnehmer entsprechend berücksichtigen können.58 

Sofern durch die Schocks nicht Stellen abgebaut werden, so daß subjek
tive Beförderungsturniere gänzlich entfallen, sondern weiterhin vakante 
Stellen vorhanden sind, kann die Anreizkompatibilität bei den Arbeit
nehmern erhalten bleiben.59

Ein Mindestmaß an Anpassungsfähigkeit besitzt eine quasi-rigide Kar
rierepolitik auch allgemein dadurch, daß die Ausprägungen für einzelne 
karrierepolitische Gestaltungsvariablen nicht als eindeutig fixierte Werte

57Vgl. dazu die Ausführungen zu den Auswirkungen gemeinsamer Störfaktoren zu Beginn von 
Unterabschnitt IV.2.5.2.3.

58V gl. B a k e r  (1990: 58-59).
59Es sei denn, die Qualitätsanforderungen für die Arbeitnehmer wechseln durch die exogenen 

Schocks, wodurch es zu dem bereits diskutierten Zeitinkonsistenzproblem kommen kann.
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angegeben werden müssen, sondern statt dessen als Richtwerte inner
halb bestimmter Intervallgrenzen oder als Durchschnittswerte: So kann 
beispielsweise für die Anzahl der Neueinstellungen in eine bestimmte 
Abteilung für eine gegebene Planungsperiode ein Intervall zwischen ei
ner Mindest- und einer Höchstanzahl vorgesehen werden.60 Ähnliche In
tervallvorgaben sind z.B. auch hinsichtlich der Beförderungsgeschwin
digkeit von einer Hierarchiestufe für eine bestimmte Periode vorstellbar. 
Alternativ könnten für die Anzahl von Neueinstellungen und die Beförde
rungsgeschwindigkeit Durchschnittswerte festgelegt werden, die sich auf 
einen Zeitraum aus mehreren Perioden beziehen. Auf diese Weise könn
te der Arbeitgeber dahingehend flexibel handeln, daß er in Zeiten ho
her Unternehmenserfolge vergleichsweise hohe Werte für die Anzahl der 
Neueinstellungen und die Beförderungsgeschwindigkeit wählt und in Zei
ten geringer Unternehmenserfolge entsprechend niedrige Werte, wodurch 
über alle Perioden hinweg betrachtet die vorgegebenen Durchschnitts
werte eingehalten werden.
Dennoch ist zu vermuten, daß in Krisensituationen ein Anpassungsdruck 
auf die Karrierepolitik entstehen kann, der dazu führt, daß der Arbeit
geber -  im Falle der Weiterführung des Unternehmens -  Änderungen bei 
den Rieht- und Durchschnittswerten der ex ante fixierten Gestaltungs
variablen in Erwägung zieht. Die Diskussion eines entsprechenden Kri
senmanagements für solche Situationen soll im folgenden in zwei Schrit
ten geführt werden, (i) Zunächst einmal sollen in Unterabschnitt V.3.1 
die wichtigsten Probleme aufgezeigt werden, mit denen eine quasi-rigide 
Karrierepolitik konfrontiert wird, die auf ein ergänzendes Krisenmanage
ment verzichten würde. Im Prinzip ist es denkbar, daß ein Arbeitge
ber aufgrund von Kosten-Nutzen-Abwägungen auf ein Krisenmanage
ment verzichtet, da dieses zu zusätzlichen Kosten führt, eine quasi-rigide 
Karrierepolitik selbst -  wie oben gezeigt -  bereits eine gewisse Anpas
sungsfähigkeit aufweist und der Erfolg eines Krisenmanagements wegen 
der Möglichkeit von Ex-post-Uberraschungen sehr ungewiß ist. Letztlich 
ist jedoch zu bedenken, daß ein vollständiger Verzicht auf Maßnahmen 
des Krisenmanagements vermutlich aus Arbeitgebersicht nicht ratsam er
scheint, da solch ein Verzicht nicht nur zu schwerwiegenden Akzeptanz-,

60Oder es wird eventuell nur ein Mindestwert angegeben; vgl. die Ausführungen am Ende von 
Unterabschnitt IV.1.4.
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Unterinvestitions- und weitergehenden Signalisierungsproblemen führen 
(vgl. dazu Unterabschnitt V.3.1), sondern mutmaßlich auch die Konkurs
wahrscheinlichkeit des Unternehmens erhöhen würde.
(ii) In Unterabschnitt V.3.2 sollen daher verschiedene mögliche Maß
nahmen eines Krisenmanagements aus Arbeitgebersicht auf ihre Ef
fektivität hin überprüft werden. Sehr naheliegend wäre in diesem Zu
sammenhang auch eine Diskussion von Frühwarnsystemen als präventi
ve Ex-ante-Maßnahme zur Verhinderung von Krisensituationen. Trotz 
ihrer hohen Relevanz sollen Frühwarnsysteme hier jedoch nicht wei
ter diskutiert werden, da in der Literatur bereits eine ausführliche 
Auseinandersetzung mit Frühwarnsystemen stattgefunden hat.61 An
stelle dessen sollen Krisenmanagementmaßnahmen diskutiert werden, 
die sich den drei Kategorien “Ex-ante-Vereinbarungen über Ex-ante- 
Maßnahmen” , “Ex-ante-Vereinbarungen über Ex-post-Maßnahmen” und 
“Ex-post-Vereinbarungen über Ex-post-Maßnahmen” zuordnen lassen. 
Diese zeitbezogene Unterteilung der unterschiedlichen Maßnahmen folgt 
dabei den in Unterabschnitt V.2.2 eingeführten Begriffen: “Vereinbarun
gen” beziehen sich auf die Planung von Aktionen, “Maßnahmen” dagegen 
auf die Durchführung dieser Aktionen. “Ex ante” bezieht sich auf einen 
Zeitpunkt vor Eintritt einer Krise und “ex post” auf die Zeit während 
sowie nach der Krise.62

3.1 Problem e einer quasi-rigiden Karrierepolitik  ohne Krisen
management

Eine quasi-rigide Karrierepolitik ist aufgrund ihrer -  zum Teil 
zwangsläufigen -  Offenheit durch dreierlei Probleme gekennzeich
net:63 Akzeptanzprobleme, Unterinvestitionsprobleme und weitergehen
de Signalisierungsprobleme.64 Alle drei Probleme sind miteinander ver

61Vgl. z.B. schon die Beiträge in A l b a c h /H a h n / M e r te n s  (1979) sowie die Diskussion um 
Frühwarnsysteme zum Erkennen schwacher Signale im Zusammenhang mit dem Konservatis
museffekt in K l o se  (1992). Vgl. auch W in t e r l in g  (1989).

62 “Ex ante” betrifft damit das in Unterabschnitt V.2.2 definierte Zeitintervall ii und “ex post” 
die Zeitintervalle ¿2 und *3.

“ Möglich ist auch -  in Anlehnung an die Kollektivziele der betrieblichen Karrierepolitik -  
eine Zweiteilung in Allokations- und Matchingprobleme auf der einen und Anreizprobleme auf 
der anderen Seite.

64Wie in Abschnitt V .l erläutert wurde, soll durch ein Mindestmaß an Rigidität diesen Pro
blemen zwar entgegengewirkt werden, durch die (zwangsläufig) unvollständig geplante Karrie- 
repolitik besteht jedoch immer noch ein ‘Verbleibender Rest” an Akzeptanz-, Unterinvestitions
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wandt, da sie großenteils aus der einen Tatsache resultieren, daß in Kri
sensituationen letztlich der Arbeitgeber allein als Träger der Karriere
politik über die weitere Vorgehensweise entscheidet,65 und diese Tatsa
che Umverteilungseffekte zu Lasten anderer Beteiligter66 (z.B. der Be
legschaft) nach sich ziehen kann. Dieses wiederum ist durch die anderen 
Beteiligten antizipierbar.
In Unterabschnitt IV.2.6 wurde festgestellt, daß eine Kombination aus 
Leistungs- und Senioritätskriterium bei Beförderungsentscheidungen -  
mithin eine Kombination aus der Lotterie- und der Pfandlösung zur An
reizgestaltung -  zahlreiche wünschenswerte Eigenschaften aus Arbeitge
bersicht aufweist. Aus Sicht der Arbeitnehmer birgt diese Lösung jedoch 
die Gefahr, daß sie infolge einer Krise vor dem geplanten Beschäftigungs
ende entlassen werden und dadurch die noch ausstehenden Lohnpfand
rückzahlungen durch den Arbeitgeber bzw. den erwarteten Barwert der 
noch nicht realisierten Karrierelotterie (im Sinne eines möglichen Ge
winns zukünftiger Beförderungsturniere) verlieren.67 Analoge Probleme 
ergeben sich im Zusammenhang mit Qualifikationsturnieren, in denen 
Arbeitnehmer durch den Erwerb betriebsspezifischen Humankapitals um 
einen betrieblichen Aufstieg miteinander konkurrieren. Hier kann es da
zu kommen, daß Arbeitnehmer hohe Humankapitalinvestitionen tätigen, 
jedoch aufgrund einer Krise nicht mehr in den Genuß der entsprechenden 
Investitionserträge kommen, da sich entweder die Beförderungschancen 
verschlechtern oder die Arbeitnehmer sogar entlassen werden. Insgesamt 
läßt sich festhalten, daß Arbeitnehmer zu Beginn ihrer betrieblichen Kar
riere (betriebsspezifische) Vorleistungen in Form von außerordentlich ho
hen Leistungsanstrengungen,68 von aufgeschobenen Lohnbestandteilen69 

oder von erworbenen Qualifikationen70 erbringen, durch die sie gleich

und weitergehenden Signalisierungsproblemen. Von “weitergehenden” Signalisierungsproblemen 
muß hier gesprochen werden, da die fehlende Akzeptanz eines Arbeitnehmers, in die Unterneh
mung einzutreten, bereits auf den Signalcharakter einer offenen, quasi-rigiden Karrierepolitik 
zurückgeführt werden kann.

65Es sei denn, daß in diesen Fällen gesetzliche Restriktionen wirken.
66Vgl. zu den “anderen Beteiligten” Unterabschnitt V.2.2.
67V gl. R i t t e r / T a y l o r  (1994: 703).

“ Dieses ergibt sich über den Optionscharakter impliziter Karriereanreize.
69V gl. dazu die Pfandlösung von  L a z e a r , auf die bereits mehrfach hingewiesen wurde.
70Dieser Aspekt betrifft den Erwerb von Qualifikationen als Voraussetzung für eine 

Beförderung.
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sam in ihre betriebliche Karriere mit dem Arbeitgeber investieren, die 
jedoch im Rahmen einer quasi-rigiden Karrierepolitik (ohne Krisenma
nagement) nicht gegen die Folgen von Krisen abgesichert sind.
Alle diese Arbeitnehmervorleistungen basieren auf der Planung einer 
dauerhaften Kooperationsbeziehung zwischen dem Arbeitgeber und den 
Arbeitnehmern, die infolge einer Unternehmenskrise jedoch vorzeitig be
endet sein kann. Da Arbeitnehmer diese Möglichkeit einer Krise antizipie
ren können, kann es zu zweierlei Problemen kommen -  zu Akzeptanz
problem en sowie zu U nterinvestitionsproblem en. Unter Akzeptanz
problemen ist zu verstehen, daß sich externe Arbeitnehmer aufgrund der 
fehlenden Absicherung ihrer möglichen Vorleistungen erst gar nicht zu 
einer Bewerbung beim betrachteten Arbeitgeber entschließen oder aber 
lediglich Spotkontrakte akzeptieren, über die keine langfristigen Investi
tionen in die Arbeitsbeziehung geplant werden. Nachteile ergeben sich 
demnach insofern für den Arbeitgeber, als externe Talente von einer Be
werbung abgeschreckt werden bzw. ihr Potential durch Spotkontrakte 
nicht voll genutzt werden kann. Das Unterinvestitionsproblem ist eng mit 
dem Akzeptanzproblem verbunden und kommt dann zum Tragen, wenn 
Arbeitnehmer trotz der fehlenden Absicherung in die Unternehmung ein- 
treten. Diese internen Arbeitnehmer werden aufgrund der Unsicherheit 
ihrer Investitionserträge -  bei der Wahl der Arbeitsanstrengungen und 
der Humankapitalinvestitionen -  mutmaßlich unterhalb desjenigen “In
vestitionsniveaus” bleiben, das bei einer Unterstützung der quasi-rigiden 
Karrierepolitik durch ein Krisenmanagement erzielbar ist.71 

Zu Akzeptanz- und Unterinvestitionsproblemen kann es letztlich nicht 
nur bei den Arbeitnehmern, sondern auch bei anderen Akteuren kom
men, die in Unterabschnitt V.2.2 genannt wurden. Beispielsweise tätigen 
oftmals auch Zulieferer spezifische Investitionen in die Kooperationsbe
ziehung mit dem betrachteten Arbeitgeber. Wenn nun die dauerhafte 
Aufrechterhaltung dieser Kooperationsbeziehung jederzeit durch mögli
che Krisen bedroht wird, zu deren Bewältigung und damit zur Verhin
derung der Liquidation des Unternehmens kein Krisenmanagement exi
stiert, so ist zu vermuten, daß die Zulieferer entweder in die Kooperati
onsbeziehung gar nicht einwilligen oder aber zumindest nur ein relativ 
geringes Niveau an spezifischen Investitionen wählen. Auch auf seiten

71V gl. zum Unterinvestitionsproblem beispielsweise H a r t / M o o r e  (1988: 776).
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von Kreditgebern könnten Akzeptanzprobleme (hier: bei der Kreditver
gabe) entstehen, wenn ein Arbeitgeber vollständig auf Krisenmanage
mentmaßnahmen verzichtet, die die Wahrscheinlichkeit einer ansonsten 
vermeidbaren Liquidation des Unternehmens verringern würden. 
Schließlich haften einer quasi-rigiden Karrierepolitik ohne Krisenmanage
ment auch noch weitergehende Signalisierungsprobleme an. Diese 
können sowohl ex ante bei der Ankündigung einer quasi-rigiden Karriere
politik entstehen als auch ex post bei Eintritt einer Krise. Ein Beispiel für 
den ersten Fall bilden Kostennachteile für den Arbeitgeber, wenn externe 
Arbeitnehmer sowie andere Akteure in die Arbeits- bzw. Kooperations
beziehung einwilligen, dafür aber einen entsprechenden monetären Aus
gleich für die Unsicherheit verlangen.72 Solch ein Ausgleich könnte darin 
bestehen, daß Arbeitnehmer beim Eintritt in die Unternehmung hohe 
Einstiegsgehälter oder eine höhere Beteiligung des Arbeitgebers an den 
betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen fordern. Analog könnten 
Zulieferer verlangen, daß der Anteil des betrachteten Arbeitgebers an 
den spezifischen Zuliefererinvestitionen steigen soll. Ein Beispiel für den 
zweiten Fall bildet die Fluktuation junger Talente unter den Arbeitneh
mern, die zwar infolge einer bestimmten Krise nicht ihren Arbeitsplatz 
verlieren, die Entlassung anderer Arbeitnehmer jedoch als Signal für das 
mögliche Verhalten des Arbeitgebers ihnen gegenüber bei zukünftigen 
Krisen werten.73 Analog ist in solch einem Fall aus Arbeitgebersicht auch 
eine schädliche Signalwirkung im Hinblick auf junge externe Talente zu 
befürchten.

3.2 Krisenm anagem ent

Abschließend sollen Vereinbarungen im Rahmen eines Krisenmanage
ments diskutiert werden, durch die sich die drei in Unterabschnitt V.3.1 
genannten Probleme eines Arbeitgebers möglichst verhindern lassen. Die
se Vereinbarungen können gemäß dem Zeitpunkt ihrer Planung insgesamt 
in drei Blöcke eingeteilt werden.

72 Damit ergeben sich insgesamt zweierlei Arten von Rekrutierungsproblemen aufgrund eines 
Reputationsverlustes des Arbeitgebers: zum einen ein kleinerer Bewerberpool (Akzeptanzpro
blem), zum anderen höhere Lohnkosten.

73Zu einer solchen Fluktuation kommt es allerdings nur dann, wenn mindestens ein anderer 
Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt existiert, der eine quasi-rigide Karrierepolitik anbietet, die 
über ergänzende Maßnahmen eines Krisenmanagements besser abgesichert ist.



342

3.2.1 Ex-ante-Vereinbarungen über Ex-ante-M aßnahm en

Hierunter fallen sämtliche Maßnahmen eines Krisenmanagements, die 
gleichzeitig mit der Festlegung der quasi-rigiden Karrierepolitik geplant 
sowie durchgeführt werden. Zunächst einmal könnte der Arbeitgeber sich 
entscheiden, die aus der Pfand- und/oder Lotterielösung aufgeschobenen 
Lohnbestandteile in einen überbetrieblichen Pensionsfonds einge- 
hen zu lassen:74 Zukünftige (erwartete) Karriereeinkommenssteigerungen 
über die Pfand- oder die Lotterielösung sind impliziter Natur, für die 
üblicherweise auch keine expliziten Pensionszusagen getroffen werden, so 
daß für den Arbeitgeber auch keine Verpflichtung besteht, entsprechende 
Kapitaldeckungen zu bilden.75 Auf diese Weise haben die Arbeitnehmer, 
die zudem hauptsächlich über ihr Humankapital und daher nur über 
äußerst schlechte Diversifikationsmöglichkeiten verfügen, ein erhebliches 
Risiko zu tragen.76 Selbst wenn ein opportunistisches Arbeitgeberver
halten ausgeschlossen werden kann, droht den Arbeitnehmern im Fal
le ungünstiger organisationsdemographischer Entwicklungen (z.B. durch 
einen Einstellungsstopp) und einer Umlagefinanzierung der betrieblichen 
Pensionsansprüche oder gar im Konkursfall der Verlust der noch nicht 
ausgezahlten, über die Pfand- oder Lotterielösung aufgeschobenen Lohn
bestandteile. Als Lösung bietet sich für den Arbeitgeber die Errichtung 
eines überbetrieblichen Pensionsfonds ein, in die die jeweils aufgescho

74Vgl. G r Ün b ic h l e r  (1991: 86-87); K n o l l  (1994: 174). Insolvenzsicherungsfonds für aufge
schobene Lohnzahlungen werden auch im Zusammenhang mit der Vorruhestandsregelung für 
ältere Arbeitnehmer diskutiert; vgl. W e id e n f e l d  (1997).

75Vgl. K n o l l  (1994: 196), (1995: 290). Im Falle expliziter Pensionszusagen sind die ver
sprochenen Zahlungen an die Arbeitnehmer über Pensionskassen, Direktversicherungen oder 
Pflichtversicherungsbeiträge an den Pensionssicheiungsverein (PSV) vom Insolvenzrisiko des 
Unternehmens abgekoppelt. Vgl. Funk (1987: 882) im Zusammenhang mit Paragraph 1 A b
satz 2 und 3 sowie den Paragraphen 7 bis 15 BetrAVG (Gesetz zur Verbesserung der betriebli
chen Altersversorgung); K rah n en  (1990: 210). Zum PSV als Träger der Insolvenzsicherung vgl. 
S c h e f f l e r  (1990: 103-104); G rÜ n b ich le r  (1991: 51-60). Zum Insolvenzschutz aufgeschobe
ner Lohnzahlungen vgl. auch Schm ahl (1996). Im Falle einer Direktzusage eines Unternehmens 
und der Zahlung von Pflichtbeiträgen an den PSV ergibt sich als neue Agency-Beziehung das 
Verhältnis zwischen dem Topmanagement des betrachteten Unternehmens als Agent und den 
übrigen an den PSV zahlenden Unternehmen als Principal; vgl. G rÜ n b ich le r  (1991: 69-71). 
Auch für explizite Pensionszusagen gilt, daß der Arbeitnehmer einen Vermögensverlust im Rah
men der betrieblichen Altersversorgung erleidet -  selbst dann, wenn er im Entlassungsfall seine 
bisherigen Pensionsansprüche nicht verliert und unter gleichen Konditionen auf einem identi
schen Karrierepfad sofort bei einem anderen Arbeitgeber Weiterarbeiten kann; vgl. K rah n en  
(1990: 203-207). Dieser Vermögensverlust steigt entsprechend, wenn ein unvorhergesehen ent
lassener Arbeitnehmer nicht sofort einen adäquaten neuen Arbeitsplatz findet und/oder für eine 
Zeit lang ohne Beschäftigung verbleibt.

76Vgl. P ic o t / W e n g e r  (1988: 37-38); K r a h n e n  (1990: 201); K n o ll  (1994: 146).
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benen Lohnzahlungen aus der Pfandlösung eingezahlt werden. Später 
erhält der Arbeitnehmer dann sein Pfand aus dem Pensionsfonds und 
nicht vom Arbeitgeber zurück. Dieses hätte den Vorteil, daß Arbeitneh
mer nicht mehr das Risiko zu tragen haben, daß ihre Vorleistungen aus 
der Pfandlösung in Krisenzeiten verlorengehen könnten, was wiederum 
dem Akzeptanz- und dem Unterinvestitionsproblem der Arbeitnehmer 
entgegenwirkt.
Eine analoge Vorgehensweise für die Lotterielösung erweist sich als 
schwierig. Zwar handelt es sich auch hier um aufgeschobene Lohnbe
standteile -  die Leistungsanstrengung eines relativ jungen Arbeitnehmers 
ist aufgrund des Optionscharakters einer betrieblichen Karriere signifi
kant höher als in einem einmaligen Beförderungsturnier die Berech
nung dieser Lohnbestandteile ist jedoch nicht ganz unproblematisch, da
u.a. im Konkursfall ungeklärt bleibt, ob der Arbeitnehmer tatsächlich an 
sämtlichen nicht mehr realisierten Beförderungsturnieren teilgenommen 
hätte. Denkbar ist z.B., daß der Arbeitnehmer beabsichtigte, in Kürze 
den Arbeitgeber zu wechseln, wodurch die Karriereoption (und daher 
auch die in den bisherigen Perioden gewählten Arbeitsanstrengungen) 
für den Arbeitnehmer geringer war als ursprünglich vom Arbeitgeber ge
plant. Im Konkursfall würde der Arbeitnehmer die geplante kurze Ver
weildauer allerdings kaum zugeben.
Möglicherweise könnte vom Arbeitgeber jedoch für einen Arbeitneh
mer zu Beginn dessen betrieblicher Karriere der Barwert der diskontier
ten Verliererpreise sämtlicher zukünftiger Beförderungsturniere in einen 
überbetrieblichen Pensionsfonds eingezahlt werden. Dieser Betrag wird 
im Laufe der Zeit -  also mit jedem gewonnenen bzw. verlorenen Beförde
rungsturnier des Arbeitnehmers -  an den Arbeitgeber zurückgezahlt. Der 
Arbeitnehmer würde dann im Falle eines Konkurses aufgrund unerwar
teter Kontextfaktoränderungen den verbleibenden Restbetrag als Abfin
dung bzw. Pension erhalten.
Diese Vorgehensweise ist jedoch aus mehreren Gründen nicht ganz un
problematisch. Zwar bemißt ein Arbeitnehmer seine Arbeitsanstrengun
gen sowie seine Bemühungen, Humankapital zu erwerben, anhand des 
möglichen Gewinns vieler zukünftiger Beförderungsturniere, so daß sei
ne Anstrengungen zu Beginn seiner betrieblichen Karriere entsprechend 
hoch sind und eine sehr hohe Anfangszahlung des Arbeitgebers in den
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Pensionsfonds insofern auch gerechtfertigt erscheinen lassen. Über alle 
Arbeitnehmer hinweg betrachtet könnten solche Pensionsfondszahlun- 
gen des Arbeitgebers jedoch extrem hoch sein und letztlich aufgrund 
kurzfristig fehlender Liquidität zum Verzicht auf (andere) lohnenswer- 
te Investitionsprojekte führen. Offen ist allgemein die geeignete Höhe 
der Pensionsfondszahlung des Arbeitgebers, was bereits anhand des obi
gen Punkts über die geplante Verweildauer deutlich wurde. Die Bemes
sung anhand der Verliererpreise der Beförderungsturniere erscheint aus 
Arbeitgebersicht möglicherweise unangemessen hoch, da den Arbeitneh
mern die Arbeitsanstrengungen aus zukünftigen Turnieren erspart geblie
ben sind. Durch relativ hohe Pensionsfondseinzahlungen könnten zudem 
Anreize für Arbeitnehmer geschaffen werden, die Konkurswahrschein
lichkeit des Unternehmens zu erhöhen. Insbesondere für Arbeitnehmer 
mit weitreichenden Entscheidungskompetenzen (z.B. im Management
bereich) könnte der zuletzt genannte Punkt relevant werden.
Denkbar ist jedoch auch noch eine andere Entschädigungslösung für den 
Konkursfall. Zur Vereinfachung sei dazu angenommen, daß die geplan
te Verweildauer des Arbeitnehmers derjenigen Verweildauer entspricht, 
mit der auch der Arbeitgeber die betriebliche Karriere des Arbeitneh
mers (z.B. bis zum Verrentungszeitpunkt) kalkuliert hat, und daß die 
Beteiligten mit einem wohlstrukturierten Entscheidungsmodell (wie bei
spielsweise dem von R o s e n  1986) konfrontiert sind. Mit Eintritt des 
Arbeitnehmers in die Unternehmung zahlt der Arbeitgeber zunächst 
einen hinreichend großen Geldbetrag in einen überbetrieblichen Pensi
onsfonds ein. Falls nun der Arbeitnehmer durch Konkurs des Unter
nehmens seinen Arbeitsplatz vor dem geplanten Karriereende verliert, 
sind die vom Arbeitnehmer bisher geleisteten Arbeitsanstrengungen im 
Lichte der nun ex post realisierten Karrierelotterie zu hoch bzw. die 
Turnierlohnstruktur77 im Lichte der realisierten Anstrengungen zu nied
rig, da zukünftige Beförderungsturniere entfallen.
Zwei unterschiedliche Arten der Entschädigung des Arbeitnehmers lie
ßen sich nun vornehmen. Zum einen könnte von den realisierten 
Arbeitsanstrengungen78 des Arbeitnehmers ausgegangen und hierzu die

77Mit Turnierlohnstruktur sind die Verlierer- und Gewinnerpreise der unterschiedlichen 
Beförderungsturniere auf den verschiedenen Hierarchieebenen gemeint.

^Üblicherweise ist vor dem Hintergrund des Hidden action-Problems der Principal-Agent- 
Theorie davon auszugehen, daß die Leistungsanstrengungen des Arbeitnehmers nicht di
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jenige Turnierlohnstruktur konstruiert werden, vor deren Hintergrund 
die vom Arbeitnehmer gewählten Anstrengungen optimal (im Sinne ei
ner NASH-Gleichgewichtsstrategie) wären. Diese fiktive Turnierentloh
nung ist wegen des konkursbedingten Wegfalls von Beförderungsturnie
ren zwangsläufig höher als die ex post ausgezahlte Turnierentlohnung. 
Als Entschädigung könnte dem Arbeitnehmer nun der Differenzbetrag 
zwischen der fiktiven und der ex post ausgezahlten Turnierentlohnung 
aus dem überbetrieblichen Pensionsfonds überwiesen werden, während 
der restliche für den Arbeitnehmer in den Pensionsfonds eingezahlte Be
trag der verbleibenden Konkursmasse des Arbeitgebers zugeführt wird. 
Zum anderen könnte aber auch von der ex post realisierten Turnierentloh
nung ausgegangen und hierzu diejenigen Arbeitsanstrengungen berech
net werden, die im Lichte der gegebenen Turnierlohnstruktur aus Ar
beitnehmersicht optimal (im Sinne einer NASH-Gleichgewichtsstrategie) 
gewesen wären. Analog zur vorherigen Überlegung müssen diese fiktiven 
Anstrengungen zwangsläufig geringer sein als die ex post tatsächlich rea
lisierten Leistungsanstrengungen. Man könnte nun den Differenzbetrag 
zwischen den ex post realisierten und den fiktiven Leistungsanstrengun
gen berechnen und mit einem ex ante vereinbarten Lohnsatz gewichten. 
Der sich daraus ergebende Geldbetrag würde dann an den Arbeitneh
mer aus dem Pensionsfonds als Abfindung oder Pension gezahlt werden. 
Der im Pensionsfonds verbleibende Restbetrag würde wiederum in die 
Konkursmasse des Arbeitgebers eingehen.
Durch diese beiden Varianten könnte eine leistungsadäquate, konkurssi
chere Entschädigung des Arbeitnehmers erreicht werden. Das Problem 
der überaus hohen Kapitalbindung auf seiten des Arbeitgebers -  auch 
hier wurde zunächst von einer hohen Anfangsauszahlung ausgegangen -  
könnte gegebenenfalls dadurch umgangen werden, daß der Arbeitgeber 
statt der einmaligen Anfangsauszahlung zu Beginn jeder Periode einen 
entsprechend kleinen Betrag vor dem Hintergrund derjenigen fiktiven 
Möglichkeit an den überbetrieblichen Pensionsfonds überweist, daß nach 
der Periode der Konkursfall eintritt.
Insgesamt bleibt festzuhalten, daß die Ex-ante-Maßnahme, einen über
betrieblichen Pensionsfonds für die aufgeschobenen Lohnbestandteile der
rekt beobachtbar sind. Der Arbeitgeber hat jedoch die Möglichkeit, den für die gegebe
ne Situation rationalen Arbeitseinsatz des Arbeitnehmers über die entsprechenden Nash - 
Gleichgewichtsbedingungen zu rekonstruieren.
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Arbeitnehmer einzurichten, aus Arbeitgebersicht auf dem ersten Blick ei
ne effektive Maßnahme darstellt, da hierdurch Akzeptanz- und Unterin
vestitionsproblemen der Arbeitnehmer entgegengewirkt wird. Die Errich
tung eines überbetrieblichen Pensionsfonds für die Pfandlösung beispiels
weise erscheint aus Sicht des Arbeitgebers zunächst einmal weitgehend 
unproblematisch, da die monetären Einzahlungen in den Fonds dem Ar
beitgeber keine direkten zusätzlichen Kosten oder Liquiditätsprobleme 
entstehen lassen.79 Letztlich ist jedoch für die Errichtung eines überbe
trieblichen Pensionsfonds -  sei es im Zusammenhang mit der Pfandlösung 
oder aber mit der Lotterielösung -  folgende grundsätzliche Problematik 
zu beachten: Wenn sämtliche Arbeitnehmer durch einen überbetriebli
chen Pensionsfonds vollständig gegen Konkursrisiken abgesichert wer
den, ist es für die Arbeitnehmer strenggenommen rational, über eine 
Leistungszurückhaltung den Konkurs des Unternehmens herbeizuführen. 
Die Leistungszurückhaltung wäre für sie unmittelbar nutzenerhöhend, ih
re Vorleistungen würden sie aus dem Pensionsfonds zurückerhalten, und 
eine Negativstigmatisierung in Form des Lemon-Effekts (vgl. Unterab
schnitt IV.3.2.1) würde auch nicht eintreten, da sie ihre Arbeitsplätze 
nicht infolge einer individuellen Entlassung, sondern infolge einer Be
triebsschließung verlieren. Insgesamt würde über eine vollständige Ver
sicherung also ein typisches Moral hazard-Problem für den Arbeitgeber 
entstehen, was schließlich dafür spricht, höchstens einen Teil der Arbeit
nehmervorleistungen über einen überbetrieblichen Pensionsfonds abzu
sichern, so daß Arbeitnehmer ein Interesse an Maßnahmen zur Verhin
derung des Konkursfalls haben. Eine vollständige Versicherung wäre le
diglich dann möglich, wenn der überbetriebliche Pensionsfonds als dritte 
Partei eindeutig beurteilen könnte, ob eine exogen ausgelöste Krise oder 
ein (kollektives) Arbeitnehmerfehlverhalten für den Konkurs verantwort
lich war. Diese sehr strenge Informationsvoraussetzung für eine dritte 
Partei dürfte in der Realität jedoch üblicherweise nicht erfüllt sein.80

79Eine Einschränkung muß allerdings doch gemacht werden: Wenn zuvor ohne den Fonds die 
Pfandlösung mit einer Umlagefinanzierung kombiniert war, so daß spätere Arbeitnehmerein
trittskohorten in die Unternehmung durch ihren teilweisen Lohnverzicht die Pfandrückzahlun
gen an frühere Kohorten finanzierten, dann entfällt nun der Vorteil für den Arbeitgeber, daß 
Arbeitnehmer nicht mehr als eine Art Eigenkapitalgeber fungieren. Dieser frühere Vorteil be
trifft bei gleichbleibender Alterszusammensetzung der Belegschaft jedoch weitestgehend nur die 
erste(n) Arbeitnehmereintrittskohorte(n).

80Der Grad der Absicherung von Konkursrisiken für Arbeitnehmer wird schließlich auch durch 
die Wettbewerbsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt mitbeeinfluflt.
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Als weitere präventive Vorkehrung für Krisensituationen könnten vom 
Arbeitgeber Ex-ante-Qualifikationsmaßnahmen bei der Belegschaft 
vorgenommen werden.81 Solche vorbeugenden Maßnahmen könnten dazu 
dienen, daß Arbeitnehmer ex post bei Eintritt einer Krise relativ flexi
bel im Unternehmen umsetzbar sind oder mit nur vergleichsweise gerin
gem Aufwand umqualifiziert werden können und dadurch letztlich eine 
Beendigung ihrer betrieblichen Karriere verhindert wird. Dieses wieder
um würde dazu führen, daß dem Akzeptanz- und dem Unterinvestiti
onsproblem der Arbeitnehmer entgegengewirkt wird. Zwei Möglichkeiten 
von Ex-ante-Qualifikationsmaßnahmen sind hierbei denkbar. Zum einen 
könnte der Arbeitgeber über eine qualifikationsabhängige Entlohnung, 
bei der Arbeitnehmer über das Erlernen von zusätzlichen Fähigkeiten 
sogenannte Flexibilitätspunkte erwerben und dadurch eine höhere Ent
lohnung realisieren, geeignete Anreize setzen, damit die Arbeitnehmer 
Pufferqualifikationen82 bilden. Diese werden zwar ex ante noch nicht von 
den Arbeitnehmern benötigt, sie könnten jedoch z.B. im Falle von Ex
post-Uberraschungen äußerst relevant werden.83 Zudem könnten Arbeit
nehmer gegebenenfalls kurzfristig besser auf Störungen im Arbeitsprozeß 
reagieren. Außerdem könnten dadurch Allokationsvorteile erzielt werden, 
daß Arbeitnehmer bei unerwarteten Restrukturierungsmaßnahmen im 
Unternehmen schneller (weil ohne zusätzliche Weiterbildung) umgesetzt 
werden können, wodurch sich Opportunitätskosten der Zeit einsparen las
sen. Durch eine Erhöhung der Einsatzflexibilität bei den Arbeitnehmern 
über Pufferqualifikationen sinken für diese ex ante ihre Entlassungsrisiken 
und für den Arbeitgeber damit Akzeptanz- und Unterinvestitionsproble
me. Allerdings hat der Arbeitgeber hierfür den Preis zu bezahlen, daß er 
ex ante vergleichsweise hohe Lohnkosten zu zahlen hat84 und letztendlich 
ex ante unklar bleiben muß, ob die Pufferqualifikationen -  sofern diese 
denn nur wegen möglicher Ex-post-Uberraschungen gebildet wurden -

81 H a r d e s / S c h m it z  (1991: 666-667) räumen einer langfristigen Planung der Anpassungsfle- 
xibilität (z.B. mit Hilfe von Schlüsselqualifikationen) vor dem Hintergrund nicht-antizipierbarer 
Technikentwicklungen größere Vorteile als einer ständigen Aktualisierung von Detailqualifika
tionen anhand laufender technologischer Entwicklungen ein.

82Vgl. im Zusammenhang mit internen Arbeitsmärkten auch O s t e r m a n  (1987: 58).
83Vgl. E c k a r d s t e in  (1991: insbesondere 226-227) zur Steigerung der Personaleinsatz

flexibilität sowie zur Relevanz von Zusatzqualifikationen bei unerwarteten Störungen des 
Produktionsprozesses.

84V gl. E c k a r d s t e in  (1991: 227-229).
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überhaupt jemals relevant werden können.85

Zum anderen könnte der Arbeitgeber auch in sogenannte Schlüsselquali
fikationen investieren.86 Schlüsselqualifikationen sind “solche Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und begrenz
ten Bezug zu bestimmten, disparaten praktischen Tätigkeiten erbringen, 
sondern vielmehr a) die Eignung für eine große Zahl an Positionen und 
Funktionen als alternative Optionen zum gleichen Zeitpunkt, und b) die 
Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehba
ren) Änderungen von Anforderungen im Laufe des Lebens” ( M e r t e n s  

1974: 40) .87 Schlüsselqualifikationen sind demnach weder arbeitsplatz
spezifische, noch betriebsspezifische, noch berufsfachliche Detailqualifika
tionen. Es handelt sich vielmehr um solche allgemeinen Fähigkeiten, die 
mittelfristig prognostizierbar sind und die Ausübung sowie das Erlernen 
von Detailqualifikationen für Arbeitnehmer erleichtern. Im Führungs
kräftebereich könnten dieses beispielweise allgemeine Methoden strate
gischer Planung sowie entscheidungs- und spieltheoretische Kenntnisse 
im Zusammenhang mit Ansätzen des strategischen Managements sein, 
aber auch solche Fähigkeiten, die die allgemeine Lernfähigkeit von Indi
viduen erhöhen. Schlüsselqualifikationen können daher aufgabenbezoge
ne Detailqualifikationen nicht ersetzen, jedoch im Falle von Kontextfak
toränderungen eine schnellere und kostengünstigere Umstellung auf neue 
Detailqualifikationen ermöglichen.88

Die möglicherweise große Bedeutung von Schlüsselqualifikationen für 
Qualifikationsanpassungen in Krisensituationen, in denen eine (teilweise)

85In einer Welt, in der vollständige bedingte Verträge planbar sind, kann ein optimaler Ver
sicherungskontrakt abgeschlossen werden, da erwartete Schäden kalkulierbar sind. Hierbei tritt 
oftmals der Fall ein, daß Versicherungsnehmer zwar eine Versicherungsprämie leisten, aber kei
nen Schadensausgleich in Anspruch nehmen müssen. Dieser Punkt ist in dieser Passage nicht 
gemeint, da er zur Grundidee von Versicherungskontrakten zählt und kein Problem darstellt. 
Gemeint ist hier dagegen das Problem, daß vor dem Hintergrund möglicher Ex-post-Überra- 
schungen ex ante nicht sicher ist, ob überhaupt bzw. mit welcher Wahrscheinlichkeit Umwelt
zustände eintreten können, in denen eine “Versicherung” über Pufferqualifikationen relevant 
wird. Optimale Versicherungskontrakte sind dadurch nicht mehr bestimmbar.

86Das Konzept der Schlüsselqualifikationen ist vor allem unter Erziehungswissenschaftlern 
sehr kontrovers diskutiert worden; vgl. dazu u.a. R u m m l e r  (1991). Zu einer ökonomischen 
Analyse von Schlüsselqualifikationen vgl. die Ausführungen von G a u g l e r  (1987), (1992), auf 
die sich die meisten der folgenden Überlegungen beziehen.

87Zu einer Aufzählung verschiedener Arten von Schlüsselqualifikationen vgl. z.B. LÜBBEN 
(1991: 250-251).

88Vgl. G a u g l e r  (1987: 77), (1992: 184-185). Zu hohen Gewinneinbußen aufgrund langer 
Anpassungsdauern bei einer reinen Beschränkung auf Ad-hoc-Anpassungen vgl. auch HÜb l e r  
(1983: 74).
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Entwertung von Arbeitnehmerqualifikationen stattgefunden hat, beruht 
auf der Vermutung, daß Schlüsselqualifikationen langfristiger prognosti
zierbar und damit stabiler sind als Detailqualifikationen.89 Schlüsselqua
lifikationen rechnen sich für einen Arbeitgeber (falls er die Kosten für 
diese Humankapitalinvestitionen trägt) dann, wenn die Kosten für den 
Erwerb von Schlüsselqualifikationen geringer sind als die erwarteten ein
gesparten Kosten bei der Anpassung der Detailqualifikationen im Fal
le des Eintritts einer Krisensituation. Problematisch ist allerdings, daß 
solch ein Kosten-Nutzen-Kalkül strenggenommen nicht rechenbar ist, da 
z.B. Ex-post-Überraschungen definitionsgemäß die Berechnung des Er
wartungswertes für die eingesparten Anpassungskosten nicht zulassen. Es 
lassen sich vom Arbeitgeber jedoch durchaus Kalkulationen derart vor
nehmen, daß sich die Investition in Schlüsselqualifikationen insbesondere 
lohnt, je langfristiger diese prognostizierbar sind, und insbesondere für 
jene Unternehmen, für die die Opportunitätskosten der Zeit aufgrund 
einer zeitaufwendigeren Anpassung der Detailqualifikationen ohne den 
Rückgriff auf Schlüsselqualifikationen im Falle unerwarteter Kontextfak
toränderungen besonders hoch wären.
Allerdings ist auch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen im Rah
men des Krisenmanagements aus Arbeitgebersicht nicht ganz unproble
matisch. Zunächst einmal sind auch Schlüsselqualifikationen im Laufe 
der Zeit einem Wandel unterworfen, wenn auch in der Regel einem lang
sameren als Detailqualifikationen.90 Schlüsselqualifikationen bergen für 
den Arbeitgeber auch ein weitergehendes Problem. Da Schlüsselqualifi
kationen zwangsläufig sehr allgemeiner Natur und daher in sehr vielen 
Unternehmen anwendbar sind, wächst für den Arbeitgeber die Gefahr, 
daß die betreffenden Arbeitnehmer zu anderen Unternehmen abwandern 
könnten oder von anderen Unternehmen, die die Investitionskosten für 
jene Schlüsselqualifikationen umgehen wollen, direkt abgeworben wer
den. Dadurch erhöhen sich wiederum die notwendigen Bindungskosten

89V gl. G a u g l e r  (1987: 76-80), (1992: 185).
“ Vgl. M e r t e n s  (1974: 36); G a u g l e r  (1987: 77-79), (1992:185); M o s e r  (1992:193). G a u g 

l e r  (1987) belegt den Wandel von Schlüsselqualifikationen anhand dreier zeitlicher Stufen: der 
Übergang vom Konzept der extra-funktionalen Fertigkeiten im Sinne D a h r e n d o r f s  (1956) zu 
den von M e r t e n s  (1974) unterschiedenen vier Arten von Schlüsselqualifikationen (Basisqualifi
kationen, Horizontqualifikationen, Breitenelemente, Vintage-Faktoren) bis hin zum Verständnis 
von Schlüsselqualifikationen der Expertenkommission der Landesregierung Rheinland-Pfalz aus 
dem Jahr 1985.
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(z.B. hohe Abfindungszahlungen für lange Verweildauern) für einen in 
Schlüsselqualifikationen investierenden Arbeitgeber.
Insgesamt gesehen läßt sich festhalten, daß Ex-ante-Qualifikationsmaß- 
nahmen aus Arbeitgebersicht effektiv sind, da durch sie Anpassungsko
sten gesenkt werden können, die bei Eintritt einer Krise pro Arbeitneh
mer im Falle einer Aufrechterhaltung des bestehenden Arbeitsverhält
nisses anfallen. Dadurch sinkt wiederum das Entlassungsrisiko der Ar
beitnehmer, was letztlich zu einer Verringerung von Akzeptanz- und Un
terinvestitionsproblemen auf der Arbeitnehmerseite führt. Eine Weiter
beschäftigung von Arbeitnehmern bei Eintritt einer Krisensituation hat 
zudem für den Arbeitgeber den Vorteil, daß z.B. bei einer Krise in Form 
eines Technologieschocks das noch nicht entwertete (betriebsspezifische) 
Humankapital der Arbeitnehmer weiterhin vom Arbeitgeber genutzt wer
den kann. Akzeptanzprobleme werden außerdem verringert, da Arbeit
nehmer durch Puffer- und/oder Schlüsselqualifikationen selbst im Entlas
sungsfalle vermutlich bessere Wiederbeschäftigungschancen bei anderen 
Arbeitgebern haben als ohne diese Qualifikationsmaßnahmen. Möglicher
weise kann über Ex-ante-Qualifikationsmaßnahmen auch weitergehenden 
Signalisierungsproblemen hinsichtlich anderer Akteure wie Kreditgeber 
oder Zulieferer vorgebeugt werden, wenn insgesamt für die Unterneh
mung die Anpassungskosten für eine Umstellung auf neue Kontextsitua
tionen gesenkt werden und dadurch eine Liquidation des Unternehmens 
infolge einer Krise “unwahrscheinlicher” wird.
Trotz der Effektivität von Ex-ante-Qualifikationsmaßnahmen bleibt aus 
Arbeitgebersicht einzuwenden, daß sich diese Maßnahmen möglicherwei
se nicht rechnen, was wiederum zu einem Ex-ante-Zeitpunkt nicht ge
nau kalkulierbar ist.91 Beispielsweise ist ex ante unklar, ob überhaupt 
in absehbarer Zeit eine Krise (z.B. Technologieschock) eintreten wird 
und ob in diesem Falle die zusätzlichen Puffer- und/oder Schlüsselqua
lifikationen zum Tragen kommen können. Selbst dann, wenn gerade die 
zusätzlichen Qualifikationen bei Eintritt einer bestimmten Krise rele
vant werden, kann daraus für den Arbeitgeber ein erhebliches Problem 
folgen: Arbeitnehmer haben in solch einer Situation möglicherweise ei

91Der Arbeitgeber zahlt quasi eine Art “Versicherungsprämie” in Form von Investitionen in 
Ex-ante-Qualifikationsmaßnahmen, wobei er ex ante aufgrund der Möglichkeit von Ex-post- 
Überraschungen keinen “erwarteten Schaden” berechnen und daher auch nicht genau entschei
den kann, ob diese Prämie zu hoch ist.
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ne verbesserte Verhandlungsposition und könnten infolge dessen über 
höhere Entgeltforderungen bzw. -nachverhandlungen eine Umverteilung 
der Kooperationsrente, die zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber er
zielt wird, zu ihrem Vorteil durchsetzen.92 Letztlich sind mit Puffer- bzw. 
Schlüsselqualifikationen nicht unerhebliche (Opportunitäts-)Kosten zum 
Ex-ante-Zeitpunkt verbunden, wodurch aufgrund (zeitweilig) verringer
ter Unternehmensgewinne die Gefahr einer Krise gegebenenfalls steigen 
kann und somit nicht unbedingt nur positive Signalisierungseffekte im 
Hinblick auf die beschäftigten Arbeitnehmer und außenstehende Akteu
re erzielt werden.
Als dritte präventive Vorkehrung gegen Krisensituationen könnte der 
Arbeitgeber die Unternehmung ex ante auf anpassungsfähige Or
ganisationsstrukturen umstellen, die es einerseits Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber erlauben, möglichst frühzeitig und innovativ auf mögliche 
Kontextfaktoränderungen zu reagieren, und die andererseits in dem Sin
ne anpassungsfähig sind, daß sie nicht bereits bei geringen Änderun
gen Restrukturierungen verlangen, verbunden mit entsprechend gra
vierenden Auswirkungen auf die betrieblichen Karrierestrukturen. Die
se beiden Kriterien erfüllen beispielsweise großenteils neuere dezentra
le Organisationsstrukturen,93 die grob eine Partizipation sowie eine De
legation von Entscheidungsrechten auf Gruppen bzw. Teams vorsehen. 
Durch die verstärkte Beteiligung von Nichtführungskräften an Gruppen
entscheidungen sollen deren dezentralen Informationen und ihre Pro- 
blemlösungs- sowie Innovationspotentiale besser genutzt werden. Der 
Wissensaustausch zwischen den Teammitgliedern und den verschiede
nen Teams kann zusätzlich durch Job rotation der Mitarbeiter innerhalb 
bzw. zwischen den Gruppen sowie durch geeignete Anreizsysteme forciert 
werden, die die Entlohnung des einzelnen Arbeitnehmers stärker von kol
lektiven Entlohnungsbemessungsgrundlagen (wie z.B. Teamoutput oder

92Dieses Argument geht von der impliziten Annahme aus, daß Arbeitnehmer mit den wertvol
len Puffer- bzw. Schlüsselqualifikationen in der Krisensituation knapp sind. Es läßt sich jedoch 
auch andersherum argumentieren, daß gerade dann, wenn möglichst viele Arbeitnehmer Puf
ferqualifikationen erhalten und/oder der Arbeitgeber einen Puffer an Arbeitnehmern innerhalb 
seiner Belegschaft bildet, Arbeitnehmer, die in solch einer Situation über ihre Entlohnung nach
verhandeln wollen, wegen der nun entschärften Knappheitssituation leichter vom Arbeitgeber 
ersetzbar sind; vgl. St o l e / Z w ie b e l  (1996: insbesondere 207, 218).

93Vgl. zu neueren dezentralen Organisationsstrukturen E c k a r d s t e in  (1987), (1992); 
B e ish eim / E c k a r d s t e in /M ü l l e r  (1991); H o h m a n n  (1992); H e n s e l e r  (1992); K lein- 
s c h m id t / P e k r u h l  (1994); K ü h l  (1995).
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Unternehmenserfolg) abhängig machen.
Einerseits sollen auf diese Weise lernende Gruppen und bei Anwendung 
der Dezentralisationsidee auf die gesamte Unternehmung auch letztlich 
eine lernende Organisation94 geschaffen werden, die aufgrund der besseren 
Nutzung dezentraler Informationen und Ideen Kontextfaktoränderun
gen sowie daraus resultierende Krisen für die Unternehmung möglichst 
frühzeitig erkennt oder zumindest im Eintrittsfall sehr rasch auf diese 
Veränderungen reagieren kann.95 Andererseits bestehen in neueren de
zentralen Organisationen keine starren Organisationsstrukturen in Form 
von eindeutigen Weisungs- und Entscheidungslinien zwischen Individu
en wie beispielsweise in bürokratischen Organisationen, die wegen der 
strikten formalen Vorgesetzten-Untergebenen-Verhältnisse vergleichswei
se sensibel auf Kontextfaktoränderungen reagieren: Wird in bürokrati
schen Hierarchien eine sofortige Anpassung an Kontextfaktoränderun
gen vorgenommen, so entstehen erhebliche Restrukturierungskosten (z.B. 
Opportunitätskosten der Zeit), da im ungünstigsten Fall sämtliche indivi
duellen hierarchischen Beziehungen zwischen den Mitarbeitern neu defi
niert werden müssen. Wird jedoch auf eine Anpassung verzichtet, um die 
entsprechenden Kosten zu vermeiden, so können dennoch beträchtliche 
Organisationskosten entstehen, da die alte bürokratische Struktur nicht 
mehr zum veränderten Kontext paßt. Bei neueren dezentralen Organisa
tionsformen hingegen sind die Einzelbeziehungen zwischen den Individu
en nicht strikt festgelegt. Wenn eine (hier: relativ offene) Regulierung von 
Einzelbeziehungen zwischen Arbeitnehmern erfolgt, so nicht in Form von 
zentralen Entscheidungen durch die Unternehmensleitung, sondern in 
Form einer Selbstkoordination durch das jeweilige Team, wobei diese Ko
ordination im Zeitablauf sehr variieren kann. Auch zwischen den Teams 
bestehen im idealtypischen Fall lediglich relativ lose Verbindungen,96 die 
eine schnelle Anpassung an veränderte Kontextfaktorbedingungen erlau
ben. Nur bei äußerst weitreichenden Ex-post-Uberraschungen sind um
fassende Restrukturierungen durchzuführen. Auf diese Weise kann wie
derum eine gewisse Stabilisierung betrieblicher Arbeitnehmerkarrieren

94Vgl. zu lernenden Gruppen und lernenden Organisationen als Ziel neuerer partizipativer 
Organisationsgestaltung H o h m a n n  (1992); D e r r ik s  (1995).

95V gl. K o ik e  (1994: 41-48).
96V gl. K ü h l  (1995: 71).
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erzielt werden und dadurch letztlich eine Verringerung von Akzeptanz-, 
Unterinvestitions- und weitergehenden Signalisierungsproblemen auf sei
ten der Arbeitnehmer sowie außenstehender Akteure. Schließlich erhalten 
Arbeitnehmer über Job rotation zahlreiche Zusatzqualifikationen, so daß 
sie selbst im Falle notwendiger Restrukturierungen wieder vergleichsweise 
gut in der Unternehmung einsetzbar sind,97 wodurch für die Arbeitneh
mer Anreize geschaffen werden, Restrukturierungs- sowie technologische 
Innovationsprozesse im Unternehmen aktiv mitzutragen.98 

Allerdings ergeben sich durch den Übergang von bürokratischen auf neue
re dezentrale Organisationen auch unmittelbare Auswirkungen auf die 
betrieblichen Karrierestrukturen sowie allgemein auf die Personalpolitik, 
die -  zumindest kurzfristig -  teilweise eher zu höheren als zu niedri
geren Akzeptanz- und Unterinvestitionsproblemen führen könnten. Bei
spielsweise ist solch eine Restrukturierung oftmals mit dem Abbau von 
Hierarchieebenen und dem Wegfall von Aufstiegspositionen verbunden. 
Durch die Teamarbeit ist lediglich ein kollektiver Output objektiv er
mittelbar. Für individuelle Leistungen läßt sich bestenfalls eine subjek
tive Inputbewertung durchführen, was zu entsprechenden Konsequenzen 
für die Leistungsbeurteilung und die Ausgestaltung von Beförderungs
entscheidungen führt.99 Schließlich herrschen in dezentralen Organisatio
nen im Vergleich zu Bürokratien auch in dem Sinne ganz andere interne 
Arbeitsmarktstrukturen, als nunmehr die Möglichkeit besteht, daß ein
zelne Teams intern um Mitarbeiter der Unternehmung konkurrieren, wo
bei die Karrierepolitik hierbei lediglich koordinierend und sanktionierend 
bezüglich der Einhaltung interner Wettbewerbsregeln tätig ist.100 

Insgesamt zeigt sich also, daß die Einführung anpassungsfähiger Organi
sationsstrukturen im Rahmen eines präventiven Krisenmanagements zu 
Folgeproblemen für die Karrierepolitik führen kann. Auch weitergehen
de Probleme können mit der Einführung verbunden sein, insbesondere

97Dieser Punkt entspricht weitgehend der oben erläuterten Überlegung, die Arbeitnehmer mit 
Pufferqualifikationen zu versehen, um deren Personaleinsatzflexibilität zu erhöhen.

98Diese Vorteile zeichnen vor allem die Arbeitsorganisation in japanischen Unternehmen aus, 
in denen Arbeitnehmer (der Stammbelegschaft) gezielt mit Mehrfachqualifikationen versehen 
werden; vgl. C a r m ic h a e l / M a c L e o d  (1993: insbesondere 143-144). Vgl. zudem C o r d e r y  
(1989).

"V g l. Unterabschnitt IV.2.5.2.4.
100Vgl. zu Rekrutierungsentscheidungen durch die Teams bei partizipativer Organisation K a n 

t e r  (1987: 34); H e n se le r  (1992: 153); K r ä k e l  (1995c: 21-23).
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das Entstehen erheblicher Reorganisationskosten.101 Ein Überdenken der 
Krisenmanagementmaßnahme, anpassungsfähige Organisationsstruktu
ren einzuführen, empfiehlt sich vor allem vor dem Hintergrund der Tatsa
che, daß die bisherige Organisationsstruktur nicht grundlos gewählt wur
de, sondern üblicherweise zusammen mit der gewählten Marktstrategie 
und der gewählten Technologie entscheidende Verbundvorteile generiert, 
die durch ein verbessertes Krisenmanagement infolge der Reorganisation 
nicht unbedingt aufgewogen werden. Zu bedenken ist zudem, daß diese 
Verbundvorteile dem Arbeitgeber bekannt sind, während mögliche Vor
teile im Rahmen des Krisenmanagements äußerst vage sind. Die Kritik an 
einer Einführung anpassungsfähiger Organisationsstrukturen als Maß
nahme des Krisenmanagements läßt sich auf der konzeptionellen Ebene 
sogar noch verschärfen. Anpassungsfähige Organisationsstrukturen, die 
sich insbesondere durch eine Dezentralisierung von Entscheidungskom
petenzen und “organisationales Lernen” auszeichnen, weisen gegenüber 
starren bürokratischen Organisationen bei einer dynamischen Umwelt 
(möglicherweise) signifikante Effizienzvorteile auf. Unter Umweltdyna
mik sind hierbei jedoch gewöhnliche Schwankungen bei den Ausprägun
gen der Kontextfaktoren zu verstehen, die laufend auftreten und auf 
die jeweils flexibel reagiert werden kann, und nicht das Eintreten von 
Krisensituationen. Der Übergang auf anpassungsfähige Organisations
strukturen ist dann aber als “konventionelle” Reorganisationsmaßnahme 
zur Realisierung von Effizienzvorteilen zu werten, dem nicht primär ein 
Präventionscharakter im Rahmen des Krisenmanagements zugesprochen 
werden kann.
Als vierte präventive Maßnahme wird in der Literatur die Einführung an
passungsfähiger Entlohnungsstrukturen diskutiert. Zwei Alternati
ven, auf die vor allem im Zusammenhang mit japanischen Unternehmen 
in der Literatur hingewiesen wird, sollen im folgenden kurz skizziert wer
den, wobei vorweggenommen sei, daß beide Alternativen durchaus mit 
Skepsis zu beurteilen sind.102 Zum einen könnten Arbeitgeber nach japa

101 Als Indiz hierfür kann beispielsweise herangezogen werden, daß für Großunternehmen, die 
ihre Organisationen von einer funktionalen auf eine divisionale Struktur umgestellt hatten, 
aufgrund des zeitaufwendigen Reorganisationsprozesses sehr hohe Opportunitätskosten anfielen; 
vgl. K ie s e r / K u b ic e k  (1992: 236-252).

102In Unterabschnitt II.1.4 wurde bereits darauf hingewiesen, daß nationale Besonderheiten 
in der Personalpolitik, insbesondere bestimmte Arbeitsmarktinstitutionen, nicht getrennt vom 
entsprechenden Arbeitsmarktgleichgewicht betrachtet werden können, von dem sie selbst ein
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nischem Vorbild Beteiligungssysteme einrichten, wonach ein wesentlicher 
Teil der Arbeitnehmerentlohnung aus halbjährlichen Bonuszahlungen des 
Arbeitgebers resultiert und die Gesamtsumme der Bonuszahlungen zwi
schen dem Arbeitgeber und der kollektiven Interessenvertretung der Be
legschaft (in Japan: die Betriebsgewerkschaft) verhandelt wird.103 Bei der 
Festlegung der Gesamthöhe der Boni wird der aktuelle Unternehmens
erfolg als Entscheidungskriterium miteinbezogen. Auf diese Weise werden 
beispielsweise unerwartete Konjunkturschwankungen durch eine entspre
chend geringe Gesamtsumme an auszuschüttenden Boni abgefedert, nicht 
jedoch über eine Anpassung in Form von Entlassungen. 104 Dieses wieder
um würde zu einer Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen führen 
und damit zu einer Verringerung von Akzeptanz- und Unterinvestitions
problemen bei den Arbeitnehmern. Eine gewisse Anpassungsfähigkeit im 
Rahmen der Beschäftigungspolitik und damit eine Verringerung der Ent
lassungsgefahr für Arbeitnehmer kann einer solchen Maßnahme vermut
lich nicht abgesprochen werden.105 Zu bedenken ist bei solch einer Lösung 
jedoch u.a., daß Arbeitnehmer dadurch quasi den Status von Anteilseig
nern erhalten, da sie über die Beteiligung kein übliches Kontrakteinkom
men mehr erhalten, sondern -  analog zu Dividenden -  unsichere Lohn
ausschüttungen in Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg. Anteilseigner 
haben aber im Gegensatz zu Arbeitnehmern, die hauptsächlich über ihr 
äußerst schlecht diversifizierbares Humankapital verfügen, vergleichswei
se gute Möglichkeiten, sich über den Kapitalmarkt gegen das mit den 
Residualansprüchen verbundene Risiko zu versichern. 106

Zum anderen könnte vom Arbeitgeber auf eine stellenbezogene Entloh
nung verzichtet und dafür auf eine personenbezogene Entlohnung nach

Teil sind. Hierbei wirken zwischen den spezifischen Arbeitsmarktinstitutionen entscheidende 
Komplementaritätsbeziehungen, die bei einer einfachen Überführung einer einzelnen Institution 
in einen anderen Typ von Arbeitsmarktgleichgewicht höchstwahrscheinlich verlorengehen. Vgl. 
zu solchen Komplementaritätseffekten A o k i  (1994a).

103Zum japanischen Beteiligungs- bzw. Bonussystem vgl. Unterabschnitt II.1.4.
104ygl. z.B. H a r t /H Ü b l e r  (1990: 117); It o  (1992: 231-238); Ic h in o  (1994: 1415); wobei 

die Überlegungen zur Flexibilität der Personalpolitik größtenteils auf dem Sharing-Modell von 
WEITZMAN (1983), (1984), (1985) basieren.

105Vgl. z.B. It o  (1992: 237) im Zusammenhang mit der empirischen Studie von F r e e - 
m a n / W e it z m a n  (1987).

106V gl. dazu auch K n o ll  (1994: 146); ICHINO (1994: 1419). A u f eine detaillierte Kritik des 
W EITZMAN-Modells soll hier verzichtet werden. V gl. statt dessen H ü b l e r  (1989); KNOLL (1994: 
44-46) sowie die jeweils angegebene Literatur.
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japanischem Vorbild übergegangen werden.107 K an em oto /M acL eod  
(1989) argumentieren, daß solch ein Entlohnungssystem gegenüber Kon
junkturschwankungen anpassungsfähiger ist als eine stellenbezogene 
Entlohnung.108 Wird bei einer stellenbezogenen Entlohnung eine Anpas
sung an einen Konjunktureinbruch durch einen Stellenabbau vorgenom
men, so kann hiermit zwar gegebenenfalls die Allokationseffizienz erhöht 
werden, allerdings nur zu Lasten des Anreizziels.109 Das japanische Kar
rieresystem hingegen erlaubt nach K anem oto und M acL eod eine An
passung ohne negative Anreizeffekte über die Anzahl neu eingestellter 
Arbeitnehmer für die Stammbelegschaft, d.h. in Zeiten schlechter Kon
junktur werden entsprechend weniger Arbeitnehmer für die Stammbe
legschaft eingestellt. 110

Als Kritik läßt sich hierbei jedoch anmerken, daß die japanische Lösung 
zumindest eine gewisse Planbarkeit der Personalpolitik voraussetzt111 

und zudem in Zeiten außerordentlich einschneidender Ex-post-Uberra- 
schungen bei den Kontextfaktoren in japanischen Unternehmen für die 
Dauerbeschäftigten gerade ihr Status als Mitglied der Stammbelegschaft, 
verbunden mit weitreichenden impliziten Karriereversprechen, nur noch 
schwer aufrechtzuerhalten sein dürfte.112 Strenggenommen kann der Vor
schlag von K an em oto /M acL eod  (1989) sogar als Ausgangspunkt für 
eine Erklärung dienen, warum zunehmend von japanischen Unterneh
men wesentliche Bestandteile der traditionellen Personalpolitik, die in 
Unterabschnitt II. 1.4 idealtypisch skizziert wurde, aufgegeben werden:113 

Das japanische Senioritäts- oder Nenko-System für Arbeitnehmer der 
Stammbelegschaft in Großunternehmen läßt sich mit der Lohnpfand
idee von L azear vergleichen, wonach Arbeitnehmer zu Karrierebeginn 
auf Lohnbestandteile verzichten, die sie in späteren Karrierephasen über 
Beförderungen in der vertikalen Hierarchie und/oder horizontal entlang

107Vgl. K a n e m o t o /M a c L e o d  (1989).

108V gl. K a n e m o t o /M a c L e o d  (1989: 389, 397-401).

109Vgl. dazu die Ausführungen zum fundamentalen Dilemma zu Beginn von Abschnitt V .l.
llüVgl. in diesem Zusammenhang auch Sa in t -P a u l  (1991).
'"Z u m in d e s t  geht das K a n e m o t o /M ACLEOD-M odell nicht von Ex-post-Uberraschungen, 

sondern von zufallsverteilten exogenen Schocks aus.
112Vgl. zu einer Einschätzung der aktuellen Situation des japanischen Senioritätssystems für 

Mitarbeiter der Stammbelegschaft KNOLL (1994: 197-201); FlRKOLA (1994: 199); RUDOLPH 
(1995: 469-470). Vgl. auch P ic o t / W e n g e r  (1988: 33) mit dem Verweis auf T stjda (1982).

II3Vgl. auch K r ä k e l  (1999a).
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der Ranghierarchie wieder zurückerhalten.114 Da aber die Pfandrückzah
lungen üblicherweise umlagefinanziert werden, d.h. jüngere Arbeitneh
mer finanzieren durch ihren Lohnverzicht die Rückzahlungen an ältere 
Arbeitnehmer, muß der Vorschlag von K anem oto und M acLeod, in 
Krisen eine Anpassung über einen Verzicht auf Neueinstellungen vor
zunehmen, zwingend dazu führen, daß das Nenko-System in Krisenzei
ten in sich zusammenbricht. Insgesamt kann gegen die beiden genannten 
Maßnahmen -  Beteiligungssysteme und personenbezogene Entlohnung -  
als Kritikpunkt eingewandt werden, daß Arbeitnehmer hier lediglich be
trieblich abgesichert werden, wodurch ihnen letztlich in äußerst schweren 
Krisensituationen bzw. im Konkursfall des Unternehmens kein Schutz 
aufgeschobener Lohnbestandteile mehr gewährt werden kann.

3.2.2 Ex-ante-Vereinbarungen über Ex-post-Maßnahmen

Hierunter fallen sämtliche Maßnahmen eines Krisenmanagements, die 
zwar bei der Festlegung der quasi-rigiden Karrierepolitik bereits als 
Ergänzung geplant werden, jedoch erst bei Eintritt einer Krise zum Tra
gen kommen. Zum einen könnten vom Arbeitgeber ex ante Abfindungs
vereinbarungen in Höhe der noch nicht zurückgezahlten Lohnpfandbe
standteile getroffen werden, wenn ein Arbeitnehmer infolge einer Krise 
entlassen wird.115 Diese Lösung zum Abbau von Akzeptanz- und Unter
investitionsproblemen bei Arbeitnehmern entspricht weitestgehend der 
oben beschriebenen Lösung über die Einrichtung eines überbetrieblichen 
Pensionsfonds mit dem entscheidenden Unterschied, daß implizite Abfin
dungsvereinbarungen im Gegensatz zu überbetrieblichen Pensionsfonds 
nicht konkurssicher sind und daher als Alternative auch für Arbeitneh
mer kaum akzeptabel sein dürften.
Zum anderen könnte angelehnt an die von J O S K O W  beschriebe
nen langfristigen Lieferverträge zwischen Kohlezulieferern und Elektri
zitätsunternehmen116 der Versuch unternommen werden, im Rahmen des 
Krisenmanagements Bedingungen zu formulieren, wann und wie es dem

114VgI. dazu auch den obigen Vergleich japanischer Arbeitnehmer mit Anteilseignern: Statt 
durch den Kauf von Aktien finanzieren japanische Arbeitnehmer das Unternehmen über aufge
schobene Lohnbestandteile mit.

115V gl. L a z e a r  (1979: 1272-1277), (1981: 613-614).

116V gl. z.B. J o s k o w  (1988b), (1990).



358

Arbeitgeber gestattet ist, von der geplanten quasi-rigiden Karrierepoli
tik abzuweichen, ohne daß dieses als Bruch der Kooperationsbeziehung 
mit den Arbeitnehmern zu werten ist (Joskow-Lösung). Hierzu könnte 
der Arbeitgeber neben Bestimmungen über die Ausprägung der karrie
repolitischen Gestaltungsvariablen (z.B. Bewegungsgeschwindigkeit) In
tervallbedingungen über die Ausprägung der Kontextfaktoren in seine 
Karrierepolitik aufnehmen,117 für die die angekündigte Karrierepolitik 
Gültigkeit haben soll. Wenn sich Kontextfaktoren so stark ändern, daß 
ihre Ausprägungen aus dem vorgegebenen Intervall fallen, so ist damit 
eine Krisensituation definiert, in der es dem Arbeitgeber erlaubt ist, au
ßerordentliche Maßnahmen im Rahmen des Krisenmanagements zu er
greifen.
Diese Maßnahmen lassen sich bereits ex ante planen, wobei im Prinzip 
drei Alternativen vorstellbar sind:118

(a) Es können ex ante Regeln festgelegt werden, wie die bisherige Kar
rierepolitik in eine neue Karrierepolitik transformiert wird, indem 
Bestandteile der Karrierepolitik über bestimmte Formeln der neuen 
(Krisen-) Situation angepaßt werden. Beispielsweise könnte ex ante 
die Regel vereinbart werden, daß die Beförderungsgeschwindigkeit 
zwischen den Hierarchiestufen i und i + 1  von 10 Arbeitnehmern pro 
Periode auf 5 gesenkt wird, wenn der Marktanteil des Unternehmens 
auf unter 10 % rutscht und/oder es könnte z.B. festgelegt werden, 
daß die Neueinstellungsquote auf der Hierarchiestufe i von 10 Arbeit
nehmern pro Periode auf 5 verringert wird, wenn der Marktanteil 
kleiner als 10  % ist.

(b) Es können ex ante Regeln erlassen werden, daß der Arbeitgeber in 
einer Krisensituation, in der Kontextfaktoränderungen Intervallvor
gaben verletzen und dem Arbeitgeber schwerwiegende Nachteile bei

U7Implizit wird damit zur Vereinfachung angenommen, daß es sich hierbei stets um quantifi
zierbare Kontextfaktoren handelt. Diese Annahme trifft nicht unbedingt für sämtliche Kontext
faktoren zu. So wurden zwar bereits Versuche unternommen, die Organisationsstruktur eines 
Unternehmens quantitativ zu beschreiben (vgl. z.B. zur Aston-Gruppe F r e se  1991: 228-229, 
317-379), eine letztlich zufriedenstellende Lösung wurde dabei jedoch noch nicht erzielt. Bei 
nicht-quantifizierbaren Kontextfaktoren könnte jedoch ein Katalog möglicher Ausprägungen 
entworfen werden, so daß eine mit einer Intervallverletzung vergleichbare Ausnahme- bzw. Kri
sensituation genau dann vorliegt, wenn ein Kontextfaktor eine Ausprägung annimmt, die nicht 
im Katalog enthalten ist.

118V gl. hierzu auch JOSKOW (1988b: 59-60), (1990: 262-270); T ir o l e  (1988: 29-34); K r e p s  
( 1990b: 113).
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einem Beibehalten der bisherigen Karrierepolitik drohen, innerhalb 
akzeptabler Grenzen frei wählbare Anpassungen bei der bisherigen 
Karrierepolitik vornehmen bzw. mit der Belegschaft in Neuverhand
lungen eintreten darf. Was hierbei als “akzeptable Grenzen” anzu
sehen ist, wird letztlich durch die Unternehmenskultur festgelegt. 
Ganz grob ist unter Unternehmenskultur119 die (implizite) Zustim
mung von Arbeitnehmern und Arbeitgeber zu einem gemeinsamen 
Werte- und Normensystem zu verstehen.120 Analog zum Autoritäts- 
bzw. Akzeptanzbereich hinsichtlich der Arbeitgeberentscheidungen 
bei Ex-post-Uberraschungen in unvollständigen Arbeitsverträgen121 

ließe sich gegebenenfalls über eine Unternehmenskultur auch ein Ak
zeptanzbereich für die Anpassung der Karrierepolitik bei unerwarte
ten bzw. ungeregelten Kontextfaktoränderungen abstecken.122 Hier
durch könnte sichergestellt werden, daß bei Eintritt einer solchen 
Krise der Arbeitgeber nur solche aktuellen Anpassungsentscheidun
gen trifft, die im Lichte der gemeinsam geteilten Werte und Nor
men als recht und billig eingestuft werden. Ausgegangen wird dabei 
von der Prämisse, daß einzelne konkrete Krisen zwar nicht antizi
pierbar und damit regelbar sind, wohl aber eine implizite Einigung 
der Beteiligten über generelle Akzeptanzschranken möglich ist. Pro
blematisch bleibt dabei allerdings, daß -  wenn die Prämisse erfüllt 
sein sollte -  diese Akzeptanzschranken üblicherweise unscharf sind, 
was sich unmittelbar aus der Natur des Problems der Unvorher
sehbarkeit bestimmter Kontextfaktoränderungen und dem Fehlen 
von Präzedenzfällen, ergibt. Ist die Prämisse jedoch erfüllt und die 
Seif enforcing-Eigenschaft der Unternehmenskultur intakt -  d.h. eine 
Verletzung der impliziten Werte und Normen durch den Arbeitgeber 
(oder Arbeitnehmer) würde für diesen zu prohibitiv hohen Repu

119Zu einer ökonomischen Analyse von Untemehmenskultur vgl. K r e p s  (1986), (1990b); 
S c h a u e n b e r g  (1991a: 346-350); K a n d e l / L a z e a r  (1992); F ö h r / L e n z  (1992); C r e m e r  
(1993), (1995); L a z e a r  (1995b).

120Vgl. zu einer genaueren Begriffsexplikation sowie zu den verschiedenen Mechanismen der 
Unternehmenskultur F ö h r / L e n z  (1992: 114-116, 142-154).

121Vgl. hierzu die Ausführungen am Schluß von Abschnitt V .l , u.a. auch die entsprechenden 
Fußnotenhinweise.

122Vgl. zur Adaptionsfunktion der Unternehmenskultur bei Ex-post-Überraschungen im Rah
men einer dynamischen Umwelt T ir o l e  (1988: 33); K r e p s  (1990b: 116-120); F ö h r / L en z  
(1992: 127-128, 140-142). Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Organisationskapitalbegriff 
von Sa d o w s k i (1988), (1991a), (1991b).
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tationsverlusten führen so können durch die Verbindung aus der 
quasi-rigiden Karrierepolitik mit Krisenmanagement und dem allge
meinen Werte- und Normensystem der Unternehmung Akzeptanz- 
und Unterinvestitionsprobleme bei den Arbeitnehmern verhindert 
werden. Zudem kann die Unternehmenskultur auch eine Signalisie
rungsfunktion wahrnehmen.123.

(c) Schließlich könnte auch ex ante als Regel vereinbart werden, daß 
bei Kontextfaktoränderungen großen Ausmaßes, die die karrierepo
litisch festgelegten Intervallbedingungen verletzen, eine dritte Par
tei als Schlichter124 hinzuzuziehen ist, an die die Entscheidungsrechte 
über (einzelne) Anpassungsmaßnahmen abgetreten wird oder die um 
eine (Experten-)Empfehlung gebeten wird, die dann dem Arbeitge
ber bei der Wahl seiner Anpassungsmaßnahmen als von Außenste
henden beobachtbare Referenzlösung dient. Der Arbeitgeber wäre 
im letzteren Fall zwar nicht dazu gezwungen, die Schlichterlösung 
genau im Detail umzusetzen, implizit wäre er jedoch dazu gezwun
gen, Abweichungen von der Referenzlösung zu begründen, will er 
nicht den Verlust seiner Reputation in Kauf nehmen.

Solch eine Lösung in Analogie zu den von JO S K O W  beschriebenen Koh- 
lezulieferverträgen weist mehrere Vorzüge auf. Zum einen wird den Ar
beitnehmern trotz der teilweisen Offenheit einer quasi-rigiden Karriere
politik zusätzliche Planungssicherheit gegeben, was wiederum zu einer 
Verringerung von Akzeptanz- und Unterinvestitionsproblemen für den 
Arbeitgeber führt. Beispielsweise erhöht sich die Planungssicherheit bei 
den Arbeitnehmern, indem nun eindeutig nachprüfbar ist, ob eine Krise 
vorliegt oder nicht, wozu die Arbeitnehmer die Ausprägung von Kontext
faktoren mit den in der Karrierepolitik festgelegten Intervallgrenzen für

123Zur Signalisierungsfunktion einer Untemehmenskultur vgl. A o k i (1988: 89); F ö h r / L en z  
(1992:138-140). Vgl. im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Schwerbehinderten Sa d o w - 
s k i/ F r ic k  (1989: 410-411); F r ic k  (1992: 243-244); F ö h r / L e n z  (1992: 139). Kritisch bleibt 
zu diesem Argument jedoch anzumerken, daß Arbeitgeber anstatt einer Übererfüllung der ge
setzlich vorgeschriebenen Mindestquote an beschäftigten Schwerbehinderten alternativ auch in 
eine Technologie investieren könnten, die nur ein geringes Risiko beinhaltet, am Arbeitsplatz 
einen Unfall zu erleiden und dadurch zum Schwerbehinderten zu werden.

124Die Wahl des Schlichters ist hierbei nicht ganz einfach. Während z.B. ein besserer Infor
mationsstand eher für einen unternehmensinternen Schlichter spricht, verlangt eine möglichst 
weitgehende Interessenneutralität eher einen externen Schlichter; vgl. T ir o l e  (1988: 29-30). 
Problematisch ist zudem, daß bei Miteinbeziehung einer dritten Partei nun allgemein Koaliti
onsbildungen und verdeckte Absprachen denkbar sind.
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die Kontextfaktoren vergleichen. Die Planungssicherheit verbessert sich 
auch deshalb für die Arbeitnehmer, weil über die obigen Maßnahmen (a) 
bis (c) der Handlungsspielraum des Arbeitgebers in Krisensituationen 
-  zumindest im Rahmen der durch die Unternehmenskultur definierten 
Grenzen -  eingeengt ist, wodurch extremen Umverteilungseffekten zu La
sten der Arbeitnehmer vorgebeugt wird. Zum anderen besteht für den 
Arbeitgeber auch der direkte Vorteil, daß bei Kontextfaktoränderungen 
über die Maßnahmen (a) bis (c) ohne Bruch der Kooperationsbeziehung 
mit der Belegschaft Anpassungen ansonsten rigider Bestandteile der Kar
rierepolitik möglich sind, so daß auch für den Arbeitgeber negative Um
verteilungseffekte durch eine zu starre Karriereplanung ausgeschlossen 
werden können.

Bei näherer Betrachtung erscheint die JOSKOW-Lösung als Teil einer 
quasi-rigiden Karrierepolitik mit Krisenmanagement jedoch nicht ganz 
unproblematisch. Bei den von JOSKOW beschriebenen Verträgen zwi
schen Kohlezulieferern und Elektrizitätsunternehmen handelt es sich 
größtenteils um Kontextfaktoränderungen, die durch Dritte nachprüfbar 
und zudem durch die Vertragspartner nicht manipulierbar sind (z.B. 
Veränderungen von Marktpreisen, grundlegende technologische Neuerun
gen, gesetzliche Änderungen). Außerdem ist der Vertragsinhalt -  Koh
lequantität und -qualität, Lieferpreise -  nicht sehr komplex und läßt 
sich relativ einfach präzise beschreiben. Vergleichbare Bedingungen lie
gen bei karrierepolitischen Regelungen jedoch nicht vor. Z.B. sind zwar 
Kontextfaktoren wie gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen so
wohl durch Dritte nachprüfbar als auch durch einzelne Akteure nicht 
manipulierbar, dies trifft für viele der anderen Kontextfaktoren jedoch 
nicht zu. So besteht beispielsweise für Kontextfaktoren wie Organisati
onsstruktur, Organisationsgröße oder Markterfolg bzw. -anteil der Un
ternehmung aus Arbeitnehmersicht eine Hidden action-Gefahr durch den 
Arbeitgeber. Zudem ist der Gegenstand des (unvollständigen) “kollekti
ven Karrierevertrags” zwischen dem Arbeitgeber und der Belegschaft -  
die betrieblichen Arbeitnehmerkarrieren -  um ein Vielfaches komplexer 
als der Gegenstand von Kohlezulieferverträgen. So dürfte beispielswei
se die obige Maßnahme (a) (=  Anpassungsformeln für die karrierepo
litischen Gestaltungsvariablen bei Intervallverletzungen durch Kontext
faktoränderungen) aufgrund der Reichhaltigkeit des karrierepolitischen
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Instrumentariums des Arbeitgebers und möglichen Komplementaritäts
effekten zu anderen Teilen der Unternehmenspolitik125 mit erheblichen 
Transaktionskosten verbunden sein. Insgesamt gesehen ist zu vermuten, 
daß bei Anwendung der JOSKOW-Lösung auf die betriebliche Karriere
politik diejenigen Probleme, die zur teilweisen Offenheit der Karrierepo
litik geführt haben (z.B. Hidden action-Probleme, Transaktionskosten) 
nun auf einer Metaebene wieder auftreten und letztlich eine geeignete 
Ergänzung der quasi-rigiden Karrierepolitik über die obigen Maßnahmen 
(a) bis (c) in Frage stellen.
Denkbar ist jedoch eine Variante der JOSKOW-Lösung, die keine Inter
vallangaben für die Kontextfaktoren zur Festlegung des Geltungsberei
ches der Karrierepolitik voraussetzt, sondern lediglich von einer Fest
legung von Intervallen für die karrierepolitischen Gestaltungsvariablen 
ausgeht. Der Arbeitgeber hat bei dieser Variante zunächst einmal den 
Vorteil, daß er innerhalb der Intervallgrenzen flexibel entscheiden kann. 
Zudem würde über die Intervalle für die Gestaltungsvariablen, deren Aus
prägungen direkt von den Arbeitnehmern beobachtbar sind, eine verbes
serte Planungssicherheit zur Verhinderung von Akzeptanz- und Unter
investitionsproblemen geschaffen werden können. Auf der anderen Seite 
würde im Rahmen des Krisenmanagements dem Arbeitgeber ergänzend 
das Recht zugestanden werden -  analog zur obigen “gross inequity” 126- 
Klausel (b) bei schweren Krisen, die die Existenz der Unternehmung 
bedrohen oder erhebliche negative Umverteilungseffekte zu Lasten des 
Arbeitgebers implizieren, Änderungen der bisherigen Karrierepolitik vor
zunehmen, indem von den ex ante festgelegten Intervallangaben für die 
Gestaltungsvariablen abgewichen wird.
Für diese Fälle müßte jedoch dann über die Unternehmenskultur, einen 
Publikationszwang des Arbeitgebers, daß eine Krise eingetreten ist und 
er auf die Ausnahmeklausel zurückgegriffen hat, über die genaue Angabe 
der Gründe für den Rückgriff auf die Ausnahmeklausel durch den Arbeit
geber, über die Einbeziehung einer Schiedsinstanz oder andere Reputati
onsmechanismen sichergestellt werden, daß der Arbeitgeber den Ausruf 
einer Krise nicht opportunistisch verwendet. Die Bezeichnung “andere 
Reputationsmechanismen” ist hierbei recht weit auszulegen. Dazu zählen

125Vgl. dazu insbesondere Kapitel VI.
126JOSKOW (1990: 264).
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Career concerns von Topmanagern, die durch einen ungerechtfertigten 
Krisenausruf ihre Reputation auf dem Arbeitsmarkt aufs Spiel setzen.127 

Hinzuzuzählen sei jedoch auch das Kontrollorgan einer Unternehmung als 
dritte Partei, wenn der Krisenaufruf sowie die darauffolgende Anpassung 
der Karrierepolitik in den Katalog derjenigen Entscheidungen der Un
ternehmensleitung aufgenommen wird, für die das Kontrollorgan ein Ve
torecht besitzt. Letztlich bleibt die Überprüfbarkeit der Notwendigkeit, 
daß der Arbeitgeber von der bisherigen, aufgrund der Intervallgrenzen 
zumindest in Grenzen flexibel handhabbaren Karrierepolitik abweichen 
muß, eines der Hauptprobleme dieser Variante der JOSKOW-Lösung.

3.2.3 Ex-post-Vereinbarungen über Ex-post-Maßnahmen

Hierzu zählen sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Krisenmanage
ments, die der Arbeitgeber bei Eintritt einer Krise ad hoc plant und 
sofort durchführt. Daß der Arbeitgeber in Krisensituationen auf sol
che Ad-hoc-Maßnahmen aufgrund der genaueren Informationen zum 
Ex-post-Zeitpunkt und der Gefahr, zu viele Mittel durch aufwendi
ge Ex-ante-Vereinbarungen zu binden, mutmaßlich nicht vollständig 
verzichten kann, wurde in Unterabschnitt V.2.2 bereits angedeu
tet. Als entscheidende Voraussetzung für das Ergreifen von Ex-post- 
Maßnahmen muß jedoch erfüllt sein, daß in der eingetretenen Krisen
situation nicht eine Liquidation des Unternehmens aus Arbeitgeber
sicht rational ist, sondern eine Reorganisation des Unternehmens so
wie eine Weiterführung der Geschäfte mit einem Teil der alten Be
legschaft, die gegebenenfalls durch neue Arbeitnehmer vom externen 
Arbeitsmarkt ergänzt wird. Ist diese Prämisse nicht erfüllt, würden 
sich freiwillige Ex-post-Maßnahmen für den Arbeitgeber nicht rech
nen. Zu den Ex-post-Vereinbarungen über Ex-post-Maßnahmen zählen 
beispielsweise Entscheidungen über die gezielte Entlassung von Ar
beitnehmern, über andere personelle Anpassungsmaßnahmen,128 über

127Allerdings könnte möglicherweise aus Career concerns auch ein Motiv dafür abgeleitet wer
den, daß Topmanager eine Krise zu spät ausrufen.

128Z.B. Kurzarbeit oder Versetzungen zwischen verschiedenen Betriebsstätten; vgl. Ko- 
CHAN/Ma c D u f f ie / O s t e r m a n  (1988: 124) mit einer Firmenstudie über die Anpassung der 
Personalpolitik bei der Digital Equipment Corporation (DEC) vor dem Hintergrund einer 
Unternehmenskrise.
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begleitende Outplacementmaßnahmen, 129 über eine Umqualifizierung 
bzw. Inplacement130 von Arbeitnehmern (insbesondere im Falle ei
nes Technologieschocks) sowie über freiwillige Sozialplan- 131 und/oder 
Beschäftigungsplanmaßnahmen.132

Uber solche ergänzenden Maßnahmen eines Ad-hoc-Krisenmanage- 
ments133 kann der Arbeitgeber versuchen, positive Signalisierungseffek

129Unter Outplacement versteht man grob sämtliche Unterstützungsmaßnahmen eines Arbeit
gebers, einem ausscheidenden Arbeitnehmer bei der Suche nach einem adäquaten Arbeitsplatz 
in einer anderen Unternehmung zu helfen sowie weitergehende persönliche Trennungsprobleme 
auf seiten des betroffenen Arbeitnehmers zu mildern; vgl. z.B. H e y m a n n  (1984); M a y r h o f e r  
(1989a).

130Inplacement-Ma£nahmen zielen darauf ab, diejenigen Gruppen von Arbeitnehmern, deren 
Humankapital durch Kontextfaktoränderungen zum Teil entwertet wurde, deren Lernpoten- 
tial jedoch eine erfolgreiche Umqualifizierung verspricht, durch Qualifikationsprogramme für 
veränderte Aufgaben in der Unternehmung umzuschulen, wodurch letztlich eine Entlassung 
der betroffenen Mitarbeiter möglichst vermieden werden soll; vgl. F r e im u t h  (1994). Damit 
entsprechen Inplacement-Maßnahmen großenteils jenen Maßnahmen, die sich auch unter die 
Qualifikationsstrategie von Beschäftigungsplänen subsumieren lassen. Zu einer genaueren Ab
grenzung zwischen Inplacement und Beschäftigungsplänen vgl. FREIMUTH (1994: 80).

131Neben freiwilligen Sozialplanmaßnahmen existieren für bestimmte Kontextsituationen auch 
gesetzlich erzwungene Sozialpläne. Diese Art von Sozialplänen und ihre Anlässe werden in den 
Paragraphen 111 bis 113 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) geregelt. Danach sieht der Ge
setzgeber im Falle einer Betriebsveränderung, d.h. bei 1. der Einschränkung oder Stillegung ei
nes Unternehmens (bzw. wesentlicher Unternehmensteile), 2. der Verlegung des Unternehmens 
(bzw. wesentlicher Unternehmensteile), 3. dem Zusammenschluß mit anderen Unternehmen, 
4. der grundlegenden Änderung der Organisation, des Unternehmenszwecks oder hinsichtlich 
der verwendeten Betriebsanlagen sowie 5. der Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden 
und Fertigungsverfahren (vgl. Paragraph 111 BetrVG) “den Ausgleich oder die Milderung der 
wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der geplanten Betriebsänderung ent
stehen (Sozialplan)” (Paragraph 112 Absatz 1 BetrVG), vor. Der Sozialplan wird dabei wie eine 
Betriebsvereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat ausgehandelt und schrift
lich festgehalten. Bei Meinungsunterschieden zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat hinsichtlich 
des Interessenausgleichs über die geplante Betriebsänderung sowie hinsichtlich der Ausgestal
tung des Sozialplans entscheidet nach vergeblicher Vermittlung letztlich die Einigungsstelle 
(vgl. Paragraph 112 Absatz 2 bis 5 BetrVG). Zu einer ökonomischen Analyse der gesetzlichen 
Sozialpläne vgl. S c h e l l h a a s s  (1989); F r a n z  (1994: 450-453).

132Beschäftigungspläne setzen sich üblicherweise aus drei Arten von Maßnahmen zusammen 
(vgl. B o sc h  1989: 199, 1990: 8 ; W a g n e r / R in n in sla n d  1990: 141-143; Drumm 1992: 233): 1.) 
Ausweitung des Leistungsprogramms der Unternehmung, um auf diese Weise das interne Stel
lenangebot zu erhöhen (Diversifikationsstrategie); 2.) Um- und Weiterqualifikationsmaßnahmen 
von Mitarbeitern als (vorübergehende) Alternative zu Entlassungen (Qualifikationsstrategie); 
3.) übliche Sozialplanbestandteile (z.B. Vorpensionierungen und Abfindungszahlungen). Zu po
sitiven Reputationseffekten durch Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit Vorpensionie- 
rungen vgl. auch A l l e n / C l a r k  (1987: 221-222). Allerdings mutet die Überlegung einer Diver
sifikationsstrategie allein zu Beschäftigungszwecken befremdlich an. Wenn eine Diversifikation 
schon vor dem Eintritt einer problematischen Kontextfaktoränderung nicht sinnvoll erschien 
und deshalb nicht gewählt wurde, dann dürfte eine solche Strategie nach Eintritt der Ände
rung ohne ein marktstrategisches Motiv mittelfristig nur zu noch größeren Problemen für den 
Arbeitgeber führen.

133Vgl. zu der Diskussion des Ad-hoc-Krisenmanagements bei DEC die Ausführungen in
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te zu erzielen. 134 Ad-hoc-Maßnahmen z.B. in Form von Abfindungen 
oder Outplacement betreffen zwar unmittelbar die entlassenen internen 
Arbeitnehmer, dem Auszahlungskalkül des Arbeitgebers liegen hier je
doch hauptsächlich die Signalwirkungen auf externe Arbeitnehmer, die 
später in die Unternehmung eintreten könnten, und auf den verbleiben
den Rest der nicht entlassenen Belegschaft zugrunde. Allgemein kann 
der Arbeitgeber versuchen, durch eine auf Arbeitsplatzsicherheit auf
bauende Karrierepolitik, die zudem bei unvermeidbaren Entlassungen 
Unterstützungsmaßnahmen vorsieht, sich die Kooperation der verblei
benden Belegschaft in Krisensituationen zu sichern, so daß einer weiter
gehenden Liquidationsgefahr vorgebeugt werden kann. 135 Letzteres würde 
außerdem positive Signalwirkungen auf außenstehende Akteure wie Zu
lieferer und Kreditgeber implizieren.
Dennoch ist anzuzweifeln, daß sich eine aufwendige Investition in Ad- 
hoc-Maßnahmen für den Arbeitgeber lohnt. Zum einen sind auch nega
tive SignalisierungsefFekte für den Arbeitgeber nicht auszuschließen, bei
spielsweise bei Kreditgebern und den Anteilseignern, wenn diese einen 
ineffizienten Umgang mit Unternehmensmitteln vermuten, oder even
tuell sogar bei den Arbeitnehmern, wenn das Arbeitgeberverhalten als 
Verhandlungsschwäche ausgelegt wird oder wenn der Arbeitgeber sich 
durch den Umfang der Anpassungsmaßnahmen hinsichtlich seines Ver
haltens bei zukünftigen Krisen bindet (Sperrklinkeneffekt). Für negative 
Signalisierungseffekte und damit gegen die Effektivität einzelner Ad-hoc- 
Maßnahmen spricht auch, daß Beschäftigungsplan- und Inplacementmaß
nahmen teilweise aus Arbeitnehmersicht nicht als glaubwürdige Signale 
über die Fürsorge des Arbeitgebers gewertet werden. Zu einer negativen 
Signalwirkung von Beschäftigungsplänen kommt es z.B., wenn Arbeit
nehmer durch das Qualifizierungsprogramm überfordert werden, wenn 
überzählige Absolventen eines Qualifizierungsprogramms nicht weiter
beschäftigt, sondern in Beschäftigungsgesellschaften abgeschoben wer
den, oder wenn Arbeitnehmer vermuten, daß ein Arbeitgeber im Grunde 
über Qualifizierungsmaßnahmen versucht, sich von jenen Arbeitnehmern

K o c h a n /M a c D u f f ie / O s t e r m a n  (1988).
134Vgl. allgemein zur Signalwirkung von Geschenken C a m e r e r  (1988). Vgl. auch B o d ie  (1990: 

37-38).
135Vgl. D y e r / F o l t m a n / M il k o v ic h  (1985: 211); K o c h a n / M a c D u f f ie / O s t e r m a n  (1988: 

139).
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zu trennen, deren Freisetzung im Rahmen gesetzlicher Sozialpläne bei 
der Beachtung sozialer Auswahlkriterien nicht möglich ist.136 Zum ande
ren ist für die Ad-hoc-Maßnahmen allgemein zu bedenken, daß nicht nur 
ihre Effektivität zum Teil hinterfragt werden kann,137 sondern daß sie -  
gerade im Vergleich zu den zwei zuvor in den Unterabschnitten V.3.2.1 
und V.3.2.2 diskutierten Maßnahmenblöcken -  zu sehr hohen Kosten für 
den Arbeitgeber führen.138 Die Zahlungsbereitschaft für freiwillige Ad- 
hoc-Maßnahmen aus Signalisierungsgründen (z.B. zur Verhinderung der 
Leistungszurückhaltung oder der Fluktuation nicht entlassener Arbeit
nehmer) dürfte nicht zuletzt auch deshalb aus Arbeitgebersicht relativ 
gering sein, weil der Arbeitgeber kaum zu entscheiden in der Lage ist, wel
che Auszahlungshöhe als Investition in Signalisierungsmaßnahmen ange
messen erscheint.139

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß in diesem letzten Abschnitt
V.3 lediglich der Versuch einer Skizze für ein ergänzendes Krisenmanage
ment unternommen wurde. Eindeutige Ergebnisse zu der Problematik, 
Maßnahmen für nicht geplante Krisensituationen zu planen, erscheinen 
äußerst schwierig, da in solch einem Fall keines der Standardmodelle 
der ökonomischen Theorie mehr anwendbar ist. Gezeigt werden konn
te jedoch, (1) mit welchen Problemen ein Arbeitgeber zu rechnen hat, 
wenn er seine quasi-rigide Karrierepolitik nicht um ein Krisenmanage
ment ergänzt, und (2) was für Vereinbarungen bzw. Maßnahmen im Prin
zip aus Sicht des Arbeitgebers effektiv sind,140 wenngleich aufgrund der 
Natur der Problematik die gezielte Zusammenstellung eines optimalen 
Maßnahmenkatalogs nicht möglich ist. Vorteilhaft erscheint allgemein ei
ne Art adaptives Krisenmanagement, bei dem der Arbeitgeber aus den

l36Vgl. hierzu sowie zu weiteren kritischen Anmerkungen zur Qualifikationsstrategie als Teil 
eines Beschäftigungsplans W a g n e r / R in n in sla n d  (1990: 142-143).

137Neben den zuvor angeführten denkbaren negativen Signalisierungseffekten zeigen prak
tische Erfahrungen noch weitere Schwierigkeiten auf, beispielsweise die DEC-Studie von 
K o c h a n /M a c D u ffie / O s t e r m a n  (1988) eine nur sehr geringe Bereitschaft bei den Arbeit
nehmern, trotz Krisensituation und einer Bedrohung ihrer Arbeitsplätze an den angebotenen 
Umqualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen.

138V gl. D y e r / F o l t m a n / M il k o v ic h  (1985: 213-214); K o c h a n / M a c D u f f ie /  O s t e r m a n  
(1988: 138).

139 “In general, the benefits often seem vague and ephemeral, while the costs seem real” (D y- 
e r / F o l t m a n / M il k o v ic h  1985: 213).

140Damit konnte zumindest ein erster Schritt unternommen werden, die von KREPS (1990b: 
118) aufgeworfene Frage “How can we provide ex ante for contingencies that ex ante we cannot 
anticipate?” zu beantworten.
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Verlaufsmustern vergangener Krisen lernt und sein Krisenmanagement 
im Zeitablauf entsprechend anzupassen versucht.141 Letztlich spielt für 
die Frage, welcher Aufwand für ein Krisenmanagement aus Arbeitgeber
sicht geeignet ist, auch eine Rolle, wie intensiv andere Arbeitgeber in 
ein Krisenmanagement investieren, die zusammen mit dem betrachteten 
Arbeitgeber um fähige Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren.

141Vgl. hierzu auch den Grundtenor in K r e p s  (1990b: 118-120) bei der Diskussion von Ex- 
post-Überraschungen.
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VI. Schlußbemerkungen

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, daß eine gezielte betriebliche 
Karrierepolitik nicht ohne Probleme für den Arbeitgeber ist. Beispiels
weise kann die Wirkung impliziter Karriereanreize ausgehöhlt werden, 
wenn auf absehbare Zeit keine Aufstiegspositionen in der betrieblichen 
Hierarchie vakant werden,1 wenn das Unternehmen kaum wächst bzw. so
gar schrumpft2 oder wenn das Unternehmen seine Hauptgeschäftsfelder 
wechselt, so daß sich die Qualifikationsanforderungen für Führungskräfte 
drastisch ändern. Auch könnte sich eine Fehlallokation von Arbeitneh
mern auf Stellen ergeben, wenn Beförderungsentscheidungen ausschließ
lich auf der Grundlage vergangener Leistungen getroffen werden und 
diese Leistungsinformationen lediglich einen äußerst geringen Aufschluß 
über das Leistungspotential eines Arbeitnehmers geben. Schließlich wur
de anhand von Kapitel V  deutlich, mit welch erheblichen Problemen die 
betriebliche Karrierepolitik bei einer dynamischen Umwelt konfrontiert 
wird.
Aus diesen und anderen Problemen könnte man schlußfolgern, daß ei
ne Karrierepolitik, die Allokations- und Anreizziele verfolgen will, ih
rem Anspruch nicht gerecht werden kann. Hieraus ließe sich wiederum 
ableiten, daß auf die Gestaltung von Karriereanreizen zugunsten von 
direkten monetären Anreizsystemen (Bonussysteme im weiteren Sinne) 
vollständig verzichtet werden sollte. Solch eine extreme Position könnte 
den Schlußfolgerungen von B a k e r / J e n s e n / M u r p h y  (1988) und B a 

k e r  (1990) entnommen werden. Eine derartige Polarisierung von Anreiz
systemen in die zwei Alternativen “promotion-based incentive schemes” 
( B a k e r / J e n s e n / M u r p h y  1988: 600) und “bonus-based systems” ( B a 

k e r /  J e n s e n / M u r p h y  1988: 601) verbunden mit einer Beschränkung 
allein auf die zweite Alternative aufgrund der Probleme der ersten er
scheint bei näherer Betrachtung jedoch als der falsche Weg.3 Zum einen 
konnte in Kapitel III gezeigt werden, daß gerade auch eine Anreizge
staltung mittels Karrieren spezifische Vorzüge besitzt. Allgemein gilt, 
daß Beförderungsturniere dann zugleich dem Anreiz- und dem Alloka

iV g l. H a x  (1965: 210).
2Vgl. B a k e r / J en sen / M u r p h y  (1988: 600). Vgl. hierzu wie auch zum folgenden Punkt 

B a k e r  (1990: 51-53).

3Zu  einer detaillierteren Begründung dieser Position vgl. K r a k e l  (1996b).
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tionsziel folgen, wenn bei allen Beteiligten symmetrische Unsicherheit 
über die Qualität interner Stellenbewerber herrscht und die Turnierlei
stung jedes Arbeitnehmers einen vergleichsweise zuverlässigen Indikator 
für sein Leistungspotential auf der nächsthöheren Stelle bildet. Die zu
letzt genannte Prämisse kann wiederum vom Arbeitgeber aktiv mitge
staltet werden, indem dieser Karrierepfade entwickelt, auf denen zwi
schen den einzelnen miteinander verbundenen Stellen starke inhaltliche 
Zusammenhänge bestehen. Zum anderen konnten für die einzelnen Pro
bleme, die der betrieblichen Karrierepolitik anhaften, auch jeweils ent
sprechende Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen werden. Letztlich kann 
über den Ansatz von B a k e r / J e n s e n / M u r p h y  (1988) -  worauf die drei 
Autoren auch selbst hinweisen -  nicht erklärt werden, warum in der 
Praxis die Verwendung der Karrierepolitik als Anreizinstrument weit 
verbreitet ist: “We don’t understand why firms systematically choose 
promotion-based incentive systems instead of bonus-based systems, and 
solving this mystery is an exciting direction for future research” (B a
k e r /  J e n s e n / M u r p h y  1988: 601).
Nun mag einzuwenden sein, daß die Aussage von B a k e r ,  J e n s e n  und 
M u r p h y  auf empirischen Beobachtungen beruht, die die aktuelle Situa
tion in den 90er Jahren nicht mehr korrekt wiedergeben. Hierfür sprechen 
z.B. aktuelle Tendenzen über Restrukturierungen von Unternehmen, die 
einen Abbau von Hierarchieebenen sowie den Wegfall von Aufstiegs
positionen und standardisierten Karrierepfaden zur Folge haben,4 was 
den Einsatz stabiler Karrieremuster als Anreizinstrument einschränkt. 
Ganz allgemein könnte die zunehmende Globalisierung von Märkten dar 
zu führen, daß die betrieblichen Karrieresysteme in ihrer bisher beobacht
baren Form unter massiven Änderungsdruck geraten. Es ist zu vermu
ten, daß die Globalisierung tendenziell eine gegenseitige Angleichung der 
verschiedenen nationalen Arbeitsmarktgleichgewichte bewirkt, worauf in 
Unterabschnitt II.1.4 bereits kurz hingewiesen wurde. Solch eine Anglei
chung kann mehrere Implikationen nach sich ziehen. Einerseits ergibt 
sich für die unterschiedlichen Karrieresysteme die Notwendigkeit, sich 
an die neuen Kontextbedingungen anzupassen. Andererseits erhöht sich 
hierdurch auch die Vergleichbarkeit von betrieblichen Karrieresystemen 
aus unterschiedlichen Ländern und damit letztlich der Effizienzdruck auf

4Vgl. z.B. Fa u s t  et al. (1994); Fa u s t / J a u c h / D e u t sc h m a n n  (1994).
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die betriebliche Karrierepolitik eines Unternehmens. Daher ist zu erwar
ten, daß einige betriebliche Karrieresysteme, die bislang auf nationaler 
Ebene unter den spezifischen nationalen Gegebenheiten noch konkur
renzfähig waren, im internationalen Vergleich langfristig nicht mehr be
stehen können. Ein entsprechender Effizienzdruck könnte insbesondere 
von einem globalen Kapitalmarkt ausgehen, der die Effizienz karrierepo
litischer Arrangements bewertet und zu einer Zerschlagung ineffizienter 
betrieblicher Karrieresysteme führt.
Eine weitergehende Frage -  die in den Überlegungen von B a k e r / J e n -  

S E n / M u r p h y  (1988) bereits anklingt -  wäre allerdings die nach der 
generellen Zukunft der Institution “betriebliche Karrierepolitik” . Kar
rieresysteme sind -  wie gezeigt -  langfristig geplant, wobei Arbeitneh
mer zu Beginn ihrer Karriere üblicherweise Vorleistungen erbringen (z.B. 
durch anfänglichen Lohnverzicht, Humankapitalinvestitionen, überaus 
hohe Leistungsanstrengungen), die sie erst in späteren Karrierephasen 
wieder entgolten bekommen, indem der Arbeitgeber implizite Beförde
rungsversprechen einlöst. Auf diese Weise werden (Quasi-)Renten aufge
baut, die infolge des impliziten Charakters der Karriereversprechen nicht 
geschützt sind. Geht man von der Existenz eines zukünftig noch frikti
onsloser funktionierenden globalen Kapitalmarktes aus, der Unterneh
mensübernahmen ohne signifikante Reibungsverluste zuläßt, dann sind 
feindliche Unternehmensübernahmen (Hostile takeovers) mit dem Ziel ei
ner Umverteilung der durch Karrieresysteme aufgebauten (Quasi-)Ren- 
ten nicht auszuschließen.5 Solch ein “Vertrauensbruch” gegenüber den 
Arbeitnehmern könnte sich zumindest kurzfristig für den alten und den 
neuen Arbeitgeber (Raider) lohnen, wenn z.B. die durch die Nicht- 
Einhaltung der Karriereversprechen eingesparten Löhne unter den bei
den aufgeteilt werden. Antizipieren die Arbeitnehmer solch eine Vorge
hensweise, so hätte dies wiederum zur Folge, daß Karrieresysteme von 
Arbeitnehmern als eine auf Dauer angelegte Institution -  in der bisheri
gen Form -  nicht mehr akzeptiert werden. Statt betrieblicher Karrieren 
würden dann überbetriebliche Karrieren von Arbeitnehmern in Zukunft 
dominieren, bei denen es zu einer Angleichung von Periodenwertgrenz
produkt und Periodenentlohnung kommen würde.6 Dieses hätte dann

5V gl. dazu die “Breach o f  trust” -Diskussion in K n o e b e r  (1986: 159-160); S h le i-  
fe r /S u m m e r s  (1988); S c h n i t z e r  (1995); B r u s c o  (1996).

6Solch eine Angleichung würde jedoch eine Technologie ohne Teamproduktion vorausset
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allerdings den Preis, daß auf zahlreiche Vorteile verzichtet werden muß, 
die aufgrund von langfristigen Arbeitsbeziehungen erzielbar sind (insbe
sondere im Zusammenhang mit Investitionsaspekten sowie einer häufig 
nur langfristig möglichen Ergebniskontrolle).
Auch wenn dieser Überlegung sicherlich nicht völlig widersprochen wer
den kann -  vor allem nicht der zunehmenden Bedeutung beruflicher ge
genüber betrieblicher Karrieren so lassen verschiedene Punkte jedoch 
den Schluß zu, daß auch in Zukunft betriebliche Karrieresysteme nicht 
verschwinden werden: Zunächst einmal sprechen die empirischen Befun
de dagegen, daß sich eine feindliche Unternehmensübernahme allein über 
eine Umverteilung von (Quasi-)Renten begründen läßt. B r u s c o  (1996) 
faßt die Ergebnisse verschiedener empirischer Studien wie folgt zusam
men: “Thus, takeovers should never happen only, or mainly, for redis- 
tributive reasons” ( B r u s c o  1996: 532). Selbst wenn eine Tendenz hin 
zu einem effizienten globalen Kapitalmarkt existiert, so gilt nicht zwin
gend auch eine analoge Tendenz für den Arbeitsmarkt. Im Gegenteil, es 
ist anzunehmen, daß dauerhaft Unvollkommenheiten auf dem Arbeits
markt bestehen bleiben (z.B. bei der fehlenden Überprüfbarkeit von 
Arbeitnehmerleistungen durch eine dritte Partei), die durch dauerhaf
te Institutionen wie z.B. die betriebliche Karrierepolitik kompensierbar 
sind, so daß Effizienzgewinne realisiert werden können.7 Als wichtigster 
Punkt gegen die obige Überlegung ist zu bedenken, daß auf einem effizi
enten Kapitalmarkt die Demontage auf Dauer ausgerichteter effizienter 
Karrieresysteme, welche im Verbund mit anderen Instrumenten der Un
ternehmenspolitik langfristige Komplementaritätsvorteile generieren, als 
negativ bewertet wird. Insgesamt gesehen bleibt festzuhalten, daß nur 
in Ausnahmefällen die Zukunft einzelner betrieblicher Karrieresysteme 
aufgrund des “Breach of trust” -Problems gefährdet ist -  z.B. bei Ineffizi
enz der Karrierepolitik oder myopischen Marktakteuren - ,  die Institution 
“betriebliche Karrierepolitik” aber nicht generell in Frage gezogen wer
den kann.

zen, da Teamproduktion definitionsgemäß keine Separabilität individueller Wertgrenzprodukte 
erlaubt; vgl. A l c h ia n / D e m s e t z  (1972).

7Die mutmaßlich auch in Zukunft bestehenden Unvollkommenheiten auf dem Arbeitsmarkt 
beruhen nicht zuletzt auf dem Problem, daß Verfügungsrechte (Property rights) im Zusammen
hang mit Arbeitnehmern nicht in dem Sinne spezifizierbar und durchsetzbar sind wie auf Güter
und Kapitalmärkten.
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Aussichtsreicher als der oben skizzierte, von B a k e r / J e n s e n / M u r p h y  

(1988) angedeutete Weg, auf Karriereanreize vollständig zu verzichten, 
erscheint hingegen ein Lösungsansatz, der berücksichtigt, daß innerhalb 
der Unternehmenspolitik, innerhalb der Personalpolitik und innerhalb 
der Karrierepolitik8 K om plem entaritäten bestehen9 und daß eine aus
gewogene Mischung aus komplementären unternehmenspolitischen In
strumenten eher zu einer optimalen Lösung von internen Anreiz- und 
Allokationsproblemen führt als eine isolierte Anwendung eines einzel
nen Instrumentes (z.B. ausschließlich Bonussysteme für Anreizaspekte) . 10 

Als Arbeitsdefinition läßt sich festhalten, daß innerhalb einer Menge 
an unternehmenspolitischen Instrumenten oder Aktivitäten dann Kom
plementaritäten bestehen, wenn durch eine verstärkte Anwendung ei
ner Teilmenge an Instrumenten die Erträge aus einer stärkeren Verwen
dung einer anderen Teilmenge aus den restlichen Instrumenten steigen.11 

Für den Spezialfall zweier Instrumente gilt, daß zwischen diesen beiden 
Komplementaritäten herrschen, wenn der verstärkte Rückgriff auf das ei
ne Instrument die Effektivität des anderen erhöht. Komplementaritäten 
können nicht nur zwischen unternehmenspolitischen Instrumenten beste
hen, sondern auf einer höheren Ebene auch zwischen verschiedenen In
stitutionen innerhalb einer Volkswirtschaft, deren Institutionengeflecht 
dann die betriebliche Karrierepolitik eines Arbeitgebers mit beeinflußt. 
Auf diesen wesentlichen Aspekt -  die hohe Bedeutung unterschiedlicher

8Wie auch schon in der Einleitung erläutert, bildet die Menge der unternehmenspolitischen 
Instrumente die Obermenge für die personalpolitischen Instrumente und diese wiederum die 
Obermenge für die karrierepolitischen Instrumente.

9Zu Komplementaritäten zwischen Personalpolitik und Organisationsgestaltung vgl. 
E c k a r d s t e in  (1987), zu Komplementaritäten zwischen personalpolitischen Instrumenten 
Sc h a u e n b e r g  (1996).

10Daß die Beachtung von Komplementaritäten nicht nur bei der Gestaltung betrieblicher 
Karrieresysteme, sondern generell für die Unternehmenspolitik von großer Bedeutung ist, zeigt 
auch die ökonomische Analyse anderer Institutionen. Vgl. beispielsweise zur Erklärung der Ent
stehung und dauerhaften Existenz von Franchisesystemen mittels Komplementaritäten P ic o t  
(1995: 48-52).

'•Vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1994: 6). Von den beiden Autoren ist zudem ein formales Kon
zept entwickelt worden, mit dem sich Komplementaritätseffekte ökonomisch diskutieren lassen; 
vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1990c), (1990d), (1994), (1995a), (1995b). Formal lassen sich Kom
plementaritäten über die gemischten Ableitungen der Unternehmenserfolgsfunktion nach den 
Aktivität»- oder Instrumentenvariablen (diese Ableitungen müssen bei existierenden Komple
mentaritäten positiv sein) oder über die Eigenschaften supermodularer Funktionen beschreiben; 
vgl. z.B. M il g r o m / R o b e r t s  (1995a: 245). Als Beispiel für die Existenz von ökonomischen 
Komplementaritätseffekten werden in der Literatur die Interaktionsbeziehungen und Instru
mente innerhalb sowie zwischen japanischen Unternehmen und Institutionen angeführt; vgl. 
A ok i (1994a), (1994b); M il g r o m / R o b e r t s  (1994).
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nationaler Arbeitsmärkte für die Wahl der betrieblichen Karrierepoli
tik -  wurde vor allem in Unterabschnitt II. 1.4 über den Kontextfaktor 
“Standort eines Unternehmens” hingewiesen.
In den vorangegangenen Kapiteln lassen sich zahlreiche Beispiele für 
Komplementaritäten innerhalb der Unternehmens-, Personal- und Kar
rierepolitik finden, die eine kombinierte Anwendung verschiedener karrie
repolitischer Instrumente oder aber die Anwendung eines einzelnen kar
rierepolitischen Instruments in Verbindung mit anderen unternehmens
politischen Instrumenten auf Allokations- und Anreizfragen nahelegen. 
Ein Beispiel für den kombinierten Einsatz zweier sich ergänzender In
strumente der Karrierepolitik enthält der Unterabschnitt IV.2.6. Hier 
wurde gezeigt, daß eine Kombination aus Senioritätskriterium (für eine 
Beförderung zwischen Lohn- bzw. Gehaltsstufen) und Leistungskriterium 
(für eine Beförderung innerhalb der formalen Weisungshierarchie) mehre
re Vorzüge besitzt. Über das Senioritätskriterium kann eine zusätzliche 
Disziplinierung opportunistisch handelnder Arbeitnehmer erreicht wer
den, wenn Beförderungsturniere für einzelne Arbeitnehmer keine hinrei
chenden Leistungsanreize (mehr) bieten. Dieses betrifft insbesondere die 
Verlierer im Wettbewerb um interne Aufstiegsmöglichkeiten, die ein er
hebliches Problempotential für die betriebliche Karrierepolitik bilden.12 

Für Arbeitnehmer, die bereits mehrfach Beförderungsturniere verloren 
haben und ihre zukünftigen Karrierechancen als nur gering einschätzen, 
existieren vermehrt Anreize, ihre Aufstiegschancen durch kontraproduk
tive Beeinflussungsaktivitäten (auch in Form von Sabotage und Mob
bing) zu verbessern, was sich jedoch über die Pfandwirkung des Senio- 
ritätskriteriums kompensieren läßt.
Eine analoge Argumentation wie für die Kombination aus Senioritäts- 
und Leistungskriterium gilt für Komplementaritätseffekte, die durch eine 
Kombination aus der vertikalen Weisungshierarchie mit einer horizonta
len (virtuellen) Hierarchie erzeugt werden. 13 Ist beispielsweise für Arbeit
nehmer kein Aufstieg in der vertikalen Weisungshierarchie möglich, so

12Zum Problem der Verlierer innerbetrieblicher Aufstiegswettbewerbe vgl. auch B a - 
k e r / J e n se n /M u r p h y  (1988: 605); S c h a u e n b e r g  (1996: 357). B a k e r  (1990: 60) weist aller
dings auf einen psychologischen Vorteil von Beförderungsturmeren hin: Während bei einer di
rekten leistungsabhängigen Entlohnung jeder Arbeitnehmer ein unmittelbares Feedback erhält, 
wie gut oder schlecht er ist, erfahren Turnierverlierer lediglich, daß sie nicht ganz so gut wie die 
Turniergewinner waren.

13Vgl. Unterabschnitt IV.2.1.3.
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können über die horizontale Status- und Entlohnungshierarchie dennoch 
hinreichend Karriereanreize gestaltet werden, ohne daß das Unternehmen 
wachsen muß. 14

Ein Beispiel für Komplementaritäten zwischen karriere- und personal
politischen Instrumenten findet sich in Unterabschnitt III.1.2: Quasi als 
Kompromiß zwischen den beiden polaren Alternativen von B aker, Jen- 
sen und M urphy wird in G ibbons/M urphy (1992) ein optimaler Mix 
aus impliziten Karriereanreizen und expliziter direkter Entlohnung von 
Arbeitnehmern vorgeschlagen. In Abhängigkeit vom (Dienst-)Alter eines 
Arbeitnehmers und von der Hierarchiestufe, auf der sich der Arbeitneh
mer befindet, empfiehlt sich eine unterschiedlich starke Gewichtung der 
expliziten und impliziten Anreizkomponente. Zudem kann durch einen 
ausgewogenen Anreizmix der Tatsache Rechnung getragen werden, daß 
für Arbeitnehmer sowohl kurzfristige als auch langfristige Leistungsan
reize benötigt werden. Während über eine explizite direkte Entlohnung 
kurzfristige Leistungsanreize erzeugt werden, lassen sich über implizite 
Karriereanreize in Form von Beförderungsturnieren, die sich üblicherwei
se über einen längeren Zeitraum erstrecken, langfristige Anreize gestal
ten.
Noch deutlicher wird der Komplementaritätscharakter solch eines An- 
reizmixes in B a k e r / G i b b o n s / M u r p h y  (1993, 1994), worauf in Unter
abschnitt IV.2.5.2.4 eingegangen wurde. Die drei Autoren diskutieren
u.a. Komplementaritätseffekte zwischen impliziten und expliziten Lei
stungsanreizen für Situationen, in denen für die Arbeitnehmer sowohl 
subjektive als auch objektive Leistungsmaße vorliegen. Ein Teilergebnis 
belegte, daß in manchen Fällen eine implizite wie auch eine explizite 
Anreizgestaltung jeweils isoliert angewendet nicht effizient ist, wohl aber 
eine Kombination aus beiden Instrumenten. In diesen Fällen führt die 
gemeinsame Verwendung beider Anreizarten dazu, daß jeweils die Effek
tivität jedes einzelnen Anreizinstrumentes erhöht wird.
Ein weiteres Beispiel für die Vorteile eines Anreizmixes aus impliziten 
Karriereanreizen und expliziter monetärer Entlohnung bietet der Ab
schnitt V .l, an dessen Anfang das fundamentale Dilemma betrieblicher 
Karrierepolitik bei einer dynamischen Umwelt erläutert wurde. Vor
stellbar ist, daß sich dieses Dilemma durch einen Anreizmix zum Teil

14Vgl. M il g r o m / R o b e r t s  (1994: 26).
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entschärfen läßt, da in denjenigen Fällen, in denen implizite Karrierean
reize durch den Zwang zur Restrukturierung des Unternehmens zusam
menbrechen, immer noch Leistungsanreize über die explizite Komponen
te ausgeübt werden können.
Schließlich lassen sich anhand der vorangegangenen Kapitel auch Kom
plementaritätseffekte zwischen karrierepolitischen Instrumenten, Orga
nisationsgestaltung und sonstigen Instrumenten der Unternehmenspoli
tik aufzeigen. Beispielsweise wurde in Unterabschnitt IV.2.5.2.4 deutlich, 
daß die Verwendung subjektiver Leistungsmaße für Karriereentscheidun
gen wichtig und zum Teil sogar unumgänglich ist (insbesondere bei Team
arbeit), jedoch auf der anderen Seite auch neue Probleme (z.B. kon
traproduktive Beeinflussungsaktivitäten, vertikale Kollusionen) schafft. 
Diese zusätzlichen Probleme lassen sich wiederum begrenzen, indem bei
spielsweise die Karrierepolitik mit geeigneten organisatorischen Maßnah
men -  vor allem mit Job rotation als Instrument der Arbeitsorganisation 
-  kombiniert wird.
Letztendlich lassen sich anhand des fünften Kapitels im Zusammen
hang mit nicht-geregelten Kontextfaktoränderungen noch weitere Kom
plementaritätseffekte zwischen der betrieblichen Karrierepolitik und an
deren Instrumenten der Unternehmenspolitik aufzeigen. Deutlich wurde 
in diesem Zusammenhang, daß eine Kombination aus einer quasi-rigiden 
Karrierepolitik mit einem ergänzenden Krisenmanagement für den Ar
beitgeber eine effektive Lösung bei einer dynamischen Umwelt, die auch 
die Möglichkeit von Ex-post-Überraschungen miteinschließt, sein kann. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Wahl einer geeigneten 
betrieblichen Karrierepolitik sicherlich nicht ohne Probleme ist und eine 
alleinige Anwendung karrierepolitischer Instrumente auf interne Anreiz- 
und Allokationsfragen zu kurz greift. Eine gemeinsame Anwendung mit 
anderen unternehmenspolitischen Instrumenten im Rahmen eines ausge
wogenen Politikmixes erscheint hingegen erfolgreicher, sofern zwischen 
den verschiedenen Instrumenten Komplementaritäten bestehen. Die An
wendung solch eines Gestaltungskonzeptes hat jedoch auch einen Preis: 
Da nun das Zusammenwirken verschiedener Instrumente genau über
dacht werden muß, werden Gestaltungsempfehlungen zwangsläufig kom
plexer und damit auch schwerer.15 Letztlich erscheint die allgemeine Ge

15Vgl. zu dieser Einschätzung auch S c h a u e n b e r g  (1996: 359-360).
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staltungsempfehlung, Komplementaritäten zwischen einzelnen unterneh
menspolitischen Instrumenten zu beachten, um eine konsistente Unter
nehmenspolitik zu gewährleisten, auch deshalb ein wenig unbefriedigend, 
weil ein allgemeiner Test auf Komplementaritätseffekte für Anwender 
noch nicht existiert und auch nur äußerst schwer zu entwickeln sein 
dürfte.16

Abschließend bleibt festzuhalten, daß in der vorliegenden Arbeit auf eini
ge Aspekte im Zusammenhang mit Karrieren nur partiell oder gar nicht 
eingegangen wurde. So ergaben sich beispielsweise zwar Hinweise dar
auf, daß eine stärkere Einbindung des Betriebsrats in die Karrierepolitik 
bei Vorliegen subjektiver Leistungsmaße wie auch bei Entlassungsent
scheidungen Effizienzvorteile bewirken kann, insbesondere wenn der Ar
beitgeber Wahlrechte über eine stärkere Beteiligung des Betriebsrats hat 
(Möglichkeit der Selbstbindung des Arbeitgebers über den Betriebsrat). 
Offen bleibt aber immer noch die Frage, wie weit eine Betriebsratsbetei
ligung gehen kann, ohne daß zusätzliche Effizienzvorteile durch zusätz
liche Umverteilungsnachteile überkompensiert werden. Offen blieb auch 
die Frage nach der Bedeutung überregional agierender Industriegewerk
schaften nach deutschem Muster für die betriebliche Karrierepolitik eines 
bestimmten Arbeitgebers: Inwieweit können Industriegewerkschaften mit 
einem einzelnen spezifischen Arbeitgeber in denjenigen Punkten eine auf 
das Unternehmen optimal zugeschnittene Karrierepolitik aushandeln, in 
denen die Gewerkschaft qua Gesetz oder Kollektivvertrag -  insbesondere 
in Fragen der Entgeltfestlegung -  ein Mitspracherecht besitzt?
Hiermit zusammen hängt zum Teil auch die Frage danach, ob es eine 
einheitliche, internationale ökonomische Theorie der betrieblichen Kar
rieregestaltung gibt oder aber eine ganze Reihe nationaler Karrieretheo
rien. Andiskutiert wurde diese Frage insbesondere in Unterabschnitt 
II. 1.4 über spezifische Arbeitsmarktgleichgewichte in Japan, den USA 
und Deutschland. Gezeigt werden konnte hier, daß es zur Zeit deutli
che Unterschiede zwischen den einzelnen Arbeitsmärkten gibt. Jedes der 
drei Arbeitsmarktgleichgewichte ist pfadabhängig im Zeitablauf entstan

16Als Indiz für diese Einschätzung mag die Tatsache gelten, daß sich komplementäre Institu
tionen in der Realität meist evolutorisch entwickelt haben, so daß ex post eine Erklärung dieser 
Entwicklung über Komplementaritäten möglich war, die Nutzung von Komplementaritäten sich 
ex ante als Gestaltungsmotiv oftmals aber nicht belegen läßt. Vgl. in diesem Zusammenhang 
aber auch B a r o n / B u r t o n /H a n n a n  (1996).



377

den und setzt sich aus einem spezifischen Geflecht aus komplementären 
Institutionen zusammen, was wiederum verdeutlicht, daß eine isolierte 
Überführung einer einzelnen Institution in ein anderes Arbeitsmarkt
gleichgewicht zu nicht unerheblichen Komplikationen führen kann. Offen 
mußte allerdings die Frage bleiben, inwiefern in der Zukunft mit einer 
weiteren Veränderung sowie einer gegenseitigen Annäherung der ver
schiedenen Arbeitsmarktgleichgewichte zu rechnen ist, so daß letztlich 
von einer internationalen bzw. einheitlichen Karrieretheorie gesprochen 
werden kann. Daß sich die Arbeitsmarktgleichgewichte weiterentwickeln 
werden, deuten zumindest aktuelle Tendenzen an, beispielsweise der (par
tielle) Abschied japanischer Karrierepolitik vom Prinzip der lebenslangen 
Beschäftigung in Großunternehmen oder Diskussionen über die Zukunft 
des deutschen Korporatismus.
Diskutiert wurden in dieser Arbeit zudem keine Berufsbilder in Form be
rufsfachlicher, überbetrieblicher Karrieren von Arbeitnehmern. Gerade 
vor dem Hintergrund der Ausführungen zu Beginn der Schlußbemerkun
gen über die zunehmende Bedeutung beruflicher Karrieren als Folge eines 
möglichen Abbaus betrieblicher Karrieresysteme, erscheint eine zukünf
tige Auseinandersetzung mit diesem Problembereich äußerst interessant. 
Völlig ausgeblendet wurden Zusammenhänge zwischen karrierepoliti
schen Entscheidungen und Gerechtigkeitsaspekten.17 Beispielsweise wur
de nicht näher problematisiert, inwiefern die Beförderung von Arbeit
nehmern auf verschiedene Stellen sowie die Aufgabenverteilung inner
halb einer Hierarchiestufe von den einzelnen Arbeitnehmern als gerecht 
empfunden wird. Gerechtigkeitsprobleme, die aus diesen Allokationsent
scheidungen resultieren, können dabei horizontal zwischen Mitarbeitern 
der gleichen Hierarchiestufe auftreten oder aber vertikal zwischen Ar
beitnehmern und Vorgesetzten, die für die Allokationsentscheidungen 
(mit)verantwortlich sind. Die Ursachen für die Gerechtigkeitsprobleme 
können sehr vielfältig sein: Arbeitnehmer und Vorgesetzte haben unter
schiedliche Informationen über die individuellen Ausprägungen der Ar
beitsleidfunktionen bei den Arbeitnehmern, die Beteiligten gehen von

17Vgl. als möglichen Ausgangspunkt für eine solche Diskussion die Aufsätze von Sta r k  (1987, 
1990) sowie K r ä k e l  (1997b) über relative Deprivation und Beförderungen, von M ui (1995) über 
die ökonomischen Implikationen von Neid, von L ie b ig  (1995) über Gerechtigkeitsvorstellungen 
und Unternehmenskultur sowie das Buch von YOUNG (1994) über eine (formale) ökonomische 
Analyse von Gerechtigkeitsaspekten.
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unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen aus, Vorgesetzte können 
oder wollen die Kriterien nicht aufdecken, die ihren Allokationsentschei
dungen zugrundeliegen usw. Kommunikation unter den Arbeitnehmern 
und Vorgesetzten könnte theoretisch zwar helfen, derartige Gerechtig
keitsprobleme zu beheben, hierbei besteht jedoch grundsätzlich die Ge
fahr, daß einzelne Beteiligte ihren Informationsvorsprung opportunistisch 
ausnutzen.18 Sind die Gerechtigkeitsprobleme gravierend und können sie 
nicht über geeignete Maßnahmen (z.B. Informationsaufdeckungsmecha
nismen) beseitigt werden, so resultieren hieraus ähnliche Anreizprobleme 
wie für die Verlierer von Beförderungsturnieren -  Leistungsanreize ver
ringern sich, Fluktuationsanreize steigen, Anreize zur Weitergabe von 
Wissen sowie Kooperationsanreize sinken, kontraproduktive Beeinflus
sungsaktivitäten nehmen zu.
Eine weiterführende Diskussion dieser Probleme dürfte in Zukunft 
äußerst fruchtbar sein. Vorteilhaft wäre hierbei eine konstruktive inter
disziplinäre Zusammenarbeit, die unter einem günstigeren Stern steht, 
als es das Zitat aus Fußnote 1 der Einleitung befürchten läßt.

18Z.B. wird Arbeitnehmer X  eine höhere Stelle mit schwierigeren Aufgaben zugewiesen. Da nur 
X  seine Arbeitsleidfunktion genau kennt, verlangt er als Kompensation einen unverhältnismäßig 
hohen Beförderungsbonus.
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Kerstin Pull: Übertarifliche Entlohung und freiwillige betriebliche 
Leistungen. Personalpolitische Selbstregulierung als implizite Verhandlung
ISBN 3-87988-176-7, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1996,247 S., DM 46.80

Unternehmen leisten mehr als das, wozu sie rechtlich verpflichtet sind: Sie entlohnen über Tarif, 
sie gewähren freiwillige betriebliche Sozialleistungen etc. - und das in einer Zeit, in der die Be
lastung der Unternehmen im Bereich der Personalkosten durch gesetzliche und tarifvertragliche 
Mindeststandards vielfach bereits als unzumutbar angesehen werden. Was ist das Kalkül, das 
hinter der betrieblichen Entscheidung zu einem Überbieten rechtlicher Standards steht, welches 
sind die Einflußfaktoren der freiwilligen Mehrleistung von Unternehmen? Warum betreiben ge
rade große Unternehmen eine eher großzügige Personapolitik, warum unterscheiden sich Bran
chen, warum Regionen? Warum werden Führungskräfte bei der Leistungszuteilung so offen
sichtlich bevorzugt?
A u f all diese Fragen läßt sich eine Antwort geben, wenn die Entscheidung der Unternehmen für 
ein bestimmtes Leistungsniveau als Ergebnis einer „impliziten Verhandlung“  zwischen Unter
nehmensleitung und Arbeitnehmern modelliert wird. Dies hängt dann im Ergebnis sowohl von 
untemehmensspezifischen Faktoren wie Arbeitsintensität und Ausmaß spezifischer Investionen 
ab als auch von den Konkurrenzbedingungen an Absatz- und Beschaffungsmärkten sowie von 
rechtlichen Mindeststandards. A lle Implikationen des Modells sind mit den stilisierten Fakten 
des Arbeitsmarktes kompatibel - und das, obwohl der Betriebsrat als Institution ausdrücklich 
vernachlässigt wird.

Martin Schneider: Personalpolitische Anpassungen als Risikomanagement. 
Ein ökonomischer Beitrag zur Theorie des Flexiblen Unternehmens
International vergleichende Schriften zur Personalökonomie und Arbeitspolitik, hrsg. von R olf Birk 
und Dieter Sadowski, Band 10
ISBN 3-87988-308-4, Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 1998, 254 S., DM 46.80

W ie reagieren Unternehmen personalpolitisch auf Änderungen der Konjunktur? Betreiben sie 
im Absatzeinbruch einen starken Personalabbau? Oder verkürzen sie, w ie die Volkswagen A G  
1993, die durchschnittliche Arbeitszeit drastisch, um Personalabbau zu vermeiden? Wann le
gen Unternehmen liquide Mittel eher am Finanzmarkt an, anstatt Mitarbeiter einzustellen? 
Gibt es im Hinblick auf diese Fragen Unterschiede beispielsweise zwischen großen und klei
nen Unternehmen oder zwischen deutschen und britischen Unternehmen?
A ll diese Fragen sind aus Sicht der Arbeitsnachfragetheorie grundsätzlich dadurch zu erklä
ren, daß Unternehmen ihre Personalkosten bzw. die Kosten von Personalanpassungen mini
mieren. D ie vorliegende Arbeit fordert diese in Politik und Wissenschaft verbreitete Sicht der 
Dinge heraus, indem sie risikopolitische Erwägungen zur Erklärung von Personalanpassungen 
heranzieht: Angesichts unsicherer Finanz- und Absatzmärkte versuchen Unternehmen, die R i
siken, denen sie sich mit ihren Entscheidungen aussetzen, in Grenzen zu halten; sie verfolgen 
ein Risikomanagement in der Personalpolitik. Entfaltet wird dieser Gedanke in einem forma
len untemehmenstheoretischen M odell, das sich die finanzwirtschaftliche Portfoliotheorie zu
nutze macht. Ein deutsch-britischer Vergleich verdeutlicht, daß länderspezifische Arbeits
marktinstitutionen die unternehmerischen Risikokalküle deutlich beeinflussen und damit auf 
„landestypische“  Muster von Personalanpassungen hinwirken.



Uschi Backes-Gellner: Betriebliche Bildungs- und Wettbewerbsstrategien 
im deutsch-britischen Vergleich. Ein Beitrag der Personalökonomie zur 
internationalen Betriebswirtschaftslehre
International vergleichende Schriften zur Personalökonomie und Arbeitspolitik, hrsg. von R olf Birk 
und Dieter Sadowski, Band 5
ISBN 3-87988-199-5, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1996, 353 S., DM 59.80

Die Bildungsanstrengungen deutscher und britischer Unternehmen waren schon in der Vergan
genheit Gegenstand einer Vielzahl von Analysen. Nichtsdestotrotz stellt sich die vorliegende 
betriebswirtschaftliche Arbeit einer neuen, spannenden Herausforderung - gibt es doch einige 
ungeklärte Rätsel, die die bisher vorhandene Literatur aufwarf. A u f dem Makrolevel argumen
tierende Arbeiten verwiesen darauf, daß nationale Bildungsinstitutionen ein „Low-Skill- 
Equilibrium“  in Großbritannien und ein „High-Skill-Equilibrium“  in Deutschland hervorrufen 
würden; in der Realität beobachtet man aber, daß es sowohl in Großbritannien Unternehmen 
gibt, die eine vorbildliche Aus- und Weiterbildung betreiben, als auch in Deutschland Unter
nehmen, die keinerlei Bildungsanstrengungen vorzuweisen haben. Andererseits können auf dem 
Mikrolevel argumentierende Arbeiten sehr gut individuelle Untemehmensstrategien begründen - 
nicht aber systematische Länderdifferenzen. Die Autorin sucht des Rätsels Lösung mit Hilfe ei
ner betriebswirtschaftlichen Analyse, die sich das theoretische Instrumentarium der Institutio
nenökonomie zunutze macht und empirische Vergleiche auf der Basis eines eigens erhobenen 
internationalen Betriebsdatensatzes (QUIPPE) anstellt. Die neu gewonnene Erkenntnis ist, daß 
die faktisch vorgehaltenen Qualifikationspotentiale der Betriebe durch deren strategische A b
satzmarkt- und Produktionsentscheidungen determiniert sind und daß sich der W eg, auf dem die 
Qualifikationspotentiale bereitgestellt werden, systematisch von Land zu Land unterscheidet, 
was bei einer rein formalen Betrachtung von Berufsbildungsabschlüssen zu den oben erwähnten 
Fehlschlüssen fuhrt. Dabei bestätigt sich das Ergebnis nicht nur für Großbritannien und 
Deutschland, sondern auch für Luxemburg und Frankreich.

Uschi Backes-Gellner, Matthias Kräkel, Linus Geil (Hg.): Quantitative und 
qualitative Personalanpassungsstrategien -  personalökonomische Analysen 
ihrer institutionellen Bedingtheit und ihrer Konsequenzen. Beiträge zum 1. 
Köln-Bonner Kolloquium zur Personalökonomie
Beiträge zur Personal- und Organisationsökonomik, hrsg. von Uschi Backes-Gellner und 
Matthias Kräkel, Band 1
ISBN 3-87988-332-7, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1998,188 S., D M  42.80

U m  geänderten Absatzm arkt- und W ettbew erbsbedingungen sow ie  neuen tech n olog i
schen A nforderungen  gerecht werden zu können, m üssen Unternehm en in ihrem  j e 
w eilig en  K ontext ständig A npassungen der Personalausstattung vornehm en. N eben  
Einstellungen und Entlassungen sind dies insbesondere U m besetzungen und H öher
qualifizierungen und die in diesem  Zusam m enhang notw endigen  L oh n - und V ergü 
tungsanpassungen. D ie  in diesem  Sam m elband vorgelegten  A rbeiten besch äftigen  sich  
im  w eitesten Sinne m it den besonderen Problem en und K onsequenzen  quantitativer 
und qualitativer Personalanpassungsstrategien. So w erden v on  den A utoren einerseits 
versch iedene Anpassungsstrategien und deren einzelbetriebliche Rationalität analy
siert, andererseits w erden die W irkungen unterschiedlicher institutioneller R ahm enbe
dingungen a u f sow ie  die gesam tw irtschaftlichen K onsequenzen  v on  betrieblichen A n 
passungsstrategien untersucht.





Ökonomische Analyse der betrieblichen Karrierepolitik
Personalwirtschaftliche Problemstellungen werden häufig aus Sicht der 
Personalabteilung diskutiert. Im Vordergrund stehen dabei administrative 
sowie verfahrenstechnische Fragen. D ie vorliegende Arbeit beschäftigt sich 
hingegen mit Fragen der Karrierepolitik als Teil der Unternehmenspolitik. 
Die Adressaten der Arbeit stellen neben den Arbeitnehmern daher nicht die 
Personalabteilung, sondern die Träger der Unternehmens- bzw. Personalpo- 
litik dar -  die Unternehmensleitung sowie das Kontrollorgan der Unterneh
mung. D iese haben ein zweistufiges Spiel im Sinne der nicht-kooperativen 
Spieltheorie zu lösen: Sie müssen m ögliche Reaktionen der Arbeitnehmer 
auf verschiedene karrierepolitische Regelungen antizipieren, um daraufhin 
diejenigen Regelungen zu wählen, mit denen die Z iele der Karrierepolitik 
möglichst gut verfolgt werden. Angenom m en wird hierbei, daß die Träger 
der Karrierepolitik ein Allokations- und M atchingziel sowie ein Anreizziel 
verfolgen.

Für die ökonom ische Analyse der betrieblichen Karrierepolitik wird als 
Referenztheorien auf die neo-institutionalistische Theorie der Unterneh
mung und ausgewählte arbeitsökonomische Theorien zurückgegriffen. 
Zudem  erfolgt ein R ückgriff auf die Fülle der existierenden empirischen 
Studien zur Personal- und Arbeitsökonom ie. D ie empirischen Ergebnisse 
werden insbesondere miteinbezogen, um die Rahmenbedingungen zu kon
kretisieren, die den karrierepolitischen Handlungsspielraum der Unterneh
mensleitung begrenzen.

Prof. Dr. Matthias Krakel, Jg. 1965, Direktor der Betriebswirtschaftlichen Abtei
lung II an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 1989 bis 1992 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU Berlin, 1992 bis 1997 Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Würzburg. Arbeits
schwerpunkte: Personal- und Organisationsökonomie, Unternehmenstheorie.
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